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Vorwort 

Im Vorhaben SR 2475 wurden zu bisher im kerntechnischen Regelwerk nicht verankerten oder 

erheblich überarbeitungsbedürftigen Sicherheitsaspekten modulartig Regeltextentwürfe im 

Detaillierungsgrad der "BMU-Sicherheitskriterien" und "RSK-Leitlinien" erstellt. 

Die Regeltextentwürfe standen bis 01.08.2005 zur Kommentierung im Internet 

(http://regelwerk.grs.de). 

Alle bis zum angegebenen Termin eingegangenen Kommentare wurden ausgewertet. 

Die vorliegende Unterlage des Regeltextentwurfs in der Fassung Rev. A enthält dement-

sprechend in synoptischer Darstellung die Auswertung aller zum Modul 1 übermittelten 

Kommentare. Zur besseren Lesbarkeit ist die kommentierte Fassung von Modul 1 in einen 

Fließtext umgesetzt worden. 

Weiterhin ist entsprechend den Erläuterungen des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz 

und Reaktorsicherheit die Bezeichnung des Regelwerksvorhabens geändert und die 

Fließtextfassung von Modul 1 sprachlich angepasst worden (Indikativ). Die „Grundlagen für die 

Sicherheit von Kernkraftwerken – Sicherheitsanforderungen nach dem Stand von Wissenschaft 

und Technik“ sind als dargestellter idealer Anlagenzustand oder Anlagenbetrieb nach dem 

Stand von Wissenschaft und Technik Beurteilungsmaßstab für die behördliche Prüfung. Die 

Differenzierung verschiedener Anforderungsstufen („müssen“, „sollen“) ist entfallen. Da mit der 

entsprechenden sprachlichen Änderung keine inhaltliche Veränderung einhergeht, erfolgte sie 

ohne besondere Kommentierung in der Synopse ausschließlich im Fließtext. 
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Gliederung der synoptischen Darstellung der Kommentarbearbeitung des 
Moduls 1 
 

1 Organisatorische Anforderungen 

1.1 Sicherheitsmanagement 

1.2 Qualitätssicherung 

1.3 Erfahrungsrückfluss und Informationspflichten des Betreibers 

2 Technisches Sicherheitskonzept 

2.1 Konzept der gestaffelten Sicherheitsebenen 

2.2 Konzept des gestaffelten Einschlusses der radioaktiven Inventare  

(Barrierenkonzept)  

2.3 Konzept der grundlegenden Sicherheitsfunktionen 

2.4 Radiologische Sicherheitsziele 

3. Übergreifende technische Anforderungen 

3.1 Generelle Anforderungen 

3.2 Leittechnik 

3.3 Warten  

3.4 Versorgungsfunktionen 

3.5 Strahlenschutz 

4. Anforderungen zur Kontrolle der Reaktivität 

5. Anforderungen zur Kühlung der Brennelemente 

6. Anforderungen zum Erhalt der Barrierenintegrität 

7. Zu berücksichtigende Ereignisse 

7.1 Störungen und Störfälle 

7.2 Übergreifende Einwirkungen von Innen (EVI) und von Außen (EVA) 

7.3 Notstandsfälle 

7.4 Ereignisse mit Mehrfachversagen von Sicherheitseinrichtungen 

7.5 Unfälle mit schweren Kernschäden 

8 Anforderungen an Dokumentation und Nachweisführung 
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Modul 1 Revision A 
Tabelle zur Dokumentation der Kommentarbearbeitung  
 
Lesehinweise übergeordnete Kommentare: 
 
1. Spalte 1 gibt die Nummer des eingegangenen Kommentars gemäß der Kommentardatenbank an.  

Spalte 2 gibt den Namen des Kommentators an. 
Spalte 3 gibt den Originaltext des Kommentars wieder. 
Spalte 4 gibt die Antwort. 

 
2. Im Kommentar oder in der Antwort auf einen Kommentar angegebene Ziffern aus Modul 1 beziehen sich immer auf den kommentierten Textvorschlag von Modul 1 (somit 

Rev. 12a, entsprechend Spalte 1 der Synopse). Sofern Ziffern des neuen Textvorschlags zu Modul 1 in Bezug genommen werden, ist dies explizit durch Angabe der Kenn-
zeichnung „Rev. A“ ausgedrückt. 

 
 

Kommen-
tar Nr. 

Kommen-
tator Kommentartext bzw. Antwort Antwort Team 1 

  Übergeordnete Kommentare  

5 MU BW 1. Übergeordnete Anmerkungen zum Gesamtvorhaben  
Eine Kommentierung des Gesamtvorhabens ist dadurch, dass bisher 
nur die Module 1-3 vorliegen und diese in wesentlichen Teilen auf noch 
nicht vorliegende Module verweisen, nur eingeschränkt möglich. 
Durch den vom BMU gewählten Verfahrensansatz wird die rechtliche 
Stellung des untergesetzlichen Regelwerks nicht verbessert. Eine Ver-
besserung der Rechtssicherheit und damit auch eine Erhöhung der 
Verfahrenssicherheit wird nicht erreicht.  
Das bestehende kerntechnische Regelwerk ist in Teilbereichen nicht 
mehr auf dem aktuellen Stand, es bedarf der Überarbeitung. Ein sol-
cher Überarbeitungsbedarf wird aus Sicht des Ministeriums für Umwelt 
und Verkehr  speziell in den folgenden vier Bereichen gesehen:  
a) Inhaltliche Unvollständigkeit und Lückenhaftigkeit.  
b) Fehlende Systematik und klare hierarchische Struktur.  
c) Fehlen von Anforderungen nach Schutzzielen und Sicherheitsfunk-

tionen.  
d) Unzureichende Berücksichtigung der Betriebserfahrungen bei der 

Regelfortentwicklung. 
Die grundsätzlichen Zielsetzungen des Vorhabens (Aktualisierung des 

Allgemeiner Kommentar, eine inhaltliche Antwort ist u. E. nicht erforder-
lich. 
Ausführungen zu rechtlichen Aspekten werden nicht von Team 1 be-
antwortet. 
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Kommen-
tar Nr. 

Kommen-
tator Kommentartext bzw. Antwort Antwort Team 1 

Regelwerks, Schließen von Lücken, geschlossener, systematischer und 
hierarchischer Aufbau des Regelwerks) werden aus Sicht des Ministeri-
ums für Umwelt und Verkehr daher begrüßt.  
Gleichlautende Zielsetzungen hatte auch das Vorhaben KTA 2000. 
Dieses seit 1996 vom KTA verfolgte Vorhaben war bereits sehr weit 
fortgeschritten, als es vom BMU im Frühjahr 2003 ohne nachvollziehba-
re Begründung für gescheitert erklärt wurde. Das BMU hat dann als 
Ersatz das Vorhaben „Aktualisierung des kerntechnischen Regelwerks“ 
aufgelegt. Durch diese Vorgehensweise wird es selbst bei Realisierung 
der vom BMU angestrebten Zeitpläne zu einer Verzögerung von min-
destens 2 Jahren kommen, bis ein dem Stand von Wissenschaft und 
Technik entsprechendes Regelwerk zur Verfügung steht. In vielen Be-
reichen ist zudem zu erwarten, dass bereits vorhandene Arbeitsstände 
nochmals „nachvollzogen“ werden müssen und somit „Doppelarbeit“ 
geleistet wird. Dies muss speziell vor dem Hintergrund knapper Res-
sourcen auf allen Seiten gesehen werden.  

  Der Prozess der Erarbeitung des neuen Regelwerks muss nach einem 
Verfahren erfolgen, das für alle Beteiligten transparent und nachvoll-
ziehbar ist. Dies gilt auch für die Dokumentation der Arbeitsergebnisse 
und den Umgang mit Kommentaren der am Prozess Beteiligten. Das 
Verfahren darf aus Sicht des Ministeriums für Umwelt und Verkehr  
nicht hinter dem durch die KTA- Verfahrensregelung vorgegebenen, 
Standard zurückbleiben. Die von Herrn Renneberg auf der Informati-
onsveranstaltung hierzu gemachten Ausführungen (offenes, transpa-
rentes Verfahren, Dokumentation und Kommentierung aller Einwen-
dungen und Anmerkungen) stellen Schritte in die richtige Richtung dar 

Allgemeiner Kommentar, eine inhaltliche Antwort ist u. E. nicht erforder-
lich. 

  Um vorgenommene Änderungen im Regelwerk effizient bewerten und 
kommentieren zu können, müssen sowohl die vorgenommenen Ände-
rungen als auch der jeweilige Grund für die Änderung nachvollziehbar 
gemacht werden. Dies ist in den vorliegenden Fassungen der Module 
1-3 noch nicht der Fall. 

Die in den Modulen gewählte Dokumentationsweise soll Änderungen 
und deren Hintergründe nachvollziehbar gestalten. Ohne konkrete 
Hinweise ist dieser Kommentar nicht beantwortbar. 

  Um das Regelwerk in zielführender Weise im Genehmigungs- und 
Aufsichtsverfahren anwenden zu können, muss es inhaltlich klar, sys-
tematisch und in sich widerspruchsfrei sein. Dies gilt sowohl für die 
Inhalte des neuen Regelwerks als auch für das Zusammenwirken mit 
den bereits bestehenden untergesetzlichen Regelungen (BMI-
Sicherheitskriterien, Leitlinien, Richtlinien und Leitfäden des Bundes, 
RSK- Leitlinien und KTA-Fachregeln). Auch auf der Informationsveran-

Fällt in den Aufgabenbereich des BMU. Im übrigen ist auf den „Weg-
weiser Regelwerk“ zu verweisen. 
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Kommen-
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Kommen-
tator Kommentartext bzw. Antwort Antwort Team 1 

staltung des BMU ist nicht klar geworden, welche der o.g. bestehenden 
Regelungen ganz oder teilweise entfallen sollen, wenn das neue Re-
gelwerk in Kraft getreten ist. Hier wird noch Klärungsbedarf gesehen. 

  Insgesamt sollten auf dieser Ebene des Regelwerks nur ausführungsu-
nabhängige Anforderungen formuliert werden. Dies ist bei den vorlie-
genden Modulen nicht stringent umgesetzt worden. Vielmehr fällt auf, 
dass in den Bereichen, in denen „neue“ Sachverhalte formuliert wurden, 
mit höherem Detaillierungsgrad gearbeitet wurde. Die Stellungnahme 
der KTA- Arbeitsgremien 3101.1 und 3101.2 vom 12.1.2005 enthält 
ebenfalls Beispiele für zu ausführungsorientierte Regelungen im Mo-
dul 2. 

Ohne weitere Hinweise auf „zu ausführungsorientierte Regelungen“ ist 
auch dieser Kommentar nicht konkret beantwortbar. 
Zum Schreiben der KTA- Arbeitsgremien 3101.1 und 3101.2 vom 
12.1.2005 mit Beispielen für zu ausführungsorientierte Regelungen wird 
im Rahmen der Diskussion zu Modul 2 geantwortet.  

  Eine erste Durchsicht der vorliegenden Module als auch die auf der 
Informationsveranstaltung von den einzelnen Gruppen vorgetragenen 
Anmerkungen zeigen, dass in den Modulen unklare und unpräzise 
Formulierungen enthalten sind. Teilweise wurden auch durch nicht 
zulässige Verallgemeinerungen Verschärfungen von Anforderungen 
vorgenommen, ohne dass klar wird, ob bzw. welcher Sicherheitsgewinn 
durch diese Verschärfung erreicht wird. 

Ohne weitere Hinweise auf hierzu ist der Kommentar nicht konkret 
beantwortbar. 

  Zum jetzigen Zeitpunkt erscheint dem Ministerium für Umwelt und Ver-
kehr eine Kommentierung der Module 2 und 3 aufgrund der zahlreichen 
grundsätzlichen Anmerkungen nicht zielführend. Vielmehr muss erst 
Klarheit über den grundsätzlichen Aufbau und die Inhalte des Moduls 1 
geschaffen werden. Aus diesem Grund wird im Folgenden nur das 
Modul 1 kommentiert. 

- 

5 MU BW 2. Anmerkungen zum Modul 1  
Aus Sicht des Ministeriums für Umwelt und Verkehr Baden-
Württemberg fehlt im Modul 1 eine Beschreibung der grundlegenden 
Sicherheitsphilosophie (Entsprechung zu den KTA- Sicherheitsgrundla-
gen im Projekt KTA 2000). Eine solche Beschreibung ist aus verschie-
denen Gründen zwingend erforderlich. Ansätze eines ganzheitlichen 
systematischen Sicherheitskonzepts, das die Bereiche Mensch, Orga-
nisation und Technik und ihr Zusammenwirken berücksichtigt, sind 
erkennbar, aber, wie ein Vergleich z.B. mit dem Entwurf der Basisre-
gel 7 zeigt, nicht stringent ausgeführt. 

Insbesondere die Abschnitte 1 und 2 von Modul 1 sollen eine 
Darstellung des grundlegenden Sicherheitskonzepts enthalten (siehe 
Kapitel 2.1 von Modul 1, welches die Beschreibung des dem Regelwerk 
zugrunde gelegten Sicherheitskonzepts enthält, Kapitel 2.2 des 
Barrierenkonzepts und 2.3 der grundlegenden Sicherheitsfunktionen. 
Weitere Detaillierungen bezüglich des Zusammenwirkens Mensch-
Technik-Organisation sind im übergeordneten Regelwerk (Modul 1) 
derzeit nicht regelungsfähig. Es ist nicht ersichtlich, welche 
grundlegenden Aussagen noch zu ergänzen wären. Der grundsätzliche 
Aufbau des Regelwerks wird in einer vom BMU erarbeiteten Unterlage 
erläutert.  

  Das eingeführte und auch im internationalen Raum anerkannte Sicher- Modul 1 (Abschnitt 2) beschreibt u. E. das international anerkannte 
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heitskonzept basierend auf Schutzzielen, Sicherheitsfunktionen und 
Systemfunktionen ist im Modul 1 nicht beschrieben. Stattdessen wird 
ein „Konzept der grundlegenden Sicherheitsfunktionen“ neu eingeführt. 
Aus Sicht des Ministeriums für Umwelt und Verkehr fällt der Entwurf 
des Moduls 1 in diesem Punkt deutlich hinter den Stand von KTA 2000 
zurück. Die neu eingeführten Begriffe tragen zur Verwirrung bei und 
sind auch international nicht üblich. Der verfolgte konzeptionelle Ansatz 
stellt keine Verbesserung dar. 

Sicherheitskonzept. Auch die Begrifflichkeiten in Modul 1 sind in Über-
einstimmung mit den Empfehlungen von IAEA NS-R-1 (4.5, 4.6). Da-
nach sind die „fundamental safety functions“ für angegebene Anlagen-
zustände (Sicherheitsebenen entsprechend) zu erfüllen. „Safety functi-
ons“ sind in einem Anhang von NS-R-1 weiterhin für die „fundamental 
safety functions“ erläutert. Insofern wird das „Konzept der grundlegen-
den Sicherheitsfunktionen“ nicht neu eingeführt, sondern auf das Re-
gelwerk übertragen. Das vorgestellte Konzept hängt zudem inhaltlich 
keinesfalls von der Wahl der Begrifflichkeiten ab, die, bei einer entspre-
chenden Änderung der Konventionen, auch angepasst werden können. 

  Das Konzept der gestaffelten Sicherheitsebenen als zentrales Element 
der grundlegenden Sicherheitsphilosophie ist zutreffend beschrieben. 
Bei der Zuordnung der zu den jeweiligen Sicherheitsebenen gehören-
den Ereignissen sollten nach Auffassung des Ministeriums für Umwelt 
und Verkehr auch probabilistische Überlegungen berücksichtigt werden. 
Ansätze hierfür sind erkennbar aber nicht detailliert ausgeführt. Die zur 
Einordnung der Ereignisse verwendeten Kriterien sind darzulegen 
(Nachvollziehbarkeit). Modul 1 bzw. Modul 3 sind entsprechend zu 
ergänzen. 

Für die Zuordnung der Ereignisse zu Ereignislisten liegen keine allge-
mein anerkannten quantitativen probabilistischen Kriterien bzw. Zah-
lenwerte für die einzelnen Ereignisse vor. Bei der Zuordnung der Ereig-
nisse in die Listen des Modul 3 wurde eine Orientierung gemäß qualita-
tiver Definitionen (wie: über die Lebensdauer der Anlage häufig zu 
erwarten, einmal zu erwarten, nicht zu erwarten, sehr selten) auf Basis 
der bereits bestehenden Zuordnungen vorgenommen. Dabei sind auch 
deterministische Aspekte (wie Ausfallannahmen, Redundanz- Verfüg-
barkeiten) mit in die Bewertung eingeflossen. Dieses Verfahren ist u. E. 
zielführender, zumindest zum heutigen Zeitpunkt, als der Versuch einer 
Quantifizierung dieses Prozesses. Gegebenenfalls vorhandene Kritik an 
den vorgenommen Zuordnungen wären im Einzelfall (ereignisspezi-
fisch) zu diskutieren. 

  Die Stellung und Aufgaben der probabilistischen Sicherheitsbewertung 
im grundlegenden Sicherheitskonzept müssen detaillierter beschrieben 
werden. Dies ist im Modul 1 nur unvollständig erfolgt. So ist z. B. die 
Beschränkung der Anwendung auf sicherheitstechnisch wesentliche 
Änderungen nicht nachvollziehbar. 

Eine weitergehende Beschreibung der „Stellung und Aufgaben der 
probabilistischen Sicherheitsbewertung im grundlegenden Sicherheits-
konzept“ als dies in Modul 1 Abschnitt 8 sowie in den bestehenden und 
bestehen bleibenden Leitfäden zur Sicherheitsüberprüfung vorliegt, ist 
u. E. nicht erforderlich. Ziffer 8 (7) legt die grundlegende Aufgabenstel-
lung fest und fordert , dass prob. Aussagen generell im Zusammenhang 
mit der Bewertung sicherheitstechnisch wesentlicher Änderungen vor-
gelegt werden sollen, d. h. die Verfolgung der probabilistischen Ergeb-
nisse mit der Fortentwicklung der Anlage erfolgen soll. 

  Der Begriff „Sicherheitskultur“, der auch im internationalen Raum we-
sentliche Bedeutung hat, wird im Modul 1 nicht erwähnt. Eine diesbe-
zügliche Ergänzung einschließlich einer Abgrenzung zum Begriff „Si-
cherheitsmanagement“ sollte vorgenommen werden. 

Der Begriff „Sicherheitskultur“ und seine Einordnung im Sicherheitsma-
nagement ist in Ziffer 1.1 (1) eingeführt. 

5 MU BW Aus Sicht des Ministeriums für Umwelt und Verkehr ist auch das Alte- Das Alterungsmanagement ist als einer der Prozesse für wesentliche 
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rungsmanagement in Kernkraftwerken ein sicherheitsrelevantes Thema 
von zentraler Bedeutung. Es wird daher angeregt, zu prüfen, ob das 
Modul 1 um eine entsprechende Forderung ergänzt werden muss.  

Tätigkeiten in der Anlage im Hinweis zu Ziffer 1.1 (4) aufgeführt. Eine 
explizite Behandlung dieses Prozesses in Modul 1 und damit dessen 
hervorgehobene Behandlung, ist aufgrund des angestrebten Abstrakti-
onsgrads nicht sinnvoll.  

  3. Anwendung auf bestehende Anlagen  
Das neue kerntechnische Regelwerk soll den Stand von Wissenschaft 
und Technik repräsentieren. Es soll auf die bestehenden Anlagen im 
Rahmen von Genehmigungs- und Aufsichtsverfahren angewendet 
werden. Bei der Informationsveranstaltung des BMU wurde aus hiesiger 
Sicht nicht geklärt, inwieweit das neue Regelwerk auch die Basis für die 
Durchführung der Sicherheitsüberprüfungen (SÜ) nach § 19 AtG bilden 
soll. Sollte dies beabsichtigt sein, weist das Ministerium für Umwelt und 
Verkehr darauf hin, dass damit eine bewährte und in der Praxis etablier-
te Vorgehensweise verlassen wird. Ein formaler Abgleich von Anforde-
rungen auf allen Sicherheitsebenen mit der jeweiligen Anlagenausle-
gung ist aus Sicht des Ministeriums für Umwelt und Verkehr für die 
Durchführung einer SÜ nicht zielführend. 

Ein „formaler Abgleich von Anforderungen auf allen Sicherheitsebenen 
mit der jeweiligen Anlagenauslegung“ ist in Modul 1 nicht gefordert. 
Ansonsten fällt die Antwort in den Zuständigkeitsbereich des BMU.  

  Als zielführend wird vielmehr ein klar strukturierter, schutzzielorientierter 
Ansatz - basierend auf Schutzzielen, Sicherheitsfunktionen und zuge-
ordneter Systemfunktionen - angesehen. Eine Beschreibung des Kon-
zepts findet sich in den KTA- Sicherheitsgrundlagen - Regelwerksent-
wurf Fassung 10.12.2002 im Rahmen des Vorhabens KTA 2000 - Kapi-
tel 4. 

Kapitel 4 in den KTA- Sicherheitsgrundlagen - Regelwerksentwurf Fas-
sung 10.12.2002 im Rahmen des Vorhabens KTA 2000 – ist u. E. u. a. 
auf Grund darin enthaltener zu großer Unbestimmtheiten ungeeignet für 
ein Basiskonzept. 

  Das Ministerium für Umwelt und Verkehr weist abschließend darauf hin, 
dass sich aufgrund der noch nicht vorliegenden, aber bereits zitierten 
Module 4-11 noch Rückwirkungen auf die Module 1-3 ergeben und 
damit noch weitere Kommentare erforderlich werden können. 

- 

11 MU HE 1. Grundsätzliche Bemerkungen  
Aus Sicht des Ministeriums für Umwelt, ländlichen Raum und Verbrau-
cherschutz bestehen keine grundsätzlichen Bedenken gegen den in der 
1. Informationsveranstaltung dargestellten Aufbau des neuen kerntech-
nischen Regelwerkes. Durch das Vorhaben sollen wesentliche Lücken 
im bisherigen Regelwerk geschlossen werden. Insbesondere betrifft 
dies die Bereiche anlageninterner Notfallschutz, Nichtleistungsbetrieb, 
zu verwendende Untersuchungsmethoden und Nachweisverfahren und 
das personell-organisatorische Sicherheitskonzept. Auch ist zu begrü-

Ausführungen zu Verfahrensfragen werden nicht von Team 1 
beantwortet.  
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ßen, dass das Ziel verfolgt werden soll, das Regelwerk geschlossen, 
systematisch und hierarchisch aufzubauen Diesen grundsätzlichen 
Ansatz hatte auch das Vorhaben "KTA 2000". Insofern stellt das von 
Ihnen initiierte neue Regelwerk nichts grundlegend Neues dar. Gegen-
über dem praktisch abgeschlossenen Vorhaben "KTA 2000" wird es 
selbst bei optimistischer Betrachtungsweise zu Verzögerungen von 
mindestens 2 Jahren kommen, um ein dem Stand von Wissenschaft 
und Technik entsprechendes Regelwerk zu schaffen. 

  Die auf der Informationsveranstaltung von den einzelnen Gruppen 
vorgetragenen Kommentare zeigen, dass die Formulierungen einerseits 
in vielen Fällen missverständlich sind, andererseits sind sie von einem 
Absolutheitsanspruch geprägt, der in dieser Form häufig nicht erfüllt 
werden kann. Es erscheint deshalb erforderlich, dass die betroffenen 
Gruppen frühzeitig in den Prozess eingebunden werden und die Mög-
lichkeit erhalten, bereits im Vorfeld mit dazu beizutragen, später in der 
Anwendung auftretende Probleme zu vermeiden. Aufgrund der von 
Ihnen dargestellten Vorgehensweise, des Beteiligungsprozesses und 
des sehr engen Terminrahmens erscheint dies zweifelhaft. 

 

  2. Hierarchischer Aufbau 
Das Regelwerk soll in der 1 .Ebene (Modul 1) die bisherigen Sicher-
heitskriterien ersetzen. In der 2. Ebene sollen Regelungen getroffen 
werden, die im Detaillierungsgrad die bisherigen Empfehlungen der 
Reaktorsicherheitskommission und der Störfall-Leitlinien ersetzen. Die 
3. Ebene bilden die bisher schon existierenden Regeln und Richtlinien 
des BMU. Die Regeln des Kemtechnischen Ausschusses bilden die 4. 
Ebene. Gegen das dargestellte Ebenenkonzept bestehen keine grund-
sätzlichen Bedenken. Auf mittel- und längerfristige Sicht wäre es wün-
schenswert, die Inhalte der Regeln und Richtlinien der 3. Ebene in die 
verbleibenden Ebenen zu integrieren. 

 

  3. Anwendung auf bestehende Anlagen 
Das neue kemtechnische Regelwerk soll den Stand von Wissenschaft 
und Technik repräsentieren. Da aufgrund der derzeitigen Rechtslage 
keine Neugenehmigungen mehr möglich sind, ist das Regelwerk aus-
schließlich auf bestehende Anlagen im Rahmen von Genehmigungs- 
und Aufsichtsverfahren anzuwenden. Insbesondere stellt sich hierbei 
die Frage, ob die Leitfäden für periodische Sicherheitsanalysen zukünf-
tig inhaltlich von dem neuen Regelwerk abgelöst werden sollen, oder ob 
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periodische Sicherheitsanalysen oder andere Anlagenbewertungen 
auch zukünftig auf der Basis der Leitfäden und entsprechend der heute 
in der Praxis etablierten und vereinheitlichten Vorgehensweise erfolgen 
sollen. Soweit beabsichtigt ist, die bisherigen Regelungen und Vorge-
hensweisen bei periodischen Sicherheitsanalysen für bestehende Anla-
gen ebenfalls durch das neue Regelwerk zu ersetzen, wäre dies im 
Hinblick auf Methodik, Nachweisführung und inhaltliche Darstellung zu 
berücksichtigen. Ein vollständiger Abgleich der Anforderungen auf allen 
Ebenen bei Sicherheitsüberprüfungen erscheint weder sinnvoll noch 
notwendig. 

  In diesem Modul sollte der grundsätzliche Aufbau des Regelwerkes, der 
Anwendungsbereich, die Zielsetzung und das Sicherheits- und Schutz-
zielkonzept übergeordnet und zusammenhängend dargestellt werden. 
Dieser grundsätzliche Aufbau fehlt derzeit, ist aber für das Verständnis 
von Bedeutung. 

Der Aufbau des Regelwerks soll im „Wegweiser“ gesondert erfolgen. 
Hinsichtlich des Anwendungsbereichs und der Zielsetzung des Regel-
werks wird der BMU eine Unterlage erarbeiten.  
Kap. 2.1 enthält die Beschreibung des dem Regelwerk zugrunde 
gelegten Sicherheitskonzepts, in 2.2 wird das Barrierenkonzept 
erläutert und in 2.3 werden die grundlegenden Sicherheitsfunktionen 
angegeben. 

15 MU BW 1. Inhaltliche Unvollständigkeit und Lückenhaftigkeit.  
Bereiche, die international längst Stand von Wissenschaft und Technik 
sind und in der nationalen Praxis seit Längerem angewandt werden, 
sind nicht oder nur unzureichend geregelt. Ich nenne einige Beispiele. 
Zum Beispiel der gesamte personell-organisatorische Bereich, wenn 
man von einem ganzheitlichen sozio-technischen Sicherheitsansatz 
ausgeht, wie das international inzwischen ja üblich ist. Auch die Metho-
dik der Sicherheitsnachweisführung, nämlich Deterministik, ergänzend 
Probabilistik und plausibel-ingenieurmäßige Betrachtungen ist nur un-
zureichend geregelt. Hierzu gehören auch der Umgang mit „Best-
estimate"-Analysen und die Frage der Fehlergröße von Sicherheits-
nachweisen. Bisher gibt es auch keine Auslegungsstörfälle für „Nicht-
Leistungszustände". Das ist notwendig, um das Betriebshandbuch in 
diesem wichtigen Bereich zu optimieren oder auch PSAs für „Nicht-
Leistungszustände" durchzuführen. Auch ist die „Digitale Leittechnik" 
beispielsweise noch nicht geregelt.  
2. Den zweiten Punkt, meine sehr geehrten Damen und Herren, den 
sehe ich in der fehlenden Systematik und der fehlenden klaren hierar-
chischen Struktur. Wir haben, wie gesagt, etwa 90 KTA-Fachregeln und 
zwei Dutzend Richtlinien und Leitfäden des Bundes. Wie die aber zu-
einander stehen, ist nicht so klar. Es fehlt also eine stringente, konsi-
stente, systematische und hierarchische Struktur für das gesamte un-

Zum 1. Absatz: Die hier angesprochenen Aspekte werden im Regel-
werksvorhaben angesprochen und zwar in den Modulen 8, 6, 3, 5 (Rei-
henfolge in Übereinstimmung mit den im Kommentar angesprochenen 
Sachverhalten). 
Zum 2. Absatz: Diese Aufgabe soll durch einen „Wegweiser Regel-
werk“, der im Rahmen des Projektes erstellt wird, gelöst werden. 
Zum 3. Absatz: Die Module sollen in ausführungsunabhängiger Art 
Sicherheitsanforderungen aufstellen. Hier werden international akzep-
tierte Konzepte und Begriffe verwendet.  
Zum 4. Absatz: Erkenntnisse aus der Betriebserfahrung sind bei der 
Erstellung der Module eingeflossen. Andererseits wurde der Notwen-
digkeit des Erfahrungsrückflusses wegen ein spezielles Kapitel im Mo-
dul 1 Abschnitt 1.3 eingeführt, siehe auch Modul 8. 
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tergesetzliche kerntechnische Regelwerk. 
3. Mein dritter Punkt bezieht auf das Fehlen von Anforderungen nach 
Schutzzielen und Sicherheitsfunktionen. Meine Damen und Herren, ein 
wesentlicher Teil des bestehenden kerntechnischen Regelwerks ist 
ausführungsorientiert geregelt, d. h., so wie die letzten Kernkraftwerke 
in Deutschland gebaut wurden, nämlich Vor-Konvoi- und Konvoianla-
gen, so wie die gebaut wurden, das ist dort ausführungsorientiert nie-
dergelegt und das liegt ja auch schon 20 bis 25 Jahre zurück. Diese 
ausführungsorientierten Regeln stellen also eher technische Spezifika-
tionen als Regeln dar. Nach meinem Verständnis sollte eine Regel das 
Ziel, die Anforderungen für die Sicherheitsfunktionen festlegen und 
nicht den Weg, wie ich dieses Ziel erreiche oder wie und mit welchen 
technischen Einrichtungen die Sicherheitsfunktion gewährleistet wird. 
Derartige ausführungsorientierte Regeln haben aus meiner Sicht zwei 
entscheidende Nachteile: Sie behindern zum einen den wissenschaft-
lich-technischen Fortschritt und die des Standes von Wissenschaft und 
Technik und zum anderen, erschweren sie die Anwendung solcher 
ausführungsorientierten Regeln auf Anlagen, die nicht danach gebaut 
worden sind.  
4. Mein vierter Punkt für die Notwendigkeit der Aktualisierung ist die 
unzureichende Berücksichtigung von Betriebserfahrungen bei der Re-
gelfortentwicklung. Wir sind der Meinung, dass wichtige Erkenntnisse 
aus Betriebserfahrungen, d. h. aus Befunden und Ereignissen stärker 
Eingang ins Regelwerk finden müssen. Darauf will ich kurz in meinem 
zweiten Themenkomplex eingehen. 

21 MU BY Ich würde noch gerne eine ergänzende Bemerkung zum Vortrag von 
Herrn Keil machen aus Sicht der Länder. Herr Keil hat ja zu Recht mei-
ne ich, ausgeführt, dass die verantwortlichen Länder schon seit vielen 
Jahren – Sie haben glaube ich die Zahl 1996 genannt, Herr Keil – er-
kannt haben, dass das Regelwerk überarbeitungsbedürftig ist. Dass es 
notwendig ist, ein modernes, in sich konsistentes Regelwerk zu schaf-
fen, natürlich auf der Basis dessen zunächst einmal, was man schon 
hat und neuere Entwicklungen dabei weiter berücksichtigt. In dem Zu-
sammenhang wollte ich Sie gerne davon informieren, dass die Länder 
Baden-Württemberg, Hessen und Bayern, die sich ja von der internati-
onalen Länderkommission Kerntechnik (ILK) beraten lassen, dass diese 
Länder die ILK beauftragt haben, auch Grundsätze zu formulieren, wie 
so ein Regelwerk künftig aussehen soll. Die Stellungnahme dazu ist 
derzeit in Bearbeitung. Ich gehe davon aus und hoffe, das die ILK in der 

Die im Juli 2005 vorgelegte Stellungnahme der ILK wird in einer 
gesonderten Unterlage ausgewertet. 
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Lage sein wird, im ersten Halbjahr 2005 diese Stellungnahme fertig zu 
stellen. Hier im Raum sitzt auch Herr Prof. Fischer, mit dem sie selbst 
sprechen können, wenn Sie das wollen, der ja der ILK angehört und der 
sozusagen federführend dieses Thema bearbeitet. Meine Bitte, die ich 
in dem Zusammenhang an Sie vom BMU richten möchte, ist, dass Sie 
die Stellungnahme der ILK durchaus Ernst nehmen und in Ihre Überle-
gungen bei der Gesamtkonzeption de Regelwerks mit einbeziehen. 

34 Bandholz 
(RSK) 

Ich habe einige Fragen zu den Textvorschlägen. Ich akzeptiere sehr, 
dass es noch Textvorschläge sind und diskutiert werden müssen. Nur 
von der Schlüssigkeit her ergibt sich da so eine Fragestellung: Wenn 
Sie den Anspruch erheben, dass sozusagen die Ebenen im Rahmen 
der Maßnahmen nicht austauschbar sind, sprich Sie dürfen Aufgaben 
der Ebene 3 nicht in 4 verlagern und 2 nicht in 3 verlagern usw. und so 
fort. Dann stellt sich eben die Frage, wie denn solche Formulierungen 
zu deuten sind, wenn man sagt: „OK, auf der Sicherheitsebene 3 sind 
die Systeme so auszubilden, dass eine Vermeidung von Zuständen, 
Mehrfachausfällen der Sicherheitseinrichtungen auftreten kann“. In der 
Ebene 4 unterstellen Sie dieses aber. Sie sagen nämlich: „Die Ebene 
4b dient der Sicherstellung von Anforderungen bei Ereignissen von 
Mehrfachversagen“. Sprich also, dass Regelwerk in sich enthält bereits 
sozusagen die Voraussage, dass Sie das nicht einhalten können. Es 
mag formulierungstechnisch so sein. Der Grundgedanke, dass Sie 
Sachen nicht verlagern können, ist im Grunde genommen richtig, er ist 
sicherlich anzustreben. Nur dann muss man natürlich auch dieses Kon-
zept, dann muss man vielleicht die Begrifflichkeiten ändern.  

Wie im Modul 1 beschrieben ist das Sicherheitskonzept präventiv auf-
gebaut. Die jeweiligen Ebenen sind so auszubilden, dass der Übergang 
zur nächsten Ebene vermieden bzw. verhindert wird. Jedoch kann z.B. 
der Übergang von 3 nach 4 nicht „ausgeschlossen“ werden. Hierfür 
können auch Ergebnisse aus PSA als Beleg herangezogen werden. 
Insofern sind Anforderungen in der 4. Sicherheitsebene umzusetzen, 
trotz der Vorsorge auf den vorgelagerten Ebenen, denn es gehört u. E. 
zu den Grundsätzen des Konzepts Vorsorge auf einer Ebene zu treffen 
(d. h. die geforderten Maßnahmen und Einrichtungen vorzusehen und 
deren Qualitätsmerkmale zu erfüllen) und dennoch auch Vorsorge für 
den Fall des Nichterreichens dieses Ziels und damit Maßnahmen und 
Einrichtungen auf weiteren Ebenen vorzusehen. 

37 MU BY Nur eine ganz kurze Frage zur Folie 12: Da hatten Sie nicht nur sie 
spektakuläre Sicherheitsebene 4 drin, sondern da wurde auch Bezug 
genommen bis runter zur Sicherheitsebene 1 „Ausbildung der erforder-
lichen Sicherheitsebenen", „ausreichende Sicherheitszuschläge". Ich 
weiß jetzt nicht, ob sich der nächste Punkt „Qualität und Qualitätsge-
währleistung“ auch auf die Sicherheitsebene 1 bezieht. Auf alle Fälle, 
Sicherheitsebene 1, da sind sehr viele betriebliche Systeme dabei, die 
bisher nicht unbedingt in aller Schärfe im aufsichtlichen Tagesgeschäft 
enthalten waren. Wenn das in Zukunft drin sein sollte, würde das eine 
ganz erhebliche Ausweitung z. B. der Zahl der zu überwachenden oder 
der zu prüfenden Komponenten bedeuten.. 

Richtig ist, dass auch die Sicherheitsebene 1 im Sicherheitskonzept 
eine sicherheitstechnische Zielsetzung zu erfüllen hat, nämlich die 
Vermeidung von Betriebsstörungen (z. B. durch Regeleinrichtungen, 
inhärentes Verhalten usw.). Inwiefern hiervon konkrete aufsichtliche 
Maßnahmen zu tätigen sind obliegt der Entscheidung jeweiligen Behör-
de. 

62 TÜV In-
dustrie 

Die wesentlichen Fragen, die uns berühren sind nahe an dem was die 
Behörden berührt und zwar bei der praktischen Umsetzung des neuen 

Zum 1. Absatz: eine konkrete Antwort ist nicht erforderlich. 
Zum 2. Absatz: wir gehen davon aus, dass die genannten Beispiele im 
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Service 
GmbH 

Regelwerks. Im jetzigen Zustand ist erkennbar, dass durch allgemeine 
Formulierungen die Anwendung äußerst schwierig wird, d. h. der Er-
messensspielraum ist relativ groß und wenn ich mir die Zeit vorstelle, 
die zur Verfügung steht, dieses Regelwerk fertig zustellen und umzu-
setzen, sehe ich da große Probleme. Nicht zuletzt auch dadurch, dass 
im Projektteam relativ wenig Praxiserfahrung von atomrechtlichen Ver-
fahren sozusagen vor Ort präsent ist.  
Wir haben hier eine erste Durchsicht gemacht, dieser vorliegenden drei 
Module und haben an vielen Beispielen gezeigt oder gefunden, dass 
hier praktisch Interpretationsbedarf ist. Es ist auch ein sehr starker 
Definitionsbedarf da, wir brauchen eine Liste der Begriffe, sodass man 
hier vom Gleichen spricht, wenn man das Gleiche meint. Diese Punkte, 
die wir identifiziert haben, schicken wir dem Projekt zu, in den nächsten 
Wochen, sodass diese Sache soweit dann erledigt ist.  
Eine grundsätzliche Anmerkung möchte ich aber machen und es fehlt 
wir ein bisschen den Zugang zu dem neuen Regelwerk jetzt in Bezug 
auf die Philosophie die dem neuen Regelwerk zugrunde liegt. Es heißt 
nicht, dass Sie jetzt hier irgendeine Änderung der Sicherheitsziele, das 
ist ja das Elementare, sehe, sondern jedes Regelwerk hat ja eine ge-
wisse Philosophie. Diese Philosophie, wenn man die hat, wenn die 
dargelegt ist, tut man sich sehr viel einfacher im Zusammenspiel der 
Module. Wenn ich diese Module hier anschaue, dann sind die alle wun-
derbar vertikal ausgerichtet. Für mich fehlt ein bisschen der ganzheitli-
che Ansatz, weil sehr viele Interaktionen ja im Leben vorhanden sind 
und dies erkenne ich nicht mehr. Es ist für mich ein bisschen schwierig 
zu erkennen, in wie weit hier das Sicherheitsebenenkonzept, das ge-
staffelte Sicherheitskonzept, das Barrierenkonzept, nur Umschreibun-
gen sind von Sachverhalten oder ob aus diesen Konzepten sozusagen 
direkte Anforderungen erstellt werden, die dann zu begründen und 
abzuarbeiten sind. Weil diese Prinzipien, das waren zwei Auslegungs-
prinzipien für die Kraftwerke und das hat dazu geführt, dass man Re-
geln erstellt hat, um die diese Prinzipien einzuhalten. Es könnte aber 
sein, das kommt aus dem jetzigen Stand der Darlegung wird das nicht 
ganz klar, in wie weit hier diese Begriffe dann selbstständig sind und 
eigene Kriterien sozusagen erforderlich machen, die zu erfüllen sind. 
Ein weiterer Punkt, den ich zur Diskussion stellen wollte, ist die Stellung 
zu den KTA- Regeln. Sie sprechen hier im Projekt immer von KTA- 
Fachregeln, das ist ja noch ein Begriff aus der Welt der KTA-2000, wo 
man sozusagen hier eine Trennung machen wollte, zwischen ausfüh-
rungsorientiertem und ausführungsunabhängigen Regeln. Meine Frage 

Zuge der Kommentierung der Module eingebracht worden sind und 
daher einzeln beantwortet werden. Hinsichtlich der Definitionen verwei-
sen wir auf die Definitionsliste. 
Zum 3. Absatz: Unter Ziffer 2, 2.1, 2.2, 2.3 von Modul 1 sind die kon-
zeptionellen Anforderungen beschrieben und zwar hinsichtlich der ge-
staffelten Sicherheitsebenen, der Barrieren und der grundlegenden 
Sicherheitsfunktionen. In den folgenden Kapiteln von Modul 1 und den 
Modulen 2 bis 11 werden dann die Anforderungen weiter spezifiziert, 
die hinsichtlich der Systeme und Komponenten sowie der Barrieren 
gestaffelt zur Gewährleistung der grundlegenden Sicherheitsfunktionen 
zu erfüllen sind. 
Zum 4. Absatz: Bezüglich der angesprochenen KTA- Regeln besteht 
die Aufgabe nicht in einer Übernahme in das neu zu schaffende Regel-
werk, die KTA Regeln bestehen weiter und sind Bestandteil der zu 
aktualisierenden Regelpyramide. Es ist richtig, dass vom Projekt Hin-
weise in Bezug auf noch bestehende Lücken bei den KTA Regeln erar-
beitet werden sollen. 
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geht dahin: Sollen die KTA-Regeln, diese 95, die derzeit existieren, 
sollen die fortgeführt werden im Konsens wie bisher oder ist hier beab-
sichtigt, auch eine Änderung herbeizuführen? Ich habe gehört, dass 
letztlich Lücken, die aus Ihrem neuen Regelwerk entstehen, mit KTA-
Regeln abgedeckt werden sollen. Sind solche Aufträge schon identifi-
ziert und ist beabsichtigt, die auch in einer gewissen Zeit machen? Weil 
ohne diese Ausführung dieser Regeln, sind wir vor Ort, die wir täglich in 
der Arbeit sind mit Nachweisverfahren, mit Begutachtung, mit Stellung-
nahmen, haben wir einen sehr erschwerten Stand. Es ist beinahe un-
möglich, dann Gutachten in der entsprechenden Zeit fertig zustellen, 
sodass die Kriterien auch wirklich erfüllt sind, in dem Sinne, dass alle 
Beteiligten sagen: „O. K., das wollten wir“. Das wollte ich als allgemeine 
Anmerkung noch los werden. Danke. 

64 MU BY Herr Renneberg, Sie haben, wenn ich mich richtig erinnere, heute früh 
ausgeführt, dass Sie nicht beabsichtigen in diesem Regelwerk irgend-
welche Hinweise für die Genehmigungs- und Aufsichtsbehörden zu 
verankern, wie sie im Einzelnen verfahren sollen, damit etwa bei älteren 
Anlagen oder bei einem bestimmten Ausrüstungszustand einer Anlage. 
Wenn dies so ist, davon gehe ich aus, haben natürlich die Behörden, 
sind besonders gefordert, was die Ausfüllung ihres Ermessensspiel-
raums betrifft und die Berücksichtigung des Verhältnismäßigkeitsprin-
zips. In dem Zusammenhang würde ich Sie gerne fragen: Sind alle 
diese Module, die wir hier an der Tafel sehen, die vielleicht auch später 
noch dazu kommen, sowie deren Teilbestandteile eigentlich in ihrer 
Gewichtung als gleich anzusehen? Diese Frage spielt, wie Sie sich 
vorstellen können, für die Behörde natürlich eine große Rolle, weil das 
auch einen unmittelbaren Einfluss auf die Frage hat, wie der Ermes-
sensspielraum eben im Einzelnen ausgenutzt werden soll. Diese Ge-
wichtung kann sich ja eigentlich nur orientieren an den obersten Si-
cherheitszielen, nämlich, Sie haben es ja heute früh selber genannt, 
nämlich die Frage oder das Ziel die Strahlenbelastung in der Umge-
bung einer Anlage sowohl im Normalbetrieb als auch bei Stör- und 
Unfällen, so gering wie möglich zu halten. Mir drängt sich schon der 
Gedanke auf, dass diese Kästchen unter Umständen nicht alle das 
gleiche Gewicht haben, aber mich würde dazu Ihre Meinung mal inte-
ressieren. 

Modul 1 soll vom inhaltlichen Detaillierungsgrad den BMI-
Sicherheitskriterien entsprechen, wohingegen die weitern Module den 
RSK LL. Hinsichtlich der Gewichtung stehen die Module damit in einem 
vergleichbaren Zusammenhang wie die bestehenden Regelungen.  

110 TÜV-
Leitstelle 
Kern-

Übergreifende Anmerkungen zu Modul 1 
Das Modul 1 „Grundlegende Sicherheitsanforderungen“ soll eine Fort-

Zum 1. Absatz: Die Sicherheitsebenen (SE) dienen neben der Umset-
zung der Idee einer gestaffelten Abwehr auch der Kategorisierung von 
Anforderungen an die jeweiligen Maßnahmen und Einrichtungen (siehe 
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technik 
beim 
VdTÜV 

schreibung der BMI-Kriterien  darstellen. Ein wichtiger Gesichtspunkt ist 
hierbei die Einbindung des „gestaffelten  Sicherheitskonzeptes“ und der 
„Sicherheitsebenen“ in das Regelwerk. Aus den vorliegenden Regel-
textentwürfen wird jedoch nicht ausreichend deutlich, wozu die Sicher-
heitsebenen dienen. Die Beschreibung des Konzeptes erfolgt aus-
schließlich durch nicht weiter erläuterte Anlagenzustände. Im Hinblick 
auf das Verständnis der gestaffelten Sicherheitsebenen wird neben den 
bereits angekündigten Begriffsdefinitionen eine umfassende Beschrei-
bung und Erläuterung des technischen Sicherheitskonzeptes als unab-
dingbar angesehen. Die Ausführungen im Modul 1 sind entsprechend 
zu ergänzen. 
Gegen die vorgesehene Differenzierung der Sicherheitsebene 4 in die 
Teilebenen 4a, 4b und 4c bestehen keine Einwände. Bei der vorgese-
henen Zuordnung der Ereignisse zu den Sicherheitsebenen (siehe auch 
Modul 3) werden auf der Sicherheitsebene 2 Ereignisse, die bei den 
bestehenden Anlagen allein durch dem Sicherheitssystem vorgelagerte 
Einrichtungen beherrscht werden können, mit solchen Ereignissen 
zusammengefasst, die zwangsläufig zur Anregung einer Reaktor-
schnellabschaltung und Anforderung weiterer Sicherheitseinrichtungen 
(z. B. Notstromversorgung) führen. Für die in der Sicherheitsebene 3 
zusammengefassten Ereignisse bestehen z. B. unterschiedliche Anfor-
derungen an die Hüllrohrintegrität. Im Hinblick auf die Eindeutigkeit der 
Anforderungen und Akzeptanzkriterien sollte daher über eine weiterge-
hende Differenzierung der Sicherheitsebenen 2 und 3 nachgedacht 
werden. 

hierzu auch das Positionspapier der RSK, Anlage 1 zum Protokoll der 
385. RSK Sitzung).  
Zum 2. Absatz: Eine weitergehende Differenzierung der SE, wie auch in 
der Anlage 1 zum Protokoll der 385. RSK Sitzung vorgenommen, sollte 
u. E. nicht bei der Beschreibung des Grundkonzepts (damit in Modul 1), 
sondern ggf. ereignisspezifisch vorgenommen werden, u. a. um nicht 
vom international üblichen diesbezüglichen Vorgehen abzuweichen. 

110 TÜV-
Leitstelle 
Kern-
technik 
beim 
VdTÜV 

Das Einzelfehlerkonzept wird an verschiedenen Stellen angesprochen. 
Die aus dem Einzelfehlerkonzept resultierenden Anforderungen sollten 
an einer Stelle kompakt zusammengefasst werden. 

Dem Kommentar wird insofern gefolgt, als die grundlegende Gültigkeit 
des Einzelfehlerkonzepts für die Maßnahmen und Einrichtungen der 
Sicherheitsebene 3 in Ziffer 3.1 (3) Modul 1 festgelegt wird, samt Hin-
weis, dass Einzelheiten hierzu in Modul 10 festgelegt sind, ansonsten 
der Hinweis auf den Einzelfehler in den Ziffern 3.4 (3) „Notstromversor-
gung“, 5 (4) „Notkühleinrichtungen“, 5 (5) „Einrichtungen für Nicht-KMV 
Störfälle“ auf den Bezug auf das Einzelfehlerkonzept reduziert wird. 
Bezüglich Ziffer 6 (3e) „Wärmeabfuhr Sicherheitsbehälter bei Störfällen“ 
entfällt auf Grund der geänderten Formulierungen der Bezug auf den 
Einzelfehler. 
 
Die explizite Erwähnung des Einzelfehlers verbleibt allerdings in den 
Ziffern 3.1 (7) „Hilfs- und Versorgungssysteme für Sicherheitseinrich-
tungen“ und 5 (3) „Abfahren und Wärmeabfuhr im bestimmungsgemä-
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ßen Betrieb“, da hiermit übergeordnete Vorgaben an das in Modul 10 
umgesetzte Einzelfehlerkonzept gemacht werden.  

118 Simon, 
GRS 

Konzept der gestaffelten Sicherheitsebenen 
Seit Jahren wird bei der GRS das „defense in depth concept“, wie es in 
den Safety Standards der IAEA und auch in INSAG-10 beschrieben ist, 
so interpretiert, als ob die levels of defense (in GRS-Deutsch: die Si-
cherheitsebenen) den Plant States (den Anlagenzuständen) entspre-
chen würden. In 2.1(1) wird getextet: Normalbetrieb: Sicherheitsebene 
1, Anormaler Betrieb: Sicherheitsebene 2, Störfälle: Sicherheitsebene 
3, Sehr seltene Ereignisse / Ereignisse mit Mehrfachversagen / Unfälle: 
Sicherheitsebene 4a/4b/4c. Darüber hinaus werden auch noch diesen 
Sicherheitsebenen die verschiedenen Kategorien von Störungen bzw. 
Störfällen zugeordnet (siehe Ereignislisten im Textmodul des Team 3). 
Hier handelt es sich um ein grandioses Missverständnis. In NS-R-1 und 
INSAG-10 (und in weiteren Dokumenten) wird diese Verbindung nicht 
hergestellt. Vielmehr ist unter den levels of defense-in -depth zu verste-
hen: „Application of the concept of defence in depth in the design of a 
plant provides a series of levels of defence (inherent features, equip-
ment and procedures) aimed at preventing accidents and ensuring 
appropriate protection in the event that prevention failes.“ Dies wird in 
(1) bis (4) von NS-R-1, Absatz 2.10 für die verschiedenen Ebenen ver-
tieft. (siehe THE CONCEPT OF DEFENCE IN DEPTH, NS-R-1, Ab-
sätze 2.8 bis 2.11. 
Es ist aber nie die Rede davon, dass diese Ebenen „durch Anlagenzu-
stände festgelegt sind“ (Text des Team 1). Zu den Anlagenzuständen 
heißt es in NS-R-1 Absatz 5.7, dass categories of plant states zu identi-
fizieren sind und solche normalerweise umfassen: normal operation, 
anticipated operational occurences, DBAs, severe accidents (ein-
schließlich der PIEs, siehe Absatz 5.8). Im Text der IAEA Safety Stan-
dards wird keine Verbindung zwischen den Sicherheitsebenen und den 
Anlagenzuständen mit deren einleitenden Ereignissen hergestellt. 
Am ehesten entspricht noch INSAG-10 dem GRS-Ansatz (siehe Tabelle 
auf Seite 6 von INSAG-10). Aber auch dort werden den Levels of de-
fence in depth sogenannte Objectives (Ziele) zugeordnet und nicht 
Anlagenzustände. 
In der Logik des Teams 1 stellt sich das ganz anders dar: Es gibt Maß-
nahmen und Einrichtungen auf jeder Sicherheitsebene. Jeder Sicher-
heitsebene ist ein Anlagenzustand zugeordnet. In jeder Sicherheitsebe-
ne können nur bestimmte Ereignisse vorkommen. Ein Ereignis auf der 
nächst höheren Sicherheitsebene kann sich nur ereignen, wenn die 

Die Ausführungen des Kommentars, dass die in Modul 1 vorgenomme-
ne Verbindung von „levels of defence“ (in Modul 1 Sicherheitsebenen) 
mit Anlagenzuständen nicht in den internationalen Konzepten stattfinde 
ist (auch auf Basis der genannten Zitate) nicht nachvollziehbar (zumal 
die explizite Einführung dieser Verbindung vom Kommentator bspw. im 
letzten Absatz seines Kommentars selbst vorgeschlagen wird und den 
Formulierungen in Modul 1 entsprechende Ausführungen in NS-R-1 
2.10 folgt).  
Die Formulierung in Modul 1, dass die Ebenen durch Anlagenzustände 
„festgelegt“ sind wird in Rev. A durch „charakterisiert“ ersetzt, da dies 
den Zusammenhang besser erfasst, einen konzeptionellen Anlass für 
eine Änderung der Formulierungen in Modul 1 ist nicht zu erkennen. 
Die Aussage des Kommentars, dass die IAEA Unterlagen keine „Ver-
bindung zwischen den Sicherheitsebenen und den Anlagenzuständen 
mit deren einleitenden Ereignissen“ hergestellt werden ist, wie bereits 
gesagt, angesichts der Ausführungen in o. g. Ziffer 2.10 aus IAEA NS-
R-1 nicht verständlich. Selbst wenn den „levels of defence“ anstelle von 
charakteristschen Anlagenzuständen „objectives“ zugewiesen werden, 
so sind die diesbezüglich Aussagen (bspw. „The aim of the second 
level of defence is to detect and intercept deviations from normal opera-
tional states in order to prevent anticipated operational occurrences 
from escalating to accident conditions.”, NS-R-1, 2.10) in inhaltlicher 
und begrifflicher Übereinstimmung mit Modul 1, denn es wird auch hier 
vom Normalbetrieb und Betriebsstörungen gesprochen. 
Die Formulierung im Kommentar, dass Modul 1 ausführe, „In jeder 
Sicherheitsebene können nur bestimmte Ereignisse vorkommen“ ist 
missverständlich. Es werden Ereignisse definiert und den Ebenen zu-
geordnet, um dort entsprechende Maßnahmen und Einrichtungen vor-
zuhalten. 
Der Ansatz, dass mittels des Gestaffelten Konzepts die Eskalation von 
Ereignissen zu vermeiden ist, ist jedenfalls technisch und konzeptionell 
richtig. Eine diesbezüglich weitergehende Begründung ist. E. E. nicht 
erforderlich. 
Auch ist in Modul 1 nicht formuliert, dass „ein Ereignis auf der nächst 
höheren Sicherheitsebene sich nur ereignen kann, wenn die Maßnah-
men und Einrichtungen der vorgelagerten Sicherheitsebenen versagt 
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Maßnahmen und Einrichtungen der vorgelagerten Sicherheitsebenen 
versagt haben, d.h. ein Ereignis entwickelt sich aus einer Störung zu 
einem Störfall oder sogar zu einem Kernschaden (siehe Textmodul 
team 1 Absätze 2.1(2) bis 2.1 (13) und hier speziell 2.1 (5)) 
Dieses Verständnis wird weder durch entsprechende Quellen gestützt, 
noch entspricht es der technischen Realität. Es können sehr wohl a-
normale Betriebsfälle auftreten, ohne dass die Vorkehrungen für den 
Normalbetrieb versagt haben, und es sind Störfälle aufgetreten und sie 
werden auch in Zukunft auftreten, ohne dass die Vorkehrungen auf 
vorgelagerten „Ebenen der Verteidigung“ versagt haben, sei es weil 
dafür keine Vorsorge getroffen wurde (bei neuen und bisher unbekann-
ten Ereignissen) oder weil diese Vorkehrungen gar nicht angefordert 
wurden oder zum Tragen kamen. Beispiel. Bruch der Welle der HKP 
beim DWR (Regelungen und Begrenzungen für die Beherrschung des 
Ausfalls einer HKP waren nicht wirksam, weil die Pumpenwelle mit 
konstanter Drehzahl weiter lief). Beispiel: Speisewasserleitungsbruch 
im KKW Loviissa. Plötzliches und katastrophales Versagen der Rohrlei-
tung wegen Erosionskorrosion. Keine Tropfleckage, kein Dampf, keine 
Feuchtigkeit oder sonstige Anzeichen für eine Detektion waren vorher 
vorhanden. 
Beispiel: Fehlöffnen eines Sicherheits- und Entlastungsventils beim 
SWR. Welche Überwachung, Regelung oder Begrenzung hätte dies 
vorher melden oder gar verhindern sollen ? 
Die Liste der Beispiele von tatsächlichen oder denkbaren Ereignissen in 
einer Ereigniskategorie ohne notwendiges Versagen der Maßnahmen 
auf der niedrigeren Ebene der Verteidigung ließe sich beliebig fortset-
zen. 
Die Wirklichkeit sieht folgendermaßen aus: 
1. Das gestaffelte Konzept der Verteidigung gilt immer und für alle defi-
nierten Anlagenzustände mit dazugehörigen Ereignissen, und nicht in 
zerlegter Form für einzelne „Sicherheitsebenen“ und deren Ereignisse.  
2. Es lassen sich Anlagenzustände und Kategorien von einleitenden 
Ereignissen bei diesen Anlagenzuständen definieren. Diese Anlagen-
zustände werden aufgrund ihrer Eintrittswahrscheinlichkeit ermittelt und 
stehen nicht in direkter Beziehung zu den Sicherheitsebenen, weil An-
lagenzustände und Sicherheitsebenen nichts miteinander zu tun haben. 
Maßnahmen und Einrichtungen der verschiedenen Sicherheitsebenen 
Im Textmodul wird sehr oft in extrem allgemeiner Form von o.g. Maß-
nahmen und Einrichtungen gesprochen. Warum werden diese nicht 
benannt ? Ich verweise auf die Tabelle auf Seite 6 von INSAG-10. Dort 

haben“. Die Möglichkeit von „Quereinsteigern“ und übergreifenden 
Einwirkungen ist berücksichtigt (so sind natürlich alle Transienten (der 
Ebene 2) mit Anforderung der RESA nicht zwingend mit einem „Versa-
gen von Ebene 2 Einrichtungen“ verknüpft).  
Andererseits ist es im Rahmen einer Konzeptbeschreibung nicht erfor-
derlich darauf hinzuweisen, dass „bei neuen und bisher unbekannten 
Ereignissen“ per se die vorgesehenen Maßnahmen und Einrichtungen 
unwirksam sein können. Wohl aber könnte diese Unwirksamkeit als 
Versagen der installierten Maßnahmen und Einrichtungen interpretiert 
werden (so bspw. die Korrosionsüberwachung im genannten Beispiel 
Loviisa). 
Zur im Kommentar beschriebenen „Wirklichkeit“:  
Die Interpretation eines „zerlegten Konzepts“ ist nicht nachvollziehbar: 
das in Modul 1 beschriebene Konzept ist gestaffelt, nicht „zerlegt“. Es 
bleibt unklar, welche Zusammenhänge hinsichtlich der Ebenen nach 
Auffassung des Kommentators bestehen. 
In Abschnitt 2.1 (Beschreibung der Grundmerkmale des Konzepts) 
wäre u. E. eine Benennung der Maßnahmen und Einrichtungen nicht 
richtig platziert.  
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finden sich die essential means für jede Ebene. 

  ENTWURF Kapitel 2.2 Barrierenkonzept 
Das Geschriebene unter 2.2 (3) bis 2.2 (6) zur Verfügbarkeit der Barrie-
ren bei verschiedenen Anlagenzuständen ist so trivial, dass man sich 
fragt, ob es eine Berechtigung für seinen Verbleib gibt. Besonders aka-
demisch wird es, wenn im Text gefordert wird, dass mindestens eine 
Barriere vorhanden sein muss, oder dass mindestens das Hüllrohr als 
Barriere vorhanden sein muss. 

Die Beschreibung eines Barrierenkonzepts (betreffend die 3 genannten 
Barrieren) ist u. E. Bestandteil des Gesamtkonzepts. Dies mag trivial 
erscheinen, sollte aber erfolgen.  

  ENTWURF Kapitel 2.3 Konzept der grundlegenden Sicherheitsfunktio-
nen 
Auch hier werden wieder Anforderungen an die Sicherheitsebenen 
gestellt statt an die Anlagenzustände bzw. Kategorien von PIEs, was 
viel logischer wäre. Es hätte doch auffallen müssen, dass es auch 
sprachlich nicht funktioniert:  
“Auf den Sicherheitsebenen 1 bis 2 sind folgende Anforderungen ein-
zuhalten….“ 
„Auf der Sicherheitsebene 3 muss eine Freisetzung auf dafür vorgese-
henen Pfaden erfolgen“.  
Man verlangt unwillkürlich nach einer Übersetzungshilfe, was das denn 
nun bedeuten soll. Viel einfacher und vor allem technischer würde es 
sich folgendermaßen lesen: 
“Im Normalbetrieb und bei betrieblichen Transienten sind folgende 
Anforderungen einzuhalten…“ 
„Bei Auslegungsstörfällen muss eine Freisetzung auf dafür vorgesehe-
nen Pfaden erfolgen…“. 

Zur Frage Ebenen versus Anlagenzustände siehe oben.  
Die Frage, ob anstelle von Sicherheitsebene 1 „Normalbetrieb“ zu for-
mulieren ist, ist u. E. eine redaktionelle Entscheidung, die unerheblich 
ist. 

  ENTWURF Akzeptanzkriterien 
Ich habe die doch für die Auslegung sehr wichtigen Akzeptanzkriterien 
für Transienten und Auslegungsstörfälle lange gesucht und diese dann 
im Kleingedruckten als Hinweis im Kapitel 2.3 entdeckt, mit dem Ver-
weis auf zwei andere Module. Das ist m.E. dem Leser nicht zuzumuten. 

Die Nachweiskriterien, die ja sehr fachspezifischer Natur sind, gehören 
u. E. nicht in Modul 1.  

  ENTWURF Kapitel 3 Übergreifende technische Änderungen 
Kapitel 3.1 Generelle Anforderungen 
Hier wird wieder und wieder von Maßnahmen und Einrichtungen der 
verschiedenen Sicherheitsebenen gesprochen. Der Leser darf raten, 
welche Maßnahmen und Einrichtungen gemeint sein könnten, welche 
doch wohl für die verschiedenen Ebenen unterschiedlich sein müssen. 
Völlig unbestimmt ist es für die Anlagenzustände Normalbetrieb (Ebene 

Es spielt hier keine Rolle, welche Maßnahmen und Einrichtungen hier 
im Einzelnen angesprochen sind, sondern welche Anforderungen von 
diesen zu erfüllen sind, je nach Ebene, auf der sie eingesetzt werden 
sollen.  
Es ist nicht verständlich, warum in Kapitel 3.2 oder 4.3 nicht von leit-
technischen oder Versorgungsfunktion die Rede sein soll. Dies ist ge-
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1) und Transienten (Ebene 2), sehr seltene Ereignisse (Ebene 4a), 
während immerhin für die Kategorie Störfälle (Ebene 3) von Sicher-
heitseinrichtungen geredet wird, was auch nicht viel präziser ist.  
Dies verwundert um so mehr, als in den Kapiteln 3.2 Leittechnik und 3.4 
Versorgungsfunktionen zur Sache geredet wird. Hier ist von Steuer- 
und Regel- einrichtungen, von Überwachungs- und Meldeeinrichtungen, 
von Störfallinstrumen- tierung, vom Reaktorschutzsystem, von Netzan-
schlüssen und der Notstom- versorgung die Rede, was der technisch 
vorgebildete Leser sofort versteht. 
Ich frage mich, ob eine Methode dahinter steckt, dass bei den Einrich-
tungen zur Beherrschung von Transienten, Auslegungsstörfällen und 
schweren Störfällen keine Details genannt werden (z.B. Schnellab-
schaltsystem, Notkühlsysteme, Nachkühlsysteme, Beckenkühlung, 
Aggregateschutz, …) 
Wenn der Text in Kapitel 3.1 so allgemein bleiben soll, ist es ange-
bracht, vor dem Kapitel 3.2 Leittechnik ein gesondertes Kapitel mit 
Anforderungen an die Systemtechnik (ohne Leittechnik) d.h. an die 
mechanischen Systeme einzufügen. 

rade nicht Aufgabe von Kapitel 3.1. 

  Das Problem mit den Sicherheitsebenen zieht sich wie ein roter Faden 
durch das ganze Werk. Der dauernde Rückgriff auf die Ebenendefiniti-
onen macht es schwer lesbar. Wie schön und einfach wäre es doch 
anstelle des Wortungetüms: 
4.1(1) Die Kontrolle der Reaktivität im Reaktorkern sowie bei der BE-
Lagerung ist auf den Sicherheitsebenen 1 bis 4a jederzeit zu gewähr-
leisten.  
zu sagen: 
4.1(1) Die Kontrolle der Reaktivität im Reaktorkern sowie bei der BE-
Lagerung ist in jedem Anlagenzustand zu gewährleisten. 

Da bspw. an dieser Stelle nicht die Ebenen 4b und c angesprochen 
sind, bedürfte der Begriff „Anlagenzustand“ einer Präzisierung, die 
ähnlich „unschön“ wäre. Es mag redaktionelle Optimierungen geben, 
die „schöner und einfacher“ sind, als die in Modul 1 gewählten. Dieses 
kann u. E. ggf. nach Einigung über die Inhalte noch vorgenommen 
werden.  

158 FANP 1. Zur Begründung des formulierten Textes wird häufig auf eine Anleh-
nung an KTA 2000 oder IAEA verwiesen. Tatsächlich zeigt das Nachle-
sen jedoch, dass der Inhalt geändert wurde, ohne dass dies kenntlich 
gemacht ist. 
Beispiel: „Alle die Reaktivität … wesentlich beeinflussenden Parameter 
sind im Betrieb zu überwachen“. In KTA 2000 gibt es eine ähnlich For-
mulierung, jedoch mit dem Nachsatz „…, soweit für die Gewährleistung 
der Sicherheit erforderlich“. Die Borkonzentration im Primärkreis wird im 
Leistungsbetrieb beispielsweise nicht kontinuierlich überwacht, dies ist 
jedoch auch nicht erforderlich, da eine Konzentrationsänderung ein 

Die Texte in Modul 1 werden nicht mit „in Anlehnung an KTA 2000“ 
begründet. An insgesamt 8 Stellen wird in Modul 1 auf Unterlagen aus 
der „KTA 2000“ hingewiesen. Diese Hinweise sollen zeigen, dass 
grundlegende Ansätze auch (u. a.) in Unterlagen aus „KTA 2000“ ver-
folgt wurden. Damit ergibt sich u. E. keine Notwendigkeit einer identi-
schen Umsetzung oder auch einer expliziten Kenntlichmachung bei 
einer nicht vorliegenden Identität der Forderungen.  
Das im Kommentar zitierte Beispiel betrifft Modul 2 und wird dort 
beantwortet. 
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langsamer Vorgang ist und deshalb die Überwachung des Neutronen-
flusses/der Leistung völlig ausreichend ist. 
Da es etliche derartiger Fälle gibt, sollte dies noch einmal systematisch 
überprüft werden. 

159 FANP In vielen Fällen wird durch verkürzte, pauschalere Formulierung der 
Interpretationsspielraum für die Anwendung von Forderungen vergrö-
ßert. Dies gilt insbesondere in Zusammenhang mit der häufig (wenn 
auch nicht immer) vorgenommenen Streichung von einschränkenden 
Begriffen wie z.B. „grundsätzlich“, „möglichst“, „weitgehend“, „soweit 
notwendig“ usw. Beispielhaft sei hier auf Modul 1, 3.1 (2) verwiesen. 
Während das BMI-Sicherheitskriterium 1.1, Absatz 2 von anzuwenden-
den Auslegungsgrundsätzen spricht, wozu die „weitgehende Entma-
schung von Teilsystemen“ gehört werden hieraus in Modul 1 „zu ver-
wirklichende Grundsätze“ mit einer Entmaschung von redundanten 
Teilsystemen (nicht nur weitgehend!!). Wenn hier eine Umformulierung 
vorgenommen wird, muss eine inhaltliche Änderung vermutet werden, 
zumal – sprachlich gesehen – eine Verschärfung von Anforderungen 
nahe gelegt wird. Eine möglicherweise so beabsichtigte Veränderung 
würde aber nicht nur zu erhöhten Anforderungen führen, sondern wäre 
in dieser Pauschalität auch sicherheitstechnisch unsinnig. Wie nämlich 
in vielen Detailuntersuchungen (z.B. probabilistischen Sicherheitsanaly-
sen) gezeigt, kann eine Vermaschung in beschränktem Umfang und 
unter bestimmten Randbedingungen durchaus zu einer höheren Zuver-
lässigkeit von Sicherheitsfunktionen führen. Die Möglichkeit, solche 
Spielräume zu nutzen, war in den BMI-Sicherheitskriterien durch das 
„weitgehend“ gegeben und würde mit der neuen Formulierung zumin-
dest erschwert, wenn nicht unmöglich gemacht. Weitere Beispiele in 
dieser Art im Modul 1 finden sich bei den Anforderungen 1.1 (4), 2.1 (5), 
2.1 (7), 2.1 (10), 3.1 (6) usw. 

Aufgabe der Fortschreibung des kerntechnischen Regelwerks bestand 
u. a. auch in der Vermeidung von Unbestimmtheiten. In Modul 1 wird 
ganz bewusst von „zu verwirklichenden Grundsätzen“ gesprochen, 
mögliche Abweichungen sollen u. E. nicht bereits Gegenstand des 
Grundkonzeptes sein. Sofern Ausnahmen im Regelwerk angeboten 
werden sollen, bspw. durch die Verwendung von Begriffen wie „grund-
sätzlich“, so war es Aufgabe, die jeweiligen Bedingungen, unter denen 
die Ausnahme zulässig ist, zu regeln. Ein solches Vorgehen würde bei 
der Beschreibung der Anforderungen des Grundkonzepts nicht zielfüh-
rend sein.  
Zum im Kommentar speziell genannten Aspekt „Entmaschung“ siehe 
unter Ziffer 3.1 (2). 
Zu Ziffer 2.1 (5): diese Ziffer ist in Rev. A gestrichen. 
Zu Ziffer 2.1 (7): siehe Antworten zu dortigen Kommentaren. 
Zu Ziffer 2.1 (10) und 3.1 (6): hier gilt die im 1. Absatz dieser Antwort 
gegebene Aussage. 

160 FANP In ähnlicher Weise könnte sich eine in den vorgelegten Modulen festzu-
stellende Verschiebung der bisher in der Praxis üblichen Wortwahl 
auswirken, nämlich von „vermeiden“ zu „verhindern“ bzw. von „anstre-
ben“ zu „sicherstellen“ oder „gewährleisten“. Während durch die schwä-
cheren Begriffe bisher insbesondere für die Sicherheitsebene 4, aber 
auch für die Sicherheitsebene 2 Ziele gesetzt wurden, bei denen das 
Erreichen des Ziels nicht eine unbedingte Forderung darstellte, werden 
durch den Übergang zu den bisher für die Sicherheitsebene 3 verwen-
deten Begriffen wie „sicherstellen“ und „gewährleisten“ die Nachweistie-

Der Kommentar wird insofern berücksichtigt, als durchgehend die Ver-
einheitlichung der verwendeten Formulierungen gemäß folgendem 
Konzept umgesetzt werden soll (siehe auch Aussagen von Team 1 zu 
Ziffer 2.1 (3) Rev. A): 
- die Maßnahmen und Einrichtungen (M+E) der Sicherheitsebenen 

(SE) 1 und 2 „vermeiden“ das Eintreten von Störfällen; 
- das Eintreten von Ereignissen der SE 4a und 4b wird „verhindert“; 
- zu erwartende Störungen werden „beherrscht“, ebenso zu erwarten-

de bzw. postulierte Störfälle; 
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fe und die Nachweisrandbedingungen wesentlich ausgeweitet und 
verschärft. 
Möglicherweise ist ja noch vorgesehen, im Modul 6 darzustellen, dass 
die Verwendung desselben Begriffs auf verschiedenen Sicherheitsebe-
nen durchaus Unterschiedliches bedeuten soll (z.B. auch für Begriffe 
wie ausreichend zuverlässig usw.). Bisher ist aber nicht erkennbar, ob 
dies in Modul 6 erfolgen wird. 

- Übergänge von der SE 4b nach 4c werden „vermieden“. 

161 FANP In vielen Fällen wird zur Begründung von Anforderungen nicht auf eine 
technische Begründung verwiesen (d.h., was wäre nach dem Stand von 
Wissenschaft und Technik erforderliche Vorsorge gegen Schäden), 
sondern auf eine in der Regel nicht genaue präzisierte „Begutachtungs-
praxis“. Dies ist aus folgendem Grund nicht korrekt: Insbesondere frü-
her wurde aufgrund begrenzter Rechnerkapazität oft versucht, die An-
zahl von Nachweisen dadurch zu reduzieren, dass Annahmen überla-
gert oder konservativ vereinfacht wurden, um mit einer einzigen Rech-
nung mehrere Nachweisziele abzudecken. Mit dieser Annahmenkombi-
nation ist man dann natürlich über die Anforderungen des geltenden 
Regelwerks hinausgegangen. Dieses pragmatische Vorgehen bei den 
vorgelegten Nachweisen nun zur Anforderung zu erheben, ist unsinnig 
bzw. es wäre dafür eine technische Begründung notwendig, warum 
eine solche Verschärfung von Annahmen zur erforderlichen Vorsorge 
gegen Schäden anzusetzen sei. Solche Begründungen gibt es in kei-
nem einzigen Fall 

In Modul 1 wird an keiner Stelle eine „Begutachtungspraxis“ in Bezug 
genommen, an drei Stellen allerdings eine nicht näher spezifizierte 
„Praxis“.  
Die diesbzgl. 1. Stelle betrifft die Aufnahme der Automatisierungsanfor-
derung in Ziffer 3.1 (2) zu den Auslegungsgrundsätzen der Ebene 3. 
Hierzu besteht inhaltlich kein Dissens. 
Die diesbzgl. 2. Stelle betrifft die Anforderung nach Brennstabintegrität 
auf der Ebene 3 (Ziffer 6 (1)). Der Bezug auf die Praxis betrifft hier (im 
Sinne des Kommentars) die KMV- Störfälle mit Lecks < 0,1 F. Die 
Fachdiskussion hierüber wird im Rahmen von Modul 2 bzw. 3 Kommen-
taren geführt. 
Die diesbezgl. 3. Stelle (Ziffer 7.1 (1) betrifft ebenfalls unstrittige Sach-
verhalte.  

162 FANP 5. In KTA 2000 war das Konzept der „Sicherheitsebenen“ dafür ver-
wendet worden, abhängig von der Eintrittshäufigkeit von Zuständen 
oder Ereignisabläufen Anforderungen zu formulieren. (International ist 
es dabei üblich, die Eintrittshäufigkeit quantitativ zu beschreiben, wäh-
rend bisher im deutschen Regelwerk die Eintrittshäufigkeit mehr qualita-
tiv beschrieben wurde. Dieser „Rückstand“ des deutschen Regelwerks 
gegenüber der internationalen Praxis soll anscheinend in dem jetzigen 
BMU- Vorhaben nicht beseitigt werden.)  
Die Staffelung der Anforderungen nach Eintrittshäufigkeit und potentiel-
len Auswirkungen ist technisch durchaus sinnvoll (Umsetzung des „je-
desto-Prinzips“). Die nun versuchte Anwendung des Sicherheitsebe-
nenkonzepts auch auf andere Festlegungen macht zumindest in der 
Pauschalität dagegen keinen Sinn. Sicher gibt es verschiedene Kom-
ponenten, die Funktionen nur auf einer Sicherheitsebene zu erfüllen 
haben, so dass dann eine Qualifizierung der Komponente entsprechend 

Zum 1. Absatz: Für die Zuordnung der Ereignisse zu Ereignislisten 
liegen keine allgemein anerkannten quantitativen probabilistischen 
Kriterien bzw. Zahlenwerte für die einzelnen Ereignisse vor. Bei der 
Zuordnung der Ereignisse in die Listen des Modul 3 wurde eine Orien-
tierung gemäß den qualitativen Definitionen (wie: über die Lebensdauer 
der Anlage häufig zu erwarten, einmal zu erwarten, nicht zu erwarten, 
sehr selten) auf Basis der bereits bestehenden Zuordnungen vorge-
nommen. Dabei sind auch deterministische Aspekte (wie Ausfallan-
nahmen, Redundanz- Verfügbarkeiten) mit in die Bewertung eingeflos-
sen. Dieses Verfahren ist u. E. zielführender, zumindest zum heutigen 
Zeitpunkt, als der Versuch einer Quantifizierung dieses Prozesses. 
Gegebenenfalls entstehende Kritikpunkte an den vorgenommen Zuord-
nungen wären im Einzelfall zu diskutieren.  
Zum 2. Absatz: Es wird im Kommentar nicht wirklich klar, welche in 
Modul 1 versuchte Anwendung des Sicherheitsebenenkonzepts auf 
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der Sicherheitsebene möglich wäre. Sehr viele Komponenten erfüllen 
aber Funktionen auf verschiedenen Sicherheitsebenen, wie z.B. der 
Reaktordruckbehälter auf allen Sicherheitsebenen. Für solche Kompo-
nenten ist deshalb wie bisher eine Klassifizierung entsprechend ihrer 
sicherheitstechnischen Bedeutung sinnvoll und machbar, aber keine 
Klassifizierung entsprechend Sicherheitsebenen. (Modul 1, 2.1 (8)).  
Die in diesem Zusammenhang wiederholt auftretenden Forderungen 
(z.B. Modul 1, 2.1), Maßnahmen und technische Einrichtungen sollten 
jeweils nur auf einer Sicherheitsebene Funktionen wahrnehmen, ist 
ebenfalls so pauschal nicht sinnvoll. Dies wird am Beispiel des Systems 
zur Schnellabschaltung deutlich, das schon immer und weltweit üblich 
auf mehreren Sicherheitsebenen (2 bis 4b) sicherheitstechnische Auf-
gaben erfüllt. Dies ist auch aus folgendem Grund richtig: Die Staffelung 
in dem Konzept der gestaffelten Sicherheitsebenen dient dazu, um in 
der Kette von ineinander greifenden Maßnahmen Ereignisse mit Aus-
wirkungen auf die Umgebung extrem unwahrscheinlich zu machen 
(Bundesverfassungsgericht: Ausgeschlossen nach dem Maßstab der 
praktischen Vernunft). Wenn nun in der Kette von Maßnahmen zur 
Einhaltung eines Schutzziels eine Maßnahme eine besonders hohe 
Zuverlässigkeit hat, kann an anderen Stellen der Kette der gestaffelten 
Maßnahmen die Anforderung geringer sein. Wegen der hohen Zuver-
lässigkeit der Reaktorschnellabschaltung ist deshalb hier mit Blick auf 
das Schutzziel „Kontrolle der Reaktivität“ auf der Sicherheitsebene 2 
kein separates Abschaltsystem erforderlich. 

andere Festlegungen keinen Sinn macht. Zur Frage der auf mehreren 
Ebenen wirksamen Maßnahmen und Einrichtungen siehe Antworten 
bspw. zu Ziffer 2.1 (2). Hinsichtlich der Klassifizierung siehe Antwort zu 
Ziffer 2.1 (8). 
Zum 3. Absatz: zur Frage der Unabhängigkeit der Maßnahmen und 
Einrichtungen auf den verschiedenen Ebenen siehe Antworten zu den 
Ziffern 2.1 (2) und 2.1 (15). Dem Gedanken, dass „wenn in der Kette 
von Maßnahmen zur Einhaltung eines Schutzziels eine Maßnahme eine 
besonders hohe Zuverlässigkeit hat, kann an anderen Stellen der Kette 
der gestaffelten Maßnahmen die Anforderung geringer sein“ ist u. E. als 
Grundsatz bei der Ausführung des gestaffelten Konzepts nicht zu fol-
gen.  
Dem genannten Beispiel „Wegen der hohen Zuverlässigkeit der Reak-
torschnellabschaltung ist deshalb hier mit Blick auf das Schutzziel „Kon-
trolle der Reaktivität“ auf der Sicherheitsebene 2 kein separates Ab-
schaltsystem erforderlich“ wird in Modul 1 Rechnung getragen, dies 
jedoch nicht „wegen der hohen Zuverlässigkeit“, sondern weil es (bei 
den bestehenden Anlagenkonzeptionen) technisch nicht sinnvoll wäre 
eine 2. schnelle Einrichtung zu fordern.  

164 FANP 7. Immer wieder finden sich Formulierungen, dass Anforderungen der 
Sicherheitsebene 1 auch auf weitere Sicherheitsebenen übertragen 
werden sollen. Manchmal kommt dabei deutlicher Unsinn heraus, z.B. 
dass damit auch eine stabile Leistungsregelung für die Sicherheitsebe-
ne 3 gefordert wird (obwohl hier natürlich eine Schnellabschaltung 
angestrebt wird). Ansonsten führen aber derartige Formulierungen zur 
Erhöhung von Anforderungen. 

Dieser Kommentar betrifft Modul 2 und wird dort beantwortet. 

296 FANP Begriffe, die aufgrund ihrer impliziten Bedeutung für probabilistische 
Randbedingungen und Wirksamkeiten eine Bedeutung haben, sind 
nicht definiert und werden auch nicht konsistent verwendet. Hierzu 
gehören ausreichende Zuverlässigkeit, Beherrschung von Ereignissen, 
gewährleisten, verhindern, gering wie möglich etc. 

Mittlerweile existiert eine Liste der im Modul 1 und den Modulen 2 bis 
11 verwendeten Begriffe. Der Hinweis in Bezug auf konsistente 
Verwendung der Begriffe „ausreichende Zuverlässigkeit“, 
„Beherrschung“ von Ereignissen, „gewährleisten“, „verhindern“ usw. 
wird bei der nochmaligen Durchsicht der Module aufgenommen. Siehe 
hierzu auch Antwort auf Kommentar Nr. 160. 
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297 FANP Der eingeführte Begriff der Schutzziele wird aufgegeben zugunsten des 
Begriffs „grundlegende Sicherheitsfunktion“, was allenfalls geeignet ist, 
die Verwirrung zu erhöhen. Vor allem ist jedoch die mit KTA 2000 an-
gestrebte und weitgehend sinnvolle Strukturierung nach Sicherheits-
funktionen aufgegeben worden. Was neben den „grundlegenden Si-
cherheitsfunktionen“ weitere Sicherheitsfunktionen sind, bleibt – zumin-
dest bisher – völlig offen. Damit geht die Systematik der sicherheits-
technischen Zusammenhänge verloren, und orientiert sich mit dem 
Rückgriff auf einzelne Absätze und Abschnitte des vorhandenen Re-
gelwerks an einem historisch gewachsenen Sammelsurium, das gerade 
bei der Modernisierung des Regelwerks überwunden werden sollte.  

Der eingeführte Begriff „grundlegende Sicherheitsfunktion“ wird in Ü-
bereinstimmung mit internationalen Empfehlungen (z.B. NS-R-1) ver-
wendet. Man hätte hier auch den Begriff des „Schutzziels“ verwenden 
können, jedoch sollte eine begriffliche Abgrenzung zur vielerorts disku-
tierten, aber im Regelwerk nicht konkretisierten „schutzzielorientierten 
Vorgehensweise“ erzielt werden. 
 
Anstelle des Begriffes „Sicherheitsfunktion“ werden die auf den Sicher-
heitsebenen jeweils erforderlichen „Maßnahmen und Einrichtungen“ 
durchgängig verwendet. Im Folgenden werden die von den Maßnah-
men und Einrichtungen einzuhaltenden Anforderungen definiert, nicht 
von Funktionen.  

310 Engel, 
RSK 

In der Definitionsliste des neuen Regelwerks ist der Begriff „Ausschluss, 
praktischer“ wie folgt definiert: 
Postulat nach dem ein bestimmtes Ereignis oder ein bestimmter Ereig-
nisablauf keiner Analyse/Nachweisführung hinsichtlich der Beherrsch-
barkeit als Auslegungsstörfall bedarf, weil ein mit dem Ereignis/ Ereig-
nisablauf verbundener Schadenseintritt nach juristischer Beurteilung im 
Bereich des Restrisikos liegt, bei dem  „die Ungewissheiten jenseits der 
Schwelle praktischer Vernunft ihre Ursachen  in den Grenzen menschli-
chen Erkenntnisvermögens haben“. ... 
In dieser Definition verbindet das BVerfG (und die Behörde bzw. das 
Regelwerkteam) technische und juristische Begriffe, die meiner Mei-
nung nach für einem Ingenieur nicht ohne Weiteres eine klare und 
eindeutig  umsetzbare Anforderung an die Aussagesicherheit bei den 
im konkreten Fall betroffenen technischen Aspekten darstellen.  

Die zitierte Definition ist aus der Definitionsliste gestrichen worden. 

313 VGB Generell ist zu dem in 2.1 entwickelten Konzept folgendes anzumerken: 
Die in diesem Textmodul vorgeschlagene Form des Konzepts der ge-
staffelten Sicherheitsebenen (defence-in-depth) weicht in wesentlichen 
Elementen sowohl von der durch das gültige deutsche Regelwerk defi-
nierten Form als auch von der international üblichen Form dieses Kon-
zepts ab. Sie ist in den bestehenden Anlagen so nicht umsetzbar. Prob-
lematisch sind insbesondere die starre Zuordnung aller Maßnahmen 
und Einrichtungen zu einzelnen Sicherheitsebenen und die Forderun-
gen nach Beherrschung von Ereignissen allein durch Maßnahmen und 
Einrichtungen einzelner Ebenen. 
Im Bereich der Sicherheitsebene 4 werden grundsätzliche Veränderun-
gen mit wesentlichen Erweiterungen und Verschärfungen für ausle-

Zum 1. Absatz: Zur Frage der Unabhängigkeit der Maßnahmen und 
Einrichtungen auf den Sicherheitsebenen sieh Antworten insbesondere 
zu Ziffer 2.1 (2) Rev.  
Zum 2. Absatz: hierzu siehe die Antworten zu den jeweiligen Ziffern von 
Abschnitt 2.1. 
Zum 3. Absatz: Stellungnahmen zum Umfang der erforderlichen Scha-
densvorsorge und den sich daraus ergebenden Anforderungen an die 
Kontrolle und den Nachweis der Wirksamkeit von Maßnahmen sind 
nicht Gegenstand des Vorhabens SR 2475.  
Die Anforderungen an Maßnahmen und Einrichtungen des anlagenin-
ternen Notfallschutzes sind in Modul 7 spezifiziert, soweit diese dem 
Detaillierungsgrad des Moduls entsprechen. Daraus ergeben sich im 
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gungsüberschreitende Anlagenzustände eingeführt:  
Im bisherigen Sicherheitskonzept für Kernkraftwerke sind in der Ebene 
4 spezielle sehr seltene Ereignisse mit speziellen Auslegungs-
anforderungen und auslegungsüberschreitende Anlagenzustände zu-
sammengefasst. Für letztere wurden Maßnahmen des anlageninternen 
Notfallschutzes eingeführt, deren Ziel die Verhinderung schwerer Kern-
schäden bzw. die Reduktion radiologischer Auswirkungen auf die Um-
gebung ist. Wegen der extrem geringen Wahrscheinlichkeit ausle-
gungsüberschreitender Anlagenzustände sind die Maßnahmen des 
anlageninternen Notfallschutzes jedoch nicht Bestandteil der erforderli-
chen Vorsorge gegen Schäden. Wie die RSK in ihrem Positionspapier 
zum anlageninternen Notfallschutz im Verhältnis zum anlagenexternen 
Notfallschutz vom 9.12.1992 festgestellt hat, müssen sich diese Maß-
nahmen auch deshalb sehr grundsätzlich von den Maßnahmen im 
Auslegungsbereich unterscheiden, weil die Möglichkeiten zur Voraus-
berechung von Ereignisabläufen und damit die Möglichkeiten rechneri-
scher Nachweise mit zunehmender Entfernung vom Auslegungsbereich 
immer geringer werden. Aus diesen Gründen beinhaltet das bisherige 
Sicherheitskonzept sehr bewusst keine Anforderungen an die Kontrolle 
auslegungsüberschreitender Zustände und an entsprechende Nach-
weise.  
Im Textmodul wird die Sicherheitsebene 4 in die Ebenen 4a, 4b und 4c 
unterteilt. Die bisher auslegungsüberschreitenden Anlagenzustände 
werden dabei in die neuen Ebenen 4b (Ereignisse mit Mehrfachversa-
gen von Sicherheitseinrichtungen) und 4c (Ereignisse mit schweren 
Kernschäden) eingeordnet. Eine wesentliche Änderung des Sicher-
heitskonzept ist, dass die in 4b und 4c zusammengefassten Ereignisse 
jetzt als „auslegungsbestimmende“ Ereignisse behandelt werden (siehe 
auch Kapitel 7 des Textmoduls), für die Anforderungen ähnlich wie für 
Auslegungsstörfälle gestellt werden. Im Rahmen dieses neuen Kon-
zepts werden auch für diejenigen Ereignisse regulatorische Anforde-
rungen gestellt, die wegen ihrer extrem geringen Wahrscheinlichkeit 
dem verbleibenden Restrisiko zuzurechnen sind.  
Einige neue Anforderungen für die Sicherheitsebenen 4b und 4c sind 
bei den heutigen Anlagen möglicherweise gar nicht erfüllbar. In jedem 
Fall stellen sie erhebliche Verschärfungen dar. Dies gilt insbesondere 
für die Forderung nach „Kontrolle“ der Ereignisse der Sicherheitsebene 
4b und für die Forderung nach Erhalt der Integrität des Sicherheitsbe-
hälters bei Unfällen mit schweren Kernschäden.  

Einzelnen auch die Unterschiede zu den Maßnahmen im Auslegungs-
bereich. 
Zum 4. Absatz:  
Die im Textmodul vorgenommene Unterteilung der Sicherheitsebene 4 
ist bereits im Konzept der Leitfäden zur PSÜ vorgesehen.  
Eine Bewertung der im Kommentar angesprochenen Änderung des 
Sicherheitskonzeptes sowie Stellungnahmen zur Abgrenzung des 
verbleibenden Restrisikos sind nicht Gegenstand des Vorhabens SR 
2475.  
Die Aufgabe des Vorhabens besteht darin, Anforderungen an Maß-
nahmen und Einrichtungen des anlageninternen Notfallschutzes nach 
Stand von Wissenschaft und Technik zusammen zu stellen. Eine Präzi-
sierung dieser Anforderungen erfolgt in Modul 7. Daraus ergeben sich 
auch im Detail die Unterschiede zur Auslegung von Maßnahmen und 
Einrichtungen der vorgelagerten Sicherheitsebenen.  Demnach richtet 
sich der anlageninterne Notfallschutz an dem Potential der von der 
Anlagentechnik gegebenen Möglichkeiten aus. Eine generelle Forde-
rung, die Maßnahmen und Einrichtungen des anlageninternen Notfall-
schutzes ähnlich wie bei Auslegungsstörfällen auszulegen, besteht 
nicht. Die in den Sicherheitsebenen 4b und 4c zusammengefassten 
Ereignisse sind insofern auch nicht auslegungsbestimmend  
 
Zum 5. Absatz: hierzu siehe die Antworten zu den jeweiligen Ziffern von 
Abschnitt 2.1. 
Zum 6. Absatz: die in Modul 1 Abschnitt 2 dargestellten Grundsätze des 
Gestaffelten Sicherheitskonzepts basieren auf den international übli-
chen Ansätzen (vier Sicherheitsebenen mit den jeweiligen Anforderun-
gen). Inwieweit Verhältnismäßigkeitsaspekte bei der konkreten Umset-
zung des Konzepts eine Rolle spielen sollte u. E: nicht Gegenstand der 
Konzeptdarstellung sein.  
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In diesem Zusammenhang ist auch zu kritisieren, dass Umfang und 
Qualität der auf den vorgelagerten Sicherheitsebenen getroffenen 
Maßnahmen zur Schadenverhütung bei den Anforderungen an die 
Sicherheitsebenen 4b und 4c völlig unberücksichtigt bleiben. Diese 
Vernachlässigung stellt - generell und angesichts der in deutschen 
Kernkraftwerken besonders hochwertig ausgestalteten Maßnahmen zur 
Schadensverhütung in einem deutschen Regelwerk noch stärker - eine 
Missachtung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes dar.  

307-309 
und  
311-325 

VGB Kategorie V: Beispiele für Verschärfungen geltender Sicherheitsstan-
dards und gelebter aufsichtlicher Praxis, ohne dass dies aufgrund neuer 
Erkenntnisse sachlich geboten ist  
-  Die grundlegenden Sicherheitsanforderungen bauen auf einer 

neuen, international unüblichen Form des Konzepts der gestaffelten 
Sicherheitsebenen (defence-in-depth) auf, die eine in den beste-
henden Anlagen nicht umsetzbare dogmatisch starre Zuordnung al-
ler Maßnahmen und Einrichtungen zu Sicherheitsebenen und über-
zogene Forderungen nach Beherrschung von Ereignissen allein 
durch Maßnahmen und Einrichtungen einzelner Ebenen beinhaltet. 
Typische Formulierungen in Textmodul 1 sind: 2.1 (8): Die von den 
Maßnahmen und Einrichtungen des Kernkraftwerkes zu erfüllenden 
Anforderungen hinsichtlich Qualität und Zuverlässigkeit müssen ih-
rer sicherheitstechnischen Bedeutung entsprechen. Hierzu sind alle 
Strukturen, Systeme und Komponenten in Orientierung an den Si-
cherheitsebenen zu klassifizieren. 2.1(2): Auf den Sicherheitsebe-
nen 1 bis 3 sind jeweils Maßnahmen und technische Einrichtungen 
derart vorzusehen, dass beim Versagen von Maßnahmen oder Ein-
richtungen auf einer Ebene die Maßnahmen und Einrichtungen auf 
der nachfolgenden Sicherheitsebene eigenständig den sicherheits-
technisch geforderten Zustand der Anlage gewährleisten. 2.1(14): 
Die Wirksamkeit und Zuverlässigkeit der den Sicherheitsebenen 1 
bis 3 jeweils in den verschiedenen Betriebsphasen zugeordneten 
Maßnahmen und Einrichtungen ist grundsätzlich ohne Inanspruch-
nahme von Maßnahmen und Einrichtungen, die anderen Sicher-
heitsebenen zugewiesen sind, nachzuweisen. Weitere vergleichbare 
Anforderungen werden z.B. in den Textpassagen sind 2.1(7), 
2.1(10), 2.1(11) und 3.2(13a) gestellt.  

Die übergeordnete Darstellung des Gestaffelten Sicherheitskonzepts, 
wie in Modul 1 Ziffer 2.1 beabsichtigt, soll u. E. die wesentlichen dies-
bezüglichen Merkmale und Anforderungen des Konzepts umfassen und 
benennen. Dieses ist u. E. erfolgt, unter Berücksichtigung der in IAEA 
Unterlagen hierzu vorliegenden Anforderungen. Eine solche Darstellung 
kann nicht (und sollte dies u. E. auch nicht) Ausnahmeregelungen an-
führen, die auf bestehende Anlagenausführungen eingehen. Insofern 
beschreibt Modul 1 nicht “dogmatisch starre“ Anforderungen, sondern 
die Kernsätze des Konzepts nach dem heutigen Stand von Wissen-
schaft und Technik. Es wäre u. E. der falsche Ansatz, das Konzept 
entsprechend den in den Anlagen heute realisierten Gegebenheiten 
auszurichten.  
Im übrigen eröffnen die in Modul 1 gewählten Formulierungen Umset-
zungsmöglichkeiten der Anforderungen. 
Zu den im Kommentar im einzelnen genannten Ziffern aus Modul 1, 
siehe Antworten dort. 

  -  In der neuen Sicherheitsebene 4b werden Ereignisse mit Mehrfach-
versagen von Sicherheitseinrichtungen zusammengefasst, die we-

Die Sicherheitsebene 4b ist nicht „neu“ in Modul 1 eingeführt worden, 
sondern bspw. schon Bestandteil des Konzepts im PSÜ Leitfaden. 
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gen ihrer geringen Eintrittswahrscheinlichkeit nach gültigem Regel-
werk den auslegungsüberschreitenden Anlagenzuständen zugeord-
net sind. Diese Ereignisse wären nach den vorliegenden Regelent-
würfen „auslegungsbestimmend“ und ähnlich wie Auslegungsstörfäl-
le zu „kontrollieren". Die im Zuge dieses Paradigmenwechsels neu 
eingeführten Anforderungen laufen letztlich auf eine Überführung 
des präventiven anlageninternen Notfallschutzes in den Ausle-
gungsbereich mit entsprechend erhöhten Anforderungen an die 
Maßnahmenwirksamkeit und die Qualität der Nachweisführung hin-
aus. Typische Formulierungen im Textmodul 1 sind: 2.1(13b): Bei 
einem zusätzlichen Versagen von Maßnahmen und Einrichtungen 
der Sicherheitsebene 3 infolge von Ereignissen bzw. von internen 
oder externen Einwirkungen … sind auf der Sicherheitsebene 4b 
Maßnahmen und Einrichtungen vorzusehen, um Zustände, die zu 
Kernschäden führen, frühzeitig und sicher zu erkennen und zu kon-
trollieren, … 7.4(1) in Kapitel 7 „Auslegungsbestimmende Ereignis-
se“: Maßnahmen und technische Einrichtungen des anlageninternen 
Notfallschutzes sind so zu gestalten, dass sie ein weites Spektrum 
von Ereignisabläufen abdecken. Als relevante Gruppen von Ereig-
nisabläufen mit Mehrfachversagen von Sicherheitseinrichtungen 
(Sicherheitsebene 4b) sind zu betrachten: Lecks am Reaktorkühl-
system innerhalb des Sicherheitsbehälters, Bypass-Sequenzen 
(Lecks mit Umgehung des Sicherheitsbehälters), Transienten. Für 
diese Ereignisgruppen sind Maßnahmen und Einrichtungen zur Ge-
währleistung der grundlegenden Sicherheitsfunktionen vorzusehen. 
5(7): Bei Ereignissen und Zuständen der Sicherheitsebene 4b ist 
das vorrangige Ziel die Vermeidung schwerer Kernschäden. Hierzu 
ist die Erhaltung oder Wiederherstellung der Kühlung der Brennele-
mente durch Maßnahmen des anlageninternen Notfallschutzes zu 
gewährleisten. Weitere diesbezüglich relevante Passagen in Text-
modul 1 sind die Punkte 2.1(6), 2.1(7), 2.2(6), 2.3(3) und 6(5). 

Der Begriff „auslegungsbestimmend“ wird in Modul 1 Rev. A nicht mehr 
verwendet, da, wie der Kommentar zeigt, hieraus Missverständnisse 
resultieren können.  
Die im Kommentar verwendete Formulierung, dass gemäß Modul 1 
Ereignisse der Ebene 4b „ähnlich wie Auslegungsstörfälle zu `kontrollie-
ren´“ seien, ist in Modul 1 nicht gefordert.  
Zum Umfang der erforderlichen Schadensvorsorge und dem danach 
auszurichtenden Sicherheitskonzept gibt das Vorhaben SR 2475  keine 
Stellungnahme. Eine Voraussetzung ist, dass die Sicherheitsebenen 4 
Bestandteil des Sicherheitskonzeptes der Anlagen. Präventive Notfall-
maßnahmen für hierbei zu betrachtende Ereignisse müssen vorhanden 
sein. Hierüber besteht gemäß internationalem Stand Einvernehmen. 
Insofern ist auch die Wirksamkeit der Maßnahmen zu zeigen.  
Die Detailanforderungen hierzu sind nicht in Modul 1 geregelt werden 
(siehe Modul 7). Die Staffelung des Vorgehens ergibt sich jedoch be-
reits aus dem Gestaffelten Konzept, wie in Modul 1 beschrieben. 
Zu den im Kommentar im einzelnen genannten Ziffern aus Modul 1, 
siehe Antworten dort. 

  -  Die in der neuen Sicherheitsebene 4c zusammengefassten Unfälle 
mit schweren Kernschäden, die nach gültigem Regelwerk jenseits 
der erforderlichen Schadensvorsorge liegen, wären nach den neuen 
Regelentwürfen ebenfalls „auslegungsbestimmend“. Angesichts der 
in Deutschland besonders hochwertig ausgestalteten Maßnahmen 
zur Schadensverhütung auf den vorgelagerten Sicherheitsebenen 
stellt dieser Ansatz eine Missachtung des Verhältnismäßigkeits-
grundsatzes dar. Zwei typische Formulierungen im Textmodul 1 
sind: 2.2(6): Auf den Sicherheitsebenen 4b und 4c sind Maßnahmen 

Auch die Ebene des mitigativen Notfallschutzes ist in Modul 1 nicht 
„neu“ eingeführt worden. 
Zum Umfang der erforderlichen Schadensvorsorge und zur Abgrenzung 
eines Restrisikos gibt das Vorhaben SR 2475 keine Stellungnahme. 
Modul 1 beschreibt das Konzept der gestaffelten Maßnahmen und 
Einrichtungen und die mitigativen Maßnahmen und Einrichtungen der 
Ebene 4c sind davon Bestandteil. Verhältnismäßigkeitsüberlegungen 
und anlagenspezifische Festlegungen sind nicht Gegenstand der in das 
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und Einrichtungen vorzusehen, die hinsichtlich des Aktivitätsinven-
tars des Reaktorkerns und der bestrahlten gelagerten Brennelemen-
te die Erhaltung mindestens einer der noch vorhandenen Barrieren 
zum Ziel haben. 6(5): Bei den Ereignissen mit Mehrfachversagen 
von sicherheitstechnischen Einrichtungen (Sicherheitsebene 4b) 
bzw. bei Unfällen mit schweren Kernschäden (Sicherheitsebene 4c) 
sind Maßnahmen und Einrichtungen des anlageninternen Notfall-
schutzes vorzusehen, die die Integrität des Sicherheitsbehälters er-
halten und den Gebäudeabschluss herbeiführen sollen. Weitere 
Passagen mit ähnlichen Aussagen in Textmodul 1 sind 2.1(6), 
2.1(13c), 2.3(4), 3.1(11a), 3.1 (12), 6(2c) sowie 7.5(1) in Kapitel 7 
„Auslegungsbestimmende Ereignisse“. 

Regelwerk aufzunehmenden Anforderungen, sondern bei der Umset-
zung des Regelwerks zu entscheiden. 
Der Begriff „auslegungsbestimmend“ wird in Modul 1 Rev. A nicht mehr 
verwendet, da, wie der Kommentar zeigt, hieraus Missverständnisse 
resultieren können. Der anlageninterne Notfallschutz richtet sich an 
dem Potential der von der Anlagentechnik gegebenen Möglichkeiten 
aus. Entsprechende Formulierungen sind in Modul 7 enthalten und 
auch bei der Überarbeitung in Modul 1 übernommen Eine generelle 
Forderung, die Maßnahmen und Einrichtungen des anlageninternen 
Notfallschutzes ähnlich wie bei Auslegungsstörfällen auszulegen, be-
steht nicht. Die in den Sicherheitsebenen 4b und 4c zusammengefass-
ten Ereignisse sind insofern auch nicht auslegungsbestimmend 
Zu den im Kommentar im einzelnen genannten Ziffern aus Modul 1, 
siehe Antworten dort. 

  -  Im Zuge der dogmatisch starren Ausprägung des Konzepts der 
Sicherheitsebenen wurden viele sinnvolle oder sogar notwendige 
Einschränkungen, z. B. Zusätze wie „weitgehend“, „möglichst“, „so-
weit praktikabel“ oder „in angemessenem Umfang“, aus Formulie-
rungen des gültigen deutschen Regelwerks bzw. der IAEA-
Standards gestrichen. Als Zielbeschreibung formulierte Passagen 
des gültigen Regelwerks wurden vielfach durch absolute Anforde-
rungen (z. B. „ist vorzusehen“) ersetzt. Damit wird insbesondere das 
im gültigen Regelwerk implizit verankerte Schutzzielkonzept verlas-
sen. Typische Beispiele sind: In 2.1(10) wird einschränkungslos ge-
fordert, durch Einrichtungen und Maßnahmen der Sicherheitsebene 
1 „einen störungsfreien Normalbetrieb zu gewährleisten“. Das zitier-
te BMU-Kriterium fordert dagegen - technisch durchführbar – einen 
möglichst störfallfreien Betrieb zu gewährleisten. Das Weglassen 
der Einschränkung „möglichst“ im neuen Regelentwurf macht aus 
der sinnvollen gültigen Anforderung ein technisch nicht umsetzbares 
Dogma. In 3.1(2) wird einschränkungslos die Entmaschung von 
Maßnahmen und Einrichtungen der Sicherheitsebene 3 gefordert. 
Das Weglassen des im gültigen Regelwerk enthaltenen Zusatzes 
„weitgehend“ bewirkt hier, dass die neue Anforderung nicht mehr 
kompatibel mit der heutigen Anlagentechnik ist und – noch schlim-
mer – in bestimmten Fällen die Optimierung der Systemzuverlässig-
keiten behindern kann. Die obige Feststellung lässt sich an vielen 
weiteren Textstellen belegen, z. B: 1.1(4a), 2.1(2), 2.1(3), 2.1(5), 
2.1(6), 2.1(7), 2.1(11), 2.1(17), 3.1(2), 3.1(6a) in Textmodul 1. 

Zur „dogmatisch starren Ausprägung des Konzepts“ siehe Antwort 
oben. 
Es ist Teil der Aufgabenstellung der Aktualisierung des Regelwerks 
unbestimmte Begriffe, die im geltenden Regelwerk vorzufinden sind, 
möglichst zu vermeiden. Daher wurden derartige Begriffe an den Stel-
len, an denen diese u. E. nicht erforderlich sind, gestrichen bzw. präzi-
siert. Hierzu siehe im Einzelnen an den jeweilig betroffenen Textstellen 
im Folgenden.  
Die Aussage des Kommentars, durch Weglassen der Einschränkung 
„möglichst“ werde aus einer sinnvollen Anforderung ein „technisch nicht 
umsetzbares Dogma“ gemacht, ist nicht nachvollziehbar. Das Regel-
werk hat u. E. nicht die Aufgabe Absolutheitsansprüche aufzustellen, 
sehr wohl aber definierte Anforderungen zu stellen, deren Einhaltung 
überprüfbar ist. Dies bedeutet im im Kommentar genannten Beispiel, 
dass die Anforderungen an Umfang und Qualität der Maßnahmen und 
Einrichtungen der Ebene 1 nicht durch Weglassen eines „möglichst“ 
bestimmt werden, sondern konkretisierter an anderer Stelle. Hierzu ist 
u. E. das Weglassen des „möglichst“ nicht von Bedeutung. Da dies 
jedoch auch bei Belassung des möglichst gilt wurde, in Rev. A von 
Modul 1, um solchen Missinterpretationen möglichst entgegen zu wir-
ken, hinsichtlich der Ebenen 1 und 2 an geeigneten Stellen (Vermei-
dung von Störfällen) ein „möglichst“ in Rev. A von Modul 1 wieder ein-
geführt, um auch auf dem Abstraktionsniveau der Anforderungen von 
Modul 1 Ziffer 2 die Existenz einer Staffelung der Anforderungen zum 
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Ausdruck zu bringen.  

  -  Die Katastrophenschutzplanung, die bisher in den Händen der Be-
hörden liegt, müsste nach dem vorliegenden Regelentwurf zumin-
dest zum Teil von den Betreibern vorgenommen werden. Eine Un-
terscheidung zwischen Katastrophenschutz und Notfallschutz erfolgt 
nicht mehr. Von den Betreibern wären regelmäßige Katastrophen-
schutzübungen durchzuführen. Relevante Passage in Textmodul 1 
ist 2.1(17): Es sind organisatorische und technische Maßnahmen 
innerhalb und außerhalb der Anlage vorzusehen, um die Umsetzung 
der Katastrophenschutzpläne zu ermöglichen, um Folgen der Aus-
wirkungen von Unfällen mit Freisetzungen radioaktiver Stoffe auf die 
Bevölkerung festzustellen, zu verhindern oder zu begrenzen. Die im 
Notfall zu ergreifenden Maßnahmen sind regelmäßig zu erproben. 
Unabhängig von der behördlichen Katastrophenschutzplanung hat 
der Betreiber eigene Vorsorge- und Schutzmaßnahmen aufzustel-
len, die in den Betriebsvorschriften der Anlage (Alarmordnung) zu 
er- fassen sind. 

Hierzu siehe Neufassung von Ziffer 2.1 (17) (in Rev. A ist dies Ziffer 2.1 
(14)) sowie die Antwort auf Kommentar Nr. 313 an dieser Stelle. 

  -  Es werden radiologisch nicht begründete Anforderungen an das 
Barrierenkonzept - insbesondere zur Integrität der Brennstabhüllro-
he – gestellt. Sie würden dazu führen, dass ein Betrieb der Anlagen 
mit Hüllrohschäden künftig nicht mehr zulässig wäre. Relevante 
Formulierungen in Textmodul 1 sind u. a.: 2.2(3): Auf den Sicher-
heitsebenen 1 und 2 sind neben den erforderlichen Rückhaltefunkti-
onen zur Erfüllung der radiologischen Vorgaben zu gewährleisten: 
a) für den Einschluss des Aktivitätsinventars des Reaktorkerns wäh-
rend der Betriebsphasen A und B … mindestens folgende Barrieren: 
1. die Brennstabhüllrohre, 2. die druckführende Umschließung des 
Reaktorkühlmittels und 3. der Sicherheitsbehälter. 6(1): Die Brenn-
stabhüllrohre (1. Barriere gemäß Nr. 2.2 (3a)) müssen so beschaf-
fen und angeordnet sein, dass auf den Sicherheitsebenen 1 bis 4a 
deren Integrität während ihrer gesamten Einsatz- und Lagerzeit si-
chergestellt ist. Unter den Bedingungen von Kühlmittelverluststörfäl-
len bzw. den Transienten mit unterstelltem Ausfall der Schnellab-
schaltsystem darf der als zulässig spezifizierte Brennstabschadens-
umfang nicht überschritten werden. Weitere relevante Textstellen 
sind 2.2(4) in Modul 1 sowie 3.1(2), 3.3(2d), 4.3(1b), 5.1(2), 5.1(6), 
5.1(7), 5.3(1) in Modul 2. 

Zum Aspekt „Betrieb mit Hüllrohrschäden“ sind entsprechende Präzisie-
rungen an den betreffenden Stellen vorgenommen worden. 
Hinsichtlich der Anforderung „Defektfreiheit bei Ereignissen der Ebene 
2“ sind die Vorgaben der RSK (Anlage 1 zum Protokoll der 385. RSK 
Sitzung) in der Rev. A von Modul 1 übernommen worden. 

  -  Es wird gefordert, dass der Betreiber jederzeit mit Hilfe der vorhan- Die Anforderung „für Dritte“ ist in Rev. A gestrichen, allerdings ist die 
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denen Dokumentation die Sicherheit der Anlage für Dritte nachwei-
sen kann. Nach dem Atomgesetz wird die Gewährleistung der erfor-
derlichen Schadensvorsorge im Genehmigungsverfahren nachge-
wiesen. Eine kontinuierliche Beweispflicht der Betreiber besteht 
nicht. Relevante Formulierung in Textmodul 1 ist 8(3): Der Betreiber 
muss jederzeit in der Lage sein, anhand dieser Dokumentation oder 
anhand kurzfristig durchführbarer Untersuchungen die Sicherheit 
der Anlage für Dritte nachvollziehbar nachzuweisen. 

Anforderung, dass der Betreiber eines Kernkraftwerkes jederzeit den 
ausreichenden Sicherheitszustand der Anlage zeigen können muss, ist 
u. E. aus sicherheitstechnischer Sicht geboten. Andernfalls könnte 
bspw. bei sich ergebenden neuen Kenntnissen, der aktuelle Sicher-
heitsstatus nicht ermittelt und die auseichende Sicherheit nicht gewähr-
leistet werden. 
Siehe hierzu Neufassung sowie Antworten zu Ziffer 8 (3). 

  Kategorie I: Beispiele für sinnentstellende, in anforderungsverschärfen-
de Richtung gehende Interpretation von Textpassagen aus internationa-
len Quellen 

 

  -  Die in der Sicherheitskonvention enthaltene Aufforderung zum Aus-
tausch von Betriebserfahrungen wird in Textmodul1, 1.3(3), in eine 
erweiterte Mitteilungspflicht zu „Erkenntnissen“ umgemünzt. Die in 
der AtSMV ausreichend geregelten Mitteilungspflichten des Betrei-
bers werden so verschärft. Internationale Quellen: Sicherheitskon-
vention Artikel 19 vi:… das für die Sicherheit bedeutsame Ereignis-
se vom Inhaber der entsprechenden Genehmigung der staatlichen 
Stelle rechtzeitig gemeldet werden. Sicherheitskonvention Artikel 19 
vii: … das Programme zur Sammlung und Analyse von Betriebser-
fahrungen aufgestellt werden, die erzielten Ergebnisse und Schluss-
folgerungen als Grundlage des Handelns dienen und das vorhan-
dene Mechanismen dazu genutzt werden, um wichtige Erfahrungen 
mit internationalen Gremien, anderen Betreiberorganisationen und 
staatlichen Stellen auszutauschen. Interpretation im Textentwurf: 
Der Betreiber hat Prozesse zu entwickeln, um meldepflichtige Er-
eignisse und sonstige sicherheitstechnisch wichtige Betriebserfah-
rungen und Erkenntnisse den zuständigen staatlichen Stellen und 
den von diesen benannten Sachverständigenorganisationen mitzu-
teilen sowie mit anderen Betreibern, Betreiberorganisationen und in-
ternationalen Gremien auszutauschen. 

Die Ziffer setzt die Verpflichtungen der nuklearen Sicherheitskonvention 
in das deutsche Regelwerk um. Die AtSMV regelt u. a. die Meldung 
meldepflichtiger Störfälle. Weitere Informationspflichten sind von der 
AtSMV nicht tangiert. Es bestehen bereits über regelmäßige Berichte 
Informationspflichten des Betreibers an die Aufsichtsbehörde. Nach 
internationalem Stand von WuT wurde die Informationspflicht über 
sicherheitstechnische wichtige Erkenntnisse in Übereinstimmung mit 
der Sicherheitskonvention in das Regelwerk übernommen. 

  -  Zwei Anforderungen aus verschiedenen internationalen Quellen, die 
sich auf verschiedene Sachverhalte beziehen (Sicherheitsmanage-
ment bzw. Dokumentation der Organisationsstruktur), werden im 
Textmodul 1, 1.1(2a) zu einer neuen Forderung vermengt. Damit 
wird dem Begriff Sicherheitsmanagement eine einseitige Ausprä-
gung verliehen, die sich nicht aus den einschlägigen IAEA-Papieren 
ableiten lässt. Internationale Quellen: IAEA NS-G-2.4: The safety 

Die angegebene WENRA-Anforderung wurde aus IAEA NS-R-2 ( 2.5) 
und NS-G-2.4 ( 2.4) abgeleitet. Einen Gegensatz zum zitierten Absatz 
aus NS-G-2.4 besteht aus unserer Sicht nicht. Die Anforderung im 
Modul 1 ist tatsächlich eine Kondensierung der entsprechen 
Paragraphen aus WENRA-OO und NS-G-2.4. 



E N T W U R F  Modul 1: Synoptische Darstellung (Rev. A) 

27 

Kommen-
tar Nr. 

Kommen-
tator Kommentartext bzw. Antwort Antwort Team 1 

management system should comprise those arrangements made by 
the operating organization that are needed to promote a strong 
safety culture and to achieve and maintain good safety perform-
ance. WENRA OO, 1.1: The organisational structure for safe and re-
liable operation of the plant, and for ensuring an appropriate re-
sponse in emergencies, shall be justified and documented. Interpre-
tation im Textentwurf: Alle für das Sicherheitsmanagement erforder-
lichen organisatorischen Strukturen, Abläufe, Vorkehrungen und 
Maßnahmen sind vom Betreiber in einem Sicherheitsmanagement-
system zusammenzufassen, das auf allen Ebenen des gestaffelten 
Sicherheitskonzepts gemäß Nr. 2 wirkt. Das Sicherheitsmanage-
ment muss die gesamte die Sicherheit betreffende Organisation des 
Unternehmens umfassen. 

  -  In Anforderung 2.1(2) des Textmoduls 1 wird durch Weglassen der 
Einschränkung „soweit praktikabel“ aus einer sinnvollen und tech-
nisch realisierbaren Anforderung der IAEA-Standards im deutschen 
Text die einschränkungslose und damit technisch nicht realisierbare 
Forderung nach Unabhängigkeit der Sicherheitsebenen. Interna-
tionale Quelle: IAEA “Assessment of Defence in Depth for NPPs”: 
Should one level fail, the subsequent level comes into play. … The 
levels are intended to be independent to the extent practicable. Um-
setzung im Textmodul: Auf den Sicherheitsebenen 1 bis 3 sind je-
weils Maßnahmen und technische Einrichtungen derart vorzusehen, 
dass beim Versagen von Maßnahmen oder Einrichtungen auf einer 
Ebene die Maßnahmen und Einrichtungen auf der nachfolgenden 
Sicherheitsebene eigenständig den sicherheitstechnisch geforderten 
Zustand der Anlage gewährleisten. 

Auch hier greift, dass die Aufgabe der Fortschreibung des kerntechni-
schen Regelwerks u. a. darin bestand Unbestimmtheiten zu vermeiden. 
In der betroffenen Ziffer von Modul 1 wird eines der Grundmerkmale 
des Gestaffelten Konzepts formuliert, die Unabhängigkeit der Ebenen. 
Die Einschränkung dieses Merkmals durch Einführung eines „soweit 
praktikabel“ ist in der betroffenen Ziffer nicht zielführend, da die mittels 
dieses unbestimmten Begriffes beabsichtigten Aussagen präziser zu 
formulieren sind und in Modul 1 auch formuliert werden (siehe insbe-
sondere Ziffer 2.1 (5) Rev. A, Ziffer 2.1 (7) Rev. A). Im übrigen gilt auch 
hier, dass das Regelwerk u. E. nicht die Aufgabe hat Absolutheitsan-
sprüche aufzustellen, sehr wohl aber definierte Anforderungen zu stel-
len, deren Einhaltung überprüfbar ist.  
Siehe auch umfangreiche Antworten zu den hier angesprochenen Zif-
fern in Abschnitt 2.1. 

  -  Weiter Beispiele für auslegungsverschärfende Interpretationen von 
Textpassagen aus internationalen Quellen befinden sich z.B. in den 
Textpassagen zu 1.1 (1) ,1.1 (2b), 1.1(3), 1.1(4c), 1.2(1), 1.2(4) und 
2.1(5). 

Siehe hierzu die Antworten zu den einzelnen Ziffern. 

  Mit Blick auf die Konsistenz der neuen Regelentwürfe mit dem interna-
tionalen Stand von Wissenschaft und Technik ist festzustellen, dass die 
aktuellen internationalen Entwicklungen nur selektiv berücksichtigt 
werden. Wichtige Bewertungsmethoden und -kriterien bleiben ausge-
blendet. Beispielsweise fehlt eine Zuordnung der Sicherheitsebenen zu 
den Eintrittshäufigkeiten der zu beherrschenden Ereignisse. 

Zum genannten Beispiel: Für die Zuordnung der Ereignisse zu Ereignis-
listen liegen keine allgemein anerkannten quantitativen probabilisti-
schen Kriterien bzw. Zahlenwerte für die einzelnen Ereignisse vor. Bei 
der Zuordnung der Ereignisse in die Listen des Modul 3 wurde eine 
Orientierung gemäß qualitativer Definitionen (wie: über die Lebensdau-
er der Anlage häufig zu erwarten, einmal zu erwarten, nicht zu erwar-
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ten, sehr selten) auf Basis der bereits bestehenden Zuordnungen vor-
genommen. Dabei sind auch deterministische Aspekte (wie Ausfallan-
nahmen, Redundanz- Verfügbarkeiten) mit in die Bewertung eingeflos-
sen. Dieses Verfahren ist u. E. zielführender, zumindest zum heutigen 
Zeitpunkt, als der Versuch einer Quantifizierung dieses Prozesses. 
Gegebenenfalls vorhandene Kritik an den vorgenommen Zuordnungen 
wären im Einzelfall (ereignisspezifisch) zu diskutieren. 
Ohne weitere Hinweise auf hierzu ist der Kommentar ansonsten nicht 
beantwortbar. 
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Lesehinweise Einzelkommentare: 
 
1. Spalten 1 und 2 der folgenden Synopse geben die Originalbezifferung (Spalte 1) und den Originaltext (Spalte 2) der kommentierten Fassung von Modul 1 wieder. 
 
2. Spalte 3 gibt die Nummer des eingegangenen Kommentars gemäß der Kommentardatenbank an.  

Spalte 4 gibt den Namen des Kommentators an. 
Spalte 5 den Originaltext des Kommentars. 

 
3. Die Antwort auf die einzelnen Kommentare durch Team 1 erfolgt ebenfalls in Spalte 5, jeweils in einer gesonderten Zeile unmittelbar unterhalb des betreffenden Kommentars.  
 
4. Spalten 6 und 7 geben die auf Basis der eingegangenen Kommentare aus Sicht von Team 1 neue Fassung von Modul 1 (Rev. A) wieder, wobei alle Änderungen gegenüber 

dem Text in Spalte 2 im Änderungsmodus erfolgt sind. Ausnahmen hiervon sind Ziffer 1.1 (1) und 1.2 (4) (bei diesen Ziffern haben sich auf Grund des nachträglich erstellten 
Modul 8 bereits aus Sicht von Team 1 bzw. 8 eine Vielzahl von Änderungen gegenüber Modul 1 Rev. 12a ergeben, so dass bei einer Darstellung im Änderungsmodus die 
Lesbarkeit leiden würde). Diese Ziffern sind komplett als neuer Text gekennzeichnet. 

 
5. Im Kommentar oder in der Antwort auf einen Kommentar angegebene Ziffern aus Modul 1 beziehen sich immer auf den kommentierten Textvorschlag von Modul 1 (somit 

Rev. 12a, entsprechend Spalte 1 der Synopse). Sofern Ziffern des neuen Textvorschlags zu Modul 1 in Bezug genommen werden, ist dies explizit durch Angabe der Kenn-
zeichnung „Rev. A“ ausgedrückt (entsprechend der Ziffer in Spalte 6 der Synopse). 

 
6. Änderungen in Modul 1, die sich auf Grund von Rückmeldungen anderer Teams des Regelwerksvorhabens ergeben sind in Spalte 3 anstelle durch eine Kommentar-Nummer 

durch Angabe des Teams gekennzeichnet. Die Angabe eines Kommentatornamens in Spalte 4 entfällt in diesen Fällen. 
 
 

Ziffer in 
Modul 1 Textvorschlag Modul 1, Rev. 12a Kommen-

tar Nr. 
Kommenta-

tor Kommentartext bzw. Antwort Ziffer 
M1 neu Textvorschlag Modul 1, Rev. A 

1 2 3 4 5 6 7 

 Grundlegende Sicherheitsanforderun-
gen 

    Grundlegende Sicherheitsanforderun-
gen 

 Der Sicherheit von Kernkraftwerken 
kommt oberste Priorität zu. Die Verantwor-
tung für die Gewährleistung der Sicherheit 
liegt beim Betreiber. Die Sicherheit muss 
Vorrang vor allen anderen Unternehmens-
zielen haben. 

172 FANP Die dt. Formulierung ist schärfer als das 
englische Original (IAEA) und würde in 
seiner Absolutheit den Betrieb jeglicher 
Anlage verhindern. 

Grund-
satz 

Der Sicherheit von Kernkraftwerken 
kommt oberste Priorität zu. Die Verantwor-
tung für die Gewährleistung der Sicherheit 
trägt der liegt beim Betreiber. Die Sicher-
heit muss Vorrang vor allen anderen Un-
ternehmenszielen haben. 

   Team 1 Die Möglichkeit einer Interpretation dieser 
Formulierung dahingehend, dass damit 
eine „Verhinderung des Betriebs jeglicher 
Anlage“ einherginge, wird nicht gesehen. 
Somit wird hieraus kein Änderungsbedarf 
abgeleitet (siehe auch RSK Stellungnah-

 Sie wird durch die Bereiche Mensch, 
Technik und Organisation sowie dem 
Zusammenwirken dieser Bereiche be-
stimmt. 
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me vom 13.6.2003 „Memorandum der 
RSK zur Gewährleistung einer angemes-
senen Sicherheitskultur“, Anlage 2 zum 
Ergebnisprotokoll der 352. Sitzung der 
Reaktor-Sicherheitskommission am 
13.06.2002. 

  298 RSK Es sollte dargelegt werden, warum trotz 
des Hinweises auf IAEA, Regelungsinhalte 
nicht vollständig übernommen wurden. 
(K2) 

  

   Team 8 Die Regelinhalte der IAEA-Regelen wur-
den gemäß der übergreifenden Struktur 
von Modul 1 Kap. 1 nur in den wesentli-
chen Punkten übernommen. Die Konkreti-
sierungen erfolgen in Modul 8. 

  

  311 VGB Diese Anforderung ist zu absolut und zu 
wenig differenziert formuliert. Sicherheit 
kann nicht das einzige Unternehmensziel 
sein, auch wenn klar ist, dass Sicherheit 
im Zweifelsfall Vorrang vor allen anderen 
Unternehmenszielen haben muss. Dieser 
Differenzierung wird in den IAEA-
Formulierungen Rechnung getragen. 

  

   Team 1 Siehe zu Kommentar Nr. 172.   

  Team 1  Hintergrund der vorgenommenen Ände-
rung: Der erste Satz wurde gestrichen, da 
diese Aussage bereits mit dem 3. Satz 
erfasst ist. 
Übergeordneter Satz zum MTO Ansatz 
(siehe RSK Kommentar zu Ziffer 8 (4)). 

  

1. Personell-Organisatorisches Sicher-
heitskonzept 

11 MU HE Nr. 1 : Im Vergleich zu den in KTA Basis-
regel 7 getroffenen Festlegungen zu den 
personell-organisatorischen Maßnahmen 
erscheint das Kapitel unvollständig. Im 

1. Personell-Organisatorisches Anforde-
rungen Sicherheitskonzept 
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Übrigen ist derzeit nicht erkennbar, welche 
personell-organisatorischen Regelungen 
in die 2. Ebene übernommen werden 
sollen. 

   Team 8 Kap. 1 in Modul 1 hat vor dem Hintergrund 
der Erstellung von Modul 8 insgesamt eine 
Überarbeitung erfahren. Dieser Kommen-
tar ist zu einem Zeitpunkt erstellt worden, 
zu dem Modul 8 noch nicht vorlag. Die 
Neufassungen von Kap. 1 und Modul 8 
decken alle Aspekte ab. 

  

  110 TÜV-
Leitstelle 

Kern-
technik 
beim 

VdTÜV 

1 Personell-Organisatorisches Sicher-
heitskonzept: An dieser Stelle sollte eine 
Erweiterung auf ein integriertes Manage-
mentsystem vorgenommen werden (dazu 
gehören auch Instandhaltungsmanage-
ment etc.). 

  

   Team 8 Das integrierte Managementsystem wird in 
Modul 8 eingeführt. In Modul 1 ist diese 
Spezifizierung u. E. noch nicht erforder-
lich. 

  

1.1 Sicherheitsmanagement    1.1 Sicherheitsmanagement 

  312 VGB Generell ist zu den in 1.1 zusammenge-
fassten Anforderungen zum Sicherheits-
management folgendes anzumerken:  
- Sicherheitsmanagement liegt in der 

Betreiberverantwortung. Behördliche An-
forderungen können sich nur auf die für 
den sicheren Betrieb der Anlage relevan-
ten aufbau- und ablauforganisatorischen 
Festlegungen beziehen.  

- Die Anforderungen des Textmoduls 
scheinen nicht auf der gleichen Grundla-
ge entstanden zu sein, wie das Konzept 
der Betreiber und zum Teil auch die „Be-
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kanntmachung der Grundlagen für Si-
cherheitsmanagementsysteme in Kern-
kraftwerken“ (BMU-Grundlagen) be-
schrieben.  Solange kein gemeinsames 
Verständnis zum Sicherheitsmanage-
ment vorhanden ist, sollten keine Anfor-
derungen gestellt werden.  

- Die Vorstellungen über die Ausprägung 
einzelner Managementsysteme, insbe-
sondere auch der Qualitätssicherung, 
erscheinen unausgewogen.   

- Im Übrigen ist an die Argumente in dem 
Schreiben des VGB an den BMU vom  
03.03.2005 zu erinnern.  

   Team 8 Sicherheitsmanagement liegt in der Betrei-
berverantwortung, die Behörden geben 
jedoch einen Rahmen vor. Die BMU- 
Grundlagen bilden eine Grundlage des 
Regeltextentwurfs. Die Beziehungen von 
Managementsystemen untereinander 
werden in Modul 8 ausführlicher erläutert. 
Die hier betrachteten Managementsyste-
me beziehen sich ausschließlich auf die 
Sicherheit der Anlagen. 

  

3 Sailer 
RSK 

Zu 1.1(1) sollte ein anderer Begriff anstatt 
„externe Mitarbeiter“ verwendet werden; 
zumal weiter hinten; z.B. in 1.2 (2) „Liefe-
ranten; Auftragnehmer und Servicefirmen“ 
auftauchen; die möglicherweise genau das 
gleiche sind. Ebenfalls: Zu 2.1 (10): Ist die 
„Qualifikation des Personals“ hier auf 
internes; externes bezogen ? 
(Gewichtung „lediglich wünschenswert“) 

1.1 (1) Wesentliche Ziele des Sicherheitsmana-
gements sind: 
-  Das Betreiben der Anlage in Überein-

stimmung mit den behördlich vorgege-
benen wichtigen sicherheitstechni-
schen Anforderungen. 

- Weiterentwicklung des sicheren Be-
triebes entsprechend dem Stand von 
Wissenschaft und Technik 

-  Förderung einer Sicherheitskultur, die 
das gesamte Unternehmen durchdringt 
und deren stetige Verbesserung ange-
strebt wird. 

 Team 8 Die Begriffe sind in der Definitionsliste 
definiert. Die Formulierung wird in der 
Überarbeitung der von Modul 8 angepasst. 
Lieferanten etc. sind Firmen und nicht 

1.1 (1) Festlegung der Sicherheitspolitik 
Die Sicherheitspolitik wird als integraler 
Bestandteil der gesamten Unterneh-
menspolitik des Betreibers betrachtet und 
beinhaltet mindestens folgende Zielset-
zungen:  
- Die Sicherheit hat Vorrang vor allen 

anderen Unternehmenszielen wie Un-
ternehmensgewinn, Produktivität und 
Termineinhaltung. 

- Die Sicherheit der Anlage ist zu jedem 
Zeitpunkt nachgewiesen. Bei unklarer 
Sachverhaltslage bzw. Sachverhalts-
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notwendigerweise die „externen Mitarbei-
ter“. So ist in Modul 8 festgelegt, dass der 
Betreiber die Lieferanten etc. überprüfen 
muss, ob diese Firmen als Auftragnehmer 
in Frage kommen dürfen. 

65 TÜV Nord "1. Spiegelstrich, 3. Zeile "wichtigen" strei-
chen, da sonst unbestimmt" 

 Team 8 Der Kommentar wurde inhaltlich umge-
setzt. Durch die notwendige Umformulie-
rung ergeben sich weitere Änderungen. 

312 VGB Der Begriff „wichtige sicherheitstechnische 
Anforderungen“ ist zu unbestimmt. Anfor-
derungen, die über die Genehmigung 
(nachträgliche Auflagen, Nebenbestim-
mungen) hinausgehen, widersprechen den 
Vorgaben der §§ 7, 17, 19 AtG. 

 Team 8 Der Begriff wurde gestrichen und durch 
„gesetzlich und behördlich vorgegebenen“ 
ersetzt. 

312 VGB Diese Anforderung lässt sich nicht aus der 
als Quelle zitierten IAEA-Anforderung 
ableiten. Nach AtG muss die nach Stand 
von W+T erforderliche Vorsorge gegen 
Schäden getroffen werden.  
Hinweis: In der mitgelieferten Fließtextver-
sion des Textmoduls ist diese Anforderung 
nicht vorhanden. Es ist unklar, welche 
Fassung gültig ist. 

 Team 8 Die Anforderung aus der IAEA wurde mit 
der allgemeinen Anforderung aus dem 
Managementzyklus ergänzt. 

-  Die Sicherstellung einer angemesse-
nen Anzahl und Qualifikation aller in-
ternen und externen Mitarbeiter.  

-  Die Gewährleistung und Verbesserung 
des Sicherheitsbewusstseins und des 
selbstkritischen Verhaltens aller inter-
nen und externen Mitarbeiter auf allen 
Ebenen des Unternehmens. 

-  Eine transparente, angemessene Or-
ganisation zur Förderung und Umset-
zung eines sicherheitsgerichteten Be-
triebs der Anlage. 

-  In allen Bereichen des Unternehmens 
einen vertrauensvollen Umgang und 
eine offene Kommunikation zu pflegen 
und eine Kultur zu fördern, die den 
Austausch sicherheitsrelevanter Infor-
mationen fordert und unterstützt. 

- Auswertung interner und externer 
Betriebserfahrungen, internationaler 
Entwicklungen der Sicherheitsstan-
dards und neuer Erkenntnisse, um 
zum Erhalt und zur kontinuierlichen 
Verbesserung der Sicherheit beizutra-
gen. 

-  Ein offenes Verhältnis mit den zustän-
digen Behörden, das durch transpa-
rentes Handeln, intensiven Austausch 
und vertrauensvolle Kommunikation 
gekennzeichnet ist. 

-  Eine angemessene Information der 
Öffentlichkeit 

312 VGB Der unbestimmte Begriff „Sicherheitskul-
tur“ wurde von den Betreibern konkretisiert 
(VGB-Leitfaden zur Sicherheitskultur). Nur 

bewertung wird sicherheitsgerichtet 
entschieden.  

- Die Anlage wird in Übereinstimmung 
mit den gesetzlich und behördlich vor-
gegebenen Anforderungen betrieben.  

- Der sichere Betrieb wird entsprechend 
dem Stand von Wissenschaft und 
Technik weiterentwickelt.  

- Ausreichende Ressourcen einschließ-
lich einer angemessenen Anzahl und 
Qualifikation aller internen und exter-
nen Mitarbeiter sind sichergestellt.  

- Eine hohe Sicherheitskultur wird ge-
fördert, sie durchdringt das gesamte 
Unternehmen und ihre ständige Ver-
besserung wird angestrebt. 

- Das Sicherheitsbewusstsein, das 
selbstkritische Verhalten und die kri-
tisch hinterfragende Grundhaltung al-
ler Mitarbeiter auf allen Ebenen des 
Unternehmens wird gefordert und ge-
fördert.  

- In allen Bereichen des Unternehmens 
werden ein vertrauensvoller Umgang 
und eine offene Kommunikation ge-
pflegt und eine Kultur gefördert, die 
den Austausch sicherheitsrelevanter 
Informationen fordert und unterstützt. 

- Zur Förderung und Umsetzung eines 
sicherheitsgerichteten Betriebs der An-
lage wird eine transparente, angemes-
sene Organisation geschaffen, erhal-
ten und ggf. weiterentwickelt.  

- Alle Prozesse des Sicherheitsmana-
gementsystems sind qualitätsgesi-
chert. 

- Interne und externe Betriebserfahrun-
gen, Änderungen des Standes von 
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dieser spezifizierte Umfang wird unter 
dieser Anforderung verstanden.  
Der Begriff „Unternehmen“ kann sich nur 
auf die nach AtG atomrechtlich verantwort-
liche Betreiberorganisation beziehen. 

   Team 8 Die Begriffe Sicherheitskultur und Unter-
nehmen sind in der Definitionsliste defi-
niert. 

 

  312 VGB Die fachliche Qualifikation der externen 
Mitarbeiter liegt nicht im Zuständigkeitsbe-
reich des Betreibers. Die Forderung nach 
qualifiziertem Personal beinhaltet implizit, 
dass diese eine entsprechende Qualifika-
tion aufweisen. 

 

   Team 8 Es ist üblich, Personal von Fremdfirmen 
auch mit sicherheitsrelevanten Aufgaben 
in den Anlagen zu betrauen. Daher ist es 
unerlässlich (und ist auch vielfach Praxis), 
dass die Anforderungen an die Qualifikati-
on externer Mitarbeiter vom Betreiber 
definiert werden und ihre Einhaltung kon-
trolliert wird. Insoweit hat der Betreiber 
auch die Verantwortung für die Qualifikati-
on (nicht die unbedingt auch die Qualifizie-
rung!) der externen Arbeitnehmer. 

 

  312 VGB Der Begriff „Gewährleistung“ geht über 
das praktisch Mögliche hinaus und ist 
daher nicht erfüllbar.  

 

   Team 8 Hier handelt es sich um die Zielsetzungen 
des SM. Sicherheitsbewusstsein, selbstkri-
tisches Verhalten und eine hinterfragende 
Einstellung sind wesentliche Aspekte der 
Sicherheitskultur, auf die der „organisato-
rische Rahmen“ (das SMS) auszurichten 
ist. 
Der Begriff Gewährleistung wurde durch 
„sichergestellt“ ersetzt (nach redaktioneller 

 

Wissenschaft und Technik,ungen, in-
ternationale Entwicklungen der inter-
nationalen Sicherheitsstandards und 
sonstige neue Erkenntnisse werden 
ausgewertet, um zum Erhalt und zur 
kontinuierlichen Verbesserung der Si-
cherheit beizutragen. 

- Das Unternehmen pflegt ein konstruk-
tives Verhältnis mit den zuständigen 
Behörden und den von den Behörden 
ggf. hinzugezogenen Sachverständi-
gen durch transparentes Handeln, in-
tensiven Austausch und offene Kom-
munikation. 

- Die Öffentlichkeit wird angemessen 
informiert. 
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Umstellung). 

  312 VGB Diese Anforderung kann nicht zur Selbst-
verpflichtung führen im Sinne einer Dyna-
misierung der erforderlichen Schadens-
vorsorge nach Stand von Wissenschaft 
und Technik. 

 

   Team 8 Eine entsprechende Anforderung zur 
Auswertung des internationalen Standes 
von WuT zur Verbesserung des sicheren 
Anlagenbetriebs findet sich auch bei 
WENRA (z.B. in WENRA Pilotstudie, Or-
ganisation des Betreibers, Satz 2.6) und 
geht insofern nicht über den internationa-
len Standard hinaus.  

 

  312 VGB Entsprechend der zitierten IAEA- Anforde-
rung sollte dies Aufgabe beider Seiten 
sein. 

 

   Team 8 Dies trifft inhaltlich zu, im Regelwerk wer-
den jedoch keine Anforderungen an Be-
hörden gestellt, daher wurde der entspre-
chende Teil der IAEA-Anforderung nicht 
berücksichtigt. 

 

  350 Sere-
dynski, 
GRS 

Redaktionell: Die unten aufgeführten Spie-
gelstriche 2., 4. und 6 des Absatzes 1.1 
(1) beziehen sich insgesamt auf den As-
pekt „Sicherheitskultur“ und könnten zu-
sammengefasst oder zumindest hinterein-
ander aufgeführt werden: 
- Förderung einer Sicherheitskultur, die 

das gesamte Unternehmen durchdringt 
und deren stetige Verbesserung ange-
strebt wird. 

- Die Gewährleistung und Verbesserung 
des Sicherheitsbewusstseins und des 
selbstkritischen Verhaltens aller inter-
nen und externen Mitarbeiter auf allen 
Ebenen des Unternehmens. 
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-  In allen Bereichen des Unternehmens 
einen vertrauensvollen Umgang und 
eine offene Kommunikation zu pflegen 
und eine Kultur zu fördern, die den 
Austausch sicherheitsrelevanter Infor-
mationen fordert und unterstützt. 

   Team 8 Die Formulierung von Ziffer 1.1 (1) wird, 
wie auch in Modul 8, angepasst. 

  

1.1 (2a) Alle für das Sicherheitsmanagement erfor-
derlichen organisatorischen Strukturen, 
Abläufe, Vorkehrungen und Maßnahmen 
sind vom Betreiber in einem Sicherheits-
managementsystem zusammenzufassen, 
das auf allen Ebenen des gestaffelten 
Sicherheitskonzepts gemäß Nr. 2 wirkt.  
Das Sicherheitsmanagement muss die 
gesamte die Sicherheit betreffende Orga-
nisation des Unternehmens umfassen.  

173 FANP Begriffe Betreiber und Unternehmen soll-
ten entweder definiert werden, oder es 
sollte nur ein Begriff verwendet werden. 

1.1 (2a) 

   Team 8 Die Begriffe werden in der Definitionsliste, 
die zum Zeitpunkt des Kommentars noch 
nicht vorlag, definiert. Die Umformulierung 
und Neunummerierung erfolgte aus redak-
tionellen Gründen. 

 

  312 VGB Der Bezug zu den Ebenen des gestaffel-
ten Sicherheitskonzepts ist unklar, nicht 
sachgerecht und entspricht nicht dem von 
VGB vorgelegten Konzept.  
Diese Interpretation des Begriffs Sicher-
heitsmanagement lässt sich nicht aus den 
herangezogenen Quellen ableiten. Sie 
entspricht nicht dem vom VGB vorgeleg-
ten Konzept. Eine einseitige, in den Fach-
gremien nicht ausreichend diskutierte 
Sichtweise soll hier in den Status einer 
Regelung erhoben werden.  

 

Wesentliche Zielsetzung des Sicherheits-
managements ist das sichere Organisie-
ren aller Prozesse, die direkt oder mittel-
bar Einfluss auf die Sicherheit haben kön-
nen (sicherheitsrelevanten Prozesse), 
sowie die stetige Verbesserung der Si-
cherheit. 
Alle für das Sicherheitsmanagement erfor-
derlichen organisatorischen Strukturen, 
Abläufe, Vorkehrungen und Maßnahmen 
fasst der sind vom Betreiber in einem 
Sicherheitsmanagementsystem zusam-
menzufassen, das auf allen Ebenen des 
gestaffelten Sicherheitskonzepts gemäß 
Ziffer Nr. 2.1 (1) wirkt.  
Das Sicherheitsmanagement umfasst 
muss die gesamte die Sicherheit betref-
fende Organisation des Unternehmens 
umfassen. 
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   Team 8 Die Begriffe werden in der Definitionsliste 
definiert. Der Bezug zu den Ebenen soll 
deutlich machen, dass das Sicherheits-
management auf alle betrieblichen, stör- 
und unfallbedingten Prozesse und Tätig-
keiten wirkt.  
Die Begrifflichkeit des Sicherheitsmana-
gements wurde den „Grundlagen für Si-
cherheitsmanagementsysteme“ des BMU 
entnommen und entspricht damit dem 
derzeitigen Stand von WuT.  

 

1.1 (2b) Die Abgrenzungen und die Schnittstellen 
sowie das Zusammenwirken und die 
Wechselwirkungen des Sicherheitsmana-
gementsystems mit anderen Manage-
mentsystemen aller sicherheitsrelevanten 
Bereiche des Unternehmens unter Be-
rücksichtigung der Priorität der Sicherheit 
sind festzulegen und zu regeln. In ent-
sprechender Weise ist das Verhältnis zu 
externen Organisationen zu regeln. 

312 VGB Die Formulierung ist in verschiedener 
Hinsicht unklar und unverständlich. Der zu 
ihrer Begründung herangezogene IAEA-
Text wird sinnentstellend verschärft. Hinter 
dieser Anforderung steht eine einseitige 
Interpretation des Begriffs Sicherheitsma-
nagement.  

1.1 (2b) 

   Team 8 Die Anforderung greift die Regelung aus 
IAEA NS-G-2.4, Satz 5.2 auf, die sowohl 
die Integration (d. h. Abgrenzung und 
Schnittstellen sowie Zusammenwirken und 
Wechselwirkungen) des SMS in das Ma-
nagement der gesamten Organisation als 
auch die Sicherstellung des Vorrangs der 
Sicherheit fordert.  
Die Anforderung der IAEA wurde in der 
Formulierung im Regeltext dahingehend 
konkretisiert, dass ein direkter Bezug zu 
anderen Managementsystemen eingeführt 
wurde, der entsprechend des aktuellen 
Diskussionsstandes sowohl die Integration 
des SMS in ein „Integriertes Management-
system“ als auch die Führung mehrerer 
Managementsysteme ermöglicht. Die 

 

Die Abgrenzungen und die Schnittstellen 
sowie das Zusammenwirken und die 
Wechselwirkungen des Sicherheitsmana-
gementsystems mit anderen Manage-
mentsystemen aller sicherheitsrelevanten 
Bereiche des Unternehmens unter Be-
rücksichtigung der Priorität der Sicherheit 
sind festgelegt und geregelt. zulegen und 
zu regeln. In entsprechender Weise ist das 
Verhältnis zu externen Organisationen 
geregelt. zu regeln.  
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Umformulierungen wurden entsprechend 
der Formulierung in Modul 8 vorgenom-
men. 

1.1 (3) Das Sicherheitsmanagementsystem muss 
folgende Aspekte abdecken: 
-  Definition der Sicherheitspolitik, 
-  Identifikation der wesentlichen Verant-

wortlichkeiten, Zuständigkeiten und 
Aktivitäten, die erforderlich sind, 

-  Maßnahmen, die sicherstellen, das die 
erforderlichen Aktivitäten sicher durch-
geführt werden, 

-  Überwachung von Sicherheitsmana-
gementprozessen,  

-  Verbesserungen der Sicherheit auf der 
Basis interner und externer Erfahrun-
gen und 

-  interne und externe Kommunikation. 
Entsprechend dem Managementzyklus 
sind für alle diese Aspekte Planung, 
Durchführung, Überprüfung und Verbesse-
rung nachzuweisen.  

312 VGB Der empfehlende Charakter mit beispiel-
haften Erläuterungen der als Ursprungs-
text genannten IAEA- Formulierung wird 
mit den hier gegebenen strikten Einzelfor-
derungen grundlegend verändert. 

1.1 (3) 

  Team 8 Die „Should“-Formulierung in der IAEA ist 
für Guides wie NS-G-2.4 vorgeschrieben. 
Dies kann man mit „good practice“ über-
setzten, d.h. die Empfehlungen sollten in 
einem vorbildlichen KKW umgesetzt sein. 
Die Anforderungen beschreiben daher den 
Stand der Empfehlungen der IAEA.  

 

  VGB Der Begriff „Sicherheitsmanagementpro-
zess“ ist in diesem Zusammenhang unklar 
und unverständlich. 

 

  

 

Team 8 Der Begriff „Sicherheitsmanagementpro-
zesse“ beschreibt die Prozesse im Sicher-
heitsmanagementsystem. Eine nähere 

 

a) Ziel des Sicherheitsmanagementsys-
tems ist es, das Unternehmen als 
selbstlernendes System zu organisie-
ren, und damit eine stetige Verbesse-
rung der Sicherheit und des Sicher-
heitsbewusstseins der Mitarbeiter her-
beizuführeneinen sicheren Betrieb zu 
gewährleisten und eine stetige Ver-
besserung der Sicherheit und des Si-
cherheitsbewusstseins der Mitarbeiter 
herbeizuführen. Hierzu wird das Un-
ternehmen als selbstlernendes System 
organisiert. 

b) Das Sicherheitsmanagementsystem ist 
geeignet, frühzeitig Hinweise auf mög-
liche Beeinträchtigungen der Sicher-
heit zu geben. 

c) Das Sicherheitsmanagementsystem 
deckt muss folgende Aspekte abde-
cken: 
- Definition der Sicherheitspolitik, 
- Identifikation der erforderlichen Res-

sourcen und Aktivitätenwesentlichen 
Verantwortlichkeiten, Zuständigkeiten 
und Aktivitäten, die erforderlich sind, 

- Festlegung der Organisationsstruktur 
- Maßnahmen, die sicherstellen, dass 

die erforderlichen Aktivitäten sicher 
durchgeführt werden, 

- Überwachung von Sicherheitsmana-
gementprozessen,  

- Verbesserungen der Sicherheit auf 
der Basis interner und externer Erfah-
rungen. und 
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Erläuterung findet sich in Modul 8. 

  VGB Verdoppelung zu 1.1 (1), 8-ter Spiegel-
strich. Siehe Kommentar dazu. 

 

  Team 8 Die vermeintliche Dopplung erklärt sich 
aus den Anforderungen an das Sicher-
heitsmanagement (1.1(1)) und das Si-
cherheitsmanagementsystem(1.1(3)). 

 

  VGB Begriff Managementzyklus ist unbekannt. 
Sollte der PDCA-Zyklus gemeint sein, sind 
die Begriffe nicht konsistent zu ISO und 
BMU Grundlagen. Formulierung ist zu 
unbestimmt, daher keine Kommentierung 
möglich. Sie lässt sich auch nicht aus der 
als Ursprungstext genannten IAEA-
Formulierung ableiten. 

 

  Team 8 Der PDCA-Zyklus wird in der allg. (nicht-
kerntechnischen) Literatur Management-
zyklus genannt und ist konsistent zu ISO 
und den BMU-Grundlagen. 

 

- interne und externe Kommunikation. 
d) Das Sicherheitsmanagementsystem ist 

als „geschlossener Managementzyk-
lus“ gestaltet. Der geschlossene Ma-
nagementzyklus wird auf alle Tätigkei-
ten, Prozesse und Elemente des Si-
cherheitsmanagementsystems ange-
wendet. Auch auf das Sicherheitsma-
nagementsystem als Ganzes wird der 
Managementzyklus angewendet. Ent-
sprechend dem Managementzyklus 
sind für alle diese Aspekte Planung, 
Durchführung, Überprüfung und Ver-
besserung nachzuweisen. 

1.1 (4) Die Prinzipien des Sicherheitsmanage-
ments sind umfassend in allen Ebenen der 
Organisation und in allen Ebenen externer 
Organisationen, die Aufgaben im Auftrag 
des Betreibers durchführen, anzuwenden. 
Das Sicherheitsmanagementsystem muss 
hierzu folgende Anforderungen erfüllen: 

312 VGB Der Begriff „externe Organisationen“ ist 
unklar. Sollten  Fremdfirmen gemeint sein, 
würde die Anforderung diesbezüglich 
einen Eingriff in unternehmerische Ent-
scheidungen darstellen. 

1.1 (4) 

   Team 8 In der Tat wird damit gefordert, dass nur 
solche Fremdfirmen für sicherheitstech-
nisch wichtige beschäftigt werden dürfen, 
die die Prinzipien des Sicherheitsmana-
gements anerkennen. 

 

Die Prinzipien des Sicherheitsmanage-
ments werden sind umfassend auf allen 
Ebenen der Organisation und in allen 
Ebenen externer Organisationen, die 
Aufgaben im Auftrag des Betreibers durch-
führen, angezuwendetn. Das Sicherheits-
managementsystem erfüllt muss hierzu 
folgende Anforderungen erfüllen: 

 a) Die Sicherheitspolitik muss das Be-
kenntnis des Betreibers zu einer hohen 
Sicherheitsleistung demonstrieren und 
ist durch definierte Sicherheitsstan-
dards, die Entwicklung von Sicher-

174 FANP Der absolute Vorrang der Sicherheit stellt 
eine Verschärfung des IAEA-Textes dar 
(„overriding, if necessary“) 

 a) Die Sicherheitspolitik demonstriert 
muss das Bekenntnis des Betreibers 
zu einer hohen Sicherheitsleistung 
demonstrieren und wird ist durch defi-
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heitszielen und die Bereitstellung der 
notwendigen Ressourcen zu unterstüt-
zen. Sie muss den Vorrang der Si-
cherheit vor allen anderen Unterneh-
menszielen herausstellen.  

   Team 8 Der Vorrang der Sicherheit wird nicht nur 
in der ausführlich zitierten Quelle, sondern 
auch in den anderen genannten Quellen 
gefordert. Der Text stellt keine Verschär-
fung der IAEA-Anforderung dar, sondern 
lässt lediglich den erläuternden Nebensatz 
weg, der in sich keine Anforderung dar-
stellt.  
Alle dem Team bekannten Sicherheitsma-
nagementsysteme gehen vom Vorrang der 
Sicherheit aus. Das Team schließt sich 
dieser Haltung an.  
Ferner wird Sicherheit (im Zuge der Integ-
ration verschiedener Managementsyste-
me) integral mit anderen Managementsys-
temen gesehen, so dass die gewählte 
Formulierung keine Verschärfung darstellt, 
sondern eine genauere Spezifizierung des 
Vorganges der Entscheidungsfindung, 
wenn Sicherheitsaspekte mit anderen 
(z.B. betrieblichen Aspekten) abgeglichen 
werden müssen. 
Die Umformulierung beinhaltet den Ersatz 
von „Sicherheitsleistung“ durch “Sicher-
heit“, da der Begriff Sicherheitsleistung 
nicht definiert ist. Außerdem erfolgte eine 
Umformulierung aus redaktionellen Grün-
den. 

 

  312 VGB Definition des Begriffs „Sicherheitsleis-
tung“ unklar.  
Siehe auch Kommentar zur ersten Anfor-
derung sowie die generellen Anmerkun-

 

nierte Sicherheitsstandards, die Ent-
wicklung von Sicherheitszielen und die 
Bereitstellung der notwendigen Res-
sourcen zu unterstützten. Sie stellt 
muss den Vorrang der Sicherheit vor 
allen anderen Unternehmenszielen 
herausstellen. 
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gen zu 1.1 dieses Textmoduls.  
Im Übrigen werden die als Ursprungstext 
angegebenen Formulierungen der IAEA-
Standards durch die Anforderung des 
Textmoduls verschärfend verändert.  

   Team 8 Der Begriff der Sicherheitsleistung wurde 
durch „Sicherheit“ ersetzt. Der Eindruck 
der Verschärfung ergibt sich aus der vor-
gegebenen Formulierung der IAEA-
Guides.  
Eine Form der unverbindlichen Empfeh-
lung, wie sie bei IAEA durch „should“- 
Formulierungen ausdrückt ist im Deut-
schen Regelwerk nicht üblich. Darüber 
hinaus finden sich auch in WENRA SP, 
Sätze 1.1 bis 2.2 verbindliche Forderun-
gen („shall“) der genannten Punkte. Er-
gänzend zu IAEA und WENRA wurde hier 
lediglich der Aspekt der Ressourcenbe-
reitstellung aufgenommen, der jedoch 
sowohl von IAEA als auch von WENRA an 
anderer Stelle gefordert wird. 
Insofern greift die Anforderung - auch 
gemessen am internationalen Maßstab - 
nicht in unzulässiger Weise in den Ver-
antwortungsbereich des Betreibers ein. 

 

 b) Es sind ausreichend materielle, perso-
nelle und finanzielle Ressourcen zum 
Erreichen der Sicherheitsziele bereit 
zu stellen. Diese Ressourcen müssen 
umfassen: 
-  eine sicher zu betreibende Anlage 

(gemäß den Anforderungen der 
nachfolgenden Abschnitte), 

- eine ausreichende Anzahl von ge-
eignetem und qualifizierten Perso-
nal mit der erforderlichen Fachkun-

4 Erhard 
(RSK) 

„Wünschenswert“ 
Formulieren wie in 1.1(4b) „- eine ausrei-
chende Anzahl von geeignetem und quali-
fiziertem Personal mit der erforderlichen 
Fachkenntnis und Zuverlässigkeit, wobei 
die Fachkunde durch Ausbil-
dung.....gewährleisten ist.“ sollten vermie-
den oder präzisiert werden, denn was ist 
ausreichend, geeignet/ungeeignet oder 
wie ist der Maßstab für Zuverlässigkeit 
(wenn z.B. aus unternehmerischen Grün-

 b) Es werden sind ausreichend materielle, 
personelle und finanzielle Ressourcen 
zum Erreichen der Sicherheitsziele be-
reitgestellt.  zu stellen. Diese Ressour-
cen müssen umfassen: 
-  die Infrastruktur einschließlich de-

reine sicher zu betreibenden Anla-
ge (gemäß den Anforderungen der 
nachfolgenden Abschnitte), 

-  eine ausreichende Anzahl von ge-
eignetem und qualifizierten Perso-
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de und Zuverlässigkeit, wobei die 
Fachkunde durch Ausbildung, 
Schulung und Weiterbildung zu 
gewährleisten ist,  

- ausreichende Finanzmittel, um die 
Sicherheit des Kernkraftwerks über 
die gesamte Betriebsdauer zu ge-
währleisten, 

- eine ergonomisch gestaltete Ar-
beitumgebung. 

den das Personal um die Hälfte reduziert 
wird, hat dann der Verantwortliche zuver-
lässig im Sinne der grundlegenden Si-
cherheitsanforderungen gehandelt und ist 
dann noch ausreichend Personal vorhan-
den?). 

nal mit der erforderlichen Fachkun-
de und Zuverlässigkeit, wobei die 
Fachkunde durch Ausbildung, 
Schulung und Weiterbildung zu 
gewährleistetn ist, 

-  ausreichende Finanzmittel, um die 
Sicherheit des Kernkraftwerks über 
die gesamte Betriebsdauer zu ge-
währleisten, und 

-  eine ergonomisch gestalteteange-
messene Arbeitumgebung und Ar-
beitsbedingungen und. 

- geregelte Zusammenarbeit mit ex-
ternen Organisationen. 

  
 

Team 8 Eine sicher wünschenswerte Spezifizie-
rung dieser Anforderung ist in ihrem not-
wendigen Detaillierungsgrad in Modul 1 
(und Modul 8) nicht zielführend. 

  

  312 VGB Die Forderungen des ersten Satzes erge-
ben sich bereits aus geltendem Regelwerk 
(Fachkunderichtlinie, AtG). 
Eine abschließende Aufzählung von Res-
sourcen ist nicht erforderlich, überbe-
stimmt und widerspricht dem Übermaßge-
bot. 
Der Ausdruck „sicher zu betreibend“ ist 
unbestimmt.  
Eine „sicher zu betreibende Anlage“ stellt 
keine Ressource dar.  
Ergonomie ist nicht Bestandteil des Si-
cherheitsmanagement, sondern Bestand-
teil der technischen Ausführung.  
Eine „ergonomisch gestaltete Arbeitsum-
gebung“ stellt keine Ressource dar. 

  

   Team 8 Der Begriff „Ressource“ ist in diesem   
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Zusammenhang sicherlich ungewöhnlich, 
aber in Übereinstimmung mit NS-G 2.4 
(5.10) und ISO 9000 (6.3). Auch WNRA 
OO und IAEA NS-R 2, Satz 2.4 (6) bezie-
hen die Anlage in die Anforderungen an 
die Ressourcen mit ein: „adequate facili-
ties shall be provided“ (IA-
EA).Selbstverständlich ist der Regeltext-
vorschlag kongruent zum AtG und der 
Fachkunderichtlinie. Das „sicher zu betrei-
ben“ wird in den nachfolgenden Kapiteln 
ausführlich erläutert. Der Spiegelstrich 
alleine ist dabei in der Tat zu „unbe-
stimmt“. Ergonomie ist – falls von sicher-
heitstechnischer Bedeutung“ – Bestandteil 
des Sicherheitsmanagements. 
Der Begriff „adequate“ wurde durch den 
Ausdruck „sicher zu betreibend“ ersetzt, 
der zwar ebenfalls unbestimmt ist, aber 
deutlicher als „adequate“ die Zielrichtung 
aufzeigt. 

 c)  Aufgaben, Verantwortung und Befug-
nisse (Entscheidungs- und Weisungs-
befugnisse) innerhalb des Unterneh-
mens sind bis herunter auf die Ausfüh-
rungsebene eindeutig zuzuordnen, mit 
den Betroffenen abzustimmen und be-
kannt zu machen sowie umzusetzen. 

312 VGB Der Begriff „Unternehmen“ kann sich nur 
auf die nach AtG atomrechtlich verantwort-
liche Betreiberorganisation beziehen. 
Die in dem als Ursprungstext aufgeführten 
IAEA-Standard formulierte Anforderungen 
nach Festlegung von Verantwortlichkeiten 
wird erweitert und verschärft. Eine zu 
dogmatische Festlegung von Aufgaben 
und Verantwortlichkeiten engt die Flexibili-
tät ein, findet keine Akzeptanz in der Be-
legschaft und ist damit der Sicherheit 
abträglich. 
Siehe auch „Allgemeine Kommentare zum 
Thema Sicherheitsmanagement“.  

 c) Aufgaben, Verantwortung und Befug-
nisse (Entscheidungs- und Weisungsbe-
fugnisse) innerhalb des Unternehmens 
sind bis herunter auf die Ausführungs-
ebene eindeutig zugezuordnetn, mit den 
Betroffenen abgezustimmt sowie en und 
bekannt zu gemacht und en sowie um-
gezusetzt. en. 

   Team 8 Hier ist eine widerspruchsfreie Aufbauor-
ganisation gefordert, was in Übereinstim-

  



E N T W U R F  Modul 1: Synoptische Darstellung (Rev. A) 

44 

Ziffer in 
Modul 1 Textvorschlag Modul 1, Rev. 12a Kommen-

tar Nr. 
Kommenta-

tor Kommentartext bzw. Antwort Ziffer 
M1 neu Textvorschlag Modul 1, Rev. A 

mung mit allen gängigen Managementre-
geln steht. Da in Deutschland die Aufbau-
organisation der Aufsicht unterliegt, ist 
diese Anforderung im Wesentlichen be-
reits umgesetzt. Änderungen der Aufbau-
organisation werden durch die Anforde-
rung nicht verhindert. 

 d)  Alle sicherheitsrelevanten Prozesse 
sind qualitätsgesichert zu planen, 
durchzuführen, zu überwachen und 
gegebenenfalls zu verbessern. Die 
Schnittstellen zwischen den Prozessen 
sind festzulegen.  

    d) Alle sicherheitsrelevanten Prozesse 
werden sind qualitätsgesichert geplant, 
durchgeführt, überwacht und gegebe-
nenfalls verbessertzu planen, durchzu-
führen, zu überwachen und gegebe-
nenfalls zu verbessern. Die Schnittstel-
len zwischen den Prozessen sind 
festgezulegt. en. 

Hinweis Die Prozesse umfassen zum Beispiel folgende 
wesentliche Tätigkeiten: Betreiben der Anlage, 
Betriebsbereithaltung der Anlage (einschließlich 
Instandhaltung und Änderungsmaßnahmen), 
Bereitstellen von Brennelementen, Behandlung 
radioaktiver Abfälle als Kernprozesse, Unter-
nehmensziele, Alterungsmanagement, Wis-
sensmanagement, Unternehmenskommunikati-
on als Führungsprozesse sowie Anlagenüber-
wachung, Personalauswahl und -ausbildung, 
Ereignismeldung und -analyse, Dokumenten-
handhabung Beschaffung und Lagerung als 
Unterstützungsprozesse. 

312 VGB Anmerkung zum Hinweis: Die Festlegung 
von Prozessen ist überbestimmt und ge-
hört nicht in das übergeordnete Regel-
werk. 

Hinweis Die sicherheitsrelevanten Prozesse umfassen 
sowohl betriebliche Prozesse als auch Prozes-
se des Sicherheitsmanagementsystems selbst, 
zum Beispiel folgende wesentliche Tätigkeiten: 
Betreiben der Anlage, Betriebsbereithaltung der 
Anlage (einschließlich Instandhaltung und 
Änderungsmaßnahmen), Bereitstellen von 
Brennelementen, Behandlung radioaktiver 
Abfälle als Kernprozesse, Unternehmensziele, 
Alterungsmanagement, Wissensmanagement, 
Unternehmenskommunikation als Führungspro-
zesse sowie Anlagenüberwachung, Personal-
auswahl und --ausbildung, Ereignismeldung 
und --analyse, Dokumentenhandhabung, Be-
schaffung und Lagerung als Unterstützungspro-
zesse. 

   Team 8 Der Hinweis sollte die etwas „blutleere“ 
Anforderung anschaulicher machen. 

  

 e) Die Dokumentation muss darstellen, 
wie die Forderungen an das Sicher-
heitsmanagementsystem sowie der Si-
cherheitsmanagementzyklus erreicht 
und umgesetzt werden. 

312  VGB Kommentar zu Modul 1; 1.(4) e) 
Der Begriff „Sicherheitsmanagementzyk-
lus“ ist unbekannt. 
Die Formulierung ist unverständlich. 

 e) Die Dokumentation stellt dar, muss 
darstellen, wie die Forderungen an das 
Sicherheitsmanagementsystem sowie 
der SicherheitsmManagementzyklus er-
reicht und umgesetzt werden. 
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   Team 8 Die Anforderung wurde aus redaktionellen 
Gründen umformuliert, wobei sie nun 
verständlicher sein sollte. 

 

1.1 (5) Das Sicherheitsmanagementsystem ist in 
geeigneten Abständen sowie bei sicher-
heitstechnisch relevanten Änderungen und 
bei Vorliegen wesentlicher neuer Erkennt-
nisse zu überprüfen und gegebenenfalls 
fortzuschreiben. 

   1.1 (5) Das Sicherheitsmanagementsystem wird 
ist in geeigneten Abständen sowie bei 
sicherheitstechnisch relevanten Änderun-
gen und bei Vorliegen wesentlicher neuer 
Erkenntnisse zu überprüften und gegebe-
nenfalls fortgezuschreieben. 

1.1 (6) Die Entwicklung, Umsetzung, Überprüfung 
und Verbesserung des Sicherheitsmana-
gementsystems ist nachvollziehbar zu 
dokumentieren. 

312  VGB Begriffe sind nicht konsistent mit anderen 
Stellen dieser Anforderung und mit z.B.  
ISO. 

1.1 (6) 

   Team 8 Die Formulierung wird entsprechend Mo-
dul 8 überarbeitet. 

 

Die Planung, Durchführung, Entwicklung, 
Umsetzung, Überprüfung und Verbesse-
rung des Sicherheitsmanagementsystems 
ist systematisch und nachvollziehbar zu 
dokumentierten. 

1.2 Qualitätssicherung 298 RSK Zu 1.2: Es fehlen übergeordnete Anforde-
rungen zur Qualitätssicherung von Einrich-
tungen, Ausrüstungen und Systemen. (K2) 

1.2 Qualitätssicherung 

   Team 8 Diese sind nicht in Kapitel 1 sondern in 
den „technischen“ Teilen des Moduls 1 
und der entsprechenden Module berück-
sichtigt. 

  

Sere-
dynski, 
GRS 

Redaktionell: Es wird darauf hingewiesen, 
dass die Qualitätssicherung wesentlicher 
Bestandteil des Sicherheitsmanagements 
sei. Somit handelt es sich beim Kapitel 1.2 
„Qualitätssicherung“ um einen Unterpunkt 
zum Kapitel 1.1 „Sicherheitsmanagement“ 
und sollte dementsprechend 1.1 unterge-
ordnet werden (s. auch Kap.3 in IAEA NS-
R-1). 

1.2 (1) Die Qualitätssicherung ist wesentlicher 
Bestandteil des Sicherheitsmanagements. 
Sie ist bei allen Aktivitäten, die die Sicher-
heit der Anlage betreffen können, anzu-
wenden. Um dies zu gewährleisten, ist ein 
umfassendes Qualitätssicherungssystem 
zu etablieren.  
Es ist darauf auszurichten, entsprechend 
den Zielen des Sicherheitsmanagements 
die kerntechnische Sicherheit durch konti-
nuierliche Verbesserung der betrieblichen 
Aktivitäten und Methoden zu erhöhen. 

350 

Team 8 Die Aufteilung der Kapitel erfolgte nach 
intensiven Diskussionen. Die jetzige Auf-
teilung ist zum Verständnis günstiger, da 

1.2 (1) Die Qualitätssicherung ist wesentlicher 
Bestandteil des Sicherheitsmanagements. 
Sie wird ist bei allen Aktivitäten, die die 
Sicherheit der Anlage betreffen können, 
angezuwendetn. Um dies zu gewährleis-
ten, entwickelt der Betreiber ist ein umfas-
sendes, dokumentiertes Qualitätssiche-
rungssystem, führt es ein und pflegt es.  
zu etablieren.  
Es ist darauf ausgezurichtetn, entspre-
chend den Zielen des Sicherheitsmana-
gements die kerntechnische Sicherheit 
durch kontinuierliche Verbesserung der 
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die einzelnen Regelungsgegenstände 
klarer voneinander getrennt sind. Eine 
Änderung der Aussage würde sich durch 
eine Behandlung der Qualitätssicherung in 
Kap 1.1 nicht ergeben. 

  175 FANP Verschärfung des WENRA-Textes („or, as 
a minimum, to uphold the required levels 
of ..”)   
Auch der Erhalt eines als sicher erkannten 
Levels ist zulässig. Insbesondere ist zu 
beachten, dass nach dem heutigen Kennt-
nisstand Forderungen, die zu einem aus-
ufernden Qualitätsmanagementsystem 
führen, auch für das Sicherheitsniveau 
kontraproduktiv sein können. 

 

   Team 8 Die ständige Verbesserung ist Teil des 
Managementzyklus. Die Umformulierun-
gen wurden wegen der Vermeidung von 
Dopplung durch Zusammenfassung mit 
früherem erstem Satz aus 1.2 (2), der  
Anpassung der WENRA QM-Zitate an den 
Revisionsstand der WENRA Unterlage 
aus der Dokumentationsunterlage vom 
27.4.05 sowie aus redaktionellen Gründen 
vorgenommen. 

 

  312 VGB Die Formulierung ist nicht konsistent mit 
dem VGB-Konzept zum Sicherheitsmana-
gement, mit den BMU Grundlagen zum 
SMS und mit den zitierten internationalen 
Quellen. 
Die Festlegung der Zuordnung einzelner 
Managementsysteme lässt sich nicht aus 
dem zur Begründung herangezogenen 
IAEA-Text ableiten. 

 

   Team 8 Die Entwicklung der Begrifflichkeiten im 
kerntechnischen Bereich bezüglich Mana-

 

betrieblichen Aktivitäten und Methoden zu 
erhöhen. 
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gementsysteme ist zur Zeit sehr dyna-
misch. Mit der Formulierung wurden die 
BMU Grundlagen begrifflich weiterentwi-
ckelt. Die im Entwurf vorliegende IAEA-
Leitlinie zu Managementsystemen ist mit 
der gewählten Formulierung kompatibel. 
Im einem Anhang wird dort die Entwick-
lung der Begrifflichkeit anschaulich darge-
stellt. 
Der Aufbau des Regeltextes ist so ge-
wählt, dass, entsprechend der Zielsetzung 
des gesamten Regelwerks, „Sicherheit“ 
bzw. die Anforderungen an die Gewähr-
leistung der Sicherheit im Vordergrund 
stehen. Qualitätssicherung (QS) leistet 
einen wesentlichen Beitrag zur Gewähr-
leistung der Sicherheit (sie hat i. A. aber 
auch nicht sicherheitsrelevante Aspekte, 
die hier nicht geregelt werden). Sie stellt 
daher einen Prozess mit übergeordneter 
Bedeutung im SMS dar. Der Regeltext 
macht keine Vorgaben, ob für QS ein 
eigenes Management-System geführt wird 
oder ob z.B. das SM, unter Berücksichti-
gung der Anforderungen aus Kapitel 1.1, 
in ein bestehendes QM-System integriert 
wird. Der Regeltext steht daher nicht im 
Widerspruch zu bestehenden internationa-
len Empfehlungen und greift auch nicht in 
unzulässiger Weise in die betrieblichen 
Belange des Betreibers ein. 
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RSK Zwischen der Formulierung in 1.2(2) „Das 
Qualitätssicherungssystem muss die Zu-
stände auf allen Ebenen des gestaffelten 
Sicherheitskonzeptes gemäß Nr. 2 be-
rücksichtigen“ und der Formulierung in 
1.2(3) „Die Anforderungen an die Quali-
tätssicherungsmaßnahmen sind entspre-
chend der sicherheitstechnischen Bedeu-
tung zu staffeln“ besteht ein Widerspruch. 
Die eigentliche Aussage findet sich in 
1.2(3); der zitierte Satz aus 1.2(2) sollte 
gestrichen werden. (K3) 

1.2 (2) Der Betreiber hat ein dokumentiertes 
Qualitätssicherungssystem zu entwickeln, 
umzusetzen und aufrechtzuerhalten, das 
alle sicherheitsrelevanten Aktivitäten und 
technischen Einrichtungen in der Anlage 
abdeckt und für alle internen Mitarbeiter, 
Lieferanten, Auftragnehmer und Service-
firmen, die sicherheitsrelevante Arbeiten 
ausführen, verpflichtend ist. Es ist sicher-
zustellen, dass die Qualitätssicherung bei 
allen Managementprozessen und betrieb-
lichen Aktivitäten sowie bei der Überprü-
fung der Managementprozesse und der 
Angemessenheit der Betriebsführung zur 
Anwendung kommt.  
Das Qualitätssicherungssystem muss die 
Zustände auf allen Ebenen des gestaffel-
ten Sicherheitskonzepts gemäß Nr. 2 
berücksichtigen. 

298 

Team 8 1.2.(2) und 1.2.(3) sind unterschiedliche 
Sachverhalte angesprochen. Eine Staffe-
lung der Anforderungen an die QS in Ab-
hängigkeit von der Sicherheitsrelevanz ist 
unabhängig davon, ob das System insge-
samt alle Ebenen des gestaffelten Sicher-
heitssystems berücksichtigt. 

1.2 (2) 

  312 VGB Zweckbestimmung ist in KTA 1401 ein-
deutig geregelt und führt an dieser Stelle 
zu Widersprüchen.  
Der Bezug zu den Ebenen des gestaffel-
ten Sicherheitskonzepts ist unklar, nicht 
sachgerecht und entspricht nicht dem von 
VGB vorgelegten Konzept. 

 

   Team 8 Die internationalen Empfehlungen (WEN-
RA QM, IAEA NS-R-2) definieren einen 
Anwendungsbereich der Qualitätssiche-
rung, der deutlich über den eher technisch 
orientierten Anwendungsbereich der KTA 
1401 hinausgeht. Der Regeltext orientiert 

 

Der Betreiber hat ein dokumentiertes 
Qualitätssicherungssystem zu entwickeln, 
umzusetzen und aufrechtzuerhalten, dDas 
Qualitätssicherungssystem umfasst alle 
sicherheitsrelevanten Aktivitäten, Maß-
nahmen und technischen Einrichtungen in 
der Anlage abdeckt und ist für alle inter-
nen Mitarbeiter, Lieferanten, Auftragneh-
mer und Servicefirmen, die sicherheitsre-
levante Arbeiten ausführen, verpflichtend 
ist. Es ist sicherzustellt sicheren, dass die 
Qualitätssicherung bei allen Management-
prozessen und betrieblichen Aktivitäten 
sowie bei der Überprüfung der Manage-
mentprozesse und der Angemessenheit 
der Betriebsführung zur Anwendung 
kommt.  
Das Qualitätssicherungssystem berück-
sichtigt muss die Zustände auf allen Ebe-
nen des gestaffelten Sicherheitskonzepts 
gemäß Ziffer Nr. 2.1 (1) berücksichtigen. 
Sämtliche Ziele, Grundsätze, Systeme und 
Methoden der Qualitätssicherung stehen 
im Einklang mit den Zielen, Grundsätzen, 
Systemen und Methoden des Sicher-
heitsmanagementsystems.  
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sich am internationalen Stand. 
Ebenso wie Sicherheitsmanagement sind 
die Vorkehrungen für die Qualitätssiche-
rung nicht auf den Normalbetrieb zu be-
schränken, vgl. Antwort zum Kommentar 
zu Ziffer 1.1 (2). 

1.2 (3) Die Anforderungen an die Qualitätssiche-
rungsmaßnahmen sind entsprechend der 
sicherheitstechnischen Bedeutung zu 
staffeln.  

66 TÜV Nord "Warum wird der gute Text aus IAEA nicht 
übernommen ?" 

1.2 (3) 

   Team 8 Der Text wurde WENRA (QM, 1.2) ent-
nommen, der Text ist eine Zusammenfas-
sung des genannten IAEA-Textes. Die 
Umformulierung hat redaktionelle Gründe. 

 

Die Anforderungen an die Qualitätssiche-
rungsmaßnahmen sind so gestaffelt, dass 
sie die sicherheitstechnische Bedeutung 
aller Einrichtungen, Maßnahmen und 
Prozesse widerspiegeln. sind entspre-
chend der sicherheitstechnischen Bedeu-
tung zu staffeln.  

312 VGB Zum Teil Verdoppelung mit 1.2 (1), es gilt 
der dort genannte Kommentar. 
Siehe auch „Allgemeine Kommentare zum 
Thema Sicherheitsmanagement“. 

1.2 (4) Im Qualitätssicherungssystem als Be-
standteil des Sicherheitsmanagement-
Systems ist über den gesamten Manage-
mentzyklus sicherzustellen, dass folgende 
Anforderungen nachvollziehbar implemen-
tiert sind: 
a) Definition und Umsetzung einer Quali-

tätspolitik und Ableitung messbarer 
Qualitätsziele sowie konkreter Quali-
tätsmerkmale und Vermittlung auf allen 
Ebenen des Unternehmens. 

b) Festlegung der Verantwortung für alle 
qualitätsrelevanten Arbeitsschritte hin-
sichtlich der Planung, Durchführung 
und Dokumentation. 

c) Festlegung der Qualitätssicherungs-
maßnahmen, zuverlässige Überwa-
chung der Betriebszustände, interne 

 Team 8 Die Formulierung wurde der in Modul 8 
angepasst. Dadurch werden die ange-
sprochenen Dopplungen vermieden. 

1.2 (4) Die Prozesse zur Prüfung und Sicherung 
der Qualität im Qualitätssicherungssystem 
erfüllen folgende Anforderungen: 
- Systematische Ableitung der Qualitäts-

sicherungsmaßnahmen aus den Quali-
tätszielen, 

- zuverlässige Überwachung der Be-
triebszustände,  

- Qualitätsprüfung durch unabhängige 
Maßnahmen und während der Durch-
führung der Aufgabe sowie  

- Festlegung der Vorgehensweise bei 
erkannten Abweichungen von den Qua-
litätsanforderungen einschließlich der 
Sicherung der Qualität sicherheitsrele-
vanter Arbeiten externer Auftragnehmer 
und Lieferanten. 

- 



E N T W U R F  Modul 1: Synoptische Darstellung (Rev. A) 

50 

Ziffer in 
Modul 1 Textvorschlag Modul 1, Rev. 12a Kommen-

tar Nr. 
Kommenta-

tor Kommentartext bzw. Antwort Ziffer 
M1 neu Textvorschlag Modul 1, Rev. A 

312 VGB An dieser Stelle vermischen sich Quali-
tätssicherung und Qualitätsmanagement.  
Der Begriff „Unternehmen“ kann sich nur 
auf die nach AtG atomrechtlich verantwort-
liche Betreiberorganisation beziehen. 

und externe Prüfungen sowie Festle-
gung der Vorgehensweise bei erkann-
ten Abweichungen von den Qualitäts-
anforderungen, einschließlich der Si-
cherung der Qualität sicherheitsrele-
vanter Arbeiten externer Auftragneh-
mer und Lieferanten. 

d) Gewährleistung der erforderlichen 
Ressourcen und Schulung des Perso-
nals in der Anwendung des Qualitäts-
sicherungssystems,  

e) Nachvollziehbare Dokumentation der 
Qualitätsanforderungen und der Er-
gebnisse der Qualitätssicherungsmaß-
nahmen. 

 Team 8 Die Umformulierung vermeidet die ange-
sprochene Schwierigkeit in der Abgren-
zung zwischen Qualitätssicherung und 
Qualitätsmanagement. 

1.3 Erfahrungsrückfluss und Informations-
pflichten des Betreibers 

   1.3 Auswertung von Betriebserfahrungen 
und anderen Erkenntnissen, Erfah-
rungsrückfluss und Informationsaus-
tauschpflichten des Betreibers 

1.3 (1) Zum Erhalt und zur Verbesserung des 
Sicherheitsniveaus der Anlage hat der 
Genehmigungsinhaber sicherzustellen, 
dass Ereignisse und sonstige Betriebser-
fahrungen sowie Änderungen des Standes 
von Wissenschaft und Technik auf syste-
matische Weise nach den Vorgaben sei-
nes Sicherheitsmanagementsystems 
gesammelt, gesichtet, ausgewertet, do-
kumentiert und gegebenenfalls umgesetzt 
werden. 

67 TÜV Nord "zu unbestimmt formuliert, Inhalt WENRA 
1.5 deutlich besser." 

1.3 (1) Zum Erhalt und zur Verbesserung ders 
Sicherheitsniveaus der Anlage stellt hat 
der BetreiberGenehmigungsinhaber si-
cherzustellen, dass Ereignisse und sonsti-
ge Betriebserfahrungen, sowie Änderun-
gen des Standes von Wissenschaft und 
Technik sowie der internationalen Sicher-
heitsstandards auf systematische Weise 
nach den Vorgaben seines Sicherheits-
managementsystems gesammelt, gesich-
tet, ausgewertet, dokumentiert und gege-
benenfalls umgesetzt werden. 

   Team 8 Der Text stellt eine Zusammenfassung der 
WENRA-Sätze 1.1 und 1.5 dar. Bei einer 
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Übertragung von WENRA 1.5 alleine, 
würde die Aussage unzulässig verkürzt. In 
Modul 8 sind beide Sätze  übernommen. 
Neu gegenüber WENRA ist die Forderung 
auch den Stand von Wissenschaft und 
Technik genauso in die Auswertung von 
Erfahrungen einzubeziehen, wie es für 
Ereignisse der Fall ist. Dementsprechend 
ist der Umfang der Forderungen im Ver-
gleich zu WENRA erweitert worden, je-
doch nicht unbestimmter. Ferner hat Team 
8 gefordert, dass die Auswertung von 
Betriebserfahrung, als ein Teilaspekt des 
PDCA Zyklus, zur Erhöhung der Sicherheit 
dienen muss. Hier ist WENRA unbestimm-
ter und spricht nur von rechtzeitigen und 
angebrachten Korrekturmaßnahmen („ti-
mely and appropriate corrective actions“). 
Die Umformulierung erfolgte aus redaktio-
nellen Gründen. 

  312 VGB Diese Anforderung kann nicht zur Selbst-
verpflichtung führen im Sinne einer Dyna-
misierung der erforderlichen Schadens-
vorsorge nach Stand von Wissenschaft 
und Technik. 
Die Anforderung überlappt mit 1.1 (1) 8-ter 
Spiegelstrich. 

  

   Team 8 Die Forderung nach  „ständiger Verbesse-
rung“ ergibt sich aus dem Management-
zyklus. Die „Schadensvorsorge“ ist damit 
grundsätzlich nicht tangiert. 

  

1.3 (2) Der Betreiber muss Betrieb und Zustand 
seiner Anlage aufgrund der Auswertung 
eigener und externer Betriebserfahrungen 
sowie von wesentlichen Erkenntnissen 
überprüfen. Insbesondere hat er entspre-
chenden behördlich veranlassten Informa-

312 VGB Erster Satz kann nicht zur Selbstverpflich-
tung führen im Sinne einer Dynamisierung 
der erforderlichen Schadensvorsorge nach 
Stand von Wissenschaft und Technik. 
Unklar, von wem diese Empfehlungen 
ausgesprochen werden. 

1.3 (2) Der Betreiber überprüft muss Betrieb und 
Zustand seiner Anlage aufgrund der Aus-
wertung eigener und externer Betriebser-
fahrungen sowie von wesentlichern Er-
kenntnisse. Der Betreiber wertet melde-
pflichtige Ereignisse anderer Anlagen im 
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tionen nachzugehen. Empfehlungen für 
das weitere Vorgehen sind im Hinblick auf 
die Übertragbarkeit auf die jeweilige Anla-
ge zu überprüfen und ggf. entsprechend 
behördlicher Vorgaben oder in einer der 
sicherheitstechnischen Bedeutung ange-
messenen Zeit umzusetzen. Die zuständi-
gen Behörden sind über die abgeleiteten 
Ergebnisse und Maßnahmen umfassend 
zu informieren. Der Betreiber hat melde-
pflichtige Ereignisse anderer Anlagen im 
Rahmen seines Programms zur Samm-
lung und Analyse von Betriebserfahrungen 
auszuwerten. 

Die Umsetzung kann nur nach Maßgabe 
des AtG (§§ 17, 19) erfolgen, eine weiter-
gehende Forderung, wie „behördliche 
Vorgaben“, ist unzulässig.   
Eine „umfassende Berichterstattung an die 
Behörde“ stellt eine Überregulierung dar 
und ist nicht durch das AtG gedeckt.  
Der letzte Satz überlappt mit dem ersten 
Satz.   

   Team 8 Die Umsetzung „behördlichen Vorgaben“ 
erfolgt selbstverständlich im Rahmen des 
Aufsichtsverfahrens. Die umfassende 
Berichterstattung ist bereits Praxis im 
Aufsichtsverfahren (Monatsbericht, Jah-
resbericht, Reaktion auf WLN). Die Formu-
lierung wird präzisiert, um eindeutig klar-
zustellen, dass behördliche Empfehlungen 
gemeint sind. Der letzte Satz stellt eine 
Präzisierung des ersten Satzes dar. 

 

Rahmen seines Programms zur Samm-
lung und Analyse von Betriebserfahrungen 
ausn überprüfen. Insbesondere geht hat er 
entsprechenden behördlich veranlassten 
Informationen nachzugehen. Behördliche 
Empfehlungen für das weitere Vorgehen 
werden sind im Hinblick auf die Übertrag-
barkeit auf die jeweilige Anlage zu über-
prüften und ggf. entsprechend behördli-
cher Vorgaben oder in einer der sicher-
heitstechnischen Bedeutung angemesse-
nen Zeit umgezusetzten. Der Betreiber 
informiert dDie zuständigen Behörden 
umfassend sind über die abgeleiteten 
Ergebnisse und Maßnahmen umfassend 
zu informieren.  Der Betreiber wertet hat 
meldepflichtige Ereignisse anderer Anla-
gen im Rahmen seines Programms zur 
Sammlung und Analyse von Betriebser-
fahrungen auszuwerten. 

1.3 (3) Der Betreiber hat Prozesse zu entwickeln, 
um meldepflichtige Ereignisse und sonsti-
ge sicherheitstechnisch wichtige Betriebs-
erfahrungen und Erkenntnisse den zu-
ständigen staatlichen Stellen und den von 
diesen benannten Sachverständigenorga-
nisationen mitzuteilen sowie mit anderen 
Betreibern, Betreiberorganisationen und 
internationalen Gremien auszutauschen. 

312  VGB Hier werden bestehende Anforderungen 
zur Informationspflicht mit Bezug zum 
Übereinkommen über nukleare Sicherheit 
verschärft, wobei sich die erhöhten Anfor-
derungen nicht aus den zitierten Quellen 
ableiten lassen. 
Die Informationspflicht des Betreibers 
gegenüber der Behörde ist durch die 
AtSMV regelt. Eine darüber hinausgehen-
de Informationspflicht verstößt gegen 
geltendes Recht. 

1.3 (3) Der Betreiber entwickelt hat Prozesse zu 
entwickeln, um meldepflichtige Ereignisse 
und sonstige sicherheitstechnisch wichtige 
Betriebserfahrungen und Erkenntnisse 
den zuständigen staatlichen Stellen und 
den von diesen benannten Sachverständi-
genorganisationen mitzuteilen sowie mit 
anderen Betreibern, Betreiberorganisatio-
nen, Sachverständigenorganisationen und 
internationalen Gremien auszutauschen. 

   Team 8 Der Absatz setzt die Verpflichtungen der 
nuklearen Sicherheitskonvention in das 
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deutsche Regelwerk um. Die AtSMV regelt 
u. a. die Meldung meldepflichtiger Störfäl-
le. Weitere Informationspflichten sind von 
der AtSMV nicht tangiert. Es bestehen 
bereits über regelmäßige Berichte Infor-
mationspflichten des Betreibers an die 
Aufsichtsbehörde. Nach internationalem 
Stand von WuT wurde die Informations-
pflicht über sicherheitstechnische wichtige 
Erkenntnisse in Übereinstimmung mit der 
Sicherheitskonvention in das Regelwerk 
übernommen. 

2. Technisches Sicherheitskonzept    2. Technisches Sicherheitskonzept 

2.1 Konzept der gestaffelten Sicherheits-
ebenen 

   2.1 Konzept der gestaffelten Sicherheits-
ebenen 

2.1 (1) Der Einschluss der im Kernkraftwerk be-
findlichen radioaktiven Stoffe ist sicherzu-
stellen. Dieses Ziel ist durch ein Sicher-
heitskonzept zu erreichen, in dem Maß-
nahmen und technische Einrichtungen 
gestaffelt angeordnet sind, so dass sie 
Sicherheitsebenen ausbilden, welche 
durch die folgenden Anlagenzustände 
festgelegt sind: 
- Normalbetrieb: Sicherheitsebene 1, 
- anomaler Betrieb: Sicherheitsebene 2, 
- Störfälle: Sicherheitsebene 3, 

68 TÜV Nord Hier verweise ich auf meinen Vorschlag, 
den ich bei der RSK eingereicht habe (ad 
hoc Arbeitsgruppe Sicherheitsebenen) 

2.1 (1) Der Einschluss der im Kernkraftwerk be-
findlichen radioaktiven Stoffe ist sicherzu-
stellen.  
Zur Erreichung dDieses Ziels ist durch ein 
Sicherheitskonzept umzusetzen, bei errei-
chen, in dem gestaffelte Maßnahmen und 
technische Einrichtungen derart vorhan-
den gestaffelt angeordnet sind, so dass 
sie Sicherheitsebenen ausbilden, welche 
durch die folgenden Anlagenzustände 
charakterisiert festgelegt sind: 
- Sicherheitsebene 1: Normalbetrieb 
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- sehr seltene Ereignisse: Sicherheits-
ebene 4a, 
Ereignisse mit Mehrfachversagen von 
Sicherheitseinrichtungen: Sicherheits-
ebene 4b, 
Unfälle mit schweren Kernschäden: 
Sicherheitsebene 4c. 

Team 1 Ziffer 2.1 (1) von Modul 1 ist in der Grund-
struktur kompatibel mit dem diesbezüglich 
von der RSK verabschiedeten Papier 
(Anlage 1 zum Protokoll der 385. RSK 
Sitzung). Die Untergliederung der Sicher-
heitsebenen 2 und 3 im RSK Papier sollte 
u. E. nicht bei der übergeordneten Kon-
zeptdarstellung in Modul 1, sondern in 
Modul 3 erfolgen. 

(Bestimmungsgemäßer Betrieb) 
- Sicherheitsebene 2: anomaler Betrieb 

(Bestimmungsgemäßer Betrieb) 
- Sicherheitsebene 3: Störfälle 
- Sicherheitsebene 4a: sehr seltene 

Ereignisse 
 
Sicherheitsebene 4b: Ereignisse mit 
Mehrfachversagen von Sicherheitsein-
richtungen  
 
Sicherheitsebene 4c: Unfälle mit 
schweren Kernschäden, bei denen der 
Einschluss der radioaktiven Stoffe so-
weit als möglich aufrecht erhalten 
bleibt. 

Hinweis Die Sicherheitsebenen 1 und 2 umfassen den 
Bereich des bestimmungsgemäßen Betriebs. 

   Hinweis Dieses Konzept der gestaffelten Sicherheits-
ebenen wird auch „gestaffeltes Sicherheitskon-
zept“ genannt (im internationalen Sprach-
gebrauch „Defense in Depth“). 
Die Sicherheitsebenen 1 und 2 umfassen den 
Bereich des bestimmungsgemäßen Betriebs. 

  177 FANP Der Einschluss der radioaktiven Stoffe 
kann nicht bei Ereignissen auf allen ange-
sprochenen Ebenen sichergestellt werden. 
Ziel ist vielmehr eine von der Eintrittshäu-
figkeit auslösender Ereignisse abhängige 
Anforderung an die Rückhaltung radioakti-
ver Stoffe, z.B. bei Ereignissen der Si-
cherheitsebene 3 Einhaltung § 49 Abs. 1 
StrlSchV und bei Ereignissen der Sicher-
heitsebenen 4a bis 4c keine Einhaltung 
von Grenzwerten und somit in beiden 
Fällen keine absolute Sicherstellung eines 
Aktivitätseinschlusses. 
Der Satz mit den gestaffelten Maßnahmen 
und sicherheitstechnischen Einrichtungen 
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ist missverständlich, da man ihn auch so 
interpretieren kann, dass die Maßnahmen 
und sicherheitstechnischen Einrichtungen 
zueinander gestaffelt angeordnet werden.  
Der ganze Ansatz sollte andersherum 
formuliert werden: Ausgehend von den 
auslösenden Ereignissen sind Maßnah-
men zur Reduzierung der Eintrittshäufig-
keit und für die dann unwahrscheinliche-
ren Fälle sicherheitstechnische Einrich-
tungen zur Beherrschung bzw. bei den 
extrem unwahrscheinlichen Fällen zur 
Minimierung der Auswirkungen vor zuse-
hen. 
Die Definitionen für die Sicherheitsebene 4 
müssen präzisiert werden. 4a heißt „sehr 
seltene Ereignisse" aber auch die Ereig-
nisse 4b und 4 C sind sehr seltene Ereig-
nisse. Wie selten? Wie wird 4a zu 4b und 
4c abgegrenzt ? 

   Team 1 Zum 1. Absatz: Mit der Verwendung der 
Formulierung „Einschluss der radioaktiven 
Stoffe“, eine Formulierung, die national 
wie international diesbezüglich u. E. üblich 
und eindeutig ist, wird kein „absoluter“ 
Einschluss gefordert. Die entsprechende 
Umsetzung im Sinne der radiologischen 
Ziele sind in Ziffer 2.4 (1) vorgenommen. 
Zur Präzisierung der Ebene 4c sind Ände-
rungen am Text vorgenommen worden. 
Zum 2. Absatz: Änderung am Text zur 
Präzisierung vorgenommen. 
Zum 3. Absatz: dem vorgeschlagenen 
Ansatz (auszugehen von auslösenden 
Ereignissen Maßnahmen zur Vermeidung 
und dann zur Beherrschung und dann zur 
Minimierung vorzusehen) folgen wir nicht, 
da ein u. E. vergleichbarer Ansatz in Ziffer 
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2.1 (7) (bzw. 2.1 (3) Rev. A) dargestellt 
wird, in Ziffer 2.1 (1) jedoch zunächst das 
Konzept der Staffelung und die Sicher-
heitsebenen eingeführt werden sollen. 
Zum 4. Absatz: die verwendeten Charak-
terisierungen der Ereignisse sind mittler-
weile üblicher Sprachgebrauch (siehe 
bspw. auch das RSK zum Gestaffelten 
Sicherheitskonzept, Anlage 1 zum Proto-
koll der 385. RSK Sitzung). Sicherlich 
bestehen hier Überschneidungen, jedoch 
erscheint es nicht zielführend von den 
verwendeten Charakterisierungen abzu-
weichen, zumal die Zuordnung der Ereig-
nisse zu den jeweiligen Unterebenen an 
anderer Stelle im Regelwerk erfolgt. 

  298 RSK Zu 2.1(1): Bei Unfällen mit schweren Kern-
schäden kann der Einschluss der im Kern-
kraftwerk befindlichen radioaktiven Stoffe 
nicht sichergestellt werden. (K1) 

  

   Team 1 Siehe Antwort auf Kommentar 177 (1. 
Absatz). Kommentar durch Änderung und 
Ergänzung am Text berücksichtigt. 

  

  Team 7  Das Gliederungsmerkmal Die Sicherheits-
ebene als Gliederungsmerkmal sollte 
jeweils am Anfang stehen. 

  

  298 RSK Zu 2.1 (Konzept der gestaffelten Sicher-
heitsebenen): Das Konzept der Sicher-
heitsebenen soll vollständig dargestellt 
werden, da international (IAEA, andere 
Staaten) die Darstellung von fünf Sicher-
heitsebenen und der damit verbundenen 
Anforderungen üblich ist. In der Sicher-
heitsebene 5 sollen im Rahmen der Maß-
nahmen des Katastrophenschutzes die 
Anforderungen an die Betreiber und die 

2.1 (2) Darüber hinausgehend sind für Unfälle mit 
erheblichen Freisetzungen radioaktiver 
Stoffe in die Umgebung Maßnahmen des 
Katastrophenschutzes vorzuplanen, Si-
cherheitsebene 5. 
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externen Schnittstellen beschrieben wer-
den. (K1) 
Die übergeordneten Anforderungen an die 
Anlagensicherung sollten in den Regel-
werkstext des Modul 1 aufgenommen 
werden. (K2) 

   Team 1 1. Absatz: Kommentar berücksichtigt, 
siehe neue Ziffer 2.1 (2) Rev. A sowie 
Ziffer 2.1 (14) Rev. A. Eine Einbindung der 
Sicherheitsebene 5 in Ziffer 2.1 (1) ist auf 
Grund der dort angeführten Zielsetzung 
„Einschluss der radioaktiven Stoffe“ nicht 
geeignet. Weitergehende Beschreibungen 
der Anforderungen an den Betreiber und 
die externen Schnittstellen im Bereich 
Katastrophenschutz finden sich in Modul 
9. 
2. Absatz: Anforderungen an die Anlagen-
sicherung sind gemäß der Beauftragung 
durch das BMU nicht in Modul 1 festzule-
gen gewesen. Kommentar daher nicht 
berücksichtigt.  

  

  350 Sere-
dynski, 
GRS 

Warum wird im Kap. 2.1 Konzept der 
gestaffelten Sicherheitsebenen nicht wie 
international üblich (s. Abschn. 2.9 in IAEA 
NS-R-1) auch die Sicherheitsebene 5 
„mitigation of the radiological consequen-
ces …“ aufgeführt? In Abs. 2.1 (17) wird ja 
auf Maßnahmen der Sicherheitsebene 5 
eingegangen! 

  

   Team 1 Kommentar berücksichtigt.   

  Team 1  Die in Ziffer 2.1 (7) erfolgte weitergehende 
Charakterisierung der Sicherheitsebenen 
sollte zur besseren Verständlichkeit unmit-
telbar nach Einführung der Ebenen besser 
platziert. Daher wird die Verschiebung von 

2.1 (73) Das Sicherheitskonzept ist präventiv ges-
taltet. Es sind Maßnahmen und Einrich-
tungen vorzusehen, die 
auf der Sicherheitsebene 1 
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Ziffer 2.1 (7) an die Position 2.1 (2) Rev. A 
vorgenommen. 
Da eine uneinheitliche bzw. inhaltlich 
fehlinterpretationsfähige Verwendung der 
Begriffe „Vermeidung“ (bzw. „vermeiden“), 
„Verhinderung (bzw. „verhindern“), „si-
cherstellen“ und „gewährleisten“ von ver-
schiedenen Kommentatoren angespro-
chen wurde, folgende Festlegungen hier-
zu: 
- die Maßnahmen und Einrichtungen 

(M+E) der Sicherheitsebenen (SE) 1 
und 2 „vermeiden“ das Eintreten von 
Störfällen; 

- das Eintreten von Ereignissen der SE 
4a und 4b wird „verhindert“; 

- zu erwartende Störungen werden „be-
herrscht“, ebenso zu erwartende bzw. 
postulierte Störfälle; 

- Übergänge von der SE 4b nach 4c 
werden „vermieden“. 

Diese entsprechenden Textanpassungen 
in Ziffer 2.1 (3) Rev. A sollen diesbezügli-
che Fehlinterpretationen vermeiden hel-
fen.  
Zum Hintergrund der Streichungen der 
Spiegelstriche „Anforderungen aus den 
nachfolgenden Sicherheitsebenen berück-
sichtigen“ siehe Antwort zu Kommentar 
Nr. 73 zu Ziffer 2.1 (7). 

- das Eintreten von Störungen vermeiden, 
eine Vermeidung von Störungen sicher-
stellen und 

- Anforderungen aus den nachfolgenden 
Sicherheitsebenen berücksichtigen; 

auf der Sicherheitsebene 2 
- eintretende Störungen beherrschen eine 

Beherrschung von Störungen sowie 
- das Eintreten von Störfällen vermeiden, 

eine Vermeidung von  Störfällen sicher-
stellen und  

- Anforderungen aus den nachfolgenden 
Sicherheitsebenen berücksichtigen; 

auf der Sicherheitsebene 3 
- eine Beherrschung von Störfälle beherr-

schen sowie 
- das Eintreten eine Vermeidung von An-

lagenzZuständen mit Mehrfachversage-
nausfällen von Sicherheitseinrichtungen 
verhindern; sicherstellen; 

auf der Sicherheitsebene 4a 
- Auswirkungen von sehr seltenen Ereig-

nissen (anlageninterne sowie standort-
abhängig extreme Einwirkungen von Au-
ßen) beherrschen; 

auf der Sicherheitsebene 4b 
- bei Ereignissen mit Mehrfachversagen 

von Ssicherheitstechnischen Eeinrich-
tungen schwere Kernschäden vermeiden 
(präventive anlageninterne Notfallmaß-
nahmen); 

auf der Sicherheitsebene 4c 
- bei Unfällen mit schweren Kernschäden 

zu einer Begrenzung der Auswirkungen 
führen (mitigative anlageninterne Not-
fallmaßnahmen). 
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  Team 1  Der in Ziffer 2.1 (9) angesprochene Gültig-
keitsbereich sollte in der Konzeptdarstel-
lung unmittelbar nach der Konzepteinfüh-
rung, somit im Anschluss an Ziffer 2.1 (3) 
Rev. A erfolgen. 
Streichung des letzten Satzes und Ersatz 
durch Einschub. Ursprüngliche Formulie-
rung ist zu unbestimmt. Eine Darstellung 
der Besonderheiten des Nichtleistungsbe-
triebs würde andererseits den Rahmen der 
Darstellung der Grundsätze des Sicher-
heitskonzepts verlassen. 

2.1 (94) Das gestaffelte Sicherheitskonzept ist für 
alle während der Betriebsdauer eines 
Kernkraftwerkes auftretenden Betriebs-
phasen unter Berücksichtigung der jewei-
ligen Besonderheiten der verschiedenen 
Betriebsphasen umzusetzen. Sofern in 
Betriebsphasen außerhalb des Leistungs-
betriebs Anforderungen technisch nicht 
sinnvoll erfüllt werden können, ist dies zu 
spezifizieren. 

2.1 (2) Auf den Sicherheitsebenen 1 bis 3 sind 
jeweils Maßnahmen und technische Ein-
richtungen derart vorzusehen, dass beim 
Versagen von Maßnahmen oder Einrich-
tungen auf einer Ebene die Maßnahmen 
und Einrichtungen auf der nachfolgenden 
Sicherheitsebene eigenständig den si-
cherheitstechnisch geforderten Zustand 
der Anlage gewährleisten. 

5 MU BW Der im Kapitel 2.1 (2) formulierte Grund-
satz steht im Widerspruch zu der in Kapitel 
2.1 (11) formulierten Forderung, dass 
Störfälle als Folge von anomalen Be-
triebszuständen mit einer ausreichenden 
Zuverlässigkeit vermieden werden sollten.  
Die Randbedingungen, unter denen eine 
Inanspruchnahme von Maßnahmen und 
Einrichtungen der jeweiligen Sicherheits-
ebene zulässig ist, müssen präziser be-
schrieben werden. 

2.1 (25) Auf den Sicherheitsebenen 1 bis 3 sind 
jeweils Maßnahmen und technische Ein-
richtungen derart vorzusehen, dass beim 
Versagen von Maßnahmen oder Einrich-
tungen auf der einer Ebene 1 oder 2 die 
Maßnahmen und Einrichtungen auf der 
nachfolgenden Sicherheitsebene eigen-
ständig den sicherheitstechnisch geforder-
ten Zustand der Anlage herstellen. ge-
währleisten. 
Maßnahmen und Einrichtungen, die über-
greifend auf allen oder mehreren dieser 
Sicherheitsebenen wirksam sein müssen, 
wie z. B. das Brennstabhüllrohr oder die 
druckführende Umschließung, sind für die 
aus diesen Ebenen resultierenden Einwir-
kungen sowie gemäß den für diese Ebe-
nen geltenden Anforderungen auszulegen. 

   Team 1 Zum 1. Absatz: Ein Widerspruch besteht 
nach Auffassung der Verfasser nicht. Das 
Sicherheitskonzept ist präventiv aufgebaut 
(siehe Ziffer 2.1 (7)). Die jeweilige Vorsor-
ge auf den Ebenen ist so auszubilden, 
dass der Übergang zur nächsten Ebene 
vermieden bzw. verhindert wird. Jedoch 
kann weder der Übergang von der Ebene 
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tor Kommentartext bzw. Antwort Ziffer 
M1 neu Textvorschlag Modul 1, Rev. A 

2 nach 3 noch von 3 nach 4 „ausgeschlos-
sen“ werden (siehe bspw. PSA Ergebnis-
se). Insofern sind Anforderungen in der 3. 
und 4. Sicherheitsebene umzusetzen, trotz 
zu treffender Vorsorge auf den vorgelager-
ten Ebenen.  
Zum 2. Absatz: Eine dem Detaillierungs-
grad von Modul 1 angemessene Präzisie-
rung der Randbedingungen (somit die 
Grundsätze), unter denen eine Inan-
spruchnahme von Maßnahmen und Ein-
richtungen (M+E) der einzelnen Sicher-
heitsebenen (SE) zulässig ist, ist u. E. in 
Modul 1 bereits erfolgt. Dies sind die 
Grundsätze 
1. Eigenständigkeit der M+E auf den SE 

1-3 (Ziffer 2.1 (2)); 
2. auf der SE 4 können alle verfügbaren 

M+E in Anspruch genommen werden 
(Ziffer 2.1 (4)), Ausnahmen hierbei 
(bspw. ATWS betreffend) sollten u. E. 
nicht bei der Konzeptdarstellung for-
muliert werden;  

3. M+E des anlageninternen Notfall-
schutzes können nicht auf den SE 1-3 
in Anspruch genommen werden (siehe 
Ziffer 2.1 (16); 

4. konzeptionelle Ausnahmebedingungen 
in der Eigenständigkeit, nur zwischen 
SE 2 und 3 vorgesehen, betreffend 
insbesondere die RESA, siehe Ziffer 
2.1 (15). 

 
Die Notwendigkeit der Formulierung weite-
rer Grundsätze ist u. E. nicht gegeben. 
Weitergehende Details würden den beab-
sichtigten Detaillierungsrahmen von Modul 
1 überschreiten. Dies sollte in den weniger 
übergeordneten Regelwerkstexten vorge-
nommen werden. 
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Allerdings sollten die in Modul 1 genann-
ten Grundsätze an einer Stelle im Text 
formuliert werden (nicht wie in Rev. 12a 
von Modul 1 an verschiedenen Stellen, 
siehe hier auch Kommentar Nr. 11 zu 
Ziffer 2.1). Die Reihenfolge der Anforde-
rungen ist in Rev. A entsprechend ange-
passt worden.  

  11 MU HE Nr. 2.1 (2): Was bedeutet das Wort „ei-
genständig"? Insbesondere bei älteren 
Anlagen kann nicht ausgeschlossen wer-
den, dass beim Versagen von Maßnah-
men oder Einrichtungen auf einer Ebene 
ausschließlich die nächst höhere Ebene 
den sicherheitstechnisch geforderten 
Zustand gewährleistet. 

  

   Team 1 Das Wort „eigenständig“ bedeutet, dass 
die jeweiligen Maßnahmen und Einrich-
tungen (M+E) den geforderten Zustand 
ohne Inanspruchnahme weiterer M+E 
herstellen (entsprechend der in internatio-
nalen Empfehlungen angesprochenen 
unabhängigen Ausbildung der Sicher-
heitsebenen).  
Der Verweis auf ältere Anlagen, bei denen 
ggf. Anforderungen nicht erfüllt sind, recht-
fertigt nicht, bei der Erstellung eines mo-
dernen Regelwerks von Grundzügen des 
international anerkannten gestaffelten 
Sicherheitskonzepts Abstand zu nehmen. 

  

  69 TÜV 
NORD 

Dieses Konzept ist eher die Ausnahme als 
die Regel (RESA, Nachkühlstränge, Not-
stromdiesel,..) 

  

   Team 1 Ziffer 2.1 (2) beschreibt, abgeleitet aus 
internationalen Empfehlungen, den aus 
heutiger Sicht zu stellenden Anspruch an 
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ein Gestaffeltes Sicherheitskonzept (de-
fense in depth).  
 
Auch wenn in bestehenden Anlagen vor-
liegenden Ausnahmen von diesem Grund-
satz, die in Ziffer 2.1 (15) Modul 1 ange-
sprochen sind, eher den Regelfall darstel-
len sollten, ist u. E. die Formulierung des 
Grundsatzes unerlässlich.  

  178 FANP Die absolute Trennung von Maßnahmen 
und Einrichtungen der jeweiligen Sicher-
heitsebenen ist so weder von der IAEA 
gefordert („The levels are intended to be 
independent to the extent practicable.") 
noch möglich oder sinnvoll. Beispiele: 
Schnellabschaltsystem (alle Sicherheits-
ebenen), DFU (sollte auch auf allen Si-
cherheitsebenen funktionieren), Primärsei-
tige Nachwärmeabfuhr/ Notkühlung 
Wie soll man diese Anforderung mit ihren 
Auswirkungen auf die Sicherheitsebene 4 
anwenden? 

  

   Team 1 Zum 1. Absatz: Mit Ziffer 2.1 (2) wird einer 
der wesentlichen Grundsätze des gestaf-
felten Konzepts formuliert (siehe auch 
unter Ziffer 2.1 (3) aufgeführtes IAEA Zitat 
„The independence of different levels of 
defence is a key element in meeting this 
objective“). Wie an vergleichbaren Stellen 
im übergeordneten Regelwerk (z. B. bei 
den Auslegungsgrundsätzen des BMI- 
Sicherheitskriteriums 1.1), ist damit keine 
Absolutheit gefordert, wie im hier vorlie-
genden Fall explizit in Ziffer 2.1 (15) aus-
geführt. Die mit der IAEA Formulierung (to 
the extent practicable) angesprochene 
Problematik ist u. E. in Ziffer 2.1 (15) aus-
reichend umgesetzt. Im Hinblick auf bspw. 
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die DFU erfolgt eine Ergänzung im Text.  
Zum 2. Absatz: Hinsichtlich der Ebene 4 
ergeben sich aus Ziffer 2.1 (2) keine An-
forderungen. Zur diesbezüglichen Klarstel-
lung ist der Text angepasst worden. 

  298 RSK In 2.1(1) und 2.1(2) sind für jede Sicher-
heitsebene unabhängige/eigenständige 
Einrichtungen und Maßnahmen vorausge-
setzt. Das Sicherheitskonzept ist hinsicht-
lich des Aufbaus der Sicherheitsebenen 
Diskussionsthema in der RSK. Gleiche 
Systeme werden für unterschiedliche 
Ebenen eingesetzt. Eine vollständige 
Unabhängigkeit ist nicht möglich (z. B. 
Nachkühlsystem, Diesel). Wichtig ist, die 
unterschiedlichen Anforderungen (Zuver-
lässigkeit etc.) an Systeme abzuleiten und 
zu verlangen, dass diese immer den 
höchsten Anforderungen aus den unter-
schiedlichen Ebenen entsprechen müs-
sen. (K1) 
Im Übrigen verweist die RSK auf ihre 
Ausarbeitung zum gestaffelten Sicher-
heitskonzept. 

  

   Team 1 Zum 1. Absatz: Es ist richtig, dass gleiche 
Systeme auf unterschiedliche Ebenen 
eingesetzt werden. Aus den in Modul 1 
(siehe bspw. Ziffer 3.1 (2) formulierten 
sicherheitsebenenbezogenen Anforderun-
gen (Zuverlässigkeit etc.) folgt, dass Sys-
teme, die zur Störfallbeherrschung erfor-
derlich sind, entsprechend ausgelegt wer-
den müssen. Sofern solche Systeme auf 
vorgelagerten Ebenen eingesetzt werden 
sollen, regelt Ziffer 2.1 (15) das Vorgehen. 
Weitergehende Ausnahmen sind in Modul 
1 nicht vorgesehen. Damit ist u. E. eindeu-
tig verlangt, dass in solchen Fällen immer 
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die höchsten Anforderungen aus den 
unterschiedlichen Ebenen in Ansatz zu 
bringen sind (siehe auch Ziffer 2.1 (5) Rev. 
A). Die Anforderungen bspw. an das Not-
stromsystem würden nicht dadurch redu-
ziert weil es auf der Ebene 2 zum Einsatz 
kommen darf.  
Zum 2. Absatz: Ziffern 2.1 (1) und 2.1 (2) 
von Modul 1 sind u. E. ansonsten kompa-
tibel mit der diesbezüglich von der RSK 
verabschiedeten Ausarbeitung (Anlage 1 
zum Protokoll der 385. RSK Sitzung).  

  313 VGB Mit dieser und einer Reihe weiterer Anfor-
derungen - z. B. 2.1(7), 2.1(8), 2.1(10), 
2.1(11), 2.1(14) und 3.2(13a) - wird eine 
neue Form des Konzepts der gestaffelten 
Sicherheitsebenen (defence-in-depth) 
eingeführt. Wie bereits im generellen 
Kommentar zu 2.1 vermerkt, sind die 
Forderungen nach Zuordnung aller Maß-
nahmen und Einrichtungen zu unabhängi-
gen Sicherheitsebenen sowie nach Be-
herrschung von Ereignissen allein durch 
Maßnahmen und Einrichtungen jeder 
einzelnen Ebene international unüblich 
und nicht praktikabel.  
Das Problem wird auch im Vergleich mit 
den Anforderungen der IAEA-Standards 
zum Mehrstufenkonzept (defence-in-
depth) deutlich, welche den Sachverhalt in 
einer mit der bestehenden Anlagentechnik 
kompatiblen Weise regeln. Insbesondere 
ist die Unabhängigkeit der Sicherheits-
ebenen in den IAEA-Standards als Ziel 
formuliert, dessen Umsetzung auch Prak-
tikabilitätsgesichtspunkte berücksichtigt. 
(are intended to be independent to the 
extent practicable).  
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Für die Auslegung der bestehenden Anla-
gen wurde die geforderte stringente Eintei-
lung aller Maßnahmen, Einrichtungen, 
Signale in getrennte Sicherheitsebenen 
lediglich an einigen Stellen umgesetzt, z. 
B. in leittechnischen Funktionen. In vielen 
anderen Bereichen, z. B. bei maschinen-
technischen Funktionen, weicht das Vor-
gehen jedoch davon ab, und die hier er-
hobene Forderung ist praktisch nicht zu 
erfüllen. Dies gilt ganz besonders im Be-
reich der Sicherheitsebenen 1 und 2.  
Beispiel: Betriebsstörungen werden z. T. 
durch Auslösen der Reaktorschnellab-
schaltung aus dem Reaktorschutz been-
det. Zur Erfüllung der Anforderungen des 
fortgeschriebenen Regelwerks müsste 
eine Reaktorschnellabschaltung für die 
Sicherheitsebene 2 nachgerüstet werden. 
Ferner ergibt sich aus der gewählten For-
mulierung implizit eine problematische 
Anforderung für Sicherheitsebene 4: Beim 
Versagen von Maßnahmen und Einrich-
tungen auf der Sicherheitsebene 3 müss-
ten nämlich die Maßnahmen und Einrich-
tungen der nachfolgenden Sicherheits-
ebene (d. h. Ebene 4) eigenständig den 
sicherheitstechnisch geforderten Zustand 
gewährleisten. Die Maßnahmen und Ein-
richtungen der Ebene 4 dürften danach 
nicht auf Maßnahmen und Einrichtungen 
vorgelagerter Ebenen zurückgreifen. Die-
ses würde bedeuten, dass auch auf der 
Sicherheitsebene 4 neue Maßnahmen und 
Einrichtungen vorzusehen sind, die das 
betreffende Ereignis eigenständig und 
unabhängig beherrschen müssen. Im 
Übrigen liegt hier eine Inkonsistenz mit der 
Anforderung 2.1 (4) vor, welche auf der 
Sicherheitsebene 4 die Nutzung von Maß-
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nahmen und Einrichtungen vorgelagerter 
Ebenen regelt.  

   Team 1 1. bis 4. Absatz: das Konzept der eigen-
ständigen Sicherheitsebenen entspricht 
dem internationalen Ansatz (siehe bspw. 
IAEA Zitat zu Ziffer 2.1 (3) „The indepen-
dence of different levels of defence is a 
key element in meeting this objective.“) 
und es gehört gerade zu einen der Grund-
sätze dieses Konzepts, dass voneinander 
unabhängige „Verteidigungslinien“ vor-
handen und wirksam sind. Von diesem 
Grundsatz kann u. E. in einem modernen 
Regelwerk nicht Abstand genommen 
werden. 
 
Der IAEA Ansatz „are intended to be inde-
pendent to the extent practicable“ wird in 
der für ein Regelwerk erforderlichen Be-
stimmtheit in Ziffer 2.1 (15) umgesetzt, in 
dem die Möglichkeit zulässiger Ausnah-
men von dem Grundsatz der Eigenstän-
digkeit eröffnet, in den Zulässigkeitsbedin-
gungen allerdings eingeschränkt wird. 
Dadurch werden ggf. vorhandene techni-
sche Gegebenheiten, die der Eigenstän-
digkeit ggf. entgegen stehen, u. E. ausrei-
chend berücksichtigt. Insbesondere betrifft 
dies die Transienten mit RESA Anforde-
rung (in Kommentar 313 genanntes 1. 
Beispiel). 
 
Eine über die zur Ereignisbeherrschung 
hinausgehende Pflicht zur Zuordnung aller 
Maßnahmen und Einrichtungen zu den 
Sicherheitsebenen enthält Ziffer 2.1 (2) 
nicht. 
5. Absatz: Hinsichtlich der Ebene 4 erge-
ben sich aus Ziffer 2.1 (2) keine Anforde-
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rungen. Zur diesbezüglichen Klarstellung 
ist der Text angepasst worden. 

  Team 1  Im Zuge der Vereinheitlichung der ver-
wendeten Begriffe soll „gewährleisten“ 
nicht für die Ebenen 1 bis 3 Verwendung 
finden. Daher Ersatz von „gewährleisten“ 
durch „herstellen“.  

  

2.1 (3) Es ist sicherzustellen, dass ein techni-
sches Versagen oder menschliches Fehl-
verhalten auf einer der Sicherheitsebenen 
1 bis 3 oder eine zu unterstellende Kombi-
nation solcher Ereignisse auf mehreren 
dieser Sicherheitsebenen die Wirksamkeit 
und Zuverlässigkeit der Maßnahmen und 
Einrichtungen der nächsten Ebene nicht 
gefährdet. 

70 TÜV Nord für human factor sehr unbestimmt. 2.1 (36) Es ist sicherzustellen, dass ein techni-
sches Versagen oder menschliches Fehl-
verhalten auf einer der Sicherheitsebenen 
1 bis 3 oder eine zu unterstellende Kombi-
nation von Fehlern auf mehr als einer 
solcher Ereignisse auf mehreren dieser 
Sicherheitsebenen die Wirksamkeit und 
Zuverlässigkeit der Maßnahmen und Ein-
richtungen der nächsten Ebenen nicht 
gefährdet.  

   Team 8 Die Formulierung zu „menschlichem Fehl-
verhalten ist dem Abstraktionsgrad der 
Anforderungen angemessen 

  

  179 FANP Siehe bereits Kommentar zu 2.1 (2). 
Im Übrigen bleibt völlig unklar, welche 
Kombinationen solcher Ereignisse auf 
mehreren dieser Sicherheitsebenen zu 
unterstellen sind. 

  

   Team 1 Zum 1. Absatz: siehe Antwort auf Kom-
mentar Nr. 178 zu Ziffer 2.1 (2). 
Zum 2. Absatz: Die Bezeichnung “Ereig-
nis” führt hier ggf. zu Missverständnissen 
(im Sinne zu betrachtende Ereignisse). 
Stattdessen wird im neuen Text in wörtli-
cher Anlehnung an die IAEA die Bezeich-
nung „Fehler“ verwendet. Die zitierte IAEA 
Aussage („The general objective of defence in 
depth is to ensure that a single failure, whether 

  



E N T W U R F  Modul 1: Synoptische Darstellung (Rev. A) 

68 

Ziffer in 
Modul 1 Textvorschlag Modul 1, Rev. 12a Kommen-

tar Nr. 
Kommenta-

tor Kommentartext bzw. Antwort Ziffer 
M1 neu Textvorschlag Modul 1, Rev. A 

equipment failure or human failure, at one level 
of defence, and even combinations of failures at 
more than one level of defence, would not 
propagate to jeopardize defence in depth at 
subsequent levels. The independence of differ-
ent levels of defence is a key element in meet-
ing this objective.”) bringt einen der 
Grundsätze des Konzepts zum Ausdruck. 
Ein vollständiger Katalog an Fehlern oder 
Ereignissen, die hierbei heranzuziehen 
sind, kann und sollte u. E. auch nicht im 
Regelwerk definiert werden. 

  313 VGB Die Auslegung der Anlage z. B. auf der 
Sicherheitsebene 3 erfolgte in der Weise, 
dass ein auslösendes Ereignis mit einem 
Einzelfehler und ggf. mit Instandhaltung 
überlagert wird. Die Anforderung, auch 
Kombinationen von Ereignissen zu be-
trachten, entspricht nicht der bisherigen 
Vorgehensweise. Darüber hinaus würde 
die Anforderung bedeuten, dass z. B. für 
die betrieblichen Einrichtungen der Si-
cherheitsebenen 1-2, die auf der Sicher-
heitsebene 4 eingesetzt werden sollen, ein 
Ausfall ausgeschlossen werden müsste. 
Eine solche Anforderung kann nicht erfüllt 
werden. 

  

   Team 1 Zielsetzung dieser Ziffer (siehe zitierte 
IAEA Anforderung) ist die Vorsorge auch 
gegen einzelne Fehler, die zu einem 
durchgehenden „Verletzen“ der Sicher-
heitsebenen führen können, somit ein 
„Aushebeln“ des gestaffelten Konzepts 
darstellen würden, auszudehnen. Diese 
Anforderung ist u. E. als ein Grundsatz 
des Gestaffelten Konzepts anzusehen. Ein 
Ausfall von betrieblichen Einrichtungen, 
die bei Ereignissen der Ebene 4 einge-
setzt werden, ist damit nicht auszuschlie-
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ßen, da durch diesen Ausfall die Wirksam-
keit der Ebene 3 nicht beeinträchtigt oder 
gar gefährdet wäre. Insofern scheint hier 
ein Missverständnis vorzuliegen. 
Auf eine Kombination von Ereignissen soll 
dabei jedoch nicht abgehoben werden, 
daher wird dieser Teil des Kommentars 
berücksichtigt und Textanpassungen zur 
Präzisierung im Sinne der IAEA Formulie-
rung vorgenommen. 

  Team 1  Auf Grund der Anregung verschiedener 
Kommentatoren sollen die Randbedingun-
gen bzw. Grundsätze, die für die Inan-
spruchnahme der Maßnahmen und Ein-
richtungen auf den verschiedenen Sicher-
heitsebenen an einer Stelle platziert wer-
den. Daher wird Ziffer 2.1 (15) nach hier 
verschoben. 
Die Anlässe für in Ziffer 2.1 (7) Rev. A 
vorgenommene Änderungen sind unter 
der Diskussion der Kommentare zu Ziffer 
2.1 (15) dargestellt. 

2.1 
(157) 

Eine Inanspruchnahme von Maßnahmen 
und Einrichtungen der Sicherheitsebene 3 
beim Nachweis der Erfüllung von Anforde-
rungen vorgelagerter Sicherheitsebenen 
ist dann zulässig, wenn 
- andere technische Lösungen nicht tech-

nisch sinnvoll begründbar sind,  
- nachteilige Auswirkungen auf die Zuver-

lässigkeit und Wirksamkeit der in An-
spruch genommenen Maßnahmen und 
Einrichtungen für die Störfallbeherr-
schung auszuschließen nicht zu un-
terstellen ausgeschlossen sind und 
wenn , 

- bei den zu unterstellenden Ausfällen 
hinsichtlich derin den bei einem unter-
stellten Ausfall der in Anspruch genom-
menen Maßnahmen und Einrichtungen 
die Einhaltung der jeweiligen sicher-
heitstechnischen Nachweiskriterien Vor-
gaben der Sicherheitsebene 3 gewähr-
leistetbzw. 4a nachgewiesen ist.  und 

- dies im Rahmen des Gesamtkonzepts 
technisch sinnvoll ist. 

  Team 1  Auf Grund der Anregung verschiedener 
Kommentatoren sollen die Randbedingun-
gen bzw. Grundsätze, die für die Inan-

2.1 (48) Auf der Sicherheitsebene 4 können neben 
den eigens auf dieser Ebene vorgesehe-
nen Maßnahmen und Einrichtungen auch 
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spruchnahme der Maßnahmen und Ein-
richtungen auf den verschiedenen Sicher-
heitsebenen an einer Stelle platziert wer-
den. Daher wird Ziffer 2.1 (4) nach hier 
(Ziffer 2.1 (8) Rev. A) verschoben. 

Maßnahmen und Einrichtungen der vorge-
lagerten Sicherheitsebenen genutzt wer-
den. 

  Team 1 
/ 7 

 Aus dem gleichen Grund werden die in 
Ziffer 2.1 (16) angesprochenen Anforde-
rungen an diese Stelle (Ziffer 2.1 (9) Rev. 
A) verschoben. 
Sprachliche Vereinfachung. Die Ein-
schränkung auf Nachweisführung ist nicht 
erforderlich. 

2.1 
(169) 

Die eigens für den anlageninternen Not-
fallschutz zur Vermeidung von schweren 
Kernschäden bzw. zur Schadensbegren-
zung bei Unfällen mit schweren Kernschä-
den vorgesehenen Maßnahmen und Ein-
richtungen des anlageninterne Notfall-
schutzes dürfen bei der Nachweisführung 
zur Einhaltung der jeweiligen Anforderun-
gen auf den anderen Sicherheitsebenen 
nicht herangezogen werden. 

  Team 1  Ebenfalls zur Verbesserung des inhaltli-
chen Textflusses werden nach Darstellung 
der Grundsätze der Randbedingungen der 
Inanspruchnahme von Maßnahmen und 
Einrichtungen auf den Sicherheitsebenen 
nun die Grundsätze der Auslegungs-
merkmale der Maßnahmen und Einrich-
tungen dargestellt. Aus diesem Grund wird 
die Ziffer 2.1 (8) als erste übergeordnete 
diesbezügliche Anforderung nach hier 
(Ziffer 2.1 (10) Rev. A) verschoben.  

2.1 
(810) 

Die von den Maßnahmen und Einrichtun-
gen des Kernkraftwerkes zu erfüllenden 
Anforderungen hinsichtlich Qualität und 
Zuverlässigkeit müssen ihrer sicherheits-
technischen Bedeutung entsprechen.  
Alle sicherheitstechnisch relevanten Ein-
richtungen sind hinsichtlich ihrer sicher-
heitstechnischen Bedeutung für die Erfül-
lung der sicherheitstechnischen Zielset-
zungen im gestaffelten Sicherheitskonzept 
zu klassifizieren. 
In eine Klasse höchster Anforderungen 
sind einzuordnen: 
- Einrichtungen, deren Versagen zu 

einer nicht beherrschbaren Verletzung 
von Barrieren oder von Sicherheits-
ebenen führen und 

- Einrichtungen der Sicherheitsebene 3, 
die zur wirksamen und zuverlässigen 
Störfallbeherrschung, einschließlich 
der notwendigen Hilfs- und Versor-
gungseinrichtungen, erforderlich sind. 
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In weitere Klassen abgestufter Anforde-
rungen sind einzuordnen: 
- Einrichtungen der Sicherheitsebene 2, 

die zur wirksamen und zuverlässigen 
Störfallvermeidung, einschließlich der 
notwendigen Hilfs- und Versorgungs-
einrichtungen, erforderlich sind. 

- Einrichtungen zur  
- Einhaltung festgelegter radiologi-

scher Werte, insbesondere durch 
Aufrechterhaltung der erforderlichen 
Wirksamkeit von Barrieren sowie 
Rückhaltefunktionen, 

- Sicherstellung der für den Betrieb 
der Anlage erforderlichen Aufgaben 
mit sicherheitstechnischer Bedeu-
tung, die nicht den vorgenannten 
Klassen zugeordnet sind, ein-
schließlich Überwachungsaufgaben. 

Hierzu sind alle Strukturen, Systeme 
und Komponentenin Orientierung an 
den Sicherheitsebenen zu klassifi-
zieren. 

2.1 (4) Auf der Sicherheitsebene 4 können neben 
den eigens auf dieser Ebene vorgesehe-
nen Maßnahmen und Einrichtungen auch 
Maßnahmen und Einrichtungen der vorge-
lagerten Sicherheitsebenen genutzt wer-
den.  

180 FANP Im begrenztem Maße gilt das auch für die 
Sicherheitsebene 3 (siehe Beispiele aus 
2.1 (2) ). 

 - siehe neue Ziffer 2.1 (8) - 

   Team 1 Siehe Antwort zu Kommentar Nr. 178 zu 
Ziffer 2.1 (2). 

  

Hinweis Dieses Konzept der gestaffelten Sicherheits-
ebenen wird auch „gestaffeltes Sicherheitskon-
zept“ genannt (im internationalen Sprach-
gebrauch „Defense in Depth“). 

Team 1  Der Hinweis ist zu Ziffer 2.1 (1) Rev. A 
verschoben. 

 - siehe unter neuer Ziffer 2.1 (1) - 
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TÜV 
NORD 

hier ist sicher "vermeiden" und nicht "ver-
hindern" gemeint 

2.1 (5) Die Maßnahmen und Einrichtungen der 
Sicherheitsebene 1, gegebenenfalls im 
Zusammenwirken mit denjenigen der 
Ebene 2, müssen umfassend dazu geeig-
net sein, das Auftreten von Ereignissen 
der Sicherheitsebenen 3 bzw. 4 zu verhin-
dern.   

71 

Team 1 Der Kommentar ist richtig, da jedoch die 
Formulierungen in Ziffer 2.1 (5) durch 
Ziffer 2.1 (3) Rev. A erfasst sind, wird 
Ziffer 2.1 (5) gestrichen.  

2.1 (5) Die Maßnahmen und Einrichtungen der 
Sicherheitsebene 1, gegebenenfalls im 
Zusammenwirken mit denjenigen der 
Ebene 2, müssen umfassend dazu geeig-
net sein, das Auftreten von Ereignissen 
der Sicherheitsebenen 3 bzw. 4 zu verhin-
dern.   

  11 MU HE Nr. 2.1 (5), 2.1. (14), 2.1(15), 2.1(16): Die 
Randbedingungen, unter denen eine Inan-
spruchnahme von Maßnahmen und Ein-
richtungen verschiedener Sicherheitsebe-
nen zulässig sind, sollte unter einer Ziffer 
zusammengefasst werden. Siehe dazu 
auch Anmerkung zu Nr. 2.1 (2). 

  

   Team 1 Der Kommentar wird durch Verschiebun-
gen der entsprechenden Ziffern aufgegrif-
fen (siehe Ziffern 2.1 (5) Rev. A bis 2.1 (9) 
Rev. A). 

  

  110 TÜV-
Leitstelle 

Kern-
technik 
beim 

VdTÜV 

Die Formulierungen besitzen teilweise 
einen „Absolutheitsanspruch“ der nicht 
erfüllt werden kann. So können bestimmte 
Formulierungen, z. B. 2.1(5), den Eindruck 
erwecken, dass auf den Sicherheitsebe-
nen 2 und 3 für jedes Versagen bzw. Er-
eignis unabhängige Maßnahmen vorhan-
den sein müssen. Dies ist bei bestimmten 
Störfällen (KMV) und übergreifenden Ein-
wirkungen (Erdbeben) so nicht zutreffend, 
hier wird die Sicherheitsebene 2 beim 
Ereignisablauf nicht in Anspruch genom-
men. Die entsprechenden Formulierungen 
sind daher anzupassen. 

  

   Team 1 Kommentar teilweise zutreffend. Die For-
mulierungen in Ziffer 2.1 (3) Rev. A sind 
im Rahmen der Konzeptbeschreibung 
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ausreichend, daher wird Ziffer 2.1 (5) 
gestrichen. 

  181 FANP Maßnahmen auf Sicherheitsebene 1 und 2 
können das Auftreten von Ereignissen der 
Sicherheitsebene 3 und 4 nicht verhin-
dern, andernfalls bräuchte man sie ja nicht 
mehr zu betrachten und keine Maßnah-
men zur Beherrschung bzw. Minimierung 
ihrer Folgen vorzusehen. Offensichtlich 
kann durch Regelungssysteme oder Pum-
pen in der Anlage das Auftreten von Erd-
beben oder eines Kühlmittelverluststörfalls 
nicht verhindert werden. 

  

   Team 1 Siehe Antwort auf vorausgehenden Kom-
mentar. 
Gemäß den Ausführungen von Team 1 
zur Ziffer 2.1 (3) Rev. A sollen Maßnah-
men und Einrichtungen (M+E) der Ebenen 
1 und 2 Störfälle vermeiden. Es gehört u. 
E. zu den Grundsätzen des Konzepts 
bspw. einen störfallfreien Betrieb zu „ge-
währleisten“ (d. h. die geforderten M+E 
und deren Qualitätsmerkmale zu erfüllen) 
und dennoch auch Vorsorge für den Fall 
des Nichterreichens dieses Ziels vorsieht. 
Hier besteht offensichtlich zum Kommen-
tator zumindest ein unterschiedlicher be-
grifflicher Ansatz.  

  

  313 VGB Das Zusammenwirken der SE 1 und 2 
entspricht dem Auslegungskonzept der 
Anlagen, widerspricht aber der in 2.1(2) 
gestellten Anforderung, dass die Maß-
nahmen der einzelnen Ebenen nicht zu-
sammen wirken sollen. 
Der Begriff „umfassend“ ist nicht eindeutig. 
Die Formulierung legt nahe, dass durch 
Maßnahmen und Einrichtungen der Si-
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cherheitsebene 1 und ggf. 2 das Auftreten 
von Störfällen ausgeschlossen werden 
soll. Eine solche Forderung ist nicht um-
setzbar.  
Die Übersetzung verschärft die Anforde-
rung aus dem IAEA-Text in mehrfacher 
Hinsicht. Z. B. macht die IAEA eine Unter-
scheidung zwischen wahrscheinlichen und 
unwahrscheinlichen Ereignissen.  

   Team 1 Siehe Antwort auf vorausgehende Kom-
mentare. 

  

  350 Sere-
dynski, 
GRS 

Warum wir hier Bezug auf Abschnitt 4.3 
aus IAEA NS-R-1 genommen? Die Aus-
sage in 4.3: “The design shall be such that 
the first, or at most the second, level of 
defence is capable of preventing escala-
tion to accident conditions for all but the 
most improbable PIEs.” ist wesentlich 
anders als im Absatz 2.1 (5). Wörtlich 
übersetzt: 4.3 Die Auslegung muss derart 
sein, dass die erste oder allenfalls die 
zweite Sicherheitsebene geeignet sein 
müssen, zu verhindern, dass die PIEs, 
außer den höchst unwahrscheinlichen 
PIEs, sich zu einem Störfall hin entwi-
ckeln. 4.3 in NS-R-1 sagt also aus, dass 
die Sicherheitsebenen eins und zwei für 
eine, wenn auch höchst unwahrscheinli-
che, Untermenge von PIEs nicht ausgelegt 
sein müssen. Dafür sind ja auch die Si-
cherheitsebenen 3 und 4 vorgesehen. 2.1 
(5) in der vorliegenden Form: „müssen 
umfassend dazu geeignet sein, das Auf-
treten von Ereignissen der Sicherheits-
ebenen 3 bzw. 4 zu verhindern“, ohne die 
Einschränkung der höchst unwahrscheinli-
chen PIEs aufzuführen, sagt praktisch 
aus, dass die Sicherheitsebenen 3 und 4 
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nicht benötigt werden. Aber „escalation to 
accident conditions“ in 4.3 bedeutet ja, 
dass sich ein PIE zu einem Störfall (vom 
Auslegungsstörfall angefangen bis zum 
sehr seltenen Ereignis) entwickeln kann 
und dem entsprechend sowohl Vorsorge-
maßnahmen für die sehr seltenen Ereig-
nisse als auch Maßnahmen der Ebene 3 
gegen Auslegungsstörfälle vorhanden sein 
müssen. 

   Team 1 Siehe Antwort auf vorausgehende Kom-
mentare. 

  

2.1 (6) Die Maßnahmen und Einrichtungen aller 
vier Sicherheitsebenen müssen entspre-
chend den Anforderungen für die unter-
schiedlichen Betriebsphasen jederzeit 
verfügbar sein. Befristete Unverfügbarkei-
ten sind zulässig, soweit dies spezifiziert 
ist.  

3 Sailer, 
RSK 

Gewichtung „weniger wesentlich“ 
In 2.1 (6) sollte der zweite Satz lauten: 
„Befristete Unverfügbarkeiten sind nur 
dann zulässig; wenn nachgewiesen wur-
de; dass dies keine Verminderung der 
Sicherheit bedeutet. Die Fristen müssen 
spezifiziert werden.“ Die bisherige Formu-
lierung stellt keine Anforderungen an die 
Spezifikation. 

2.1 
(116) 

Die Maßnahmen und Einrichtungen aller 
vier Sicherheitsebenen müssen entspre-
chend den spezifizierten Anforderungen 
für die unterschiedlichen Betriebsphasen 
grundsätzlich jederzeit verfügbar sein. 
Unverfügbarkeiten sind in Abhängigkeit 
ihrer sicherheitstechnischen Auswirkungen 
zu befristen, die dabei einzuhaltenden 
Bedingungen sind zu spezifizieren. Befris-
tete Unverfügbarkeiten sind zulässig, 
soweit dies spezifiziert ist. 

   Team 1 Der Anregung „wenn nachgewiesen wur-
de; dass dies keine Verminderung der 
Sicherheit bedeutet“ wird nicht gefolgt, da 
für einen solchen Nachweis die Methoden 
und die Maßstäbe unklar wären. Anderer-
seits ist mit der Formulierung in Ziffer 2.1 
(6) „soweit dies spezifiziert ist“ in der Tat 
keine konkretisierte Anforderung verbun-
den. Daher wird eine textliche Präzisie-
rung vorgenommen.  

  

  72 TÜV 
NORD 

Für Betriebssysteme gibt das keinen Sinn.   
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   Team 1 Es gehört zu den Grundzügen des Gestaf-
felten Konzepts, dass alle Einrichtungen 
aller Ebenen grundsätzlich verfügbar sind, 
Ausnahmen davon sollten nur in einem 
geregelten, d. h. hinsichtlich der sicher-
heitstechnischen Auswirkungen geprüften 
und bewertetem Umfang zulässig sind. 
Dies soll auch die Verfügbarkeiten der 
Betriebssysteme umfassen.  

  

  110 TÜV-
Leitstelle 

Kern-
technik 
beim 

VdTÜV 

2.1(6) fordert die jederzeitige Verfügbar-
keit der Maßnahmen und Einrichtungen 
aller Sicherheitsebenen. Befristete Unver-
fügbarkeiten sollen zulässig sein, soweit 
dies spezifiziert ist. Bei konsequenter 
Anwendung würde dies die Festlegung 
zulässiger Nichtverfügbarkeitszeiten für 
betriebliche Einrichtungen erfordern. Der-
artige Festlegungen existieren in den 
Betriebshandbüchern derzeit nur für si-
cherheitstechnisch wichtige Einrichtungen. 

  

   Team 1 Siehe Antwort zu folgendem Kommentar 
Nr. 298. 

  

  298 RSK Zu 2.1(6): Es müssen Zeiten für die Unver-
fügbarkeit von betrieblichen Einrichtungen 
sowie für Unverfügbarkeiten auf der Si-
cherheitsebene 4 definiert werden. (K1) 

  

   Team 1 Im übergeordneten Regelwerk (hier Modul 
1) sollten u. E. keine konkreten Zeiten für 
die Unverfügbarkeit von betrieblichen 
Einrichtungen sowie für Unverfügbarkeiten 
auf der Sicherheitsebene 4 festgelegt 
werden. In Modul 1 sollten nur die Grund-
sätze ausgeführt werden, deren Umset-
zung an anderer Stelle im Regelwerk oder 
ggf. auch anlagenspezifisch erfolgt.  
Hinsichtlich der in diesem Kommentar 
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angesprochenen Bereiche werden in Ziffer 
2.1 (11) Rev. A Präzisierungen vorge-
nommen.  

  313 VGB Hier wird die Sicherheitsebene 4 wie die 
Sicherheitsebene 3 behandelt.  
Die Verfügbarkeit von Einrichtungen der 
Sicherheitsebene 4b und 4c gehört jedoch 
nicht zur erforderlichen Vorsorge gegen 
Schäden.  

  

   Team 1 Das Gestaffelte Konzept fordert die Ver-
fügbarkeit aller Ebenen. In der Realisie-
rung der Verfügbarkeitsbedingungen kann 
in der Praxis zwischen Sicherheitsebene 3 
und 4 unterschieden werden – dies kann 
sich in unterschiedlich langen zulässigen 
Zeiten von Unverfügbarkeiten etc. umset-
zen - , jedoch darf das Konzept hier kei-
nen Unterschied eröffnen. Dies wird auch 
international so gesehen.  

  

2.1 (7) Das Sicherheitskonzept ist präventiv ges-
taltet. Es sind Maßnahmen und Einrich-
tungen vorzusehen, die 

auf der Sicherheitsebene 1 
- eine Vermeidung von Störungen si-

cherstellen und 
- Anforderungen aus den nachfolgenden 

Sicherheitsebenen berücksichtigen; 

auf der Sicherheitsebene 2 
- eine Beherrschung von Störungen 

sowie 
- eine Vermeidung von  Störfällen si-

cherstellen und  
- Anforderungen aus den nachfolgenden 

Sicherheitsebenen berücksichtigen; 

auf der Sicherheitsebene 3 

73 TÜV 
NORD 

Wie Anforderungen aus den nächsten 
Sicherheitsebenen berücksichtigt werden 
sollen bleibt unklar. Gibt logisch keinen 
Sinn! 

 - siehe neue Ziffer 2.1 (3) - 
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-  eine Beherrschung von Störfällen 
sowie 

-  eine Vermeidung von Zuständen mit 
Mehrfachausfällen von Sicherheitsein-
richtungen sicherstellen; 

auf der Sicherheitsebene 4a 
-  Auswirkungen von sehr seltenen Er-

eignissen (anlageninterne sowie stand-
ortabhängig extreme Einwirkungen von 
Außen) beherrschen; 

auf der Sicherheitsebene 4b 
-  bei Ereignissen mit Mehrfachversagen 

von sicherheitstechnischen Einrichtun-
gen schwere Kernschäden vermeiden 
(präventive anlageninterne Notfall-
maßnahmen); 

auf der Sicherheitsebene 4c 
-  bei Unfällen mit schweren Kernschä-

den zu einer Begrenzung der Auswir-
kungen führen (mitigative anlagenin-
terne Notfallmaßnahmen). 

   Team 1 Mit der Formulierung „Anforderungen aus 
den nachfolgenden Sicherheitsebene 
berücksichtigen“ sollte auf die Anforderun-
gen hingewiesen werden, die bei der 
Grundauslegung insbesondere von Kom-
ponenten zu beachten sind und bspw. 
Einwirkungen infolge von Störfällen resul-
tieren. Durch die in Rev. A vorgenommen 
Textverschiebungen und die Ergänzung in 
Ziffer 2.1 (5) Rev. A können diese Hinwei-
se entfallen. Daher Streichung der beiden 
Spiegelstriche (siehe Ziffer 2.1 (3) Rev. A). 

  

  182 FANP Die Vermeidung von Störungen, Störfällen 
oder Mehrfachausfällen von Sicherheits-
einrichtungen kann man nicht sicherstel-
len. Man kann zwar Maßnahmen zur Ver-
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meidung vorsehen, es verbleibt aber im-
mer eine Restwahrscheinlichkeit, dass 
diese Ereignisse doch auftreten. 
Was sind sehr seltene Ereignisse? Die 
Störfallliste in Modul 3 gibt Beispiele, es 
sollte aber ein Wert für ,,sehr selten" defi-
niert werden. Auch ein Meteoritenabsturz 
ist sehr selten -muss der beherrscht wer-
den? 
Hier wird auf den jeweiligen Sicherheits-
ebenen verlangt „Anforderungen aus den 
nachfolgenden Sicherheitsebenen berück-
sichtigen". Diese Anforderung ist unklar, 
was soll das konkret heißen, welche An-
forderungen sind damit gemeint?  

   Team 1 Zum 1. Absatz: Kommentar durch Ände-
rung der Formulierung aufgegriffen. 
Zum 2. Absatz: die Bezeichnung „sehr 
selten Ereignisse“ für die Ereignisse der 
Ebene 4a ist mittlerweile in Deutschland 
eingeführt (siehe auch Anlage 1 zum Pro-
tokoll der 385. RSK Sitzung). Welche 
Ereignisse damit erfasst werden sollen ist 
durch die Ereignisliste festgelegt. Diese 
Liste stellt für die Ebene 4a keine Beispie-
le, sondern die in dieser Ebene zu berück-
sichtigenden Ereignisse dar. Dem im 
Kommentar angedeuteten Ansatz, ein 
„offenes“ Spektrum an auf dieser Ebene 
zu berücksichtigenden Ereignissen vorzu-
sehen, wobei für Ereignisse quantitativ 
explizite Eintrittshäufigkeiten zu ermitteln 
wären und mittels eines Grenzwertes für 
„sehr selten“ über deren Einstufung in die 
Sicherheitsebenen zu entscheiden wäre, 
wird in den Modulen nicht gefolgt.  

  

  298 RSK Zu 2.1(7) „....Es sind Maßnahmen und   
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Einrichtungen vorzusehen, die .... sicher-
stellen;...“.  
Dieser Absatz bedarf der redaktionellen 
Überarbeitung, da nach dieser Formulie-
rung das Verlassen der Sicherheitsebene 
1 nicht möglich wäre. (K3) 

   Team 1 Kommentar durch Änderung der Formulie-
rung aufgegriffen. 

  

  313 VGB Die für diese Anforderungen benutzten 
Formulierungen (z. B. Verwendung des 
Wortes „sicherstellen“) sind überzogen: 
Störungen und Störfälle dürften danach 
gar nicht mehr auftreten. Die nachfolgen-
den Sicherheitsebenen könnten entfallen.  
Auf Sicherheitsebene 3 müssten alle 
denkbaren Ereignisse beherrscht oder 
vermieden werden. Dies läuft auf die For-
derung hinaus, dass das Auftreten nicht 
beherrschter Ereignisse auszuschließen 
ist.  
Die Anforderungen an Sicherheitsebene 
4b und 4c sind zu absolut und zu umfas-
send formuliert. Z. B. wird auf Ebene 4b 
letztlich für alle auslegungsüberschreiten-
den Anlagenzustände die Vermeidung von 
schweren Kernschäden gefordert. Dem 
besonderen Charakter auslegungsüber-
schreitender Anlagenzustände wird nicht 
ausreichend Rechnung getragen.  
Insgesamt sind die hier gestellten Anforde-
rungen mit der vorliegenden Technik nicht 
kompatibel und für die bestehenden Anla-
gen nicht zu erfüllen.  
Ferner ist anzumerken, dass die Forde-
rung, „Anforderungen aus den nachfol-
genden Sicherheitsebenen zu berücksich-
tigen“, zu unbestimmt ist.  
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   Team 1 Zum 1. Absatz: Kommentar durch Ände-
rung der Formulierung aufgegriffen. 
Zum 2. Absatz: Die Formulierung „Störfälle 
werden beherrscht“ ist u. E. jedoch beizu-
behalten. Hiermit wird zum Ausdruck ge-
bracht, dass die konzipierten Maßnahmen 
und Einrichtungen zur Störfallbeherr-
schung nach aktuellem Kenntnisstand und 
bei Beachtung der gemäß Regelwerk zu 
unterstellenden Bedingungen (bspw. Ein-
zelfehlerkonzept) den Störfall beherr-
schen, d.h. die geforderten Nachweisziele 
und Nachweiskriterien erfüllen. Es ist eine 
der Grundideen des gestaffelten Konzepts 
trotz der Forderung nach Beherrschung 
der Störfälle (im obigen Sinne) auch Maß-
nahmen und Einrichtungen für den Fall der 
Nichtbeherrschung vorzusehen. 
Zum 3. Absatz: Die in Ziffer 2.1 (7) bzgl. 
der Ebene 4b beschriebene Aufgabenstel-
lung „Vermeidung schwerer Kernschäden“ 
ist u. E. zutreffend. Der Umfang der hier-
bei zu betrachtenden „auslegungsüber-
schreitenden Anlagenzustände“ wird damit 
nicht festgelegt.  
Zum 4. Absatz: Die hier gestellten Anfor-
derungen stimmen überein mit internatio-
nalen Ansätzen des gestaffelten Sicher-
heitskonzept sowie auch bspw. Anlage 1 
zum Protokoll der 385. RSK Sitzung). Der 
Verweis auf bestehende Anlagen, bei 
denen ggf. Anforderungen nicht erfüllt 
sind, rechtfertigt nicht, bei der Erstellung 
eines modernen Regelwerks von Grund-
zügen des international anerkannten ge-
staffelten Sicherheitskonzepts Abstand zu 
nehmen.  
Zum 5. Absatz: die entsprechenden bei-
den Passagen werden gestrichen. 
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  350 Sere-
dynski, 
GRS 

Die Verwendung des Ausdrucks „sicher-
stellen“ bei den einzelnen Sicherheitsebe-
nen verleitet zu der Annahme, dass die 
nachfolgenden Sicherheitsebenen gar 
nicht erst benötigt werden. Hier sollte, wie 
in den IAEA-Regeln beispielsweise, der 
Ausdruck „müssen geeignet sein“ bzw. 
„müssen in der Lage sein“ (shall be ca-
pable) verwendet werden. 

  

   Team 1 Siehe Ausführungen zu Ziffer 2.1 (3) Rev. 
A. 

  

2.1 (8) Die von den Maßnahmen und Einrichtun-
gen des Kernkraftwerkes zu erfüllenden 
Anforderungen hinsichtlich Qualität und 
Zuverlässigkeit müssen ihrer sicherheits-
technischen Bedeutung entsprechen. 
Hierzu sind alle Strukturen, Systeme und 
Komponenten in Orientierung an den 
Sicherheitsebenen zu klassifizieren. 

74 TÜV Nord Was ist die Vorgabe bei Zuordnung zu 
unterschiedlichen Ebenen (RDB, HKL, 
etc.) Klassifizierung abhängig von Anfor-
derung an Barrierenintegrität definieren. 
Bei Funktionsanforderung kein Problem 
(ggfls. Mehrfachnennung) 

 - siehe neue Ziffer 2.1 (10) - 

   Team 1 Siehe Neuformulierung des Textes.    

  110 TÜV-
Leitstelle 

Kern-
technik 
beim 

VdTÜV 

2.1(8) fordert eine Klassifizierung der 
Strukturen, Systeme und Komponenten in 
Orientierung an den Sicherheitsebenen. 
Eine Klassifizierung von Einrichtungen 
anhand ihrer sicherheitstechnischen Be-
deutung ist auch derzeit Grundlage für die 
Festlegung sicherheitstechnischer Anfor-
derungen sowie der qualitätssichernden 
Maßnahmen. Es wird jedoch als proble-
matisch angesehen, die bestehenden 
Klassifizierungen in Orientierung an den 
im Modul 1 definierten Sicherheitsebenen 
umzusetzen. Wie soll mit Einrichtungen 
umgegangen werden, die sowohl betrieb-
lich als auch zur Störfallbeherrschung 
genutzt werden (z. B. Not- und Nachkühl-
pumpen) oder Großkomponenten (z. B. 
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RDB), die nicht eindeutig einer Sicher-
heitsebene zuzuordnen sind? Hierzu sind 
entsprechende Festlegungen zu treffen. 

   Team 1 Mit der Formulierung „in Orientierung an 
den Sicherheitsebenen“ ist u. E. der erfor-
derliche Spielraum für die Klassifizierung 
von Einrichtungen anhand ihrer sicher-
heitstechnischen Bedeutung, die ja derzeit 
bereits Grundlage für die Festlegung si-
cherheitstechnischer Anforderungen sowie 
der qualitätssichernden Maßnahmen ist, 
gegeben.  
Einrichtungen, die sowohl betrieblich als 
auch zur Störfallbeherrschung genutzt 
werden oder Großkomponenten wie der 
RDB, sind hinsichtlich der Festlegung 
sicherheitstechnischer Anforderungen 
sowie qualitätssichernden Maßnahmen 
gemäß der „führenden“ Sicherheitsebene, 
i.d.R. damit die Ebene 3, zu behandeln.  
Weitergehende Festlegungen siehe Modul 
10. 

  

  183 FANP Eine Klassifizierung von Strukturen, Sys-
temen und Komponenten entsprechend 
ihrer sicherheitstechnischen Bedeutung ist 
sinnvoll. Eine Orientierung der Klassifizie-
rung an den Sicherheitsebenen ist jedoch 
etwas anderes (und auch nicht sinnvoll, 
siehe 2.1(2)). 

  

   Team 1 Dem ist u. E. nicht zuzustimmen. In diese 
Fall wäre das Gestaffelte Konzept bereits 
nicht sinnvoll.  
Siehe Neuformulierung des Textes.  

  

  313 VGB Die Anforderung, alle Systeme und Kom-
ponenten in Orientierung an den Sicher-
heitsebenen zu klassifizieren, ist in dieser 
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Absolutheit weder sinnvoll noch praktika-
bel.  
Im Sinne der in diesem Textmodul entwi-
ckelten neuen Form des Mehrstufenkon-
zepts weicht 2.1(8) in diesem wesentli-
chen Punkt sowohl vom gültigen deut-
schen als auch vom internationalen Re-
gelwerk ab:   
In der zitierten deutschen Quelle, dem 
BMI-Kriterium 2.1, wird lediglich gefordert: 
„Die Qualität aller Anlagenteile eines Kern-
kraftwerkes muss ihrer sicherheitstechni-
schen Bedeutung entsprechen.“ Eine 
Zuordnung zu Sicherheitsebenen erfolgt 
nicht.  
Der zitierte Text der IAEA-Standards bein-
haltet ebenfalls lediglich die international 
übliche Klassifizierung nach Sicherheitsre-
levanz.  

   Team 1 Zu 1. Absatz: Eine Klassifizierung der 
sicherheitsrelevanten Einrichtungen an-
hand ihrer sicherheitstechnischen Bedeu-
tung ist Praxis und hinsichtlich der Festle-
gung sicherheitstechnischer Anforderun-
gen sowie qualitätssichernden Maßnah-
men unabdingbar. Mit der Formulierung „in 
Orientierung an den Sicherheitsebenen“ 
ist u. E. der für die Praktikabilität erforder-
liche Spielraum für die Zuordnung gege-
ben. Eine am grundlegenden Strukturele-
ment des gestaffelten Sicherheitskon-
zepts, den Sicherheitsebenen, orientierte 
Klassifizierung ist Bestandteil eines mo-
dernen Regelwerks (siehe auch Anlage 1 
zum Protokoll der 385. RSK Sitzung).  
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2.1 (9) Das gestaffelte Sicherheitskonzept ist für 
alle während der Betriebsdauer eines 
Kernkraftwerkes auftretenden Betriebs-
phasen umzusetzen. Sofern in Betriebs-
phasen außerhalb des Leistungsbetriebs 
Anforderungen technisch nicht sinnvoll 
erfüllt werden können, ist dies zu spezifi-
zieren. 

184, 1. 
Absatz 

FANP Wie ist der Satz „Sofern in Betriebsphasen 
außerhalb des Leistungsbetriebs Anforde-
rungen technisch nicht sinnvoll erfüllt 
werden können, ist dies zu spezifizieren." 
zu verstehen? Wenn Anforderungen be-
gründet bestehen, kann man auf deren 
Erfüllung kaum verzichten. Etwas anderes 
sind unterschiedliche Anforderungen in 
unterschiedlichen Betriebsphasen. 

 - siehe neue Ziffer 2.1 (4) - 

   Team 1 Kommentar durch textliche Anpassung 
berücksichtigt. 

  

  350 Sere-
dynski, 
GRS 

Die Aussage von 2.1 (9) liegt meines 
Erachtens bereits in 2.1 (6) vor und der 
Absatz könnte gestrichen werden. Der 
zugehörige Hinweis bei 2.1 (9) könnte bei 
2.1 (6) aufgeführt werden. 

  

   Team 1 Die Anforderung „Anwendung des Kon-
zepts auf alle Betriebsphasen“ (Ziffer 2.1 
(9)) sowie der Anforderung „Verfügbarkeit 
aller 4 Ebenen“ (Ziffer 2.1 (6)) sollten u. E. 
nicht zusammengelegt werden. 

  

Hinweis Die im folgenden unterschiedenen Betriebspha-
sen sind: 
A) Leistungsbetrieb und Betrieb mit Nachwär-

meabfuhr über die Hauptwärmesenke oder 
die Ersatzwärmesenke 

B) Abfahrkühl- und Nachkühlbetrieb mit dem 
Nachkühlsystem bei druckdicht verschlosse-
nem Reaktorkühlkreislauf 

C) Nachkühlbetrieb bei nicht druckdicht ver-
schlossenem Reaktorkühlkreislauf und nicht 
geflutetem Flutraum/Absetzbecken 

D) Nachkühlbetrieb bei geflutetem Flut-
raum/Absetzbecken 

E) Brennelementkühlung bei vollständig ausge-
ladenem Kern 

313 VGB Die Definition von A) entspricht nicht der 
Praxis. 

Hinweis Die im folgenden unterschiedenen Betriebspha-
sen sind: 
A) Leistungsbetrieb und Betrieb mit Nachwär-

meabfuhr über die Hauptwärmesenke oder 
die Ersatzwärmesenke 

B) Abfahrkühl- und Nachkühlbetrieb mit dem 
Nachkühlsystem bei druckdicht verschlosse-
nem Reaktorkühlkreislauf 

C) Nachkühlbetrieb bei nicht druckdicht ver-
schlossenem Reaktorkühlkreislauf und nicht 
geflutetem Flutraum/Absetzbecken 

D) Nachkühlbetrieb bei geflutetem Flut-
raum/Absetzbecken 

E) Brennelementkühlung bei vollständig ausge-
ladenem Kern 
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   Team 1 Hinweis entfällt, da die Betriebsphasen in 
der Definitionsliste definiert und dort ent-
sprechend den Kommentaren angepasst 
wurde. 

  

  170,  
184, 2. 
Absatz 

FANP Im Gegensatz zur üblichen Praxis werden 
die Phasen mit abgeschalteter Anlage und 
Wärmeabfuhr über die Sekundärseite 
vollständig dem Leistungsbetrieb zuge-
ordnet. Nicht-Leistungsbetrieb sei dem-
nach nur noch, wenn die Nachwärmeab-
fuhr über das Nachkühlsystem erfolgt. 
Dieser Ansatz würde den Spielraum für 
wiederkehrende Prüfungen deutlich ein-
schränken, da dann die Verfügbarkeitskri-
terien des Leistungsbetriebs zu berück-
sichtigen wären. Dieser Ansatz ist aber 
auch technisch unbegründet, da ja die 
Anforderungen an Sicherheitsfunktionen 
ganz erheblich von der jeweils gespeicher-
ten Energie und der Nachzerfallsleistung 
bestimmt werden und diese offensichtlich 
entscheidend reduziert sind, wenn die 
Anlage seit einer gewissen Zeit un-
terkritsch ist, und zwar unabhängig davon, 
ob die Nachwärmeabfuhr über die Sekun-
därseite oder das Nachkühlsystem erfolgt. 
Im Gegensatz zur üblichen Praxis werden 
die Phasen mit abgeschalteter Anlage und 
Wärmeabfuhr über die Sekundärseite 
vollständig dem Leistungsbetrieb zuge-
ordnet. Nicht-Leistungsbetrieb sei dem-
nach nur noch, wenn die Nachwärmeab-
fuhr über das Nachkühlsystem erfolgt. 
Dieser Ansatz ist technisch nicht sinnvoll, 
da die Anforderungen an die Sicherheits-
funktionen während des Nachkühlbetriebs 
mit Wärmeabfuhr über die Sekundärseite 
andere sind als im Leistungsbetrieb. 
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   Team 1 Siehe Antwort oben.   

3 Sailer, 
RSK 

Zu 2.1 (10): Ist die „Qualifikation des Per-
sonals“ hier auf internes; externes bezo-
gen ? (Gewichtung „lediglich wünschens-
wert“) 

 Team 8 Es wird hier nicht zwischen internem und 
externem Personal unterschieden. Für die 
Qualität der Maßnahmen ist dies grund-
sätzlich unerheblich. Der Betreiber hat für 
eine Durchführung der Tätigkeiten in aus-
reichender Qualität zu sorgen, ob mit 
eigenem oder mit Fremdpersonal.  

TÜV 
NORD 

Mir fehlt hier die Anforderung "Zuverläs-
sigkeit" von Einrichtungen 

2.1 (10) Die Maßnahmen und Einrichtungen der 
Sicherheitsebene 1 müssen hohe Anforde-
rungen erfüllen an  
a) die Auslegung, 
b) die Qualität sowie 
c) die Qualifikation (Fachkunde und Zuver-

lässigkeit) des Personals. 
Dadurch ist ohne Inanspruchnahme von 
Maßnahmen und Einrichtungen der ande-
ren Sicherheitsebenen ein störungsfreier 
Normalbetrieb zu gewährleisten.  

75 

Team 1 Kommentar berücksichtigt. 

2.1 
(120) 

Die Maßnahmen und Einrichtungen der 
Sicherheitsebenen 1 bis 2 müssen hohe 
Anforderungen erfüllen an  
a) die Auslegung, 
b) die Qualität und Zuverlässigkeit sowie 
c) die Qualifikation (Fachkunde und Zuver-

lässigkeit) des Personals. 
unter Beachtung der Anforderungen ge-
mäß Ziffer 3.1 (1) erfüllen. Dadurch ist 
ohne Inanspruchnahme von Maßnahmen 
und Einrichtungen der anderen Sicher-
heitsebenen ein störungsfreier Normalbe-
trieb zu gewährleisten. 

  185 FANP Es ist ein MÖGLICHST störungsfreier 
Normalbetrieb zu gewährleisten. Wäre er 
störungsfrei, bräuchte man keine Maß-
nahmen der Sicherheitsebenen 3 und 4. 
Diese Verschärfung gegenüber dem ur-
sprünglichen Text ist willkürlich und tech-
nisch falsch. 

  

   Team 1 Die Streichung des „möglichst“ diente der 
Vermeidung von unbestimmten Formulie-
rungen und ist in diesem Zusammenhang 
u. E. nicht als „willkürliche Verschärfung“ 
zu verstehen, zumal es zu den Grundsät-
zen des Konzepts gehört, ein sicherheits-
technisches Ziel (wie einen störungs- oder 
störfallfreien Betrieb) dadurch zu „gewähr-
leisten“, dass man mit entsprechendem 
Aufwand Vorsorge betreibt und dennoch 
auch Vorsorge für den Fall des Nichterrei-
chens des Ziels vorsieht. Insofern ist die 
Streichung u. E. auch nicht „technisch 
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falsch“. Hier besteht offensichtlich zum 
Kommentator zumindest ein unterschiedli-
cher begrifflicher Ansatz. 
Da jedoch der angesprochene Satz ge-
genüber Ziffer 2.1 (7) keine zusätzliche 
Anforderung enthält, wird dieser Satz 
gestrichen. 

  313 VGB Eine Zuordnung von Anforderungen an 
Qualität und Personalqualifikation zu Maß-
nahmen und Einrichtungen von Sicher-
heitsebenen ist in dieser Form neu, inter-
national unüblich und technisch nicht 
umsetzbar. Z. B. werden betriebliche Sys-
teme sowohl auf den Sicherheitsebenen 1 
und 2 eingesetzt. Auch das Personal wird 
auf mehreren Sicherheitsebenen tätig.  
Die Forderung nach Gewährleistung eines 
störungsfreien Normalbetriebs allein durch 
Maßnahmen auf Sicherheitsebene 1 ist in 
dieser absoluten Form nicht erfüllbar. Das 
als Ursprungstext angegebene BMI-
Sicherheitskriterium 1.1,1 wird in diesem 
Punkt nicht korrekt wiedergegeben. Dort 
wird die Absolutforderung mit Hilfe des 
Wortes „möglichst“ eingeschränkt: „Bereits 
dadurch muss auch ohne Inanspruchnah-
me der Sicherheitseinrichtungen ein mög-
lichst störfallfreier und umweltverträglicher 
Betrieb gewährleistet sein.“  

  

   Team 1 Zum 1. Absatz: Eine Zuordnung von Quali-
tätsanforderungen zu Sicherheitsebenen 
ist u. E. ein Grundbestandteil des Sicher-
heitskonzepts. Dem steht nicht entgegen 
(siehe bspw. Ziffer 2.1 (15)), dass Syste-
me ggf. auf Ebene 1 und 2 eingesetzt 
werden (in diesem Fall sind die „führen-
den“ Anforderungen zu erfüllen).  
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Der Kommentar wird allerdings insofern 
berücksichtigt, als Ziffer 2.1 (12) Rev. A 
nunmehr die Ebenen 1 und 2 (wie in den 
BMI Sicherheitskriterien) anspricht. Die 
diesbezügliche Anforderung an die Perso-
nalqualifikation entspricht dem Ansatz in 
den BMI Kriterien. 
Zum 2. Absatz: Der angesprochene Satz 
enthält gegenüber Ziffer 2.1 (7) keine 
zusätzliche Anforderung und wird daher 
gestrichen (siehe auch Antwort zu Kom-
mentar 185). 

  350 Sere-
dynski, 
GRS 

Der zweite Abschnitt sollte lauten (hier mit 
möglichst ergänzen): Dadurch ist ohne 
Inanspruchnahme von Maßnahmen und 
Einrichtungen der anderen Sicherheits-
ebenen ein möglichst störungsfreier 
Normalbetrieb zu gewährleisten. So ist 
auch die ursprüngliche Aussage der BMI 
SiKrit: Bereits dadurch muss auch ohne 
Inanspruchnahme der Sicherheitseinrich-
tungen ein möglichst störfallfreier und 
umweltverträglicher Betrieb der Anlage 
gewährleistet sein. Ohne diese Ergänzung 
könnte man annehmen, dass die Sicher-
heitsebenen 2 – 4 nicht benötigt werden, 
da ja die Sicherheitsebene 1 bereits stö-
rungsfreien Normalbetrieb gewährleistet. 

  

   Team 1 Streichung der betroffenen Passage, da 
bereits in Ziffer 2.1 (7) geregelt. 

  

  Team 1  Mit dieser und den folgenden Ziffern in 
Modul 1 Rev. 12a werden die Ausle-
gungsgrundsätze für die Maßnahmen und 
Einrichtungen der Sicherheitsebenen 
eingeführt. Hierbei werden in Rev. A zur 
Vereinfachung des Textflusses Dopplun-
gen gestrichen und nach Nennung der 
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Grundsätze der Bezug auf den entspre-
chenden Abschnitt 3.1 hergestellt. 

  Team 1  Neu Ziffer aufgrund der Umstrukturierung 
des Textes bezüglich der Charakterisie-
rung der Maßnahmen und Einrichtungen 
der Sicherheitsebene 3.  

2.1 (13) Die Maßnahmen und Einrichtungen der 
Sicherheitsebene 3 müssen ausreichend 
zuverlässig gemäß den Anforderungen der 
Ziffer 3.1 (2) ausgelegt sein.  

2.1 (11) Bei einem Versagen von Maßnahmen und 
Einrichtungen der Sicherheitsebene 1 
infolge interner oder externer Einwirkun-
gen müssen die Maßnahmen und Einrich-
tungen auf der Sicherheitsebene 2 die 
Begrenzung und Beherrschung der aufge-
tretenen Fehlfunktionen von Anlagenteilen 
oder Systemen (anomale Betriebszustän-
de) gewährleisten. Hierzu sind Maßnah-
men und Einrichtungen zur Betriebsfüh-
rung, Betriebsüberwachung und -
begrenzung vorzusehen. Diese Maßnah-
men und Einrichtungen sind so auszule-
gen, dass Störfälle als Folge von anoma-
len Betriebszuständen mit einer ausrei-
chenden Zuverlässigkeit vermieden wer-
den. 

186 FANP Der angesprochene Gedanke kommt hier 
zum 3. Mal, da nach PSÜ-Leitfaden, IAEA-
Anforderungen nun auf BMI Sicherheitskri-
terien zurückgegriffen wird. Was soll diese 
textliche Variation zu demselben techni-
schen Sachverhalt?  
Die Erklärung von „ausreichend“ sollte hier 
verbleiben, mindestens als Verweis auf 
8.7. In 8.7 werden die Anforderungen an 
die probabilistische Analyse jedoch nicht 
mehr vom Stand von W&T bestimmt, 
sondern von ,,behördlichen Vorgaben". Es 
ist unverständlich, wenn der international 
anerkannte Erkenntnisstand plötzlich allein 
von Behörden definiert werden soll. 

2.1 (11) Bei einem Versagen von Maßnahmen und 
Einrichtungen der Sicherheitsebene 1 
infolge interner oder externer Einwirkun-
gen müssen die Maßnahmen und Einrich-
tungen auf der Sicherheitsebene 2 die 
Begrenzung und Beherrschung der aufge-
tretenen Fehlfunktionen von Anlagenteilen 
oder Systemen (anomale Betriebszustän-
de) gewährleisten. Hierzu sind Maßnah-
men und Einrichtungen zur Betriebsfüh-
rung, Betriebsüberwachung und -
begrenzung vorzusehen. Diese Maßnah-
men und Einrichtungen sind so auszule-
gen, dass Störfälle als Folge von anoma-
len Betriebszuständen mit einer ausrei-
chenden Zuverlässigkeit vermieden wer-
den. 

   Team 1 Kommentar wird berücksichtigt, Ziffer 2.1 
(11) wird gestrichen, da Anforderungen 
bereits in vorausgegangenen Ziffern be-
rücksichtigt (auch durch Erweiterung von 
Ziffer 2.1 (10) auf die Ebenen 1 bis 3).  
Auf Grund der Streichung entfällt Antwort 
auf 2. Absatz an dieser Stelle (siehe hier-
zu auch Antwort bei Ziffer 8 (7c). 

  

  313 VGB In dieser absoluten Formulierung „müssen 
… die Begrenzung und Beherrschung … 
gewährleisten“ ist die Anforderung ist nicht 
sinnvoll und kann in den bestehenden 
Anlagen auch nicht umgesetzt werden.  
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M1 neu Textvorschlag Modul 1, Rev. A 

In Verbindung mit anderen Anforderungen 
(z. B. 2.1(2)) dieses Textmoduls ergibt 
sich ferner, dass die Begrenzung und 
Beherrschung anomaler Betriebszustände 
durch ein separates System von Maß-
nahmen und Einrichtungen auf Sicher-
heitsebene 2 gefordert wird. Ein solches 
System ist in den bestehenden Anlagen 
nicht vorhanden und wurde bisher auch 
nicht gefordert.  
In beiden Punkten weicht die Anforderung 
des Textmoduls von dem zitierten BMI-
Sicherheitskriterium 1.1,1 ab. Dort wird 
korrekt formuliert: „Nach allgemeiner tech-
nischer Erfahrung können während der 
Lebensdauer einer Anlage Fehlfunktionen 
von Anlagenteilen oder Systemen (anoma-
le Betriebszustände) auftreten. Zur Be-
herrschung dieser anomalen Betriebszu-
stände, sind Systeme zur Betriebsführung 
und Betriebsüberwachung vorzusehen.“ 

   Team 1 Zum 1. Absatz: Der vom Kommentator 
hier verstandene Absolutheitsanspruch 
soll mit dieser Ziffer nicht erhoben werden. 
Infolge der Streichung der Ziffer 2.1 (11) 
(siehe Antwort auf Kommentar Nr. 186) 
entfällt Erfordernis für textliche Anpas-
sung. 
Zum 2. und 3. Absatz: Siehe hierzu Ant-
wort auf Kommentar Nr. 313 zu Ziffer 2.1 
(2).  

  

  350 Sere-
dynski, 
GRS 

Der Ausdruck „gewährleisten“ sollte an 
einigen Stellen ggf. um „weitestgehend“ 
ergänzt werden oder es sollte umformuliert 
werden unter Verwendung von beispiels-
weise „(Systeme, Maßnahmen Einrichtun-
gen) müssen geeignet sein, um …“. Die 
absolute Forderung, etwas „zu gewährleis-
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ten“, ist m.E. im Grunde nicht erfüllbar. 
(Auch die uneingeschränkte Verwendung 
von „sicherstellen“ an einigen Stellen sollte 
m.E. überprüft werden; „Sicherstellung“ 
einer Funktion kann durch „Aufrechterhal-
tung“ einer Funktion geeignet ersetzt wer-
den.) 

   Team 1 Kommentar u. E. berücksichtigt. Strei-
chung der Ziffer 2.1 (11) wird gestrichen, 
da Anforderungen bereits in vorausgegan-
genen Ziffern berücksichtigt (auch durch 
Erweiterung von Ziffer 2.1 (10) auf die 
Ebenen 1 bis 3). 

  

76 TÜV 
NORD 

Bei einem Leck in einer Rohrleitung wird 
direkt von Ebene 1 nach 3 gesprungen. 
Wenn beim Notstromfall die Diesel nicht 
kommen, dann von Ebene 2 direkt nach 4. 
Konzept nicht schlüssig. 

2.1 (12) Bei einem zusätzlichen Versagen von 
Maßnahmen und Einrichtungen der Si-
cherheitsebene 2 infolge von Ereignissen 
bzw. von internen oder externen Einwir-
kungen müssen die Maßnahmen und 
Einrichtungen auf der Sicherheitsebene 3 
die Beherrschung derjenigen Ereignisse 
gewährleisten, die aufgrund ihres reprä-
sentativen Charakters den Sicherheits-
nachweisen zu Grunde zu legen sind 
(Auslegungsstörfälle). Hierfür sind ausrei-
chend zuverlässige technische Sicher-
heitseinrichtungen und personell- organi-
satorische Maßnahmen vorzusehen. 

2.1 (12) Bei einem zusätzlichen Versagen von 
Maßnahmen und Einrichtungen der Si-
cherheitsebene 2 infolge von Ereignissen 
bzw. von internen oder externen Einwir-
kungen müssen die Maßnahmen und 
Einrichtungen auf der Sicherheitsebene 3 
die Beherrschung derjenigen Ereignisse 
gewährleisten, die aufgrund ihres reprä-
sentativen Charakters den Sicherheits-
nachweisen zu Grunde zu legen sind 
(Auslegungsstörfälle). Hierfür sind ausrei-
chend zuverlässige technische Sicher-
heitseinrichtungen und personell- organi-
satorische Maßnahmen vorzusehen. 

 Team 1 Das Konzept sieht Maßnahmen und Ein-
richtungen vor, die ein solches Übersprin-
gen vermeiden sollen (auch bzgl. der 
genannten Beispiele). Dass dennoch ein 
Überspringen nicht ausgeschlossen wer-
den kann, führt dann im weiteren dazu, 
dass auch Maßnahmen nach dem Über-
springen vorzusehen sind. Weitergehende 
Antwort entfällt, da Ziffer gestrichen wer-
den soll. 
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77 TÜV 
NORD 

Wieso wurde der Text der BMI-Si.-Kri. 1.1, 
2. nicht als Anforderung übernommen ? 
Gehört hier hinein. Besser als vorne alle 
Ebenen zuzuordnen.(:) 

  

 Team 1 Die Auslegungsgrundsätze des BMI Krite-
riums sind in Ziffer 3.1 (2) wiedergegeben, 
da diese nicht in Abschnitt 2.1 (Grundsät-
ze des Sicherheitskonzepts) sondern in 
Abschnitt 3 (Technische Anforderungen) 
platziert werden sollen. Der Grundsatz, 
dass Maßnahmen zur Störfallbeherr-
schung zu treffen sind ist bereits in vorhe-
rigen Ziffern zu finden.  

  

187 FANP Was ist hier der Erkenntnisgewinn gegen-
über z.B. 2.1 (7)? Im Übrigen müssen 
Ereignisse der SE 3 nicht nur bei Versa-
gen der Maßnahmen der SE 2 beherrscht 
werden. Auch ein LOCA, bei dem keine 
Einrichtung der SE 2 versagt hat (Die DFU 
ist ja nicht nur zur SE 2 zuzuordnen), 
sollte beherrscht werden. 

  

 Team 1 Zum 1. Satz: Kommentar wird berücksich-
tigt: die Ziffer wird gestrichen werden.  
Zum Rest: Der angesprochene Sachver-
halt ist u. E. durch „interne oder externe 
Einwirkungen“ erfasst gewesen. 

  

313 VGB Während in dem als Ursprungstext ge-
nannten Sicherheitskriterium 1.2,2 ledig-
lich Auslegungsgrundsätze für Sicher-
heitseinrichtungen, die den Schutz des 
Personals und der Bevölkerung sicherstel-
len sollen, aufgeführt werden, geht die 
neue Formulierung von Sicherheitseinrich-
tungen in der Sicherheitsebene 2 aus, die 
infolge von internen oder externen Einwir-
kungen versagen.  

  



E N T W U R F  Modul 1: Synoptische Darstellung (Rev. A) 

94 

Ziffer in 
Modul 1 Textvorschlag Modul 1, Rev. 12a Kommen-

tar Nr. 
Kommenta-

tor Kommentartext bzw. Antwort Ziffer 
M1 neu Textvorschlag Modul 1, Rev. A 

Die auf der Sicherheitsebene 2 vorgese-
henen Maßnahmen und Einrichtungen 
müssen gegen interne und externe Einwir-
kungen ausgelegt sein. Diese Anforderung 
ist missverständlich. 

   Team 1 Ein Widerspruch ist u. E. dadurch nicht 
gegeben, durch Streichung der gesamten 
Ziffer in Rev. A (siehe Antwort auf Kom-
mentar Nr. 187 zu Ziffer 2.1 (12)) entfällt 
jedoch die Notwendigkeit weiterer Ausfüh-
rungen. 

  

2.1 (13) Bei einem zusätzlichen Versagen von 
Maßnahmen und Einrichtungen der Si-
cherheitsebene 3 infolge von Ereignissen 
bzw. von internen oder externen Einwir-
kungen  
a) müssen die Maßnahmen und Einrich-

tungen auf der Sicherheitsebene 4a 
die Beherrschung der hier zu berück-
sichtigenden Ereignisse gewährleisten, 

b) sind auf der Sicherheitsebene 4b Maß-
nahmen und Einrichtungen vorzuse-
hen, um Zustände, die zu Kernschä-
den führen, frühzeitig und sicher zu er-
kennen und zu kontrollieren,  

c) sind auf der Sicherheitsebene 4c Maß-
nahmen und Einrichtungen vorzuse-
hen, um Unfälle mit schweren Kern-
schäden mit möglichst geringen radio-
logischen Folgen zu beenden.  

188 FANP Wie oben nicht nur bei zusätzlichem Ver-
sagen. 
Es fehlt die klare Abtrennung von Sicher-
heitsebene 4b und 4c. Die derzeitige For-
mulierung verlangt bei Mehrfachausfällen 
(4b) die Verhinderung von Kernschäden. 
Ohne Definition, welche Mehrfachausfälle 
gemeint sind (Wahrscheinlichkeiten!), ist 
jedes Nachweisziel der Ebene 4b unklar. 
b)  Die hier formulierte Anforderung für 

die Sicherheitsebene 4b steht im Wi-
derspruch zu der Anforderung zu Si-
cherheitsebene 4b unter Abschnitt 2.1 
(7). Die Sicherheitsebene 4b ist nicht 
ein Zustand mit (eingetretenem) Kern-
schaden, sondern der Zustand, in dem 
ein Kernschaden durch anlageninterne 
Notfallmaßnahmen vermieden werden 
soll. 

c) die Formulierung unter 2.1 (7) zu die-
ser Sicherheitsebene ist besser. 

2.1 (13) Bei einem zusätzlichen Versagen von 
Maßnahmen und Einrichtungen der Si-
cherheitsebene 3 infolge von Ereignissen 
bzw. von internen oder externen Einwir-
kungen  
a) müssen die Maßnahmen und Einrich-

tungen auf der Sicherheitsebene 4a 
die Beherrschung der hier zu berück-
sichtigenden Ereignisse gewährleisten, 

b) sind auf der Sicherheitsebene 4b Maß-
nahmen und Einrichtungen vorzuse-
hen, um Zustände, die zu Kernschä-
den führen, frühzeitig und sicher zu er-
kennen und zu kontrollieren,  

c) sind auf der Sicherheitsebene 4c Maß-
nahmen und Einrichtungen vorzuse-
hen, um Unfälle mit schweren Kern-
schäden mit möglichst geringen radio-
logischen Folgen zu beenden. 

   Team 1 Da die Formulierungen in Ziffer 2.1 (13) 
bereits in Ziffer 2.1 (7) bzw. 2.1 (3) Rev. A 
abgedeckt sind, wird Ziffer 2.1 (13) insge-
samt gestrichen. Zum Kommentar den-
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noch folgende Antworten: 
Zum 1. Absatz: siehe Antwort zu Kom-
mentar 187 
Zum 2. Absatz: Bei der Darstellung der 
Grundsätze des Sicherheitskonzepts (wie 
hier in Modul 1 der Fall) würde eine Fest-
legung der zu betrachtenden Mehrfach-
ausfälle zu weit gehen. Eine Vorgabe 
hinsichtlich von Wahrscheinlichkeiten für 
Mehrfachausfälle wird im Ansatz von Mo-
dul 1 nicht gegeben. Die an anderer Stelle 
(Modul 7) erfolgende Ableitung der Mehr-
fachausfälle soll wie auch bzgl. der Si-
cherheitsebenen 3 und 4a deterministisch 
erfolgen. Auch auf der Ebene 3 werden an 
dieser Stelle keine Ereignisse aufgelistet 
und dennoch sind die Nachweisziele der 
Ebene 3 klar. Ebenso ist dies für die Ebe-
ne 4b der Fall („Vermeidung von schweren 
Kernschäden“).  
Zu b) und c): Antwort entfällt durch Strei-
chung von Ziffer 2.1 (13). 

  313 VGB Diese Anforderungen gehen in verschie-
dener Hinsicht wesentlich über die Anfor-
derungen des gültigen Regelwerks bezüg-
lich einer Berücksichtigung der jetzt in 
Sicherheitsebene 4 zusammengefassten 
Ereignisse hinaus.  
Unter 2.1(13)a) wird gefordert, mit Maß-
nahmen und Einrichtungen, die der Si-
cherheitsebene 4a zugeordnet sind, die 
Beherrschung der zu berücksichtigenden 
Ereignisse gewährleisten. Dies bedeutet, 
dass für die Sicherheitsebene 4a zusätzli-
che Maßnahmen und Einrichtungen vor-
zusehen sind, die entsprechend der An-
forderungen des neuen Regelwerkes 
unabhängig von den Maßnahmen und 
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Einrichtungen der anderen Einrichtungen 
sein müssen. Nach dem gültigen Regel-
werk können in der Sicherheitsebene 4 
dagegen alle in der Anlage verfügbaren 
Maßnahmen und Einrichtungen zur Be-
herrschung des Ereignisses herangezo-
gen werden.  
Die im gültigen Regelwerk nicht vorhan-
dene Anforderung 2.1(13)b) beinhaltet u. 
a. folgende verschärfende Veränderungen 
des bisherigen Sicherheitskonzepts: Die 
Forderung nach „Kontrolle“ von „Zustän-
den, die zu Kernschäden führen“, bedeutet 
letztlich, auslegungsüberschreitende An-
lagenzustände wie Auslegungsstörfälle zu 
behandeln. Die Forderung, diese Kontrolle 
durch Maßnahmen und Einrichtungen der 
Sicherheitsebene 4b zu erreichen, schließt 
die im bisherigen Sicherheitskonzept aus-
drücklich vorgesehene Nutzung anderer 
Einrichtungen aus.  
Mit der im gültigen Regelwerk ebenfalls 
nicht vorhandene Anforderung 2.1(13)c) 
werden für alle Ereignisse, die nach dem 
bisherigen Sicherheitskonzept dem 
verbleibenden Restrisiko zugeordnet sind, 
regulatorische Anforderungen gestellt. 
Ähnlich wie bei 2.1(13) b) schließt die 
Forderung, die Beendigung von Unfällen 
mit schweren Kernschäden mit Maßnah-
men und Einrichtungen der Sicherheits-
ebene 4c zu erreichen, die Nutzung ande-
rer Einrichtungen bei solchen Unfällen 
aus.  
Im Übrigen steht die Anforderung 
2.1(13)c) in Widerspruch zu Anforderung 
2.1(13)b, „Zustände, die zu Kernschäden 
führen, frühzeitig und sicher zu erkennen 
und zu kontrollieren.“  
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In den Formulierungen von 2.1(13) fehlen 
die im gültigen Regelwerk vorhandenen 
Einschränkungen hinsichtlich der Ange-
messenheit von Maßnahmen bei ausle-
gungsüberschreitenden Anlagenzustän-
den. (Das als Ursprungstext aufgeführte 
Sicherheitskriteriums 1.1,2 fordert, „in 
angemessenem Umfang vorsorglich orga-
nisatorische und technische Maßnahmen 
innerhalb und außerhalb der Anlage zur 
Feststellung und Eindämmung von Unfall-
folgen vorzusehen.“) 

   Team 1 Da die Formulierungen in Ziffer 2.1 (13) 
bereits in Ziffer 2.1 (7) bzw. 2.1 (3) Rev. A 
abgedeckt sind, wird Ziffer 2.1 (13) insge-
samt gestrichen. Zum Kommentar den-
noch folgende Antworten: 
Zum 1. und 2. Absatz: Es ist u. E. zu for-
dern, dass die Ereignisse der Ebene 4a 
beherrscht werden (hiermit wird zum Aus-
druck gebracht, dass die konzipierten 
Maßnahmen und Einrichtungen (M+E) zur 
Ereignisbeherrschung nach aktuellem 
Kenntnisstand und bei Beachtung der 
gemäß Regelwerk zu unterstellenden 
Bedingungen das Ereignis beherrschen, 
d.h. die geforderten Nachweisziele und 
Nachweiskriterien erfüllen. Gemäß Ziffer 
2.1 (4) können auf der Ebene 4 alle M+E 
genutzt werden (Besonderheiten des 
ATWS hier nicht thematisiert). Somit wird 
hier eine Unabhängigkeit der M+E nicht 
gefordert. Diesbezüglich scheint ein Miss-
verständnis vorzuliegen.  
Zum 3. und 4. Absatz: durch Streichung 
der Ziffer erledigt.  
Zum 5. Absatz: Die Einführung einer For-
mulierung wie bspw. „in angemessenem 
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Umfang“ ist u. E. nicht zielführend. Erstens 
sind u. E. solche unbestimmten Begriffe zu 
vermeiden. Zweitens auf jeder Sicher-
heitsebene M+E in angemessenem Um-
fang vorzusehen, wobei dieser an ent-
sprechenden Stellen im Regelwerk zu 
präzisieren ist. Bei der Darstellung der 
Grundsätze wird dem Vorschlag eine 
solche oder ähnliche Formulierung zu 
wählen daher nicht gefolgt. 

  35 Bandholz 
(RSK) 

Kommentar zu „Sicherheitsebene 4c“: 
Ich habe da einen Kommentar zu, eine 
Bemerkung, die hier drinsteht, und zwar, 
dass Sie auf der Ebene 4c die Aufgaben-
stellung so definieren: „Es sind Unfälle mit 
schweren Kernschäden mit möglichst 
geringen radioaktiven Folgen nicht zu 
beherrschen, sondern zu beenden“. Das 
ist eine etwas merkwürdige Formulierung, 
weil Sie auf der Ebene 4b bereits alle 
Maßnahmen verloren haben, sie zu been-
den. Insofern ist vielleicht hier ein exakte-
res „Wording" schlichtweg erforderlich, um 
nicht dem Eindruck ausgesetzt zu sein, 
dass man bereits durch Mehrfachausfälle 
ausgefallene Komponenten der Ebene 4c 
wieder instand setzt. 

  

   Team 1 Durch Streichung der Ziffer erledigt.   

2.1 (14) Die Wirksamkeit und Zuverlässigkeit der 
den Sicherheitsebenen 1 bis 3 jeweils in 
den verschiedenen Betriebsphasen zuge-
ordneten Maßnahmen und Einrichtungen 
ist grundsätzlich ohne Inanspruchnahme 
von Maßnahmen und Einrichtungen, die 
anderen Sicherheitsebenen zugewiesen 
sind, nachzuweisen.  

11 MU HE Nr. 2.1 (5), 2.1. (14), 2.1(15), 2.1(16): Die 
Randbedingungen, unter denen eine Inan-
spruchnahme von Maßnahmen und Ein-
richtungen verschiedener Sicherheitsebe-
nen zulässig sind, sollte unter einer Ziffer 
zusammengefasst werden. Siehe dazu 
auch Anmerkung zu Nr. 2.1 (2). 
[s. Kommentar zu 2.1 (5), 2.1 (15), 2.1 
(16)] 

2.1 (14) Die Wirksamkeit und Zuverlässigkeit der 
den Sicherheitsebenen 1 bis 3 jeweils in 
den verschiedenen Betriebsphasen zuge-
ordneten Maßnahmen und Einrichtungen 
ist grundsätzlich ohne Inanspruchnahme 
von Maßnahmen und Einrichtungen, die 
anderen Sicherheitsebenen zugewiesen 
sind, nachzuweisen. 
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Ziffer in 
Modul 1 Textvorschlag Modul 1, Rev. 12a Kommen-

tar Nr. 
Kommenta-

tor Kommentartext bzw. Antwort Ziffer 
M1 neu Textvorschlag Modul 1, Rev. A 

   Team 1 Der Kommentar wird bzgl. Ziffer 2.1 (14) 
insofern aufgegriffen, als diese Ziffer er-
satzlos gestrichen wird, da die Aussagen 
dieser Ziffer durch Ziffer 2.1 (2) bereits 
ausreichend erfasst sind.  

  

  189 FANP Die hundertprozentige Zuordnung von 
Maßnahmen und Einrichtungen zu Sicher-
heitsebenen funktioniert nicht (siehe 2.1 
(2)). 
Weiterhin liegt hier ein Widerspruch zu 2.1 
(5) vor, wo ein Zusammenwirken von 
Einrichtungen der Ebenen 1 und 2 aus-
drücklich erlaubt wird. 

  

   Team 1 Ziffer 2.1 (14) soll in Rev. A entfallen. 
Dennoch folgende Antwort zum 1. Absatz 
des Kommentaren zu dieser Ziffer: 
Zum 1. Absatz: eine „100 %“ Anforderung 
war hier schon durch die Wortwahl „grund-
sätzlich“ nicht gefordert; im weiteren siehe 
Antwort zu Kommentar Nr. 178 (Ziffer 2.1 
(2). 

  

  313 VGB Die in den Erläuterungen zitierte KTA 
2000 hatte im Wesentlichen Maßnahmen 
des anlageninternen Notfallschutzes im 
Blick, die nicht zur Kompensation von 
Defiziten auf der Sicherheitsebene 3 he-
rangezogen werden sollten.  
Wenn jetzt diese Anforderung generalisiert 
auf die Sicherheitsebenen 1-3 übertragen 
wird, stellt dies eine neue Form des Mehr-
stufenkonzepts dar. Die Maßnahmen und 
Einrichtungen müssten auf allen Ebenen 
unabhängig voneinander funktionieren. 
Nachdem die Auslegung der Anlagen nicht 
nach dieser stringenten Einteilung in Si-
cherheitsebenen erfolgte, ist eine solche 
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Anforderung praktisch nicht umsetzbar.  
Im Übrigen liegt hier eine Inkonsistenz mit 
der Anforderung 2.1 (5) vor, die ein Zu-
sammenwirken der Maßnahmen und Ein-
richtungen der  Sicherheitsebenen 1 und 2 
ausdrücklich erlaubt.  

   Team 1 Ziffer 2.1 (14) soll in Rev. A entfallen. 
Dennoch folgende Antworten zum 1. und 
2. Absatz dieses Kommentars: 
Zum 1.+2. Absatz: Die im Kommentar 
dargestellte Interpretation des KTA 2000 
Textes übersieht offensichtlich die darin 
vorhandene Passage „Es ist grundsätzlich 
nicht zugelassen, Defizite bei der Erfüllung 
der Anforderungen in einer Ebene mit den 
Einrichtungen und Maßnahmen von be-
nachbarten Sicherheitsebenen abzude-
cken, …“. Die Maßnahmen des anlagenin-
ternen Notfallschutzes werden im folgen-
den als ein Beispiel angesprochen. Zu den 
weiteren Aussagen im 2. Absatz siehe die 
Antwort auf Kommentar Nr. 313 zu Ziffer 
2.1 (2). 

  

2.1 (15) Eine Inanspruchnahme von Maßnahmen 
und Einrichtungen der Sicherheitsebene 3 
beim Nachweis der Erfüllung von Anforde-
rungen vorgelagerter Sicherheitsebenen 
ist dann zulässig, wenn 
- nachteilige Auswirkungen auf die Zu-

verlässigkeit der in Anspruch genom-
menen Maßnahmen und Einrichtungen 
ausgeschlossen sind, 

- bei einem unterstellten Ausfall der in 
Anspruch genommenen Maßnahmen 
und Einrichtungen die Einhaltung der 
jeweiligen sicherheitstechnischen Vor-
gaben der Sicherheitsebene 3 bzw. 4a 

11 MU HE Nr. 2.1 (5), 2.1. (14), 2.1(15), 2.1(16): Die 
Randbedingungen, unter denen eine Inan-
spruchnahme von Maßnahmen und Ein-
richtungen verschiedener Sicherheitsebe-
nen zulässig sind, sollte unter einer Ziffer 
zusammengefasst werden. Siehe dazu 
auch Anmerkung zu Nr. 2.1 (2). 
[s. Kommentar zu 2.1 (5), 2.1 (14), 2.1 
(16)] 

 - siehe neue Ziffer 2.1 (7) - 
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tar Nr. 
Kommenta-
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nachgewiesen ist und 
- dies im Rahmen des Gesamtkonzepts 

technisch sinnvoll ist. 

   Team 1 Der Kommentar wird bzgl. Ziffer 2.1 (15) 
insofern aufgegriffen, als diese Ziffer unter 
Ziffer 2.1 (7) Rev. A neu platziert wird. 

  

  78 TÜV 
NORD 

siehe wieder Beispiel Notstromdiesel. 
Wenn der Notstromfall in Sicherheitsebe-
ne 2 eingestuft wird, dann station black out 
in Ebene 4. Besser Text aus KTA 2000 
übernehmen. 

  

   Team 1 Der Text aus KTA 2000 „Die Einhaltung 
von Anforderungen auf einer Sicherheits-
ebene darf nur durch Kreditnahme von 
Schutzmaßnahmen anderer Sicherheits-
ebenen erfolgen, wenn hierfür mindestens 
die Anforderungen der betreffenden Si-
cherheitsebene erfüllt werden.“ weicht den 
Grundsatz der Eigenständigkeit u. E. zu 
weitgehend auf (demnach dürften bei 
Erfüllung der Bedingung alle Maßnahmen 
auf allen Ebenen eingesetzt werden, un-
abhängig davon, welchen Ebenen sie 
zugeordnet sind).  

  

  110 TÜV-
Leitstelle 

Kern-
technik 
beim 

VdTÜV 

Bei einer geeigneten weiteren Differenzie-
rung der Sicherheitsebenen können ins-
besondere die Vorgaben für die Inan-
spruchnahme von Einrichtungen der Si-
cherheitsebene 3 beim Nachweis der 
Erfüllung von Anforderungen vorgelagerter 
Sicherheitsebenen präziser gefasst wer-
den. Die derzeit unter Nr. 2.1(15) des 
Moduls 1 vorgesehene „Öffnungsklausel“ 
beinhaltet eine Aufweichung der Eigen-
ständigkeit und Unabhängigkeit der ge-
staffelten Sicherheitsebenen (wie z. B. in 
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2.1(2) gefordert). Die hierzu unter 2.1(15) 
genannten Randbedingungen erscheinen 
als Vorgaben nicht geeignet und konnten 
insbesondere hinsichtlich der Bezugnah-
me der Sicherheitsebene 4a nicht nach-
vollzogen werden. 

   Team 1 Eine weitergehende Differenzierung der 
Sicherheitsebenen im Hinblick auf die 
Inanspruchnahme von Einrichtungen der 
Sicherheitsebene 3 beim Nachweis der 
Erfüllung von Anforderungen vorgelagerter 
Sicherheitsebenen ist mittlerweile von der 
RSK vorgelegt worden (Anlage 1 zum 
Protokoll der 385. RSK Sitzung). Diese 
Differenzierung sollte u. E. jedoch nicht 
explizit bei der Beschreibung der Grund-
sätze des Konzepts, sondern hier nur 
implizit durch die Darstellung der Aus-
nahmebedingungen zum Grundsatz der 
Eigenständigkeit erfolgen. 
Inwiefern die in Ziffer 2.1(15) genannten 
Randbedingungen als Vorgaben nicht 
geeignet erscheinen kann dem Kommen-
tar nicht entnommen werden. Nach wie 
vor sind u. E. die Bedingungen „Begrün-
dung der Ausnahme als technisch nicht 
anders sinnvoll“, „keine nachteiligen Aus-
wirkungen auf die Zuverlässigkeit auf 
Ebene 3“ sowie „gesicherte Ereignisbe-
herrschung bei Ausfällen“. Zur Präzisie-
rung der Randbedingungen werden in 
Ziffer 2.1 (7) Rev. A Vorschläge gemacht.  
Die Bezugnahme der Sicherheitsebene 4a 
kann entfallen, da diesbezügliche Anforde-
rungen an anderer Stelle geregelt sind. 

  

  190 FANP Typischerweise werden die Reaktor-
schnellabschaltung und die Notstromver-
sorgung als Maßnahmen der Sicherheits-
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tar Nr. 
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tor Kommentartext bzw. Antwort Ziffer 
M1 neu Textvorschlag Modul 1, Rev. A 

ebene 3 auch zur Erfüllung von Anforde-
rungen der Sicherheitsebene 2 eingesetzt. 
Insofern soll für entsprechend postulierte 
Ausfälle dieser Maßnahmen (im Falle 
RESA bedeutete das ATWS) die Einhal-
tung der sicherheitstechnischen Vorgaben 
der Sicherheitsebene 3 nachgewiesen 
werden? Das entspricht der Forderung 
nach einem zweiten Schnellabschaltsys-
tem. 

   Team 1 Die Einhaltung der Vorgaben der Ebene 3 
bei ATWS war nicht gefordert, sondern in 
diesem Fall die Vorgaben der Ebene 4a. 
Eine entsprechende Präzisierung der 
Anforderung ist jedoch nicht erforderlich, 
da eine Einbeziehung der Ebene 4a in 
diese Ziffer nicht mehr erforderlich er-
scheint.  

  

  313 VGB Der Entwurf des Moduls 1 fordert eine 
sehr strenge Trennung von Maßnahmen 
und Einrichtungen für die verschiedenen 
Sicherheitsebenen, die in dieser Eindeu-
tigkeit bei der Anlagenauslegung nicht 
berücksichtigt wurde. Zur Beendigung von 
Betriebstransienten erfolgt z. T. durch eine 
Reaktorschnellabschaltung. Die Anforde-
rung, dass „nachteilige Auswirkungen auf 
die Zuverlässigkeit der in Anspruch ge-
nommenen Maßnahmen und Einrichtun-
gen ausgeschlossen sind“ könnte so ver-
standen werden, dass entweder das Auf-
treten von ATWS ausgeschlossen sein 
oder ein redundantes Schnellabschaltsys-
tem vorhanden sein muss. Diese Anforde-
rung ist missverständlich formuliert. 

  

   Team 1 Der Verweis auf bestehende Anlagenaus-
legungen, bei denen ggf. Anforderungen 
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nicht erfüllt sind, rechtfertigt nicht, bei der 
Erstellung eines modernen Regelwerks 
von Grundzügen des gestaffelten Sicher-
heitskonzepts Abstand zu nehmen. 
Die Anforderung, dass „nachteilige Aus-
wirkungen auf die Zuverlässigkeit der in 
Anspruch genommenen Maßnahmen und 
Einrichtungen ausgeschlossen sind“ soll 
nicht bedeuten, dass entweder das Auftre-
ten von ATWS ausgeschlossen sein oder 
ein redundantes Schnellabschaltsystem 
vorhanden sein muss, sondern dass die 
technische Umsetzung der Anforderung 
der Maßnahmen der Ebene 3 auf der 
Ebene 2 keine nachteiligen Auswirkungen 
auf die Störfallbeherrschung zeigt. Hierzu 
ist eine Präzisierung am Text vorgenom-
men worden. 

2.1 (16) Die eigens zur Vermeidung von schweren 
Kernschäden bzw. zur Schadensbegren-
zung bei Unfällen mit schweren Kernschä-
den vorgesehenen Maßnahmen und Ein-
richtungen des anlageninterne Notfall-
schutzes dürfen bei der Nachweisführung 
zur Einhaltung der jeweiligen Anforderun-
gen auf den anderen Sicherheitsebenen 
nicht herangezogen werden. 

11 MU HE Nr. 2.1 (5), 2.1. (14), 2.1(15), 2.1(16): Die 
Randbedingungen, unter denen eine Inan-
spruchnahme von Maßnahmen und Ein-
richtungen verschiedener Sicherheitsebe-
nen zulässig sind, sollte unter einer Ziffer 
zusammengefasst werden. Siehe dazu 
auch Anmerkung zu Nr. 2.1 (2). 
[s. Kommentar zu 2.1 (5), 2.1 (14), 2.1 
(15)] 

 - siehe neue Ziffer 2.1 (9) - 

   Team 1 Der Kommentar wird bzgl. Ziffer 2.1 (16) 
insofern aufgegriffen, als diese Ziffer zur 
zugehörigen Ziffer 2.1 (9) Rev. A verscho-
ben wird. 

  

  79 VdTÜV KTA 2000 Text besser. Dies ist unnötig 
verschärfend (Zitat KTA 2000 BR 6, Ziffer 
4.1 (4): „... Schutzmaßnahmen der Sicher-
heitsebene 4b dürfen nicht zur Kompensa-
tion von Abweichungen der vorgelagerten 
Sicherheitsebene 3 herangezogen wer-
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den.“ Zitat KTA 2000 Sicherheitsgrundla-
gen, Nr. 3.3.1(4): „Es ist grundsätzlich 
nicht zugelassen, Defizite bei der Anforde-
rungen in einer Ebene mit den Einrichtun-
gen und Maßnahmen von benachbarten 
Sicherheitsebenen abzudecken, wenn die 
Anforderungen der betreffenden Sicher-
heitsebene nicht erfüllt werden. Maßnah-
men und Einrichtungen des anlageninter-
nen Notfallschutzes dürfen zur Kompensa-
tion von Defiziten bei der Störfallbeherr-
schung nicht herangezogen werden“ 

   Team 7 Der Kommentar  ist im entsprechenden 
Absatz von Modul 7 bereits berücksichtigt, 
der weitgehend der Formulierung von KTA 
2000 entspricht. Die Formulierung in Mo-
dul 1 wird entsprechend angepasst (siehe 
Ziffer 2.1 (9) Rev. A). 

  

  313 VGB Dies ist interpretationsfähig. Bei einer 
bestimmten Interpretation werden tech-
nisch sinnvolle Lösungen verhindert. 
Wenn die Anforderungen der Sicherheits-
ebene 3 erfüllt werden, dann darf die 
Maßnahme auch dort eingesetzt werden. 

  

   Team 1 Die gesehene Fehlinterpretationsmöglich-
keit ist nicht ersichtlich.  
Inhaltlich: Die eigens vorgesehenen Maß-
nahmen und Einrichtungen (M+E) des 
anlageninterne Notfallschutzes dürfen u. 
E. bei der Nachweisführung zur Einhaltung 
der Anforderungen auf der Sicherheits-
ebene 3 nicht herangezogen werden, auch 
wenn diese M+E die Anforderungen der 
Ebene 3 erfüllen. In diesem Fall wären sie 
als M+E der Ebene 3 einzuordnen. 
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VGB Gegenüber dem BMI- Sicherheitskriterium 
1.1,2 wird die Angemessenheit der vorzu-
sehenden Maßnahmen gestrichen.  
Die Katastrophenschutzplanung liegt im 
Zuständigkeitsbereich der Behörden. Es 
gibt keine Erkenntnisse, dass dies geän-
dert werden muss.  
Es fehlt die Trennung zwischen Katastro-
phen- und Notfallschutz. 

2.1 (17) Es sind organisatorische und technische 
Maßnahmen innerhalb und außerhalb der 
Anlage vorzusehen, um die Umsetzung 
der Katastrophenschutzpläne zu 
ermöglichen, um Folgen der Aus-
wirkungen von Unfällen mit Freisetzungen 
radioaktiver Stoffe auf die Bevölkerung 
festzustellen, zu verhindern oder zu 
begrenzen. Die im Notfall zu ergreifenden 
Maßnahmen sind regelmäßig zu erproben 
Unabhängig von der behördlichen 
Katastrophenschutzplanung hat der 
Betreiber eigene Vorsorge- und 
Schutzmaßnahmen aufzustellen, die in 
den Betriebsvorschriften der Anlage 
(Alarmordnung) zu erfassen sind. 

313 

Team 1 Zum 1. Absatz: Die Einführung einer For-
mulierung wie „Angemessenheit“ ist u. E. 
nicht zielführend. Erstens sind u. E. solche 
unbestimmten Begriffe zu vermeiden. 
Zweitens ist Angemessenheit eine durch-
gehende Anforderung im gestaffelten 
Konzept, wobei der „angemessene Um-
fang“ jeweils an entsprechenden Stellen 
im Regelwerk zu präzisieren ist.  
Zum 2. und 3. Absatz: Gemäß §§ 51 und 
53 StrlSchV, den „Empfehlungen zur Pla-
nung von Notfallsschutzmaßnahmen 
durch Betreiber von Kernkraftwerken“ und 
den „Rahmenempfehlungen für den Ka-
tastrophenschutz in der Umgebung kern-
technischer Anlagen“, Teil B, bestehen 
Pflichten des Betreibers zur Mitwirkung im 
Katastrophenschutz. Die in der Ziffer ge-
stellten Anforderungen bedeuten keine 
Änderung der Zuständigkeiten. 
Zum 3. Absatz: Kommentar wird berück-
sichtigt, Text der Ziffer entsprechend prä-
zisiert. 

2.1 
(174) 

Zur Unterstützung des Katastrophen-
schutzes Es sind organisatorische und 
technische Maßnahmen innerhalb und 
außerhalb der Anlage vorzusehen, um die 
Folgen von Unfällen mit zu besorgenden 
oder eingetretenen Freisetzungen festzu-
stellen und ihre Auswirkungen auf Mensch 
und Umwelt zu verhindern oder zu be-
schränken.die Umsetzung der Katastro-
phenschutzpläne zu ermöglichen, um 
Folgen der Auswirkungen von Unfällen mit 
Freisetzungen radioaktiver Stoffe auf die 
Bevölkerung festzustellen, zu verhindern 
oder zu begrenzen.  
Die im Notfall zu ergreifenden Maßnah-
men sind regelmäßig zu erproben.  
Neben Unabhängig von der behördlichen 
Katastrophenschutzplanung hat der 
Betreiber eigene Vorsorge- und Schutz-
maßnahmen aufzustellen, die in den Be-
triebsvorschriften der Anlage (Alarmord-
nung) zu erfassen sind. 

2.2 Konzept des gestaffelten Einschlusses 
der radioaktiven  
Inventare (Barrierenkonzept) 

110 TÜV-
Leitstelle 

Kern-
technik 
beim 

Innerhalb des Barrierenkonzeptes (2.2) 
fehlen klare Feststellungen, unter welchen 
Randbedingungen die Integrität der Hüll-
rohre ausreichend sichergestellt ist. Dies 
betrifft die Festlegungen für den bestim-

2.2 Konzept des gestaffelten Einschlusses 
der radioaktiven Inventare (Barrieren-
konzept) 
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VdTÜV mungsgemäßen Betrieb (geringfügige 
Brennstabschäden sind bisher zulässig) 
und die Sicherheitsebene 3, wo unter 
2.2(4) mindestens zwei Barrieren gefordert 
werden. Kühlmittelverluststörfälle beinhal-
ten eine Verletzung der Barriere „Druck-
führende Umschließung des Reaktorkühl-
mittels“ sowie maximal 10% Schadensum-
fang bei den Brennstabhüllrohren. Sollen 
unter diesen Randbedingungen noch zwei 
Barrieren sichergestellt sein? Die Ausfüh-
rungen zum Barrierenkonzept sind ent-
sprechend zu überarbeiten. 

 Team 1 Die Aufgabenstellung der Barrieren Im 
Rahmen des Barrierenkonzepts ist in Ziffer 
2.2 (1) dargelegt, wobei ausgeführt ist, 
dass „die unter Nr. 2.4 angegebenen ra-
diologischen Sicherheitsziele“ unter Be-
achtung der Gesamtwirkung der Barrieren 
einzuhalten sind. Damit wird implizit auch 
der Umfang der betrieblich zulässigen 
Hüllrohrschäden geregelt. Eine explizite 
Aussage hierzu im Rahmen der Darstel-
lung der Grundsätze des Barrierenkon-
zepts ist. U. E. nicht zielführend.  
Gemäß Definitionsliste ist ein Hüllrohr-
schaden das Gasundichtwerden des Hüll-
rohrs.  
Hinsichtlich der Anzahl der verbleibenden 
intakten Barrieren beim KMV erfolgt eine 
Überarbeitung der Anforderungen in den 
entsprechenden Ziffern. 

  

165 FANP 8. Die Darstellung des Barrierenkonzepts 
(Modul 1, 2.2) enthält 2 Verkürzungen, die  
– bei einer buchstabengetreuen Anwen-

dung der jetzigen Formulierung - einen 
völligen Umbau der Anlagen erforder-
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lich machen würde, ohne dass es hier-
für sicherheitstechnische Gründe gä-
be. Die beiden Verkürzungen sind: 
-  die Reduzierung des Barrierensys-

tems auf die metallischen Barrieren 
allein, d.h. das „Vergessen“ von 
physikalischen Möglichkeiten zur 
Rückhaltung von radioaktiven Stof-
fen, wie z.B. gerichtete Luftströ-
mung oder Wasservorlage, 

-  in mehreren Punkten auch die Ver-
nachlässigung der Tatsache, dass 
bei Zuständen mit geringen physi-
kalischen Freisetzungspotentialen 
(keine hohen Leistungen, Tempe-
raturen, Drücke) die Anforderungen 
an die Einschlussfunktion durch 
Barrieren erheblich reduziert sind. 

 Team 1 Zum 1. Spiegelstrich: die „physikalischen“ 
Barrieren sind in Modul 1 als „Rückhalte-
funktionen“ eingeführt (siehe Ziffer 2.2 
(2)). 
Zum 2. Spiegelstrich: dieser Sachverhalt 
ist u. E. in Ziffer 2.2 (2) erfasst. 

  

298 RSK Zu 2.2 „Konzept des gestaffelten Ein-
schlusses der radioaktiven Inventare (Bar-
rierenkonzept)“... Allgemein: Die Barrieren 
sollten nicht über die aufrecht zu erhalten-
de Anzahl, sondern definitiv benannt wer-
den (also statt „wie viel“: welche Barrieren 
müssen bei den einzelnen Sicherheits-
ebenen bzw. auch Ereignisabläufen erhal-
ten bleiben). (K2) 

  

 Team 1 Kommentar in den folgenden Ziffern so 
weit als möglich umgesetzt. 
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298 RSK Zu 2.2/2.3(1)c „Erhalt der Barrierenintegri-
tät“: Der Begriff Barrierenintegrität ist für 
die einzelnen Barrieren zu definieren. (K1) 

  

   Team 1 Dies erfolgt im Rahmen der Definitionslis-
te.  

  

2.2 (1) Der Einschluss der im Kernkraftwerk be-
findlichen radioaktiven Stoffe ist durch 
gestaffelte Barrieren sicherzustellen. Da-
bei sind die Barrieren in ihrer Gesamtheit 
so auszulegen und während der gesamten 
Betriebsdauer in einem solchen Zustand 
zu halten, dass bei den gemäß Nr. 2.1 (7) 
auf den verschiedenen Sicherheitsebenen 
zu unterstellenden Ereignissen und den 
sich daraus ergebenden mechanischen, 
thermischen, chemischen und durch 
Strahlung hervorgerufenen Belastungen 
die unter Nr. 2.4 angegebenen radiologi-
schen Sicherheitsziele eingehalten wer-
den.  

313 VGB In dem gültigen Regelwerk sind die Anfor-
derungen, die an die Barrieren zu stellen 
sind, geregelt. So sind z. B. in den Sicher-
heitskriterien für Kernkraftwerke, Kriterium 
4.1 die Druckführende Umschließung des 
Reaktorkühlmittels und in den Kriterien 8.1 
– 8.5 Anforderungen an den Sicherheits-
behälter behandelt. Ergänzender Rege-
lungsbedarf besteht nicht. 
Die Formulierung des ersten Satzes würde 
bedeuten, dass im Normalbetrieb keine 
Ableitungen zulässig sind. 

2.2 (1) Der Einschluss der im Kernkraftwerk be-
findlichen radioaktiven Stoffe ist durch 
gestaffelte Barrieren sowie durch Rückhal-
tefunktionen sicherzustellen. Dabei sind 
die Barrieren in ihrer Gesamtheit so aus-
zulegen und während der gesamten Be-
triebsdauer in einem solchen Zustand zu 
halten, dass bei den gemäß Ziffer Nr. 2.1 
(37) auf den verschiedenen Sicherheits-
ebenen zu unterstellenden Ereignissen 
und den sich daraus ergebenden mecha-
nischen, thermischen, chemischen und 
durch Strahlung hervorgerufenen Belas-
tungen die unter Ziffer Nr. 2.4 angegebe-
nen radiologischen Sicherheitsziele ein-
gehalten werden. 

   Team 1 Zum 1. Absatz: Mit Modul 1 sollen die 
Grundsätze des Sicherheitskonzepts dar-
gelegt werden. Dazu zählt gemäß interna-
tionalem Ansatz auch das Barrierenkon-
zept. In den Sicherheitskriterien für KKW 
ist ein solches Konzept nicht explizit aus-
formuliert. 
Zum 2. Absatz: Der erste Satz beinhaltet 
die Zielsetzung der Barrieren bzw. des 
Barrierenkonzeptes. Mit den folgenden 
Sätzen und insbesondere mit der explizi-
ten Bezugnahme auf die radiologischen 
Ziele (Ziffern 2.4) im letzten Satz ist u. E. 
eine Fehlinterpretation des ersten Satzes, 
wie im Kommentar erfolgt, nicht zu besor-
gen. Zur Klarstellung erfolgen in folgenden 
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Ziffern jedoch entsprechende Ergänzun-
gen. 

  Team 1  Wie in Ziffern 2.2 (3) und 2.2 (4) ausge-
führt sind neben den Barrieren i.d.R. auch 
weitere Maßnahmen (Rückhaltefunktio-
nen) zur Einhaltung der radiologischen 
Sicherheitsziele im Einsatz. Diese sollen 
daher auch bereits in Ziffer 2.2 (1) einge-
führt werden. 

  

2.2 (2) Wenn aufgrund vorgesehener betrieblicher 
Vorgänge definierte Barrieren nicht wirk-
sam sind, so müssen zur Einhaltung der 
radiologischen Sicherheitsziele andere 
Maßnahmen und technische Einrichtun-
gen verfügbar sein, die eine wirksame und 
zuverlässige Rückhaltefunktion sicherstel-
len. 

191 FANP Das Bereithalten anderer Maßnahmen und 
technische Einrichtungen ist nicht zwin-
gend, wenn die Reduzierung von Barrie-
ren damit verbunden ist, dass auch die 
Anforderungen reduziert sind, z. B. beim 
BE- Wechsel mit Systemen kalt, drucklos. 

2.2 (2) Wenn aufgrund vorgesehener betrieblicher 
Vorgänge definierte Barrieren nicht wirk-
sam sind, so müssen zur Einhaltung der 
radiologischen Sicherheitsziele (siehe 
Ziffer 2.4 (1)) andere Maßnahmen und 
technische Einrichtungen verfügbar sein, 
die eine den jeweiligen Bedingungen ent-
sprechende wirksame und zuverlässige 
Rückhaltefunktion sicherstellen. 

   Team 1 Auch in dem genannten Beispiel sind 
Rückhaltefunktionen verfügbar oder vorab 
bereits eingesetzt gewesen. Situationen, 
on denen Barrieren fehlen und gänzlich 
auch Rückhaltefunktionen sind nicht ver-
einbar mit dem Barrierenkonzept. Im übri-
gen fordert Ziffer 2.2 (2) nicht, dass an die 
„anderen Maßnahmen“ die gleichen An-
forderungen wie an die Barrieren gestellt 
werden, sondern, dass die anderen Maß-
nahmen die Einhaltung der radiologischen 
Sicherheitsziele übernehmen. Die Formu-
lierung bedeutet auch, dass die Anforde-
rungen an die Rückhaltefunktion den Be-
dingungen „vor Ort“ angepasst werden 
kann. Zur Präzisierung wird eine Texter-
gänzung vorgenommen. 

  

  313 VGB Das Gebot zur Minimierung der Strahlen-
exposition besagt, dass unter Beachtung 
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des Standes von Wissenschaft und Tech-
nik und unter Berücksichtigung aller Um-
stände des Einzelfalles die Strahlenexpo-
sition so gering wie möglich zu halten ist.  

   Team 1 Dieser Hinweis wird durch die explizite 
Bezugnahme auf die entsprechende Ziffer 
in Abschnitt 2.4 aufgegriffen. 

  

Hinweis Dies kann bspw. beim Brennelement-Wechsel 
oder im Maschinenhaus von SWR Anlagen der 
Fall sein. Zu diesen Maßnahmen und Einrich-
tungen können bspw. zählen: Wasservorlagen, 
Druckstaffelungen, Filterungen, Gebäudestruk-
turen. 

   Hinweis Dies gilt insbesondere hinsichtlich deskann 
bspw. beim Brennelement-Wechsels oder 
imdes Maschinenhauses von SWR- Anlagen 
und umfasst insbesondereder Fall sein. Zu 
diesen Maßnahmen und Einrichtungen können 
bspw. zählen:wie Wasservorlagen, Druckstaffe-
lungen, Filterungen, Gebäudestrukturen. 

2.2 (3) Auf den Sicherheitsebenen 1 und 2 sind 
neben den erforderlichen Rückhaltefunkti-
onen zur Erfüllung der radiologischen 
Vorgaben zu gewährleisten: 

   2.2 (3) Auf den Sicherheitsebenen 1 und 2 sind 
neben den erforderlichen Rückhaltefunkti-
onen zur Erfüllung der radiologischen 
Sicherheitsziele Vorgaben zu gewährleis-
ten: 

80 TÜV 
NORD 

Zulässige betriebliche Defekte erwähnen.  a) für den Einschluss des Aktivitätsinven-
tars des Reaktorkerns während der 
Betriebsphasen A bis C und B (gemäß 
Hinweis in Ziffer Nr. 2.1 (49), in der 
Phase CB bis zum Zeitpunkt des Öff-
nens des Sicherheitsbehälters) min-
destens folgende Barrieren:  
1. die Brennstabhüllrohre, abgesehen 

vom zulässigen Umfang betrieblich 
bedingter Hüllrohrschäden, 

2. die druckführende Umschließung 
des Reaktorkühlmittels und 

3. der Sicherheitsbehälter 

 Team 1 Kommentar berücksichtigt.   

 a) für den Einschluss des Aktivitätsinven-
tars des Reaktorkerns während der Be-
triebsphasen A und B (gemäß Hinweis in 
Nr. 2.1 (9), in der Phase B bis zum Zeit-
punkt des Öffnens des Sicherheitsbehäl-
ters) mindestens folgende Barrieren:  
1. die Brennstabhüllrohre, 
2.  die druckführende Umschließung des 

Reaktorkühlmittels und 
3. der Sicherheitsbehälter 

192 FANP Die Darstellung des Barrierensystems für 
die Anforderungen auf den einzelnen 
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Sicherheitsebenen ist unvollständig, da 
nur metallische Barrieren behandelt wer-
den, nicht jedoch andere Barrieren ein-
schließlich der physikalischen, wie z.B. 
gerichtete Luftströmung oder Wasservor-
lage. 
a) Was soll die Aussage, dass in der 

Phase B bis zum Öffnen des SHB die 
Barriere des SHB vorhanden sein soll? 
Hier fehlt eine klare Regelung, ab 
wann der SHB geöffnet werden darf. 
Beim SWR dürfen die ersten Schrau-
ben des Beladedeckels bei nieder-
energetischer DFU, d. h. einem DFU-
Druck von < 20 bar, gelöst und der Be-
ladedeckel bei einer DFU-Temperatur 
< 100 "C abgehoben werden. 

 Team 1 Zum 1. Absatz: die „physikalischen“ Bar-
rieren sind in Modul 1 als „Rückhaltefunk-
tionen“ eingeführt (siehe Ziffer 2.2 (2)). 
Eine tiefer gehende Darstellung der Anfor-
derungen an diese Funktionen ist u. E. 
nach nicht Thema von Abschnitt 2.2. 
Zum 2. Absatz: In Abschnitt 2.2 (Grund-
sätze des Barrierenkonzepts) würden 
solche Detailregelungen zu weit gehen.  

  

298 RSK 2.2(3)a bedarf der Präzisierung, da z. B. 
betriebliche Brennstabschäden nicht be-
rücksichtigt werden.  (K2) 

  

   Team 1 Kommentar berücksichtigt.   

  313 VGB Nach der hier gewählten Formulierung 
müssten zukünftig im bestimmungsgemä-
ßen Betrieb Brennstabschäden ausge-
schlossen sein. Dieses ist eine erhöhte 
Anforderung gegenüber den bisherigen 
Regelungen, für die es keine sicherheits-
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technische Begründung gibt. 

   Team 1 Kommentar berücksichtigt.   

  Team 1  Anpassung an die Neudefinition der Be-
triebsphasen. 

  

 b)  für den Einschluss des Aktivitätsinven-
tars des Reaktorkerns während der 
Betriebsphasen C und D als Barriere 
mindestens das Brennstabhüllrohr.  

Team 1  Anpassung an die Neudefinition der Be-
triebsphasen sowie Berücksichtigung der 
betrieblichen Hüllrohrschäden. 

 b) für den Einschluss des Aktivitätsinven-
tars des Reaktorkerns während der 
Betriebsphasen BC und ED als Barrie-
re mindestens das Brennstabhüllrohr, 
abgesehen vom zulässigen Umfang 
betrieblich bedingter Hüllrohrschäden. 

3 Sailer 
RSK 

Gewichtung „wesentlich“ 
In 2.2 (3) c) wird für DWR und SWR ein 
unterschiedliches Niveau gefordert. Tat-
sächlich findet die Brennelementhandha-
bung beim SWR ´69 zwar zum größten 
Teil außerhalb des Containments bzw. bei 
geöffnetem Containment statt; es beste-
hen aber zusätzliche Anforderungen an 
die Qualität des Abschlusses und der 
Luftführung in den benutzten Räumen 
(Frage: wie ist das bei KRB?). Mindestens 
diese zusätzlichen Anforderungen müss-
ten an dieser Stelle aufgenommen wer-
den. 

 c) für den Einschluss des Aktivitätsinven-
tars der bestrahlten Brennelemente, 
die in der Anlage gehandhabt bzw. ge-
lagert werden, während der Betriebs-
phasen A bis FE als Barrieren mindes-
tens das Brennstabhüllrohr, abgese-
hen vom zulässigen Umfang betrieb-
lich bedingter Hüllrohrschäden, sowie 
beim DWR der Sicherheitsbehälter. 
Ein nicht vorhandener Sicherheitsbe-
hälter ist durch Rückhaltefunktionen zu 
kompensieren.  

 Team 1 Kommentar wird berücksichtigt, die ge-
sonderte Anforderung an den DWR gestri-
chen. Die Bezugnahme auf erforderliche 
zusätzliche Maßnahmen (Rückhaltefunkti-
onen) ist einleitend in Ziffer 2.3 bzw. über-
geordnet in Ziffer 2.2 (2) formuliert, weiter-
gehende Detailanforderungen sollten in 
Modul 1 nicht festgelegt werden. 

  

 c)  für den Einschluss des Aktivitätsinven-
tars der bestrahlten Brennelemente, 
die in der Anlage gehandhabt bzw. ge-
lagert werden, während der Betriebs-
phasen A bis E als Barrieren mindes-
tens das Brennstabhüllrohr sowie beim 
DWR der Sicherheitsbehälter.  

81 TÜV 
NORD 

Keine unterschiedlichen Anforderungen 
SWR/DWR formulieren! Stand W&T nicht 
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an dem Vorhandenen sondern an dem 
Erforderlichen messen." 

 Team 1 Kommentar wird berücksichtigt, die ge-
sonderte Anforderung an den DWR gestri-
chen. 

  

110 TÜV- Leit-
stelle Kern-

technik 
beim 

VdTÜV 

Unter 2.2(3c) werden im Hinblick auf die 
erforderlichen Barrieren unterschiedliche 
Anforderungen für DWR und SWR ge-
stellt. Eine ausführungsabhängige Diffe-
renzierung sollte im Rahmen „grundlegen-
der Sicherheitsanforderungen“ nicht vor-
genommen werden. Daher sind zu den 
Anforderungen an die erforderlichen Bar-
rieren ausführungsunabhängige Anforde-
rungen zu formulieren.  

  

 Team 1 Kommentar wird berücksichtigt, die ge-
sonderte Anforderung an den DWR gestri-
chen. 

  

298 RSK In 2.2(3)c wird für DWR und SWR ein 
unterschiedliches Niveau gefordert. Bei 
SWR und DWR sind gleiche Anforderun-
gen zu stellen, und diese Anforderungen 
sind konkret zusammenzustellen. (K1) 

  

 Team 1 Kommentar wird berücksichtigt, die ge-
sonderte Anforderung an den DWR gestri-
chen. 
Eine weitergehende Konkretisierung der 
Anforderungen, über die konzeptionelle 
Anforderung, dass mittels der vorhande-
nen Barriere (hier das Hüllrohr) und den 
Rückhaltefunktionen die radiologischen 
Sicherheitsziele einzuhalten sind, sollte u. 
E. bei der Darstellung der Grundsätze des 
Barrierenkonzepts, wie hier beabsichtigt, 
nicht erfolgen.  
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313 VGB Zu c): Es gibt kein sicherheitstechnisches 
Erfordernis, hier zwischen SWR und DWR 
zu unterscheiden. Diese Forderung hätte 
betriebliche Einschränkungen beim DWR 
ohne sicherheitstechnische Begründung 
zur Folge. 
Es erfolgt eine Vermischung des Leis-
tungsbetriebes und des Nichtleistungsbe-
triebes. 

  

   Team 1 Kommentar wird berücksichtigt, die ge-
sonderte Anforderung an den DWR gestri-
chen. 
Die Anforderung gilt für alle Betriebspha-
sen, da per Definition die Lagerung der BE 
im BE Becken während aller Betriebspha-
sen stattfindet. 

  

  Team 1  Anpassung an die Neudefinition der Be-
triebsphasen sowie Berücksichtigung der 
betrieblichen Hüllrohrschäden. 

  

Hinweis Die Barriere „verschlossener Transport- und 
Lagerbehälter“ wird in den „Sicherheitsanforde-
rungen für Kernkraftwerke“ nicht in Bezug 
genommen.  

313 VGB Warum wird der verschlossene Transport- 
und Lagerbehälter nicht in Bezug genom-
men ? 

Hinweis Dies gilt unbeschadet derDie Barriere „ver-
schlossener Transport- und Lagerbehälter“ 
wird in den „Sicherheitsanforderungen für 
Kernkraftwerke“ nicht in Bezug genommen.  

   Team 1 Die Formulierung von Anforderungen an 
und damit auch die Bezugnahem von 
Bedingungen des verschlossenen Trans-
port- und Lagerbehälters liegt außerhalb 
des beauftragten Gültigkeitsbereichs von 
Modul 1. 

  

 d) der sichere kontrollierte Einschluss des 
sonstigen Aktivitätsinventars in der An-
lage in allen Betriebsphasen. 

    d) der sichere kontrollierte Einschluss des 
sonstigen Aktivitätsinventars in der An-
lage in allen Betriebsphasen. 

2.2 (4) Auf der Sicherheitsebene 3 sind neben 
den Rückhaltefunktionen zur Erfüllung der 
radiologischen Vorgaben zu gewährleis-

   2.2 (4) Auf der Sicherheitsebene 3 sind neben 
den Rückhaltefunktionen zur Erfüllung der 
radiologischen Sicherheitsziele Vorgaben 
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ten: zu gewährleisten: 

82 TÜV Nord  Allgemein: nicht "wieviele" sondern "wel-
che" Barrieren benennen. 

 Team 1 Die Anforderungen innerhalb der Ebene 3 
sind störfallspezifisch: Im Falle von Tran-
sienten sind alle 3 Barrieren, beim KMV 
(bei Beachtung des RSK Beschlusses „1 
% bzw. 10 % Schadensumfang beim 
KMV“ hingegen nur der Sicherheitsein-
schluss gefordert. Kommentar berücksich-
tigt. 

83 TÜV Nord 10% Schadensumfang bei KMV zulässig. 
Hier passt die Anforderung nicht! 

 Team 1 Kommentar berücksichtigt. 

 a) für den Einschluss des Aktivitätsinven-
tars des Reaktorkerns während der 
Betriebsphasen A bis C und B (in der 
Phase CB bis zum Zeitpunkt des Öff-
nens des Sicherheitsbehälters) min-
destens zwei der Barrieren gemäß Nr. 
2.2 (3a). 
- bei den Ereignissen, bei denen als 

einleitendes Ereignis kein Versa-
gen einer Barriere postuliert wird, 
alle drei Barrieren gemäß Ziffer 2.2 
(3a), 

- bei den Störfällen mit Kühlmittelver-
lust der Sicherheitsbehälter und  

- bei Störfällen mit ereignisbeding-
tem Bypass des Sicherheitsbehäl-
ters die Brennstabhüllrohre.  

193 FANP a) die Forderung stellt gegenüber dem 
bisherigen Regelwerk eine erhebliche 
Verschärfung dar, da damit z.B. bei 
DEHEIRO ein Abblasen über Dach 
sowie bei 2A-LOCA Brennstabschäden 
ausgeschlossen werden müssten. 

  

 Team 1 Durch Textänderung u. E: erledigt.    

298 RSK Zu 2.2(4)a: Diese Formulierung ist miss-
verständlich, da dann z. B. bei einem KMV 
das Auftreten von Hüllrohrschäden auszu-
schließen ist, während derzeit die Einhal-
tung des 10%-Kriteriums nachzuweisen 
ist. (K2) 

  

 Team 1 Kommentar berücksichtigt.   

 a)  für den Einschluss des Aktivitätsinven-
tars des Reaktorkerns während der 
Betriebsphasen A und B (in der Phase 
B bis zum Zeitpunkt des Öffnens des 
Sicherheitsbehälters) mindestens zwei 
der Barrieren gemäß Nr. 2.2 (3a).  

313 VGB Zu a) Diese Anforderung besagt, dass für 
postulierte Kühlmittelverluststörfälle das 
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Auftreten von Hüllrohrschäden auszu-
schließen ist, Heizrohrbrüche sind auch 
auszuschließen. Die Anforderung kann 
auch so interpretiert werden, dass Kühl-
mittelverluststörfälle auszuschließen sind. 
Alle Interpretationen der Anforderung 
führen zu einer erhöhten Anforderung 
gegenüber dem bestehenden Regelwerk. 

   Team 1 Kommentar durch Änderungen im Text 
zumindest teilweise berücksichtigt. Im 
Falle von Heizrohrbrüche sind ereignisbe-
dingte Brennstabschäden u. E. nicht zu-
lässig.  

  

  Team 1  Anpassung an die Neudefinition der Be-
triebsphasen. 

  

3 Sailer, 
RSK 

[Gewichtung „wesentlich“] 
Für 2.2 (4) b) gelten die gleichen Überle-
gungen wie oben. 

 Team 1 Kommentar wird berücksichtigt, die ge-
sonderte Anforderung an den DWR gestri-
chen. 

 b) für den Einschluss des Aktivitätsinven-
tars des Reaktorkerns während der 
Betriebsphasen C (nach dem Öffnen 
des Sicherheitsbehälters) bis E und D 
als Barrieren mindestens das Brenn-
stabhüllrohr, abgesehen von ggf. er-
eignisspezifisch postulierten Hüllrohr-
schäden sowie beim DWR der Sicher-
heitsbehälter (der kurzfristig zu schlie-
ßen sein muss). 

 b)  für den Einschluss des Aktivitätsinven-
tars des Reaktorkerns während der 
Betriebsphasen C und D als Barrieren 
mindestens das Brennstabhüllrohr so-
wie beim DWR der Sicherheitsbehälter 
(der kurzfristig zu schließen sein 
muss). 

193 FANP b) Als ein Ereignis der Sicherheitsebene 
3 kommt in der Betriebsphase D ein 
BE-Absturz in Betracht, bei dem die 
Einhaltung der Forderung nach Erhal-
tung der Barriere Brennstabhüllrohr 
nicht möglich ist. 

Warum muss die Einschlussfunktion vom 
Sicherheitsbehälter vorgenommen wer-
den? Warum reicht nicht Gebäudeab-
schluss mit gerichteter Luftströmung? 
Wieso werden hier DWR und SWR ver-
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schieden behandelt? Im Übrigen über-
schneidet sich die Anforderung mit dem 
folgenden Absatz. 

 Team 1 Kommentar berücksichtigt.   

298 RSK Für 2.2(4)b gelten die gleichen Überle-
gungen wie oben (2.2 (3)c). (K1) 

  

 Team 1 Kommentar wird berücksichtigt, die ge-
sonderte Anforderung an den DWR gestri-
chen. 

  

313 VGB Zu b) Es gibt kein sicherheitstechnisches 
Erfordernis hier zwischen SWR und DWR 
zu unterscheiden. 
Es erfolgt eine Vermischung des Leis-
tungsbetriebes und des Nichtleistungsbe-
triebes. 

  

   Team 1 Zum 1. Absatz: Kommentar wird berück-
sichtigt, die gesonderte Anforderung an 
den DWR gestrichen. 
Zum 2. Absatz: Der Kommentar ist nicht 
nachvollziehbar. 

  

  Team 1  Anpassung an die Neudefinition der Be-
triebsphasen. 

  

3 Sailer 
RSK 

[Gewichtung „wesentlich“] 
Noch weniger scharf ist 2.2 (4) c) formu-
liert; bei wörtlicher Interpretation wird 
faktisch nur noch das BE-Hüllrohr als 
Barriere bei DWR und SWR gefordert. 

 c) bei der Handhabung und Lagerung 
von Brennelementen grundsätzlich ei-
ne Barriere. Sofern dies nicht gewähr-
leistet ist, müssen zur Einhaltung der 
radiologischen Sicherheitsziele Maß-
nahmen und technische Einrichtungen 
verfügbar sein, die eine entsprechend 
wirksame und zuverlässige Rückhalte-
funktion sicherstellen.  

 Team 1 Von den drei Barrieren (Hüllrohr, dfU, 
SHB) ist in der Tat hier nur das Hüllrohr 
gefordert, d.h. keine störfallbedingten 
Brennstabschäden (mit der Ausnahme der 
postulierten Schäden, wie beim BE-

 c) bei der Handhabung und Lagerung 
von Brennelementen das Brennstab-
hüllrohr, abgesehen von ggf. ereignis-
spezifisch postulierten Hüllrohrschä-
den. grundsätzlich eine Barriere. So-
fern dies nicht gewährleistet ist, müs-
sen zur Einhaltung der radiologischen 
Sicherheitsziele Maßnahmen und 
technische Einrichtungen verfügbar 
sein, die eine entsprechend wirksame 
und zuverlässige Rückhaltefunktion si-
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Absturz). Eine weitergehende Beschrei-
bung von Anforderungen an die bereits in 
Ziffer 2.2 (4) in Bezug genommenen 
Rückhaltefunktionen sollte nicht hier bei 
der Formulierung des Barrierenkonzepts 
erfolgen.  

cherstellen. 

193 FANP Im Übrigen überschneidet sich die Anfor-
derung aus Ziffer 2.2 (4b) mit dem folgen-
den Absatz c), der eine geringere Anforde-
rung formuliert. 

  

 Team 1 Kommentar in Ziffer 2.2 (4b) berücksich-
tigt. 

  

298 RSK Zu 2.2(4)c: 2.2 (4) c ist weniger scharf als 
2.2 (4) a formuliert; bei wörtlicher Interpre-
tation würde faktisch nur noch das Brenn-
element-Hüllrohr als Barriere bei DWR 
und SWR gefordert. (K2) 

  

   Team 1 Siehe Antwort auf Kommentar 3 zu dieser 
Ziffer. 

  

2.2 (5) Auf der Sicherheitsebene 4a ist für den 
Einschluss des Aktivitätsinventars im 
Reaktorkern und in den bestrahlten gela-
gerten Brennelementen die Integrität min-
destens einer Barriere zu gewährleisten. 

3 Sailer 
RSK 

[Gewichtung „wesentlich“] 
In 2.2 (5) wird für die Sicherheitsebene 4a 
nur noch die Aufrechterhaltung einer Bar-
riere gefordert. Dies ist ein Rückschritt 
gegenüber der bisher in den Genehmi-
gungsverfahren nachgewiesenen Ausle-
gung. Dort wird in aller Regel implizit das 
Funktionieren von mindestens zwei Barrie-
ren nachgewiesen. Soweit dies für be-
stimmte Einzelfälle nicht geschehen kann; 
ist es besser; an dieser Stelle in der For-
mulierung die Ausnahmen zu benennen; 
in denen keine zwei Barrieren nachzuwei-
sen sind. Es ergibt sich sonst auch ein 
gewisser Widerspruch zu 2.3 (2). 

2.2 (5) Auf der Sicherheitsebene 4a ist für den 
Einschluss des Aktivitätsinventars im 
Reaktorkern  
- während der Betriebsphasen A bis C 

die Integrität der druckführenden Um-
schließung sowie ereignisabhängig 
entweder der Brennstabhüllrohre oder 
des Sicherheitsbehälters  

- während der Betriebsphasen D bis E 
die Integrität der Brennstabhüllrohre 

zu gewährleistennachzuweisen. 
Für den Einschluss des Aktivitätsinventars 
und in den bestrahlten, gelagerten Brenn-
elementen ist die Integrität der Brennstab-
hüllrohre zu gewährleistennachzuweisen. 
mindestens einer Barriere zu gewährleis-
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ten. 

 Team 1 Kommentar umgesetzt.    

110 TÜV- Leit-
stelle Kern-

technik 
beim 

VdTÜV 

Die Festlegungen in 2.2(5) und 2.2(6) 
„eine Barriere“ sollten im Hinblick auf den 
Sicherheitsbehälter präzisiert werden. 

  

 Team1 Kommentar nicht umgesetzt, da unvoll-
ständig bzgl. der Barrierenanforderungen. 

  

194 FANP Die Anforderung gilt für den Leistungsbe-
trieb, nicht aber für alle anderen Betriebs-
phasen. 

  

 Team 1 Dieser Kommentar trifft für den ATWS zu, 
die zivilisatorischen EVA sind jedoch nicht 
a priori nur für den Leistungsbetrieb zu 
unterstellen. Eine über die in Ziffer 2.2 (5) 
Rev. A hinaus gehende ereignisspezifi-
sche Zuordnung erfolgt in Modul 3. 

  

298 RSK In 2.2(5) wird für die Sicherheitsebene 4a 
die Aufrechterhaltung nur noch einer Bar-
riere gefordert. Dies ist ein Rückschritt 
gegenüber der bisher in den Genehmi-
gungsverfahren nachgewiesenen Ausle-
gung. Dort wird in aller Regel implizit das 
Funktionieren von mindestens zwei Barrie-
ren nachgewiesen. Soweit dies für be-
stimmte Einzelfälle nicht geschehen kann, 
ist es besser, an dieser Stelle in der For-
mulierung die Ausnahmen zu benennen, 
in denen keine zwei Barrieren nachzuwei-
sen sind. Es ergibt sich sonst auch ein 
gewisser Widerspruch zu 2.3 (2). (K1) 

  

 Team 1 Kommentar umgesetzt.   
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313 VGB Was bedeutet „Gewährleistung“ auf der 
Sicherheitsebene 4? 
Gewährleistung auf der SE 4 muss defi-
niert werden. 

  

   Team 1 Kommentar durch „nachzuweisen“ anstelle 
von „zu gewährleisten“ berücksichtigt. 

  

2.2 (6) Auf den Sicherheitsebenen 4b und 4c sind 
Maßnahmen und Einrichtungen vorzuse-
hen, die hinsichtlich des Aktivitätsinventars 
des Reaktorkerns und der bestrahlten 
gelagerten Brennelemente die Erhaltung 
mindestens einer der noch vorhandenen 
Barrieren zum Ziel haben.  

110 TÜV- Leit-
stelle Kern-

technik 
beim 

VdTÜV 

Die Festlegungen in 2.2(5) und 2.2(6) 
„eine Barriere“ sollten im Hinblick auf den 
Sicherheitsbehälter präzisiert werden. 
[s. Kommentar zu 2.2 (5)] 

2.2 (6) Auf den Sicherheitsebenen 4b und 4c ist 
neben der Aufrechterhaltung von Rückhal-
tefunktionen sind Maßnahmen und Ein-
richtungen vorzusehen, die hinsichtlich 
des Aktivitätsinventars des Reaktorkerns  
- bei Ereignisabläufen mit Umgehung 

des Sicherheitsbehälters die Integrität 
der Brennstabhüllrohre, 

- ansonsten die Funktion des Sicher-
heitsbehälters 

und hinsichtlich des Aktivitätsinventars 
und der bestrahlten gelagerten Brennele-
mente  
- die Integrität der Brennstabhüllrohre  
anzustreben. die Erhaltung mindestens 
einer der noch vorhandenen Barrieren 
zum Ziel haben. 

   Team 1 Diesem Kommentar wird nicht gefolgt, da 
auch „Bypass-Sequenzen“ zu beachten 
sind. 

  

  195 FANP Richtiger wäre als Ziel auf den Sicher-
heitsebenen 4b und 4c, die Wirksamkeit 
noch vorhandener Rückhaltmechanismen 
zu erhalten. Dazu zählen auch hier nicht 
aufgeführte Barrieren wie Filter, gerichtete 
Luftströmung usw.. 

  

   Team 1 Rückhaltefunktionen mit in Bezug ge-
nommen. 
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  313 VGB Diese Anforderung beinhaltet mehrere 
wesentliche und verschärfende Abwei-
chungen vom bisherigen Konzept des 
anlageninternen Notfallschutzes:  
Im bisherigen Konzept zielen die Maß-
nahmen des anlageninternen Notfallschut-
zes bei denjenigen auslegungsüberschrei-
tenden Anlagenzuständen, die jetzt der 
Sicherheitsebene 4b zugeordnet werden, 
primär auf die Verhinderung schwerer 
Kernschäden und nicht, wie hier formuliert, 
auf den Erhalt der Integrität der Barrieren. 
Eine Übernahme der Formulierungen der 
IAEA ist in diesem Punkte nicht hilfreich, 
da die Definition der IAEA für Sicherheits-
ebene 4 nicht mit den Definitionen des 
Textmoduls für Ebene 4 übereinstimmt.  
Auf Sicherheitsebene 4c ist das überge-
ordnete Ziel im bisherigen Konzept des 
anlageninternen Notfallschutzes die Re-
duzierung bzw. Eindämmung der radiolo-
gischen Folgen. Zwar spielt der Erhalt 
noch vorhandener Barrieren im Sinne 
eines Schutzziels hier eine wichtige Rolle. 
Es ist aber auch zu berücksichtigen, dass 
es im Charakter der auf Sicherheitsebene 
4c zusammengefassten Anlagenzustände 
liegt, dass auch die letzte Barriere versa-
gen kann. Die in 2.2(6) formulierte undiffe-
renzierte Anforderung an den Erhalt noch 
vorhandener Barrieren trägt diesem Sach-
verhalt nicht ausreichend Rechnung, zu-
mal die Notwendigkeit eines schutzzielori-
entierten Vorgehens im Bereich des anla-
geninternen Notfallschutzes nicht erwähnt 
wird. Damit legt die Formulierung von 
2.2(6) Interpretationen nahe, die in Konflikt 
mit dem bestehenden Sicherheitskonzept 
stehen und sich in den Anlagen mögli-
cherweise gar nicht umsetzen lassen. 
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(Siehe auch Kommentar zu 2.3(4). 
Im Übrigen können (und sollen) die Ziele 
des anlageninternen Notfallschutzes nach 
bisherigem Konzept auch durch flexible 
Nutzung vorhandener Einrichtungen er-
reicht werden. Dem widerspricht die in 
2.2(6) erhobene Forderung nach Einsatz 
von Maßnahmen und Einrichtungen, die 
den jeweiligen Ebenen 4b und 4c zuge-
ordnet sind.  

   Team 1 Zum 2. Absatz:  
Neben dem primären Ziele, der Vermei-
dung schwerer Kernschäden, ist auf der 
Sicherheitsebene 4b auch der Erhalt einer 
der noch vorhandenen Barrieren ein anzu-
streben. Dies dient der übergeordneten 
Forderung nach Vermeidung oder Be-
grenzung radiologischer Auswirkungen. 
Die Definition der  IAEA unterscheidet auf 
Sicherheitsebene 4 zwischen „prevention“ 
und „mitigation“. Diese unterschiedlichen 
Zielsetzungen werden auch für die Sicher-
heitsebenen 4b und 4c zugrunde gelegt. 
Zum 3. Absatz: Mit der Formulierung „zum 
Ziel haben“ wird dem Charakter der auf 
Sicherheitsebene 4c zusammengefassten 
Anlagenzustände sowie der nicht 
ausschließbaren Möglichkeit, dass auch 
die letzte Barriere versagen kann, Rech-
nung getragen. Die angesprochene Inter-
pretation ist nicht nachvollziehbar. 
Zum 4. Absatz: Die Nutzung aller vorhan-
denen Einrichtungen auf der Ebene 4 ist in 
Abschnitt 2.1 explizit geregelt. Eine Wie-
derholung dieser Regel an dieser Stelle im 
Barrierenkonzept ist nicht erforderlich. Zur 
Klarstellung wird der Text diesbezüglich 
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dennoch geändert. 

  84 TÜV Nord Hier wäre es prima den IAEA Text zu 
übernehmen. Viel besser als dieser Text. 
Zitat IAEA NS-R-1, 2.10(4): “The aim of 
the fourth level of defence is to address 
severe accidents in which the design basis 
may be exceeded and to ensure that ra-
dioactive releases are kept as low as 
practicable. The most important objective 
of this level is the protection of the confi-
nement function.” 

  

   Team 7 Kap. 2.2 in Modul 1 beschreibt das Barrie-
renkonzept. Der Erhalt der Barrieren dient 
der übergeordneten Zielsetzung Schutz 
der Umgebung. Die Formulierung in Modul 
1, Ziffer 2.2 (6) ist als Zielsetzung zutref-
fend für die Sicherheitsebenen 4b und 4c. 
Die Zielsetzung wird in den Anforderungen 
an die Maßnahmen des anlageninternen 
Notfallschutzes in Modul 7 umgesetzt. 
Der Text enthält im Vorhaben abgestimm-
te Begrifflichkeiten und Formulierungen. 
Eine wörtliche Übersetzung des engli-
schen IAEA-Textes würde in dieser Hin-
sicht zu sprachlichen Inkonsistenzen füh-
ren. 

  

2.3 Konzept der Grundlegenden Sicher-
heitsfunktionen 

   2.3 Konzept der Grundlegenden Sicher-
heitsfunktionen 

2.3 (1) Zuverlässigkeit und Wirksamkeit des Ein-
schlusses der in den Brennelementen 
befindlichen radioaktiven Stoffe ist durch 
die grundlegenden Sicherheitsfunktionen  
a) Kontrolle der Reaktivität, 
b) Kühlung der Brennelemente und 
c) Erhalt der Barrierenintegrität 

85 TÜV 
NORD 

Formulierungen bisher: 1 Sicherheitsziel 
(Schutz der Bevölkerung vor ionisierender 
Strahlung) und vier Schutzziele. Wieso 
dies nun neu erfunden wird ist unklar. Für 
internationale Anpassung nicht erforder-
lich. Insbesondere nicht der Begriff Si-
cherheitsfunktion, der im Deutschen ein 
anderes Verständnis (Funktionen, Prozes-

2.3 (1) Zuverlässigkeit und Wirksamkeit des Ein-
schlusses der in den Brennelementen 
befindlichen radioaktiven Stoffe ist durch 
die grundlegenden Sicherheitsfunktionen  
a) Kontrolle der Reaktivität, 
b) Kühlung der Brennelemente und 
c) Erhalt der Barrierenintegrität 
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entsprechend den jeweiligen Anforderun-
gen auf den Sicherheitsebenen sicherzu-
stellen. 

se zur Beherrschung von Ereignissen) als 
im Englischen (safety function - hier ist die 
Sicherheitsanforderung gemeint) hat  

entsprechend den jeweiligen Anforderun-
gen auf den Sicherheitsebenen sicherzu-
stellen. 

   Team 1 Im Hinblick auf Kernkraftwerke wird in 
Modul 1 das genannte „1. Sicherheitsziel" 
über den zuverlässigen und wirksamen 
Einschluss konkretisiert. Das übergeord-
nete Sicherheitsziel ist an verschiedenen 
Stellen, bspw. Ziffern 2.1(1) und 2.3(1), 
angegeben. 
Mit dem Begriff „grundlegende Sicher-
heitsfunktion“, eingeführt in Anlehnung an 
die Begrifflichkeiten in internationalen 
Empfehlungen (z.B. NS-R-1), sollte eine 
begriffliche Abgrenzung zur vielerorts 
diskutierten, aber im Regelwerk nicht 
konkretisierten „schutzzielorientierten 
Vorgehensweise“ erzielt werden.  
 
In der Umsetzung der Anforderungen wird 
in den Modulen im folgenden anstelle des 
Begriffes „Sicherheitsfunktion“ i. d. R. von 
„Maßnahmen und Einrichtungen“ gespro-
chen, da u. E. Anforderungen an „Maß-
nahmen und Einrichtungen“ und nicht an 
„Funktionen“ formuliert werden können.  
 
Natürlich kann auch eine andere Konven-
tion über die Begrifflichkeiten gewählt 
werden, dies sollte inhaltlich keine Unter-
schiede bewirken. 

  

  298 RSK Zu 2.2/2.3(1)c „Erhalt der Barrierenintegri-
tät“: Der Begriff Barrierenintegrität ist für 
die einzelnen Barrieren zu definieren. (K1) 
[s. Kommentar zu 2.2] 

  

   Team 1 Dies erfolgt im Rahmen der Definitionslis-
te.  
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2.3 (2) Auf den Sicherheitsebenen 1 bis 4a sind 
folgende Anforderungen einzuhalten:  
 
Zur Sicherstellung der Kontrolle der Reak-
tivität: 
- Reaktivitätsänderungen sind auf zu-

lässige Werte zu beschränken, 
- der Reaktorkern muss sicher abzu-

schalten sein und langfristig unterkri-
tisch gehalten werden können, 

- die Brennelemente bei der Handha-
bung sowie im Lager für unbestrahlte 
Brennelemente und im Brennelement-
lagerbecken müssen stets unterkritisch 
sein. 

 
Zur Sicherstellung der Kühlung der Brenn-
elemente: 
- Kühlmittel und Wärmesenken sind 

stets ausreichend bereitzustellen, 
- der Wärmetransport vom Brennstoff 

bis zur Wärmesenke sowie  
- die Wärmeabfuhr aus dem Brennele-

mentlagerbecken ist sicherzustellen. 
 
Zur Sicherstellung der Barrierenintegrität: 
- die sich auf den verschiedenen Si-

cherheitsebenen ergebenden mecha-
nischen, thermischen, chemischen und 
durch Strahlung hervorgerufenen Be-
lastungen sind derart zu limitieren, das 
die Kontrolle der Reaktivität sowie die 
Kühlung der Brennelemente sicherge-
stellt ist sowie die unter Nr. 2.4 ange-
gebenen radiologischen Sicherheits-
ziele eingehalten werden. 

196 FANP Bei ATWS (SE 4a) kann eine sichere 
Abschaltung während der Transiente nicht 
garantiert werden. Die Abschaltung erfolgt 
erst nach der Transiente, die Formulierung 
sollte entsprechend präzisiert oder auf SE 
1-3 beschränkt werden, so wie in den hier 
herangezogenen BMI-Kriterien 
Was sind zulässige Werte für Reaktivitäts-
änderungen (Gesamtreaktivität, durch die 
Störung verursachte Reaktivität, Ge-
schwindigkeit der Reaktivitätsänderung). 
Die Barrierenintegrität ist im Sinne der 
Aktivitätsrückhaltung gefordert. Dass ein 
Teil dieser Barrieren zusätzlich auch als 
drucktragende Wandungen der Systeme 
zur Wärmeabfuhr dienen, ist beim LWR 
zwar konzeptbedingt, ist aber nicht mit der 
Barrierenfunktion zur Aktivitätsrückhaltung 
identisch. Die Reaktivitätskontrolle und 
Wärmeabfuhr sind umgekehrt allerdings 
zur Erhaltung der Barrierenfunktion erfor-
derlich.  

2.3 (2) Auf den Sicherheitsebenen 1 bis 4a sind 
folgende Anforderungen einzuhalten:  
Zur Sicherstellung der Kontrolle der Reak-
tivität: 
- Reaktivitätsänderungen sind auf als 

zulässig nachgewiesene Werte zu be-
schränken, 

- der Reaktorkern muss sicher abzu-
schalten sein und langfristig unterkri-
tisch gehalten werden können, 

- die Brennelemente bei der Handha-
bung sowie im Lager für unbestrahlte 
Brennelemente und im Brennelement-
lagerbecken müssen stets unterkritisch 
sein. 

Zur Sicherstellung der Kühlung der Brenn-
elemente: 
- Kühlmittel und Wärmesenken sind 

stets ausreichend bereitzustellen, 
- der Wärmetransport vom Brennstoff 

bis zur Wärmesenke sowie  
- die Wärmeabfuhr aus dem Brennele-

mentlagerbecken ist sicherzustellen. 
Zur Sicherstellung der Barrierenintegrität: 
- Ddie sich auf den verschiedenen Si-

cherheitsebenen ergebenden mecha-
nischen, thermischen, chemischen und 
durch Strahlung hervorgerufenen Be-
lastungen sind derart zu limitieren, 
dass die unter Ziffer 2.4 angegebenen 
radiologischen Sicherheitsziele ein-
gehalten werden und die Kontrolle der 
Reaktivität sowie die Kühlung der 
Brennelemente sichergestellt sind. ist 
sowie die unter Nr. 2.4 angegebenen 
radiologischen Sicherheitsziele ein-
gehalten werden. 
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   Team 1 Zum 1. Absatz: mit der Formulierung „der 
Reaktorkern muss sicher abzuschalten 
sein und langfristig unterkritisch gehalten 
werden können“ ist keine Vorgabe hin-
sichtlich „vor oder nach der Transiente“ 
bzw. eine Aussage darüber, wann die 
ATWS Transiente in diesem Sinne been-
det ist, verbunden. Diesbezügliche Präzi-
sierungen würden die Übersichtlichkeit der 
Anforderung wohl eher verschlechtern. 
Eine Einschränkung auf die Ebene 3 wür-
de wegen der Vollständigkeit eine geson-
derte Formulierung zur Ebene 4a erfor-
dern, was ebenfalls nicht als zielführend 
angesehen wird. Daher keine Änderung 
am Text. 
Zum 2. Absatz: Gemeint ist, dass Ände-
rungen in der Reaktivität, die bei den Er-
eignissen dieser Sicherheitsebenen zu 
betrachten sind, betreffend sowohl den 
Betrag als auch die Dynamik, innerhalb 
solcher Grenzen verlaufen, für die nach-
gewiesen ist, dass diese Änderungen nicht 
zu unzulässigen Auswirkungen (gemessen 
an den Nachweiskriterien) führen. Die 
Erfordernis für eine Präzisierung ist u. E. 
nicht gegeben, da jedoch auch Kommen-
tar Nr. 313 zu dieser Ziffer diesbezüglich 
nachfragt erfolgt eine Präzisierung im 
Text. Eine tiefer gehende Darstellung an 
dieser Stelle würde u. E. nicht zum Cha-
rakter der restlichen Spiegelpunkten pas-
sen. 
Zum 3. Absatz: Die Bezeichnung der 
Grundlegenden Sicherheitsfunktion mit 
dem Begriff „Barrierenintegrität“ (in Unter-
scheidung bspw. zum Begriff „Einschluss 
der radioaktiven Stoffe“) zielt bewusst 
auch auf die Multifunktionalität der Barrie-
ren des Barrierenkonzepts, die (zugege-
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benerweise konzeptbedingt) beim LWR 
vorliegt. Die Aufstellung von Anforderun-
gen (bspw.) an die dfU hinsichtlich ihrer 
Funktion zur Aktivitätsrückhaltung sollte u. 
E. nicht losgelöst von den Anforderungen 
hinsichtlich ihrer Funktion zur Wärmeab-
fuhr behandelt werden. Daher ist in Ziffer 
2.3 (2) bei der Barrierenintegrität der Be-
zug zu allen Grundlegenden Sicherheits-
funktionen hergestellt. Eine „Identität“ der 
Funktionen der dfU zur Wärmeabfuhr und 
zur Aktivitätsrückhaltung ist damit nicht 
gefordert. Zur Verdeutlichung der Prioritä-
ten wird allerdings die Reihenfolge der 
genannten Grundlegenden Sicherheits-
funktionen umgeordnet. 

  313 VGB Wie sind zulässige Werte von Reaktivi-
tätsänderungen definiert? Die Forderung 
ist zu unbestimmt. Wichtig ist hier, das 
technologische Grenzen nicht überschrit-
ten werden.  
Es ist zulässig, den Wärmetransport vom 
BE-Becken zur Wärmesenke temporär zu 
unterbrechen. 
Der Gedanke, dass die Barrierenintegrität 
dazu dient, die Kontrolle der Reaktivität 
oder die Kühlung der BE sicherzustellen, 
ist unverständlich. 

  

   Team 1 Zum 1. Absatz: Gemeint ist, dass Ände-
rungen in der Reaktivität, die bei den Er-
eignissen dieser Sicherheitsebenen zu 
betrachten sind, betreffend sowohl den 
Betrag als auch die Dynamik, innerhalb 
solcher Grenzen verlaufen, für die nach-
gewiesen ist, dass diese Änderungen nicht 
zu unzulässigen Auswirkungen (gemessen 
an den Nachweiskriterien) führen. Die 
Erfordernis für eine Präzisierung ist u. E. 
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nicht gegeben, da jedoch auch Kommen-
tar Nr. 196 zu dieser Ziffer diesbezüglich 
nachfragt erfolgt eine Präzisierung im 
Text. Eine tiefer gehende Darstellung an 
dieser Stelle würde u. E. nicht zum Cha-
rakter der restlichen Spiegelpunkten pas-
sen. 
Zum 2. Absatz: die in Ziffer 2.3 (2) gewähl-
te Formulierung „die Wärmeabfuhr aus 
dem Brennelementlagerbecken ist sicher-
zustellen“ bedeutet, dass es nicht zu Ver-
letzungen der Nachweiskriterien kommt. 
Temporäre Unterbrechungen, die dazu 
nicht führen, sind mit dieser Formulierung 
nicht unzulässig. 
Zum 3. Absatz: siehe hierzu Antwort auf 
Kommentar Nr. 196 (3. Absatz).  

2.3 (3) Auf der Sicherheitsebene 4b soll die Kon-
trolle der Reaktivität sowie die Kühlung der 
Brennelemente erhalten oder wieder her-
gestellt werden und die Anlage in einen 
sicheren Zustand überführt werden. Die 
Integrität des Sicherheitseinschlusses 
oder mindestens einer Barriere soll erhal-
ten bleiben.  

197 FANP Hier wird im Widerspruch zu 2.2(6) der 
Erhalt einer Barriere auf SE 4b gefordert. 

2.3 (3) Auf der Sicherheitsebene 4b soll die Kon-
trolle der Reaktivität sowie die Kühlung der 
Brennelemente erhalten oder wieder her-
gestellt werden und die Anlage in einen 
langfristig sicheren Zustand überführt 
werden. Die Integrität des Sicherheitsein-
schlusses oder mindestens einer Barriere 
soll erhalten bleiben.  

   Team 1 / 7 Ein Widerspruch zu 2.2 (6) ist nicht er-
kennbar. In beiden Ziffern ist „eine“ Barrie-
re angesprochen. Auch die Wortwahl (in 
Ziffer 2.2 (6): „zum Ziel haben“ bzw. „an-
zustreben“ in Rev. A, in Ziffer 2.3 (3): „soll“ 
ist nicht widersprüchlich. 

  

  313 VGB Diese grundsätzlich vernünftigen Ziele für 
Sicherheitsebene 4b sind ähnlich zu Zie-
len für den Auslegungsbereich formuliert. 
Da Hinweise auf den besonderen Charak-
ter auslegungsüberschreitender Anlagen-
zustände und die notwendige Anwendung 
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des Verhältnismässigkeitsgrundsatzes im 
auslegungsüberschreitenden Bereich 
fehlen, muss geschlossen werden, dass 
die Anforderung praktisch in Auslegungs-
qualität erfüllt und nachgewiesen werden 
soll. Dafür spricht auch der unter 2.3(4) 
gegebene Hinweis auf die Einführung von 
Akzeptanzkriterien für die Sicherheitsebe-
ne 4b. In diesem Sinne stellt die Anforde-
rung 2.3(3) eine wesentliche Änderung 
des bisherigen Sicherheitskonzepts dar, 
die für bestehende Anlagen nicht erfüllbar 
ist.  

   Team 1 Mit der Wahl des Wortes „soll“, welches in 
Modul 1 nur an ausgewählten Stellen 
(insbesondere hinsichtlich der Ebenen 4b 
und 4c) verwendet wird, ist u. E. dem 
besonderen Charakter der Ebene 4b aus-
reichend Rechnung getragen. Die Forde-
rung nach „Auslegungsqualität“ wird nicht 
erhoben, auch nicht in Abschnitt 2.1, wo 
die grundsätzlichen Randbedingungen für 
die Maßnahmen und Einrichtungen der 
Ebene 4 formuliert sind.  

  

2.3 (4) Auf der Sicherheitsebene 4c soll vorrangig 
eine Begrenzung der Aktivitätsfreisetzung 
erzielt werden, indem der Sicherheitsein-
schluss erhalten und ein langfristig kontrol-
lierter Zustand abgesichert werden. 

198 FANP Ähnlich zu 2.2 (6), aber hier ist nicht ganz 
klar, ob eine Barriere erhalten werden 
muss oder der Erhalt angestrebt wird. Es 
ist für die Interpretation des Regelwerks 
nicht hilfreich, wenn an verschiedenen 
Stellen gleiche Forderungen mit unter-
schiedlicher Wortwahl gestellt werden. 

2.3 (4) Auf der Sicherheitsebene 4c soll vorrangig 
eine Begrenzung der Aktivitätsfreisetzung 
erzielt werden, indem der Sicherheitsein-
schluss erhalten und ein langfristig kontrol-
lierter Zustand abgesichert werden. 

   Team 1 Die Bezugnahme der Rückhaltefunktionen 
im Rahmen des Barrierenkonzepts, in dem 
diese Funktionen einen Bestandteil bilden, 
ist in Ziffer 2.2 (6) Rev. A erfolgt. In Ziffer 
2.3 (4), in der ausschließlich die Ebene 4c 
angesprochen ist, sollte der Schwerpunkt 
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auf den Sicherheitseinschluss, als letzte 
noch vorhandene Barriere, gelegt werden. 
Wie bereits zu Kommentar Nr. 197 ange-
führt, ist  
Die Bedeutung der verwendeten Formulie-
rungen ist einheitlich. Widersprüche sind 
nicht erkennbar(Ziffer 2.2 (6): „zum Ziel 
haben“; bzw. „anzustreben“ in Rev. A; in 
Ziffer 2.3 (4): „soll“)  

  313 VGB Im Rahmen des bisherigen Konzepts des 
anlageninternen Notfallschutzes sind für 
auslegungsüberschreitende Zustände im 
mitigativen Bereich einige wenige Notfall-
maßnahmen vorgesehen. Das Konzept 
beinhaltet jedoch keine generalisierte 
Behandlung von Kernschmelzunfällen, wie 
sie durch 2.3(4) letztlich gefordert wird. 
Die Anforderung 2.3(4) stellt daher eine 
wesentliche verschärfende Änderung des 
bisherigen Sicherheitskonzepts dar.  
Bezüglich der Umsetzbarkeit der Anforde-
rung an den Erhalt des Sicherheitsein-
schlusses auf SE 4c wird auf den Kom-
mentar zu 2.2(6) verwiesen.  

  

   Team 1 Zum 1. Absatz: Eine „generalisierte Be-
handlung von Kernschmelzunfällen“ ist in 
Ziffer 2.3 (4) nicht gefordert. Ziffer 2.3 (4) 
beschreibt letztlich „nur“ die auf der Ebene 
4c noch verbleibende Zielaufgabe an die 
verbleibende Grundlegenden Sicherheits-
funktion. Dieser Ansatz ist im übrigen 
kompatibel mit dem RSK Papier zum 
Sicherheitsebenenkonzept (Anlage 1 zum 
Protokoll der 385. RSK Sitzung).  
Zum 2. Absatz: siehe Antwort zu Kom-
mentar Nr. 313 zu Ziffer 2.2 (6).  
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Hinweis Die auf den einzelnen Sicherheitsebenen im 
Hinblick auf die grundlegenden Sicherheitsfunk-
tionen jeweilig einzuhaltenden sicherheitstech-
nischen Vorgaben und Akzeptanzkriterien 
(Grenzwerte) sind für die (Sicherheitsebenen 2 
bis 4a in Modul 3, für die Sicherheitsebene 4b 
in Modul 7 aufgeführt.  

313 VGB Anmerkung zum Hinweis: Wie schon im 
Kommentar zu 2.3(3) vermerkt, ist die 
Einführung von Akzeptanzkriterien für die 
Sicherheitsebene 4b ein weiteres Indiz für 
eine Überführung des bisherigen präventi-
ven anlageninternen Notfallschutzes in 
den Auslegungsbereich. 

Hinweis Die auf den einzelnen Sicherheitsebenen im 
Hinblick auf die grundlegenden Sicherheitsfunk-
tionen jeweilig einzuhaltenden sicherheitstech-
nischen Nachweisziele Vorgaben und Nach-
weisAkzeptanzkriterien (Grenzwerte) sind für 
die (Sicherheitsebenen 2 bis 4a in „Sicherheits-
anforderungen für Kernkraftwerke: Bei Druck- 
und Siedewasserreaktoren zu berücksichtigen-
de Ereignisse"Modul 3, für die Notfallmaßnah-
men der Sicherheitsebenen 4b und 4c in „Si-
cherheitsanforderungen für Kernkraftwerke: 
Anforderungen an den anlageninternen Notfall-
schutz“ Modul 7 aufgeführt.  

   Team 1 Der Begriff „Akzeptanzkriterium“ wird 
durchgehend durch „Nachweiskriterium“ 
ersetzt. Mittels Nachweiskriterien ist ein 
Maßstab für die Bewertung der Wirksam-
keit von Maßnahmen gegeben, unabhän-
gig davon, in welchem Bereich der Vor-
sorge sich dieses bewegt. Nachweiskrite-
rien sind heute bspw. auch in der Ebene 
4c in Anwendung (Limitierung Wasser-
stoffkonzentration im SHB).  

  

2.4 Radiologische Sicherheitsziele    2.4 Radiologische Sicherheitsziele 

3 Sailer 
RSK 

[Gewichtung „wesentlich“] 
Frage: ist es bei 2.4 (1) Sicherheitsebene 
4 richtig für Sicherheitsebene 4a bis 4c die 
gleiche Formulierung zu verwenden? Oder 
sollte für die Ebene 4a ein anderes Maß 
gelten als für die anderen? 

2.4 (1) Auf den Sicherheitsebenen 1 und 2 
- muss jede Ableitung radioaktiver Stoffe 
mit Luft oder Wasser auf dafür vorgesehe-
nen Ableitungspfaden erfolgen; die Ablei-
tungen sind zu überwachen und nach Art 
und Aktivität zu dokumentieren und zu 
spezifizieren, 
- ist jede durch die Ableitung, Direktstrah-
lung oder Kontamination bedingte Strah-
lenexposition von Menschen innerhalb und 
außerhalb der Anlage auch unterhalb der 
Grenzwerte der Strahlenschutzverordnung 
so gering wie möglich zu halten. 
Auf der Sicherheitsebene 3 

 Team 1 In Ziffer 2.4 (1) erfolgt auch in der überar-
beiteten Fassung keine Differenzierung 
zwischen SE 4a und 4b/c, da in Modul 3 
und Modul 7 zwischen den SE 4a, 4b und 
4c differenzierte Anforderungen und Ziele 
festgelegt sind. Eine darüber hinausge-
hende Differenzierung der radiologischen 
Ziele zwischen den Sicherheitsebenen 4a 

2.4 (1) Auf den Sicherheitsebenen 1 und 2 
- ist die Strahlenexposition des Perso-

nals bei allen Tätigkeiten unter Be-
rücksichtigung aller Umstände des 
Einzelfalls auch unterhalb der Grenz-
werte der Strahlenschutzverordnung 
so gering wie möglich zu halten, 

- muss jede Ableitung radioaktiver Stoffe 
mit Luft oder Wasser kontrolliert auf 
den dafür vorgesehenen Ableitungs-
pfaden erfolgen; die Ableitungen sind 
zu überwachen und nach Art und Akti-
vität zu dokumentieren und zu spezifi-
zieren; und, 
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und 4b/c wie im Kommentar zu 2.4 (1) 
gefordert, ist nicht angebracht, da auf der 
Sicherheitsebene 4  
o durchgängig § 6 StrlSchV entsprechend 
dem ALARA-Prinzip Grundlage für die 
radiologische Zielsetzung zur Minderung 
der radiologischen Auswirkungen außer-
halb der Anlage ist und 
o aus der StrlSchV für den Schutz des 
Personals ebenfalls keine Differenzierun-
gen zwischen 4a und 4b/c abzuleiten sind. 
Auch das Positionspapier der RSK (Anla-
ge 1 zum Protokoll der 385. RSK Sitzung) 
differenziert hier nicht. 

30 Ministeri-
um für 

Verkehr, 
Energie 
und Lan-
despla-

nung NRW 

Sie hatten gerade richtigerweise gesagt, 
dass Anforderungen an die vierte Sicher-
heitsebene gestellt werden. Nur fehlen 
hier die radiologischen Sicherheitsziele. 
Die haben Sie grundsätzlich in Ihren Pa-
pieren nicht. Die fehlen schlichtweg. Sie 
hören grundsätzlich bei der dritten Sicher-
heitsebene auf. 

 Team 9 Siehe Neuformulierung von Ziffer 2.4 (1). 
Die radiologischen Ziele bzgl. der Auswir-
kung in der Anlagenumgebung auf der 
Sicherheitsebene 4 basieren auf dem 
Gebot der Dosisreduzierung gemäß § 6 
StrlSchV. Weitergehende Anforderungen 
sind u. E. nicht in Modul 1 zu formulieren 
sondern wären Gegenstand der StrlSchV. 

86 TÜV Nord Text nicht mit StrlSchV identisch. Entwe-
der verweisen oder wörtlich übernehmen. 

 Team 9 Kommentar durch Umformulierungen u. E. 
berücksichtigt. 

- muss eine etwaige Freisetzung auf dafür 
vorgesehenen Freisetzungspfaden erfol-
gen; die Freisetzung ist zu überwachen 
bzw. rechnerisch zu ermitteln und nach Art 
und Aktivität zu dokumentieren und zu 
spezifizieren, 
- darf die durch die etwaige Freisetzung 
oder Direktstrahlung bedingte Strahlenex-
position des Menschen die jeweilig gülti-
gen Störfallplanungswerte der Strahlen-
schutzverordnung nicht verletzen und  
- sind die radiologischen Auswirkungen 
auch unterhalb der Grenzwerte so gering 
wie möglich zu halten. 
Auf der Sicherheitsebene 4 
- sind radiologische Auswirkungen inner-
halb und außerhalb der Anlage soweit wie 
möglich zu mildern bzw. zu begrenzen. 

199 FANP Die Formulierung „so gering wie möglich“ 

- ist jede Strahlenexposition oder Kon-
tamination von Mensch und Umwelt 
durch Direktstrahlung aus der Anlage 
sowie durch die Ableitung radioaktiver 
Stoffe unter Berücksichtigung aller 
Umstände des Einzelfalls durch die 
Ableitung, Direktstrahlung oder Kon-
tamination bedingte Strahlenexposition 
von Menschen innerhalb und außer-
halb der Anlage auch unterhalb der 
Grenzwerte der Strahlenschutzverord-
nung so gering wie möglich zu halten. 

Auf der Sicherheitsebene 3 
- sind bei der Planung von Tätigkeiten 

zur Beherrschung von Ereignissen, zur 
Minderung ihrer Auswirkungen oder 
zur Beseitigung ihrer Folgen für die 
Strahlenexposition des Personals 
höchstens die einschlägigen Grenz-
werte der Strahlenschutzverordnung 
zu Grunde zu legen, 

- sind für die Auslegung der Anlage zum 
Schutz der Bevölkerung vor freiset-
zungsbedingten Strahlenexpositionen 
höchstens die einschlägigen Störfall-
planungswerte der Strahlenschutzver-
ordnung zu Grunde zu legen, 

- muss eine etwaige Freisetzung auf 
dafür vorgesehenen Freisetzungspfa-
den erfolgen; die Freisetzung ist zu 
überwachen bzw. rechnerisch zu er-
mitteln und nach Art und Aktivität zu 
dokumentieren und zu spezifizieren; 
und, 

- darf die durch die etwaige Freisetzung 
oder Direktstrahlung bedingte Strah-
lenexposition des Menschen die jewei-
lig gültigen Störfallplanungswerte der 
Strahlenschutzverordnung nicht verlet-
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muss durch den Hinweis auf das ALARA-
Prinzip ergänzt werden, hier fehlt konkret 
das R (reasonable) aus ALARA. 
Hier ist zu berücksichtigen, dass es für 
Umgebung und Personal unterschiedliche 
Grenzwerte gibt. 
Die Wortwahl „begrenzen“ setzt einen 
Grenzwert voraus, der hier aber nicht 
existiert. Das Wort ist somit zu streichen. 

 Team 9 Kommentar durch Umformulierungen u. E. 
berücksichtigt. 

298 RSK Ist es bei 2.4(1) Sicherheitsebene 4 richtig, 
für die Sicherheitsebenen 4a bis 4c die 
gleiche Formulierung zu verwenden? Oder 
sollte für die Ebene 4a ein anderes Maß 
gelten als für die anderen? Die Anforde-
rungen an die radiologischen Folgen sind 
zu differenzieren.(K1) 

 Team 1 Siehe Antwort zu Kommentar Nr. 3 dieser 
Ziffer. 

298 RSK Die Konsistenz von 2.4(1) hinsichtlich der 
Sicherheitsebenen 1 bis 3 mit der Strah-
lenschutzverordnung ist zu überprüfen. Es 
sollten die Formulierungen aus der 
StrlSchV wörtlich übernommen werden. 
(K2) 

 Team 1 Kommentar u. E. berücksichtigt, unter 
Beachtung der Formulierungen aus den 
BMI Sicherheitskriterien. 

313 VGB Die entsprechenden Regelungen sind 
Bestandteil der Strahlenschutzverordnung. 
Die Einführung dieses Absatzes wird auf-
grund der dem Regelwerksentwurf zu 
Grunde liegenden Einteilung in die ver-
schiedenen Sicherheitsebenen vorge-

zen und  
- sind die radiologischen Auswirkungen 

innerhalb und außerhalb der Anlage 
unter Berücksichtigung aller Umstände 
des Einzelfalls auch unterhalb der 
Grenzwerte so gering wie möglich zu 
halten. 

Auf der Sicherheitsebene 4 
- sind bei der Planung von Tätigkeiten 

zur Beherrschung von Ereignissen und 
Ereignisabläufen, zur Minderung ihrer 
Auswirkungen oder zur Beseitigung ih-
rer Folgen für die voraussichtliche 
Strahlenexposition des Personals die 
einschlägigen Vorgaben der Strahlen-
schutzverordnung zu Grunde zu legen, 

- ist die Überwachung von Freisetzun-
gen radioaktiver Stoffe nach Art und 
Aktivität sicherzustellen und 

- sind radiologische Auswirkungen in-
nerhalb und außerhalb der Anlage un-
ter Berücksichtigung aller Umstände 
des Einzelfalls so gering wie möglich 
zu haltensoweit wie möglich zu mildern 
bzw. zu begrenzen. 
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nommen. Wirklicher Änderungsbedarf des 
gültigen Regelwerks besteht jedoch nicht. 
Es gibt Überlappungen und Inkonsisten-
zen mit der Strahlenschutzverordnung (z. 
B. neue StrSchV spricht keine Strahlenex-
position durch Direktstrahlung mehr an). 
Die Formulierung, dass die Strahlenexpo-
sition … „auch unterhalb der Grenzwerte 
der Strahlenschutzverordnung so gering 
wie möglich zu halten“ ist, ist zumindest 
verwirrend, da die Strahlenschutzverord-
nung nicht nur Grenzwerte beinhaltet, 
sondern auch die Forderung, die Expositi-
onen so gering wie möglich zu halten. Im 
Übrigen gilt dieser Grundsatz generell, so 
dass eine Zuordnung zu Sicherheitsebe-
nen nicht sinnvoll ist..  
Unverständlich ist, dass das ALARA- 
Prinzip nur im Zusammenhang mit Sicher-
heitsebene 4 genannt wird. Auch hier 
handelt es sich um einen universellen 
Grundsatz des Strahlenschutzes, der 
unabhängig von der Sicherheitsebene 
genannt werden müsste.  

 Team 1 Zum 1. Absatz: Mit Ziffer 2.4 (1) soll die 
Einordnung der Anforderungen der 
StrlSchV in das in Modul 1 dargestellte 
Gestaffelte Sicherheitskonzept erfolgen. 
Änderungen des gültigen Regelwerks sind 
damit nicht verbunden.  
Zum 2. Absatz: durch Textänderungen u. 
E. erfasst. 
Zum 3. Absatz: Die durchgängige Gültig-
keit ist durch explizite Formulierung gege-
ben. 
Zum 4. Absatz: Durch Textumformulierung 
u. E: berücksichtigt. 
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  Team 9  Bei Bezug auf das Minimierungsgebot wird 
der Passus „unter Berücksichtigung aller 
Umstände des Einzelfalls“ gemäß § 6 (2) 
StrlSchV durchgängig aufgenommen, um 
die Gleichwertigkeit mit dem ALARA- 
Prinzip (z.B. gemäß CNS, § 15) klarzustel-
len. 
Tätigkeiten auf den Sicherheitsebenen 3 
und 4 sind grundsätzlich so zu planen, 
dass die Exposition des Personals unbe-
schadet des Minimierungsgebots die 
Grenzwerte nach § 55 StrlSchV voraus-
sichtlich nicht übersteigt. In Ausnahmefäl-
len sind die Anforderungen nach § 58 
StrlSchV oder § 59 StrlSchV (letzterer nur 
bei Maßnahmen zur Abwehr von Gefahren 
für Personen) einzuhalten. 

  

2.4 (2) Alle Anlagenteile eines Kernkraftwerkes, 
die radioaktive Stoffe enthalten oder ent-
halten können, müssen so beschaffen, 
angeordnet und abgeschirmt sein, dass 
die Strahlenexposition von Personen bei 
allen im bestimmungsgemäßen Betrieb 
erforderlichen Tätigkeiten auch unterhalb 
der Grenzwerte so gering wie möglich ist. 
Anlagenteile müssen instandhaltungs-
freundlich beschaffen und angeordnet 
sein. 

313 VGB  Im Regeltextentwurf werden die Formulie-
rung aus dem BMI-Sicherheitskriterium 2.4 
„unter Beachtung der Regeln von Wissen-
schaft und Technik“ mit dem Hinweis, 
dass dieses übergeordnet geregelt wird, 
gestrichen und der Begriff „zugelassene 
Werte“ durch „Grenzwerte“ ersetzt. Insge-
samt ist hier ist jetzt eine Absolutforderung 
gestellt. Die Strahlenexposition muss 
einschränkungslos so gering wie möglich 
sein. Die Regeln von Wissenschaft und 
Technik, die ein gewisses Maß an Abwä-
gung ermöglichten, sollen nicht mehr 
beachtet werden. Darüber hinaus ist es 
sinnvoll, den Bezug zur Einhaltung des 
Standes von Wissenschaft und Technik an 
den Stellen im Regeltext zu belassen, für 
die dieses relevant ist. Der Versuch dieses 
übergeordnet zu regeln, führt zwangsläufig 
zu erhöhtem Interpretationsbedarf. 

2.4 (2) Alle sicherheitstechnisch wichtigen Ein-
richtungen eines Kernkraftwerkes sind so 
auszulegen, in einem solchen Zustand zu 
halten und so gegen Einwirkungen zu 
schützen, dass sie ihre zur Einhaltung der 
Anforderungen gemäß Ziffer 2.4 (1) benö-
tigten sicherheitstechnischen Aufgaben 
erfüllen. 
Alle Einrichtungen Anlagenteile eines 
Kernkraftwerkes, die radioaktive Stoffe 
enthalten oder enthalten können, müssen 
so beschaffen, angeordnet und abge-
schirmt sein, dass die bezüglich der Strah-
lenexposition von Personen bei allen auf 
den Sicherheitsebenen 1 und 2 im be-
stimmungsgemäßen Betrieb erforderlichen 
Tätigkeiten sowie bei der Planung von 
Tätigkeiten zur Beherrschung von Ereig-
nissen und Ereignisabläufen der Sicher-
heitsebenen 3 und 4 zur Minderung ihrer 
Auswirkungen oder zur Beseitigung ihrer 
Folgen die einschlägigen Anforderungen 
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gemäß Ziffer 2.4 (1) erfüllt werden. auch 
unterhalb der Grenzwerte so gering wie 
möglich ist.  
Die Einrichtungen Anlagenteile müssen 
instandhaltungsfreundlich beschaffen und 
angeordnet sein. 

   Team 1 Ein Verweis auf den Stand von Wissen-
schaft und Technik (SWT) soll in den 
Modulen möglichst nicht erfolgen, da die 
Berücksichtigung des SWT übergeordnet 
gefordert ist. Eine Hervorhebung des SWT 
bei einzelnen Anforderungen würde daher 
implizieren, dass für die anderen Anforde-
rungen der SWT nicht anzusetzen wäre. 
Eine Entscheidung darüber, für welche 
Anforderungen der SWT relevant ist, kann 
nicht im Regelwerk festgeschrieben wer-
den.  
Die Verwendung des Begriffes „Grenz-
wert“ wird übergeordnet im Sinne der 
Definitionsliste eingeführt. Eine inhaltliche 
Änderung ist damit nicht gegeben. 
Durch Neuformulierung u. E. erledigt. 

  

  Team 9  Ziffer 2.4 (2) enthält übergeordnete Anfor-
derungen an die Auslegung der Anlage zu 
Umsetzung der Ziele in Ziffer 2.4 (1) und 
übernimmt Anforderungen der Sicher-
heitskriterien 2.3 und 2.4, die in Ziffer 2.4 
(1) nicht enthalten sind. Zusätzlich zu den 
bestehenden Anforderungen nach Sicher-
heitskriterium 2.4, die sich auf den be-
stimmungsgemäßen Betrieb beschränken, 
werden Anforderungen für die SE 3 und 4 
bezüglich der Strahlenexposition des 
Personals ergänzt. 

  

3. Übergreifende technische Anforderun-    3. Übergreifende technische Anforderun-
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gen gen 

3 Sailer 
RSK 

[Gewichtung „lediglich wünschenswert“] 
Im Absatz 3.1 gibt es „Instandhaltung“ 
(z.B. 3.1 (1) c)) und „Instandhaltungs- oder 
Instandsetzung“ nebeneinander (z.B.: 
3.1(3)). Eine einheitliche Begriffsverwen-
dung wäre wünschenswert. 

3.1 Generelle Anforderungen 

 Team 1 Kommentar wird berücksichtigt.   

110 TÜV-
Leitstelle 

Kern-
technik 
beim 

VdTÜV 

Die StrlSchV wird in mehreren Passagen 
herangezogen, aber nicht wörtlich zitiert 
sondern nur „sinngemäß“ übernommen. 
Dies führt zu Interpretationsproblemen. 
Daher ist die StrlSchV wörtlich zu zitieren. 

  

 Team 1 Durch Umformulierungen u. E. erledigt.   

3.1 Generelle Anforderungen 

163 FANP 6.Generell wird jetzt an die Maßnahmen 
und Einrichtungen der Sicherheitsebene 2 
(z.B. Begrenzungen) die Anforderung 
formuliert, dass auf der Sicherheitsebene 
2 die Einhaltung derjenigen Parameter-
werte zu gewährleisten ist, die als An-
fangsbedingungen in den Störfallanalysen 
verwendet werden. Dies läuft faktisch auf 
eine Überlagerung auch von seltenen 
Betriebstransienten mit anschließenden 
Störfällen hinaus (z.B. TUSA ohne FDU 
und dann Heizrohrbruch). Die bisherige 
und technisch begründete Anforderung 
des Regelwerks war es, dass als Aus-
gangszustand für Störfallbetrachtungen 
(relativ) stationäre Betriebszustände ge-
wählt wurden. Die Ausweitung, dass sich 
die Anfangsbedingungen auch aus selte-
nen Betriebstransienten ergeben sollen, ist 
technisch unbegründet. 
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   Team 1 Dieser Kommentar bezieht sich im we-
sentlichen auf Aussagen in Modul 2 und 3. 
Die Antwort erfolgt im Rahmen der Kom-
mentarbearbeitung zu diesen Modulen. 

  

Pape, 
Engel, 
RSK 

Sind die Grundsätze a) bis g), die insbe-
sondere zu verwirklichen sind, durch „und“ 
oder durch „oder“ verbunden ? 

Für die Maßnahmen und Einrichtungen 
der Sicherheitsebenen 1 bis 3 sind für alle 
Betriebsphasen sicherheitsfördernde Aus-
legungs-, Fertigungs- und Betriebsgrund-
sätze anzuwenden. Insbesondere sind zu 
verwirklichen: 

6 

Team 1 Diese Forderungen sind durch „und“ zu 
verknüpfen. Kommentar wird berücksich-
tigt.  

3.1 (1) AufFür die Maßnahmen und Einrichtungen 
der Sicherheitsebenen 1 bis 3 sind bezüg-
lich allerfür alle Betriebsphasen sicher-
heitsfördernde Auslegungs-, Fertigungs- 
und Betriebsgrundsätze anzuwenden. 
Insbesondere sind zu verwirklichen: 

a) ausreichende und ausgewiesene Si-
cherheitszuschläge bei der Auslegung der 
Systeme und Anlagenteile; 

6 Pape, 
Engel, 
RSK 

Wie ist die für die ausreichenden und 
ausgewiesenen Sicherheitszuschlägen bei 
der Auslegung der Systeme und Anlagen-
teile die Bezugsebene definiert? Diese 
Frage stellt sich in Verbindung mit Ab-
schnitt 3.1 (4a), in dem Bezug auf aner-
kannte Regeln der Technik genommen 
wird. Die hierarchischen Anforderungen 
gliedern sich üblich aufsteigend in aner-
kannte Regeln der Technik (Anwendung 
bei geringem Gefährdungspotential, muss 
keine Norm sein) und Stand der Technik 
(Stichwort Norm, dynamische Entwicklung, 
mittleres bis höheres Gefährdungspotenti-
al). 
Vorschlag: Formulierung einer Anforde-
rung, dass die Sicherheitszuschläge auf 
den Stand der Technik zu beziehen sind. 

 a) sicherheitstechnisch begründete aus-
reichende und ausgewiesene Sicher-
heitszuschläge bei der Auslegung der 
Systeme und AnlagenteileKomponen-
ten; kleinegeringe Abweichungen von 
den Auslegungswerten dürfen zu kei-
ner sicherheitstechnisch bedeutenden 
Änderung des Anlagenzustands füh-
ren;, 

  Team 1 Vorschlag passt nicht zu dem Anspruch, 
generell den Stand von WuT darzustellen, 
dies aber nicht immer wieder explizit zu 
erwähnen. 

Hinweis Hhierbei können anerkannte Regeln und 
Standards Anwendung finden;. 

3.1 (1) 

 87 TÜV Nord es ist zu erläutern, was unter ausreichend 
gemeint ist (sonst unbestimmter Begriff) 
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  Team 1 Im Zusammenhang mit Nachweiskriterien 
wird „ausreichend“ in Modul 1 in dem 
Sinne verwendet, dass die jeweils auf den 
Sicherheitsebenen zur Einhaltung der 
Anforderungen erforderlichen Informatio-
nen verfügbar sind bzw. die geforderten 
Zuverlässigkeitsbedingungen realisiert 
sind. Demnach wird mit „ausreichend“ kein 
über alle Ebenen einheitliches Maß gefor-
dert. Da jedoch in dieser Ziffer kein Bezug 
auf Nachweiskriterien besteht wird anstelle 
von „ausreichend und ausgewiesen“ „si-
cherheitstechnisch begründet“ vorge-
schlagen.  

  

 110 TÜV-
Leitstelle 

Kern-
technik 
beim 

VdTÜV 

Unter 3.1(1) werden für die Sicherheits-
ebenen 1 bis 3 ausreichende und ausge-
wiesene Sicherheitszuschläge gefordert. 
Es bleibt offen, ob hiermit die Ausweisung 
der vorhandenen oder der erforderlichen 
Sicherheitszuschläge gemeint ist. Hierzu 
ist im Modul 1 eine Präzisierung aufzu-
nehmen. Für die Sicherheitsebene 1 wür-
de das bisher nicht übliche „Ausweisen“ 
einen erheblichen Aufwand bedeuten. 

  

  Team 1 Siehe Änderungsvorschlag gemäß Ant-
wort zu Kommentar Nr. 87. 

  

 200 FANP Sicherheitszuschläge sind immer ausge-
wiesen, da sie bei der Berechnung gezielt 
zugeschlagen werden, andernfalls wären 
sie keine Zuschläge, sondern aus anderen 
Gründen vorhandene Reserven. 

  

  Team 1 Siehe Änderungsvorschlag gemäß Ant-
wort zu Kommentar Nr. 87. 

  

 298 RSK Zu 3: Anstatt der Formulierung „ausrei-
chenden und ausgewiesenen Sicherheits-
zuschläge bei der Auslegung der Systeme 
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und Anlagenteile“ soll die frühere Formu-
lierung „ausreichende Sicherheitszuschlä-
ge bei der Auslegung der Systeme und 
Anlagenteile“ verwendet werden. Die RSK 
geht davon aus, dass das durchgehende 
quantitative Ausweisen von Sicherheitszu-
schlägen für Komponenten von Betrieb-
systemen teilweise nicht möglich bzw. 
nicht angemessen ist. (K1) 

  Team 1 Siehe Änderungsvorschlag gemäß Ant-
wort zu Kommentar Nr. 87. Eine Ein-
schränkung der Anforderung auf die Si-
cherheitseinrichtungen ist u. E. nicht ziel-
führend. Angesetzte Sicherheitszuschläge 
sollen sicherheitstechnisch begründet 
sein, unabhängig von der Sicherheitsebe-
ne.  

  

 314 VGB Die unter a) geforderten Sicherheitszu-
schläge sind in dieser Form nicht konsi-
stent mit der nach 8 (6) dieses Textmoduls 
geforderten Quantifizierung der Unsicher-
heiten der Berechungen. Die Überlage-
rung beider Anforderung beinhaltet letzt-
lich die Forderung der Quantifizierung von 
„Sicherheitsabständen“, was eine erhebli-
che Ausweitung des Umfangs der zu füh-
renden Nachweise beinhaltet, ohne dass 
dies sicherheitstechnisch erforderlich 
wäre.  

  

  Team 1 In Ziffer 3.1 (1) werden „sicherheitsför-
dernde Auslegungs-, Fertigungs- und 
Betriebsgrundsätze“ angesprochen, unter 
a) der Grundsatz „Sicherheitszuschlag bei 
der Auslegung“. Dieser Zuschlag ist u. E. 
nicht zu vermengen mit den in Ziffer 8 (6) 
angesprochenen Quantifizierungen von 
Unsicherheiten bei Berechnungsergebnis-
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sen. Der gemäß Ziffer 3.1 (1a) geforderte 
Zuschlag ist nicht mit der Berechnungsun-
sicherheit gleichzusetzen, allerdings kann 
die Wahl des Zuschlages die Berech-
nungsunsicherheiten abdecken. Eine 
Quantifizierung von Sicherheitsabständen 
wird nicht gefordert und ist u. E. auch nicht 
aus den Ziffern interpretierbar. 

 Team 1  Ergänzung letzter Satz in Anlehnung an 
NS-G-1.5, § 2.42 

  

b) Verwendung überprüfter Werkstoffe; Team 1  Übernahme der Formulierungen des RSK 
Positionspapier ((Anlage 1 zum Protokoll 
der 385. RSK Sitzung). 

 b) Verwendung geeigneter überprüfter 
Werkstoffe,; 

c) Instandhaltungsfreundlichkeit von 
Systemen und Anlagenteilen unter be-
sonderer Berücksichtigung der Strah-
lenexposition des Personals; 

    c) Instandhaltungsfreundlichkeit von 
Einrichtungen Systemen und Anlagen-
teilen unter besonderer Berücksichti-
gung der Strahlenexposition des Per-
sonals,; 

d) ergonomische Maßnahmen an den 
Arbeitsplätzen; 

314 VGB Es ist nicht sachgerecht, ergonomische 
Maßnahmen spezifisch für bestimmte 
Sicherheitsebenen zu fordern. Ergonomie 
muss sich statt an Sicherheitsebenen an 
den spezifischen Anforderungen an den 
Menschen in der jeweiligen Situation ori-
entieren.  

 d) ergonomische Maßnahmen an den 
Arbeitsplätzen,; 

  Team 1 Die Anforderung ist für die Sicherheits-
ebenen 1- 3 bestimmt. Unterschiedliche 
ergonomische Maßnahmen je nach Si-
cherheitsebene sind nicht gefordert. Der 
Absicht des Kommentars ist unserer Mei-
nung durch die Anforderung umgesetzt. 
Die Darstellung ist in einer solchen Spie-
gelstrichaufzählung nur verkürzt möglich. 
In Modul 10 und z. T. auch in Modul 8 
werden diese Anforderungen stärker spe-
zifiziert. Der „sicherheitsfördernde Ausle-
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gungsgrundsatz“ Ergonomie soll für die 
Maßnahmen und Einrichtungen der Ebene 
1-3 gelten. 

e) umfassende Qualitätssicherung bei 
Fertigung, Errichtung und Betrieb; 

Team 1  Übernahme der Formulierungen des RSK 
Positionspapier (Anlage 1 zum Protokoll 
der 385. RSK Sitzung). 

 e) Sicherstellung und Erhalt der Quali-
tätsmerkmale umfassende Qualitätssi-
cherung bei Fertigung, Errichtung und 
Betrieb,; 

f) Durchführung von wiederkehrenden 
Prüfungen in dem sicherheitstechnisch 
notwendigen Umfang; 

    f) Durchführung von wiederkehrenden 
Prüfungen in dem sicherheitstechnisch 
notwendigen Umfang; 

g) zuverlässige Überwachung der Be-
triebszustände. 

Team 1  Präzisierung: „der in den jeweiligen Be-
triebsphase relevanten“. Übernahme der 
Formulierungen des RSK Positionspapier 
(Anlage 1 zum Protokoll der 385. RSK 
Sitzung). 

 g) zuverlässige Überwachung der in den 
jeweiligen Betriebsphasen relevanten 
Betriebszustände, einschließlich der 
Alterung);. 

  Team 1  Übernahme der Formulierungen des RSK 
Positionspapier (Anlage 1 zum Protokoll 
der 385. RSK Sitzung). 

 h) Aufstellung eines Überwachungskon-
zepts mit Überwachungseinrichtungen 
zur Erkennung betriebsbedingter 
Schäden. 

Hinweis Anforderungen an Maßnahmen des Arbeits-
schutzes sind durch andere Regelwerke er-
fasst. 

   Hinweis Anforderungen an Maßnahmen des Arbeits-
schutzes sind durch andere Regelwerke er-
fasst. 

Für die Maßnahmen und Einrichtungen 
der Sicherheitsebene 3 (Sicherheitsein-
richtungen) sind folgende Grundsätze zu 
verwirklichen: 

201 FANP Die Formulierung, dass “Grundsätze zu 
verwirklichen“ sind, stellt eine Verschär-
fung dar, die auch nicht überall realisierbar 
ist. 

3.1 (2) AufFür die Maßnahmen und Einrichtungen 
der Sicherheitsebene 3 (Sicherheitsein-
richtungen) sind folgende Grundsätze 
anzuwenden verwirklichen: 

  Team 1 Kommentar berücksichtigt.    

3.1 (2) 

 314 VGB Einige dieser Anforderungen sind im Ver-
gleich zu den gültigen BMI- Sicherheitskri-
terien 1.1, 2 allgemeiner und/oder starrer 
formuliert. Daraus ergeben sich Probleme 
hinsichtlich der Kompatibilität mit der heu-
tigen Anlagentechnik. Darüber hinaus sind 
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einzelne Änderungen der BMI- Formulie-
rungen möglicherweise nicht sicherheits-
gerichtet: 
Die im Vergleich zu Sicherheitskriterium 
1.1,2 weitergehende Formulierung „sind 
folgende Grundsätze zu verwirklichen“ ist 
eine nicht immer umsetzbare Verschär-
fung der Formulierungen des BMI- Sicher-
heitskriteriums 1.1, 2. 

  Team 1 Zum 1. Absatz: Bei der Aufstellung von 
aus heutiger Sicht anzusetzenden Ausle-
gungsgrundsätzen sollte man sich u. E. 
nicht vorrangig an bestehenden Anlagen 
orientieren. 
Zum 2. Absatz: Kommentar berücksichtigt. 

  

a) Redundanz,      a) Redundanz,  

b) Diversität,      b) Diversität,  

5 MU BW Die in Kapitel 3.1 (2) geforderte vollständi-
ge Entmaschung von redundanten Teil-
systemen ist in älteren Anlagen nicht strin-
gent umgesetzt. Kriterien, unter welchen 
Randbedingungen Vermaschungen zuläs-
sig sind bzw. wie sie sicherheitstechnisch 
zu bewerten sind, müssen ergänzt wer-
den.  

 c) Entmaschung von redundanten Teil-
systemen, soweit dieser sicherheits-
technische Vorteile nicht entgegenste-
hen, 

c) Entmaschung von redundanten Teil-
systemen,  

 Team 1 Ziffer 3.1 (2) spricht Grundsätze der Aus-
legung an. Der Grundsatz lautet „Entma-
schung“, wobei gemäß Kommentar Nr. 
298 dieser Grundsatz hinsichtlich mögli-
cher sicherheitstechnischer Nachteile zu 
limitieren ist (siehe Textergänzung). So-
fern vom Grundsatz abgewichen werden 
soll, ist dies im Einzelfall zu begründen 
und sicherheitstechnisch zu bewerten. 
Die im Kommentar geforderte Benennung 
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von Kriterien, unter welchen Vermaschun-
gen zulässig sind bzw. wie sie sicherheits-
technisch zu bewerten sind, wäre bei einer 
Formulierung „weitgehende Entmaschung“ 
erforderlich.  

11 MU HE Eine vollständige Entmaschung von Teil-
systemen kann für bestehende ältere 
Anlagen nicht verwirklicht werden. Es 
sollten deshalb ergänzend Kriterien fest-
gelegt werden, unter welchen Bedingun-
gen vermaschte Systeme zulässig sind. 
Vom Grundsatz der  w e i t g e h e n d e n  
Entmaschung sollte jedoch nicht abgewi-
chen werden. 

  

 Team 1 Siehe Antwort zu Kommentar Nr. 5 zu 
dieser Ziffer. 

  

41 + 88 TÜV Nord weitgehend belassen, da Entmaschung 
nicht immer sicherheitsgerichtet, siehe 
Verbindung Flutbehälter. 

  

 Team 1 Erfasst durch übernommene Kommentar 
Nr. 298. 

  

110 TÜV-
Leitstelle 

Kern-
technik 
beim 

VdTÜV 

Unter 3.1(2) wurde „weitgehend“ aus der 
bisherigen Formulierung „weitgehende 
Entmaschung von redundanten Teilsyste-
men“ gestrichen. Eine vollständige Entma-
schung ist z. B. bei Hosenbeinschaltungen 
und bei 3-Loop-Anlagen nicht realisierbar. 
Ähnliche Änderungen/Verkürzungen fin-
den sich auch an anderen Stellen, z. B. 
3.2(7a) (weitgehend wurde gestrichen) 
und 7.2(4) („beeinträchtigt“ statt „verhin-
dert“).  

  

 Team 1 Siehe Antwort zu Kommentar Nr. 5 zu 
dieser Ziffer. 
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201 FANP Der Entfall des Begriffs „weitgehende“ 
Entmaschung führt zu einer Forderung 
einer strikten Entmaschung und damit zu 
einer deutlichen und ungerechtfertigten 
Verschärfung der bisherigen Praxis, die 
außerdem noch sicherheitstechnisch 
nachteilig sein kann. 

  

 Team 1 Zum 1. Absatz: Siehe Antwort zu Kom-
mentar Nr. 5 zu dieser Ziffer. 

  

298 RSK Bisher ist eine „weitgehende“ Entma-
schung von Teilsystemen gefordert. Die 
Entmaschung muss differenziert betrach-
tet werden, da diese nicht immer sicher-
heitsgerichtet ist. Formulierungsvorschlag: 
„Entmaschung von redundanten Teilsys-
temen, soweit dieser sicherheitstechni-
sche Vorteile nicht entgegenstehen.“ (K1) 

  

  Team 1 Kommentar umgesetzt.   

 314 VGB Die Forderungen des BMI- Sicherheitskri-
teriums 1.1, 2 nach einer „weitgehenden 
Entmaschung von Teilsystemen“ wurde in 
c) durch die absolute Forderung nach 
Verwirklichung einer „Entmaschung von 
redundanten Teilsystemen“ ersetzt. In 
dieser neuen Form ist die Anforderung mit 
der heutigen Anlagentechnik nicht kompa-
tibel, und sie kann die Optimierung der 
Gesamtzuverlässigkeit von Systemen 
sogar behindern, was negative Auswir-
kungen auf die Sicherheit haben kann. 
Besonders in Verbindung mit der starren 
Zuordnung aller Systeme zu den Sicher-
heitsebenen sind solche negativen Aus-
wirkungen zu befürchten.  

  

  Team 1 Zum 1. Absatz: Zum 1. Absatz: Siehe 
Antwort zu Kommentar Nr. 5 zu dieser 
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Ziffer. 

 d) räumliche Trennung redundanter Teil-
systeme; 

    d)  räumliche Trennung redundanter Teil-
systeme; 

 e) sicherheitsgerichtetes Systemverhal-
ten bei Fehlfunktion von Teilsystemen 
oder Anlagenteilen;  

    e)  sicherheitsgerichtetes Systemverhal-
ten bei Fehlfunktion von Teilsystemen 
oder Anlagenteilen;  

 f) Bevorzugung passiver gegenüber 
aktiver Sicherheitsfunktionen; 

314 VGB Anzumerken ist, dass ein Regelwerk keine 
Unklarheiten bezüglich wesentlicher Beg-
riffe lassen sollte. Neben dem Begriff 
„Prinzipien der inhärent sicheren Ausle-
gung“ betrifft dies hier auch den unter f) 
benutzten Begriff „Sicherheitsfunktion“, der 
an anderer Stelle dieses Textmoduls in 
einer offensichtlich anderen Bedeutung 
verwendet wird. 

 f)  Bevorzugung passiver gegenüber 
aktiver Sicherheitseinrichtungen; funk-
tionen; 

   Team 1 Kommentar berücksichtigt.    

 g) Bevorzugung von Prinzipien der inhä-
rent sicheren Auslegung; 

201 FANP Die Forderung (g) ist für bestehende Anla-
gen auf Grund der Konzeption nicht reali-
sierbar.  
Sie ist auch so absolut formuliert nicht 
richtig (z.B.: Naturumlauf infolge Schwer-
kraft ist inhärent, kann aber trotzdem ver-
sagen. Somit ist der Naturumlauf nicht 
immer der Zwangskühlung vorzuziehen). 

 g)  Bevorzugung von Prinzipien der inhä-
rent sicheren Auslegung; 

   Team 1 Zum 1. Absatz: Bei der Aufstellung von 
aus heutiger Sicht anzusetzenden Ausle-
gungsgrundsätzen sollte man sich u. E. 
nicht vorrangig an bestehenden Anlagen 
orientieren.  
Zum 2. Absatz: wie auch in Ziffer f) ist das 
Verständnis dieser Anforderung, dass eine 
Bevorzugung erfolgen soll, bei als ver-
gleichbar wirksam bzw. zuverlässig abge-
schätzten Bedingungen. Zur Präzisierung, 

  



E N T W U R F  Modul 1: Synoptische Darstellung (Rev. A) 

148 

Ziffer in 
Modul 1 Textvorschlag Modul 1, Rev. 12a Kommen-

tar Nr. 
Kommenta-

tor Kommentartext bzw. Antwort Ziffer 
M1 neu Textvorschlag Modul 1, Rev. A 

dass damit nicht in allen Fällen die „inhä-
rente“ Auslegung ausreichend ist, wird 
eine Textergänzung vorgenommen. Im 
genannten Beispiel „Naturumlauf“, bei 
dem dessen Versagen unterstellt werden 
muss, liegen solche Bedingungen nicht 
vor. In diesem Fall müsste das Ergebnis 
der Auslegungsüberlegungen, bei Berück-
sichtigung der anderen genannten Ausle-
gungsgrundsätze, dann wohl eine „sowohl 
als auch“ Auslegung sein. 

  314 VGB Die sehr allgemeine Forderung nach Be-
rücksichtigung von „Prinzipien der inhärent 
sicheren Auslegung“ ist problematisch, 
zumal keine Definition gegeben ist, die 
hier gemeint sein könnte. Interpretiert man 
den Begriff in der hier angedeuteten vollen 
Allgemeinheit, würde die Anforderung g) 
weit über das Kriterium 3.2 der BMI- Si-
cherheitskriterien zur inhärenten Sicher-
heit hinausgehen. Sie wäre dann kaum 
umsetzbar und nicht sicherheitsgerichtet.  

  

   Team 1 Die Definitionsliste enthält Aussagen zur 
„inhärent sicheren Auslegung“. In den BMI 
Sicherheitskriterien sind die inhärent wir-
kenden Eigenschaften der Anlage im 
Hinblick auf den Reaktorkern bzw. im 
Zusammenwirken mit dem Reaktorkern 
angesprochen. In Modul 1 erfolgt in Ziffer 
g) eine beabsichtigte Ausweitung, da, bei 
ansonsten vergleichbaren sicherheitstech-
nischen Bedingungen dem inhärenten 
Verhalten, wie auch bei Ziffer f) hinsicht-
lich der passiven Einrichtungen, der Vor-
zug gegeben werden soll.  
Mit der Wortwahl „Bevorzugung“ wird 
ausgedrückt, dass eine „inhärent sichere“ 
Auslegung nicht durchgehend, sondern 
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nur dann umgesetzt werden soll, wenn die 
sicherheitstechnisch vergleichbare Gege-
benheiten vorliegen.  
Da Ziffer g) nicht alleine gefordert, son-
dern auch die anderen genannten Ausle-
gungsgrundsätze ist die Problematik „nicht 
sicherheitsgerichteter Grundsatz“ u. E. 
nicht gegeben.  

 h) Automatisierung (von Hand auszulö-
sende Maßnahmen finden in der Stör-
fallanalyse grundsätzlich nicht vor Ab-
lauf von 30 Minuten Berücksichtigung). 

201 FANP In Regel 3.2(7b) ist von 30 Minuten „Richt-
zeit“ beim Reaktorschutz die Rede. Um 
Interpretationsschwierigkeiten zu vermei-
den, sollte die Wortwahl vereinheitlicht 
werden. Noch besser wäre die Straffung 
des Regelwerks, um Doppelungen zu 
entfernen. 

 h)  Automatisierung (von Hand auszulö-
sende Maßnahmen finden in der Stör-
fallanalyse grundsätzlich nicht vor Ab-
lauf von 30 Minuten Berücksichtigung). 

   Team 1 Ziffer h) macht Aussagen zur Behandlung 
von Handmaßnahmen in Störfallanalyen, 
Ziffer 3.2 (7b) zur Auslegung. 

  

11 MU HE Nr. 3.1(3): Der 1. Absatz steht im Wider-
spruch zu Nr. 3.1(2). 

 Team 1 Ein Widerspruch wird hier nicht gesehen. 
Sowohl in 3.1(2) als auch in 3.1(3) werden 
grundsätzliche Anforderungen gestellt.  

89 TÜV Nord „Sofern gemäß den genehmigten Betriebs-
reglements betriebsbegleitende Instand-
haltungs- oder Instandsetzungsarbeiten an 
einer Redundanz ..mit Unverfügbarkeit 
von... Sicherheitseinrichtungen zulässig 
sind, ist zusätzlich zum Einzelfehler 
grundsätzlich zu unterstellen, dass eine 
Redundanz der Sicherheitseinrichtung 
zum Zeitpunkt des Anforderungsfalles 
nicht verfügbar ist. 

3.1 (3) Sicherheitseinrichtungen müssen grund-
sätzlich so redundant und entmascht sein, 
dass im Anforderungsfall ein unterstellter 
Einzelfehler in der Sicherheitseinrichtung 
beherrscht wird.  
Sofern gemäß den genehmigten Betriebs-
reglements betriebsbegleitende Instand-
haltungs- oder Instandsetzungsarbeiten an 
einer Redundanz von Sicherheitseinrich-
tungen zulässig sind, ist zusätzlich zum 
Einzelfehler grundsätzlich zu unterstellen, 
dass eine Redundanz der Sicherheitsein-
richtung zum Zeitpunkt des Anforderungs-
falles nicht verfügbar ist. 

 Team 1 Kommentar wird berücksichtigt. 

3.1 (3) Sicherheitseinrichtungen müssen grund-
sätzlich so redundant und entmascht sein, 
dass im Anforderungsfall ein unterstellter 
Einzelfehler in der Sicherheitseinrichtung 
beherrscht wird. 
Sofern gemäß den genehmigten Betriebs-
vorschriften reglements betriebsbegleiten-
de Instandhaltungs- oder Instandset-
zungsarbeiten an einer Redundanz mit 
damit einhergehender Unverfügbarkeit von 
Sicherheitseinrichtungen zulässig sind, ist 
zusätzlich zum Einzelfehler grundsätzlich 
zu unterstellen, dass eine Redundanz der 
von solchen Arbeiten betroffenen Sicher-
heitseinrichtung zum Zeitpunkt des Anfor-
derungsfalles nicht verfügbar ist. 
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202 FANP Hier wird der Einzelfehler, der bisher laut 
Einzelfehlerkonzept nur an bestimmten 
Sicherheitseinrichtungen anzusetzen ist, 
für alle Sicherheitseinrichtungen postuliert. 

 Team 1 Das Einzelfehlerkonzept ist u. E. auf die 
Sicherheitseinrichtungen der Ebene 3 
anzuwenden.  

314 VGB In den Interpretationen zu den Sicher-
heitskriterien für Kernkraftwerke „Einzel-
fehlerkonzept – Grundsätze für die An-
wendung des Einzelfehlerkriteriums“ 
(Handbuch Reaktorsicherheit und Strah-
lenschutz Kap. 3. 49) wird die Unterstel-
lung des Einzelfehlers in bestimmten Si-
cherheitseinrichtungen gefordert (Anwen-
dungsbereich des Einzelfehlerkriteriums). 
In der zitierten Unterlage ist zu Instandhal-
tung Folgendes ausgeführt: „Instandhal-
tungsvorgänge an Sicherheitseinrichtun-
gen, während derer der betroffene Sys-
temteil nicht funktionsbereit ist, sind ohne 
besondere, seine Funktion ersetzende 
oder seine Funktionsbereitschaft überflüs-
sig machende Maßnahmen (z. B. Abschal-
tung, Leistungsminderung, Rückgriff auf 
andere Systeme) nur zulässig, wenn für 
die Dauer des Instandhaltungsvorgangs 
das Einzelfehlerkonzept erfüllt ist.“  
Die Anforderung, bei „betriebsbegleiten-
den Instandhaltungs- oder Instandset-
zungsarbeiten an einer Redundanz von 
Sicherheitseinrichtungen“ zum Zeitpunkt 
einer Anforderung grundsätzlich die Nicht-
verfügbarkeit einer Redundanz der Si-
cherheitseinrichtung zu unterstellen, geht 
über die bisherige Interpretation des Ein-
zelfehlerkriteriums gem. RS Handbuch 
3.51 (Int. zu Si.-Kri. 2.2) hinaus. Insgesamt 
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laufen diese Formulierungen des Textmo-
duls auf eine Verschärfung der Anforde-
rungen und eine Verringerung der betrieb-
lichen Flexibilität hinaus, ohne dass da-
durch ein erkennbarer Sicherheitsgewinn 
erreicht wird. 

   Team 1 Zum 1. Absatz: Die genannten Präzisie-
rungen aus dem „Einzelfehlerkonzept – 
Grundsätze für die Anwendung des Ein-
zelfehlerkriteriums“ (Handbuch Reaktorsi-
cherheit und Strahlenschutz Kap. 3. 49) 
sind in Modul 10 enthalten. 
Zum 2. Absatz: Kommentar u. E. durch 
Textergänzungen berücksichtigt.  

  

  Team 1  Redaktionelle Präzisierungen.   

Hinweis Konkrete Anforderungen sind im Einzelfehler-
konzept beschrieben. 

   Hinweis Konkrete Weitergehende Anforderungen sind in 
„Sicherheitsanforderung für Kernkraftwerke: 
Strukturen, Systeme und Komponenten“, Ab-
schnitt 1.2 „im Einzelfehlerkonzept“ beschrie-
ben. 

3.1 (4a) Die Qualität aller Anlagenteile eines Kern-
kraftwerkes, einschließlich der Bauwerke, 
muss ihrer sicherheitstechnischen Bedeu-
tung entsprechen. Zu ihrer Gewährleistung 
sind bei Auslegung, Fertigung, Errichtung 
und Prüfung sowie Betrieb und Instandhal-
tung der sicherheitstechnisch wichtigen 
Anlageteile solche Grundsätze und Ver-
fahren anzuwenden, die nach dem Stand 
von Wissenschaft und Technik den be-
sonderen sicherheitstechnischen Erfor-
dernissen der Kerntechnik angemessen 
sind. Anerkannte Regeln der Technik sind 
im Einzelfall hierauf zu überprüfen. 

   3.1 (4a) Die Qualität aller Einrichtungen Anlagen-
teile eines Kernkraftwerkes, einschließlich 
der Bauwerke, muss ihrer sicherheitstech-
nischen Bedeutung entsprechen. Zu ihrer 
Gewährleistung sind bBei Auslegung, 
Fertigung, Errichtung und Prüfung sowie 
Betrieb und Instandhaltung der sicher-
heitstechnisch wichtigen Anlageteile sind 
solche Grundsätze und Verfahren anzu-
wenden, die nach dem Stand von Wissen-
schaft und Technikentsprechend den 
besonderen sicherheitstechnischen Erfor-
dernissen der Kerntechnik dem Stand von 
Wissenschaft und Technik entspreche-
nangemessen sind. Bei Anwendung von 
Aanerkannten Regeln der Technik sind 
diese im Einzelfall daraufhierauf zu über-
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prüfen, ob sie dem Stand von Wissen-
schaft und Technik entsprechen. 

Pape, 
Engel, 
RSK 

Kann man die folgende Passage: … Die 
Einhaltung dieser Vorschriften ist im Rah-
men eines Qualitätsgewährleistungspro-
gramms zu überwachen. Das Ergebnis der 
Qualitätsüberwachung mit den Ergebnis-
sen der Prüfungen ist zu dokumentieren. 
Die zur Beurteilung der Qualität notwendi-
gen Unterlagen über Auslegung, Ferti-
gung, Errichtung und Prüfungen sowie 
Betrieb und Instandhaltung der sicher-
heitstechnisch wichtigen Anlagenteile 
müssen während der gesamten Betriebs-
dauer der Anlage verfügbar sein. so ver-
stehen, dass u. a. die Sicherheitszuschlä-
ge bei der Auslegung während der gesam-
ten Betriebsdauer vorhanden sein müs-
sen? 

3.1 (4b) Die sicherheitstechnischen Aufgaben aller 
Anlagenteile müssen klar definiert und 
dokumentiert sein. Entsprechend ihrer 
sicherheitstechnischen Bedeutung sind für 
alle Anlagenteile mit sicherheitstechni-
scher Bedeutung Auslegungsvorschriften, 
Werkstoffvorschriften, Bauvorschriften und 
Prüfvorschriften sowie Betriebsvorschriften 
und Instandhaltungsvorschriften vorzuhal-
ten bzw. aufzustellen und anzuwenden. In 
den Prüfvorschriften sind Vorprüfung, 
Werkstoffprüfungen, Bauprüfungen, 
Druckprüfungen, Abnahmeprüfungen und 
Funktionsprüfungen sowie regelmäßig 
wiederkehrende Prüfungen im Einzelnen 
festzulegen. Die Einhaltung dieser Vor-
schriften ist im Rahmen eines Qualitäts-
gewährleistungsprogramms zu überwa-
chen. Das Ergebnis der Qualitätsüberwa-
chung mit den Ergebnissen der Prüfungen 
ist zu dokumentieren. Die zur Beurteilung 
der Qualität notwendigen Unterlagen über 
Auslegung, Fertigung, Errichtung und 
Prüfungen sowie Betrieb und Instandhal-
tung der sicherheitstechnisch wichtigen 
Anlagenteile müssen während der gesam-
ten Betriebsdauer der Anlage verfügbar 
sein. 

6 

Team 1 / 4 Nein, hier geht es nur um die Dokumenta-
tion. 

3.1 (4b) Die sicherheitstechnischen Aufgaben aller 
Einrichtungen Anlagenteile müssen klar 
definiert und dokumentiert sein. Entspre-
chend ihrer sicherheitstechnischen Bedeu-
tung sind für alle Einrichtungen Anlagen-
teile mit sicherheitstechnischer Bedeutung 
Auslegungsvorschriften, Werkstoffvor-
schriften, Bauvorschriften und Prüfvor-
schriften sowie Betriebsvorschriften und 
Instandhaltungsvorschriften vorzuhalten 
bzw. aufzustellen und anzuwenden.  
In den Prüfvorschriften sind Vorprüfung, 
Werkstoffprüfungen, Bauprüfungen, 
Druckprüfungen, Abnahmeprüfungen und 
Funktionsprüfungen sowie regelmäßig 
wiederkehrende Prüfungen im Einzelnen 
festzulegen.  
Die Einhaltung dieser Vorschriften ist im 
Rahmen eines Qualitätsgewährleistungs-
programms zu überwachen. Das Ergebnis 
der Qualitätsüberwachung mit den Ergeb-
nissen der Prüfungen ist zu dokumentie-
ren. Die zur Beurteilung der Qualität not-
wendigen Unterlagen über Auslegung, 
Fertigung, Errichtung und Prüfungen so-
wie Betrieb und Instandhaltung der sicher-
heitstechnisch wichtigen Einrichtungen 
Anlagenteile müssen während der gesam-
ten Betriebsdauer der Anlage verfügbar 
sein. 

  203 FANP Die im 3. Satz unter Prüfvorschriften an-   
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gesprochenen Vorprüfung ist etwas ande-
res als die Prüfvorschriften zu Werkstoff-
prüfungen, Funktionsprüfungen etc. 

   Team 1 Die (aus den BMI – Kriterien übernomme-
ne) Aufzählung soll die u. E. die Gesamt-
heit der hierbei zu beachtenden Vorgänge, 
daher auch die Vorprüfung, umfassen. 

  

RSK Es fehlen die Einrichtungen, die als Teil 
der Auslegung vorhanden sein müssen, 
um die Prüfungen durchführen zu können. 
(K2) 

3.1 (5) Alle Anlagenteile müssen so beschaffen 
und angeordnet sein, dass sie entspre-
chend ihrer sicherheitstechnischen Bedeu-
tung und Aufgabe vor ihrer Inbetriebnah-
me und danach in regelmäßigen Zeitab-
ständen in hinreichendem Umfang im 
Hinblick auf die Feststellung des spezifika-
tionsgerechten Zustands und die Erken-
nung sich anbahnender Abweichungen 
von prüfbaren Qualitätsmerkmalen geprüft 
und gewartet werden können.  

298 

Team 1 Es ist u. E. im übergeordneten Abschnitt 
3.1 nicht erforderlich, diese Einrichtungen 
bereits mit aufzuführen. 

3.1 (5) Alle Anlagenteile Einrichtungen müssen so 
beschaffen und angeordnet sein, dass sie 
entsprechend ihrer sicherheitstechnischen 
Bedeutung und Aufgabe vor ihrer Inbe-
triebnahme und danach in regelmäßigen 
Zeitabständen in hinreichendem Umfang 
im Hinblick auf die Feststellung des spezi-
fikationsgerechten Zustands und die Er-
kennung sich anbahnender Abweichungen 
von prüfbaren Qualitätsmerkmalen geprüft 
und gewartet werden können.  

  Team 1  Änderung der Reihenfolge der Ziffer 3.1 
(6), (6a) und (6b) infolge der Neuformulie-
rung von Ziffer 3.1 (6b): zuerst die neue 
grundlegendere Forderung.  

3.1 (6a) Nicht, in dem für die Erkennung etwaiger 
Mängel an Einrichtungen nach dem Stand 
der Technik erforderlichen Umfang durch-
führbare regelmäßig wiederkehrende 
Prüfungen sind nur in Ausnahmefällen 
zulässig, wie z.B. 
- wenn eine Prüfaussage von vergleich-

baren Stellen herangezogen werden 
kann und die Prüfung bei der Herstel-
lung keine Befunde ergeben hat oder 

- bei vorwiegend ruhender Beanspru-
chung und wirksamen Schutzmaßnah-
men gegen Einflüsse von Korrosion 
und Alterung. 

3.1 (6) Wenn an Anlagenteilen regelmäßig wie-    3.1 (6b) Im Falle einer solchen eingeschränkten 
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derkehrende Prüfungen nach dem Stand 
der Technik nicht in dem für die Erken-
nung etwaiger Mängel erforderlichen Um-
fang durchgeführt werden können, so sind  

Prüfbarkeit Wenn an Anlagenteilen regel-
mäßig wiederkehrende Prüfungen nach 
dem Stand der Technik nicht in dem für 
die Erkennung etwaiger Mängel erforderli-
chen Umfang durchgeführt werden kön-
nen, so sind  

3.1 (6a) - für die Beherrschung möglicher Folgen 
aus diesen Mängeln solche Sicherheits-
vorkehrungen zu treffen, dass auch bei 
den unter diesen Umständen in Betracht 
zu ziehenden Ereignissen die Einhaltung 
der jeweiligen sicherheitstechnischen 
Vorgaben gewährleistet ist. 

314 VGB Die unter a) gewählte Formulierung „Ein-
haltung der sicherheitstechnischen Vorga-
ben“ ist formalistischer, inhaltlich aber 
weniger klar als die Formulierung der BMI-
Sicherheitskriterien: 
In den Sicherheitskriterien wird gefordert, 
dass „die Reaktoranlage auch bei den 
unter diesen Umständen in Betracht zu 
ziehenden Ereignissen sicher abgeschal-
tet und in abgeschaltetem Zustand gehal-
ten, die Nachwärme abgeführt und die 
Ableitung oder eine etwaige Freisetzung 
radioaktiver Stoffe … so gering wie mög-
lich gehalten wird.“ Der in diesen Formu-
lierungen der BMI-Kriterien enthaltene 
Bezug auf die Schutzziele beinhaltet auch, 
dass schutzzielorientierte Kompensatio-
nen zulässig sind.  
Die neue Formulierung beinhaltet lediglich 
die Forderung nach Einhaltung der (unbe-
stimmt gelassenen) sicherheitstechni-
schen Vorgaben. Die durch den Hinweis 
auf die Sicherheitsziele gewonnene Flexi-
bilität ist hier verloren gegangen. 

3.1 (6a) für die Beherrschung möglicher Folgen 
aus diesen Mängeln solche Maßnahmen 
und Einrichtungen Sicherheitsvorkehrun-
gen zu treffen, dass auch bei den unter 
diesen Umständen in Betracht zu ziehen-
den Ereignissen die Einhaltung der jewei-
ligen sicherheitstechnischen Vorgaben 
Nachweisziele und Nachweiskriterien 
gewährleistet ist. 

   Team 1 Zum 1. Absatz: Die Formulierung in Ziffer 
3.1 (6a) „dass die Einhaltung der jeweili-
gen sicherheitstechnischen Vorgaben 
gewährleistet ist“ ist u. E. eine Präzisie-
rung der Wortwahl des BMI Kriteriums, da 
hierdurch der Bezug zwischen den im BMI 
Kriterium genannten Begriffen mit konkre-
tisierten Vorgaben und Nachweiskriterien 
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hergestellt wird. Der konkrete Bezug zu 
diesen Vorgaben und Nachweiskriterien 
erfolgt im Hinweis zu Ziffer 2.3 (4). Eine 
Wiederholung der Grundlegenden Sicher-
heitsfunktionen bzw. radiologischen Si-
cherheitsziele an dieser Stelle ist nicht 
erforderlich. Im Kontext von Modul 1 ist 
dies die durchgehend verwendete Formu-
lierung. Es ist allerdings „und Nachweiskri-
terien“ zu ergänzen.  
Zum 2. Absatz: „Schutzzielorientierte 
Kompensationen“, wie im Kommentar 
angesprochen, können nicht bedeuten, 
dass die Vorgaben und Nachweiskriterien 
nicht eingehalten werden. 

Pape, 
Engel, 
RSK 

Für den Fall, dass wiederkehrende Prü-
fungen (WKP) nicht durchgeführt werden 
können, werden bei den Ersatzmaßnah-
men Grundsätze zitiert, die auch für den 
Fall, dass Erkenntnisse aus WKP vorhan-
den sind, umgesetzt sein müssen (z.B. 
ausreichende Sicherheitszuschläge, er-
höhte Fertigungsqualität, …). Sind hier 
Anforderungen gemeint, die über diejeni-
gen aus Abschnitt 3.1 (1) hinausgehen? 

3.1 (6b) - der spezifikationsgerechte Zustand 
und die spezifikationsgerechte Funkti-
on durch andere Maßnahmen an die-
sen Anlagenteilen zu gewährleisten. 
Zu diesen Maßnahmen gehören z.B. 

- ausreichende Sicherheitszuschläge bei 
der Auslegung, 

- Wahl entsprechender Werkstoffe, 
- erhöhte Fertigungsqualität, 
- besondere konstruktive Gestaltung, 
- Begrenzung und Kontrolle der Be-

triebsparameter, 
- Gewährleistung rascher Austausch-

barkeit der betreffenden Anlagenteile, 
- Ersatzprüfungen. 

6 

Team 1 / 4 In Ziffer 3.1 (6b) werden Beispiele aufge-
führt. Außer den letzten beiden sind dies 
tatsächlich Maßnahmen die allgemein 
getroffen werden sollen. Gerade diese 
letzten beiden Maßnahmen treffen aber 
beispielsweise beim SHB, der wesentliche 
Prüfeinschränkungen im Einbettungsbe-
reich aufweist, nicht zu. Da die Forderung 
spezifisch für die Barrieren ist, sollte man 
spezifische Anforderungen stellen. Daher 
Änderungsvorschlag am Text: siehe Ziffer 
3.1 (6a) Rev. A. 

3.1 (6b) -  der spezifikationsgerechte Zustand 
und die spezifikationsgerechte Funkti-
on durch andere Maßnahmen an die-
sen Anlagenteilen zu gewährleisten. 
Zu diesen Maßnahmen gehören z.B. 
-  ausreichende Sicherheitszuschläge 

bei der Auslegung, 
-  Wahl entsprechender Werkstoffe, 
-  erhöhte Fertigungsqualität, 
-  besondere konstruktive Gestaltung, 
-  Begrenzung und Kontrolle der Be-

triebsparameter, 
-  Gewährleistung rascher Aus-

tauschbarkeit der betreffenden An-
lagenteile, 

-  Ersatzprüfungen. 
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  298 RSK Zu 3.1(6)b „...Zu diesen Maßnahmen 
gehören z. B.: 
ausreichende Sicherheitszuschläge bei 
der Auslegung,...“: Es fehlt ein Hinweis auf 
die Überprüfung. (K3) 

  

   Team 1 Durch Textänderung obsolet geworden.   

90 TÜV 
NORD 

Dass eine Anforderung an die Anwendung 
probabilistischer Methoden zur Bewertung 
des Nichtunterstellens der Gleichzeitigkeit 
nicht in das Regelwerk gehört, ist nicht 
nachvollziehbar. Sollte so erhalten bleiben 

 Team 1 Die Streichung der Passage in der Inter-
pretation zum BMI Sicherheitskriterium 2.2 
„Hiervon kann im Einzelfall abgewichen 
werden, wenn nachgewiesen wird, dass 
das gleichzeitige Eintreten auf Grund der 
Wahrscheinlichkeit und des Schadensaus-
maßes nicht in Betracht gezogen werden 
muss.“ erfolgt aus folgenden Gründen: 
Im Regelwerk liegen weder Vorgaben zu 
einer zu vernachlässigenden Eintritts-
wahrscheinlichkeit noch zu einem tolerier-
baren Schadensausmaß vor. Daher wäre 
eine solche Forderung unbestimmt. 
Eine Entscheidung darüber, welche Wahr-
scheinlichkeit bzw. welches Schadensaus-
maß tolerierbar wäre, liegt im behördlichen 
Ermessen und ist auch bei anderen inhalt-
lichen Sachverhalten übliche Praxis, ohne 
dass bei diesen Entscheidungen eine 
solche Passage im Regelwerk vorläge.  

3.1 (6c) Kombinationen von störfallauslösenden 
Ereignissen auf Grund eingeschränkter 
Prüfbarkeit mit sonstigen störfallauslösen-
den Ereignissen oder gemeinsame Ausfäl-
le von gleichartigen und gleichartig be-
lasteten Anlagenteilen mit eingeschränkter 
Prüfbarkeit sind zu unterstellen, sofern 
nicht nachgewiesen wird, dass Zustands- 
und Funktionsbeeinträchtigungen auszu-
schließen sind.  

204 FANP Die Streichung, dass eine unterstellte 
Kombination oder Überlagerung die Wahr-
scheinlichkeit und das Schadensausmaß 
berücksichtigen muss, ist abzulehnen. Die 
Begründung in der Erläuterungsspalte, 

3.1 (6c) Kombinationen von störfallauslösenden 
Ereignissen auf Grund eingeschränkter 
Prüfbarkeit mit sonstigen störfallauslösen-
den Ereignissen oder gemeinsame Ausfäl-
le von gleichartigen und gleichartig be-
lasteten Einrichtungen Anlagenteilen mit 
eingeschränkter Prüfbarkeit sind zu un-
terstellen, sofern nicht nachgewiesen 
istwird, dass durch in Ziffer 3.1 (6b) ge-
nannte Maßnahmen sicherheitstechnisch 
bedeutsame Zustands- und Funktionsbe-
einträchtigungen auszuschließen sind. 
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dass so etwas nicht ins Regelwerk gehöre, 
ist falsch. Dass eine behördliche Prüfung 
dazugehört, ist nichts Neues, da die An-
wendung des Regelwerks generell von der 
Behörde geprüft werden kann/soll. 

 Team 1 Siehe Antwort zu Kommentar Nr. 90 zu 
dieser Ziffer. 

314 VGB In den Interpretationen zu den Sicher-
heitskriterien für Kernkraftwerke, hier 
Interpretation zum Sicherheitskriterium 
2.2, Prüfbarkeit, (RS-Handbuch 3.51) ist 
ausgeführt: „Kombinationen von störfall-
auslösenden Ereignissen …sind zu un-
terstellen, sofern die o. g. Maßnahmen 
(Anm. in den Interpretationen zum Sicher-
heitskriterium 2.2 aufgeführt) nicht ergrif-
fen werden. Hiervon kann im Einzelfall 
abgewichen werden, wenn nachgewiesen 
wird, dass das gleichzeitige Eintreten auf 
Grund der Wahrscheinlichkeit und des 
Schadensausmaßes nicht in Betracht 
gezogen werden muss.“ In der neuen 
Formulierung wird gefordert, dass trotz der 
Einhaltung der Anforderungen an die 
Auslegung für Bereiche eingeschränkter 
Prüfbarkeit, Kombinationen von störfall-
auslösenden Ereignissen zu unterstellen 
sind oder der explizite Nachweis zu führen 
ist, dass „Zustands- und Funktionsbeein-
trächtigungen auszuschließen sind.“ Die-
ses entspricht einer neuen Interpretation 
des bisherigen Regelwerks. 

   Team 1 Kommentar insofern berücksichtigt, als der 
Bezug zu Ziffer 3.1 (6b) wieder hergestellt 
wird und auf sicherheitstechnisch bedeut-
same Einschränkungen präzisiert wird. 
Ansonsten siehe Antwort zu Kommentar 
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Nr. 90 zu dieser Ziffer.  

298 RSK Zu 3.1(7) Bisher ist bei den Nachweisen 
das gleichzeitige Eintreten von TUSA und 
Notstromfall anzunehmen; hier ist nun von 
einem anderen Zeitpunkt des Notstromfal-
les als dem Eintreten von TUSA auszuge-
hen. (K2) 

 Team 1 Ziffer 3.1 (7) beschreibt den erreichten 
Nachweisstand, der u. E. auch erforderlich 
ist, da realistisch.  

3.1 (7) Die Zuverlässigkeit und Wirksamkeit der 
Maßnahmen und Einrichtungen der Si-
cherheitsebene 3, einschließlich der Hilfs- 
und Versorgungssysteme, ist bei Anforde-
rung auch bei ggf. zusätzlichen störfallbe-
dingten Folgeausfällen, bei gleichzeitigem 
bzw. zeitlich versetztem Ausfall der Eigen-
bedarfsversorgung sowie bei den Ausfall-
annahmen gemäß dem Einzelfehlerkon-
zept sicherzustellen. 

314 VGB Zur Anlagenauslegung wurde das gleich-
zeitige Auftreten des Notstromfalls mit der 
TUSA angenommen. Das Unterstellen des 
Notstromfalles zu einem anderen Zeit-
punkt ist durch das Einzelfehlerkonzept 
zuverlässig abgedeckt. Die Forderung 
stellt eine sicherheitstechnisch unbegrün-
dete Verschärfung des gültigen Regel-
werks dar. 

3.1 (7) Die Zuverlässigkeit und Wirksamkeit der 
Maßnahmen und Einrichtungen der Si-
cherheitsebene 3, einschließlich der Hilfs- 
und Versorgungssysteme, ist bei Anforde-
rung auch bei ggf. zusätzlichen störfallbe-
dingten Folgeausfällen, bei gleichzeitigem 
bzw. zeitlich versetztem Ausfall der Eigen-
bedarfsversorgung sowie bei den Ausfall-
annahmen gemäß dem Einzelfehlerkon-
zept nach Ziffer 3.1 (3) sicherzustellen. 

   Team 1 Siehe Antwort oben.   

3.1 (8) Die Maßnahmen und Einrichtungen der 
Sicherheitsebene 4a haben folgende An-
forderungen zu erfüllen: 
a) sicherheitstechnisch nachteilige Aus-

wirkungen auf Maßnahmen und Ein-
richtungen vorgelagerter Sicherheits-
ebenen sind auszuschließen; 

b) Gewährleistung einer verfahrenstech-
nischen Autarkie des Notstandssys-
tems im Hinblick auf alle Kühl- und Be-
triebsmittel, die notwendig sind, um die 
Anlage in einen sicheren Zustand zu 
bringen und darin zu halten, mindes-
tens für 10 Stunden; 

c) Automatisierung (von Hand auszulö-

205 FANP Die hier verlangte Autarkieforderung für 
die Sicherheitsebene 4a kann nicht gene-
rell für die Sicherheitsebene 4a gelten. 
Denn die Sicherheitsebene 4a ist nicht 
identisch mit Flugzeugabsturz, d.h. Ereig-
nisse in 4a werden nicht zwangsläufig mit 
dem Notstandssystem beherrscht, wie das 
Beispiel ATWS, das der Ebene 4a zuge-
ordnet ist, zeigt. 

3.1 (8) Die Maßnahmen und Einrichtungen der 
Sicherheitsebene 4a haben folgende An-
forderungen zu erfüllen: 
a) sicherheitstechnisch nachteilige Aus-

wirkungen auf Maßnahmen und Ein-
richtungen vorgelagerter Sicherheits-
ebenen sind auszuschließen; 

b) bei Notstandsfällen: Gewährleistung 
einer verfahrenstechnischen Autarkie 
des Notstandssystems im Hinblick auf 
alle Kühl- und Betriebsmittel, die not-
wendig sind, um die Anlage in einen 
sicheren Zustand zu bringen und darin 
zu halten, mindestens für 10 Stunden; 

c) bei Notstandsfällen: Automatisierung 
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sende Notstandsmaßnahmen finden in 
der Ereignisanalyse nicht vor Ablauf 
von 30 Minuten Berücksichtigung). 

(von Hand auszulösende Notstands-
maßnahmen finden in der Ereignisana-
lyse nicht vor Ablauf von 30 Minuten 
Berücksichtigung). 

   Team 1 Kommentar insoweit berücksichtigt, als 
ATWS und Notstandsfälle differenziert 
werden.  

  

  314 VGB Im Kapitel 22.2 der RSK-Leitlinien werden 
Auslegungsanforderungen an das Not-
standssystem gestellt. In der Formulierung 
des neuen Absatzes werden Forderungen 
an Maßnahmen und Einrichtungen der 
Sicherheitsebene 4a gestellt. Diese Anfor-
derung geht davon aus, dass die Beherr-
schung von Ereignissen der Sicherheits-
ebene 4a, allein durch eigens für diese 
Ebene vorgesehene Maßnahmen erfolgt 
(siehe dazu auch 2.1 (2)).  
Die unter a) gewählte Formulierung „Ein-
haltung der sicherheitstechnischen Vorga-
ben“ ist formalistischer und gleichzeitig 
inhaltlich weniger klar als die Formulierung 
der BMI- Sicherheitskriterien, in der gefor-
dert wird, dass nachzuweisen ist, dass 
„die Reaktoranlage auch bei den unter 
diesen Umständen in Betracht zu ziehen-
den Ereignissen sicher abgeschaltet und 
in abgeschaltetem Zustand gehalten, die 
Nachwärme abgeführt und die Ableitung 
oder eine etwaige Freisetzung radioaktiver 
Stoffe … so gering wie möglich gehalten 
wird.“ Der in diesen Formulierungen der 
BMI-Kriterien enthaltene Bezug auf die 
Schutzziele beinhalt auch, dass schutzie-
lorientierte Kompensationen zulässig sind. 
Die neue Formulierung ist dagegen hin-
sichtlich der sicherheitstechnischen Vor-
gaben unbestimmt. 
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   Team 1 Zum 1. Absatz: Gemäß Ziffer 2.1 (15) 
dürfen bei Ereignissen der Ebene 4 (somit 
auch 4a) Maßnahmen und Einrichtungen 
aller vorgelagerten Ebenen herangezogen 
werden. Hieran ergibt sich durch Ziffer 3.1 
(8) keine Änderung.  
Zum 2. Absatz: Ziffer a) fordert die „Rück-
wirkungsfreiheit“ der eigens vorgesehenen 
Maßnahmen und Einrichtungen. Eine 
diesbezügliche Kompensation ist nicht 
vorstellbar.  

  

3.1 (9) Die Maßnahmen und Einrichtungen des 
anlageninternen Notfallschutzes auf den 
Sicherheitsebenen 4b und 4c haben fol-
gende Anforderungen zu erfüllen: 
a) ein weites Spektrum von Ereignisabläu-
fen ist abzudecken, 
b) die für die Vorbereitung und Durchfüh-
rung der Maßnahmen notwendigen tech-
nischen, organisatorischen und personel-
len Ressourcen sind vorzuhalten, 
c) sicherheitstechnisch nachteilige Auswir-
kungen auf Maßnahmen und Einrichtun-
gen vorgelagerter Sicherheitsebenen sind 
auszuschließen. 
d) Die Nutzung von verfügbaren Einrich-
tungen auch außerhalb ihres auslegungs-
gemäß vorgesehenen Einsatzgebietes 
bzw. der in den Spezifikationen festgeleg-
ten Parameter ist zulässig, bezüglich der 
Sicherheitsebene 4c auch jenseits deren 
Versagensgrenzen.  
e) Der Einsatz von nicht fest installierten 
Einrichtungen ist zulässig. 
f) Es bestehen keine Anforderungen an 
Redundanz, Diversität, Entmaschung und 
räumliche Trennung. 

314 VGB Durch die Unterscheidung zwischen Un-
terebenen 4b und 4c und die darauf auf-
bauende Differenzierung der Anforderun-
gen wird in einer unrealistischen Weise 
Planbarkeit der Notfallmaßnahmen unter-
stellt. Dies ist nicht sachgerecht, zumal 
eine scharfe Grenze zwischen präventiven 
und mitigativen Maßnahmen nicht immer 
zwangsläufig existiert. Vielmehr müssen 
wirksame Maßnahmen auf dieser Ebene 
vielfach breitbandig konzipiert werden, 
wenn sie wirksam sein sollen. Die im Re-
gelwerksentwurf vorgesehene Unterglie-
derung des anlageninternen Notfallschut-
zes in zwei Sicherheitsebenen (4b und 4c) 
mit unterschiedlichen Anforderungen ist 
daher nicht sicherheitsgerichtet. 
Das neue Konzept mit Zuordnung der 
Einrichtungen zu den Ebenen 4b und 4c 
weicht auch in grundsätzlicher Weise von 
der bisherigen Sicherheitsphilosophie ab. 
So sieht das bisherige Konzept des anla-
geninternen Notfallschutzes auch die 
flexible Nutzung der im Kraftwerk vorhan-
denen Einrichtungen zur Reduktion der 
Auswirkungen auf die Umgebung für ex-
trem unwahrscheinliche auslegungsüber-
schreitende Ereignisse vor (siehe RSK 

3.1 (9) Die Maßnahmen und Einrichtungen des 
anlageninternen Notfallschutzes müssen 
wirksam und mit dem vorhandenen Si-
cherheitskonzept verträglich sein.  
Sie haben sich an dem Potential der von 
der Anlagentechnik gegebenen Möglich-
keiten auszurichten. 
 
Die Maßnahmen und Einrichtungen des 
anlageninternen Notfallschutzes auf den 
Sicherheitsebenen 4b und 4c haben fol-
gende Anforderungen zu erfüllen: 
a)  ein weites Spektrum von Ereignisab-

läufen ist abzudecken, 
b)  die für die Vorbereitung und Durchfüh-

rung der Maßnahmen notwendigen 
technischen, organisatorischen und 
personellen Ressourcen sind vorzuhal-
ten, 

c)  sicherheitstechnisch nachteilige Aus-
wirkungen auf den bestimmungsge-
mäßen Betrieb bzw. die Beherrschung 
von Ereignissen der Sicherheitsebe-
nen 3 oder 4a Maßnahmen und Ein-
richtungen vorgelagerter Sicherheits-
ebenen sind auszuschließen. 
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Empfehlung vom 9.12.1992; Bekanntma-
chung vom 23.02.1993).  
a) Die Forderung ist missverständlich und 
zu unbestimmt. 
c) Eventuelle Auswirkungen auf vorgela-
gerte Ebenen können bei dem Versuch, 
die Auswirkungen von extrem unwahr-
scheinlichen Ereignissen der Sicherheits-
ebene 4 auf die Umgebung zu reduzieren, 
keine Rolle mehr spielen. Die Anforderung 
ist nicht sinnvoll, da für Notfallmaßnahmen 
z. T. in den Reaktorschutz eingegriffen 
wird. Diese sinnvollen Eingriffe wären 
nach c) nicht erlaubt, da sie nachteilige 
Auswirkungen auf die vorgelagerten Si-
cherheitsebenen haben. 
d) In der gesamten Sicherheitsebene 4 ist 
es sinnvoll, Einrichtungen auch außerhalb 
ihres normalen Einsatzbereiches einzu-
setzen. Ein bewusster Einsatz jenseits der 
Versagensgrenzen ist dagegen niemals 
sinnvoll (es sei denn, ein Versagen soll 
provoziert werden), da die Einrichtung 
dann nicht mehr wirksam wäre. 

d)  die Nutzung von verfügbaren Einrich-
tungen auch außerhalb ihres ausle-
gungsgemäß vorgesehenen Einsatz-
gebietes bzw. der in den Spezifikatio-
nen festgelegten Parameter ist zuläs-
sig, bezüglich der Sicherheitsebene 4c 
auch jenseits deren Versagensgren-
zen.  

e)  der Einsatz von nicht fest installierten 
Einrichtungen ist zulässig. 

df)  es bestehen keine Anforderungen an 
Redundanz, Diversität, Entmaschung 
und räumliche Trennung. 

   Team 1 Die Unterscheidung der Sicherheitsebe-
nen 4b und 4c basiert auf den unter-
schiedlichen Zielsetzungen der Notfall-
maßnahmen. Diese Unterscheidung ist 
auch in den Empfehlungen der RSK sowie 
in den Leitfäden zur PSÜ bereits vorgese-
hen und auch international üblich. Hieraus 
resultiert jedoch nicht zwangsläufig eine 
scharfe Grenze zwischen den präventiven 
und mitigativen Notfallmaßnahmen. 
Die in der 273. Sitzung der RSK vom 
9.12..1992 formulierte Möglichkeit der 
flexiblen Nutzung von Einrichtungen ist im 
anlageninternen Notfallschutz weiterhin 

  



E N T W U R F  Modul 1: Synoptische Darstellung (Rev. A) 

162 

Ziffer in 
Modul 1 Textvorschlag Modul 1, Rev. 12a Kommen-

tar Nr. 
Kommenta-

tor Kommentartext bzw. Antwort Ziffer 
M1 neu Textvorschlag Modul 1, Rev. A 

vorgesehen und wird in den Anforderun-
gen von Modul 7 präzisiert. Insofern ist 
darin ein grundsätzliches Abweichen von 
der bisherigen Sicherheitsphilosophie 
nicht erkennbar.  
zu a): Grundlage ist die RSK-Empfehlung 

(273. Sitzung) Wegen der beste-
henden Unsicherheiten und Variati-
onsmöglichkeiten ist es nicht zweck-
mäßig, die Einsatzmöglichkeiten 
von Notfallmaßnahmen auf speziel-
le Ereignisabläufe zu begrenzen. 
Der Absatz ist vom Detaillierungs-
grad her Modul 7 zugeordnet und 
wird darin berücksichtigt. Er entfällt 
daher in Modul 1. 

zu b) Dieser Sachverhalt ist bereits über-
geordnet geregelt. Eine weitere 
Präzisierung erfolgt in Modul 7Der 
Absatz kann daher hier entfallen.  

Zu c): Einrichtungen des anlageninternen 
Notfallschutzes müssen rückwir-
kungsfrei in das bestehende Si-
cherheitskonzept integriert werden, 
d.h. der bestimmungsgemäße Be-
triebs sowie die Beherrschung von 
Störfällen und bei Ereignissen der 
Sicherheitsebene 4a  darf durch 
Notfalleinrichtungen nicht beein-
trächtigt werden. Im Anforderungs-
fall (Ereignisabläufe der Sicher-
heitsebene 4b und 4c) sind Eingriffe 
in Einrichtungen vorgelagerter Si-
cherheitsebenen zulässig, sofern 
dies zur Durchführung von Notfall-
maßnahmen notwendig ist. Ebenso 
muss eine fehlerhafte Auslösung 
von Notfallmaßnahmen sicher ver-
mieden werden. Zur Verdeutlichung 
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dieser Zusammenhänge erfolgte ei-
ne Textüberarbeitung. 

Zu d) Der Kommentar wird in der aktuellen 
Fassung von Modul 7 bereits be-
rücksichtigt. Der Absatz in Modul 1 
entfällt 

Zu e) und f): Die Anforderungen sind vom 
Detaillierungsgrad her dem Modul 7 
zugeordnet und darin berücksichtigt. 
Sie entfallen daher in Modul 1. 

 
Textergänzung: Aufgrund der in verschie-
denen Kommentaren zum Ausdruck kom-
menden Missverständnisse bezüglich der 
Einordnung der Maßnahmen des anlagen-
internen Notfallschutzes wird ein gleichlau-
tender Absatz aus Modul 7 übernommen, 
der eine Ausrichtung an dem von der 
Anlagentechnik gegebenen Möglichkeiten 
vorsieht. Grundlage dafür sind u.a. dies-
bezügliche Ausführungen der RSK in ihrer 
273. Sitzung. 

  33 MU BY Ja, vielen Dank Herr Renneberg. Herr 
Mertins, ich möchte doch noch einmal auf 
diese Ebene 4 zu sprechen kommen. Sie 
haben ja jetzt mehrfach betont, dass Sie 
die Maßnahmen, die im Rahmen dieser 
Ebene 4 vorgesehen sind, als Teil des 
Sicherheitskonzepts betrachten. Auf der 
anderen Seite haben wir heute ja – Kas-
setten-Ende – gehört, dass sich die GRS 
natürlich am neusten Stand von Wissen-
schaft und Technik bei der Aufstellung 
oder beim Vorschlag solcher Richtlinien 
orientieren möchte. Wir haben außerdem 
gehört, dass dabei auch der EPR eine 
Rolle spielen wird. Kann man oder muss 
man daraus den Schluss ziehen, dass Sie 
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in Ihren Anforderungen schließlich die 
Forderung verankern werden, dass grund-
sätzlich, sage ich einmal vorsichtig, die 
Anlagen so auszulegen sind, dass keine 
Maßnahme der Evakuierung für den Fall 
eines schweren Reaktorunfalls zumindest 
mehr notwendig sein werden? 

   Team 1 Modul 1 formuliert keine Anforderungen, 
die über die Aussagen der StrlSchV hi-
nausgehen. Dies gilt auch für die Sicher-
heitsebene 4. 

  

  36 MU BW Kommentar zu „Auslegungsunfälle“: 
Ganz kurz noch einmal eine Frage zur 
vierten Ebene. Die beschäftigt ja nicht nur 
mich. Um Festlegungen, Maßnahmen 
gegen bestimmte Szenarien zu treffen, 
erarbeitet man normalerweise – denken 
Sie an die dritte Ebene „Störfälle" – Ausle-
gungsstörfälle, die sozusagen „abde-
ckend“ sind und danach schaffe ich dann 
meine Einrichtungen und Maßnahmen. Ist 
daran gedacht, über das hinaus was wir 
im Augenblick auf dieser Ebenen als 
Maßnahmen installiert haben, so genannte 
„Auslegungsunfälle" oder „Unfallszena-
rien" zu kreieren, nach denen man dann 
solche Anforderungen schafft? Ich gehe 
noch einen Schritt weiter. Wir sind ja hier 
in der Diskussion. Vorhin ist der EPR 
genannt worden. Einerseits hat der min-
destens in einem Bereich eine Maßnah-
me, die wird nicht einfach nachzurüsten 
sein. Auf der anderen Seite ist dem Inge-
nieur ja fast nichts zu schwer, sprich: 
„Core Catcher". Also nochmal zurück. Die 
eigentliche Frage ist: Wird an „Ausle-
gungsunfälle" gedacht? Das ist nämlich 
ein echtes Novum. 
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   Team 1 Das Vorhandensein von Maßnahmen und 
Einrichtungen (M+E) des anlageninternen 
Notfallschutzes ist mittlerweile internatio-
naler Stand von Wissenschaft und Tech-
nik. Als Basis für die Auslegung und Pla-
nung dieser M+E sind entsprechende 
Ereignisse bzw. Anlagenzustände heran-
zuziehen. Die Ereignisse, die in Modul 1 
der Ebene 4b zugeordnet werden, werden 
in Modul 1 „Ereignisse mit Mehrfachversa-
gen von Sicherheitseinrichtungen“ ge-
nannt. Dieses Vorgehen ist bereits übliche 
Praxis bei der Konzipierung der M+E des 
anlageninternen Notfallschutzes. Die Kon-
kretisierung der Ausbildung (insbesondere 
das Spektrum der abzudeckenden Ereig-
nisse) erfolgt in Modul 7. Dabei wird der 
systematische Ansatz verfolgt, dass Stör-
fälle, die auf der Sicherheitsebene 3 nicht 
beherrscht werden (Ausfall der zur Be-
herrschung vorgesehenen Systeme), bei 
der Konzeption des anlageninternen Not-
fallschutzes zu berücksichtigen sind. Die 
bereits realisierten Maßnahmen sollen als 
Mindestumfang in die Konzeption des 
Notfallschutzes mit einbezogen werden. 
Inwieweit darüber hinaus Erweiterungen 
zweckmäßig sind, ist anhand anlagenspe-
zifischer Analysen zu prüfen. Insbesonde-
re ist hier die Möglichkeit eines Einsatzes 
bereits installierter Maßnahmen oder mo-
difizierter Maßnahmen für ein erweitertes 
Ereignisspektrum zu nennen.  

  

  206 FANP Eine Nutzung von Einrichtungen jenseits 
der Versagensgrenzen wird nicht gehen, 
da sie dann versagen. 

  

   Team 1 Der Absatz wird hier gestrichen, da die 
Anforderung vom Detaillierungsgrad her in 
behandelt werden. Die hier angesproche-
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nen inhaltlichen Fragen werden bei der 
Beantwortung von Kommentaren zu Modul 
7 beantwort. Der Kommentar wird bei in 
einer überarbeiteten Formulierung dieser 
Anforderung in Modul 7 berücksichtigt 

3.1 (10) Das Kernkraftwerk muss einfache, deutlich 
und dauerhaft gekennzeichnete und aus-
fallsicher beleuchtete Flucht- und Ret-
tungswege besitzen. Es müssen geeigne-
te Alarmeinrichtungen und Kommunikati-
onsmittel vorhanden sein, durch die allen 
in der Anlage anwesenden Personen von 
mindestens einer zentralen Stelle aus 
Anweisungen für das Verhalten bei Stör-
fällen gegeben werden können. Die für die 
Sicherheit auf den Sicherheitsebenen 1 
bis 4a erforderliche Kommunikation inner-
halb des Kernkraftwerkes und nach au-
ßerhalb muss jederzeit gewährleistet sein.  
Die Konzeption von Kommunikationsmit-
teln, Alarmeinrichtungen und Flucht- und 
Rettungswegen hat auch den besonderen 
Anforderungen der Sicherheitsebene 4 
Rechnung zu tragen. 

207 FANP Die neue Anforderung, dass die Konzepti-
on von Kommunikationsmitteln, Alarmein-
richtungen und Flucht- und Rettungswe-
gen auch den besonderen Anforderungen 
der Sicherheitsebene 4 Rechnung tragen 
soll, ist sehr interpretationsfähig. 

3.1 (10) Das Kernkraftwerk muss einfache, deutlich 
und dauerhaft gekennzeichnete und aus-
fallsicher beleuchtete Flucht- und Ret-
tungswege besitzen. Es müssen geeigne-
te Alarmeinrichtungen und Kommunikati-
onsmittel vorhanden sein, durch die allen 
in der Anlage anwesenden Personen von 
mindestens einer zentralen Stelle aus 
Anweisungen für das Verhalten bei Stör-
fällen gegeben werden können. Die für die 
Sicherheit auf den Sicherheitsebenen 1 
bis 4a erforderliche Kommunikation inner-
halb des Kernkraftwerkes und nach au-
ßerhalb muss jederzeit gewährleistet sein.  
Die Konzeption von Kommunikationsmit-
teln, Alarmeinrichtungen und Flucht- und 
Rettungswegen hat auch den besonderen 
Anforderungen der Sicherheitsebene 4 
Rechnung zu tragen. 

   Team 1 Kommentar wird u. E. berücksichtigt.    

3.1.(11) Für den sicheren Betrieb einer Anlage sind 
schriftliche Anweisungen zu erstellen, 
a) in denen die für die Sicherheitsebenen 

1 bis 4 erforderlichen, sicherheitstech-
nisch begründeten Grenzwerte und 
Bedingungen, technischen Handlun-
gen und Anweisungen sowie organisa-
torischen Abläufe vorgeschrieben wer-
den, 

b) in denen die erforderlichen wiederkeh-
renden Prüfungen an sicherheitstech-
nisch wichtigen Systemen, Strukturen 

314 VGB In diesem Abschnitt werden u. a. schriftli-
che Anweisungen mit sicherheitstechnisch 
begründeten Grenzwerten und Bedingun-
gen für die Sicherheitsebenen 1-4, also 
auch für die den SE 4b und 4c zugeordne-
ten auslegungsüberschreitenden Anlagen-
zustände gefordert.  
In den vorhandenen Anlagen sind die 
notwendigen Grenzwerte und Regelungen 
für die Sicherheitsebenen 1 - 3 Bestandteil 
der Betriebshandbücher. Die für die Si-
cherheitsebene 4 erforderlichen Regelun-

3.1.(11) Für den sicheren Betrieb einer Anlage sind 
schriftliche Anweisungen zu erstellen, 
a) in denen die für die Sicherheitsebenen 

1 bis 4 erforderlichen, sicherheitstech-
nisch begründeten Grenzwerte und 
Bedingungen, technischen Handlun-
gen und Anweisungen sowie organisa-
torischen Abläufe vorgeschrieben wer-
den, 

b) in denen die erforderlichen wiederkeh-
renden Prüfungen an sicherheitstech-
nisch wichtigen Maßnahmen und Ein-
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und Komponenten festgelegt sind. gen sind Bestandteil der Notfallhandbü-
cher. 
Die Forderung nach schriftlichen Anwei-
sungen mit sicherheitstechnisch begrün-
deten Grenzwerten und Bedingungen ist 
eine klassische Forderung für den Ausle-
gungsbereich. Dementsprechend bezie-
hen sich die als Quelle genannten Text-
passagen der IAEA-Standards auch aus-
schließlich auf die Auslegung.  
Eine Übertragung dieser Anforderung auf 
auslegungsüberschreitende Anlagenzu-
stände ist neu. Sie stellt eine auslegungs-
ähnliche Anforderung mit entsprechenden 
Nachweisen für schwere Störfälle und 
damit eine wesentliche Veränderung des 
bisherigen Konzepts des anlageninternen 
Notfallschutzes dar. Angesichts des be-
sonderen Charakters auslegungsüber-
schreitender Anlagenzustände, der be-
grenzten Anzahl und des breitbandigen 
Charakters der Notfallmaßnahmen sowie 
der eingeschränkten Möglichkeiten der 
Vorausberechung auslegungsüberschrei-
tender Ereignisse erscheint eine sachge-
rechte Umsetzung kaum möglich. 

richtungen Systemen, Strukturen und 
Komponenten festgelegt sind. 

   Team 1 Eine Planung des Einsatzes von Maß-
nahmen des anlageninternen Notfallschut-
zes kann ohne schriftliche Anweisungen 
mit sicherheitstechnisch begründeten 
Grenzwerten und Bedingungen wäre nicht 
zielführend. Insofern ist diese Anforderung 
unabdingbar. Fragen der Umsetzung 
dieser Anforderung stellen sich in Modul 1 
nicht. 

  

3.1 (12) Auf der Sicherheitsebenen 4 c sind zu-
sätzlich als Entscheidungshilfen für den 
anlageninternen Krisenstab Notfallstrate-

314 VGB Die Anforderung 3.1(12) für Sicherheits-
ebene 4c geht ebenfalls deutlich über die 
derzeitige Sicherheitsphilosophie hinaus. 

3.1 (12) Auf der Sicherheitsebenen 4c sind zusätz-
lich Notfallstrategien zur Unterstützung 
des als Entscheidungshilfen für den anla-
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gien zur Verfügung zu stellen, in denen die 
Einsatzmöglichkeiten von verfügbaren 
Systemen und Einrichtungen zur Scha-
densbegrenzung bei Unfällen mit schwe-
ren Kernschäden und zur Überführung der 
Anlage in einen langfristig kontrollierbaren 
Zustand dargestellt sind. 

Es ist fraglich, ob die Anforderung bei dem 
begrenzten Kenntnisstand zu den relevan-
ten Abläufen praktikabel ist und einen 
angemessenen sicherheitstechnischen 
Nutzen bringt. 

geninternen Krisenstabs Notfallstrategien 
zur Verfügung zu stellen, in denen die 
Einsatzmöglichkeiten von verfügbaren 
Maßnahmen Systemen und Einrichtungen 
zur Schadensbegrenzung bei Unfällen mit 
schweren Kernschäden und zur Überfüh-
rung der Anlage in einen langfristig kon-
trollierbaren Zustand dargestellt sind. 

   Team 1 Notfallstrategien sind international einge-
führte Maßnahmen. Redaktionelle Anpas-
sungen. 

  

3.2 Leittechnik 3 Sailer 
RSK 

[Gewichtung „weniger wesentlich“] 
In Kapitel 3.2 wird mehrfach das Wort 
„ausreichend“ als Qualifikation verwendet 
(z.B. 3.2 (3); 3.2 (4); 3.2 (6)). Abgesehen 
davon; dass ausreichend mit der Schulno-
te 4 assoziiert wird; müssen die Anforde-
rungen an die Überwachungs- und Melde-
einrichtungen für die Ebenen 1 bis 4a 
doch höher liegen als solche für Maßnah-
men des anlageninternen Notfallschutzes. 

3.2 Leittechnik 

   Team 1 In Modul 1 wird „ausreichend“ in dem 
Sinne verwendet, dass die jeweils auf den 
Sicherheitsebenen zur Einhaltung der 
Anforderungen erforderlichen Informatio-
nen verfügbar sind bzw. die geforderten 
Zuverlässigkeitsbedingungen realisiert 
sind. Demnach wird mit „ausreichend“ kein 
über alle Ebenen einheitliches Maß gefor-
dert.  

  

  208 FANP Die Reihenfolge der behandelten Leittech-
nikfunktionen ist nicht logisch! 
Vollständige Zuordnung der Schutz- und 
Zustandsbegrenzungen zur Sicherheits-
leittechnik ? 
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   Team 1 / 5 In Modul 1 sind übergeordnete Anforde-
rungen enthalten. Die Zuordnung der 
Leittechnikfunktionen zum SE-Konzept 
wird explizit im Modul 5 und im nachge-
ordneten Regelwerk geregelt.  

  

  295 FANP Der rote Faden in der Abfolge von Anfor-
derungen, der für die Interpretation von 
Anforderungen durchaus eine Bedeutung 
haben kann, lässt oft zu wünschen übrig. 
Beispielsweise ist im Modul 1, Abschnitt 
3.2 (Leittechnik) eine Abfolge festzustellen 
von Anforderungen für  
· Regelungssysteme der Ebene 1 
·  Begrenzungssysteme der Ebene 2 
·  Überwachungssysteme der Ebenen  

1-4 
·  Störfallinstrumentierungssysteme der 

Sicherheitsebenen 3 und 4 (wobei dies 
für 4 eine Anhebung von Anforderung 
ist) 

· Eingriffe in das Reaktorschutzsystem 
auf der Sicherheitsebene 4 

· Leittechnik der Sicherheitsebene 4 
· Sicherheitsleittech-

nik/Reaktorschutzsystem. 
Durch diese merkwürdige Abfolge wird die 
Zuordnung von Anforderungen erheblich 
erschwert. 

  

   Team 5 Im Modul 1 sind übergeordnete Anforde-
rungen enthalten. Die Zuordnung der 
Leittechnikfunktionen zum SE-Konzept 
wird explizit im Modul 5 und im nachge-
ordneten Regelwerk geregelt.  

  

Hinweis Die leittechnischen Einrichtungen in Kernkraft-
werken gliedern sich in die betrieblichen Steuer- 
und Regeleinrichtungen sowie in die Sicher-
heitsleittechnik. Die Sicherheitsleittechnik ist die 

  Streichung, da in Definitionsliste enthalten. Hinweis Die leittechnischen Einrichtungen in Kernkraft-
werken gliedern sich in die betrieblichen Steuer- 
und Regeleinrichtungen sowie in die Sicher-
heitsleittechnik. Die Sicherheitsleittechnik ist die 
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Leittechnik des Sicherheitssystems und der 
anderen Systeme mit sicherheitstechnischer 
Bedeutung. Die Sicherheitsleittechnik umfasst 
im Wesentlichen das Reaktorschutzsystem, 
Schutz- und Zustandsbegrenzungseinrichtun-
gen sowie die Störfallinstrumentierung. 

Leittechnik des Sicherheitssystems und der 
anderen Systeme mit sicherheitstechnischer 
Bedeutung. Die Sicherheitsleittechnik umfasst 
im Wesentlichen das Reaktorschutzsystem, 
Schutz- und Zustandsbegrenzungseinrichtun-
gen sowie die Störfallinstrumentierung. 

FANP Die Klassifizierung in 3.2 (1) und (2) ist 
schon früher (z.B. 2.1 (10) und (2) erläu-
tert worden. Es gilt der gleiche Kommen-
tar. 
Ergänzung: MÖGLICHST störungsfreier 
Betrieb 

3.2 (1) Das Kernkraftwerk muss betriebliche 
Steuer- und Regeleinrichtungen der Si-
cherheitsebene 1 vorsehen, die so ausge-
legt und betrieben werden müssen, dass 
auch ohne Inanspruchnahme der Einrich-
tungen der Sicherheitsebene 2 ein stö-
rungsfreier Betrieb der Anlage gewährleis-
tet ist. 

209 

Team 1 / 5 Die im Kommentar genannten Beispiele zu 
Absatz 3.2 (1) und 3.2 (2) beziehen sich 
auf Grundsätze. Von Grundsätzen kann in 
begründeten Ausnahmen abgewichen 
werden.  
Kommentar hinsichtlich „möglichst“ be-
rücksichtigt. 

3.2 (1) Das Kernkraftwerk muss betriebliche 
Steuer- und Regeleinrichtungen der Si-
cherheitsebene 1 vorsehen, die so ausge-
legt und betrieben werden müssen, dass 
auch ohne Inanspruchnahme der Einrich-
tungen der Sicherheitsebene 2 ein mög-
lichst störungsfreier Betrieb der Anlage 
gewährleistet ist. 

  315 VGB Mit 3.2 (1) wird gefordert, dass das Auftre-
ten von Störungen auszuschließen ist. Da 
3.2 (3) in ähnlicher Weise fordert, dass 
das Auftreten von Störfällen auszuschlie-
ßen ist, wird hier letztlich gefordert, dass 
das Auftreten von Störungen und Störfäl-
len auszuschließen ist. (Für Sicherheits-
ebene 3 wäre kein Bedarf mehr.) Solche 
Anforderungen sind nicht einmal für neue 
Anlagen sinnvoll und sie können von vor-
handenen Anlagen schon gar nicht erfüllt 
werden. 
Diese Anforderungen gehen über das 
gültige Regelwerk (RSK-Leitlinien und 
BMI-Sicherheitskriterium 1.1) weit hinaus. 
Dort wird sachlich korrekt gefordert, dass 
„auch ohne Inanspruchnahme der Sicher-
heitseinrichtungen ein möglichst störfall-
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freier und umweltverträglicher Betrieb der 
Anlage gewährleistet sein“ muss. 

   Team 5 Kommentar wird durch Aufnahme „mög-
lichst“ berücksichtigt. 

  

  118 Simon, 
GRS 

Die Abschnitte 3.2 (1) und 3.2 (2) sind 
nicht akzeptabel.  
Hier kommt wieder das Denken in Sicher-
heitsebenen zum Vorschein. Die Regelun-
gen sind dazu da, das Kraftwerk zu auto-
matisieren, um es nicht von Hand fahren 
zu müssen. Die Begrenzungen wurden 
von der KWU entwickelt, um die Verfüg-
barkeit zu erhöhen, d.h. eine Schnellab-
schaltung möglichst zu vermeiden. Daraus 
kann nicht abgeleitet werden, dass sie 
grundsätzlich erforderlich sind, um eine 
Inanspruchnahme von Einrichtungen der 
nächst höheren Ebene zu vermeiden. 
Ich weise darauf hin, dass in der Mehrzahl 
der westlichen Anlagen dieser hohe Au-
tomatisierungsgrad nicht vorhanden ist. 
Deswegen sind diese Anlagen nicht unsi-
cherer, sondern erlangen nur nicht die 
hohe Zeit- und Arbeitsverfügbarkeit der 
deutschen Reaktoren. 

  

   Team 5 Siehe Antworten oben bzw. zu Ziffer 3.2 
(2). 

  

3.2 (2) Das Kernkraftwerk muss grundsätzlich 
leittechnische Einrichtungen der Sicher-
heitsebene 2 vorsehen, die so ausgelegt 
und betrieben werden müssen, dass auch 
ohne Inanspruchnahme der Einrichtungen 
der Sicherheitsebene 3 ein störfallfreier 
Betrieb der Anlage gewährleistet ist. 

38 Bandholz, 
RSK 

Sie schreiben dass, in den Ausführungen, 
das Reaktorschutzsystem des von leit-
technischen Einrichtungen der Ebene 
soweit unabhängig auszuführen, dass 
auftretende Störungen in der Ebene 1 und 
2 durch die Ebene 3 beherrscht werden. 
Heißt das denn auch, dass Sie die gesam-
te Steuerungskette der Komponenten in 
Zukunft eigenständig aufbauen wollen? 
Die Ansteuerung gehört zur Ebene 1 oder 

3.2 (2) Das Kernkraftwerk muss in der Sicher-
heitsebene 2 leittechnische Einrichtungen 
vorsehen, die geeignet sind, eine Anforde-
rung an die Schutzaktionen der Sicher-
heitsebene 3 zu vermeiden. Das Kern-
kraftwerk muss grundsätzlich leittechni-
sche Einrichtungen der Sicherheitsebene 
2 vorsehen, die so ausgelegt und betrie-
ben werden müssen, dass auch ohne 
Inanspruchnahme der Einrichtungen der 
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2, je nachdem, was Sie nehmen. Und 
wenn Sie in Ebene 3 eine neue Steuerung 
brauchen, dann werden wir ja eine neue 
Einrichtung brauchen. 

Sicherheitsebene 3 ein störfallfreier Be-
trieb der Anlage gewährleistet ist. 

   Team 5 Der Absatz kann in der jetzigen Form fehl 
interpretiert werden (wonach es zukünftig 
nicht mehr zulässig sein könnte Messgrö-
ßen der Sicherheitsebene 3 wie z.B. den 
Neutronenfluss auch für die Begrenzun-
gen der SE 2 zu verwenden). Kommentar 
durch Änderung im Text u. E. berücksich-
tigt. 

  

  39 Wieland, 
RSK 

Wie hier sich zeigt, und das gilt auch 
durchgehend für andere Systeme in den 
Sicherheitsebenen, gibt es hier ein gewis-
ses Problem der Trennung. Und zwar der 
Trennung grundsätzlich dann, wenn man 
sagt: Alles, was in der Sicherheitsebene 3 
genutzt werden darf, darf in anderen Ebe-
nen, praktisch vorgelagert, nicht genutzt 
werden. Ich glaube, das wird auch noch 
intensiver Diskussionen bedürfen. Die 
Frage/Tatsache, die sich nach der neuen 
Einteilung auch der Sicherheitsebenen 
ergibt, ist, dass viele Ereignisse, die bisher 
in der Sicherheitsebene 3 waren, jetzt in 
die Sicherheitsebene 2 verschoben wur-
den. Das sind Ebenen, die durch das 
Reaktorschutzsystem beherrscht werden. 
Wenn wir das gesamte Reaktorschutzsys-
tem jetzt nur der Sicherheitsebene 3 zu-
ordnen, dann würde, wenn man dieselben 
Anforderungen jetzt noch einmal stellt, in 
der Sicherheitsebene 2 dieses System 
nicht genutzt werden. Das geht nicht. Das 
ist meines Erachtens praktisch so, wie wir 
es aufgebaut haben, wenn hier das durch-
gängig so sein sollte, wie das hier genant 
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wurde, nicht möglich. Oder man müsste 
tatsächlich ein völlig getrenntes Begren-
zungssystem für alle Einrichtungen, die 
bisher Reaktorschutz waren, aufbauen. 
Ein völlig getrenntes System für den Reak-
torschutz. Ich glaube, das war aber nicht 
Ihre Zielsetzung, denn die kann ich aus 
den weitergehenden Ausführungen auch 
nicht erkennen. 

   Team 5 Siehe Antwort auf Kommentar Nr. 38 zu 
dieser Ziffer. 

  

  40 MU BW Ich wollte noch mal kurz auf die Frage 
eingehen für die verschiedenen Ebenen 
die leittechnischen Einrichtungen. Selbst-
verständlich ist es so, bis jetzt ist es so 
und es wird auch so bleiben: Wenn ich 
eine leittechnische oder elektrotechnische 
Einrichtung habe für die gesamte Kette 
und für die dritte Ebene, dann muss sie 
störfallfest ausgelegt sein und ich brauche 
keine extra Einrichtung, wenn ich eine 
Aktion auf der Ebene 2 mache. Das ist 
mein Kommentar und ich glaube, ich 
stimme da mit Herrn Wieland überein. 
Zweitens, das ist mir erst vor noch nicht 
allzu langer Zeit bewusst geworden und 
Herr Wieland hat es gesagt, Reaktor-
schutzaktionen, also Schnellabschaltung, 
benötige ich nicht nur auf der dritten Ebe-
ne, sondern auch auf der Zweiten. Daran 
wird sich jetzt sicherlich auch nichts än-
dern. Und jetzt kommt meine eigentliche 
Frage: Ich habe doch hier ein gestaffeltes 
System an Maßnahmen in der Leittechnik 
als ein übergeordnetes System, als ein 
Querschnittssystem was durchgreift, auf 
sehr viele Systeme eingreift, nämlich: 
Regelungen, Begrenzungen und dann 
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kommt das Reaktorschutzsystem – und es 
gibt noch etwas Viertes: der Aggregat-
schutz. Der harte Aggregateschutz über-
spielt in vielen Fällen den Reaktorschutz. 
Bleibt das in Ihrem Konzept so oder gibt 
es andere Überlegungen? 

   Team 5 Die Behandlung des Aggregateschutzes 
hat sich mit der Einführung des neuen 
Regelwerks nicht verändert. Im Modul 5 
Abschnitt 2.2 (13) wird in Übereinstim-
mung mit der Forderung aus der beste-
henden KTA Regel 3501 Abschnitt 6 zu 
Aggregateschutz gefordert. 
In der Praxis sind in den Anlagen sowohl 
Aggregateschutzeinrichtungen vorhanden, 
die nur bei Prüfungen wirksam, sind als 
auch solche, die nach Abwägung der 
Folgen für die Sicherheit der Anlage Vor-
rang vor Einrichtungen haben, die Funkti-
onen des Sicherheitssystems ausführen 
(z.B. Kurzschlußüberwachung der Schalt-
anlagen, Überdrehzahlschutz der Diesel-
aggregate). In den Fällen, in denen der 
Aggregateschutz Vorrang vor den Funkti-
onen des Sicherheitssystems haben, ist er 
nach den Anforderungen an Einrichtungen 
der Sicherheitsebene 3 auszulegen. 
Siehe auch Antworte auf Kommentare Nr. 
38, 39, 91. 

  

  91 TÜV Nord unklar, was damit gemeint ist. Für Ebene 2 
werden schon auch Systeme der Sicher-
heitsebene 3 genutzt (Diesel, Nachkühl-
stränge, RESA etc.). 

  

   Team 5 Der Absatz kann in der jetzigen Form 
fehlinterpretiert werden. Daher Änderung 
am Text. 
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  210 FANP RESA und Notstromversorgung werden 
typischerweise auch für die Sicherheits-
ebene 2 herangezogen. 
Ergänzung: MÖGLICHST störfallfreier 
Betrieb 

  

   Team 5 Der Absatz kann in der jetzigen Form fehl 
interpretiert werden. Daher Änderung am 
Text.  

  

  298 RSK In 3.2(2) sind für jede Sicherheitsebene 
unabhängige Einrichtungen und Maßnah-
men vorausgesetzt. Dies entspricht nicht 
den Gegebenheiten in den Anlagen und ist 
nicht zu realisieren. Zudem ist der Absatz 
hinsichtlich der Einrichtungen der Sicher-
heitsebene 3 („störfallfreier Betrieb“) miss-
verständlich formuliert. (K2) 

  

   Team 1 Zum 1. Satz: Im RSK Positionspapier zum 
Sicherheitsebenenkonzept (Anlage 1 zum 
Protokoll der 385. RSK Sitzung) wird in 
Bezug auf die Leit- und E-Technik der 
Sicherheitsebene 2a ausgeführt: „Die 
Systeme und Einrichtungen sind so auszu-
legen und zu dimensionieren, dass ein 
störfallfreier Betrieb gewährleistet werden 
kann.“ Hinsichtlich der Ebene 2b (RESA 
Transienten gelten gemäß RSK Papier die 
Anforderungen der Ebene 3. In Anpas-
sung daran wird der Text von Ziffer 3.2 (2) 
hinsichtlich „Anforderung Reaktorschutz“ 
präzisiert.  

  

  315 VGB Wie schon im Kommentar zu 3.2(1) be-
merkt, beinhaltet die hier gewählte For-
mulierung, dass das Auftreten von Störfäl-
len allein durch Maßnahmen auf der Ebe-
ne 2 ausgeschlossen ist. Damit gilt das zu 
3.2(19 gesagte: Solche Anforderungen 
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sind nicht einmal für neue Anlagen sinnvoll 
und sie können von vorhandenen Anlagen 
schon gar nicht erfüllt werden. Sie gehen 
über das gültige Regelwerk (RSK-
Leitlinien und BMI-Sicherheitskriterium 
1.1) weit hinaus. 
Inkonsistent und bei bestehenden Anlagen 
nicht realisierbar ist ferner die ausschließ-
liche Zuordnung der hier geforderten Ein-
richtungen zu Sicherheitsebene 2. Bei-
spielsweise wird in den bestehenden An-
lagen zur Beherrschung von Transienten 
z. T. eine Reaktorschnellabschaltung 
(RESA) ausgelöst. Diese wird auch für 
Ereignisse der Sicherheitsebene 3 benö-
tigt. In der Sicherheitsleittechnik der be-
stehenden Anlagen wird jedoch nicht 
zwischen einer RESA für die Sicherheits-
ebene 2 und einer RESA für die Sicher-
heitsebene 3 unterschieden 

   Team 5 Kommentar u. E. durch Änderung des 
Textes berücksichtigt. 

  

3.2 (3) Das Kernkraftwerk muss Überwachungs- 
und Meldeeinrichtungen haben, die auf 
den Sicherheitsebenen 1 bis 4a jederzeit 
einen ausreichenden Überblick über den 
Betriebszustand der Anlage und die Be-
triebsvorgänge ermöglichen und alle si-
cherheitstechnisch wichtigen Zustands-
größen registrieren können. 
Es müssen Gefahrenmeldeeinrichtungen 
vorhanden sein, die Veränderungen des 
Betriebszustandes, aus denen sich eine 
Verminderung der Sicherheit ergeben 
könnte, so frühzeitig anzeigen, dass die 
Einhaltung der jeweiligen sicherheitstech-
nischen Vorgaben gewährleistet werden 

92 TÜV Nord für 4a auch Informationen über Betriebs-
vorgänge war bisher nicht gefordert. 

3.2 (3) Das Kernkraftwerk muss Überwachungs- 
und Meldeeinrichtungen haben, die auf 
den Sicherheitsebenen 1 bis 4a jederzeit 
einen ausreichenden Überblick über den 
sicherheitsrelevanten BetriebszZustand 
der Anlage und die ablaufenden relevan-
ten Prozesse die Betriebsvorgänge er-
möglichen und alle sicherheitstechnisch 
wichtigen Betriebsparameter Zustands-
größen registrieren können. 
Es müssen Gefahrenmeldeeinrichtungen 
vorhanden sein, die Veränderungen des 
Betriebszustandes, aus denen sich eine 
Verminderung der Sicherheit ergeben 
könnte, so frühzeitig anzeigen, dass die 
Einhaltung der jeweiligen sicherheitstech-
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kann. nischen Nachweisziele Vorgaben gewähr-
leistet werden kann. 

   Team 5 Aus unserer Sicht ist es erforderlich jeder-
zeit einen ausreichenden Überblick über 
den Betriebszustand und die Betriebsvor-
gänge zu haben. Dies schließt die Ereig-
nisse der Sicherheitsebene 4a, für die die 
Anlage ausgelegt ist, mit ein. 

  

  110 TÜV-
Leitstelle 

Kern-
technik 
beim 

VdTÜV 

In 3.2(3) wurden die bisher für den be-
stimmungsgemäßen Betrieb formulierten 
Anforderungen an Überwachungs- und 
Meldeeinrichtungen auch auf die Sicher-
heitsebenen 3 und 4a ausgeweitet. Insbe-
sondere bei EVA- Ereignissen der Ebene 
4a ist bisher nur die Überwachung der 
sicherheitsrelevanten Zustandsgrößen 
realisiert. Es ist zu hinterfragen, ob hier 
tatsächlich eine Ausweitung der Anforde-
rungen in Bezug auf den Betriebszustand 
der Anlage und die Betriebsvorgänge 
(finden auf der Sicherheitsebene 3 und 4a 
nicht mehr statt) beabsichtigt ist. 

  

   Team 1 Änderung am Text vorgenommen.    

  211 FANP Bei schnellen Transienten und bei Leck-
störfällen ist eine Gefahrenmeldung zur 
Einhaltung der sicherheitstechnischen 
Vorgaben nicht möglich. Sie wird durch 
den Reaktorschutz sichergestellt. 
Für „alle sicherheitstechnisch wichtigen 
Zustandsgrößen registrieren“ ist zu ergän-
zen „im erforderlichen Umfang“ (manche 
werden nämlich berechnet). 

  

   Team 1 / 5 Es ist richtig, dass es bei schnellen Tran-
sienten oder bei Leckstörfällen nicht mög-
lich ist vor dem jeweiligen Ereignissen 
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noch Gefahrenmeldungen abzusetzen. 
Diese mögliche Fehlinterpretation des 
Textes traf auch schon auf denn beste-
henden Textes  des BMI Si. Krit. 5.1 zu, 
hatte aber nach unserer Ansicht in der 
Praxis keine negativen Folgen.  
Im Übrigen gilt auch in diesen Fällen der 
Grundsatz, dass mit einer überzeugenden 
Begründung von Forderungen im Regel-
werk immer abgewichen werden darf.  

  299 Sailer, 
RSK 

Die Forderung nach der Kenntnis aller 
Zustandsgrößen auf der Sicherheitsebene 
4a ist neu. Bisher gibt es nur die Forde-
rung nach der Kenntnis bestimmter Zu-
standsgrößen. 

  

   Team 5 Aus unserer Sicht ist es erforderlich jeder-
zeit einen ausreichenden Überblick über 
den Betriebszustand und die Betriebsvor-
gänge zu haben. Dies schließt die Ereig-
nisse der Sicherheitsebene 4a, für die die 
Anlage ausgelegt ist, mit ein. Die Forde-
rung nach der Kenntnis aller Zustandsgrö-
ßen wird nicht erhoben. Zur Präzisierung 
wurde eine Textanpassung vorgenommen. 

  

  315 VGB Im BMI-Sicherheitkriterium 5.1 werden für 
den bestimmungsgemäßen Betrieb Über-
wachungs- und Meldeeinrichtungen gefor-
dert, die jederzeit einen ausreichenden 
Überblick über den Betriebszustand der 
Anlage ermöglichen. Diese Anforderungen 
werden im Regelwerksentwurf auf die 
Sicherheitsebenen 3 und 4a ausgedehnt. 
Die gewählte Formulierung dehnt die 
Forderung nach Gefahrenmeldeeinrich-
tungen vom Betriebszustand (BMI- Si-
cherheitskriterium 5.1) bis hin zur Sicher-
heitsebene 4a aus. Dies ist nicht sachge-
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recht. U. a. müssen die Reaktionen bei 
Störfällen häufig sehr rasch und daher 
auch automatisiert erfolgen, so dass Ge-
fahrenmeldungen hier nicht sinnvoll wä-
ren. 

   Team 5 Siehe Antwort zu Kommentar Nr. 211 zu 
dieser Ziffer. 
Aus unserer Sicht ist es erforderlich jeder-
zeit einen ausreichenden Überblick über 
den Betriebszustand und die Betriebsvor-
gänge zu haben. Dies schließt die Ereig-
nisse der Sicherheitsebene 4a, für die die 
Anlage ausgelegt ist, mit ein. 

  

FANP Die Zuordnung der Störfallinstrumentie-
rung auch zur Sicherheitsebene 4 geht 
über die bisherigen Anforderungen hinaus. 

3.2 (4) Das Kernkraftwerk muss eine Störfallin-
strumentierung haben, die bei Ereignisab-
läufen und Anlagenzuständen der Sicher-
heitsebenen 3 und 4 
 
1. ausreichende Informationen über den 

Zustand der Anlage liefern, um die er-
forderlichen Schutzmaßnahmen für 
Personal und Anlage bzw. Maßnah-
men des anlageninternen Notfallschut-
zes ergreifen und ihre Wirksamkeit 
feststellen zu können, 

2. Hinweise auf den Verlauf des Ereig-
nisses geben und seine Dokumentati-
on ermöglichen, 

3. eine Abschätzung der Auswirkungen 
auf die Umgebung gestatten. 

212 

Team 1 / 5 Nach der bestehenden Regel KTA 3502 
gliedert sich die Störfallinstrumentierung in 
die Störfallanzeige und die Störfalldoku-
mentation. Die Störfallanzeige gliedert sich 
weiter in die Störfallübersichts-, Störfallde-
tail- und die Weitbereichanzeige.  
Die Weitbereichsanzeige bezieht sich auf 
unvorhersehbare Ereignisabläufe für die 
die Anlage nicht ausgelegt ist (siehe KTA 
3502 Abschnitt 5.1). Deise Ereignisabläufe 
entsprechen nach unserer Auffassung den 
Ereignissen der Sicherheitsebenen 4b und 
4c. 

3.2 (4) Das Kernkraftwerk muss eine Störfallin-
strumentierung haben, die bei Ereignisab-
läufen und Anlagenzuständen der Sicher-
heitsebenen 3 und 4 
 
1. ausreichende Informationen über den 

Zustand der Anlage liefert, um die er-
forderlichen Schutzmaßnahmen für 
Personal und Anlage bzw. Maßnah-
men des anlageninternen Notfallschut-
zes ergreifen und ihre Wirksamkeit 
feststellen zu können, 

2. Hinweise auf den Verlauf des Ereig-
nisses gibt und seine Dokumentation 
ermöglicht, 

3. eine Abschätzung der Auswirkungen 
auf die Umgebung gestattet. 

  315 VGB Es werden die gleichen Anforderungen an 
Einrichtungen für die Sicherheitsebenen 3 
und 4 gestellt. Dies ist nicht sachgerecht, 
auch weil bei schweren Unfällen mit Kern-
schmelzen eine Störfallinstrumentierung 
nicht nach den gleichen Maßstäben quali-
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fiziert werden kann, wie im Auslegungsbe-
reich.  
Die Anforderung geht klar über das gültige 
Regelwerk und das aktuelle Konzept des 
anlageninternen Notfallschutzes hinaus. 
Letzteres sieht auf der Sicherheitsebene 4 
breitbandige Maßnahmen (häufig mit 
Nutzung vorhandener Einrichtungen), 
nicht aber die Detailplanung von Maß-
nahmen in Auslegungsqualität vor. 

   Team 5 Siehe Antwort zu Kommentar Nr. 212 zu 
dieser Ziffer. 

  

VGB Diese den geltenden Regelungen entspre-
chende Formulierung steht in Widerspruch 
zu der Forderung 3.1 (9) c) einer Rückwir-
kungsfreiheit von Maßnahmen des anla-
geninternen Notfallschutzes. 

3.2 (5) Auf den Sicherheitsebenen 4b und 4c 
dürfen Maßnahmen des anlageninternen 
Notfallschutzes Vorrang vor konkurrieren-
den Aktionen des Reaktorschutzes und 
vor Verriegelungen haben. Eingriffe in den 
Reaktorschutz sind daher erlaubt, wenn 
Maßnahmen des anlageninternen Notfall-
schutzes dies erfordern. 

315 

Team 7 Der Kommentar wird bei Ziffer 3.1(9) be-
antwortet.. 

3.2 (5) Auf den Sicherheitsebenen 4b und 4c 
dürfen Maßnahmen des anlageninternen 
Notfallschutzes Vorrang vor konkurrieren-
den Aktionen des Reaktorschutzes und 
vor Verriegelungen haben. Eingriffe in den 
Reaktorschutz sind daher erlaubt, wenn 
Maßnahmen des anlageninternen Notfall-
schutzes dies erfordern. 

  315 VGB Kommentar zu Modul 1, 3.2 (5) "Grundle-
gende Sicherheitsanforderungen": 
Diese den geltenden Regelungen entspre-
chende Formulierung steht in Widerspruch 
zu der Forderung 3.1 (9) c) einer Rückwir-
kungsfreiheit von Maßnahmen des anla-
geninternen Notfallschutzes. 

  

   Team 7 Der angesprochene Absatz in Ziffer 3.1(9) 
ist in der Überarbeitung von Modul 1 nicht 
mehr enthalten, findet sich aber in einer 
präziseren Formulierung in Modul 7, Nr. 
3.1(4), Ziffer 3.2(5) in Modul 1 ist in dieser 
Formulierung auch in Modul 7 enthalten. 
Die beiden angesprochenen Absätze 
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stehen nicht im Widerspruch, da unter-
schiedliche Sachverhalte geregelt werden. 
Zum einen darf der Einbau bzw. das Vor-
halten von speziellen Notfalleinrichtungen 
(d.h. nicht im Anforderungsfall der Notfall-
einrichtung) nicht Funktionen von anderen 
Einrichtungen der vorgelagerten Sicher-
heitsebenen während des bestimmungs-
gemäßen Betriebs beeinträchtigen. Zum 
anderen muss auf den Sicherheitsebenen 
4b und 4c (d.h. im Anforderungsfall) der 
Vorrang von Notfallmaßnahmen sicherge-
stellt werden. 

FANP Hier wird der Begriff „ausreichende Zuver-
lässigkeit“ auf die Sicherheitsebene 4 
angewendet. Die Berücksichtigung und 
Präzisierung, dass ausreichende Zuver-
lässigkeit auf den verschiedenen Sicher-
heitsebenen etwas Unterschiedliches 
bedeutet, fehlt bisher. 

3.2 (6) Die leittechnischen Einrichtungen, die im 
Rahmen von Maßnahmen des anlagenin-
ternen Notfallschutzes verwendet werden 
sollen, sind so auszulegen, dass sie ihre 
geplanten Leittechnikfunktionen unter den 
sich für die jeweilige Leittechnikfunktion 
aus der Ereignisablaufanalyse ergeben-
den Umgebungsbedingungen mit ausrei-
chender Zuverlässigkeit erfüllen können. 

213 

Team 5 Im Modul 1 sind übergeordnete Anforde-
rungen enthalten. Was bei der jeweiligen 
Maßnahme der Sicherheitsebene 4 eine 
ausreichende Zuverlässigkeit bedeutet ist 
von der sicherheitstechnischen Bedeutung 
der Maßnahme abhängig und muss im 
untergeordneten Regelwerk festgelegt 
werden. 

3.2 (6) Die leittechnischen Einrichtungen, die im 
Rahmen von Maßnahmen des anlagenin-
ternen Notfallschutzes verwendet werden 
sollen, sind so auszulegen, dass sie ihre 
geplanten Leittechnikfunktionen unter den 
sich für die jeweilige Leittechnikfunktion 
aus der Ereignisablaufanalyse ergeben-
den Umgebungsbedingungen mit ausrei-
chender Zuverlässigkeit erfüllen können. 

  299 Sailer, 
RSK 

Es fehlt eine Präzisierung, was „ausrei-
chende Zuverlässigkeit“ ist. 

  

   Team 5 In Modul 1 sind übergeordnete Anforde-
rungen enthalten. Was bei der jeweiligen 
Maßnahme der Sicherheitsebene 4 eine 
ausreichende Zuverlässigkeit bedeutet ist 
von der sicherheitstechnischen Bedeutung 
der Maßnahme abhängig und muss im 
untergeordneten Regelwerk festgelegt 
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werden. 

3.2 (7) Das Kernkraftwerk muss mit einem zuver-
lässigen Reaktorschutzsystem (Leittech-
nikfunktion der Sicherheitsebene 3) aus-
gerüstet sein, das bei Erreichen festgeleg-
ter Ansprechwerte Schutzaktionen auslöst. 

   3.2 (7) Das Kernkraftwerk muss mit einem zuver-
lässigen Reaktorschutzsystem (Leittech-
nikfunktion der Sicherheitsebene 3) aus-
gerüstet sein, das bei Erreichen festgeleg-
ter Ansprechwerte Schutzaktionen auslöst.  

Wieland, 
RSK 

An einigen Dingen sind manchmal so 
kleine Worte entfallen: z.B. bei 3.1 (2) und 
3.2.7a da fehlt einfach das Wort „weit 
gehend". Einmal ist das hier vor „Weit 
gehender Entmaschung" das andere Mal 
heißt es „Weit gehende Selbstüberwa-
chung von Komponenten". Wenn das mit 
Absicht herausgenommen wurde, dann 
würde es bei der Entmaschung sicherlich 
einige Konzepte geben, die das bisher 
nicht wiedergeben, gerade da von man ? 
Schaltung oder ähnliches hat: Frage: Ist 
das Absicht, dass dieses zukünftig nicht 
mehr Stand der Technik oder Stand von 
Wissenschaft und Technik ist? Das Zwei-
te: Wenn das bei „weit gehend Selbst-
überwachung" auch so gemeint war, dass 
„weit gehend" wirklich entfallen soll, dann 
ist es technisch meines Erachtens gar 
nicht möglich. Denn „alles selbstüberwa-
chend" geht auch in der Elektrotechnik 
nicht. 
„weitgehend" muss erhalten bleiben, eine 
komplette selbsttätige Überwachung ist 
technisch nicht möglich. 

3.2 (7a) Als Mittel zur zuverlässigen Auslegung 
des Reaktorschutzsystems sind folgende 
Grundsätze anzuwenden: 
-  redundante Auslegung von Kompo-

nenten, Baugruppen und Untersyste-
men,  

- räumlich getrennte Installation 
entsprechend dem Wirkungsbe-
reich möglicher versagensauslö-
sender Ereignisse, 

-  Diversität, 
- selbsttätige Überwachung auf einen 

Ausfall hin, 
- Anpassung der Komponenten an die 

möglichen Umgebungsbedingungen,. 
- einfache Struktur der Software, 
- Begrenzung des Funktionsumfangs 

auf das sicherheitstechnisch not-
wendige Maß. 

41 + 93 

Team 5 Die im Kommentar genannten Beispiele zu 
Absatz 3.1 (2) und 3.2 (7a) beziehen sich 
auf Grundsätze. Von Grundsätzen kann in 
begründeten Ausnahmen abgewichen 
werden. Deshalb konnte das „weitgehend“ 
in diesen Fällen entfallen 

3.2 (7a) Als Mittel zur zuverlässigen Auslegung 
des Das Reaktorschutzsystems ist zuver-
lässig nachsind folgenden Grundsätzen 
auszulegenanzuwenden: 
- redundante Auslegung von Kompo-

nenten, Baugruppen und Untersyste-
men,  

- räumlich getrennte Installation ent-
sprechend dem Wirkungsbereich mög-
licher versagensauslösender Ereignis-
se, 

- Diversität, 
- selbsttätige Überwachung auf einen 

Ausfall hin, 
- Anpassung der Komponenten an die 

möglichen Umgebungsbedingungen, 
- einfache Struktur der Software, 
- Begrenzung des Funktionsumfangs 

auf das sicherheitstechnisch not-
wendige Maß. 
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  214 FANP Die Streichung von „weitgehend“ bei 
selbsttätiger Überwachung ist nicht zu 
akzeptieren. Es gibt gewisse Teile, die für 
die selbsttätige Überwachung nicht zu-
gänglich sind. 
Die beiden letzten zugefügten Spiegelstri-
che zur Software sind unklar und über-
schneiden sich mit 3.2 (13a) 

  

   Team 1 / 5 Die im Kommentar genannten Beispiele zu 
Absatz 3.1 (2) und 3.2 (7a) beziehen sich 
auf Grundsätze. Von Grundsätzen kann in 
begründeten Ausnahmen abgewichen 
werden. Deshalb konnte das „weitgehend“ 
in diesen Fällen entfallen. Mit der Aufstel-
lung eines Grundsatzes ist die Vollstän-
digkeit in diesem Fall der selbsttätigen 
Überwachung nicht gefordert. 
Die beiden letzten Spiegelstriche sind 
Anforderungen die bereits in den RSK-
Leitlinien enthalten waren und wegen Ihrer 
Bedeutung hier als Grundsätze aufge-
nommen wurden. Eine Überschneidung 
mit 3.2 (13a) ist für Team 5 nicht zu er-
kennen. 

  

3.2 (7b) Das Reaktorschutzsystem muss so ausge-
legt sein, dass Schutzaktionen grundsätz-
lich automatisch ausgeführt werden. Nur 
wenn nachgewiesen wird, dass vom Zeit-
punkt des Erkennens eines zu einem 
Störfall führenden Ereignisablaufes bis 
Auslösung der zur Beherrschung notwen-
digen Schutzaktion eine ausreichend 
große Zeitspanne für die Entscheidungs-
findung und für die Durchführung der 
Schutzaktion durch das Personal zur Ver-
fügung steht, dürfen notwendige Schutz-
aktionen auch von Hand ausgelöst wer-
den. Als Richtzeit für eine ausreichend 

Team 1  Streichung auf Grund Kommentar Nr. 201 
zu Ziffer 3.1 (2h). 

3.2 (7b) Das Reaktorschutzsystem muss so ausge-
legt sein, dass Schutzaktionen grundsätz-
lich automatisch ausgeführt werden. Nur 
wenn gewährleistet istnachgewiesen wird, 
dass vom Zeitpunkt des Erkennens eines 
zu einem Störfall führenden Ereignisablau-
fes bis Auslösung der zur Beherrschung 
notwendigen Schutzaktion eine ausrei-
chend große Zeitspanne (Richtzeit 30 
Minuten) für die Entscheidungsfindung 
und für die Durchführung der Schutzaktion 
durch das Personal zur Verfügung steht, 
dürfen notwendige Schutzaktionen auch 
von Hand ausgelöst werden. Als Richtzeit 
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große Zeitspanne gilt ein Zeitraum von 30 
Minuten. 

für eine ausreichend große Zeitspanne gilt 
ein Zeitraum von 30 Minuten. 

TÜV Nord  in 4c auch ? 3.2 (7c) Es ist auf allen Sicherheitsebenen zu 
gewährleisten, dass die Reaktorschnellab-
schaltung jederzeit von Hand ausgelöst 
werden kann. 

94 

Team 1 Kommentar berücksichtigt. 

3.2 (7c) Es ist auf allen Sicherheitsebenen zu 
gewährleisten, dass dDie Reaktorschnell-
abschaltung muss jederzeit von Hand 
ausgelöst werden köannen.  

  215 FANP Diese Anforderung macht für die Sicher-
heitsebene 4 nicht viel Sinn, da die Si-
cherheitsebene 4 auch Zustände umfasst, 
bei denen der Ausfall der Reaktorschnell-
abschaltung bereits vorliegt, z.B. ATWS, 
oder irrelevant ist wie z.B. in der Sicher-
heitsebene 4c. 

  

   Team 5 In den im Kommentar genannten Beispie-
len wird diese Forderung tatsächlich un-
wirksam. Trotzdem gilt diese generelle 
Anforderungen auf allen SE (z. B. Erdbe-
ben und anderen übergreifenden Einwir-
kungen). Kommentar wird berücksichtigt. 

  

  315 VGB Das Wort „jederzeit“ besagt schon alles, 
der Bezug zu Sicherheitsebenen ist depla-
ziert. 

  

   Team 5 Kommentar berücksichtigt.   

3.2 (7d) In Betriebsphasen außerhalb der Be-
triebsphase A (gemäß Hinweis zu Nr. 2.1 
(9)), in denen Teile der Sicherheitsleit-
technik planungsgemäß nicht verfügbar 
ist, sind anderweitige Maßnahmen und 
Einrichtungen vorzusehen und zu spezifi-
zieren. 

3 + 299 Sailer 
RSK 

[Gewichtung „wesentlich“] 
In 3.2 (7d) sollten die Anforderungen an 
die Spezifizierung umrissen werden. Ge-
rade wenn es ein Ziel des neuen Regel-
werks ist; auch Nichtleistungsbetriebszu-
stände adäquat zu berücksichtigen; müss-
te hier ein Maßstab genannt werden. 

3.2 (7d) In Betriebsphasen außerhalb der Be-
triebsphasen A und B (gemäß Hinweis zu 
Ziffer Nr. 2.1 (49)), in denen Teile der 
Sicherheitsleittechnik planungsgemäß 
nicht verfügbar sind, ist die zuverlässige 
und wirksame Störfallbeherrschung für die 
in diesen Phasen zu unterstellenden Er-
eignisse unter diesen Bedingungen zu 
gewährleistennachzuweisenist, sind an-
derweitige Maßnahmen und Einrichtungen 
vorzusehen und zu spezifizieren. 
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 Team 1 Es muss konstatiert werden, dass die 
meisten der Maßnahmen von Hand einzu-
leiten sind. Dies besagt, dass Prozeduren 
vorliegen müssen und somit die Beherr-
schung des Ereignisses vorgeplant ist. 
Kommentar durch vorgenommene Ände-
rung im Text, zumindest soweit es im 
Rahmen von Modul 1 u. E. sinnvoll ist, 
erfasst.  

  

11 Hes-
sisches 

Umweltmi-
nisterium 

Nr. 3.2(7d): Es sollte ergänzt werden: „. . 
.oder es ist der Nachweis zu erbringen, 
dass die Zuverlässigkeit der Störfallbe-
herrschung für zu unterstellende Ereignis-
se nicht beeinträchtigt wird". 

  

   Team 1 Kommentar berücksichtigt.   

  216 FANP Zu welchem Zweck sind anderweitige 
Maßnahmen und Einrichtungen vorzuse-
hen? Wenn im Nichtleistungsbetrieb An-
forderungen geringer sind, sind nicht not-
wendigerweise anderweitige Maßnahmen 
vorzusehen. 
Es werden planungsgemäß die Reaktor-
schutzanregungen deaktiviert, die auf-
grund geringerer Anforderungen nicht 
mehr benötigt werden bzw. deren Kriterien 
nicht mehr erreicht werden können. 

  

   Team 1 Bis auf die Anregung der Notstromdiesel 
sowie der Ringraumüberwachung werden 
nahezu alle RS-Anregungen freigeschal-
tet, andere können aus systemtechni-
schen Gründen nicht wirksam werden wie 
z. B. wg. Freischaltung der HD-Pumpen 
bei SWR. Dennoch sind bei Ereignissen 
der Ebene 3 geeignete Maßnahmen zur 
Beherrschung vorzusehen. Dies können 
bei entsprechenden Erkennungsmöglich-
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keiten und Karenzzeiten auch Handmaß-
nahmen sein. Wichtig ist dabei, dass ent-
sprechende Prozeduren zur Beherrschung 
vorliegen. Die im 2. Absatz des Kommen-
tars formulierte Randbedingung gilt es in 
der Praxis nachzuweisen.  
Kommentar u. E. durch Textänderung 
berücksichtigt.  

  315 VGB Die Anforderung ist unverständlich. Zu 
welchem Zweck sind anderweitige Maß-
nahmen und Einrichtungen vorzusehen? 

  

   Team 1 Kommentar durch Textänderung u. E. 
erledigt. 

  

3.2 (8) Für jedes vom Reaktorschutzsystem zu 
beherrschende Ereignis sollen grundsätz-
lich mindestens zwei Anregungskriterien 
zur Verfügung stehen. Als Anregungskrite-
rien sind soweit wie möglich verschiedene 
physikalische Größen heran zu ziehen. 
Prozessgrößen, die aus anderen Größen 
abgeleitet sind oder erst im Zusammen-
wirken mit weiteren Prozessgrößen (z.B. 
UND- Verknüpfungen) die Anregungskrite-
rien für Schutzaktionen ergeben, sind als 
eine Größe zu werten. Ist die Forderung 
nach grundsätzlich zwei Anregungskrite-
rien nicht zu erfüllen, weil z.B. nur eine 
physikalische Größe zur Verfügung steht, 
so muss die Messwerterfassung der allein 
herangezogenen Größe im Verhältnis zur 
Messwerterfassung der übrigen Größen 
entsprechend sicherheitstechnisch höher-
wertig aufgebaut sein. 

   3.2 (8) Für jedes vom Reaktorschutzsystem zu 
beherrschende Ereignis sollen grundsätz-
lich mindestens zwei Anregungskriterien 
zur Verfügung stehen. Als Anregungskrite-
rien sind soweit wie möglich verschiedene 
physikalische Größen heran zu ziehen. 
Prozessvariable, größen, die aus anderen 
Größen abgeleitet sind oder erst im Zu-
sammenwirken mit weiteren Prozessvari-
ablen größen (z.B. UND- Verknüpfungen) 
die Anregungskriterien für Schutzaktionen 
ergeben, sind als eine Größe zu werten. 
Ist die Forderung nach grundsätzlich zwei 
Anregungskriterien nicht zu erfüllen, weil 
z.B. nur eine physikalische Größe zur 
Verfügung steht, so muss die Messwerter-
fassung der allein herangezogenen Größe 
im Verhältnis zur Messwerterfassung der 
übrigen Größen entsprechend sicherheits-
technisch höherwertig aufgebaut sein. 

  Team 1  Anpassung der Reihenfolge der Ziffer 3.2 
(12) 

3.2 (9) Das Reaktorschutzsystem ist von den 
leittechnischen Einrichtungen der Sicher-
heitsebenen 1 und 2 so weit unabhängig 
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auszuführen, dass bei auftretenden Stö-
rungen (bspw. Softwareversagen oder 
Ausfälle von Einrichtungen der Sicher-
heitsebenen 1 und 2) die Wirksamkeit und 
Zuverlässigkeit des Reaktorschutzsystems 
erhalten bleibt. 

3.2 (9) Die mechanischen und elektrischen Gerä-
te der Messkanäle des Reaktorschutzsys-
tems dürfen grundsätzlich nicht für Funkti-
onen im Rahmen der Reaktorregelung 
verwendet werden. Ausnahmen sind nur 
zulässig, wenn sie auf Grund der techni-
schen Eigenart des Reaktorschutzsystems 
oder der Meßsysteme, Steuersysteme und 
Regelsysteme erforderlich sind, und wenn 
nachgewiesen ist, dass das Reaktor-
schutzsystem in seinen sicherheitstechni-
schen Funktionen dadurch nicht beein-
trächtigt wird. 

   3.2 
(109) 

Die mechanischen und elektrischen Gerä-
te der Messkanäle des Reaktorschutzsys-
tems dürfen grundsätzlich nicht für Funkti-
onen im Rahmen der Reaktorregelung 
verwendet werden. Ausnahmen sind nur 
zulässig, wenn sie auf Grund der techni-
schen Eigenart des Reaktorschutzsystems 
oder der Messß-systeme, Steuer-systeme 
und Regelsysteme erforderlich sind, und 
wenn gewährleistetnachgewiesen ist, dass 
das Reaktorschutzsystem in seinen si-
cherheitstechnischen Funktionen dadurch 
nicht beeinträchtigt wird. 

3.2 (10) Redundante Teile des Reaktorschutzsys-
tems sollen grundsätzlich voneinander 
unabhängige Einrichtungen zur Messwert-
erfassung und Signalverarbeitung besit-
zen, Verknüpfungsstellen dürfen die Re-
dundanz und Auslösesicherheit des Sys-
tems nicht verschlechtern. 

   3.2 
(110) 

Redundante Teile des Reaktorschutzsys-
tems sollen grundsätzlich voneinander 
unabhängige Einrichtungen zur Messwert-
erfassung und Signalverarbeitung besit-
zen., Verknüpfungsstellen dürfen die Re-
dundanz und Auslösesicherheit des Sys-
tems nicht verschlechtern. 

3.2 (11) Das Reaktorschutzsystem muss so ausge-
legt sein, dass es auch bei Störungen im 
Reaktorschutzsystem keine Aktionen 
auslöst, die die Reaktoranlage in einen 
Störfall überführen können. Redundante 
Teile des Reaktorschutzsystems sollen 
räumlich so voneinander getrennt werden, 
dass Störungen innerhalb eines Teilsys-
tems nicht gleichzeitig die Funktion der 
übrigen Systeme beeinträchtigen. 

95 TÜV Nord hier ist die Frage, was mit Störfall gemeint 
ist. Es kann solch eine Anregung z.B. zum 
Öffnen oder Schließen von Ventilen oder 
anderen Aktionen führen, die ein Eingrei-
fen des Reaktorschutzsystems zur Be-
herrschung erforderlich machen. 

3.2 
(121) 

Das Reaktorschutzsystem muss so ausge-
legt sein, dass es auch bei Störungen im 
Reaktorschutzsystem keine Aktionen 
auslöst, die die Reaktoranlage in einen 
Störfall überführen können. Redundante 
Teile des Reaktorschutzsystems sollen 
räumlich so voneinander getrennt werden, 
dass Störungen innerhalb eines Teilsys-
tems nicht gleichzeitig die Funktion der 
übrigen Systeme beeinträchtigen. 
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   Team 5 „Störfall“ wird laut der Definition aus der 
Strahlenschutzverordnung verwendet 
(siehe auch Definitionsliste). Siehe auch 
Antwort auf folgenden Kommentar. 

  

  110 TÜV-
Leitstelle 

Kern-
technik 
beim 

VdTÜV 

Inwieweit sollen die Anforderungen zur 
Absicherung gegen Fehlauslösungen für 
das Reaktorschutzsystem in 3.2(11) erwei-
tert werden? Die in den BMI-Kriterien 
verwendete Formulierung „gefährlicher 
Zustand“ ist nicht gleichbedeutend mit 
dem jetzt verwendeten Begriff „Störfall“. 
Die Passage ist entsprechend anzupas-
sen. 

  

   Team 1 Die Formulierung „gefährlicher Zustand“ 
ist nicht definiert und wäre bei Beibehal-
tung in das Konzept der Sicherheitsebe-
nen zu integrieren. U. E. ist dabei „gefähr-
licher Zustand“ mit „Störfall“ gleichzuset-
zen. Eine Gleichsetzung von „gefährlicher 
Zustand“ mit einem Ereignis der Ebene 4 
würde zu einem „Überspringen“ der Ebene 
3 führen und wäre nicht kompatibel mit 
unserem Verständnis des Gestaffelten 
Sicherheitskonzepts. Daher wird hier keine 
Änderung am Text vorgenommen. 

  

FANP Doppelung zu 3.2(9) 3.2 (12) Das Reaktorschutzsystem ist von den 
leittechnischen Einrichtungen der Sicher-
heitsebenen 1 und 2 so weit unabhängig 
auszuführen, dass bei auftretenden Stö-
rungen (bspw. Softwareversagen oder 
Ausfälle von Einrichtungen der Sicher-
heitsebenen 1 und 2) die Wirksamkeit und 
Zuverlässigkeit des Reaktorschutzsystems 
erhalten bleibt. 

217 

Team 5 In Ziffer 3.2 (12) wird allgemein die Unab-
hängigkeit des Reaktorschutzsystem von 
den SE 1 u. 2 gefordert. Im Absatz 3.2(9) 
werden wegen der besonderen Bedeutung 
detailliertere Anforderungen an die Unab-
hängigkeit des Reaktorschutzsystems von 
der Reaktorregelung gestellt. Kommentar 
wird insofern berücksichtigt, als die Rei-
henfolge der Ziffern angepasst wird. 

3.2 (12) - siehe neue Ziffer 3.2 (9) 
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  315 VGB Die hier aufgeführte Forderung ist bereits 
in 3.2 (9) aufgeführt und auch bereits im 
BMI-Sicherheitskriterium 6.1 geregelt. 
Eine Ergänzung des Regelwerkes durch 
Regelungen aus IAEA – NS-R ist nicht 
notwendig. 

  

   Team 5 Siehe Antwort zu Kommentar Nr. 217 zu 
dieser Ziffer. 

  

FANP Sicherheitstechnische Bedeutung und 
Sicherheitsebenen sind nicht deckungs-
gleich für Komponenten, so dass die Klas-
sifizierungsanforderung nicht umsetzbar 
ist. 
Die Klassifizierung der Leittechnikfunktio-
nen (für das Reaktorschutzsystem) orien-
tiert sich nicht an den Sicherheitsebenen. 

3.2 
(13a) 

Softwarebasierte Leittechnik 
Die von leittechnischen Geräten und Sys-
temen auszuführenden Funktionen sind 
entsprechend ihrer sicherheitstechnischen 
Bedeutung in Orientierung an den Sicher-
heitsebenen zu klassifizieren (siehe auch 
Nr. 2.1 (8)). Die Anforderungen an Ent-
wurf, Implementierung, Qualifizierung, 
Inbetriebsetzung, Betrieb und Modifizie-
rung der Software für leittechnische Gerä-
te und Systeme sind entsprechend der 
sicherheitstechnischen Klassifizierung 
festzulegen. 

218 

Team 1 / 5 Es ist richtig, dass leittechnische Einrich-
tungen für Leittechnikfunktionen auf unter-
schiedlichen Sicherheitsebenen verwendet 
werden können. Hierbei gilt der Grund-
satz, dass die Einrichtungen die Anforde-
rungen aus der höchsten SE zu erfüllen 
haben. Die Details der Klassifizierung 
werden im Modul 5 behandelt. 

3.2 
(13a) 

Softwarebasierte Leittechnik 
Die von leittechnischen Einrichtungen 
Geräten und Systemen auszuführenden 
Funktionen sind entsprechend ihrer si-
cherheitstechnischen Bedeutung in Orien-
tierung an den Sicherheitsebenen zu klas-
sifizieren (siehe auch Nr. Ziffer 2.1 (108)). 
Die Anforderungen an Entwurf, Implemen-
tierung, Qualifizierung, Inbetriebsetzung, 
Betrieb und Modifizierung der Software für 
leittechnische Einrichtungen Geräte und 
Systeme sind entsprechend der sicher-
heitstechnischen Klassifizierung festzule-
gen. 

  315 VGB Die Anforderung die von leittechnischen 
Geräten und Systemen auszuführenden 
Funktionen in einer derart umfassenden 
Orientierung an den Sicherheitsebenen zu 
klassifizieren ist nicht sinnvoll. Dies gilt 
insbesondere für die Bezüge zu Sicher-
heitsebene 4. Die zitierten RSK-LL 7.3 und 
7.6 sehen dementsprechend auch eine 
einfachere Unterteilung in nur drei Klassen 
vor. Auch in den IAEA-Standards finden 
sich keine Beispiele für das hier geforderte 
Vorgehen. 
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Siehe auch Kommentar zu 2.1 (8) 

   Team 5 Die Klassifizierung der Leittechnik wird in 
Modul 5 geregelt.  

  

3.2 
(13b) 

Die Software mit sicherheitstechnischer 
Bedeutung für leittechnische Geräte und 
Systeme muss anhand eines definierten, 
in Phasen gegliederten Vorgehens entwi-
ckelt, getestet, eingesetzt und dokumen-
tiert werden. 

   3.2 
(13b) 

Die Software mit sicherheitstechnischer 
Bedeutung für leittechnische Einrichtun-
gen Geräte und Systeme muss anhand 
eines definierten, in Phasen gegliederten 
Vorgehens entwickelt, getestet, eingesetzt 
und dokumentiert werden. 

FANP Doppelung zu 3.2(9) und 3.2 (12). 3.2 
(13c) 

Leittechnik mit höherer sicherheitstechni-
scher Bedeutung muss von der Leittechnik 
mit geringerer sicherheitstechnischer 
Bedeutung so unabhängig sein, dass bei 
bestimmungsgemäßem Betrieb und bei 
versagensauslösenden Ereignissen, Aus-
fällen oder Softwareversagen der leittech-
nischen Systeme mit geringerer sicher-
heitstechnischen Bedeutung die Funktion 
der Leittechnik mit höherer sicherheits-
technischer Bedeutung erhalten bleibt. 

219 

Team 5 3.2 (13c) ist eine Verallgemeinerung von 
3.2 (12) und könnte 3.2 (12) ersetzen. 
3.2.(12) wurde wegen seines direkten 
Bezugs zu den bestehenden Anlagen 
beibehalten. Zum Verhältnis von 3.2 (9) 
und 3.2 (12) siehe Antwort auf Kommentar 
Nr. 217.  

3.2 
(13c) 

Leittechnik mit höherer sicherheitstechni-
scher Bedeutung muss von der Leittechnik 
mit geringerer sicherheitstechnischer 
Bedeutung so unabhängig sein, dass bei 
bestimmungsgemäßem Betrieb und bei 
versagensauslösenden Ereignissen, Aus-
fällen oder Softwareversagen der leittech-
nischen Einrichtungen Systeme mit gerin-
gerer sicherheitstechnischen Bedeutung 
die Funktion der Leittechnik mit höherer 
sicherheitstechnischer Bedeutung erhalten 
bleibt. 

  315 VGB Die hier aufgeführte Forderung ist bereits 
in 3.2 (9) und 3.2 (12) aufgeführt und auch 
bereits im BMI-Sicherheitskriterium 6.1 
geregelt. Eine Anforderung das bestehen-
de Regelwerk diesbezüglich zu überarbei-
ten besteht nicht. 

  

   Team 5 Siehe Antwort auf Kommentar Nr. 219 zu 
dieser Ziffer. 

  

3.2 Softwarebasierte Geräte oder Systeme 96 TÜV Nord unbestimmte Anforderung 3.2 Softwarebasierte Einrichtungen Geräte 
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(13d) müssen (entsprechend ihrer sicherheits-
technischen Bedeutung für die Hard- und 
Software) dokumentiert und nachweisbar 
zuverlässig sein. Die Zuverlässigkeit ist 
nur dann hinreichend gewährleistet, wenn 
die mit dem Einsatz der Software verbun-
denen Komplexitäten konservativ berück-
sichtigt werden.  

Team 5 Im Modul 1 sind übergeordnete Anforde-
rungen enthalten. Detailliertere Anforde-
rungen werden im Modul 5 und im nach-
geordneten Regelwerk gestellt. 

(13d) oder Systeme müssen (entsprechend ihrer 
sicherheitstechnischen Bedeutung für die 
Hard- und Software) dokumentiert und 
nachweisbar zuverlässig sein. Die Zuver-
lässigkeit ist nur dann hinreichend gewähr-
leistet, wenn die mit dem Einsatz der 
Software verbundenen Komplexitäten 
konservativ berücksichtigt werden. Hierbei 
ist die mit dem Einsatz der Software ver-
bundene Komplexität konservativ zu be-
rücksichtigen. 

  220 FANP Der Text ist völlig unbestimmt und beliebig 
interpretierbar. Der Sinn des Textes der 
Quelle wird hier völlig verfälscht wiederge-
geben. 

  

   Team 5 Team 5 kann nicht erkennen, dass die 
Forderung nach Dokumentation und Zu-
verlässigkeitsnachweis in Abhängigkeit 
von der sicherheitstechnischen Bedeutung 
für softwarebasierte Geräte oder Systeme 
unbestimmt ist. Details werden im unter-
geordneten Regelwerk festgelegt. Ände-
rung im Text wird vorgenommen.  

  

3.2 
(13e) 

Beim Nachweis der Zuverlässigkeit ist die 
verfügbare Betriebserfahrung mit soft-
warebasierter Leittechnik heranzuziehen. 

   3.2 
(13e) 

Beim Nachweis der Zuverlässigkeit ist die 
verfügbare Betriebserfahrung mit soft-
warebasierter Leittechnik heranzuziehen. 

3.2 
(13f) 

Um eine der sicherheitstechnischen Be-
deutung der leittechnischen Funktionen 
angemessene Zuverlässigkeit der soft-
warebasierten Leittechnik zu erreichen, 
sind  
- fehlervermeidende (z. B. ein qualitäts-

gesicherter Entwicklungsprozess und 
eine entsprechende Qualifizierung der 
Software),  

- fehlerentdeckende (z. B. Hardware- 

   3.2 
(13f) 

Um eine der sicherheitstechnischen Be-
deutung der leittechnischen Funktionen 
angemessene Zuverlässigkeit der soft-
warebasierten Leittechnik zu erreichen, 
sind  
-  fehlervermeidende (z. B. ein qualitäts-

gesicherter Entwicklungsprozess und 
eine entsprechende Qualifizierung der 
Software),  

-  fehlerentdeckende (z. B. Hardware- 
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und softwaremäßig realisierte Selbst-
überwachungsmaßnahmen) und  

- fehlerbeherrschende (z. B. fehlertole-
rante Auslegung, funktionale Diversi-
tät) Maßnahmen anzuwenden.  

und softwaremäßig realisierte Selbst-
überwachungsmaßnahmen) und  

-  fehlerbeherrschende (z. B. fehlertole-
rante Auslegung, funktionale Diversi-
tät) Maßnahmen anzuwenden.  

FANP Da Einwirkungen Dritter nicht hier behan-
delt werden sollten, gehört dieser Absatz 
auch nicht hierher. 
Die zu dieser Anforderung gegebene 
Erläuterung „dies sei wegen softwareba-
sierter Leittechnik notwendig“ ist unsinnig. 
Ein unberechtigter Zugriff auf die Sicher-
heitsleittechnik ist immer zu verhindern. 

3.2 
(13g) 

Der unberechtigte Zugriff auf Informations- 
und Leittechniksysteme der Anlage ist zu 
verhindern. Die Wirksamkeit und Zuver-
lässigkeit der hierfür vorzusehenden Maß-
nahmen müssen der sicherheitstechni-
schen Bedeutung der Informations- und 
Leittechniksysteme entsprechen. 

221 

Team 1 / 5 Durch die Vernetzungsmöglichkeiten soft-
warebasierter Leittechnik wird eine neue 
Qualität von Einwirkungen Dritter erreicht. 
Die Einwirkung Dritter wird an anderer 
Stelle behandelt, kann aber bei software-
basierter Leittechnik nur dann sinnvoll 
umgesetzt werden, wenn in der Software 
dafür Voraussetzungen geschaffen wur-
den. D.h. der Schutz vor Einwirkungen 
Dritter kann nicht einfach durch zusätzli-
che Maßnahmen erreicht werden.  

3.2 
(13g) 

Der unberechtigte Zugriff auf Informations- 
und Leittechniksysteme der Anlage ist zu 
verhindern. Die Wirksamkeit und Zuver-
lässigkeit der hierfür vorzusehenden Maß-
nahmen müssen der sicherheitstechni-
schen Bedeutung der Informations- und 
Leittechniksysteme entsprechen. 

3.3 Warten    3.3 Warten 

3.3 (1) Es muss eine Warte vorhanden sein, von 
der aus das Kernkraftwerk sicher betrie-
ben werden kann und von der aus bei 
Störfällen Maßnahmen ergriffen werden 
können, um das Kernkraftwerk in einem 
sicheren Zustand zu halten oder es in 
einen solchen zu überführen. 

   3.3 (1) Es muss eine Warte vorhanden sein, von 
der aus das Kernkraftwerk sicher betrie-
ben werden kann und von der aus bei 
Störfällen Maßnahmen ergriffen werden 
können, um das Kernkraftwerk in einem 
sicheren Zustand zu halten oder es in 
einen solchen zu überführen. 

3.3 (2) Außerhalb der Warte ist eine Notsteuer-
stelle vorzusehen, mit deren Hilfe der 
Kernreaktor bei Funktionsausfall der War-

222 + 
223 

FANP Die Einfügung Notsteuerstelle impliziert, 
dass es sich immer um einen Raum han-
deln muss.  

3.3 (2) Außerhalb der Warte ist eine Notsteuer-
stelle vorzusehen, mit deren Hilfe der 
Kernreaktor bei Funktionsausfall der War-
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te einschließlich der in Betracht zu zie-
henden Wartennebenräume, wie z.B. 
Rangierverteiler und Elektronikraum, ab-
geschaltet und unterkritisch gehalten, die 
Nachwärme abgeführt und die hierfür 
wesentlichen Zustandsgrößen überwacht 
werden können. 

Die Verwendung des Begriffs „Notsteuer-
stelle“ anstelle von „Hilfssteuereinrichtun-
gen“ ist unsinnig und trägt weder den 
Anforderungen noch den Gegebenheiten 
Rechnung. Nicht alle Anlagen haben die 
Hilfssteuereinrichtungen zentralisiert in 
einer Notsteuerstelle. Dies ist auch nicht 
erforderlich. (betrifft auch Ziffer 3.3 (3) und 
3.3 (4)) 

te einschließlich der in Betracht zu zie-
henden Wartennebenräume, wie z.B. 
Rangierverteiler und Elektronikraum, ab-
geschaltet und unterkritisch gehalten, die 
Nachwärme abgeführt und die hierfür 
wesentlichen Betriebsparameter Zu-
standsgrößen überwacht werden können. 

   Team 5 Der Begriff "Notsteuerstelle" ist der Praxis 
eingeführt. Die Forderung nach einer 
zentralisierten Notsteuerstelle ist u. E. 
sicherheitstechnisch Stand von W&T.  

  

3.3 (3) Die Warte und die Notsteuerstelle müssen 
so voneinander räumlich getrennt sein, 
voneinander unabhängig mit Energie 
versorgt werden und derart gegen Einwir-
kungen von Außen geschützt sein, dass 
sie nicht gleichzeitig außer Funktion ge-
setzt werden können. 

   3.3 (3) Die Warte und die Notsteuerstelle müssen 
so voneinander räumlich getrennt sein, 
voneinander unabhängig mit Energie 
versorgt werden und derart gegen Einwir-
kungen von Außen geschützt sein, dass 
Warte und Notsteuerstellesie nicht gleich-
zeitig außer Funktion gesetzt werden 
können. 

3.3 (4) Bei der Auslegung der Warte und der 
Notsteuerstelle sind ergonomische Anfor-
derungen einzuhalten, die ein sicherheits-
gerichtetes Verhalten des Personals un-
terstützen. 

   3.3 (4) DieBei der Auslegung der Warte und der 
Notsteuerstelle sollsind ergonomische 
Anforderungen einzuhalten, die ein si-
cherheitsgerichtetes Verhalten des Perso-
nals unterstützen. 

3.3 (5) Maßnahmen des anlageninternen Notfall-
schutzes sind an einer zentralen Stelle der 
Anlage einzuleiten und zu überwachen. An 
dieser Stelle müssen die dafür erforderli-
chen Informationen über den Anlagenzu-
stand vorliegen.  

224 FANP Bei dieser Anforderung darf nicht verges-
sen werden, dass je nach betrachtetem 
Fall unterschiedliche zentrale Stellen in 
Frage kommen. In der Regel die Warte, 
bei EVA auf Sicherheitsebene 4a jedoch 
nicht. 
Die hier gestellte Anforderung ist nicht 
notwendig und nicht sinnvoll. Maßnahmen 
des anlageninternen Notfallschutzes wer-
den dezentral eingeleitet. Sie sollen von 

3.3 (5) Maßnahmen des anlageninternen Notfall-
schutzes sind soweit wie möglich an einer 
zentralen Stelle der Anlage einzuleiten 
und zu überwachendurchzuführen.  
An dieser Stelle müssen die dafür Die 
erforderlichen Informationen über den 
Anlagenzustand und die radiologische 
Situation in der Anlage und in der Umge-
bung müssen vorliegen.  
 



E N T W U R F  Modul 1: Synoptische Darstellung (Rev. A) 

194 

Ziffer in 
Modul 1 Textvorschlag Modul 1, Rev. 12a Kommen-

tar Nr. 
Kommenta-

tor Kommentartext bzw. Antwort Ziffer 
M1 neu Textvorschlag Modul 1, Rev. A 

einer Stelle koordiniert und angeordnet 
werden können. Dazu können auch de-
zentral gewonnene Informationen „verfüg-
bar sein“. 

   Team 7 Der Hinweis auf die Möglichkeit der de-
zentralen Einleitung der Maßnahmen 
sowie Informationsgewinnung ist durch die 
Formulierung in Modul 7 bereits berück-
sichtigt. Modul 1 wird entsprechend ange-
passt.  
Die Einleitung und Durchführung der 
Maßnahmen soll nach Empfehlung der 
RSK bevorzugt von der Warte aus erfol-
gen. In Ergänzung dazu sind bei Maß-
nahmen des anlageninternen Notfallschut-
zes aber auch Eingriffe außerhalb der 
Warte möglich bzw. zulässig (z.B. Not-
steuerstelle, Handmaßnahmen vor Ort). 

  

3.3 (6) Es sind die notwendigen Vorkehrungen zu 
treffen, um einen längeren Aufenthalt des 
Bedienungspersonals im Notfall an der für 
die Einleitung und Überwachung der Not-
fallmaßnahmen vorgesehenen Stelle zu 
gewährleisten. 

Team 7  Anpassung an die Formulierungen in 
Modul 7. 

3.3 (6) Es sind die notwendigen Maßnahmen und 
Einrichtungen Vorkehrungen zu treffen, 
um den erforderlich einen längeren Auf-
enthalt des BedienungspPersonals im 
Notfall an der für die Einleitung und Über-
wachung der Notfallmaßnahmen vorgese-
henen Stelle zu gewährleisten.  
Es sind die notwendigen Vorkehrungen zu 
treffen, um einen längeren Aufenthalt des 
Bedienungspersonals Einsatzpersonals im 
Notfall an der für die Vorbereitung, Durch-
führung  Einleitung und Überwachung der 
Maßnahmen des anlageninternen Notfall-
schutzes Notfallmaßnahmen vorgesehe-
nen Stellen zu gewährleisten. 

3.4 Versorgungsfunktionen    3.4 Versorgungsfunktionen 

3.4 (1) Die elektrische Energieversorgung eines 
Kernkraftwerkes ist so auszulegen, dass 

225 FANP Hier wird gefordert, dass die Verbraucher 
der Sicherheitsebene 1 auch auf der Si-

3.4 (1) Die elektrische Energieversorgung eines 
Kernkraftwerkes ist so auszulegen, dass 
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auf den Sicherheitsebenen 1 bis 3 die 
elektrische Versorgung der Verbraucher 
der Sicherheitsebene 1 und der für die 
Durchführung notwendiger Schutzaktionen 
erforderlichen Verbraucher der Sicher-
heitsebenen 2 und 3 unter Einhaltung der 
elektrischen Versorgungsbedingungen der 
Verbraucher zuverlässig sichergestellt ist.  

cherheitsebene 3 versorgt werden müs-
sen. Dies ist falsch. 
Der Textvorschlag geht nicht auf die un-
terschiedlichen Anforderungen ein. Die 
elektrischen Versorgungsbedingungen 
können eher in Richtung auf Spannungs- 
und Frequenzschwankungen bzw. zuläs-
sige Unterbrechungszeiten interpretiert 
werden. 

auf den Sicherheitsebenen 1 bis 4a3 die 
elektrische Versorgung der Verbraucher 
der Sicherheitsebene 1 und der für die 
Durchführung notwendiger Schutzaktionen 
erforderlichen Verbraucher der Sicher-
heitsebenen 2 und 3 unter Einhaltung ihrer 
der elektrischen Versorgungsbedingungen 
der Verbraucher zuverlässig sichergestellt 
ist. Sie ist dabei so zuverlässig auszule-
gen, dass sie die Nichtverfügbarkeit der zu 
versorgenden Systeme nicht bestimmt. 
Für die Notfallmaßnahmen der Sicher-
heitsebenen 4b und 4c dürfen elektrische 
Einrichtungen aller Sicherheitsebenen 
verwendet werden, wenn sie geeignet 
sind, unter den jeweils zu unterstellenden 
Umgebungs- und Betriebsbedingungen 
ihre Aufgabe zu erfüllen. 

   Team 5 Diese mögliche Fehlinterpretation wurde 
erkannt und daher ein geänderter Text aus 
dem Modul 5 Teil 2 Kap. 1 Abs. 2(1) auf-
genommen. 

  

  299 RSK Es ist nicht klar, ob die Auslegungskrite-
rien auf der Sicherheitsebene 3 auch auf 
die elektrische Versorgung der Verbrau-
cher der Sicherheitsebene 1 anzuwenden 
sind. Erhöhte Anforderungen an die 
Stromversorgung auf der Sicherheitsebe-
ne 1? (K1) 

  

   Team 5 Diese mögliche Fehlinterpretation wurde 
erkannt und daher ein geänderter Text aus 
dem Modul 5 Teil 2 Kap. 1 Abs. 2(1) auf-
genommen. 

  

  315 VGB Die Forderung ist so nicht realisierbar. 
Demnach müsste die elektrische Energie-
versorgung eines Kernkraftwerkes ist so 

  



E N T W U R F  Modul 1: Synoptische Darstellung (Rev. A) 

196 

Ziffer in 
Modul 1 Textvorschlag Modul 1, Rev. 12a Kommen-

tar Nr. 
Kommenta-

tor Kommentartext bzw. Antwort Ziffer 
M1 neu Textvorschlag Modul 1, Rev. A 

ausgelegt, dass auch auf der Sicherheits-
ebene 3 die elektrische Versorgung der 
Verbraucher der Sicherheitsebene 1 zu-
verlässig sichergestellt sein muss. Das ist 
nicht sinnvoll kann nicht so gemeint sein. 

   Team 5 Diese mögliche Fehlinterpretation wurde 
erkannt und daher ein geänderter Text aus 
dem Modul 5 Teil 2 Kap. 1 Abs. 2(1) auf-
genommen. 

  

VGB Die Forderung weitgehender Unabhängig-
keit der Netzanschlüsse ist eine Forderung 
an das Netz, die nicht Gegenstand des 
kerntechnischen Regelwerks sein kann. 
Der Gedanke, die beiden Netzanschlüsse 
den Sicherheitsebenen 1 und 2 zuzuord-
nen in Verbindung führt, mit der an ande-
rer Stelle dieses Textmoduls erhobenen 
Forderung, die Beherrschung von Störun-
gen ausschließlich durch Einrichtungen 
der Ebene 2 durchzuführen, zu großen 
logischen und praktischen Schwierigkei-
ten. 

3.4 (2) Es müssen mindestens zwei weitgehend 
unabhängige Netzanschlüsse für die E-
nergieversorgung des Kernkraftwerkes 
(Sicherheitsebene 1 und 2) vorhanden 
sein. Zusätzlich zur elektrischen Energie-
versorgung aus den Netzanschlüssen und 
dem Hauptgenerator sind für die sicher-
heitstechnisch wichtigen Anlagenteile 
zuverlässige Notstromversorgungsanlagen 
vorzusehen, die die elektrische Energie-
versorgung dieser Anlagenteile bei Ausfall 
der Netzeinspeisung und des Hauptgene-
rators gewährleisten. 

315 

Team 5 Es werden keine Forderung an das Netz, 
sondern an die Netzanbindung gestellt, 
und diese sind im Sinne einer zuverlässi-
gen elektrischen Energieversorgung ge-
rechtfertigt. Im Modul 5 Teil 2 Kap.1, Abs. 
2 (5) bis (8) sind die Anforderungen näher 
spezifiziert. Diese Anforderungen gehen 
nicht wesentlich über die Anforderungen 
aus KTA 3701 insbesondere Anhang C 
hinaus. 

3.4 (2) Es müssen mindestens zwei weitgehend 
unabhängige Netzanschlüsse für die E-
nergieversorgung des Kernkraftwerkes 
(Sicherheitsebene 1 und 2) vorhanden 
sein. Zusätzlich zur elektrischen Energie-
versorgung aus den Netzanschlüssen und 
dem Hauptgenerator sind für die sicher-
heitstechnisch wichtigen Einrichtungen 
Anlagenteile zuverlässige Notstromver-
sorgungsanlagen vorzusehen, die die 
elektrische Energieversorgung dieser 
Einrichtungen Anlagenteile bei Ausfall der 
Netzeinspeisung und des Hauptgenerators 
gewährleisten. 
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Team 1  Ersetzen der Formulierungen bzgl. Einzel-
fehler durch Bezugnahme auf das Einzel-
fehlerkonzept (Modul 10). Siehe auch 
Antwort auf Kommentar Nr. 110 zu Ziffer 
2.1. 

315 VGB Die Änderung in diesem Abschnitt be-
schränkt sich auf die Umformulierung von 
„müssen vorhanden sein“ zu „sind vorzu-
sehen“. Im BMI – Sicherheitskriterium 7.1, 
2 sind die notwendigen Anforderungen 
geregelt. Eine Notwendigkeit zur Ände-
rung des Regelwerkes ergibt sich nicht 

3.4 (3) Für die Notstromversorgung sind vonein-
ander unabhängige, redundante Not-
stromerzeuger und Verteilersysteme vor-
zusehen, so dass auch während Instand-
haltungsvorgängen bei gleichzeitigem 
Auftreten eines Einzelfehlers eine sicher-
heitstechnisch ausreichende Notstromver-
sorgung gewährleistet ist. Die Redundanz 
der Notstromerzeuger und Verteilersyste-
me muss der Redundanz der maschinen-
technischen Systeme entsprechen.  

 Team 5 Die Anforderung gilt nach wie vor. Ein 
Anpassung wurde hinsichtlich des Sprach-
gebrauchs in diesem neuen Regelwerk 
vorgenommen.  

3.4 (3) Für die Notstromversorgung sind vonein-
ander unabhängige, redundante Not-
stromanlagen erzeuger und Verteilersys-
teme vorzusehen, so dass auch während 
Instandhaltungsvorgängen bei gleichzeiti-
gem Auftreten eines Einzelfehlers eine 
sicherheitstechnisch ausreichende die 
Notstromversorgung auch unter Beach-
tung der Vorgaben des Einzelfehlerkon-
zepts (nach Ziffer 3.1 (3) gewährleistet ist. 
Die Redundanz der Notstromanlagen 
erzeuger und Verteilersysteme muss min-
destens der Redundanz der zu versorgen-
den verfahrensmaschinentechnischen 
Einrichtungen Systeme entsprechen.  

3.4 (4) Bei übergreifenden Einwirkungen dürfen 
nicht alle Notstromversorgungsanlagen 
gleichzeitig außer Funktion gesetzt wer-
den können. 

315 VGB Der Begriff übergreifende Einwirkung ist in 
dieser Form zu unbestimmt. In dieser 
Unbestimmtheit ist die Anforderung nicht 
umsetzbar. 

3.4 (4) Bei übergreifenden Einwirkungen von 
Außen dürfen nicht alle Notstromversor-
gungsanlagen gleichzeitig außer Funktion 
gesetzt werden können. 

   Team 1 Kommentar wird berücksichtigt.   

3.4 (5) Es ist zu gewährleisten, dass vor Ablauf 
der für den unterbrechungslosen Dauerbe-
trieb der Notstromerzeuger zulässigen Zeit 
der Notstrombedarf anderweitig gedeckt 
werden kann. Dazu ist mit mindestens 
einer Verbindung zu  einem Netz oder 
externen Kraftwerk eine frühzeitige Netz-
rückschaltung gesichert zu ermöglichen. 

315 VGB Die Anforderungen an die elektrische 
Energieversorgung sind detailliert im vor-
handenen Regelwerk beschrieben. Dort ist 
auch die zu dem BMI-Sicherheitskriterium 
7.1,3 ergänzte Anforderung beschrieben. 
Ein Regelungsbedarf besteht daher nicht. 
Die angegebene Begründung, dass dieses 
notwendig werde, weil „das Potential für 
einen Ausfall von Dieselaggregaten sich 
mit der Betriebsdauer erhöht“ ist nicht 
einsichtig. 

3.4 (5) Es ist zu gewährleisten, dass vor Ablauf 
der für den unterbrechungslosen Dauerbe-
trieb der Notstromerzeuger zulässigen Zeit 
der Notstrombedarf anderweitig gedeckt 
werden kann. Dazu ist mit mindestens 
einer Verbindung zu  einem Netz oder 
externen Kraftwerk eine frühzeitige Netz-
rückschaltung gesichert zu ermöglichen. 

   Team 5 Die Begründung ergibt sich sowohl aus 
der Betriebserfahrung als auch aus pro-
bablistischen Betrachtungen, in der sich 
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die Nichtverfügbarkeit bei in Betrieb be-
findlichen Komponenten durch die Ausfall-
rate und der geforderten Durchhaltezeit 
ergibt. 

3.4 (6) Die notwendige Energieversorgung für die 
Durchführung der Notfallmaßnahmen auf 
den Sicherheitsebenen 4b und 4c ist si-
cherzustellen.  

   3.4 (6) Die notwendige Energieversorgung für die 
Durchführung der Notfallmaßnahmen auf 
den Sicherheitsebenen 4b und 4c ist si-
cherzustellen.  

FANP Hier ist das in deutschen Anlagen in der 
Regel vorhandene D2-Netz oder Not-
stands-Notstromnetz nicht berücksichtigt. 
Hier wird der 3. Netzanschluss gefordert, 
aber nicht sinnvoll begründet. 

3.4 (7) Zur Beherrschung eines vollständigen 
Ausfalls der nicht unterbrechungsfreien 
Wechselstromversorgung sind zusätzlich 
folgende Maßnahmen vorzusehen:  
- mindestens ein zusätzlicher Netzan-
schluss über ein im Nahbereich des Kern-
kraftwerkes erdverlegtes Kabel, 
- Vorhaltung elektrischer Energiespeicher 
mit ausreichender Kapazität, so dass die 
notwendigen Notfallmaßnahmen bis zur 
Wiederherstellung der elektrischen Ener-
gieversorgung mit ausreichender Zuver-
lässigkeit durchgeführt werden können. 

226 

Team 5 Dieser Absatz behandelt die wesentlichen 
Grundforderungen bei Station Blackout. 
Die Forderungen eines im Nahbereich 
verlegten Kabels soll im Falle eines SB, 
der nicht gleichzeitig mit einem großflächi-
gen Verbundnetzausfall auftritt, eine Ver-
sorgung mit elektrischen Energie sicher-
stellen. Auch bei Einwirkungen Dritter auf 
die Haupt und Reservenetzanschlüsse ist, 
ist es notwendig, dass dieser Kabelan-
schluss erdverlegt ist, um eine gleichzeiti-
ge Störung durch solche Einwirkungen zu 
verhindern. Ein D2-Netz, wie in vielen 
Anlagen vorhanden, zu fordern wurde 
auch im bisherigen Regelwerk nicht expli-
zit verlangt. Wichtig ist dass die Forderung 
aus Absatz 3.4 (4) erfüllt wird. 

3.4 (7) Zur Beherrschung eines vollständigen 
Ausfalls der elektrischen Energieversor-
gung des Kernkraftwerkes einschließlich 
der Notstromerzeugungsanlagen nicht 
unterbrechungsfreien Wechselstromver-
sorgung sind zusätzlich folgende Maß-
nahmen vorzusehen:  
- mindestens eine zusätzlicher Einspei-

semöglichkeit Netzanschluss über ein 
im Nahbereich des Kernkraftwerkes 
erdverlegtes Kabel, 

- Vorhaltung elektrischer Energiespei-
cher mit ausreichender Kapazität, so 
dass die notwendigen Funktionen auf 
den Sicherheitsebenen 3 bis 4b Not-
fallmaßnahmen bis zur Wiederherstel-
lung der elektrischen Energieversor-
gung mit ausreichender Zuverlässigkeit 
durchgeführt werden können. 

  315 VGB Die Anforderungen an die elektrische 
Energieversorgung sind detailliert im vor-
handenen Regelwerk beschrieben. Dort 
sind auch diese ergänzten Anforderungen 
beschrieben. Ein Regelungsbedarf besteht 
daher nicht. 
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   Team 5 Die neue Anforderungen sollen die beste-
hende BMI-SiKri ersetzen, deshalb ist es 
notwendig die bestehende Anforderungen 
zu integrieren bzw. an den Stand von 
W&T anzupassen. 
Die erste Forderung wurde bislang nur im 
Anhang C2.2 der KTA 3701 gestellt, die 
zweite Forderung ergab sich bisher nur 
aus RSK-Empfehlungen. 

  

  Team 5  Anpassungen des Textes an Modul 5.    

Das Kernkraftwerk muss über zuverlässi-
ge lüftungstechnische Anlagen für folgen-
de Räume verfügen: 

3 sowie 
300 

Sailer 
sowie RSK 

[Gewichtung „wesentlich“] 
In 3.4 (8) sollte ein separater Punkt für die 
Räume aufgenommen werden; in denen 
mit bestrahlten Brennelementen außerhalb 
des Containments gehandhabt wird. 

3.4 (8) Das Kernkraftwerk muss über zuverlässi-
ge lüftungstechnische Einrichtungen Anla-
gen für folgende Räume verfügen: 

  Team 9 In der überarbeiteten Version von Ziffer 
3.4 (8) sind die angesprochenen Räume 
abgedeckt. Eine explizite Nennung ent-
spricht nicht dem Abstraktionsgrad von 
Modul 1. 

  

 316 VGB In diesem Abschnitt erfolgt lediglich eine 
Anpassung des BMI-Kriteriums 9.1 an die 
neue Strahlenschutzverordnung. Inhaltlich 
erfolgte keine Änderung der in dem ge-
nannten BMU-Kriterium gestellten Anfor-
derungen. Eine Notwendigkeit zur Ände-
rung des Regelwerkes besteht nicht. 

  

  Team 9 Die Anpassungen des Textes sind zwecks 
einer einheitlichen Strukturierung und 
Terminologie des Regelwerks erforderlich. 

  

3.4 (8) 

a) Räume, in denen im bestimmungsge-
mäßen Betrieb oder bei Störfällen im 
Jahresdurchschnitt im Kubikmeter der 
Raumluft höhere Aktivitäten als 

97  
bzw.  
110 

TÜV Nord
bzw. 
TÜV-

Leitstelle 

falsche Bezüge 
 
Die Angaben zu den Tabellen in 3.4(8a) 
sind an die neue Strahlenschutzverord-

 a) Räume, in denen anders nicht sicher-
gestellt werden kann, dass die mit der 
Fortluft abzuleitende Menge der radio-
aktiven Stoffe in die Umgebung zur 
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- für Radionuklide und Radionuklid-
gemische, bei denen die Inkorpora-
tion grenzwertbestimmend ist, 
1/7300 der Werte der Anlage IV, 
Tabelle IV 1 und IV 2, Spalte 5 

- für Radionuklide, bei denen die 
Submersion grenzwertbestimmend 
ist, die Werte der Anlage IV, Tabel-
le IV 4, Spalte 5  

der Strahlenschutzverordnung auftre-
ten können; Ausnahmen sind zulässig, 
wenn die Vorschriften der §§ 475 und 
486 Abs. 1 bis 3 und 5 der Strahlen-
schutzverordnung eingehalten werden; 

Kern-
technik 
beim 

VdTÜV 

nung anzupassen. Einhaltung der einschlägigen Anforde-
rungen gemäß Ziffer 2.4 (1) gering 
gehalten wird; im bestimmungsgemä-
ßen Betrieb oder bei Störfällen im Jah-
resdurchschnitt im Kubikmeter der 
Raumluft höhere Aktivitäten als 

- für Radionuklide und Radionuklidgemi-
sche, bei denen die Inkorporation 
grenzwertbestimmend ist, 1/7300 der 
Werte der Anlage IV, Tabelle IV 1 und 
IV 2, Spalte 5 

- für Radionuklide, bei denen die Submer-
sion grenzwertbestimmend ist, die 
Werte der Anlage IV, Tabelle IV 4, 
Spalte 5 der Strahlenschutzverordnung 
auftreten können; Ausnahmen sind zu-
lässig, wenn die Vorschriften der §§ 47 
und 48 Abs. 1 bis 3 und 5 der Strah-
lenschutzverordnung eingehalten wer-
den; 

  Team 1 Kommentar berücksichtigt. Begründung 
der Streichung: Die heranzuziehenden 
Werte aus den Tabellen der Strahlen-
schutzverordnung sind seit Änderung der 
Strahlenschutzverordnung nicht mehr 
vorhanden. 
In der ursprünglichen Forderung der BMI-
Sicherheitskriterien wurde im Hinblick auf 
den Schutz der BevöIkerung gefordert, 
dass eine Ganzjahresdosis (Jahresatem-
rate 7300 m³ bei 8760h) von 0,3 mSv nicht 
überschritten werden kann. Daraus wurde 
die entsprechende Forderung zur Einrich-
tung der Lüftungsanlage abgeleitet. Durch 
den Entfall der in Bezug genommenen 
Tabellen in der Strahlenschutzverordnung 
von 2001 kann nur noch die übergeordne-
te Forderung (0,3 mSv) bestehen bleiben. 
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Diese ist im § 47 Strahlenschutzverord-
nung gefordert und auch in KTA 3601 
Ziffer 3 (a) formuliert. Die Einteilung der 
lüftungstechnischen Einrichtungen in Lüf-
tungsklassen und die Zuordnung zu den 
Räumen bzw. Raumgruppen werden in 
KTA 3601 geregelt. 

b) Räume, in denen für den bestim-
mungsgemäßen Betrieb als zulässig 
spezifizierte Werte für die Raumluftzu-
stände anders nicht eingehalten wer-
den können, oder in denen sicherheits-
technisch wichtige Anlagenteile mit 
Luftkühlung auch bei Störfällen arbei-
ten müssen; 

Team 9  Begründung der Streichung des letzten 
Halbsatzes: Die Anforderungen an die 
Versorgung der Anlagenteile mit Hilfsme-
dien (auch Kühlung) sind übergeordnet in 
Ziffer 3.1 (7) geregelt. 

 b) Räume, in denen die für die Sicher-
heitsebenen 1 und 2 den bestim-
mungsgemäßen Betrieb als zulässig 
spezifizierten Werte für die Raumluft-
zustände anders nicht eingehalten 
werden können, oder in denen sicher-
heitstechnisch wichtige Anlagenteile 
mit Luftkühlung auch bei Störfällen ar-
beiten müssen; 

c) Räume, in denen die Luft durch ein 
Inertgas ersetzt ist, oder in denen aus 
Gründen des Arbeitsschutzes be-
stimmte Raumluftzustände eingehalten 
werden müssen 

    c) Räume, in denen die Luft durch ein 
Inertgas ersetzt ist, oder in denen aus 
Gründen des Arbeitsschutzes be-
stimmte Raumluftzustände eingehalten 
werden müssen. 

3.4 (9) Die lüftungstechnischen Anlagen müssen 
so ausgelegt und beschaffen und mit den 
Eigenschaften der übrigen Anlagenteile so 
abgestimmt sein, dass auf den Sicher-
heitsebenen 1 bis 3 die hierfür jeweils als 
zulässig spezifizierten Grenzwerte für die 
Raumluftzustände und für die Ableitung 
oder etwaige Freisetzung radioaktiver 
Stoffe nicht überschritten werden können. 
Umluftanlagen sind in geeigneter Weise 
mit Fortluftanlagen zu kombinieren, so 
dass die Strahlenexposition von Personen 
innerhalb und außerhalb der Anlage auch 
unterhalb der Grenzwerte so gering wie 
möglich gehalten wird. 

316 VGB Die geforderte Zuordnung der Einrichtun-
gen und Grenzwerte zu den Sicherheits-
ebenen ist neu. Sie beinhaltet eine sicher-
heitstechnisch unbegründete Formalisie-
rung, deren Folgen im Einzelnen noch gar 
nicht absehbar sind, auch was den Auf-
wand für die Nachweisführung betrifft.  
Unverständlich ist, wie schon an anderer 
Stelle, das Weglassen des im gültigen 
Regelwerk enthaltenen Bezugs zu den 
Regeln von Wissenschaft und Technik. 
Sollen diese etwa bei der Minimierung der 
Strahlenexposition künftig nicht mehr 
berücksichtigt werden? Das Argument, die 
Berücksichtigung des Standes von Wis-
senschaft und Technik sei über die Veran-

3.4 (9) Die lüftungstechnischen Anlagen müssen 
so ausgelegt und beschaffen und mit den 
Eigenschaften der übrigen Einrichtungen 
Anlagenteile so abgestimmt sein, dass auf 
den Sicherheitsebenen 1 bis 3 die hierfür 
jeweils als zulässig spezifizierten 
GrenzwWerte für die Raumluftzustände 
und für die Ableitung oder etwaige Frei-
setzung radioaktiver Stoffe nicht über-
schritten werden können. Umluftanlagen 
sind in geeigneter Weise mit Fortluftanla-
gen zu kombinieren, so dass die einschlä-
gigen Anforderungen gemäß Ziffer 2.4 (1) 
eingehalten werden.Strahlenexposition 
von Personen innerhalb und außerhalb 
der Anlage auch unterhalb der Grenzwerte 
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kerung im Atomgesetz ohnehin gefordert 
greift zu kurz. Die Minimierung der Strah-
lenexposition unterhalb der Grenzwerte ist 
über die Verankerung in der Strahlen-
schutzverordnung nämlich ebenfalls auch 
ohne explizite Erwähnung stets gefordert 
und wird in diesem Textmodul dennoch 
vielfach wiederholt. 

so gering wie möglich gehalten wird. 
Auf der Sicherheitsebene 4 müssen die 
lüftungstechnischen Anlagen so beschaf-
fen sein, dass sie ihre für die Maßnahmen 
des anlageninternen Notfallschutzes benö-
tigten sicherheitstechnischen Funktionen 
erfüllen. 

   Team 9 Die in 3.4 (9) erfolgte Überarbeitung ist für 
eine einheitliche Strukturierung und Ter-
minologie des Regelwerks erforderlich. 
Die in 3.4 (9) gestellten Anforderungen 
sind bereits inhaltlich in den Sicherheitskri-
terien enthalten ("Bestimmungsgemäßer 
Betrieb und Störfälle") Der Sprach-
gebrauch "Grenzwerte" ist in der überar-
beiteten Fassung nicht mehr enthalten. 
Ein erweiterter Aufwand für die Nachweis-
führung wird durch dieFormulierung nicht 
provoziert. 
Der Forderung nach Beachtung des Stan-
des von Wissenschaft und Technik erfolgt 
übergeordnet, während der explizite Ver-
weis auf die Dosisreduzierung gemäß § 6 
StrlSchV der Klarstellung des Anforde-
rungsziels dient. 
Unterteilung der übergeordneten Anforde-
rungen an die Lüftungsanlage in die Si-
cherheitsebenen und Verweis auf bereits 
geregelte Sachverhalte. 
Die übergeordneten Anforderungen aus 
der KTA 3601 wurden übernommen. 

  

3.4 (10) Soweit die Konzentration radioaktiver 
Stoffe in der Luft bestimmter Räume so 
groß werden kann, dass jeweils als zuläs-
sig spezifizierte Grenzwerte überschritten 
werden, müssen die zugehörigen lüftungs-
technischen Anlagen über Luftfilteranlagen 

316 VGB Die Umformulierung von „Werte“ in 
„Grenzwerte“ und „müssen vorhanden 
sein“ in „sind vorzusehen“ erfordert nicht 
die Überarbeitung des bestehenden Re-
gelwerkes 

3.4 (10) Soweit die Konzentration radioaktiver 
Stoffe in der Luft bestimmter Räume so 
groß werden kann, dass jeweils als zuläs-
sig spezifizierte GrenzwWerte überschrit-
ten werden, müssen die zugehörigen 
lüftungstechnischen Einrichtungen Anla-
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verfügen. Eine Schaltung der lüftungs-
technischen Anlagen so, dass die Abluft 
nur im Bedarfsfall über Filteranlagen ge-
führt wird, ist zulässig. Die Luftfilteranla-
gen müssen hinreichend zuverlässig und 
so beschaffen sein, dass sie unter den 
jeweiligen Einsatzbedingungen den erfor-
derlichen Abscheidegrad haben. Zur Ü-
berprüfung ihres Zustandes sind die erfor-
derlichen Einrichtungen vorzusehen. 

gen über Luftfilteranlagen verfügen. Eine 
Schaltung der lüftungstechnischen Einrich-
tungen Anlagen so, dass die Abluft nur im 
Bedarfsfall über Filteranlagen geführt wird, 
ist zulässig. Die Luftfiltereinrichtungen 
anlagen müssen hinreichend zuverlässig 
und so beschaffen sein, dass sie unter 
den jeweiligen Einsatzbedingungen den 
erforderlichen Abscheidegrad haben. Zur 
Überprüfung ihres Zustandes sind die 
erforderlichen Einrichtungen vorzusehen. 

   Team 9 Die Anpassungen des Textes sind zwecks 
einer einheitlichen Strukturierung und 
Terminologie des Regelwerks erforderlich. 

  

3.4 (11) Zur Vermeidung einer Verschleppung 
radioaktiver Stoffe durch die Raumluft ist 
auf den Sicherheitsebenen 1 und 2 die 
Luft im Kontrollbereich grundsätzlich so zu 
führen und die Raumgruppen sind so 
gegeneinander und gegenüber der Atmo-
sphäre abzudichten, dass die Luft von 
Räumen oder Raumgruppen geringerer 
Kontaminationsgefährdung zu solchen 
höherer geführt wird. 

316 VGB Die Einführung dieser Anforderung in das 
Regelwerk ist nicht notwendig, da im be-
stehenden Regelwerk die Einhaltung von 
Grenzwerten für Raumluftzustände gefor-
dert wird und auch ein Minimierungsgebot 
für die Strahlenexposition von Personen 
innerhalb und außerhalb der Anlage be-
reits besteht. Die Notwendigkeit, das Re-
gelwerk an dieser Stelle zu ergänzen 
besteht nicht. 

3.4 (11) Zur Vermeidung einer Verschleppung 
radioaktiver Stoffe durch die Raumluft ist 
auf den Sicherheitsebenen 1 und 2 die 
Luft im Kontrollbereich grundsätzlich so zu 
führen und die Raumgruppen sind so 
gegeneinander und gegenüber der Atmo-
sphäre abzudichten, dass die Luft von 
Räumen oder Raumgruppen geringerer 
Kontaminationsgefährdung zu solchen 
höherer geführt wird. 

   Team 9 Die Aufnahme von 3.4 (11) ist mit dem Ziel 
einer durchgängigen Abbildung des Stan-
des von Wissenschaft und Technik als 
Bewertungsmaßstab auf dem Abstrakti-
onsniveau von Modul 1 angezeigt. 

  

3.5 Stahlenschutz 300 RSK In diesem Abschnitt wird ohne Erläuterung 
von den Vorgaben der BMI- Sicherheitskri-
terien 10.1 und 10.2 abgewichen. Es soll-
ten die Formulierungen aus der Strahlen-
schutzverordnung übernommen werden. 
(K2) 

3.5 Stahlenschutz 
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   Team 1 Der Kommentar bezieht sich mutmaßlich 
auf die Ergänzungen in Ziffern 3.5 (1) und 
3.5 (2), die in SiKri 10.1 und 10.2 nicht 
enthalten sind. SiKri 10.1 und 10.2 sind 
vollständig in Ziffer 3.5. (3) bzw 3.5 (4) 
abgebildet. Ziffern 3.5 (1) und (2) werden 
gestrichen, da nicht erforderlich. 

  

3.5 (1) Jede unnötige Strahlenexposition oder 
Kontamination von Mensch und Umwelt ist 
zu vermeiden. Dabei ist vom Grundsatz 
auszugehen, dass jede Strahlenexposition 
oder Kontamination von Mensch und Um-
welt unter Berücksichtigung aller Umstän-
de des Einzelfalls auch unterhalb der 
Grenzwerte sowie der Richtwerte der 
Strahlenschutzverordnung so gering wie 
möglich zu halten ist. 

98 TÜV Nord steht in StrlSchV anders und besser 3.5 (1) Jede unnötige Strahlenexposition oder 
Kontamination von Mensch und Umwelt ist 
zu vermeiden. Dabei ist vom Grundsatz 
auszugehen, dass jede Strahlenexposition 
oder Kontamination von Mensch und Um-
welt unter Berücksichtigung aller Umstän-
de des Einzelfalls auch unterhalb der 
Grenzwerte sowie der Richtwerte der 
Strahlenschutzverordnung so gering wie 
möglich zu halten ist. 

  227 FANP Das ALARA-Prinzip ist nicht vollständig 
erklärt. 

  

  317 VGB Diese Anforderungen sind Bestandteil der 
Strahlenschutzverordnung und damit auch 
ohne Wiederholung in diesem Textmodul 
Bestandteil des Regelwerkes.  
Ein Bedarf für eine Überarbeitung des 
bestehenden Regelwerkes in diesem 
Punkt besteht nicht.  
Im Internationalen Vergleich ist auffällig, 
dass das ALARA-Prinzip als wesentlicher 
international angewandter Grundsatz im 
Textmodul nicht erwähnt wird. 

  

   Team 9 Ziffer 3.5 (1) wird gestrichen, da lediglich 
die Anforderungen aus § 6 StrlSchV wie-
dergegeben werden (zudem unvollständig 
und missverständlich). 

  

3.5 (2) Der Schutz von Einzelpersonen der Be-
völkerung und von beruflich strahlenexpo-

99 TÜV Nord auch hier wird StrlSchV interpretiert, m. E. 
aber nicht richtig! Minimierungsgebot gilt 

3.5 (2) Der Schutz von Einzelpersonen der Be-
völkerung und von beruflich strahlenexpo-
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nierten Personen ist vorrangig durch bau-
liche und technische Maßnahmen zu ge-
währleisten, so dass auf den Sicherheits-
ebenen 1 und 2 die Grenzwerte sowie auf 
der Sicherheitsebene 3 die Störfallpla-
nungswerte der Strahlenschutzverordnung 
unter Beachtung des Minimierungsgebo-
tes gemäß Nr. 3.5 (1) eingehalten werden. 

nicht für §49 nierten Personen ist vorrangig durch bau-
liche und technische Maßnahmen zu ge-
währleisten, so dass auf den Sicherheits-
ebenen 1 und 2 die Grenzwerte sowie auf 
der Sicherheitsebene 3 die Störfallpla-
nungswerte der Strahlenschutzverordnung 
unter Beachtung des Minimierungsgebo-
tes gemäß Nr. 3.5 (1) eingehalten werden. 

  228 FANP Die Störfallplanungswerte gelten nur für 
die Bevölkerung und nicht für beruflich 
strahlenexponierte Personen. 

  

  317 VGB Ist durch Strahlenschutzverordnung abge-
deckt.  
Umformulierung von Regelungen der 
Strahlenschutzverordnung widersprechen 
dem Gebot von Einfachheit und Klarheit 
und sind - auch wegen potentieller Konsis-
tenzprobleme - eher kontraproduktiv,. 

  

   Team 9 Ziffer 3.5 (2) wird gestrichen, da lediglich 
die Anforderungen aus § 43 StrlSchV 
wiedergegeben werden (zudem unvoll-
ständig und missverständlich). Inhaltlich 
wird die Anforderung an den Schutz der 
Bevölkerung durch die bauliche und tech-
nische Auslegung der Anlage bereits 
durch Ziffer 2.4 (2) (Auslegung der Anlage 
im Hinblick auf Strahlenschutzziele) in 
Verbindung mit 2.4 (1) abgedeckt. 

  

3.5 (3) Im Kernkraftwerk müssen die personellen, 
organisatorischen, räumlichen und appa-
rativen Voraussetzungen gegeben sein, 
um eine Strahlenschutzüberwachung in 
der Anlage im bestimmungsgemäßen 
Betrieb, bei Störfällen und auch bei unvor-
hersehbaren Ereignisabläufen im erforder-
lichen Umfang hinreichend genau und 
zuverlässig gewährleisten zu können. 

317 VGB Gegenüber dem bestehenden BMI-
Sicherheitskriterium 10.1 wird im Entwurf 
des neuen Regelwerks die Überschrift 
„Strahlenschutzüberwachung“ gestrichen 
und die Formulierung „müssen vorhanden 
sein“ in „sind vorzusehen“ geändert. Ein 
Bedarf zur Änderung des bestehenden 
Regelwerks ist nicht abzuleiten. 

3.5 (13) Im Kernkraftwerk müssen die personellen, 
organisatorischen, räumlichen und appa-
rativen Voraussetzungen gegeben sein, 
um eine Strahlenschutzüberwachung in 
der Anlage auf allen Sicherheitsebenen im 
bestimmungsgemäßen Betrieb, bei Stör-
fällen und auch bei unvorhersehbaren 
Ereignisabläufen im erforderlichen Umfang 
hinreichend genau und zuverlässig ge-
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Insbesondere sind vorzusehen: 
1. ortsfeste Einrichtungen zur Messung 

von Ortsdosisleistungen; 
2. ortsfeste Einrichtungen zur Messung 

der Konzentration radioaktiver Stoffe in 
der Raumluft von Raumgruppen oder 
Räumen, in denen eine entsprechende 
Überwachung zum Schutze von Per-
sonen oder zur frühzeitigen Entde-
ckung etwaiger freigesetzter radioakti-
ver Stoffe notwendig ist; 

3. ortsfeste Einrichtungen zur Messung 
der Konzentration radioaktiver Stoffe in 
Kreisläufen, in denen eine entspre-
chende Überwachung zur frühzeitigen 
Entdeckung etwaiger freigesetzter ra-
dioaktiver Stoffe notwendig ist; 

4. Messgeräte zur Ermittlung von Ortsdo-
sisleistungen sowie Konzentration und 
Art radioaktiver Stoffe in Luft und Was-
ser;  

5. Einrichtungen zur Messung von Per-
sonendosen sowie der Kontamination 
von Personen und Gegenständen; 

6. geeignete Laboreinrichtungen zur 
Auswertung und Analyse radioaktiver 
Proben. 

währleisten zu können. Insbesondere sind 
vorzusehen: 
1. ortsfeste Einrichtungen zur Messung 

von Ortsdosisleistungen; 
2. ortsfeste Einrichtungen zur Messung 

der Konzentration radioaktiver Stoffe in 
der Raumluft von Raumgruppen oder 
Räumen, in denen eine entsprechende 
Überwachung zum Schutze von Per-
sonen oder zur frühzeitigen Entde-
ckung etwaiger freigesetzter radioakti-
ver Stoffe notwendig ist; 

3. ortsfeste Einrichtungen zur Messung 
der Konzentration radioaktiver Stoffe in 
Kreisläufen, in denen eine entspre-
chende Überwachung zur frühzeitigen 
Entdeckung etwaiger freigesetzter ra-
dioaktiver Stoffe notwendig ist; 

4. Messgeräte zur Ermittlung von Ortsdo-
sisleistungen sowie Konzentration und 
Art radioaktiver Stoffe in Luft und Was-
ser;  

5. Einrichtungen zur Messung von Per-
sonendosen sowie der Kontamination 
von Personen und Gegenständen; 

6. geeignete Laboreinrichtungen zur 
Auswertung und Analyse radioaktiver 
Proben. 

   Team 9 Die Anpassungen des Textes sind zwecks 
einer einheitlichen Strukturierung und 
Terminologie des Regelwerks zielführend.  

  

3.5 (4) Im Kernkraftwerk müssen die personellen, 
organisatorischen und apparativen Vor-
aussetzungen gegeben sein, um im erfor-
derlichen Umfang Art, Menge und Kon-
zentration der mit der Fortluft und dem 
Abwasser abzuleitenden radioaktiven 

317 VGB Gegenüber dem bestehenden BMI-
Sicherheitskriterium 10.2 wird im Entwurf 
des neuen Regelwerks die Überschrift 
„Aktivitätsüberwachung in Fortluft und 
Abwasser“ gestrichen. Ein Bedarf zur 
Änderung des bestehenden Regelwerks 

3.5 (24) Im Kernkraftwerk müssen die personellen, 
organisatorischen und apparativen Vor-
aussetzungen gegeben sein, um auf allen 
Sicherheitsebenen im jeweils erforderli-
chen Umfang Art, Menge und Konzentrati-
on der mit der Fortluft und dem Abwasser 
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Stoffe hinreichend genau und zuverlässig 
messen, registrieren sowie die Ableitung 
erforderlichenfalls begrenzen zu können. 

ist nicht abzuleiten. abzuleitenden radioaktiven Stoffe hinrei-
chend genau und zuverlässig zu überwa-
chen, messen, zu registrieren sowie die 
Ableitung erforderlichenfalls zu begrenzen 
zu können. 

   Team 9 Die Anpassungen des Textes sind zwecks 
einer einheitlichen Strukturierung und 
Terminologie des Regelwerks erforderlich. 

  

3.5 (5) Es müssen die personellen, organisatori-
schen und apparativen Voraussetzungen 
gegeben sein, um eine Strahlenschutz-
überwachung der Umgebung im bestim-
mungsgemäßen Betrieb, bei Störfällen 
und auch bei unvorhersehbaren Ereignis-
abläufen im erforderlichen Umfang hinrei-
chend schnell, genau und zuverlässig 
durchführen zu können. Insbesondere sind 
vorzusehen: 
1. Einrichtungen und Geräte zur Bestim-

mung von Dosis, Dosisleistung, Aktivi-
tätskonzentration und Oberflächenkon-
tamination sowie zur Bestimmung von 
Nukliden während des bestimmungs-
gemäßen Betriebs; 

2. Einrichtungen und Geräte zur Ermitt-
lung der erforderlichen Informationen 
über Ortsdosen, Aktivitätskonzentrati-
onen, Oberflächenkontaminationen 
und Nuklide bei etwaigen Freisetzun-
gen radioaktiver Stoffe;  

3. Einrichtungen zur Messung von Wind-
richtungen und Windgeschwindigkeit. 

229 FANP Was ist mit dem Merkpunkt gemeint „Ü-
bertragbarkeit der Anforderungen von 
Sicherheitsebene 3 nach Sicherheitsebe-
ne 4 an lüftungstechnische Anlagen“? 

3.5 (35) Es müssen die personellen, organisatori-
schen und apparativen Voraussetzungen 
gegeben sein, um eine Strahlenschutz-
überwachung der Umgebung auf den 
Sicherheitsebenen 1 bis 4 im bestim-
mungsgemäßen Betrieb, bei Störfällen 
und auch bei unvorhersehbaren Ereignis-
abläufen im erforderlichen Umfang hinrei-
chend schnell, genau und zuverlässig 
durchführen zu können. Insbesondere sind 
vorzusehen:  
Zur Immissionsüberwachung auf den 
Sicherheitsebenen 1 und 2 müssen Ein-
richtungen zur Bestimmung von  
a) Ortsdosis, Ortsdosisleitung, 
b) Aktivitätskonzentration in Umgebungs-

luft, Boden, Bewuchs, Nahrungsmit-
teln, Gewässern und Niederschlag, 

c) für die Ausbreitung und Ablagerung 
radioaktiver Stoffe relevanten meteoro-
logischen und hydrologischen Parame-
ter 

vorhanden sein. 
Zur Immissionsüberwachung auf den 
Sicherheitsebenen 3 und 4 müssen Ein-
richtungen zur Bestimmung von  
a) Ortsdosis, Ortsdosisleistung,  
b) Bodenkontamination, 
c) Aktivitätskonzentration in Umgebungs-
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luft, Boden, Bewuchs, Nahrungsmit-
teln, Gewässern und Niederschlag, 

d) für die Ausbreitung und Ablagerung 
radioaktiver Stoffe relevanten meteoro-
logischen und hydrologischen Parame-
ter 

vorhanden sein.1. Einrichtungen und Ge-
räte zur Bestimmung von Dosis, Dosisleis-
tung, Aktivitätskonzentration und Oberflä-
chenkontamination sowie zur Bestimmung 
von Nukliden während des bestimmungs-
gemäßen Betriebs; 
2. Einrichtungen und Geräte zur Ermittlung 
der erforderlichen Informationen über 
Ortsdosen, Aktivitätskonzentrationen, 
Oberflächenkontaminationen und Nuklide 
bei etwaigen Freisetzungen radioaktiver 
Stoffe;  
3. Einrichtungen zur Messung von Wind-
richtungen und Windgeschwindigkeit. 

   Team 9 Formale Anpassung an die Sicherheits-
ebenen. 
Streichungen und Einfügungen zur Einfüh-
rung der Sicherheitsebenen sowie der 
nach REI festgelegten Messgrößen und 
beprobten Medien. 
Die meteorologischen Messungen sind 
erweitert auf die zur Erreichung des Über-
wachungsziels erforderliche Instrumentie-
rung, wie sie in der REI festgelegt sind. 
Abarbeitung des Merkpostens führte zur 
Änderung von Ziffer 3.4 (9), letzter Satz. 

  

  317 VGB Gegenüber dem bestehenden BMI-
Sicherheitskriterium 10.1 wird im Entwurf 
des neuen Regelwerks die Überschrift 
„Umgebungsüberwachung“ gestrichen und 
die Formulierung „müssen vorhanden 
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sein“ in „sind vorzusehen“ geändert. Ein 
Bedarf zur Änderung des bestehenden 
Regelwerks ist nicht abzuleiten. 

   Team 9 Die Anpassungen des Textes sind zwecks 
einer einheitlichen Strukturierung und 
Terminologie des Regelwerks erforderlich. 

  

3.5 (6) Im Kernkraftwerk sind Maßnahmen und 
Einrichtungen vorzusehen, die eine siche-
re Handhabung, Einschließung und Lage-
rung der unbestrahlten und bestrahlten 
Kernbrennstoffe und sonstiger radioaktiver 
Stoffe ermöglichen. Diese Maßnahmen 
und Einrichtungen müssen so beschaffen, 
angeordnet und abgeschirmt sein, dass 
eine unzulässige Strahlenexposition des 
Personals und in der Umgebung, die Frei-
setzung radioaktiver Stoffe in die Umge-
bung ausgeschlossen werden können. 

317 VGB Die im gesamten Regelwerksentwurf 
durchgeführte Ersetzung des Begriffes 
„Einrichtungen“ durch die Begriffe „Maß-
nahmen und Einrichtungen“ führt an dieser 
Stelle zu der Forderung dass Maßnahmen 
so „angeordnet und abgeschirmt sein 
müssen, dass eine unzulässige Strahlen-
exposition des Personals … ausgeschlos-
sen werden können.  
Im Übrigen lassen die textlichen Änderun-
gen an dem als Basis verwendeten BMI-
Sicherheitskriterium 11.1 keine Notwen-
digkeit zur Änderung des bestehenden 
Regelwerkes erkennen. 

3.5 (46) Im Kernkraftwerk sind Maßnahmen und 
Einrichtungen vorzusehen, die eine siche-
re Handhabung, Einschließung und Lage-
rung der unbestrahlten und bestrahlten 
Kernbrennstoffe und sonstiger radioaktiver 
Stoffe ermöglichen. Diese Maßnahmen 
müssen so konzipiert und diese Einrich-
tungen müssen so beschaffen, angeordnet 
und abgeschirmt sein, dass eine unzuläs-
sige Strahlenexposition des Personals und 
in der Umgebung sowie, die Freisetzung 
radioaktiver Stoffe in die Umgebung nicht 
zu unterstellen sind. ausgeschlossen 
werden können. 

   Team 9 Kommentar u. E. berücksichtigt. 
Die Anpassungen des Textes sind zwecks 
einer einheitlichen Strukturierung und 
Terminologie des Regelwerks erforderlich. 

  

Hinweis Anforderungen an Lagereinrichtungen gemäß § 
6 AtG sind durch andere Regelwerke erfasst. 

3 Sailer 
RSK 

[Gewichtung „lediglich wünschenswert“] 
Der Hinweis nach 3.5 (6) kann entfallen; 
da es sich bei den § 6 Anlagen nicht um 
Kernkraftwerke handelt. 

Hinweis Anforderungen an Lagereinrichtungen gemäß § 
6 AtG sind durch andere Regelwerke erfasst. 

   Team 1 Kommentar berücksichtigt.    

3.5 (7) Kernkraftwerke müssen so beschaffen 
sein, dass sie unter Einhaltung der Strah-
lenschutzbestimmungen stillgelegt werden 
können. Ein Konzept für eine Beseitigung 
nach der endgültigen Stilllegung unter 

317 VGB Gegenüber dem bestehenden BMI-
Sicherheitskriterium 2.10 wird im Entwurf 
des neuen Regelwerks die Überschrift 
„Stilllegung und Beseitigung von Kern-
kraftwerken“ gestrichen. Ein Bedarf zur 

3.5 (57) Kernkraftwerke müssen so beschaffen 
sein, dass sie unter Einhaltung der Strah-
lenschutzbestimmungen stillgelegt werden 
können. Ein Konzept für eine Beseitigung 
nach der endgültigen Stilllegung unter 
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Einhaltung der Strahlenschutzbestimmun-
gen muss vorhanden sein. 

Änderung des bestehenden Regelwerks 
ist nicht abzuleiten. 

Einhaltung der Strahlenschutzbestimmun-
gen muss vorhanden sein. 

   Team 9 Die Anpassungen des Textes sind zwecks 
einer einheitlichen Strukturierung und 
Terminologie des Regelwerks erforderlich. 

  

4. Anforderungen zur Kontrolle der Reak-
tivität 

168 FANP 11. Die in Modul 1 und 2 formulierte An-
forderung, dass auf allen Sicherheitsebe-
nen die Unverfügbarkeit des reaktivitäts-
wirksamsten Steuerelements (stuck rod) 
unterstellt wird und dann auf der Sicher-
heitsebene 3 noch zusätzlich Einzelfehler 
und Instandhaltung, geht über die Anfor-
derung des bisherigen Regelwerks hinaus 
(siehe Interpretationen zum Einzelfehler-
konzept 

4. Anforderungen zur Kontrolle der Reak-
tivität 

   Team 1 Das Postulat „stuck rod“ ist u. E. nicht dem 
Einzelfehler des Einzelfehlerkonzepts 
gleichzusetzen (siehe hierzu insbesondere 
Modul 10). Diese Sichtweise, die sich aus 
dem BMI Sicherheitskriterium 5.3 ergibt, 
ist von der RSK (Protokoll 383. Sitzung) 
bestätigt worden. Bei postuliertem „stuck 
rod“ ist allerdings der Einzelfehler nicht in 
die RESA zu legen. Was die Anforderun-
gen in Modul 1 betrifft sind diesbezüglich 
keine Änderungen gegenüber den beste-
henden BMI Sicherheitskriterien vorge-
nommen worden. Zur Einbeziehung der 
Ebene 4a siehe Antwort zu Kommentar 
Nr. 318 zu Ziffer 4 (8). 

  

  230 FANP Bei diesem Kapitel gibt es erhebliche 
Überschneidungen und Ergänzungen mit 
dem Text von Modul 2 

  

   Team 1 Nach Vorliegen aller Module und in Be-
rücksichtigung dieses Kommentars wer-
den Wiederholungen soweit u. E. sinnvoll 
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entfernt. Dies betrifft auch die Schnittstel-
len zwischen Modul 1 und den anderen 
Modulen, hier insbesondere Modul 2. 

  293 FANP Die Textmodule zeichnen sich durch eine 
Vielzahl inhaltlicher Wiederholungen unter 
einander und in jedem Textmodul selbst 
aus. Dies ist darauf zurückzuführen, dass 
die Autoren akribisch versucht haben, jede 
Anforderung aus BMI-Sicherheitskriterien, 
RSK-Leitlinien, IAEA-Anforderung … in 
Bezug zu nehmen, ohne zu beachten, 
dass dabei in vielen Fällen gleiche Sach-
verhalte mit nur leicht geänderten Formu-
lierungen angesprochen sind. Bei von 
einander getrennten Regelwerkstexten 
war dies kein Problem. Bei einem Regel-
werk mit Anspruch auf Vereinheitlichung 
wird dies natürlich zum Problem, weil die 
Übersichtlichkeit erheblich leidet und der 
Drang besteht, aus variierenden Textfor-
mulierungen unter verschiedenen Über-
schriften auch unterschiedliche Anforde-
rungen herauslesen zu wollen. 
Beispielsweise enthält der Abschnitt 4 in 
Modul 1 erhebliche Überschneidungen mit 
dem Modul 2, wobei mal im Modul 1, mal 
im Modul 2 der Detaillierungsgrad höher 
ist. 

  

   Team 1 Nach Vorliegen aller Module und in Be-
rücksichtigung dieses Kommentars wer-
den Wiederholungen soweit u. E. sinnvoll 
entfernt. Dies betrifft auch die Schnittstel-
len zwischen Modul 1 und den anderen 
Modulen, hier insbesondere Modul 2. 

  

  294 FANP Trotz erkennbarer Anlehnung an die Ba-
sisregeln des Vorhabens KTA 2000 wurde 
teilweise die Struktur geändert, was die 
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Übersichtlichkeit und Konsistenz beein-
trächtigt. Beispielsweise verteilen sich jetzt 
die Anforderungen zum Schutzziel „Küh-
lung der Brennelemente“ auf den Modul 1 
(ein Teil der systemtechnischen Anforde-
rungen) und den Modul 2 (Kernausle-
gung). 

   Team 1 Die inhaltliche Struktur des mit den Modu-
len angelegten Regelwerks orientiert sich 
nicht an den Schutzzielen (hier Grundle-
gende Sicherheitsfunktionen) sondern in 
Anlehnung an die zu ersetzenden RSK 
Leitlinien an einer systemtechnisch orien-
tierten Gliederung, um praxisnäher zu 
sein. So sollen bspw. die Anforderungen 
an die Kernauslegung nicht in unterschied-
lichen Papieren (gleichen Niveaus) aufge-
teilt werden. 

  

4 (1) Die Kontrolle der Reaktivität im Reaktor-
kern sowie bei der Brennelementlagerung 
ist auf den Sicherheitsebenen 1 bis 4a 
jederzeit zu gewährleisten. 

231 FANP Die Kontrolle der Reaktivität im Reaktor-
kern ist bei ATWS (SE 4a) definitionsge-
mäß nur begrenzt gegeben. 

4 (1) Die Kontrolle der Reaktivität im Reaktor-
kern sowie bei der Brennelementlagerung 
ist auf den Sicherheitsebenen 1 bis 4a in 
allen Betriebsphasen sicherzustellen. 
jederzeit zu gewährleisten. 

   Team 1 Bei ATWS ist die Kontrolle der Reaktivität 
im Kurzzeitbereich über die ereignisab-
hängige reaktorphysikalische Rückkopp-
lung sowie im Langzeitbereich über Borie-
rung bzw. Mutternachlauf zu gewährleis-
ten, wobei die ausreichende Wirksamkeit 
der Kontrolle an den betreffenden Nach-
weiskriterien zu messen ist. Insofern be-
steht u. E. an dieser Stelle kein Präzisie-
rungsbedarf. 

  

  318 VGB Mit Berücksichtigung von ATWS ist es 
nicht sinnvoll auf der Sicherheitsebene 4a 
die gleichen Anforderungen, wie an die 
Sicherheitsebenen 1-3 zu stellen. Unter 

  



E N T W U R F  Modul 1: Synoptische Darstellung (Rev. A) 

213 

Ziffer in 
Modul 1 Textvorschlag Modul 1, Rev. 12a Kommen-

tar Nr. 
Kommenta-

tor Kommentartext bzw. Antwort Ziffer 
M1 neu Textvorschlag Modul 1, Rev. A 

„Kontrolle der Reaktivität“ kann nur Ab-
schaltbarkeit des Kerns und langfristige 
Unterkritikalität verstanden werden. 

   Team 1 Unter der Kontrolle der Reaktivität ist nicht 
nur „Abschaltbarkeit und langfristige Un-
terkritikalität“ sondern auch eine reaktor-
physikalische Auslegung zu verstehen. An 
die Kontrolle der Reaktivität sind zudem 
nicht auf allen Sicherheitsebenen die 
gleichen Anforderungen zu stellen, viel-
mehr ist eine anforderungsgerechte Kon-
trolle der Reaktivität an den Anforderun-
gen (Ereignissen) und den entsprechen-
den sicherheitstechnischen Vorgaben und 
Nachweiskriterien der verschiedenen 
Sicherheitsebenen zu messen. Daher ist 
hier auch der ATWS anzuführen.  

  

4 (2) Der Reaktorkern, die zugehörigen Kühl-
systeme und die in Frage kommenden 
Teile der Mess-, Steuer-, Regel- und Be-
grenzungseinrichtungen sowie das Reak-
torschutzsystem und die Abschalteinrich-
tungen müssen so ausgelegt und herge-
stellt sein sowie in einem entsprechenden 
Zustand gehalten werden, dass die Einhal-
tung der jeweils auf den Sicherheitsebe-
nen geltenden sicherheitstechnischen 
Vorgaben und Akzeptanzkriterien gewähr-
leistet ist. 

   4 (2) Der Reaktorkern, die zugehörigen Kühl-
systeme und die hierfür relevanten in 
Frage kommenden Teile der Überwa-
chungsMess-, Steuer-, Regel- und Be-
grenzungseinrichtungen sowie das Reak-
torschutzsystem und die AbschaltSicher-
heitseinrichtungen zur Abschaltung des 
Reaktors müssen so ausgelegt und her-
gestellt sein sowie in einem entsprechen-
den Zustand gehalten werden, dass  
- auf der Sicherheitsebene 1 die Ausle-

gungsgrenzen sowie 
- die Einhaltung der jeweils auf den 

Sicherheitsebenen 2 bis 4a die jeweils 
geltenden sicherheitstechnischen 
Nachweisziele Vorgaben und Nach-
weisAkzeptanzkriterien  

eingehalten werdengewährleistet ist. 

4 (3) Der Reaktorkern ist so auszulegen, dass 
auf Grund prompter inhärent wirkender 

   4 (3) Der Reaktorkern ist so auszulegen, dass 
auf Grund prompter inhärent wirkender 
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reaktorphysikalischer Rückkopplungsei-
genschaften die in Betracht zu ziehenden 
schnellen Reaktivitätsanstiege so weit 
abgefangen werden, dass im Zusammen-
wirken mit den übrigen inhärenten Eigen-
schaften der Anlage und den Abschaltein-
richtungen die jeweils auf den Sicherheits-
ebenen geltenden sicherheitstechnischen 
Vorgaben und Akzeptanzkriterien ein-
gehalten werden. 

reaktorphysikalischer Rückkopplungsei-
genschaften die in Betracht zu ziehenden 
schnellen Reaktivitätsanstiege so weit 
abgefangen werden, dass im Zusammen-
wirken mit den übrigen inhärenten Eigen-
schaften der Anlage und den Abschaltein-
richtungen die jeweils auf den Sicherheits-
ebenen geltenden sicherheitstechnischen 
Nachweisziele Vorgaben und Nachweis-
Akzeptanzkriterien eingehalten werden. 

4 (4) Der Reaktorkern ist so auszulegen, dass 
auf Grund prompter, inhärent wirkender 
reaktorphysikalischer Rückkopplungsei-
genschaften die zu berücksichtigenden 
Transienten der Sicherheitsebene 4a mit 
unterstelltem Ausfall der schnell wirkenden 
Abschalteinrichtung (Schnellabschaltsys-
tem) so weit abgefangen werden, dass im 
Zusammenwirken mit ansonsten bestim-
mungsgemäß wirksamen Einrichtungen 
der Anlage die für diese Ereignisse gel-
tenden sicherheitstechnischen Vorgaben 
und Akzeptanzkriterien eingehalten wer-
den. 

171 FANP 14. Für ATWS sollen die Nachweisanfor-
derungen verschärft werden, wobei dies 
noch nicht konkretisiert ist (Zulässigkeit 
von aktiven Maßnahmen, Einführung 
eines Kriteriums für Brennstabschadensra-
te). 
Anmerkung: In keinem Punkt wird erläutert 
oder begründet, warum eine Erhöhung der 
Anforderungen geboten ist, um die nach 
dem Stand von Wissenschaft und Technik 
erforderliche Vorsorge gegen Schäden 
sicherzustellen. Es ist auch aus den ange-
hobenen Anforderungen nicht erkennbar, 
inwiefern sie tatsächlich die Sicherheit der 
Anlagen im nennenswerten Umfang 
verbessern könnten. Es ist deshalb zu 
besorgen, dass die Erhöhung der Anforde-
rungen sich insofern nur in einer Erhöhung 
von Kosten ohne Sicherheitsgewinn aus-
wirkt. 

4 (4) Der Reaktorkern ist so auszulegen, dass 
auf Grund prompter, inhärent wirkender 
reaktorphysikalischer Rückkopplungsei-
genschaften die zu berücksichtigenden 
Transienten der Sicherheitsebene 4a mit 
unterstelltem Ausfall der schnell wirkenden 
Abschalteinrichtung (Schnellabschaltsys-
tem) so weit abgefangen werden, dass im 
Zusammenwirken mit ansonsten bestim-
mungsgemäß wirksamen Maßnahmen 
und Einrichtungen der Anlage die für diese 
Ereignisse geltenden sicherheitstechni-
schen Nachweisziele Vorgaben und 
NachweisAkzeptanzkriterien eingehalten 
werden. Im Rahmen der Analyse von 
solchen Ereignissen können im Kurzzeit-
bereich nur Funktionen mit höherwertiger 
Ansteuerung berücksichtigt werden. 

   Team 1 Die Anforderungen sollen nicht über die 
bestehenden Anforderungen (einschließ-
lich jüngsten RSK Empfehlungen zu die-
sem Thema) hinausgehend „verschärft“ 
werden. Der in der Kommentarspalte zu 
Ziffer 4 (4) in Modul 1 vermerkte Hinweis 
diente dazu, die bis dahin noch nicht ab-
geschlossene diesbezügliche Diskussion 
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insbesondere in der RSK vorzumerken.  

  232 FANP Es ist zu ergänzen (siehe 2.1(4)):  
Der Reaktorkern ist so auszulegen, dass 
auf Grund prompter, inhärent wirkender 
reaktorphysikalischer Rückkopplungsei-
genschaften die zu berücksichtigenden 
Transienten der Sicherheitsebene 4a mit 
unterstelltem Ausfall der schnell wirkenden 
Abschalteinrichtung (Schnellabschaltsys-
tem) so weit abgefangen werden, dass im 
Zusammenwirken mit ansonsten bestim-
mungsgemäß wirksamen Einrichtungen 
auch vorgelagerter Sicherheitsebenen 
der Anlage die für diese Ereignisse gel-
tenden sicherheitstechnischen Vorgaben 
und Akzeptanzkriterien eingehalten wer-
den. Die Anforderungen an den Reaktor-
kern zur Sicherheitsebene 4a sind bereits 
durch 4 (3) abgedeckt. 
 
Die hier in der Erläuterungsspalte noch 
versteckte Anforderungserhöhung zur 
Zulässigkeit von aktiven Maßnahmen ist 
abzulehnen. 

  

   Team 1 Die Aussage von Ziffer 2.1 (4) muss u. E. 
hier nicht wiederholt werden. Die Zuord-
nung des ATWS zur Ebene 4a ist deutlich 
und damit gilt Ziffer 2.1 (4). Zur Frage der 
Zulässigkeit aktiver Maßnahmen liegt 
mittlerweile eine Position der RSK vor. 

  

  301 RSK Es ist die von der RSK noch zu erarbei-
tende Formulierung zu verwenden. (K1) 

  

   Team 1 Kommentar berücksichtigt: Begriffliche 
Anpassungen sowie Textanpassungen an 
die Stellungnahme der RSK (Anlage 1 
zum Ergebnisprotokoll der 384. Sitzung 
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der RSK am 07.07.2005). 

4 (5) Der Reaktorkern und die Einrichtungen zur 
Überwachung, Steuerung und Begrenzung 
des Neutronenflusses müssen so aufein-
ander abgestimmt sein, dass Schwankun-
gen des Neutronenflusses, die zu einem 
Überschreiten der sicherheitstechnischen 
Vorgaben und Akzeptanzkriterien für die 
Brennelemente führen könnten, entweder 
nicht möglich sind oder zuverlässig und 
ausreichend schnell festgestellt und unter-
drückt werden können. 

  Streichung, da durch Ziffer 4 (2) Rev. A 
abgedeckt. 

4 (5) Der Reaktorkern und die Einrichtungen zur 
Überwachung, Steuerung und Begrenzung 
des Neutronenflusses müssen so aufein-
ander abgestimmt sein, dass Schwankun-
gen des Neutronenflusses, die zu einem 
Überschreiten der sicherheitstechnischen 
Vorgaben und Akzeptanzkriterien für die 
Brennelemente führen könnten, entweder 
nicht möglich sind oder zuverlässig und 
ausreichend schnell festgestellt und unter-
drückt werden können. 

4 (6) Die sich aus der Reaktivitätsbilanz erge-
bende Abschaltreaktivität muss auch für 
den Fall, dass mindestens das reaktivi-
tätswirksamste Steuerelement bzw. der 
wirksamste Steuerstab voll ausgefallen ist, 
die jeweils geforderte Abschaltreserve 
enthalten. 

233 FANP Warum wird aus „Steuerelement" jetzt 
wieder gemacht „Steuerelement bzw. 
Steuerstab"?  

4 (6) Die sich aus der Reaktivitätsbilanz erge-
bende Abschaltreaktivität muss auch für 
den Fall, dass mindestens das reaktivi-
tätswirksamste Steuerelement bzw. der 
wirksamste Steuerstab voll ausgefallen ist, 
die jeweils geforderte Abschaltreserve 
enthalten. 

   Team 1 Die Konvention ist: „Steuerelement“ beim 
DWR, „Steuerstab“ beim SWR.  

  

  318 VGB Dies entspricht einer Erhöhung der Anfor-
derungen, da „Stuck Rod“ bisher als Ein-
zelfehler behandelt wurde. Ein sicherheits-
technisches Erfordernis existiert für diese 
Anforderung nicht. 

  

   Team 1 Die Anforderung entspricht dem BMI Si-
cherheitskriterium 5.3 4. Absatz. Im übri-
gen siehe Antwort auf Kommentar Nr. 168 
zu Ziffer 4. 

  

  Team 1  Streichung der Ziffer da Anforderung aus-
reichend in Ziffer 4 (6) und (7) Rev. A 
geregelt. 

  

4 (7) Außer der für den Betrieb (Betriebsphase    4 (57) Der Reaktor muss mindestens zwei von-
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A, gemäß Hinweis in Nr. 2.1 (9)) notwen-
digen Abschalteinrichtung, die ganz oder 
teilweise mit den Steuereinrichtungen 
identisch sein kann, ist eine zweite, davon 
unabhängige und diversitäre Einrichtung 
zum Abschalten des Reaktors vorzuse-
hen. 

einander unabhängige und diversitäre 
Abschalteinrichtungen besitzen, von de-
nen eine Außer der für den Betrieb (Be-
triebsphase A, gemäß Hinweis in Nr. 2.1 
(9)) notwendigen Abschalteinrichtung, die 
ganz oder teilweise mit den Steuereinrich-
tungen identisch sein kann, ist eine zweite, 
davon unabhängige und diversitäre Ein-
richtung zum Abschalten des Reaktors 
vorzusehen. 

4 (8) Mindestens eine der beiden Abschaltein-
richtungen muss allein in der Lage sein, 
den Kernreaktor aus jedem Zustand der 
Sicherheitsebenen 1 bis 4a heraus auch 
bei Ausfall des reaktivitätswirksamsten 
Steuerelements so schnell unterkritisch zu 
machen (Schnellabschaltsystem) und 
hinreichend lange zu halten, dass die 
jeweils auf den Sicherheitsebenen gelten-
den sicherheitstechnischen Vorgaben und 
Akzeptanzkriterien nicht überschritten 
werden. 

166 FANP 9. Das bisherige Regelwerk verschärfend 
wird nun gefordert, dass eine Rekritikalität 
nach Reaktorschnellabschaltung auch auf 
der Sicherheitsebene 3 nicht auftreten darf 
(Modul 1, 4 (8)) oder allenfalls für die 
Unterkühlungstransiente nach Frisch-
dampfleitungsleck zugelassen wird (Modul 
2). Die RSK-Leitlinien hatten hier noch 
beispielhaft 2 Fälle aufgeführt. Eine tech-
nische Begründung, warum dies verschärft 
werden sollte, wird nicht gegeben. 

4 (68) Mindestens eine der beiden Abschaltein-
richtungen muss allein in der Lage sein, 
den Kernreaktor  
- aus jedem Zustand der Sicherheits-

ebenen 1 bis 3 4a heraus, auch bei un-
terstelltem Nichteinfall Ausfall des re-
aktivitätswirksamsten Steuerelements 
(DWR) bzw. Nichteinschießen des re-
aktivitätswirksamsten Steuerstabs 
(SWR), sowie  

- bei den Notstandsfällen der Sicher-
heitsebene 4a  

so schnell unterkritisch zu machen 
(Schnellabschaltsystem) und hinreichend 
lange zu halten, dass die jeweils auf den 
Sicherheitsebenen jeweils geltenden si-
cherheitstechnischen Nachweisziele Vor-
gaben und NachweisAkzeptanzkriterien 
nicht überschritten werden.  

   Team 1 Der angesprochene Sachverhalt „Zuläs-
sigkeit einer Rekritikalität“ wird in Modul 2 
geregelt, nicht in Modul 1 (analog zur 
Regelungstiefe Sicherheitskriterien und 
RSK LL). Ziffer 4 (8) macht keine Aussa-
gen zum Wiederkritischwerden bei Störfäl-
len. Eine inhaltliche Antwort erfolgt im 
Rahmen der Bearbeitung von Modul 2.  
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  234 FANP Die Forderung nach einem funktionsfähi-
gen Schnellabschaltsystem auf der Si-
cherheitsebene 4a ist nicht berechtigt, da 
ATWS dieser Ebene zugeordnet werden 
muss. 
Es fehlt der Hinweis auf das kurzzeitig 
zulässige Wiederkritischwerden. 

  

   Team 1 Zum 1. Absatz: Kommentar wird berück-
sichtigt.  
Zum 2. Absatz: siehe Antwort zu Kom-
mentar Nr. 166. 

  

  318 VGB Das Unterstellen eines Stuck-Rod auf der 
Sicherheitsebene 4a ist eine neue Anfor-
derung. Sie ist zumindest für ATWS nicht 
sinnvoll und nicht erfüllbar, da das 
Schnellabschaltsystem hier als ausgefal-
len postuliert wird. 

  

   Team 1 Der Stuck-Rod ist u. E. ein vom Einzelfeh-
ler unabhängiges ebenenunabhängiges 
Auslegungspostulat (siehe hierzu auch 
Antwort auf Kommentar Nr. 168 zu Ziffer 
4.). Beim ATWS spielt der Stuck-Rod zwar 
definitionsgemäß keine Rolle und ist daher 
auch nicht zu erfüllen, nicht a priori ist dies 
der all bei den „Notstandsfällen“. Anderer-
seits ist es u. E. jedoch nicht erforderlich, 
bei diesen Ereignissen das Postulat Stuck-
Rod zu unterstellen. Der Text wird ent-
sprechend geändert. 

  

  Team 1  Begriffsanpassungen.   

4 (9) Die andere Abschalteinrichtung muss 
allein in der Lage sein, den Reaktor aus 
jedem Zustand der Sicherheitsebenen 1 
und 2 heraus, auch bei der für die Reakti-
vitätsbilanz ungünstigsten Temperatur, die 
unter den in Betracht zu ziehenden Ereig-

235 FANP Muss eigentlich auch für Zustände der 
Ebene 3 gelten. 

4 (79) Mindestens eine Die andere Abschaltein-
richtung muss allein in der Lage sein, den 
Reaktor nach erfolgter Abschaltung auf 
den Sicherheitsebenen 1 bis 4a, aus je-
dem Zustand der Sicherheitsebenen 1 und 
2 heraus, auch bei der für die Reaktivi-
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nissen der Sicherheitsebenen 2 sowie 
Ereignissen mit unterstelltem Ausfall der 
Reaktorschnellabschaltung möglich ist, 
beliebig lange unterkritisch zu halten. 

tätsbilanz ungünstigsten Temperatur, die 
unter den in Betracht zu ziehenden Ereig-
nissen der Sicherheitsebenen 2 sowie 
Ereignissen mit unterstelltem Ausfall der 
Reaktorschnellabschaltung möglich ist, 
dauerhaft beliebig lange unterkritisch zu 
halten. 
Bei Kühlmittelverlustereignissen können 
zur Sicherstellung der dauerhaften Un-
terkritikalität die Einrichtungen zur Notküh-
lung herangezogen werden. 
Sofern die dauerhafte Abschaltung mittels 
Steuerstäben sichergestellt wird, ist auf 
den Sicherheitsebenen 1 bis 3 das Nicht-
einfahren des wirksamsten Steuerstabs zu 
unterstellen.  

   Team 1 Kommentar berücksichtigt.    

  Team 2  Die in Modul 2 formulierte Anforderung 
„stuck rod“, sofern die dauerhafte Abschal-
tung mittels Steuerstäben bzw. -elementen 
erfolgt, ist als übergeordnetes Postulat in 
Modul 1aufgenommen worden.  

  

4 (10) Die Einbauten des Reaktordruckbehälters 
müssen so beschaffen und angeordnet 
sein sowie in einem entsprechenden Zu-
stand gehalten werden, dass auf den 
Sicherheitsebenen 1 und 2 die sicherheits-
technischen Vorgaben für ihre Belastung 
nicht überschritten werden. Die Einbauten 
müssen so beschaffen sein, dass bei 
störfallbedingten Belastungen ihrer Teile 
sowie bei Belastungen aus den Ereignis-
sen der Sicherheitsebene 4a die sicher-
heitstechnischen Vorgaben eingehalten 
werden und damit die sichere Abschaltung 
des Reaktors und die ausreichende Abfuhr 
der Nachwärme gewährleistet sind und 

318 VGB Die Anforderungen an die Einbauten des 
Reaktordruckbehälters werden im Entwurf 
des Regelwerkes auch auf die Sicher-
heitsebene 4a ausgedehnt. In dem Re-
gelwerksentwurf wird die Sicherheitsebene 
4a wie die Sicherheitsebene 3 behandelt. 
Entsprechend RSK-LL ist als Belastungs-
annahme für die RDB-Einbauten ein 0,1F-
Leck zu unterstellen. Dass diese Anforde-
rung weiterhin gilt, kann nur mit Hilfe des 
Textes von Modul3 verstanden werden. 
Die Anforderungen zwischen den Modulen 
müssen angepasst werden. 

4 (810) Die Einbauten des Reaktordruckbehälters 
müssen so beschaffen und angeordnet 
sein sowie in einem entsprechenden Zu-
stand gehalten werden, dass bei den auf 
den Sicherheitsebenen 1 und 2 auftreten-
den Einwirkungen die anforderungsge-
rechte Funktionsfähigkeit der Einbauten 
erhalten bleibt. sicherheitstechnischen 
Vorgaben für ihre Belastung nicht über-
schritten werden.  
Die Einbauten müssen so beschaffen sein, 
dass bei störfallbedingten EinwirkBelas-
tungen ihrer Teile sowie bei EinwirkBelas-
tungen aus den Ereignissen der Sicher-
heitsebene 4a die sicherheitstechnischen 
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Folgen, wie z.B. unzulässige Reaktivitäts-
erhöhungen, ausgeschlossen werden 
können. 

Nachweisziele Vorgaben eingehalten 
werden und damit die sichere Abschaltung 
des Reaktors und die ausreichende Abfuhr 
der Nachwärme gewährleistet sind und 
unzulässige Folgen, wie z.B. unzulässige 
Reaktivitätserhöhungen, ausgeschlossen 
werden können. 

   Team 1 Sicherheitstechnische Vorgabe ist die 
(dauerhafte) Abschaltbarkeit und Kühlbar-
keit des Kerns, auch bei den Ereignissen 
der Ebene 4a. Insofern sind entsprechen-
de Anforderungen an die RDB Einbauten 
zu stellen. Dies bedeutet keine Gleichbe-
handlung der Ebenen 4a und 3, da bspw. 
andere Nachweiskriterien gelten. 

  

3 sowie 
301 

Sailer 
sowie RSK 

[Gewichtung „wesentlich“] 
Bei einer richtigen Konstruktion des La-
gerbeckens für bestrahlte Brennelemente 
und der Lagereinrichtungen für unbestrahl-
te Brennelemente sollte eine Kritikalität 
dort auch bei Ereignissen der Sicherheits-
ebenen 4b und 4c ausgeschlossen sein. 4 
(11) und 4 (12) müssten deshalb getrennt 
für den Reaktorkern und die Brennele-
mentlagerung formuliert werden. 

4 (911) Im Kernkraftwerk sind Maßnahmen und 
Einrichtungen zur Handhabung und Lage-
rung der unbestrahlten und bestrahlten 
Kernbrennstoffe sind derart vorzusehen, 
die gewährleisten, dass eine Kritikalitätse-
reignis in den Lagereinrichtungen auch 
unter Störfallbedingungen bzw. bei den 
Ereignissen der Sicherheitsebene 4a nicht 
zu unterstellen ist. ausgeschlossen wer-
den kann. 

 Team 1 Seit Einführung der Mehrzonenlager (Ab-
brand- und Borkredit) ist prinzipiell die 
Möglichkeit einer Kritikalität bei Ereignis-
sen mit Mehrfachversagen von Sicher-
heitsvorkehrungen nicht mehr auszu-
schließen. Daher Ziffer 4 (12). 

  

4 (11) Im Kernkraftwerk sind Maßnahmen und 
Einrichtungen zur Handhabung und Lage-
rung der unbestrahlten und bestrahlten 
Kernbrennstoffe vorzusehen, die gewähr-
leisten, dass eine Kritikalität auch unter 
Störfallbedingungen bzw. bei den Ereig-
nissen der Sicherheitsebene 4a ausge-
schlossen werden kann. 

110 TÜV-
Leitstelle 

Kern-
technik 
beim 

4(11) „Kritikalität“ ist nicht gleichbedeutend 
mit der bisherigen Formulierung „Kritikali-
tätsstörfall“.  
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VdTÜV 

   Team 1 Per Definition ist das Eintreten einer Kriti-
kalität bei der Handhabung und Lagerung 
von BE ein Ereignis der Ebene 4b. Da der 
Begriff „Störfall“ der Ebene 3 zugewiesen 
ist, sollte die Formulierung „Kritikali-
tätsstörfall“ vermieden werden. Zur Präzi-
sierung wird die Formulierung „Kritikalität-
sereignis“ ergänzt.  

  

  301 RSK Die Begriffe „Kritikalität“ und „Kritikali-
tätsstörfall“ sind zu unterscheiden, und sie 
werden nicht korrekt verwendet. (K3) 

  

   Team 1 Siehe Antwort zu Kommentar Nr. 110 zu 
Ziffer 4 (11). 

  

  318 VGB In dem Regelwerksentwurf wird die Si-
cherheitsebene 4a wie die Sicherheits-
ebene 3 behandelt. Es gibt keinen ersicht-
lichen Grund, dass auf der Sicherheits-
ebene 4a Anforderungen an die Handha-
bungseinrichtungen für Brennelemente 
gestellt werden. 

  

   Team 1 Auf der Ebene 4a gelten neben anderen 
Nachweiskriterien auch andere Anforde-
rungen an die Nachweisführung. Eine 
Gleichbehandlung der Ebenen 4a und 3 ist 
in Modul 1 (oder anderen Modulen) nicht 
gefordert. Es ist richtig, dass derzeit keine 
konkreten Ereignisabläufe der Ebene 4a 
im Hinblick auf die Handhabung und Lage-
rung definiert sind, aus denen sich Anfor-
derungen zur Vermeidung von Kritikalität-
sereignissen ergeben. Da jedoch die ge-
nannte sicherheitstechnische Zielsetzung 
auch für die Ebene 4a zutreffend ist, soll 
der Text u. E. unverändert bleiben. 

  

4 (12) Bei Ereignissen und Zuständen der Si- 236 FANP Hier sind auf der SE 4b Zustände zu ver- 4 (102) Bei Ereignissen und Zuständen der Si-
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cherheitsebene 4b ist die Kontrolle der 
Reaktivität im Reaktorkern sowie bei der 
Brennelementlagerung soweit zu gewähr-
leisten, dass Zustände, die zum Verlust 
der Kern- bzw. Brennelementkühlung 
führen würden, vermieden werden kön-
nen. 

meiden, die zum Verlust der BE-Kühlung 
führen können, laut 5 (1) muss die Küh-
lung der BE nur auf den SE 1 bis 4a ge-
währleistet werden! 
Der Text stellt auch eine Verschärfung und 
Sinnänderung des Ursprungstextes (273 
RSK) dar. 
Für die Sicherheitsebene 4b die Kontrolle 
der Reaktivität generell zu fordern, steht 
im Widerspruch zur Definition der Sicher-
heitsebene 4b, da diese Zustände mit 
Versagen der Einrichtungen zur Reaktivi-
tätskontrolle einschließt. 

cherheitsebene 4b soll durch die Maß-
nahmen des anlageninternen Notfallschut-
zes ist die Kontrolle der Reaktivität im 
Reaktorkern sowie bei der Brennelement-
lagerung soweit erhalten oder wieder 
hergestellt werdenzu gewährleisten, dass 
Zustände, die zum Verlust der Kern- bzw. 
Brennelementkühlung führen würden, 
vermieden werden können. 

   Team 1 Zum 1. Absatz: Kommentar insofern be-
rücksichtigt, als eine Anpassung an For-
mulierung in Ziffer 2.3 (3) vorgenommen 
wird.  
Zum 2. Absatz: Die primäre Zielsetzung 
auf der Sicherheitsebene 4b ist die Ver-
meidung schwerer Kernschäden. Soweit 
Reaktivitätsänderungen dazu führen kön-
nen, dass schwere Kernschäden auftreten 
und als Folge die Kühlfähigkeit der Brenn-
elemente gefährdet ist, können ggf. Maß-
nahmen erforderlich werden. Dies ergibt 
sich auch aus der Empfehlung der RSK 
(273. Sitzung), „.. die Kühlfähigkeit des 
Reaktorkerns jedoch nicht wesentlich 
eingeschränkt ist“. 
Der Zusammenhang wird durch die über-
arbeite Formulierung von Nr. 4 (12) ver-
deutlicht. 
 
Zum 3. Absatz: Eine generelle Forderung 
besteht gemäß Ziffer 4 (12) nicht. Sofern 
die Ebene 4b infolge eines Versagens von 
Einrichtungen zur Reaktivitätskontrolle 
erreicht wird, sind in Ziffer 4 (12), wie auch 
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in anderen Fällen, die verbleibenden Ein-
richtungen angesprochen. 

  318 VGB Die Anforderung 4 (12) gibt die Empfeh-
lung der 273. RSK-Sitzung vom 9.12.1992 
verfälscht wieder. Die Empfehlung besagt, 
dass die Maßnahmen des anlageninternen 
Notfallschutzes eingesetzt werden, „wenn 
beim unterstellten Ausfall von Sicherheits-
systemen auslegungsüberschreitende 
Zustände eintreten, die Kühlfähigkeit des 
Reaktorkerns jedoch noch nicht wesentlich 
eingeschränkt ist.“ Die Anforderung 4 (12) 
besagt jedoch, dass die Kontrolle der 
Reaktivität auf der Sicherheitsebene 4b 
gewährleistet werden muss. Dies ist eine 
neue Interpretation vorhandener Regelun-
gen und Empfehlungen. 

  

   Team 7 Bei Ereignissen und Ereignisabläufen der 
Sicherheitsebene 4b ist die Unterkritikalität 
der Brennelemente im Reaktorkern sowie 
bei der Brennelementlagerung  zu erhal-
ten. Kommentar durch Textanpassung u. 
E. berücksichtigt.  

  

5. Anforderungen zur Kühlung der Brenn-
elemente 

237 FANP Die Ausführungen in diesem Kapitel sind 
mit den Ausführungen zur thermohydrauli-
schen Auslegung im Textmodul 2 zu ver-
zahnen. 

5. Anforderungen zur Kühlung der Brenn-
elemente 

   Team 1 Kommentar wird soweit u. E. sinnvoll 
berücksichtigt. 

  

5 (1) Die Kühlung der Brennelemente (Wärme-
abfuhr aus dem Reaktorkern und den 
Brennelementlagereinrichtungen) ist auf 
den Sicherheitsebenen 1 bis 4a jederzeit 
zu gewährleisten.  

167 FANP 10. Generell wird jetzt die Anforderung 
aufgestellt, dass es bei Auslegungsstörfäl-
len keinerlei Brennstabschäden geben 
dürfe außer bei Kühlmittelverluststörfällen 
mit Leckgrößen oberhalb 0,1F-Leck. 
Warum zum Beispiel beim Steuerelement-

5 (1) Die Kühlung der Brennelemente (Wärme-
abfuhr aus dem Reaktorkern und den 
Brennelementlagereinrichtungen) ist auf 
den Sicherheitsebenen 1 bis 4a in allen 
Betriebsphasen sicherzustellen. jederzeit 
zu gewährleisten.  
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auswurf, bei dem das Potential für Brenn-
stabschäden von vorneherein begrenzter 
ist, bei dem auch die Barrieren DFU und 
RSB weniger beeinträchtigt bzw. belastet 
werden und der wegen der in deutschen 
Anlagen getroffenen Vorsorge zur primä-
ren Sicherheit ebenfalls extrem unwahr-
scheinlich ist, Brennstabschäden im Ge-
gensatz zu großen Leckstörfällen ausge-
schlossen werden sollen, ist technisch im 
Sinne erforderlicher Vorsorge nicht nach-
vollziehbar und ist mit dem „je-desto-
Prinzip“ nicht kompatibel. 

   Team 1 Die in Ziffer 5 (1) geforderte Sicherstellung 
der Kühlung der BE zielt auf die jeweils (in 
Abhängigkeit von der Sicherheitsebene) 
geltenden Nachweiskriterien. Sofern diese 
eingehalten sind, sind die Anforderungen 
zur Gewährleistung der BE Kühlung erfüllt. 
Dies wird in der folgenden Ziffer ausge-
führt. An dieser Stelle werden in Modul 1 
zu der im Kommentar angesprochenen 
Anforderung „Brennstabintegrität bei den 
Ereignissen der Ebene 3“ keine Aussagen 
gemacht, auch nicht implizit. Die diesbe-
zügliche inhaltliche Diskussion erfolgt im 
Zusammenhang mit Modul 2 und Modul 3. 
Es ist hier zudem auf das RSK Positions-
papier (Anlage 1 zum Protokoll der 385. 
RSK Sitzung) zu verweisen. Demnach ist 
bei den KMV Ereignissen > 0,1 F sowie 
RDB Bodenleck der Schadensumfang auf 
10 %, bei den sonstigen KMV auf 1 % 
sowie bei den anderen Störfällen auf 0 % 
begrenzt (Ausnahme: Absturz BE). 
Zur Präzisierung erfolgt ein Ersatz von 
„jederzeit“ durch „in allen Betriebsphasen“ 
sowie ein expliziter Bezug auf die Nach-
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weiskriterien. 

  238 FANP Siehe Kommentar 4(12): 
[Kommentar zu 4 (12): Hier sind auf der 
SE 4b Zustände zu vermeiden, die zum 
Verlust der BE- Kühlung führen können, 
laut 5 (1) muss die Kühlung der BE nur auf 
den SE 1 bis 4a gewährleistet werden! 
Der Text stellt auch eine Verschärfung und 
Sinnänderung des Ursprungstextes (273 
RSK) dar. 
Für die Sicherheitsebene 4b die Kontrolle 
der Reaktivität generell zu fordern, steht 
im Widerspruch zur Definition der Sicher-
heitsebene 4b, da diese Zustände mit 
Versagen der Einrichtungen zur Reaktivi-
tätskontrolle einschließt.] 

  

   Team 1 Siehe Antwort zu Kommentar Nr. 236, ein 
weitergehender Bezug zu Ziffer 5 (1) ist 
nicht ersichtlich. 

  

  319 VGB Die Formulierung ist missverständlich. Soll 
zukünftig gefordert werden, dass auch im 
Kurzzeitbereich eines LOCA gekühlt wer-
den soll? Dieses würde eine Erhöhung der 
Anforderung darstellen. 
In dem Regelwerksentwurf wird die Si-
cherheitsebene 4a wie die Sicherheits-
ebene 3 behandelt. Diese Anforderung 
stellt eine veränderte Interpretation der 
vorhandenen Regelungen dar. 
Die Brennelementlagerbecken sind für 
eine 10-stündige Autarkie ausgelegt. Die 
Brennelemente werden auch in dieser 
Phase ausreichend gekühlt. Der Begriff 
jederzeit ist an dieser Stelle nicht eindeu-
tig. 
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   Team 1 Zum 1. Absatz: Die in Ziffer 5 (1) geforder-
te Sicherstellung der Kühlung der BE zielt 
auf die jeweils (in Abhängigkeit von der 
Sicherheitsebene) geltenden Nachweiskri-
terien. Sofern diese eingehalten sind, sind 
die Anforderungen zur Gewährleistung der 
BE Kühlung erfüllt. Dies wird in der fol-
genden Ziffer ausgeführt. Im Hinblick auf 
den LOCA bedeutet dies, dass die LOCA 
Kriterien einzuhalten sind.  
Zum 2. Absatz: Auf der Ebene 4a gelten 
neben anderen Nachweiskriterien auch 
andere Anforderungen an die Nachweis-
führung. Eine Gleichbehandlung der Ebe-
nen 4a und 3 ist in Modul 1 (oder anderen 
Modulen) nicht gefordert. 
Zum 3. Absatz: Der Begriff „jederzeit“ wird 
ersetzt durch „in allen Betriebsphasen“. 
Zudem erfolgt ein expliziter Bezug auf die 
Nachweiskriterien. Dem Aspekt der 10-
stündigen Autarkie wird bei den Randbe-
dingungen der Nachweisführung Rech-
nung getragen, wie andere vergleichbaren 
Aspekte auch. Ein gesonderter Verweis 
darauf ist u. E. an dieser Stelle nicht erfor-
derlich.  

  

5 (2) Dazu muss die im Brennelement erzeugte 
Wärme derart abgeführt werden können, 
dass die auf den Sicherheitsebenen gel-
tenden sicherheitstechnischen Vorgaben 
und Akzeptanzkriterien im Hinblick auf die 
Belastungen der Brennelemente und der 
übrigen sicherheitstechnisch wichtigen 
Anlagenteile jederzeit während ihrer ge-
samten Einsatzzeit eingehalten werden. 
Dies ist dadurch sicherzustellen, dass  
a) in hinreichendem Umfang Kühlmittel 

und Wärmesenken zur Verfügung ste-

   5 (2) Dazu muss die im Brennelement erzeugte 
Wärme derart abgeführt werden können, 
dass die auf den Sicherheitsebenen gel-
tenden sicherheitstechnischen Nachweis-
ziele Vorgaben und AkzeptanzNachweis-
kriterien im Hinblick auf die EinwirkBelas-
tungen der Brennelemente und der übri-
gen sicherheitstechnisch wichtigen Ein-
richtungen Anlagenteile jederzeit während 
ihrer gesamten Einsatzzeit in allen Be-
triebsphasen eingehalten werden. 
Dies ist dadurch sicherzustellen, dass  
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hen sowie 
b) der Wärmetransport vom Brennstoff 

bis zur Wärmesenke und 
c) die Wärmeabfuhr bei Handhabung und 

Lagerung der Brennelemente gewähr-
leistet ist. 

a) in aushinreichendem Umfang Kühlmittel 
und Wärmesenken zur Verfügung ste-
hen sowie 

b) der Wärmetransport vom Brennstoff bis 
zur Wärmesenke und 

c) die Wärmeabfuhr bei Handhabung und 
Lagerung der Brennelemente gewähr-
leistet ist. 

5 (3) Es sind zuverlässige und redundante 
Systeme zum Abfahren des Reaktors und 
zur Nachwärmeabfuhr im bestimmungs-
gemäßen Betrieb vorzusehen, die so 
beschaffen sein müssen, dass auch nach 
Unterbrechung oder Störung der Wärme-
abfuhr vom Reaktor zur Hauptwärmesen-
ke auch bei Auftreten eines Einzelfehlers 
während eines Instandhaltungsfalles im 
Nachwärmeabfuhrsystem die sicherheits-
technischen Vorgaben und Akzeptanzkri-
terien für die Brennelemente, für die Kern-
einbauten, für die druckführende Um-
schließung des Reaktorkühlmittels sowie 
für den Sicherheitseinschluss nicht über-
schritten werden. 

239 FANP Hier wird auf einmal für den bestim-
mungsgemäßen Betrieb Einzelfehler und 
Instandhaltung postuliert! In den BMI-
Kriterien ist bisher nur ein redundantes 
System gefordert. Die jetzige Formulie-
rung in Zusammenhang mit der Klassifizie-
rung (z.B. in 2.1(12)) würde fordern, dass 
mehrere betriebliche Nachwärmeabfuhr-
systeme jeweils mit mehreren Redundan-
zen existieren, die darüber hinaus auch 
nicht für die Nachwärmeabfuhr bei Störfäl-
len eingesetzt werden können. 

5 (3) Es ist ein sind zuverlässiges und redun-
dant aufgebautes Systeme zum Abfahren 
des Reaktors und zur Nachwärmeabfuhr 
im bestimmungsgemäßen Betrieb vorzu-
sehen, welches die so beschaffen sein 
muüssen, dass auch nach Unterbrechung 
oder Störung der Wärmeabfuhr vom Reak-
tor zur Hauptwärmesenke auch bei Auftre-
ten eines Einzelfehlers während eines 
Instandhaltungsfalles im Nachwärmeab-
fuhrsystem die sicherheitstechnischen 
Nachweisziele Vorgaben und Akzeptanz-
Nachweiskriterien für die Brennelemente, 
für die Kerneinbauten, für die druckfüh-
rende Umschließung des Reaktorkühlmit-
tels sowie für den Sicherheitseinschluss 
erfülltnicht überschritten werden. 

   Team 1 Das Postulat „Einzelfehler“ im bestim-
mungsgemäßen Betrieb für die Systeme 
zur Wärmeabfuhr ist bereits im BMI Krite-
rium 4.2 enthalten. Team 1 hat diese For-
derung mit Blick auf das Abfahren präzi-
siert und in Konsistenz mit dem Einzelfeh-
lergedanken auch den Instandhaltungsfall 
vorgesehen. Die jetzige Formulierung 
fordert für diese Systeme einen Redun-
danzgrad gemäß dem Einzelfehlerkon-
zept. Dieses ist u. E. angesichts der 
grundlegenden Bedeutung dieser Systeme 
zur Vermeidung von Störfallbedingungen 
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aus heutiger Sicht zu fordern.  
Systeme der Ebene 3, d.h. Systeme, die 
die Anforderungen der Ebene 3 erfüllen, 
können gemäß Ziffer 2.1 (15) auf der 
Ebene 1 und 2 eingesetzt werden.  

  301 RSK „Abfahren des Reaktors“: Dieser Begriff 
bedarf der Erläuterung. (K3) 

  

   Team 1 Begriff ist in der Definitionsliste enthalten.   

  319 VGB Mit dem Postulat eines Reparaturfalles im 
bestimmungsgemäßen Betrieb wird hier 
ohne sicherheitstechnische Begründung 
eine neue Kategorie von Anforderungen 
eingeführt.  
Bezüglich der zu unterstellenden Unter-
brechung oder Störungen der Nachwär-
meabfuhr besteht ein erheblicher Interpre-
tationsspielraum.  
Durch die Verwendung des Plurals (in 
BMI-Si.-Kri. wird der Singular verwendet) 
ergibt sich ein erheblicher Interpretations-
spielraum bezüglich der Redundanzanfor-
derung: Sollen zukünftig etwa mehrere 
redundante Systeme zum Abfahren des 
Reaktors und mehrere Systeme zur Wär-
meabfuhr vorgesehen werden? 

  

   Team 1 Zum 1. Absatz: Diese Anforderung steht u. 
E. im Einklang mit den bereits bestehen-
den Formulierungen des BMI Sicherheits-
kriteriums 4.2.  
Zum 2. Absatz: auch hier siehe bereits 
bestehende Formulierung des BMI Si-
cherheitskriteriums 4.2. Da die „Unterbre-
chung“ die Störung abdeckt, wird Störung 
gestrichen. 
Zum 3. Absatz: Kommentar berücksichtig. 
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5 (4) Es sind zuverlässige und redundante 
Systeme für die Notkühlung (Notkühlsys-
tem) des Reaktorkerns bei Kühlmittelver-
luststörfällen vorzusehen, die gewährleis-
ten, dass für die in Betracht kommenden 
Bruchgrößen, Bruchlagen, Betriebszu-
stände und Transienten im Reaktorkühl-
system 
a) auch während Instandhaltungsvorgän-

gen bei gleichzeitigem Auftreten eines 
Einzelfehlers im Notkühlsystem die si-
cherheitstechnischen Aufgaben erfüllt 
werden, 

b) die jeweils geltenden sicherheitstech-
nischen Vorgaben und Akzeptanzkrite-
rien für die Brennelemente, die Kern-
einbauten und für den Sicherheitsein-
schluss nicht überschritten werden, 

c) chemische Reaktionen auf ein sicher-
heitstechnisch unbedenkliches Maß 
beschränkt werden. 

240 FANP Instandhaltung ist nur zu unterstellen, 
wenn sie für den Leistungsbetrieb in der 
jeweiligen Anlage zugelassen ist. 

5 (4) Es ist ein sind zuverlässiges und redun-
dant aufgebautes Systeme für die Notküh-
lung (Notkühlsystem) des Reaktorkerns 
bei Kühlmittelverluststörfällen vorzusehen, 
welches die gewährleistetn, dass für die in 
Betracht kommenden Bruchgrößen, 
Bruchlagen, Betriebszustände und Tran-
sienten im Reaktorkühlsystem 
a) auch während Instandhaltungsvorgän-

gen bei gleichzeitigem Auftreten eines 
Einzelfehlers im Notkühlsystem die si-
cherheitstechnischen Aufgaben auch 
unter Beachtung der Vorgaben des 
Einzelfehlerkonzepts erfüllt werden, 

b) die jeweils geltenden sicherheitstech-
nischen Nachweisziele Vorgaben und 
AkzeptanzNachweiskriterien für die 
Brennelemente, die Kerneinbauten 
und für den Sicherheitseinschluss nicht 
überschritten werden, 

c) chemische Reaktionen auf ein sicher-
heitstechnisch unbedenkliches Maß 
beschränkt werden. 

   Team 1 Kommentar berücksichtigt.   

  319 VGB Die Formulierung ist missverständlich 
bezüglich der Redundanzanforderung: 
Sollen zukünftig mehrere zuverlässige und 
redundante Notkühlsysteme vorgesehen 
sein.  
Instandhaltung ist nur zu unterstellen, 
wenn sie für den Leistungsbetrieb in der 
jeweiligen Anlage zugelassen ist. 
c) Welche chemischen Reaktionen sind 
gemeint? 

  

   Team 1 Zum 1. Absatz: Kommentar u. E. berück-
sichtigt. 
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Zum 2. Absatz: durch Bezug auf Einzel-
fehlerkonzept, wo die geltenden Bedin-
gungen zur Instandhaltung präzisiert sind, 
berücksichtigt.  
Zum 3. Absatz: Die ZrO2 und H2 Bildung. 
Die Formulierung entspricht dem Text des 
BMI Sicherheitskriteriums 4.3.  

  Team 1  Ersetzen der Formulierungen bzgl. Einzel-
fehler durch Bezugnahme auf das Einzel-
fehlerkonzept (Modul 10). Siehe auch 
Antwort auf Kommentar Nr. 110 zu Ziffer 
2.1. 

  

Team 1  Ersetzen der Formulierungen bzgl. Einzel-
fehler durch Bezugnahme auf das Einzel-
fehlerkonzept (Modul 10). Siehe auch 
Antwort auf Kommentar Nr. 110 zu Ziffer 
2.1. 

301 RSK Dieser Abschnitt ist missverständlich be-
züglich der Forderung, dass zusätzlich 
zum vorhandenen Not- und Nachkühlsys-
tems ein weiteres redundantes System 
erforderlich ist. (K3) 

5 (5) Es ist ein zuverlässiges, redundantes 
System zum Abfahren des Reaktors und 
zur Nachwärmeabfuhr bei Störfällen ohne 
Kühlmittelverlust vorzusehen, welches 
gewährleistet, dass auch nach Unterbre-
chung oder Störung der Wärmeabfuhr 
vom Reaktor zur Hauptwärmesenke auch 
während Instandhaltungsvorgängen bei 
gleichzeitigem Auftreten eines Einzelfeh-
lers im System die sicherheitstechnischen 
Vorgaben und Akzeptanzkriterien nicht 
überschritten werden. 

 Team 1 Kommentar berücksichtigt. 

5 (5) Es ist ein zuverlässiges, redundant aufge-
bautes System zum Abfahren des Reak-
tors und zur Nachwärmeabfuhr bei Störfäl-
len ohne Kühlmittelverlust vorzusehen, 
welches gewährleistet, dass auch nach 
Unterbrechung oder Störung der Wärme-
abfuhr vom Reaktor zur Hauptwärmesen-
ke auch während Instandhaltungsvorgän-
gen bei gleichzeitigem Auftreten eines 
Einzelfehlers im System die sicherheits-
technischen Nachweisziele Vorgaben und 
AkzeptanzNachweiskriterien auch unter 
Beachtung der Vorgaben des Einzelfeh-
lerkonzepts erfülltnicht überschritten wer-
den. 

  319 VGB In Verbindung mit den Anforderungen an 
die Unabhängigkeit der Sicherheitsebenen 
müsste diese Anforderung so interpretiert 
werden, dass hier - zusätzlich zu den 
betrieblichen Systemen zur Nachwärme-
abfuhr - ein weiteres redundantes System 
zum Abfahren des Reaktors und zur 
Nachwärmeabfuhr bei Störfällen ohne 
Kühlmittelverlust gefordert ist. Unklar 
bleibt, ob dieses System auch zusätzlich 
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zum vorhandenen Not- und Nachkühlsys-
tem gefordert ist.  
Die Anforderung ist damit nicht ausrei-
chend bestimmt und nicht praktikabel. 

   Team 1 Kommentar berücksichtigt.   

5 (6) Die Einrichtung zur Lagerung bestrahlter 
Kernbrennstoffe muss über ausreichende 
Lagerkapazität sowie ausreichend wirk-
same und hinreichend zuverlässige Sys-
teme zur Nachwärmeabfuhr auf den Si-
cherheitsebenen 1 bis 4a verfügen. 
Grundsätzlich muss jederzeit eine voll-
ständige Auslagerung des Reaktorkerns in 
die vorhandenen Lagereinrichtungen mög-
lich sein. Andernfalls ist durch kurzfristig 
verfügbare Maßnahmen (z. B. Behälter für 
die Aufnahme von Brennelementen) Vor-
sorge zu treffen.  

110 TÜV-
Leitstelle 

Kern-
technik 
beim 

VdTÜV 

5(6) enthält neue Festlegungen hinsicht-
lich der Auslagerung des Reaktorkerns. 
Eine in Einzelfällen praktizierte, zeitlich 
begrenzte Nichtauslagerung wird hier-
durch ausgeschlossen. 
Weiterhin wird die Nachwärmeabfuhr für 
die Brennelemente im Lagerbecken für 
jede Sicherheitsebene (1 – 4a) gefordert, 
die gemäß den Anforderungen in 2.1 (z. B. 
14) auf jeder Ebene durch unabhängige 
Einrichtungen gewährleistet werden soll. 
Dieser Sachverhalt ist erläuterungsbedürf-
tig. 

5 (6) Die Einrichtungen zur Lagerung bestrahl-
ter Kernbrennstoffe müussen über ausrei-
chende Lagerkapazitäten sowie eine aus-
reichend wirksame und hinreichend zuver-
lässige Systeme zur Nachwärmeabfuhr 
auf den Sicherheitsebenen 1 bis 4a verfü-
gen. Grundsätzlich muss jederzeit eEine 
vollständige Auslagerung des Reaktor-
kerns in die vorhandenen Lagereinrichtun-
gen muss jederzeit möglich sein. Andern-
falls ist durch kurzfristig verfügbare Maß-
nahmen (z. B. Behälter für die Aufnahme 
von Brennelementen) Vorsorge zu treffen. 

   Team 2 Zum 1. Absatz: Wie bereits in Modul 11 
wird in Anlehnung an IAEA, NSG 1.4, 
5.14: “In determining the adequacy of the 
storage capacity, consideration should be 
given to meeting the maximum require-
ments for fuel storage that may arise at 
any time during the lifetime of the reactor. 
In addition, depending on the reactor type, 
free space should be provided for unload-
ing one full core at any time” die jederzeit 
mögliche Kernvollentladung gefordert. 
Zum 2. Absatz: Kommentar u. E. berück-
sichtigt. 

  

  301 RSK Der Aspekt, dass die Auslagerung des 
Reaktorkerns gegebenenfalls zeitlich 
befristet erfolgen müsse, wurde nicht 
aufgenommen. (K2) 
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   Team 1 Siehe Antwort auf Kommentar Nr. 110 zu 
Ziffer 5 (6). 

  

  319 VGB In 5 (6) wird die Sicherheitsebene 4a wie 
die Sicherheitsebene 3 behandelt. Damit 
wird das gültige Regelwerk ohne sicher-
heitstechnische Begründung erweitert. 

  

   Team 1 Auf der Ebene 4a gelten neben anderen 
Nachweiskriterien auch andere Anforde-
rungen an die Nachweisführung. Eine 
Gleichbehandlung der Ebenen 4a und 3 ist 
in Modul 1 (oder anderen Modulen) nicht 
gefordert. 

  

5 (7) Bei Ereignissen und Zuständen der Si-
cherheitsebene 4b ist das vorrangige Ziel 
die Vermeidung schwerer Kernschäden. 
Hierzu ist die Erhaltung oder Wiederher-
stellung der Kühlung der Brennelemente 
durch Maßnahmen des anlageninternen 
Notfallschutzes zu gewährleisten.  

241 FANP Wiederherstellung der Kühlung bedeutet, 
dass zwischenzeitlich die Kühlung der BE 
unterbrochen war. Das widerspricht den 
Anforderungen aus 4 (12). 
Die Erhaltung oder Wiederherstellung der 
Kühlung der Brennelemente durch Maß-
nahmen des Anlagennotfallschutzes kann 
in der Sicherheitsebene 4b nicht gewähr-
leistet werden, sondern sie ist anzustre-
ben. Die Forderung nach Gewährleistung 
schießt über das Ziel hinaus und ist nicht 
erfüllbar. 

5 (7) Bei Ereignissen und Zuständen der Si-
cherheitsebene 4b ist das vorrangige Ziel 
die Vermeidung schwerer Kernschäden. 
Hierzu ist die Erhaltung oder Wiederher-
stellung der Kühlung der Brennelemente 
durch Maßnahmen des anlageninternen 
Notfallschutzes anzustreben. gewährleis-
ten.  

   Team 1 Ziffer 4 (12) spricht vom „Verlust der Kern- 
bzw. BE- Kühlung“. Eine Kühlungsunter-
brechung, die nicht zur Verletzung des 
Nachweiszieles führt, steht dazu nicht im 
Widerspruch.  

  

  319 VGB Durch die hier gewählte Formulierung 
werden Ansprüche an die Nachweistiefe 
und Nachweisqualität auf Sicherheitsebe-
ne 4b wie auf den Sicherheitsebenen 1-3 
gestellt. Dies ist wegen der besonderen 
Merkmale auslegungsüberschreitender 

  



E N T W U R F  Modul 1: Synoptische Darstellung (Rev. A) 

233 

Ziffer in 
Modul 1 Textvorschlag Modul 1, Rev. 12a Kommen-

tar Nr. 
Kommenta-

tor Kommentartext bzw. Antwort Ziffer 
M1 neu Textvorschlag Modul 1, Rev. A 

Störfälle und der in diesem Bereich we-
sentlich größeren Aussageunsicherheiten 
nicht sachgerecht und nicht praktikabel.  
Die Forderung beinhaltet eine grundle-
gende Neuorientierung hinsichtlich des 
Vorgehens bei auslegungsüberschreiten-
den Ereignissen. 

   Team 1 Kommentar u. E: durch Textänderung 
berücksichtigt. 

  

6. Anforderungen zum Erhalt der Barrie-
renintegrität 

   6. Anforderungen zum Erhalt der Barrie-
renintegrität 

6 (1) Die Brennstabhüllrohre (1. Barriere gemäß 
Nr. 2.2 (3a)) müssen so beschaffen und 
angeordnet sein, dass auf den Sicher-
heitsebenen 1 bis 4a deren Integrität wäh-
rend ihrer gesamten Einsatz- und Lager-
zeit sichergestellt ist. Unter den Bedingun-
gen von Kühlmittelverluststörfällen bzw. 
den Transienten mit unterstelltem Ausfall 
der Schnellabschaltsystem darf der als 
zulässig spezifizierte Brennstabschadens-
umfang nicht überschritten werden. 

110 TÜV-
Leitstelle 

Kern-
technik 
beim 

VdTÜV 

Hier wurde unter 6(1) eine Anforderung an 
Begrenzung des Schadensumfanges bei 
ATWS neu aufgenommen. Dies ist nicht 
konsistent mit Modul 2, wo diese Anforde-
rung nicht erhoben wird. Hier ist ein Ab-
stimmung mit den Angaben in Modul 2 
herbeizuführen. 

6 (1) Die Brennstabhüllrohre (1. Barriere gemäß 
Ziffer Nr. 2.2 (3a)) müssen so beschaffen 
und angeordnet sein, dass auf den Si-
cherheitsebenen 1 bis 34a deren Integrität 
während ihrer gesamten Einsatz- und 
Lagerzeit sichergestellt ist, abgesehen 
vom zulässigen Umfang betrieblich be-
dingter Hüllrohrschäden.  
Unter den Bedingungen von Kühlmittelver-
luststörfällen bzw. den Transienten mit 
unterstelltem Ausfall der Schnellabschalt-
system darf der als zulässige spezifizierte 
Brennstabschadensumfang nicht über-
schritten werden.  
Bei den Ereignissen der Sicherheitsebene 
4a ist der Erhalt einer kühl- und abschalt-
baren Geometrie des Reaktorkerns zu 
gewährleistennachzuweisen, bei Betriebs-
zuständen mit geöffnetem Reaktordruck-
behälter und Sicherheitsbehälter die Integ-
rität der Brennstabhüllrohre. 

   Team 1 Kommentar berücksichtigt.   

  242 FANP Hier wird eine Forderung aufgestellt, die 
auch keine Brennstabschäden bei Brenn-
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elementabsturz, der zur Sicherheitsebene 
3 gehört, zulässt. Außerdem wird ein ma-
ximaler Schadensumfang für ATWS ge-
fordert, was für Ereignisse auf der SE 4 
nicht üblich ist (bisheriges Regelwerk: 
Abschaltbarkeit und Kühlbarkeit). 

   Team 1 Es wäre u. E. nicht zielführend an dieser 
Stelle ereignisabhängig postulierte Brenn-
stabschäden aufzulisten.  
Der Aspekt „Schadensumfang beim 
ATWS“ war als Merkposten vorgesehen, 
um die aktuellen Diskussionen hierzu, 
insbesondere in der RSK, einzubinden. 
Die im neuen Text vorgenommenen Text-
anpassungen berücksichtigen die diesbe-
züglichen Diskussionsergebnisse (siehe 
auch Antwort zu Kommentar Nr. 302 zu 
dieser Ziffer). 

  

  302 RSK Die Begrenzung des Brennelementscha-
densumfanges bei ATWS ist neu. Statt-
dessen soll die Formulierung gewählt 
werden: „Die Kühlbarkeit des Kerns muss 
gewährleistet sein.“ (K1) 

  

   Team 1 Kommentar berücksichtigt.   

  320 VGB Diese Anforderung beinhaltet - ähnlich wie 
Anforderung 2.2(3) - die Forderung nach 
dem Ausschluss von Brennstabschäden 
im bestimmungsgemäßen Betrieb. Diese 
gegenüber den bisherigen Regelungen 
verschärfte Anforderung ist weder sicher-
heitstechnisch noch radiologisch begrün-
det.  
Auch die Gleichstellung der Sicherheits-
ebene 4a mit der Sicherheitsebene 3 ist 
eine neuartige, verschärfende Anforde-
rung ohne sicherheitstechnische Begrün-
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dung. Nach dieser Formulierung müsste 
für ATWS- Ereignisse ein Brennstab- 
Schadenskriterium eingeführt werden, das 
für die Einhaltung der für solche Ereignis-
se relevanten Schutzziele ohne Bedeu-
tung wäre. 

   Team 1 Zum 1. Absatz: Kommentar berücksichtigt. 
Zum 2. Absatz: Nachweisziel für den 
ATWS ist der Erhalt der Kühlbarkeit des 
Kerns. Der Text ist entsprechend geän-
dert. 

  

   Team 1 Die Ebene 4a wird in einem eigenen Ab-
satz und nicht mehr nur eingeschränkt auf 
den ATWS dargestellt. Dementsprechend 
erfolgt eine Fallunterscheidung hinsichtlich 
der Betriebszustände „RDB und SHB 
offen“.  

  

6 (2a) Die Systeme, die Reaktorkühlmittel führen 
und unter höherem als atmosphärischem 
Druck stehen (Druckführende Umschlie-
ßung, 2. Barriere gemäß Nr. 2.2 (3a)), 
müssen so beschaffen und angeordnet 
sein sowie betrieben werden, dass das 
Auftreten von gefährlichen Lecks, rasch 
fortschreitenden Rissen und spröden 
Brüchen ausgeschlossen werden kann. 

6 Pape, 
Engel, 
RSK 

Bedeutet die Anforderung … dass das 
Auftreten von gefährlichen Lecksagen, 
rasch fortschreitenden Rissen und sprö-
den Brüchen nach dem Stand von Wis-
senschaft und Technik ausgeschlossen 
werden kann einen absoluten oder ein 
nach dem Stand von Wissenschaft und 
Technik (SWT) derzeit möglichen Aus-
schluss? 

6 (2a) Die KomponentenSysteme, die Reaktor-
kühlmittel führen und unter höherem als 
atmosphärischem Druck stehen (Druck-
führende Umschließung, 2. Barriere ge-
mäß Nr. Ziffer 2.2 (3a)), müssen so be-
schaffen und angeordnet sein sowie be-
trieben werden, dass das Auftreten von 
gefährlichen Lecks, die auslegungsgemäß 
nicht beherrscht werden, rasch fortschrei-
tenden Rissen und spröden Brüchen nicht 
unterstellt werden muss. ausgeschlossen 
werden kann.  

   Team 1 / 4 Hier kann es sich nur um einen Aus-
schluss nach SWT handeln, die Strei-
chung war eine redaktionelle Änderung mit 
der Begründung, dass die Module generell 
den SWT darstellen und dies nicht stets 
wiederholt werden sollte. Ein absoluter 
Ausschluss ist nicht gefordert. Textanpas-

  



E N T W U R F  Modul 1: Synoptische Darstellung (Rev. A) 

236 

Ziffer in 
Modul 1 Textvorschlag Modul 1, Rev. 12a Kommen-

tar Nr. 
Kommenta-

tor Kommentartext bzw. Antwort Ziffer 
M1 neu Textvorschlag Modul 1, Rev. A 

sung zur Klarstellung. 

  103 TÜV Nord gefährliche Lecks ist ein unbestimmter 
Begriff 

  

   Team 1 / 4 Der Begriff wird so verstanden, dass dies 
Lecks sind, die auslegungsgemäß nicht 
beherrscht würden. Präzisierungsvor-
schlag im Text. 

  

  302 RSK Bedeutet diese Anforderung einen absolu-
ten oder ein nach dem Stand von Wissen-
schaft und Technik derzeit möglichen 
Ausschluss? (K2) 

  

   Team 1 Siehe Antwort zu Kommentar Nr. 6 zu 
dieser Ziffer. 

  

  320 VGB In diesem Abschnitt wird im Text des BMI-
Kriteriums 4.1, 1 Satz „Leckagen“ nach 
„Lecks“ verändert. Aus der veränderten 
Formulierung folgt, dass zukünftig durch 
die Auslegung der DFU das Auftreten von 
Leckstörfällen auszuschließen ist. Diese 
Forderung geht über die Forderungen des 
gültigen Regelwerkes wesentlich hinaus. 
Gegenüber dem BMI- Sicherheitskriterium 
4.1, 1. Satz wird der Begriff „nach dem 
Stand von Wissenschaft und Technik““ 
gestrichen. Wie bereits an anderen Stellen 
ist auch hier zu fragen, ob die notwendi-
gen Nachweise, z. B. der Nachweis des 
Ausschlusses eines Lecks oder einer 
Leckage, künftig nicht mehr auf der 
Grundlage von nach Stand von Wissen-
schaft und Technik abgesicherten Er-
kenntnissen erfolgen soll. 

  

   Team 1 Zum 1. Absatz: Hier liegt ein Missver-
ständnis vor: Nach Definitionsliste sind 
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„Leckagen“ keine Lecks. Deshalb wurde 
der ursprüngliche Text dahingehend ab-
geändert  
Zum 2. Absatz: Ein Verweis auf den Stand 
von Wissenschaft und Technik (SWT) soll 
in den Modulen möglichst nicht erfolgen, 
da die Berücksichtigung des SWT überge-
ordnet gefordert ist. Eine Hervorhebung 
des SWT bei einzelnen Anforderungen 
würde daher implizieren, dass für die 
anderen Anforderungen der SWT nicht 
anzusetzen wäre. Eine Entscheidung 
darüber, für welche Anforderungen der 
SWT relevant ist, kann nicht im Regelwerk 
festgeschrieben werden. 

6 (2b) Zu diesem Zweck muss bei der Auslegung 
ein ausreichender und sicherheitstech-
nisch begründeter Zuschlag (gemäß Nr. 
3.1 (1)) zu den Belastungswerten vorge-
sehen werden. Einrichtungen für eine 
Überwachung auf etwaige Leckagen wäh-
rend des Betriebes sind vorzusehen. 

4 Erhard 
RSK 

In 6(2b) wird ausgeführt, dass Einrichtun-
gen für eine Überwachung (vermutlich erst 
Nachweis) auf etwaige Leckagen während 
des Betriebs vorzusehen sind. Hier ist 
wohl der Betrieb A+B gemeint. Sollte ein 
sicherer Betrieb zur Erhaltung der Barrie-
ren nicht versuchen Leckagen zu vermei-
den? Dies würde zusätzliche Einrichtun-
gen und Maßnahmen in der Betriebsphase 
C zur Überwachung und zum Nachweis 
der Integrität erfordern wie z.B. die WKP. 

6 (2b) Zu diesem Zweck muss bei der Auslegung 
ein sicherheitstechnisch ausreichender 
und sicherheitstechnisch begründeter 
Zuschlag (gemäß Nr. Ziffer 3.1 (1)) zu den 
BelastungswWerten der Einwirkungen 
vorgesehen werden, um zu gewährleisten, 
dass die Auslegungsbedingungen der 
Druckführenden Umschließung im Be-
stimmungsgemäßen Betrieb nicht über-
schritten werden. Einrichtungen für eine 
Überwachung auf etwaige Leckagen wäh-
rend des Betriebes sind vorzusehen. 

   Team 1 Siehe Antwort zu Kommentar Nr. 302 zu 
dieser Ziffer. Die Anforderung in Ziffer 6 
(2b) ist den BMI Sicherheitskriterium 4.1 
entnommen. Mit dieser Anforderung wer-
den Maßnahmen zur Vermeidung von 
Leckagen nicht nicht gefordert, sondern 
jedenfalls Maßnahmen zur Leckageüber-
wachung.  

  

  6 Pape, 
Engel, 

a) Hier wird explizit der Zuschlag auf 
Belastungswerte (gemeint sind nach 
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RSK Modul 3 vermutlich „Einwirkungen“) 
gefordert. Die Bezugsebene für den 
Zuschlag, vgl. Frage 2 zu Abschnitt 3.1 
(1) a), ist nicht angegeben. Vorschlag: 
Hier könnte man Klarheit schaffen, 
wenn das geforderte Ergebnis 
beschrieben würde, z.B. im Sinne von 
NRC Regulations, Title 10, Code of 
Federal Regulations Appendix A to 
Part 50-- General Design Criteria for 
Nuclear Power Plants, Criterion 30-- 
Quality of reactor coolant pressure 
boundary.: “Components which are 
part of the reactor coolant pressure 
boundary shall be designed, fabri-
cated, erected, and tested to the high-
est quality standards practical. Means 
shall be provided for detecting and, to 
the extent practical, identifying the lo-
cation of the source of reactor coolant 
leakage.” 

b)  Einrichtung … vorsehen kann als 
schwächere Anforderung im Vergleich 
zu müssen vorhanden sein aufgefasst 
werden. Was ist der Hintergrund der 
geänderten Formulierung? 

   Team 1 / 4 Zu a) Das zitierte General Design Criterion 
hilft hier u. E. auch nicht weiter. Man kön-
nte aber auf die Formulierung in IAEA NS-
R-1, 6.21 zurück greifen: “6.21: The reac-
tor coolant system, its associated auxiliary 
systems, and the control and protection 
systems shall be designed with sufficient 
margin to ensure that the design condi-
tions of the reactor coolant pressure 
boundary are not exceeded in operational 
states.” Es wird eine entsprechende Ände-
rung am Text vorgenommen. 
Zu b) „sind vorzusehen“ ist eine genauso 
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klare Anforderung wie das ursprüngliche 
„müssen vorhanden sein“. 

  243 FANP Der Zuschlag muss nicht sicherheitstech-
nisch, sondern bruchmechanisch begrün-
det werden. Sicherheitstechnisch wird 
dann vom Bruchausschluss ausgegangen. 

  

   Team 1 / 4 Die Robustheit der Auslegung muss si-
cherheitstechnisch begründet werden. Die 
Bruchmechanik ist nur ein Werkzeug zum 
Nachweis der Umsetzung dieser Forde-
rung. Kein Änderungsbedarf. 

  

  302 RSK Es fehlt die Überwachung der Integrität 
der Druckführenden Umschließung in der 
Betriebsphase C. (K2) 
In 6(2b) wird ausgeführt, dass Einrichtun-
gen für eine Überwachung (vermutlich erst 
Nachweis) auf etwaige Leckagen während 
des Betriebs vorzusehen sind. Hier ist 
wohl der Betrieb A+B gemeint. Sollte ein 
sicherer Betreib zur Erhaltung der Barrie-
ren nicht versuchen, Leckagen zu vermei-
den? Dies würde zusätzliche Einrichtun-
gen und Maßnahmen in der Betriebsphase 
C zur Überwachung und zum Nachweis 
der Integrität erfordern wie z. B. die WKP. 
(K2) 

  

   Team 1 Zum 1. Absatz: Die Lecküberwachung der 
DfU ist für den Zustand unter Druck konzi-
piert. Es wird davon ausgegangen, dass 
dieses System (beim und nach dem Ab-
fahren bis zum Öffnen des RDB), wenn es 
unter Druck dicht war, auch im drucklosen 
Zustand weiterhin dicht bleibt. Unabhängig 
davon ist der ausreichende Füllstand des 
Systems auch in Betriebsphase C zu 
überwachen. Dies ist in dieser Betriebs-
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phase auch ausreichend. Kein Ände-
rungsbedarf. 
Zum 2. Absatz: Modul 1, Ziffer 2.1 (10) 
fordert die Gewährleistung eines störungs-
freien Betriebes in Sicherheitsebene 1 
durch Auslegung, hohe Qualität und quali-
fiziertes Personal. Ziffer 2.1 (11) fordert 
Einrichtungen zur Betriebsführung, Be-
triebsüberwachung und -begrenzung  
vorzusehen, so dass Störfälle mit einer 
ausreichenden Zuverlässigkeit vermieden 
werden. In Modul 4 werden konkretere 
Anforderung an die Auslegung hinsichtlich 
der Berücksichtigung aller möglichen 
Schadensmechanismen gestellt und eine 
Überprüfung der Dichtheit beim Anfahren 
der Anlage sowie eine Lecküberwachung 
der DfU gefordert. Damit werden ausrei-
chende Anforderungen im Hinblick auf 
eine Leckvermeidung gestellt. Eine Leck-
freiheit ist allerdings technisch nicht zu 
erreichen und sicherheitstechnisch nicht 
erforderlich. Bzgl. Betriebsphase C siehe 
oben. Kein Änderungsbedarf. 

  320 VGB Die Ersetzung von „angemessener Zu-
schlag“ durch „ausreichender und sicher-
heitstechnisch begründeter Zuschlag“ im 
Text des BMI-Sicherheitskriterium 4.1, 2+3 
stellt neue Anforderungen an die Ausle-
gung, die einen erheblichen Aufwand ohne 
sicherheitstechnische Vorteile bewirken 
würden. Insbesondere wären alle während 
der Auslegung gemachten Zuschläge 
nachträglich zu begründen, was praktisch 
auf eine Neuauslegung der bestehenden 
Anlagen hinauslaufen würde.  

  

   Team 1 Unbestimmte Formulierungen sollen im 
Regelwerk vermieden werden. Die Formu-
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lierung „angemessener Zuschlag“ ist eine 
solche Formulierung. Da bei den hier 
angesprochenen Sicherheitszuschlägen 
nicht auf Nachweiskriterien Bezug ge-
nommen werden kann, wie ansonsten in 
Modul 1 bei vergleichbaren Formulierun-
gen der Fall, soll hier die Zielsetzung be-
tont werden, nämlich die Anforderung, 
dass Sicherheitszuschläge vorzuhalten 
sind und, dass deren Höhe sicherheits-
technisch begründet werden soll. 
Ziffer 6 (2b) betrifft die Auslegung. Mit der 
Ziffer ist keine Nachbewertung gefordert.  

6 (2c) Zur Vermeidung der Überschreitung des 
auf der jeweiligen Sicherheitsebene zuläs-
sigen Druckes in der druckführenden 
Umschließung (bei DWR Anlagen ein-
schließlich der Sekundärseite des Dampf-
erzeugers) sind wirksame und zuverlässi-
ge Einrichtungen zur Druckbegrenzung 
und zur Überdruckabsicherung vorzuse-
hen. Die Einrichtungen müssen so be-
schaffen sein, dass auf allen Sicherheits-
ebenen die zu betrachtenden Medien 
sicher abgeführt werden können. 

244 FANP Auf allen Sicherheitsebenen ist eine siche-
re Abfuhr der betrachteten Medien wohl 
nicht möglich. Selbst auf Ebene 4a 
(ATWS) wird Kühlmittel letztlich unkontrol-
liert über die Berstscheibe des Abblase-
behälters in den SHB abgegeben. Es 
sollte präzisiert werden, was unter ,,sicher 
abgeführt" verstanden wird. Wie soll die 
hier formulierte Anforderung auf die Si-
cherheitsebene 4c angewendet werden? 
Was sind „die zu betrachtenden Medien", 
die „auf allen Sicherheitsebenen" sicher 
abgeführt werden sollen? 

6 (2c) Zur Vermeidung der Überschreitung des 
auf der jeweiligen Sicherheitsebene zuläs-
sigen Druckes in der druckführenden 
Umschließung (bei DWR Anlagen ein-
schließlich der Sekundärseite des Dampf-
erzeugers) sind wirksame und zuverlässi-
ge Einrichtungen zur Druckbegrenzung 
und zur Überdruckabsicherung vorzuse-
hen. Die Einrichtungen müssen so be-
schaffen sein, dass auf allen Sicherheits-
ebenen die bei der sekundärseitigen und 
primärseitigen Druckentlastung auf den 
Sicherheitsebenen 4b und 4c zu betrach-
tenden Medien sicher abgeführt werden 
können. 

   Team 1 Der Terminus ,,sicher abgeführt" bezieht 
sich auf die ausreichende Abblasekapazi-
tät auf dem jeweils vorgesehenen Wege. 
Der Terminus „die zu betrachtenden Me-
dien" meint die in der DfU bzw. im Frisch-
dampfsystem vorhandenen Medien. 
Für die Sicherheitsebene 4c sind keine 
zulässigen Drücke festgelegt. 
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  320 VGB Die Auslegung der Anlagen erfolgte auch 
unter Beachtung des konventionellen 
Regelwerks. Dort sind die Anforderungen 
zur Druckabsicherung von Behältern ge-
regelt. Entsprechende Regelungen parallel 
in das kerntechnische Regelwerk einzu-
führen ist nicht nur überflüssig sondern 
wegen der Gefahr von Inkonsistenzen 
auch kontraproduktiv.  
Wegen der undifferenzierten Formulierung 
für alle Sicherheitsebenen gilt die Anforde-
rung auch für auslegungsüberschreitende 
Anlagenzustände. Damit werden für die-
sen Bereich weitere auslegungsähnliche 
Forderungen eingeführt, die im Verbund 
mit den anderen Anforderungen an SE 4b 
und 4c möglicherweise nicht umsetzbar 
sind.  
Anzumerken ist ferner, dass der Begriff 
„sicher abgeführt“ im Satz „Die Einrichtun-
gen müssen so beschaffen sein, dass auf 
allen Sicherheitsebenen die zu betrach-
tenden Medien sicher abgeführt werden 
können“ unbestimmt ist, so dass die An-
forderung sehr interpretationsfähig ist. 

  

   Team 1 Zum Hinweis auf das konventionelle Re-
gelwerk: Für solche Behälter, die zugleich 
atomrechtlichen Vorschriften unterliegen, 
gelten die atomrechtlichen Vorschriften, 
soweit in ihnen weitergehende oder ande-
re Anforderungen gestellt oder zugelassen 
werden. Außerdem wurden die Druckbe-
hälter- und die Dampfkesselverordnung, 
zumindest für die Herstellung, durch die 
Europäische Druckgeräterichtlinie abge-
löst, die aber ausdrücklich nicht auf solche 
kerntechnische Behälter und Rohrleitun-
gen anzuwenden ist, deren Ausfall zu 
Freisetzung von radioaktiven Stoffen füh-
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ren kann. Insofern scheint es uns geboten, 
diesen Sachverhalt für kerntechnische 
Anlagen auch im kerntechnischen Regel-
werk zu regeln. Kein Änderungsbedarf. 
Bzgl. der übrigen Kommentare siehe Ant-
wort auf den Kommentar Nr. 244 zu dieser 
Ziffer. 

  224 FANP Auf allen Sicherheitsebenen ist eine siche-
re Abfuhr der betrachteten Medien wohl 
nicht möglich. Selbst auf Ebene 4a 
(ATWS) wird Kühlmittel letztlich unkontrol-
liert über die Berstscheibe des Abblase-
behälters in den SHB abgegeben. Es 
sollte präzisiert werden, was unter „sicher 
abgeführt“ verstanden wird.  
Wie soll die hier formulierte Anforderung 
auf die Sicherheitsebene 4c angewendet 
werden? Was sind „die zu betrachtenden 
Medien“, die „auf allen Sicherheitsebenen“ 
sicher abgeführt werden sollen? 

  

   Team 7 Der Kommentar wird in der Überarbeiteten 
Formulierung des Absatzes berücksichtigt. 
Die Anforderung wird speziell bezogen auf 
die Maßnahmen zur sekundärseitigen und 
primärseitigen Druckentlastung im Rah-
men des anlageninternen Notfallschutzes.  
 

  

6 (2d) Die Komponenten der druckführenden 
Umschließung sind so anzuordnen und zu 
verankern, dass bei an ihnen unterstellten 
Störfällen keine sicherheitstechnisch unzu-
lässigen Folgeschäden an anderen si-
cherheitstechnisch wichtigen Anlagentei-
len verursacht werden können. 

320 VGB Aus den im Text des BMI- Sicherheitskrite-
riums 4.1, 4. Satz vorgenommenen Ände-
rungen, kann keine Notwendigkeit für eine 
Regeländerung abgeleitet werden. Die 
Formulierung im BMI-Sicherheitskriterium 
regelt den Sachverhalt in ausreichendem 
Maße. 

6 (2d) Die Komponenten der druckführenden 
Umschließung sind so anzuordnen und zu 
verankern, dass bei an ihnen auftretenden 
unterstellten Störfällen keine sicherheits-
technisch unzulässigen Folgeschäden an 
anderen sicherheitstechnisch wichtigen 
Einrichtungen Anlagenteilen verursacht 
werden können. 

   Team 1 / 4 Kein Änderungsbedarf. Vorgenommene 
Änderung in Anlehnung an originalem Text 
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BMI Kriterium. 

6 (2e) Das Kernkraftwerk muss so betrieben 
werden können, dass die jeweils gelten-
den sicherheitstechnischen Vorgaben und 
Akzeptanzkriterien für die Belastung der 
druckführenden Umschließung des Reak-
torkühlmittels auf den Sicherheitsebenen 1 
bis 4a nicht überschritten werden. 

245 FANP Die jeweiligen Vorgaben müssen immer 
eingehalten werden, sonst wären es keine 
Vorgaben. Das ist eine Nullaussage! 

6 (2e) Das Kernkraftwerk muss so betrieben 
werden können, dass die jeweils gelten-
den sicherheitstechnischen Nachweisziele 
Vorgaben und AkzeptanzNachweiskrite-
rien für die Belastung der druckführenden 
Umschließung des Reaktorkühlmittels auf 
den Sicherheitsebenen 1 bis 4a erfülltnicht 
überschritten werden. 

   Team 1 /4 Hiermit soll die Kontinuität der Anforde-
rungen auf allen Ebenen betont werden. 
Kein Änderungsbedarf. 

  

  320 VGB Im Text des BMI-Sicherheitskriterium 
4.1,5. Satz wird der Begriff „spezifizierte 
Grenzwerte“ durch „geltende sicherheits-
technische Vorgaben und Akzeptanzkrite-
rien“ für die Belastung ersetzt. Es ist dabei 
nicht klar, was eine sicherheitstechnische 
Vorgabe oder ein Akzeptanzkriterium für 
eine Belastung ist. Festigkeitsnachweise 
werden so geführt, dass für spezifizierte 
Belastungen, die Einhaltung der zulässi-
gen Spannungsgrenzen gezeigt wird. Die 
Umformulierung des bestehenden Regel-
werkstextes führt daher zu Unklarheiten in 
der Nachweisführung. 

  

   Team 1 In Modul 1 wird zur Vereinheitlichung der 
Wortwahl der Begriff „Grenzwert“ durch-
gehend ersetzt durch „Nachweiskriterium“ 
(ehemals „Akzeptanzkriterium“), in Verbin-
dung mit dem dazugehörigen „sicherheits-
technischen Nachweisziel“. Die Konkreti-
sierung hierzu hinsichtlich der Belastun-
gen erfolgt in Modul 4.  

  

6 (3a) Das Kernkraftwerk ist mit einem Sicher-
heitseinschluss (3. Barriere gemäß Nr. 2.2 

Team 1  Änderungen aufgrund der veränderten 
Definition der Betriebsphasen. 

6 (3a) Das Kernkraftwerk muss ist mit einenm 
Sicherheitseinschluss (3. Barriere gemäß 
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Ergänzung zur Berücksichtigung von An-
forderungen aus dem Nichtleistungsbe-
trieb im Hinblick auf radiologische Sicher-
heitsziele und die Beherrschung von KMV- 
Ereignissen. 
Ergänzung entsprechend RSK LL, 5.6 (3) 
mit Verallgemeinerung auf alle Abschluss-
armaturen. 

246 FANP Der erste Satz ist so umzuformulieren, 
dass eindeutig wird, dass die Forderung 
nach einem Sicherheitseinschluss bei 
allen zu betrachtenden Sicherheitsebenen 
nur für die Betriebsphasen A und B und 
bei B nur bis zum Zeitpunkt des Öffnens 
des Sicherheitseinschlusses gilt. Bei der 
jetzigen Formulierung kann man den Satz 
auch so interpretieren, dass die Ein-
schränkung bezüglich der Betriebsphasen 
nur für ATWS gilt. Der Begriff Sicherheits-
einschluss sollte durch Sicherheitsbehälter 
ersetzt werden, da der Sicherheitsein-
schluss im bisherigen Sprachgebrauch 
auch den geschlossenen Zustand der 
Durchführungsarmaturen (GBA (DWR) 
oder DDA (SWR)) beinhaltet. Letzteres ist 
auf den Sicherheitsebenen 1 und 2 nicht 
gewollt und auch nicht möglich. 
Wenn hier für die SE 4a die Integrität des 
Sicherheitsbehälters gefordert wird, dann 
ist 2.2(5) obsolet, wo nur die Integrität 
einer beliebigen Barriere gefordert wird. 

(3a)) auszustatten, der seine sicherheits-
technische Aufgabe insbesondere unter 
allen Bedingungen der Sicherheitsebenen 
1 bis 3 sowie der Transienten mit Ausfall 
der Reaktorschnellabschaltung in der 
Sicherheitsebene 4a in der Betriebsphase 
A sowie Betriebsphase B bis zum Zeit-
punkt des Öffnens des Sicherheitsbehäl-
ters erfüllen kann. Anlagenteile, die radio-
aktive Stoffe enthalten, müssen innerhalb 
des Sicherheitseinschlusses unterge-
bracht werden, soweit eine unzulässige 
Freisetzung radioaktiver Stoffe in die Um-
gebung nicht auf andere Weise ausrei-
chend zuverlässig verhindert werden 
kann. In dem Sicherheitsbehälter sind 
grundsätzlich die unter hohem Druck ste-
henden, Primärkühlmittel führenden Sys-
teme der Reaktoranlage unterzubringen. 
Hiervon ausgenommen werden können 
Abschnitte der Frischdampfleitungen und 
Speisewasserleitungen sowie sonstiger 
Leitungen, soweit dies technisch notwen-
dig ist und sofern gewährleistet ist, dass 
deren Bruch nicht zu unzulässiger Strah-
lenexposition in der Umgebung führt. Es 
ist ein zuverlässiger und ausreichend 
schneller Abschluss der Durchdringungen 
durch den Sicherheitsbehälter zu gewähr-
leisten. 

 Team 1 / 4 Kommentar durch redaktionelle Änderung 
im Text berücksichtigt. 

Nr.Ziffer 2.2 (3a)) besitzen, auszustatten, 
der seine sicherheitstechnische Aufgabe 
insbesondere unter allen Bedingungen der 
Sicherheitsebenen 1 bis 3 sowie der Tran-
sienten mit Ausfall der Reaktorschnellab-
schaltung in der Sicherheitsebene 4a 
erfüllen kann. Dies gilt in denr Betriebs-
phasen A und B sowie in der Betriebspha-
se CB bis zum Zeitpunkt des Öffnens des 
Sicherheitsbehälters erfüllen kann.  
In den Betriebsphasen C bis E, bei denen 
der Sicherheitsbehälter geöffnet sein 
kann, ist sicherzustellen, dass unter den 
Bedingungen der Sicherheitsebene 1 
sowie bei den zu unterstellenden Ereignis-
sen der Sicherheitsebenen 2 und 3 wirk-
same und zuverlässige Rückhalteeinrich-
tungen vorhanden sind und ein unzulässi-
ger Verlust von Kühlmittel aus dem Si-
cherheitsbehälter durch kurzfristig mögli-
che Maßnahmen unterbunden wird.  
EinrichtungenAnlagenteile, die radioaktive 
Stoffe enthalten, müssen innerhalb des 
Sicherheitseinschlusses untergebracht 
werden, soweit eine unzulässige Freiset-
zung radioaktiver Stoffe in die Umgebung 
nicht auf andere Weise ausreichend zu-
verlässig verhindert werden kann. 
Einrichtungen, Anlagenteile, die radioakti-
ve Stoffe enthalten, müssen innerhalb des 
Sicherheitseinschlusses untergebracht 
werden, soweit eine unzulässige Freiset-
zung radioaktiver Stoffe in die Umgebung 
nicht auf andere Weise ausreichend zu-
verlässig verhindert werden kann. In dem 
Sicherheitsbehälter sind grundsätzlich die 
unter hohem Druck stehenden, Primär-
kühlmittel führenden Komponenten Sys-
teme der Reaktoranlage unterzubringen. 
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Hiervon ausgenommen werden können 
Abschnitte der Frischdampfleitungen und 
Speisewasserleitungen sowie sonstiger 
Leitungen, soweit dies technisch notwen-
dig ist und sofern gewährleistet ist, dass 
deren Bruch nicht zu unzulässiger Strah-
lenexposition in der Umgebung führt. Es 
ist ein zuverlässiger, und ausreichend 
schneller und hinreichend langzeitiger 
Abschluss der Durchdringungen durch den 
Sicherheitsbehälter zu gewährleisten. 

  302 RSK Die Formulierung erweckt den Eindruck, 
dass der Sicherheitseinschluss so aufge-
baut ist, dass er an- und abgestellt werden 
könne. (K3) 

  

   Team 1 Kommentar berücksichtigt durch “muss 
besitzen” anstelle von “ist auszustatten”. 

  

  320 VGB Der Bezug zu den Betriebsphase A (lt. 
Modul 3 Leistungsbetrieb) und B nur für 
Transienten mit Ausfall der Reaktor-
schnellabschaltung in der Sicherheitsebe-
ne 4a ist irreführend und macht die Anfor-
derung sehr interpretierbar. 

  

   Team 1 Die Formulierung führt offenbar zu Miss-
verständnissen. Siehe Änderung am Text.  

  

VGB Das Sicherheitskriterium 8.2 wird über-
nommen. Eine Änderungsbedürftigkeit des 
Regelwerkes kann nicht abgeleitet wer-
den. 

6 (3b) Der Sicherheitsbehälter, seine Innenräu-
me, Schleusen, Durchführungen und die 
Hilfssysteme des Sicherheitseinschlusses 
sowie die übrigen Systeme, welche zur 
Einhaltung seiner Auslegungswerte not-
wendig sind, sind mit angemessener Re-
serve so auszulegen, dass sie den größ-
ten Druck- und Temperaturbelastungen, 
die bei Störfällen auftreten können, stand-
halten, ohne dass die der Auslegung 
zugrunde gelegte Leckrate überschritten 

320 

Team 1 Aus dem Sachverhalt, dass Teile des 
bestehenden Regelwerks als unverändert 
übernehmbar eingestuft werden kann u. E. 
nicht gefolgert werden, dass das gesamte 
Regelwerk unverändert beibehalten wer-

6 (3b) Der Sicherheitsbehälter, seine Innenräu-
me, Schleusen, Durchführungen und die 
Hilfssysteme des Sicherheitseinschlusses 
sowie die übrigen Systeme, welche zur 
Einhaltung seiner Auslegungswerte not-
wendig sind, sind mit angemessener Re-
serve so auszulegen, dass sie den größ-
ten Druck- und Temperaturbelastungen, 
die bei Störfällen auftreten können, stand-
halten, ohne dass die der Auslegung 
zugrunde gelegte Leckrate überschritten 
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wird oder sicherheitstechnisch wichtige 
Anlagenteile zerstört werden. Der Sicher-
heitseinschluss ist gegen Folgeschäden 
durch ausströmende Medien, Reaktions-
kräfte und Bruchstücke so zu schützen, 
dass seine Funktionsfähigkeit erhalten 
bleibt. 

den kann. wird oder sicherheitstechnisch wichtige 
Anlagenteile zerstört werden. Der Sicher-
heitseinschluss ist gegen Folgeschäden 
durch ausströmende Medien, Reaktions-
kräfte und Bruchstücke so zu schützen, 
dass seine Funktionsfähigkeit erhalten 
bleibt. 

  Team 1  Streichung der Ziffer 6 (3b) da Sachverhal-
te in Modul 4 Ziffer 5.2 (1), 5.3 (1) und 5.2 
(5) übernommen wurden. 

  

VGB Das Sicherheitskriterium 8.3 wird über-
nommen. Eine Änderungsbedürftigkeit des 
Regelwerkes kann nicht abgeleitet wer-
den. 

Team 1 Aus dem Sachverhalt, dass Teile des 
bestehenden Regelwerks als unverändert 
übernehmbar eingestuft werden kann u. E. 
nicht gefolgert werden, dass das gesamte 
Regelwerk unverändert beibehalten wer-
den kann. 

6 (3c) Der Sicherheitsbehälter, die Schleusen 
und Durchführungen müssen so ausgelegt 
und beschaffen sein, dass bei der Erstprü-
fung eine Leckratenprüfung mit Ausle-
gungsdruck und eine Druckprüfung und 
Festigkeitsprüfung mit Auslegungsdruck 
zuzüglich Sicherheitszuschlag sowie dem 
erforderlichen Zuschlag zur Berücksichti-
gung der Auslegungstemperatur durchge-
führt werden können. Regelmäßig wieder-
kehrende Prüfungen müssen bei solchen 
Drücken durchgeführt werden können, bei 
denen ein ausreichender Rückschluss auf 
die Leckrate bei den Auslegungsbedin-
gungen möglich ist. 

320 

Team 1 Streichung der Ziffer 6 (3c) da Sachverhal-
te in Modul 4 Ziffer 5.2 (4), 5.4.3 (2), 5.4.3 
(3), 5.4.3 (4), 5.5.2 (1) und 5.5.2 (2) über-
nommen wurden. 

6 (3c) Der Sicherheitsbehälter, die Schleusen 
und Durchführungen müssen so ausgelegt 
und beschaffen sein, dass bei der Erstprü-
fung eine Leckratenprüfung mit Ausle-
gungsdruck und eine Druckprüfung und 
Festigkeitsprüfung mit Auslegungsdruck 
zuzüglich Sicherheitszuschlag sowie dem 
erforderlichen Zuschlag zur Berücksichti-
gung der Auslegungstemperatur durchge-
führt werden können. Regelmäßig wieder-
kehrende Prüfungen müssen bei solchen 
Drücken durchgeführt werden können, bei 
denen ein ausreichender Rückschluss auf 
die Leckrate bei den Auslegungsbedin-
gungen möglich ist. 

6 (3d) Rohrleitungen, die in Verbindung mit dem 
Reaktorkühlmittel oder der Innenatmo-
sphäre des Sicherheitsbehälters stehen 
und den Sicherheitsbehälter durchdringen, 
müssen grundsätzlich zwei Absperrarma-
turen haben, von denen eine innerhalb 
und eine außerhalb des Sicherheitsbehäl-
ters anzuordnen ist. Einrichtungen zur 
Vermeidung von Drucküberschreitungen 
zwischen den Absperrungen sind, soweit 
erforderlich, vorzusehen.  

320 VGB Die gegenüber dem BMI- Sicherheitskrite-
rium 8.4 ergänzte Anforderung, „Einrich-
tungen zur Vermeidung von Drucküber-
schreitungen zwischen den Absperrungen 
sind, soweit erforderlich, vorzusehen.“ 
kann aus dem konventionellen Regelwerk 
abgeleitet werden und muss nicht in das 
kerntechnische Regelwerk aufgenommen 
werden. Ein Änderungsbedarf des beste-
henden Regelwerks kann nicht abgeleitet 
werden. 

6 (3d) Rohrleitungen, die in Verbindung mit dem 
Reaktorkühlmittel oder der Innenatmo-
sphäre des Sicherheitsbehälters stehen 
und den Sicherheitsbehälter durchdringen, 
müssen grundsätzlich zwei Absperrarma-
turen haben, von denen eine innerhalb 
und eine außerhalb des Sicherheitsbehäl-
ters anzuordnen ist. Einrichtungen zur 
Vermeidung von Drucküberschreitungen 
zwischen den Absperrungen sind, soweit 
erforderlich, vorzusehen.  
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Ausnahmen von der Anforderung der 
Absperrung sind zulässig, wenn dies we-
gen der technischen Eigenart oder Be-
triebsweise der betreffenden Rohrleitun-
gen notwendig ist und die sicherheitstech-
nische Funktion des Sicherheitseinschlus-
ses nicht beeinträchtigt wird. 
Rohrleitungen, die den Sicherheitsbehälter 
durchdringen, aber nicht in Verbindung mit 
dem Reaktorkühlmittel oder der Innenat-
mosphäre stehen, müssen mindestens 
eine außerhalb des Sicherheitsbehälters 

Durch die vorgenommene Einfügung än-
dert sich jedoch der Bezug der Ausnahme-
regelung. Bezieht sich die Ausnahme im 
BMI-Sicherheitskriteriem 8.4 auf die An-
forderung eine innere und eine äußere 
Armatur zu installieren, so bezieht sich die 
Ausnahmeregelung im Regelwerksentwurf 
nur noch auf die Einrichtungen zur Ver-
meidung von Drucküberschreitungen. 
Sofern dieses beabsichtigt ist, entspräche 
dieses einer Neubewertung des beste-
henden Regelwerkes. 

Ausnahmen von der Anforderung der 
Absperrung sind zulässig, wenn dies we-
gen der technischen Eigenart oder Be-
triebsweise der betreffenden Rohrleitun-
gen notwendig ist und die sicherheitstech-
nische Funktion des Sicherheitseinschlus-
ses nicht beeinträchtigt wird. 
Rohrleitungen, die den Sicherheitsbehälter 
durchdringen, aber nicht in Verbindung mit 
dem Reaktorkühlmittel oder der Innenat-
mosphäre stehen, müssen mindestens 
eine außerhalb des Sicherheitsbehälters 
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liegende Absperrarmatur haben. Die Aus-
legung der Absperrarmaturen und der 
betreffenden Rohrleitungen bis zur äuße-
ren Absperrarmatur muss mindestens der 
Auslegung des Sicherheitsbehälters ent-
sprechen. Die Stellung der Absperrarma-
turen muss von der Warte aus überwacht 
werden können. 
Rohrleitungsdurchführungen durch den 
Sicherheitsbehälter müssen denselben 
Auslegungsanforderungen genügen, die 
für den Sicherheitsbehälter selbst gelten. 
Diese Forderung gilt entsprechend für 
Kabeldurchführungen. Die Absperrarmatu-
ren, Rohrleitungsdurchführungen und 
Kabeldurchführungen müssen gegen 
Folgeschäden durch ausströmende Me-
dien, Reaktionskräfte und Bruchstücke 
geschützt sein. Die Funktionsfähigkeit der 
sicherheitstechnisch wichtigen Rohrlei-
tungsdurchführungen und Kabeldurchfüh-
rungen muss auch unter Störfallbedingun-
gen gewährleistet sein. 

Team 1 / 4 Zum Hinweis auf das konventionelle Re-
gelwerk: siehe Antwort zu Kommentar Nr. 
320 zu Ziffer 6 (2c). - Der missverständli-
che Bezug der Ausnahmeregelung wird 
durch die von Team 4 vorgeschlagene 
Änderung (Streichung dieses Abschnitts in 
Modul 1, Regelung in Modul 4) aufgeho-
ben (siehe Modul 4, Ziffern 5.3 (8) und 
(13)). 

liegende Absperrarmatur haben. Die Aus-
legung der Absperrarmaturen und der 
betreffenden Rohrleitungen bis zur äuße-
ren Absperrarmatur muss mindestens der 
Auslegung des Sicherheitsbehälters ent-
sprechen. Die Stellung der Absperrarma-
turen muss von der Warte aus überwacht 
werden können. 
Rohrleitungsdurchführungen durch den 
Sicherheitsbehälter müssen denselben 
Auslegungsanforderungen genügen, die 
für den Sicherheitsbehälter selbst gelten. 
Diese Forderung gilt entsprechend für 
Kabeldurchführungen. Die Absperrarmatu-
ren, Rohrleitungsdurchführungen und 
Kabeldurchführungen müssen gegen 
Folgeschäden durch ausströmende Me-
dien, Reaktionskräfte und Bruchstücke 
geschützt sein. Die Funktionsfähigkeit der 
sicherheitstechnisch wichtigen Rohrlei-
tungsdurchführungen und Kabeldurchfüh-
rungen muss auch unter Störfallbedingun-
gen gewährleistet sein. 

6 (3e) Es ist ein zuverlässiges, redundantes 
System zur Abfuhr der Wärme aus dem 
Sicherheitseinschluss vorzusehen, wel-
ches so ausgelegt und beschaffen sein 
muss, dass auch bei Auftreten eines Ein-
zelfehlers im System bei Störfällen Tem-
peratur und Druck im Sicherheitsein-
schluss abgesenkt werden können.  

247 FANP Warum wird in dieser Anforderung nicht 
die Interpretation zum BMI Kriterium 8.5 
direkt integriert, so dass man die jetzt 
erforderliche Interpretation nicht mehr 
braucht ? 

6 (3be) Bei Kühlmittelverluststörfällen ist im 
Sumpfbetrieb ein langfristiger Temperatur- 
oder Druckanstieg im Sicherheitsbehälter 
zu verhindern. Es ist ein zuverlässiges, 
redundantes System zur Abfuhr der Wär-
me aus dem Sicherheitseinschluss vorzu-
sehen, welches so ausgelegt und beschaf-
fen sein muss, dass auch bei Auftreten 
eines Einzelfehlers im System bei Störfäl-
len Temperatur und Druck im Sicherheits-
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einschluss abgesenkt werden können.  

   Team 1 In deutschen Anlagen wird der Wärmeein-
trag in den Sicherheitsbehälter nach ei-
nem KMV nach Beendigung der Wieder-
auffüllphase (keine Dampffreisetzung 
mehr) durch die Auslegung der Not- und 
Nachkühlsysteme so stark begrenzt, dass 
keine speziellen Wärmeabfuhrsysteme für 
den Sicherheitsbehälter notwendig sind. 
Deutsche Anlagen benötigen daher keine 
Wärmeabfuhrsysteme aus dem Sicher-
heitsbehälter, allenfalls aus historischen 
Gründen und keinesfalls als Sicherheits-
system (SE3). RSK LL DWR 22.1.3 und 
SWR enthalten die allgemeine Forderung, 
die Not- und Nachkühlsysteme so auszu-
legen sind, dass nach Beendigung der 
Wiederauffüllphase eine Dampffreisetzung 
aus der druckführenden Umschließung in 
den Sicherheitsbehälter langfristig vermie-
den wird. Diese schärfere Anforderung 
macht die Forderung nach einem Wärme-
abfuhrsystem aus dem Sicherheitsbehälter 
überflüssig.  
In Modul 1 wird der Text entsprechend 
umformuliert. 

  

  320 VGB Im Regelwerksentwurf wird gegenüber 
dem Text des BMI- Sicherheitskriteriums 
8.5 die Überschrift gestrichen und die 
Formulierung „muss vorhanden sein“ 
durch „es ist vorzusehen“ ersetzt. Ein 
Bedarf, der die Überarbeitung des Regel-
werks notwendig machte, ist daraus nicht 
ableitbar. 

  

   Team 1 Siehe Antwort zu Ziffer 6 (3c).   

6 (4) Im Kernkraftwerk sind Maßnahmen und 320 VGB Die Anforderungen des BMI- Sicherheits- 6 (4) Im Kernkraftwerk sind Maßnahmen und 
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Einrichtungen vorzusehen, die eine siche-
re Handhabung, Einschließung und Lage-
rung der unbestrahlten und bestrahlten 
Kernbrennstoffe und sonstiger radioaktiver 
Stoffe ermöglichen. Diese Einrichtungen 
müssen so beschaffen, angeordnet und 
abgeschirmt sein, dass eine unzulässige 
Strahlenexposition des Personals und in 
der Umgebung und die Freisetzung radio-
aktiver Stoffe in die Umgebung ausge-
schlossen werden kann. 

kriteriums 11.1 sind bereits in der Anforde-
rung 3.5 (6) des Entwurfs zu Modul 1 
eingearbeitet. Dieser Absatz kann entfal-
len. Kommentare siehe Anm. zu 3.5 (6). 

Einrichtungen vorzusehen, die eine siche-
re Handhabung, Einschließung und Lage-
rung der unbestrahlten und bestrahlten 
Kernbrennstoffe und sonstiger radioaktiver 
Stoffe ermöglichen. Diese Einrichtungen 
müssen so beschaffen, angeordnet und 
abgeschirmt sein, dass eine unzulässige 
Strahlenexposition des Personals und in 
der Umgebung und die Freisetzung radio-
aktiver Stoffe in die Umgebung ausge-
schlossen werden kann. 

   Team 1 Kommentar berücksichtigt.    

6 (5) Bei den Ereignissen mit Mehrfachversa-
gen von sicherheitstechnischen Einrich-
tungen (Sicherheitsebene 4b) bzw. bei 
Unfällen mit schweren Kernschäden (Si-
cherheitsebene 4c) sind Maßnahmen und 
Einrichtungen des anlageninternen Not-
fallschutzes vorzusehen, die die Integrität 
des Sicherheitsbehälters erhalten und den 
Gebäudeabschluss herbeiführen sollen. 

320 VGB Dies ist weitgehend eine Wiederholung 
von Anforderung 2.2(6). Allerdings hat die 
hier gewählte Formulierung noch stärker 
als 2.2(6) den Charakter einer Ausle-
gungsanforderung an schwere Störfälle, 
da hier nicht von Zielen gesprochen wird 
sondern einfach von geforderten Maß-
nahmen, die die Integrität des Sicherheits-
behälters erhalten.  
Der zu 2.2(6) gegebene Kommentar gilt 
auch für 6(5). 

6 (5) Bei den Ereignissen mit Mehrfachversa-
gen von sicherheitstechnischen Einrich-
tungen (Sicherheitsebene 4b) bzw. bei 
Unfällen mit schweren Kernschäden (Si-
cherheitsebene 4c) sind Maßnahmen und 
Einrichtungen des anlageninternen Not-
fallschutzes vorzusehen, die die Integrität 
des Sicherheitsbehälters erhalten und den 
Gebäudeabschluss herbeiführen sollen. 

   Team 1 Kommentar berücksichtigt.    

  320 VGB Dies ist weitgehend eine Wiederholung 
von Anforderung 2.2(6). Allerdings hat die 
hier gewählte Formulierung noch stärker 
als 2.2(6) den Charakter einer Ausle-
gungsanforderung an schwere Störfälle, 
da hier nicht von Zielen gesprochen wird 
sondern einfach von geforderten Maß-
nahmen, die die Integrität des Sicherheits-
behälters erhalten.  
Der zu 2.2(6) gegebene Kommentar gilt 
auch für 6(5). 
Kommentar zu Modul 1, 2.2(6) (aus Kom-
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mentar 313): Diese Anforderung beinhaltet 
mehrere wesentliche und verschärfende 
Abweichungen vom bisherigen Konzept 
des anlageninternen Notfallschutzes:  
- Im bisherigen Konzept zielen die Maß-

nahmen des anlageninternen Notfall-
schutzes bei denjenigen auslegungs-
überschreitenden Anlagenzuständen, 
die jetzt der Sicherheitsebene 4b zu-
geordnet werden, primär auf die Ver-
hinderung schwerer Kernschäden und 
nicht, wie hier formuliert, auf den Erhalt 
der Integrität der Barrieren. Eine Über-
nahme der Formulierungen der IAEA 
ist in diesem Punkte nicht hilfreich, da 
die Definition der IAEA für Sicherheits-
ebene 4 nicht mit den Definitionen des 
Textmoduls für Ebene 4 überein-
stimmt.  

- Auf Sicherheitsebene 4c ist das über-
geordnete Ziel im bisherigen Konzept 
des anlageninternen Notfallschutzes 
die Reduzierung bzw. Eindämmung 
der radiologischen Folgen. Zwar spielt 
der Erhalt noch vorhandener Barrieren 
im Sinne eines Schutzziels hier eine 
wichtige Rolle. Es ist aber auch zu be-
rücksichtigen, dass es im Charakter 
der auf Sicherheitsebene 4c zusam-
mengefassten Anlagenzustände liegt, 
dass auch die letzte Barriere versagen 
kann. Die in 2.2(6) formulierte undiffe-
renzierte Anforderung an den Erhalt 
noch vorhandener Barrieren trägt die-
sem Sachverhalt nicht ausreichend 
Rechnung, zumal die Notwendigkeit 
eines schutzzielorientierten Vorgehens 
im Bereich des anlageninternen Not-
fallschutzes nicht erwähnt wird. Damit 
legt die Formulierung von 2.2(6) Inter-
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pretationen nahe, die in Konflikt mit 
dem bestehenden Sicherheitskonzept 
stehen und sich in den Anlagen mögli-
cherweise gar nicht umsetzen lassen. 
(Siehe auch Kommentar zu 2.3(4).  

Im Übrigen können (und sollen) die Ziele 
des anlageninternen Notfallschutzes nach 
bisherigem Konzept auch durch flexible 
Nutzung vorhandener Einrichtungen er-
reicht werden. Dem widerspricht die in 
2.2(6) erhobene Forderung nach Einsatz 
von Maßnahmen und Einrichtungen, die 
den jeweiligen Ebenen 4b und 4c zuge-
ordnet sind. 

   Team 1 Antwort durch Streichung der Ziffer nicht 
mehr erforderlich. 

  

7. Auslegungsbestimmende Ereignisse 110 TÜV-
Leitstelle 

Kern-
technik 
beim 

VdTÜV 

Dieser Abschnitt wird aufgrund der vielfäl-
tigen Verweise auf das Modul 3 und der 
unter der Überschrift „auslegungsbestim-
mende Ereignisse“ enthaltenen Einzelan-
forderungen an Brandschutzmaßnahmen 
als nicht schlüssig angesehen. Abschnitt 7 
ist grundlegend zu überarbeiten. 

7. Zu berücksichtigende Auslegungsbe-
stimmende Ereignisse 

   Team 1 Kommentar wird soweit u. E. zielführend 
umgesetzt. 

  

7.1 Störungen und Störfälle 110 TÜV-
Leitstelle 

Kern-
technik 
beim 

VdTÜV 

Weiterhin sollten die für die Zuordnung der 
Ereignisse zu den Sicherheitsebenen 
angewendeten Kriterien im Modul 1 voll-
ständig angegeben werden. Unter 7.1 
findet sich lediglich der Hinweis, dass es 
sich bei den Sicherheitsebenen 1 und 2 
um während der Betriebszeit der Anlage 
zu erwartende Ereignisse handelt. 

7.1 Störungen und Störfälle 

   Team 1 Bei der Zuordnung der Ereignisse in die 
Listen des Modul 3 wurde eine Orientie-
rung gemäß den qualitativen Definitionen 
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(u.a.: über die Lebensdauer der Anlage 
häufig zu erwarten, einmal zu erwarten, 
nicht zu erwarten, sehr selten) auf Basis 
der bereits bestehenden Zuordnungen 
vorgenommen. Dabei sind auch determi-
nistische Aspekte (wie Ausfallannahmen, 
Redundanz- Verfügbarkeiten) mit in die 
Bewertung eingeflossen. In Modul 1 soll-
ten u. E. diesbezügliche Konventionen, 
nicht aber weitergehende Details formu-
liert werden. Hierzu sind Ausführungen in 
Modul 3 vorgenommen. Wenn im Kom-
mentar an die Angaben probabilistischer 
„Kriterien“ gedacht ist, so ist u. E. festzu-
stellen, dass für die Zuordnung der Ereig-
nisse zu Sicherheitsebenen keine allge-
mein anerkannten quantitativen probabi-
listischen Kriterien bzw. Zahlenwerte für 
die einzelnen Ereignisse vorliegen. Ein 
solches Verfahren ist u. E. - zumindest 
zum heutigen Zeitpunkt - nicht als zielfüh-
rend anzusehen.  

7.1 (1) Der Auslegung der gemäß Nr. 2.1 (7) zu 
verwirklichenden Maßnahmen und Einrich-
tungen sind zugrunde zu legen: 
- alle in der Betriebszeit der Anlage zu 

erwartenden Ereignisse der Sicher-
heitsebenen 1 und 2 sowie 

- ein abdeckendes Spektrum an zu 
berücksichtigenden Störfällen (Ereig-
nisse der Sicherheitsebene 3). 

248 FANP Der Absatz enthält einen Widerspruch. 
Der Auslegung der Maßnahmen und Ein-
richtungen für die in 2.1 (7) ebenfalls an-
gesprochenen Sicherheitsebenen 4a, 4b 
und 4c sind ja wohl kaum die Ereignisse 
der Sicherheitsebene 1 bis 3 zugrunde zu 
legen. 

7.1 (1) Der Auslegung der gemäß Nr. Ziffer 2.1 
(37) auf den Sicherheitsebenen zu ver-
wirklichenden Maßnahmen und Einrich-
tungen sind jeweils zugrunde zu legen: 
- die in der Sicherheitsebene 1 zu erwar-

tenden Betriebszustände einschließlich 
von Prüfzuständen,  

- die Ereignisse, deren Eintreten während 
der Betriebsdauer der Anlage zu erwar-
ten ist (Sicherheitsebene 2), alle in der 
Betriebszeit der Anlage zu erwartenden 
Ereignisse der Sicherheitsebenen 1 und 
2 sowie 

- ein abdeckendes Spektrum an Ereignis-
sen, deren Eintreten während der Be-
triebsdauer der Anlage nicht zu erwarten, 
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jedoch dennoch zu unterstellen ist zu 
berücksichtigenden Störfällen (Ereignis-
se der (Sicherheitsebene 3). 

   Team 1 Zur Vermeidung der im Kommentar ange-
sprochenen Möglichkeit einer Fehlinterpre-
tation wird der Text präzisiert. 

  

  321 VGB Entsprechende Regelungen existieren 
bereits im vorhandenen Regelwerk, z.B. 
Störfallleitlinien. Ein Ergänzungsbedarf 
des bestehenden Regelwerkes besteht 
daher nicht. 

  

   Team 1 Antwort nicht erforderlich.   

  Team 1  Übernahme der qualitativen Charakterisie-
rungen gemäß RSK Positionspapier (An-
lage 1 zum Protokoll der 385. RSK Sit-
zung). 

  

7.1 (2) Die Auslegung der jeweiligen Maßnahmen 
und Einrichtungen hat derart zu erfolgen, 
dass für die zu berücksichtigenden Ereig-
nisse unter Berücksichtigung festgelegter 
Randbedingungen nachgewiesen wird, 
dass die jeweilig geltenden sicherheits-
technischen Vorgaben und Akzeptanzkri-
terien erfüllt werden. 

249 FANP Siehe Kommentar zu 6(2e): Die jeweiligen 
Vorgaben müssen immer eingehalten 
werden, sonst wären es keine Vorgaben. 
Das ist eine Nullaussage ! 

7.1 (2) Die Auslegung der jeweiligen Maßnahmen 
und Einrichtungen hat derart zu erfolgen, 
dass für die zu berücksichtigenden Be-
triebszustände und Ereignisse unter Be-
rücksichtigung festgelegter Randbedin-
gungen nachgewiesen wird, dass die 
jeweilig geltenden sicherheitstechnischen 
Nachweisziele Vorgaben und Akzeptanz-
Nachweiskriterien erfüllt werden. 

   Team 1 Eine Klarstellung, dass eine Kopplung der 
Ereignisse mit der Auslegung der Maß-
nahmen und Einrichtungen, gemessen an 
den Nachweiszielen und Kriterien, im 
Rahmen der Nachweisführung zu erfolgen 
hat, ist u. E. an dieser Stelle angebracht.  

  

  Team 1  Anpassung bzgl. Betriebszustände.   

7.1 (3) Die Vollständigkeit und der abdeckende 321 VGB Im gültigen Regelwerk, z. B. Merkposten- 7.1 (3) Die Vollständigkeit und der abdeckende 
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Charakter der zu betrachtenden Ereignis-
se sind anlagenspezifisch zu gewährleis-
ten. 

aufstellung mit Gliederung für einen Stan-
dardsicherheitsbericht (Handbuch Reak-
torsicherheit und Strahlenschutz, Kap. 3.5) 
ist eine Auflistung zu betrachtender Ereig-
nisse vorhanden. Ebenso sind im Regel-
werk z. B. in den Störfallleitlinien die für 
die Auslegung von Kernkraftwerken be-
stimmenden Ereignisse aufgelistet. Er-
kenntnisse, dass diese Auflistungen nicht 
mehr dem Stand von Wissenschaft und 
Technik entsprechen, existieren nicht. Ein 
Bedarf zur Überarbeitung des Regelwer-
kes ist daher nicht abzuleiten. 

Charakter der zu betrachtenden Ereignis-
se sind anlagenspezifisch zu gewährleis-
ten. 

   Team 1 Die Ereignisse des Nichtleistungsbetriebs 
sind in den genannten Quellen nicht ent-
halten. Darüber hinaus haben sich ver-
schiedene Erkenntnisse ergeben, die bei 
der Zusammenstellung der Listen in Modul 
3 herangezogen wurden. Davon unabhän-
gig ist die in Ziffer 7.1 (3) genannte Anfor-
derung u. E. zu erfüllen. 

  

Hinweis Die auf den einzelnen Sicherheitsebenen min-
destens heranzuziehenden Ereignisse sowie 
die jeweilig einzuhaltenden sicherheitstechni-
schen Vorgaben und Akzeptanzkriterien sind in 
Modul 3 dargestellt. 

   Hinweis Die auf den einzelnen Sicherheitsebenen min-
destens heranzuziehenden Ereignisse sowie 
die jeweilig einzuhaltenden sicherheitstechni-
schen Nachweisziele Vorgaben und Akzep-
tanzNachweiskriterien sind in „Sicherheitsan-
forderungen für Kernkraftwerke: Bei Druck- und 
Siedewasserreaktoren zu berücksichtigende 
Ereignisse" Modul 3 dargestellt. 

7.2 Übergreifende Einwirkungen von Innen 
(EVI) und Außen  
(EVA) 

   7.2 Übergreifende Einwirkungen von Innen 
(EVI) und Außen (EVA) 

7.2 (1) Alle Anlagenteile, die erforderlich sind, den 
Kernreaktor sicher abzuschalten, ihn in 
abgeschaltetem Zustand zu halten, die 
Nachwärme abzuführen oder eine etwaige 
Freisetzung radioaktiver Stoffe zu verhin-

322 VGB Die Änderungen gegenüber dem BMI- 
Sicherheitskriterium 2.6, 1 Satz beschrän-
ken sich auf die Streichung der Konkreti-
sierung der in diesem Kriterium aufgeführ-
ten Ereignisse. Diese Streichung erfolgt 

7.2 (1) Alle  AnlagenteileEinrichtungen, die erfor-
derlich sind, den Kernreaktor sicher abzu-
schalten, ihn in abgeschaltetem Zustand 
zu halten, die Nachwärme abzuführen 
oder eine etwaige Freisetzung radioaktiver 
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dern, müssen so ausgelegt sein und sich 
in einem solchen Zustand befinden und 
gehalten werden, dass sie ihre sicherheits-
technischen Aufgaben auch bei naturbe-
dingten Einwirkungen, soweit sie in Be-
tracht zu ziehen sind oder sonstigen Ein-
wirkungen von Außen, wie Störmaßnah-
men Dritter, erfüllen können.  

aufgrund der geänderten Zusammenstel-
lung der Regelungen in diesem Rege-
lungsvorhaben. Wirklicher Bedarf das 
Regelwerk zu verändern besteht jedoch 
nicht. 

Stoffe zu verhindern, müssen so ausgelegt 
sein und sich in einem solchen Zustand 
befinden und gehalten werden, dass sie 
ihre sicherheitstechnischen Aufgaben 
auch bei naturbedingten Einwirkungen, 
soweit sie in Betracht zu ziehen sind, oder 
sonstigen Einwirkungen von Außen, wie 
Störmaßnahmen Dritter, erfüllen können.  

   Team 1 Aus dem Sachverhalt, dass Teile des 
bestehenden Regelwerks als unverändert 
übernehmbar eingestuft werden kann u. E. 
nicht gefolgert werden, dass das gesamte 
Regelwerk unverändert beibehalten wer-
den kann. 

  

Hinwei-
se 

Die mindestens heranzuziehenden Ereignisse 
und Betriebszustände infolge von übergreifen-
den Einwirkungen von Innen (EVI) und von 
Außen (EVA) sind in Modul 3 dargestellt. 
Anforderungen im Hinblick auf die Vorsorge 
gegen Störmaßnahmen Dritter sind in geson-
derten Vorschriften dargelegt. 

   Hinwei-
se 

Die mindestens heranzuziehenden Ereignisse 
und Betriebszustände infolge von übergreifen-
den Einwirkungen von Innen (EVI) und von 
Außen (EVA) sind in Modul 3 dargestellt. 
Anforderungen im Hinblick auf die Vorsorge 
gegen Störmaßnahmen Dritter sind in geson-
derten Vorschriften dargelegt. 

7.2 (2) Der Auslegung dieser Anlagenteile sind 
zugrunde zu legen: 
1. die jeweils folgenschwersten naturbe-

dingten Einwirkungen oder sonstigen 
Einwirkungen von Außen, die an dem 
betreffenden Standort berücksichtigt 
werden müssen; 

250 FANP Wieso wurde „Stand von Wissenschaft 
und Technik“ gestrichen? Soll wieder mit 
behördlichen Vorgaben gerechnet wer-
den? (siehe 2.1(11))  

7.2 (2) Der Auslegung dieser Einrichtungen Anla-
genteile sind zugrunde zu legen: 
1. die jeweils folgenschwersten naturbe-

dingten Einwirkungen oder sonstigen 
Einwirkungen von Außen, die an dem 
betreffenden Standort berücksichtigt 
werden müssen; 

   Team 1 Der Verweis auf den Stand von Wissen-
schaft und Technik (SWT) soll in den 
Modulen nicht verwendet werden, da der 
SWT übergeordnet anzusetzen ist. Eine 
Hervorhebung des SWT bei einzelnen 
Anforderungen würde daher implizieren, 
dass für die anderen Anforderungen der 
SWT nicht anzusetzen wäre. Eine Ent-
scheidung darüber, für welche Anforde-
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rungen der SWT relevant ist, kann nicht im 
Regelwerk festgeschrieben werden.  

  322 VGB Gegenüber dem BMI-Sicherheitskriterium 
2.6, 2. Satz wird der Begriff „nach dem 
Stand von Wissenschaft und Technik““ 
gestrichen. Wie schon an anderer Stelle 
ist zu fragen, ob die Auslegung einer An-
lage künftig nicht mehr auf Basis von nach 
dem Stand von Wissenschaft und Technik 
abgesicherter Erkenntnisse erfolgen soll. 
Das wäre nicht sachgerecht. 
Die Änderungen gegenüber dem BMI-
Sicherheitskriterium 2.6, 2 Satz und den 
zugehörigen Interpretationen zu den Si-
cherheitskriterien beschränken sich auf die 
Streichung von Konkretisierungen der in 
diesem Kriterium aufgeführten Ereignisse. 
Bezüglich der gestrichenen Präzisierun-
gen wird auf Modul 3 verwiesen. Die 
Kommentierung erfolgt ebenfalls dort. 
Wirklicher Bedarf das vorhandene Regel-
werk zu verändern besteht an dieser Stelle 
jedoch nicht. 

  

   Team 1 Zum 1. Absatz: Ein Verweis auf den Stand 
von Wissenschaft und Technik (SWT) soll 
in den Modulen möglichst nicht erfolgen, 
da die Berücksichtigung des SWT überge-
ordnet gefordert ist. Eine Hervorhebung 
des SWT bei einzelnen Anforderungen 
würde daher implizieren, dass für die 
anderen Anforderungen der SWT nicht 
anzusetzen wäre. 
Zum 2. Absatz: siehe Antwort zu Kom-
mentar Nr. 322 zu Ziffer 7.2 (1). 

  

  Team 
10 

 Ergänzung in Anlehnung an NS-G-1.5, § 
2.25 

 den Besonderheiten lange andauernder 
äußerer Einwirkungen ist Rechnung zu 
tragen; 
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 2.  Kombinationen mehrerer naturbeding-
ter oder sonstiger Einwirkungen von 
Außen (z.B. Erdbeben, Hochwasser, 
Sturm, Blitz, Brände) oder Kombinatio-
nen dieser Einwirkungen mit internen 
Ereignissen (z.B. Rohrleitungsbruch, 
Brände in der Anlage, Rauchentwick-
lung, Notstromfall) sind dann zu un-
terstellen, wenn die zu kombinierenden 
Ereignisse in einem kausalen Zusam-
menhang stehen können oder wenn ihr 
gleichzeitiges Eintreten auf Grund von 
Wahrscheinlichkeitsbetrachtungen o-
der nach dem Stand von Wissenschaft 
und Technik unterstellt werden muss. 

    2. Kombinationen mehrerer naturbedingter 
oder sonstiger Einwirkungen von Au-
ßen (z.B. Erdbeben, Hochwasser, 
Sturm, Blitz, Brände) oder Kombinatio-
nen dieser Einwirkungen mit internen 
Ereignissen (z.B. Rohrleitungsbruch, 
Brände in der Anlage, Rauchentwick-
lung, Notstromfall) sind dann zu un-
terstellen, wenn die zu kombinierenden 
Ereignisse in einem kausalen Zusam-
menhang stehen können oder wenn ihr 
gleichzeitiges Eintreten auf Grund von 
Wahrscheinlichkeitsbetrachtungen oder 
nach dem Stand von Wissenschaft und 
Technik unterstellt werden muss. 

7.2 (3) Die erkennbare zukünftige Entwicklung 
der Eigenschaften des Standortes im 
Hinblick auf naturbedingte Einwirkungen 
von Außen ist zu berücksichtigen. 

251 FANP Die erkennbare zukünftige Entwicklung 
der Eigenschaften der Standorte liegen im 
Wesentlichen in den zivilisationsbedingten 
Einwirkungen und nicht in den natur-
bedingten. Es ist widersinnig nun gerade 
die zukünftige Entwicklung auf die natur-
bedingten Einwirkungen von außen zu 
konzentrieren, denn dieses ist im Allge-
meinen gar nicht möglich. Die ursprüngli-
che Intention von BMI 2.6 ist offensichtlich 
in das Gegenteil verkehrt worden. 

7.2 (3) Die erkennbare zukünftige Entwicklung 
der Eigenschaften des Standortes im 
Hinblick auf die zu betrachtenden natur-
bedingte Einwirkungen von Außen ist zu 
berücksichtigen. 

   Team 1 Auf der Sicherheitsebene 3 (Ziffer 7.2) 
sind die naturbedingten EVA zu betrach-
ten. Mit der Einfügung „naturbedingt“ in 
Ziffer 7.2 (3) soll die getrennte Behandlung 
gegenüber den Notstandsfällen zum Aus-
druck gebracht werden (siehe Ziffer 7.3 
(2). Dass bei den Entwicklungen der „Ei-
genschaften des Standortes“ die zivilisati-
onsbedingten Einwirkungen auch zu be-
trachten sind, ist u. E. selbstverständlich. 
Da hier jedoch offensichtlich Fehlinterpre-
tationen möglich sind erfolgt ein Ersatz 
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des „naturbedingt“. 

  322 VGB Die Änderungen gegenüber dem BMI-
Sicherheitskriterium 2.6, 3 Satz be-
schränkt sich auf die Einfügung von „im 
Hinblick auf naturbedingte Einwirkungen 
von Außen“ und die Ersetzung von „muss 
berücksichtigt werden“ durch „ist zu be-
rücksichtigen“. Wirklicher Bedarf das Re-
gelwerk zu verändern besteht an dieser 
Stelle jedoch nicht. 

  

   Team 1 siehe Antwort zu Kommentar Nr. 322 zu 
Ziffer 7.2 (1). 

  

3 + 303 Sailer 
RSK 

[Gewichtung „wesentlich“] 
7.2. (4) bis (7) müssen Anforderungen in 
einer zu definierenden Qualität – die sich 
an den Sicherheitsebenen orientieren 
muss - stellen. Auf zu tief gehende Details 
kann dagegen verzichtet werden. 
In 7.2(4) bis (7) sollten Anforderungen in 
einer zu definierenden Qualität – die sich 
an den Sicherheitsebenen orientieren 
müsste – gestellt werden. Auf zu tief ge-
hende Details kann dagegen verzichtet 
werden. (K2) 

 Team 1 Kommentar berücksichtigt. 

7.2 (4) Brände und Explosionen in der Anlage 
sind zu verhüten. Die sicherheitstechnisch 
wichtigen Anlagenteile müssen so be-
schaffen und angeordnet sein, dass die 
Erfüllung ihrer Aufgaben durch Brände 
und Explosionen nicht beeinträchtigt wird. 
Die frühzeitige Erkennung und Bekämp-
fung von Bränden und Explosionsgefahren 
ist zu gewährleisten. Die dazu erforderli-
chen Einrichtungen müssen so beschaffen 
und gesichert sein, dass sie nicht ihrer-
seits bei Störungen und Schäden an ihnen 
oder bei Fehlbedienung die Funktionsfä-
higkeit sicherheitstechnisch wichtiger 
Anlagenteile gegebenenfalls unter Be-
rücksichtigung von deren Redundanzen 
beeinträchtigen. 

11 MU HE Nr. 7.2(4): Diese Formulierung stellt eine 
Verschärfung der bisherigen Anforderun-
gen dar. Die Worte „..nicht beeinträchtigt" 
bedeuten, dass die sicherheitstechnisch 
wichtigen Anlagenteilen voll funktionsfähig 
bleiben müssen. Dieser Nachweis dürfte 
nur schwer zu führen sein. 

7.2 (4) Brände und Explosionen in der Anlage 
sind zu verhüten. Die sicherheitstechnisch 
wichtigen Maßnahmen und Einrichtungen 
Anlagenteile müssen so beschaffen und 
angeordnet sein, dass die Erfüllung ihrer 
Aufgaben durch Brände und Explosionen 
nicht unzulässig beeinträchtigt wird. 
Die frühzeitige Erkennung und Bekämp-
fung von Bränden und Explosionsgefahren 
ist zu gewährleisten. Die dazu erforderli-
chen Einrichtungen müssen so beschaffen 
und gesichert sein, dass sie nicht ihrer-
seits bei Störungen und Schäden an ihnen 
oder bei Fehlbedienung die Funktionsfä-
higkeit sicherheitstechnisch wichtiger 
Anlagenteile gegebenenfalls unter Be-
rücksichtigung von deren Redundanzen 
beeinträchtigen. 

   Team 1 Kommentar berücksichtigt.   
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  104 TÜV Nord Ergänzen: ... „unzulässig“ beeinträchtigt...   

   Team 1 Kommentar berücksichtigt.   

  252 FANP Die Streichung von „erforderlichen Maß-
nahmen“ aus den BMI-Kriterien ist rück-
gängig zu machen. Jetzt wird gefordert, 
generell Brände zu verhüten, das ist so 
absolut nicht einzuhalten.  
Die sicherheitstechnisch wichtigen Anla-
genteile können nicht so beschaffen sein 
und angeordnet werden, dass die Erfül-
lung ihrer Aufgaben durch Brände und 
Explosionen nicht beeinträchtigt wird, da 
mindestens eine Redundanz immer beein-
trächtigt werden kann. Es muss heißen 
„nicht unzulässig beeinträchtigt wird“. 
Das Gleiche gilt für Beeinträchtigung der 
sicherheitstechnisch wichtigen Einrichtun-
gen durch Störungen und Schäden an 
Brandschutzeinrichtungen. 

  

   Team 1 Als erste Maßnahme der gestaffelten 
Vorgehensweise sind Brände zunächst 
grundsätzlich zu verhüten. Ein absolutes 
Verhüten gibt es natürlich nicht (sonst 
brauchte es kein gestaffeltes Abwehrkon-
zept). In Modul 10 wird hier weiter konkre-
tisiert. Hinsichtlich „unzulässig“ Kommen-
tar berücksichtigt.  

  

  322 VGB Die absolute Anforderung, dass Brände 
und Explosionen zu verhüten sind, ist nicht 
erfüllbar. 
Die Änderung der Formulierung „Geeigne-
te Einrichtungen zur frühzeitigen Erken-
nung und Bekämpfung von Bränden und 
Explosionsgefahren müssen vorhanden 
sein.“ des 2. Satz des BMI-
Sicherheitskriteriums 2.7 in „Die frühzeiti-
ge Erkennung und Bekämpfung von Brän-
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den und Explosionsgefahren ist zu ge-
währleisten.“ beinhaltet die Forderung 
nach Anhebung von Qualität der entspre-
chenden Einrichtungen und der Nachweis-
tiefe.  
Insgesamt beinhaltet die Anforderung 
ohne sicherheitstechnische Begründung 
eine Verschärfung des gültigen Regel-
werks. 

   Team 1 Ziffer 7.2 (4) fordert, dass Brände entspre-
chend dem gestaffelten Vorgehen zu-
nächst grundsätzlich zu verhüten sind. Ein 
absolutes Verhüten gibt es natürlich nicht. 
Die Einrichtungen zur Erkennung und 
Bekämpfung von Bränden sollen tatsäch-
lich die in Ziffer 7.2 (4) genannten Aufga-
ben „gewährleisten“. Ein bloßes Vorhan-
densein reicht u. E. nicht aus. 

  

  Team 
10 

 Streichung des 2. Absatzes. Sachverhalt 
wegen Detaillierungsgrad in Modul 10 
dargestellt. 

  

7.2 (5) An allen potentiellen Brandstellen, an 
denen die für eine wirksame Brandbe-
kämpfung erforderliche Zugänglichkeit 
nicht gegeben ist (z.B. auf Grund von 
Brandfolgen oder der Höhe der zu erwar-
tenden Strahlenbelastung), sind ortsfeste 
(fernbediente oder automatische) Lösch-
einrichtungen vorzusehen, damit das 
Betriebspersonal und die Feuerwehr dort 
nicht zur Brandbekämpfung eingesetzt 
werden müssen. 

322 VGB Die Interpretationen zu den Sicherheitskri-
terien 2.7, 2. Absatz werden in den Regel-
entwurf übernommen. Wirklicher Bedarf 
das Regelwerk zu verändern besteht an 
dieser Stelle jedoch nicht. 

7.2 (5) An allen potentiellen Brandstellen, an 
denen die für eine wirksame Brandbe-
kämpfung erforderliche Zugänglichkeit 
nicht gegeben ist (z.B. auf Grund von 
Brandfolgen oder der Höhe der zu erwar-
tenden Strahlenbelastung), sind ortsfeste 
(fernbediente oder automatische) Lösch-
einrichtungen vorzusehen, damit das 
Betriebspersonal und die Feuerwehr dort 
nicht zur Brandbekämpfung eingesetzt 
werden müssen. 

   Team 1 siehe Antwort zu Kommentar Nr. 322 zu 
Ziffer 7.2 (1). 

  

  Team  Streichung der Ziffer. Sachverhalt wegen 
Detaillierungsgrad in Modul 10 (dort Ziffer 
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10 3. 36 (13)) dargestellt. 

322 VGB Die Interpretationen zu den Sicherheitskri-
terien 2.7, 3. Absatz werden in den Regel-
entwurf übernommen. Wirklicher Bedarf 
das Regelwerk zu verändern besteht an 
dieser Stelle jedoch nicht. 

 Team 1 siehe Antwort zu Kommentar Nr. 322 zu 
Ziffer 7.2 (1). 

7.2 (6) Die Branderkennungs- und Meldesysteme 
und die Löscheinrichtungen im Sicher-
heitsbehälter müssen so zuverlässig und 
wirkungsvoll sein, dass Brände auch ohne 
Entqualmung des Sicherheitsbehälters 
sicher und schnell lokalisiert und wirksam 
bekämpft werden können. 

Team 
10 

 Streichung der Ziffer. Sachverhalt wegen 
Detaillierungsgrad in Modul 10 (dort Ziffer 
3. 36 (13)) dargestellt. 

7.2 (6) Die Branderkennungs- und Meldesysteme 
und die Löscheinrichtungen im Sicher-
heitsbehälter müssen so zuverlässig und 
wirkungsvoll sein, dass Brände auch ohne 
Entqualmung des Sicherheitsbehälters 
sicher und schnell lokalisiert und wirksam 
bekämpft werden können. 

322 VGB Nach gültigem Regelwerk müssen die 
Anlagen so ausgelegt sein, dass keine 
unzulässigen Folgen aufgrund einer anla-
geninternen Überflutung auftreten. Dieses 
bedeutet, dass nach einer Überflutung die 
Schutzziele eingehalten werden müssen. 
Die Formulierung 7.2(7) beinhaltet die 
wesentlich weitergehende Anforderung, 
anlageninterne Überflutung auszuschlie-
ßen. Dies stellt eine erhöhte Anforderung 
gegenüber dem bestehenden Regelwerk 
dar, für die es keine sicherheitstechnische 
Begründung gibt. 

7.2 (7) Es sind die Maßnahmen zu treffen, die zur 
Verhütung der anlageninternen Überflu-
tung von sicherheitstechnisch wichtigen 
Anlagenteilen erforderlich sind. 

 Team 1 Anlageninterne Überflutungen können 
nicht ausgeschlossen werden. Nach dem 
gestaffelten Vorgehen sollte ihr eintreten 
aber möglichst unwahrscheinlich gemacht 
werden (möglichst vermieden werden). 
Textanpassung zur Präzisierung der Ziel-
setzung. 

7.2 (57) Es sind die Maßnahmen zu treffen, die zur 
Verhinderung unzulässiger Folgen einer 
Verhütung der anlageninternen Überflu-
tung von sicherheitstechnisch wichtigen 
Einrichtungen Anlagenteilen erforderlich 
sind. 

7.2 (8) Die zueinander redundanten Teilsysteme 
von Sicherheitseinrichtungen sind räum-
lich getrennt aufzustellen oder aber sie 

   7.2 (68) Die zueinander redundanten Teilsysteme 
von Sicherheitseinrichtungen sind räum-
lich getrennt aufzustellen oder aber sie 
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sind geeignet zu schützen, um bei Einwir-
kungen von Außen bzw. von innen (wie 
Brand oder Überflutung) einen redun-
danzübergreifenden Funktionsausfall zu 
verhindern. 

sind geeignet zu schützen, um bei Einwir-
kungen von Außen bzw. von Iinnen (wie 
Brand oder Überflutung) einen redun-
danzübergreifenden Funktionsausfall zu 
verhindern. 

7.3 Notstandsfälle sowie Transienten mit 
Ausfall der Schnellabschaltung 

   7.3 Notstandsfälle sowie Transienten mit 
Ausfall der Schnellabschaltung 

11 Hessi-
sches 

Umweltmi-
nisterium 

Nr. 7.3(1): Diese Anforderung ergibt sich 
bereits aus Nr. 2.1(7). 

7.3 (1) Bei der Auslegung der Anlage gegen 
Einwirkungen von Außen sind auch zivili-
satorisch bedingte Einwirkungen der Si-
cherheitsebene 4a (Notstandsfälle) zu 
berücksichtigen. Bei der Auslegung der 
gemäß Nr. 2.1 (7) zu verwirklichenden 
Maßnahmen und Einrichtungen sind Er-
eignisse der Sicherheitsebene 4a zu be-
rücksichtigen.  

 Team 1 Kommentar berücksichtigt.    

253 FANP Nr. 2.1(7) enthält alle Sicherheitsebenen. 
Der Bezug ist so nicht zu gebrauchen 
(siehe auch Anmerkung zu 7.1(1)) 

  

 Team 1 Durch Streichung des Bezugs erledigt.   

304 Sailer, 
RSK 

Es fehlt eine Einordnung der Notstandsfäl-
le. (K2) 

  

 Team 1 Kommentar unverständlich.   

7.3 (1) Bei der Auslegung der gemäß Nr. 2.1 (7) 
zu verwirklichenden Maßnahmen und 
Einrichtungen sind Ereignisse der Sicher-
heitsebene 4a zu berücksichtigen.  

323 VGB Entsprechend dieser Formulierung sollen 
spezielle, sehr seltene Ereignisse wie 
Auslegungsereignisse behandelt werden. 
Dieses entspricht einer Verschärfung der 
Anforderungen ohne sicherheitstechnische 
Begründung. 

  

   Team 1 Ereignisse der Ebene 4a sind bereits nach 
heutigem Regelwerk bei der Auslegung 
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der Anlagen zu berücksichtigen. Ziffer 7.3 
(1) fordert nicht, dass diese Berücksichti-
gung wie für die Ebene 3 zu erfolgen hat. 
Insofern ist der Kommentar nicht nachvoll-
ziehbar. 

254 FANP Einwirkungen von außen werden in 7.2 
behandelt. Auf die zu betrachtenden anla-
geninternen Notstandsfälle hat die er-
kennbare zukünftige Entwicklung der 
Eigenschaften des Standorts keinen Ein-
fluss. Absatz sollte gestrichen werden. 

7.3 (2) Die erkennbare zukünftige Entwicklung 
der Eigenschaften des Standortes im 
Hinblick auf zu betrachtende Notstandsfäl-
le ist zu berücksichtigen. 

7.3 (2) Die erkennbare zukünftige Entwicklung 
der Eigenschaften des Standortes im 
Hinblick auf zu betrachtende Notstandsfäl-
le ist zu berücksichtigen. 

 Team 1 Notstandsfall ist in Begriffeliste als zivilisa-
torisch bedingte EVA definiert. Kommentar 
dadurch u. E. obsolet.  

  

  323 VGB Diese Anforderung ist insofern nicht sach-
gerecht, als sie nicht zwischen anlagenex-
tern und anlagenintern verursachten Not-
standsfällen differenziert. Die Betrachtung 
der zukünftigen Entwicklung des Standor-
tes bei der Anlagenauslegung gegen EVA 
ist sinnvoll. Für anlageninterne Notstands-
fälle ist die zukünftige Entwicklung des 
Standortes unerheblich. 
Die gültige Formulierung des BMI- Sicher-
heitskriteriums 2.6, 3. Satz ist hier korrekt, 
da sie sich nur auf Einwirkungen von Au-
ßen bezieht. 

  

   Team 1 Notstandsfall ist in Begriffeliste definiert. 
Kommentar dadurch u. E. obsolet. 

  

Hinweis Die mindestens heranzuziehenden Ereignisse 
der Sicherheitsebene 4a sind in Modul 3 darge-
stellt. 

3 Sailer, 
RSK 

Der Hinweis nach 7.3 (2) kann entfallen; 
da in der Planung des Regelwerks das 
Modul 3 eine Ebene tiefer liegen soll und 
Verweise auf tiefere Ebenen des Regel-
werks nicht vorgesehen sind. 

Hinweis Die mindestens heranzuziehenden Ereignisse 
der Sicherheitsebene 4a sind in Modul 3 darge-
stellt. 
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7.4 Ereignisse mit Mehrfachversagen von 
Sicherheitseinrichtungen 

255 FANP Hier wird nicht deutlich, dass es sich um 
Maßnahmen jenseits der erforderlichen 
Vorsorge handelt. 

7.4 Ereignisse mit Mehrfachversagen von 
Sicherheitseinrichtungen 

   Team 1 Dieser Kommentar betrifft juristische Ka-
tegorien. Hierzu liegen Festlegungen des 
BMU vor. 

  

7.4 (1) Maßnahmen und technische Einrichtun-
gen des anlageninternen Notfallschutzes 
sind so zu gestalten, dass sie ein weites 
Spektrum von Ereignisabläufen abdecken. 
Als relevante Gruppen von Ereignisabläu-
fen mit Mehrfachversagen von Sicher-
heitseinrichtungen (Sicherheitsebene 4b) 
sind zu betrachten: 
- Lecks am Reaktorkühlsystem inner-

halb des Sicherheitsbehälters, 
- Bypass-Sequenzen (Lecks mit Umge-

hung des Sicherheitsbehälters), 
-  Transienten. 
Für diese Ereignisgruppen sind Maßnah-
men und Einrichtungen zur Gewährleis-
tung der grundlegenden Sicherheitsfunkti-
onen vorzusehen. 

107 TÜV Nord Da die Sicherheitsfunktionen in jeder Ebe-
ne erfüllt werden sollen, stellt sich hier die 
Frage nach der Abstufung. Hier zu allge-
mein definiert. 

7.4 (1) Maßnahmen und technische Einrichtun-
gen des anlageninternen Notfallschutzes 
sind so zu gestalten, dass sie auf Basis 
der bestehenden Anlagentechnik ein wei-
tes Spektrum von Ereignisabläufen abde-
ckend wirksam eingesetzt werden können. 
abdecken. Als relevante Gruppen von 
Ereignisabläufen mit Mehrfachversagen 
von Sicherheitseinrichtungen (Sicherheits-
ebene 4b) sind zu betrachtenEs sind Er-
eignisse und Ereignisabläufen mit Mehr-
fachversagen von Sicherheitseinrichtun-
gen zu betrachten in den Ereigniskatego-
rien: 
- Lecks am Reaktorkühlsystem innerhalb 

des Sicherheitsbehälters, 
- Bypass-Sequenzen (Lecks mit Umge-

hung des Sicherheitsbehälters), 
- Transienten. 
Für diese Ereignisgruppen sind Maßnah-
men und Einrichtungen zur Gewährleis-
tung der grundlegenden Sicherheitsfunkti-
onen vorzusehen. 
Für die Auslegung von Notfallmaßnahmen 
der Sicherheitsebene 4b zur Wiederher-
stellung und zum Erhalt der Kühlung der 
Brennelemente im Reaktorkern sind Er-
eignisse in den Ereignisgruppen  
- Transienten, 
- kleine und mittlere (bis 0,1 F) Lecks am 
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Reaktorkühlsystem innerhalb des Si-
cherheitsbehälters, 

- Lecks mit Umgehung des Sicherheits-
behälters 

zugrunde zu legen. 
Für die Auswahl repräsentativer Ereignis-
se ist in den Ereignisgruppen zusätzlich 
der Ausfall von Systemfunktionen zu un-
terstellen, die zu Beherrschung der Ereig-
nisse erforderlich sind. 

 Team 1 Eine differenzierte Darstellung der Anfor-
derungen an dieser Stelle ist u. E. nicht 
zielführend. Da andererseits der im Kom-
mentar angesprochene Absatz entbehrlich 
ist, wird dieser gestrichen. 
Textänderung: Anpassung an Modul 7.  

  

  256 FANP Wieso sind hier, im Gegensatz zu den 
anderen Sicherheitsebenen, einzelne 
Ereignisgruppen aufgezählt? 
Wieso sind Lecks im Reaktorkühlsystem 
innerhalb SHB Ereignisabläufe mit Mehr-
fachversagen von Sicherheitseinrichtun-
gen? 
Was sind grundlegende Sicherheitsfunkti-
onen? 

  

   Team 1/7 Das Vorgehen, einzelne Ereignisgruppen 
aufzuzählen, ist für die Ebene 4a aus 
Praktikabilitätsgründen gewählt worden. 
Ziffer 7.4 (1) regelt nicht, dass „Lecks im 
Reaktorkühlsystem innerhalb SHB Ereig-
nisabläufe mit Mehrfachversagen von 
Sicherheitseinrichtungen“ sind, sondern 
dass für „Lecks im Reaktorkühlsystem 
innerhalb SHB“ das Versagen von Mehr-
fachversagen von Sicherheitseinrichtun-
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gen zu postulieren ist. Textanpassungen 
zur Präzisierung. 
Grundlegende Sicherheitsfunktionen  sind 
unter Ziffer 2 erläutert worden. Der Bezug 
hierauf an dieser Stelle ist jedoch entbehr-
lich, da bereits geregelt. 

  54 Bandholz 
(RSK) 

Kommentar zu „Common-Cause-Fehler“: 
Mir ist in dem Vortrag aufgefallen, aber 
auch schon in der Diskussion heute Mor-
gen, dass dieses beliebte Stichwort "Er-
eignisse mit Mehrfachversagen von Si-
cherheitseinrichtungen" sich immer so wie 
diese Common-Cause-Fehler anhört. Ich 
möchte die Frage stellen: Wenn man sich 
von der Wahrscheinlichkeitsbetrachtung 
löst, also auch von diesen Daten löst, 
dann sind ja a priori erst einmal unabhän-
gige Überlagerung von Fehlern gleichzu-
setzen mit Common-Cause-Fehler. Ist 
denn nicht Ihre Betrachtungsweise unter 
dieser Voraussetzung ein bisschen kurz? 
Weil dann würden Sie weder systemati-
sche Abläufe noch abdeckende Abläufe 
kriegen. Ich so könnte sozusagen eine 
Vielzahl von Ereignissen definieren, die 
sich durch verschiedenste Freisetzungs-
pfade usw. bewegen, die können Sie im 
Prinzip auch nicht mehr durch Strategien 
abdecken. Wenn Sie 128 Möglichkeiten 
haben, ist das sehr schwierig. Insofern ist 
denn das eingeschränkt in Ihrer Sichtwei-
se dass tatsächlich auf eine Art von Com-
mon-Cause-Fehler oder betrachten Sie 
auch unabhängige Überlagerungen? 

  

   Team 7 Der Begriff „Mehrfachversagen“ ist nicht 
gleichbedeutend mit „Common-Cause-
Fehlern“.  Mögliche Missverständnisse 
sollen durch die überarbeitete Formulie-
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rung vermieden werden. 

  105 TÜV Nord sehr allgemein: sollen sämtliche mögli-
chen Transienten in der Anlage betrachtet 
werden? 

  

   Team7 Detaillierte Anforderungen sind in Modul 7 
beschrieben unter Bezug auf die 273. 
Sitzung der RSK.  

  

  106 TÜV Nord Da die Sicherheitsfunktionen in jeder Ebe-
ne erfüllt werden sollen, stellt sich hier die 
Frage nach der Abstufung. Hier zu allge-
mein definiert. 

  

   Team 7 Die Abstufung der auf den einzelnen Si-
cherheitsebenen jeweils einzuhaltenden 
„grundlegenden Sicherheitsfunktionen“ 
erfolgt bereits in Ziffern 2.3 von Modul 1. 
Abstufungen zwischen den Sicherheits-
ebenen ergeben sich bei den Nachweiskri-
terien. Bsp.: Auf den Ebenen 1 bis 3 ist 
nachzuweisen, dass spezifizierte radiolo-
gische Grenzwerte eingehalten werden. 
Auf der 4. Sicherheitsebene ist ein solcher 
Nachweis nicht gefordert. 

  

  324 VGB Die Forderung nach „Gewährleistung der 
grundlegenden Sicherheitsfunktionen“ bei 
Ereignisabläufen auf Sicherheitsebene 4b 
ist vergleichbar einer Auslegungsanforde-
rung. Sie stellt eine wesentliche Verschär-
fung der bisherigen Anforderungen an den 
anlageninternen Notfallschutz dar und ist 
in dieser Form praktisch nicht einzuhalten.
Hier ist auch auf die Einordnung dieser 
Anforderung an SE 4b in das Kapitel 7 und 
die damit verbundene Wertung hinzuwei-
sen, dass die auf Sicherheitsebene 4b 
zusammengefassten Abläufe auslegungs-
bestimmende Ereignisse darstellen. Diese 
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neue Einordnung wird ergänzt durch ver-
schiedene Einzelanforderungen dieses 
Textmoduls an SE 4b, die sich praktisch 
wie Auslegungsanforderungen an schwere 
Störfälle lesen.  
Eine Behandlung schwerer Störfälle nach 
Auslegungsmaßstäben ist ein grundsätzli-
cher Paradigmenwechsel im deutschen 
Sicherheitskonzept, der auch durch die 
Sicherheitsstandards der IAEA nicht ge-
deckt wird. Auf die sich daraus unter deut-
schen Bedingungen ergebenden Proble-
me wurde bereits in Kommentaren zu 
anderen Anforderungen (z. B. 2.1 und 
2.2(6)) hingewiesen.  

   Team 7 Kommentar wird berücksichtigt. Die Maß-
nahmen des anlageninternen Notfallschutz 
haben sich an dem Potential der von der 
Anlagentechnik gegebenen Möglichkeiten 
auszurichten. Der Begriff „ auslegungsbe-
stimmend“ entfällt. 

  

7.5 Unfälle mit schweren Kernschäden 257 FANP Hier wird nicht deutlich, dass es sich um 
Maßnahmen jenseits der erforderlichen 
Vorsorge handelt. 

7.5 Unfälle mit schweren Kernschäden 

   Team 1 Dieser Kommentar betrifft juristische Ka-
tegorien. Hierzu liegen Festlegungen des 
BMU vor. 

  

7.5 (1) Auf der Sicherheitsebene 4c sind die für 
die betreffende Anlage relevanten Kern-
schmelzphänomene aus einer generi-
schen Zusammenstellung von Kern-
schmelzphänomenen zu betrachten.  
Für diese Phänomene sind Maßnahmen 
des anlageninternen Notfallschutzes und 
Notfallstrategien zur Unterstützung des 
anlageninternen Krisenstabs zur Vermei-
dung oder Beherrschung oder Begrenzung 

Team 7  Angleichung an Modul 7 (Nr. 2.3(1)) 
Siehe auch Bearbeitung der Kommentare 
Nr. 305 und 324 durch Team 7. 

7.5 (1) Auf der Sicherheitsebene 4c sind die für 
die betreffende Anlage relevanten Kern-
schmelzphänomene aus einer generi-
schen Zusammenstellung von Kern-
schmelzphänomenen zu betrachten.  
Für die Auslegung von Notfallmaßnahmen 
und -strategien auf der Sicherheitsebene 
4c ist das für die betreffende Anlage ermit-
telte anlagenspezifisch repräsentative 
Spektrum von Ereignissen und Ereignisab-
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ihrer radiologischen Folgen vorzusehen. läufen und die damit im Zusammenhang 
stehenden Phänomene und Vorgänge bei 
Unfällen mit schweren Kernschäden zu 
betrachten. Insbesondere sind die 
Schwachstellen der Anlage in Bezug auf 
Aktivitätsaustrag (Freisetzungspfade in die 
Umgebung) zu berücksichtigen.  
 
Für diese Phänomene und Vorgänge sind 
Maßnahmen des anlageninternen Notfall-
schutzes und Notfallstrategien zur Unter-
stützung des anlageninternen Krisenstabs 
zur Vermeidung oder Beherrschung oder 
Begrenzung ihrer radiologischen Folgen 
vorzusehen. 
 

  305 RSK Es fehlt eine Situationsbeschreibung für 
die Unfälle. Für diese Fälle gibt es keine 
Auslegungsrandbedingungen. Systeme 
sind nur so weit einzusetzen, wie sie für 
den Einsatzzeitpunkt und die Randbedin-
gungen geeignet sind. (K2) 

  

   Team 7 Konkretere Vorgaben hierzu enthält Modul 
7 (generische Zusammenstellung von 
Phänomenen bei Unfällen mit schweren 
Kernschäden). Aus dieser Liste sind durch 
anlagenspezifische Untersuchung die für 
die jeweilige Anlage relevanten Szenarien 
und Phänomene abzuleiten. Eine allge-
meingültige Situationsbeschreibung für die 
Unfallszenarien ist im Regelwerk nicht 
zielführend. Aufgrund der unterschiedli-
chen Gegebenheiten in den Anlagen kön-
nen die Unfallabläufe und die genauen 
Randbedingungen für die Maßnahmen nur 
aus anlagenspezifischen Analysen ermit-
telt werden.  
Die Eignung und Wirksamkeit der Maß-
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nahmen der Sicherheitsebene 4c werden 
in Modul 7 gefordert. Dies beinhaltet auch 
die Berücksichtigung von Einsatzzeitpunkt 
und weiteren Randbedingungen. 

  324 VGB Hier wird eine systematische Berücksichti-
gung schwerer Reaktorunfälle mit Kern-
schmelzen im Sicherheitskonzept gefor-
dert. Diese Forderung ist konsistent mit 
der Einordnung dieser Anforderung an SE 
4c in das Kapitel 7 und der damit verbun-
denen Wertung, dass Reaktorunfälle mit 
Kernschmelzen auslegungsbestimmende 
Ereignisse darstellen. Diese Einordnung 
wird durch weitere in diesem Textmodul 
enthaltene Einzelanforderungen an SE 4c 
bestätigt.  
Nach gültigem Regelwerk sind schwere 
Reaktorunfälle mit Kernschmelzen jenseits 
der erforderlichen Schadensvorsorge 
eingeordnet. Die hier geforderte systema-
tische Behandlung solcher Unfälle als 
auslegungsbestimmende Ereignisse stellt 
damit eine grundsätzliche Änderung des 
deutschen Konzepts des präventiven und 
mitigativen anlageninternen Notfallschut-
zes dar.  
Das hier vorgeschlagene neue Konzept ist 
aus mehreren Gründen nicht sachgerecht. 
Wesentliche Gründe wurden bereits in den 
Kommentaren zu anderen Anforderungen, 
insbesondere zu 2.1, 2.2(6) und 2.3(4), 
erläutert.  
Besonders zu kritisieren ist, dass Umfang 
und Qualität der auf den vorgelagerten 
Sicherheitsebenen getroffenen Maßnah-
men zur Schadensverhütung völlig unbe-
rücksichtigt bleiben. Im internationalen 
Vergleich sind die Präventivebenen bei 
deutschen Anlagen nämlich besonders 
stark ausgebaut - sowohl in der Auslegung 
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als auch im präventiven anlageninternen 
Notfallschutz. Zwar wurden auch in den 
deutschen Anlagen Einrichtungen zur 
Reduzierung der Strahlenexpositionen bei 
Kernschmelzszenarien implementiert. Ihre 
relative Bedeutung für die Sicherheit all-
gemein und für den anlageninternen Not-
fallschutz im Besonderen ist jedoch gerin-
ger als bei vielen ausländischen Anlagen. 
Aus diesen Gründen stellt die Nichtbe-
rücksichtigung der Maßnahmen zur Scha-
densverhütung bei Anforderungen an 
Unfälle mit Kernschmelzen eine gravie-
rende Missachtung des Verhältnismäßig-
keitsgrundsatzes dar. 

   Team 7 Die Maßnahmen des anlageninternen 
Notfallschutzes haben sich an dem Poten-
tial der von der Anlagentechnik gegebe-
nen Möglichkeiten auszurichten. 
Modul 1 Ziffer 7.5 (1) bezieht sich nicht auf 
die Auslegung der Anlage sondern auf die 
Auslegung von Maßnahmen und Einrich-
tungen des anlageninternen Notfallschut-
zes. Eine systematische Behandlung 
solcher Unfälle als auslegungsbestim-
mende Ereignisse erfolgt nicht. Der Begriff 
„ auslegungsbestimmend“ entfällt. 
Die vorgesehene Aufstellung von Notfall-
strategien entspricht der gängigen interna-
tionalen Praxis (SAMG). 

  

8. Anforderungen an Dokumentation und 
Nachweisführung 

   8. Anforderungen an Dokumentation und 
Nachweisführung 

8 (1) Der Betreiber muss jederzeit in der Lage 
sein nachzuweisen, dass er die Anforde-
rungen der Genehmigung und Anordnun-
gen der zuständigen Behörden einhält.  

325 VGB Dies ist eine in dieser Form neuartige 
Anforderung, welche die gegenwärtige 
Sicherheitspraxis wesentlich ändern würde 
und die sicherheitstechnisch nicht begrün-
det ist. 

8 (1) Der Betreiber muss jederzeit in der Lage 
sein nachzuweisen, dass er die Anforde-
rungen der Genehmigung und Anordnun-
gen der zuständigen Behörden einhält. 
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   Team 1 Die Anforderung, dass der Betreiber in der 
Lage sein muss nachzuweisen, dass die 
Anforderungen der Genehmigung und die 
behördlichen Anordnungen eingehalten 
werden, bedarf u. E. keiner sicherheits-
technischen Begründung.  

  

8 (2) Der Betreiber hat jederzeit eine vollständi-
ge, qualifizierte und aktuelle Dokumentati-
on des Zustandes des Kernkraftwerkes 
verfügbar zu halten. 

325 VGB Die Dokumentation der Anlagen ist in den 
Systembeschreibungen und den Betriebs-
handbüchern vorhanden. Die hier formu-
lierte Anforderung, geht davon aus, dass 
diese Dokumentation zur Befriedigung des 
Informationsbedürfnisses Dritter (siehe 8 
(3) vorgehalten werden soll. Eine sicher-
heitstechnische Notwendigkeit für diese 
Anforderung besteht nicht. Sie kann auch 
nicht aus den gültigen gesetzlichen Rege-
lungen abgeleitet werden. 

8 (2) Der Betreiber hat jederzeit eine vollständi-
ge, qualifizierte und aktuelle Dokumentati-
on des Zustandes des Kernkraftwerkes 
verfügbar zu halten. 

   Team 1 Die in Ziffer 8 (2) formulierte Anforderung, 
wonach der Betreiber ein aussagekräftige 
Dokumentation zum Zustand der Anlage 
vorzuhalten hat, ist auch in internationalen 
Empfehlungen enthalten.  
Hinsichtlich „Dritter“ siehe folgende Ziffer.  

  

8 (3) Der Betreiber muss jederzeit in der Lage 
sein, anhand dieser Dokumentation oder 
anhand kurzfristig durchführbarer Unter-
suchungen die Sicherheit der Anlage für 
Dritte nachvollziehbar nachzuweisen. 

110 TÜV-
Leitstelle 

Kern-
technik 
beim 

VdTÜV 

8(3) Die Forderung nach kurzfristig durch-
führbaren Untersuchungen zum sicher-
heitstechnischen Status einer Anlage ist 
erläuterungsbedürftig, da „kurzfristig“ 
insbesondere in Bezug auf die Komplexität 
des jeweiligen Untersuchungsthemas ein 
unbestimmter Begriff ist.  

8 (3) Der Betreiber muss jederzeit in der Lage 
sein, anhand dieser Dokumentation oder 
anhand kurzfristig durchführbarer Unter-
suchungen die Sicherheit der Anlage für 
Dritte nachvollziehbar nachzuweisen. 

   Team 1 Eine Präzisierung des in diesem Zusam-
menhang als „kurzfristig“ anzusetzenden 
Zeitraumes soll hier nicht erfolgen, son-
dern ist u. E. im Rahmen der Ermessens-
entscheidung der Aufsichtbehörden prob-
lemspezifisch festzusetzen.  
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  258 FANP Die Sicherheit ist der Atomrechtlichen 
Aufsichtsbehörde nachzuweisen, die sich 
hierfür der Sachverständigen nach §20 
AtG bedient. Die Nachvollziehbarkeit ver-
langt einen Sachverstand, der bei Dritten 
im Allgemeinen nicht vorausgesetzt wer-
den kann. Die Anforderung „die Sicherheit 
der Anlage für Dritte nachvollziehbar 
nachzuweisen“, ist weder gerechtfertigt 
noch erfüllbar. 

  

   Team 1 Der Einwand ist u. E. berechtigt. Daher 
Streichung von „für Dritte“.  

  

  325 VGB Die Dokumentation der Anlagen ist in den 
Systembeschreibungen und den Betriebs-
handbüchern vorhanden. Nach 8 (3) 
müsste diese Dokumentation künftig auch 
zur Befriedigung des Informationsbedürf-
nisses Dritter vorgehalten werden. Für 
eine solche, neue Anforderung besteht 
keine sicherheitstechnische Notwendig-
keit. Sie kann auch nicht aus den gültigen 
gesetzlichen Regelungen abgeleitet wer-
den. Nach AtG wird die Gewährleistung 
der erforderlichen Schadensvorsorge im 
Genehmigungsverfahren nachgewiesen. 
Eine kontinuierliche Beweispflicht der 
Betreiber besteht nicht 

  

   Team 1 Kommentar bzgl. der Informationspflicht 
Dritter berücksichtigt.  
Die Anforderung, dass der Betreiber eines 
Kernkraftwerkes jederzeit den ausreichen-
den Sicherheitszustand der Anlage zeigen 
können muss, ist u. E. aus sicherheits-
technischer Sicht geboten. Andernfalls 
könnte bspw. bei sich ergebenden neuen 
Kenntnissen, der aktuelle Sicherheitssta-
tus nicht ermittelt und die auseichende 
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Sicherheit nicht gewährleistet werden.  
Antworten zu diesbezüglichen rechtlichen 
Fragen werden unsererseits nicht gege-
ben. 

8 (4) Für den Nachweis der Sicherheit sind die 
technischen und die personell-
organisatorischen Anforderungen in ihrem 
Zusammenwirken einzubeziehen. An 
Untersuchungsmethoden im Hinblick auf 
die technischen Sicherheitsanforderungen 
können insbesondere herangezogen wer-
den: 
a) Systemanalysen, 
b) rechnerische-analytische Quantifizie-

rungen, 
c) probabilistische Analysen, 
d) Messungen bzw. Experimente, 
e)  ingenieurmäßige Abschätzungen. 

Team 6  Streichung des 1. Satzes auf Grund der 
Kommentare der RSK zu Modul 6 Ziffer 1. 
(1). 
Anpassungen der Begriffe zwischen Modul 
1 und Modul 6. 

8 (4) Für den Nachweis der Sicherheit sind die 
technischen und die personell-
organisatorischen Anforderungen in ihrem 
Zusammenwirken einzubeziehen. An 
Untersuchungsmethoden im Hinblick auf 
die Nachweisführung der Erfüllung der die 
technischen Sicherheitsanforderungen 
können insbesondere grundsätzlich he-
rangezogen werden: 
a) Systemanalysen, 
b) Rrechnerische Analysen von Ereignis-

sen und Zuständen-analytische Quan-
tifizierungen, 

c) probabilistische Analysen, 
d) Messungen bzw. Experimente, 
e) ingenieurmäßige AbschätzBewertun-

gen. 

  107 TÜV Nord Hier wird auf MTO als Anforderung abge-
hoben und anschließend nur auf die tech-
nischen Untersuchungsmethoden die 
Aussage begrenzt. Dann lieber MTO hier 
weglassen. 
Eine Grundsatzaussage zu MTO sollte 
aber im Modul auftauchen. 

  

   Team 1 Eine Grundsatzaussage erfolgt in zu Be-
ginn des Modultextes. Ein regelungsfähi-
ger Stand der Nachweismethoden zu 
„MTO“ ist u. E. jedoch noch nicht gege-
ben. Die Aufstellung von diesbezüglichen 
Anforderungen entfällt daher. 

  

8 (5) Als Grundlage von Nachweisführungen ist 11 MU HE Nr. 8(5b): Was ist mit dieser Formulierung 8 (5) Als Grundlage für von Nachweisführungen 



E N T W U R F  Modul 1: Synoptische Darstellung (Rev. A) 

277 

Ziffer in 
Modul 1 Textvorschlag Modul 1, Rev. 12a Kommen-

tar Nr. 
Kommenta-

tor Kommentartext bzw. Antwort Ziffer 
M1 neu Textvorschlag Modul 1, Rev. A 

a) eine aktuelle Zusammenstellung der 
sicherheitstechnisch wichtigen Informa-
tionen über die Kraftwerksanlage bzw. 
die jeweilig betroffenen sicherheits-
technisch relevanten Maßnahmen und 
Einrichtungen vorzulegen, 

b) ein Vergleich der Kraftwerksanlage 
bzw. der jeweilig betroffenen sicher-
heitstechnisch relevanten Maßnahmen 
und Einrichtungen mit dem genehmig-
ten Zustand durchzuführen. 

gemeint? müssen vorliegen: ist 
a) eine aktuelle Zusammenstellung der 

sicherheitstechnisch wichtigen Infor-
mationen über die Kraftwerksanlage 
bzw. die jeweilig betroffenen sicher-
heitstechnisch relevanten Maßnahmen 
und Einrichtungen, mit Angabe der auf 
den jeweiligen Sicherheitsebenen 
durchzuführenden Aufgaben bzw. zu 
erfüllenden sicherheitstechnischen 
Funktionen sowie zu Aufbau, Anord-
nung und Auslegung vorzulegen, 

b) ein dokumentierter Vergleich des rea-
len Zustands der Kraftwerksanlage 
bzw. der jeweilig betroffenen sicher-
heitstechnisch relevanten Maßnahmen 
und Einrichtungen mit dem genehmig-
ten bzw. in den Genehmigungsunter-
lagen beschriebenen Zustand durchzu-
führen. 

   Team 1 Präzisierung des Textes.   

  16 MU BW Wir haben immer schon den Standpunkt 
und die Überzeugung vertreten, dass der 
Stand von Wissenschaft und Technik vor 
allem aufgrund von Erkenntnissen aus 
Betriebserfahrungen weiterentwickelt wird, 
d. h., aus Befunden und Ereignissen.  
Dies ist eine wichtige Erkenntnisquelle für 
den wissenschaftlich-technischen Fort-
schritt, die angemessen im Regelwerk 
berücksichtigt werden muss. Ich möchte 
dies kurz anhand von drei Ereignissen 
bzw. Befunden in den letzten drei Jahren 
in baden-württembergischen Kernkraft-
werken skizzieren und konkretisieren.  
Der erste Fall betrifft die Unterborierung 
und die Füllstandsunterschreitungen in 
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den Flutbehältern des Kernkraftwerk Phi-
lippsburg, Block 2 im Sommer 2001. Herr 
Sailer hat es schon kurz erwähnt. Es gibt 
eine Vielzahl von Erkenntnissen aus die-
sem Vorfall. Ich möchte hier aber aus 
Zeitgründen nur die Folgenden nennen: 
Einmal die Verbesserung der Betriebs-
handbücher im Bereich der Sicherheits-
spezifikationen, in dem alle für den Betrieb 
und die Störfallbeherrschung relevanten 
Grenzwerte dort aufgenommen werden. 
Zum anderen die Verbesserungen der 
Vorschriften und Regelungen in den Be-
triebshandbüchern für „Nicht-
Leistungszustände". Unklar waren hierfür 
zum Beispiel die Wirksamkeitsbedingun-
gen, d. h., welche Sicherheitseinrichtun-
gen sind notwendig für die verschiedenen 
Phasen der „Nicht- Leistungszustände". 
Hierfür müssen aber auch Auslegungs-
störfälle definiert und festgelegt werden. 
Weiter war erkennbar, dass das so ge-
nannte Sicherheitsmanagement-System 
der Betreiber verbesserungsbedürftig ist. 
Es hat sich als verbesserungsbedürftig 
herausgestellt und erwiesen. Und als 
Letztes zu diesem Philippsburg-II Ereignis 
möchte ich noch darauf hinweisen, dass 
nicht nur so genannte „As built" Vergleiche 
durchgeführt werden müssen, also, dass 
man vergleicht, wie ist die Dokumentation 
und wie sieht die Anlage aus, sondern es 
gibt noch einen anderen wichtigen Ver-
gleich – das haben wir bei der Gelegenheit 
festgestellt – nämlich von drei Datensät-
zen, die übereinstimmen müssen. Der 
eine Datensatz ergibt sich aus den Si-
cherheitsnachweisen, der Zweite – und 
der muss letztendlich identisch sein im 
Gehalt – schlägt sich nieder in den Si-
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cherheitsspezifikationen der Betriebs-
handbücher und der dritte Datensatz ist 
die Realisierung der diesen Grenzwerten 
und Werten zugrunde liegenden physikali-
schen Größen im Kernkraftwerk selbst. 
Diese Datensätze müssen übereinstim-
men und das muss auch bei passender 
Gelegenheit jeweils überprüft werden. 

   Team 1 Aufnahme von „bzw. in den Genehmi-
gungsunterlagen beschriebenen Zustand“ 
in Ziffer 8 (5b).  

  

  17 MU BW Eine wesentliche Erkenntnis ist, dass die 
Montage- und Instandhaltungsunterlagen 
als Teil der technischen Dokumentation 
die Vorgaben und Annahmen für die Si-
cherheitsnachweise klar und unmissver-
ständlich für das Montage- und Instandhal-
tungspersonal enthalten müssen. Dies war 
bisher mindestens bei uns nicht in ausrei-
chendem Maß der Fall. Dies hat zum 
Beispiel dazu geführt, dass sicherheits-
technisch wichtige Befestigungsstifte zur 
Gewährleistung der Standsicherheit im 
Störfall als sicherheitstechnisch bedeu-
tungslose Montagehil-
fen/Montagezentrierstifte vom Instandhal-
tungspersonal angesehen wurden, auf die 
verzichtet werden kann 

  

   Team 1 Ist in Neufassung von Ziffer 8 (5b) enthal-
ten, ein weitergehender Detaillierungsgrad 
soll in Modul 1 nicht dargestellt werden. 

  

  110 TÜV-
Leitstelle 

Kern-
technik 
beim 

8(5) Die aktuellen sicherheitstechnisch 
wichtigen Informationen sind bei der Nach-
weisführung zu berücksichtigen. Die For-
derung nach Vorlage derselben ist erläute-
rungsbedürftig. Auch die Forderung nach 
einem Vergleich der Kraftwerksanlage mit 
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VdTÜV dem genehmigten Stand ist unklar. Grund-
sätzlich ist davon auszugehen, dass eine 
genehmigte Anlage dem genehmigten 
Stand entspricht.  

   Team 1 Zum 1. und 2. Satz: Die alte Formulierung 
in Ziffer 8 (5a) „ist vorzulegen“ wird geän-
dert in „müssen vorliegen“. Damit wird 
gefordert, dass ein entsprechendes Do-
kument vorhanden und bei Bedarf auch 
einsehbar vorzulegen ist, nicht jedoch als 
Regelfall vorzulegen ist.  
 
Zum 3. und 4. Satz: Die grundsätzlich 
sicherlich berechtigte Annahme, dass eine 
genehmigte Anlage dem genehmigten 
Stand entspricht, macht die Anforderung 
nach einer Überprüfung dieser Annahme 
jedoch nicht überflüssig. Der in Ziffer 8 
(5b) geforderte „Soll-Ist“ Vergleich bleibt 
daher präzisiert bestehen (siehe obige 
Änderungen an dieser Ziffer). 

  

  259 FANP Ein Vergleich mit dem genehmigten Zu-
stand ist zwar oft sinnvoll, aber nicht im-
mer (z.B. zyklusspezifische Schadensum-
fangsanalysen) 

  

   Team 1 Nicht sinnvolle, d.h. im Sinne der Anforde-
rung von Ziffer 8 (5b) nicht Ziel führende 
Vergleiche sind mit dieser Anforderung 
nicht beabsichtigt und vom Textlaut her 
auch nicht ableitbar. Aus diesem Kom-
mentar ergibt sich kein Bedarf für eine 
Änderung am Text. 

  

  306 RSK Zu 8(5):Hier ist der genehmigte, im BHB 
niedergelegte Stand heranzuziehen. 

  

   Team 1 Kommentar durch neue Formulierung 
„dem genehmigten bzw. in den Genehmi-
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gungsunterlagen beschriebenen Zustand“ 
berücksichtigt. Dies umfasst das BHB, ein 
alleiniger Bezug auf den im BHB niederge-
legten Stand wäre u. E. nicht ausreichend. 

  325 VGB Eine aktuelle Zusammenstellung der si-
cherheitstechnisch wichtigen Informatio-
nen befindet sich z. B. in den Betriebs-
handbüchern der Anlagen. Es ist nicht 
sinnvoll, für jeden Änderungsantrag die 
Betriebshandbücher der Anlagen einzurei-
chen. 
b) Ein Vergleich mit dem genehmigten 
Zustand als Grundlage von Nachweisfüh-
rungen zu fordern, ist nicht sinnvoll. Ändert 
sich der Stand von Wissenschaft und 
Technik bezüglich der Nachweisführung 
ändern sich auch die Analyseergebnisse. 
Wichtig ist doch, dass auch unter Berück-
sichtigung der veränderten Erkenntnisla-
ge, die relevanten Akzeptanzkriterien 
eingehalten werden. 

  

   Team 1 Ziffer 8 (5) fordert nicht, das BHB bei Än-
derungsanträgen mit einzureichen. Ge-
genstand der Dokumentation ist, abhängig 
von der anlagentechnischen Reichweite 
der Änderung, eine Zusammenstellung der 
von der Änderung betroffenen Maßnah-
men und Einrichtungen. Dabei kann auch 
das BHB betroffen sein.  
Der in Ziffer 8 (5) angesprochene Ver-
gleich soll die gemäß den Erfahrungen 
aus der Praxis auftretenden Unterschiede 
zwischen dem Soll-Zustand (der Geneh-
migung bzw. den Genehmigungsunterla-
gen, einschließlich der Nachweisführun-
gen zu Grunde liegender Zustand) und 
dem Ist-Zustand eingrenzen helfen. Ände-
rungen in der Art der Nachweisführung 
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führen nicht zu Änderungen im Zustand 
der Anlage. 
Ziffer 8 (5) regelt nicht, was zu einem 
Antrag gehört, sondern es sind die not-
wendigen Voraussetzungen zur Durchfüh-
rung einer sicherheitstechnischen Bewer-
tung angegeben. 

8 (6) Bei der rechnerisch-analytischen Nach-
weisführung sind  
a) für den jeweiligen Anwendungsbereich 

validierte Berechnungsverfahren zu 
verwenden, 

b) mit der Berechnung verbundene Unsi-
cherheiten zu quantifizieren. 

110 TÜV-
Leitstelle 

Kern-
technik 
beim 

VdTÜV 

8(6) Die uneingeschränkte Forderung 
nach Quantifizierung der mit der Berech-
nung verbundenen Unsicherheiten bei 
rechnerisch-analytischen Nachweisfüh-
rungen ist bisher nicht üblich. Die Nach-
weisführungen basieren in weiten Berei-
chen auf konservativen Analysen, bei 
denen die Unsicherheiten einschließlich 
der Modellunsicherheiten durch begründe-
te konservative Anfangs- und Randbedin-
gungen abgedeckt werden. Die Formulie-
rung von 8(6) b) erweckt den Eindruck, 
dass generell eine „Unsicherheitsanalyse“ 
erforderlich sei und ist daher zu präzisie-
ren.  

8 (6) Bei der rechnerischen Analyse von Ereig-
nissen und Zuständen -analytischen 
Nachweisführung sind  
a) für den jeweiligen Anwendungsbereich 

validierte Berechnungsverfahren zu 
verwenden, 

b) mit der Berechnung verbundene Unsi-
cherheiten zu quantifizieren bzw. durch 
geeignete Verfahren abzudecken. 

   Team 1 Quantitative Angaben zu den mit einer 
Berechnung verbundenen Unsicherheiten 
sind unerlässlich bei einer sicherheits-
technischen Nachweisführung. Sofern 
konservative Analysen (bspw. durch eine 
entsprechende Wahl von Anfangs- und 
Randbedingungen) die Unsicherheiten 
abdecken sollen, setzt dies die Kenntnis 
der abzudeckenden Unsicherheiten vor-
aus. Insofern sind die Unsicherheiten 
„generell“ zu quantifizieren. Wie dies im 
Einzelfall erfolgen soll bzw. wie diese im 
weiteren dann abgedeckt werden, kann 
und soll in Modul 1 nicht geregelt werden. 
Detailliertere Aussagen hierzu enthält 
Modul 6.  
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  169 FANP 12. An verschiedenen Stellen werden 
völlig unpraktikable Anforderungen aufge-
stellt, so z.B. in Modul 1, Abschnitt 8. Die 
Forderung, bei der rechnerisch-
analytischen Nachweisführung immer die 
mit der Berechnung verbundene Unsi-
cherheit zu quantifizieren (8 (6)) ist unan-
gemessen. Wenn aufgrund ingenieurmä-
ßigen Sachverstands klar erkennbar kon-
servative Rechnungen durchgeführt wer-
den, ist eine Unsicherheitsanalyse unnö-
tig. Die Forderung nach einer Quantifizie-
rung der Unsicherheiten führt hier nur zu 
einer Vergrößerung des Aufwandes ohne 
Verbesserung der Zuverlässigkeit der 
sicherheitstechnischen Aussage.  

  

   Team 1 Kommentar durch Textergänzung berück-
sichtigt. 

  

  260 FANP Wenn aufgrund ingenieurmäßigen Sach-
verstands klar erkennbar konservative 
Rechnungen durchgeführt werden, ist eine 
Unsicherheitsanalyse nicht nötig. 

  

   Team 1 Siehe Antwort zu Kommentar Nr. 169 zu 
Ziffer 8 (6). 

  

  306 RSK Unter b) soll ergänzt werden....zu quantifi-
zieren bzw. durch geeignete Verfahren 
abzudecken. 
Die Möglichkeit einer Analyse mit konser-
vativen Randbedingungen, bei denen eine 
Unsicherheitsanalyse nicht erforderlich ist, 
soll bestehen bleiben. (K1) 

  

   Team 1 Kommentar berücksichtigt.    

  325 VGB Der Ausdruck „validierte Berechnungsver-
fahren“ ist nicht definiert. Je nach Definiti-
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on kann dies der deutschen Praxis fremde 
Anforderungen oder auch nicht erfüllbare 
Anforderungen beinhalten.  
Die Quantifizierung von Unsicherheiten ist 
eine neue Anforderung. Die Nachweisfüh-
rung erfolgte bisher in der Weise, dass 
durch die Wahl von Anfangs- bzw. Rand-
bedingungen und Zusatzannahmen die 
Konservativität des Analyseergebnisses 
sichergestellt wurde. Die Quantifizierung 
des Grades der Konservativität war bisher 
keine Anforderung des Regelwerkes an 
die Nachweisführung. Diese Forderung 
geht vielmehr davon aus, dass neben der 
Einhaltung der im Regelwerk enthaltenen 
Akzeptanzkriterien zusätzliche Sicher-
heitsmargen eingehalten werden müssen. 
Diese Anforderung stellt eine Verschär-
fung des Regelwerks dar. Sie ist nicht 
logisch, da durch Nachweise die Einhal-
tung von im Regelwerk genannten Akzep-
tanzkriterien gezeigt werden soll. Zusätzli-
che Margen müssten nur aufgeführt wer-
den, wenn die Akzeptanzkriterien des 
Regelwerks nicht akzeptabel wären. In 
dieser Absolutheit ist die Anforderung 
nicht einzuhalten, da der Nachweis der 
Unsicherheiten in vielen Fällen praktisch 
nicht möglich ist. In der bisherigen Vorge-
hensweise zur Nachweisführung, werden 
deshalb hier konservative Annahmen 
getroffen. 

   Team 1 Zum 1. Absatz: Der Begriff „Validierung“ 
bzw. „validiertes Berechnungsverfahren“ 
wird in Anlehnung an die Formulierungen 
in Modul 6 bzw. der KTA 3101.2 in die 
Definitionsliste aufgenommen.  
Zum 2. Absatz: Sofern durch die Wahl von 
Anfangs- bzw. Randbedingungen und 
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Zusatzannahmen die „Konservativität des 
Analyseergebnisses“, d.h. die Unsicher-
heiten abgedeckt sind, ist in der Tat eine 
Quantifizierung der Unsicherheiten nicht 
(mehr) erforderlich. Dies setzt aber in der 
Regel voraus, dass die Unsicherheiten, 
die es abzudecken gilt, bekannt sind. Eine 
Quantifizierung von Sicherheitsmargen ist 
mit Ziffer 8 (6) nicht gefordert. Zur diesbe-
züglichen Klarstellung erfolgt eine Texter-
gänzung. 

  Team 1  Anpassung an Begriffe zwischen Modul 1 
und Modul 6. 

  

  Team 1  Vertauschen der Ziffern 8 (7a) und 8 (7b) 
zur Betonung des übergeordneten Cha-
rakters von Ziffer 8 (7a) Rev. A. 

8 (7ab) Ergänzend zu deterministischen Sicher-
heitsanalysen ist durch probabilistische 
Sicherheitsanalysen (PSA) die Ausgewo-
genheit der sicherheitstechnischen Ausle-
gung zu überprüfen, um eventuell vorhan-
dene Schwachstellen zu identifizieren. 
Aufgabenstellung der probabilistischen 
Analysen ist die Überprüfung der Vollstän-
digkeit der anlagenspezifischen determi-
nistischen Nachweisführungen zur Identifi-
zierung ggf. vorhandener Schwachstellen 
und die Bewertung der Ausgewogenheit 
der sicherheitstechnischen Auslegung. 

8 (7a) In Ergänzung zur Nachweisführung sind 
probabilistische Analysen bei sicherheits-
technisch wesentlichen Änderungen in der 
Anlage anzuwenden.  

11 MU HE Nr. 8(7a): Soll das bedeuten, dass bei 
wesentlichen Änderungen der Anlage 
grundsätzlich probabilistische Analysen 
vorzulegen sind? Was heißt ,,sicherheits-
technisch wesentliche Änderungen? We-
sentliche Änderungen haben grundsätzlich 
eine sicherheitstechnische Bedeutung. 

8 (7ba) In Ergänzung der (deterministischen) 
Nachweisführungen sind probabilistische 
Analysen (PSA) anzuwenden, um die 
sicherheitsrelevanten Auswirkungen von 
Änderungen in der Anlage zu beurteilen, 
bei denen ein nennenswerter Einfluss auf 
die Ergebnisse der PSA nicht offensicht-
lich auszuschließen ist. In Ergänzung zur 
Nachweisführung sind probabilistische 
Analysen bei sicherheitstechnisch wesent-
lichen Änderungen in der Anlage anzu-
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wenden.  

   Team 1 Ja, bei sicherheitstechnisch wesentlichen 
Änderungen soll eine Ermittlung der Aus-
wirkungen der Änderung mittels probabi-
listischer Analysen erfolgen.  
 
Dem Hinweis, dass wesentliche Änderun-
gen grundsätzlich von sicherheitstechni-
scher Bedeutung sind, wird gefolgt, aller-
dings wird eine Einschränkung auf für 
probabilistische Analysen zugängliche 
Änderungen aufgenommen.  

  

  58 Fischer, 
RU Bo-
chum 

Mir schient die Bedeutung der PSA bei der 
Nachweisführung hinter dem Stand von 
Wissenschaft und Technik zurückzublei-
ben. Können Sie dazu etwas sagen? In 
den anderen Ländern, insbesondere in 
den USA, reden wir ja sogar vom „risk 
informed“ Genehmigungsverfahren. Meine 
Befürchtung ist, dass wir an dieser Stelle 
zu kurz greifen. 

  

   Team 1 Durch die Regelungen soll erreicht wer-
den, dass für jede Anlage stets – nicht nur 
alle zehn Jahre - eine (weitgehend) aktuel-
le PSA vorliegt und dass die PSA ergän-
zend zur deterministischen Sicherheits-
analyse als Grundlage für Entscheidungen 
in Genehmigungs- und Aufsichtsverfahren 
verwendet wird. Das entspricht im Prinzip 
dem „risk-informed decision making“, das 
in den USA und in anderen Ländern inzwi-
schen Praxis ist.  
Die Verwendung der PSA-Ergebnisse im 
Einzelnen wird bewusst in Modul 1 nicht 
geregelt und bleibt weitgehend der Behör-
de (und im eigenen Verantwortungsbe-
reich dem Betreiber) überlassen. Auch in 
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Deutschland werden Erkenntnisse aus 
PSA seit vielen Jahren in Genehmigungs- 
und Aufsichtsverfahren verwendet, ohne 
dass hierfür bisher eine formalisierte 
Grundlage bestand. Eine detaillierte Rege-
lung der Anwendung könnte eher kontra-
produktiv sein und weitere Entwicklungen 
behindern. 

  110 TÜV-
Leitstelle 

Kern-
technik 
beim 

VdTÜV 

8(7a) Die generelle Anforderung, bei we-
sentlichen Änderungen probabilistische 
Analysen anzuwenden, geht über die 
bisherige Praxis hinaus 

  

   Team 1 Dies mag zwar der Fall sein, entspricht u. 
E. aber dem Stand von Wissenschaft und 
Technik. 

  

  261 FANP Was ist sicherheitstechnisch wesentlich? 
Wenn bei den deterministischen Analysen 
keine Überschreitung der jeweiligen Krite-
rien festgestellt wird, was soll eine neue 
probabilistische Analyse bringen? Sie ist 
sinnvoll für die Auslegung von KKW oder 
bei veränderten Wirksamkeitsbedingungen 
der Sicherheitssysteme, ansonsten nicht. 

  

   Team 1 Es gibt Beispiele dafür, dass auch bei 
Einhaltung deterministischer Anforderun-
gen Schwachstellen vorhanden sein kön-
nen, die nur die PSA zeigt. So hat die 
ursprüngliche Auslegung der DWR zur 
Beherrschung von DE-Heizrohrlecks alle 
deterministischen Sicherheitsanforderun-
gen erfüllt. Trotzdem wurde in der Deut-
schen Risikostudie, Phase B, festgestellt, 
dass das DE-Heizrohrleck unakzeptabel 
hohe Beiträge zur Kernschadenshäufigkeit 
(und besonders zur Häufigkeit einer frühen 
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großen Freisetzung) liefert, die dann vor 
allem durch Änderungen in der Sicher-
heitsleittechnik stark reduziert wurden. 
Zur Präzisierung wird eine Änderung am 
Text vorgenommen.  

  306 RSK Nach dieser Formulierung würde in Ab-
weichung von der bisherigen Praxis eine 
deterministische Analyse nicht mehr aus-
reichen, selbst wenn diese wesentlichen 
Änderungen keinen Einfluss auf die PSA 
hätten. (K2) 

  

   Team 1 Kommentar u. E. durch vorgenommene 
Änderung am Text berücksichtigt. 

  

  325 VGB Der Einsatz von probabilistischen Analy-
sen bei Anlagenänderungen ist nur sinn-
voll, wenn durch die Anlagenänderung 
wesentlich die Ergebnisse der vorliegen-
den probabilistischen Analysen beeinflusst 
wird. Die Anforderung grundsätzlich bei 
allen wesentlichen Anlagenänderungen 
eine probabilistische Analyse durchzufüh-
ren, geht über die Anforderungen der 
bisherigen Praxis hinaus. Sie wäre sicher-
heitstechnisch nur dann gerechtfertigt, 
wenn die Ergebnisse der PSA, wie inter-
national zunehmend üblich, auf der Grund-
lage klarer Kriterien als Entscheidungs-
grundlage für die Genehmigung solcher 
Änderungen genutzt werden könnten. 

  

   Team 1 Kommentar u. E. durch vorgenommene 
Änderung am Text berücksichtigt. 

  

8 (7b) Aufgabenstellung der probabilistischen 
Analysen ist die Überprüfung der Vollstän-
digkeit der anlagenspezifischen determi-
nistischen Nachweisführungen zur Identifi-

169 FANP Die Behauptung, die Aufgabenstellung der 
probabilistischen Analysen sei die Über-
prüfung der Vollständigkeit der anlagen-
spezifischen deterministischen Nachweis-

 - siehe neue Ziffer 8 (7a) - 
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zierung ggf. vorhandener Schwachstellen 
und die Bewertung der Ausgewogenheit 
der sicherheitstechnischen Auslegung. 

führungen ist nicht erfüllbar. Die probabi-
listische Analyse kann zweifellos zusätz-
lich zur deterministischen Nachweisfüh-
rung weitere Informationen liefern, sie ist 
aber prinzipiell nicht geeignet für eine 
Überprüfung der Vollständigkeit. (8 (7b)).  

   Team 1 Der Kommentar bezüglich der Aufgaben-
stellung der PSA ist zutreffend und wird 
berücksichtigt (siehe Textanpassung zu 
Ziffer 8 (7a) Rev. A. 

  

  108 TÜV Nord Dieser Hinweis hat nichts in einem Regel-
werk zu suchen.  

  

   Team 1 Der Kommentar wird durch Formulierung 
in Anforderungsform berücksichtigt (siehe 
Textanpassung zu Ziffer 8 (7a) Rev. A. 

  

  262 FANP Siehe Kommentar 261. 
Die Formulierung „Aufgabenstellung der 
probabilistischen Analysen ist die Überprü-
fung der Vollständigkeit der anlagenspezi-
fischen deterministischen Nachweisfüh-
rung zur Identifizierung gegebenenfalls 
vorhandener Schwachstellen“ ist unsinnig. 
Probabilistische Analysen sind eine Me-
thodik, mit der unabhängig von der deter-
ministischen Sicherheitsanalyse eine 
sicherheitstechnische Überprüfung der 
Anlage durchgeführt wird. Sie sind eigen-
ständig und führen zu Erkenntnissen, die 
der deterministischen Sicherheitsanalyse 
durch deren andersartigen methodischen 
Ansatz verschlossen sind. Keinesfalls ist 
es das Ziel der Probabilistik, die determi-
nistische Sicherheitsanalyse zu überprü-
fen, insbesondere nicht auf deren Voll-
ständigkeit 
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   Team 1 Der Kommentar bezüglich der Aufgaben-
stellung der PSA ist zutreffend und wird 
berücksichtigt (siehe Textanpassung zu 
Ziffer 8 (7a) Rev. A. 

  

  325 VGB Diese Definition der Aufgabenstellung ist 
im internationalen Vergleich sehr einseitig. 
Es fehlt die Nutzung der Ergebnisse als 
ein (zusätzliches) Instrument zur Bewer-
tung sicherheitstechnischer Sachverhalte. 

  

   Team 1 Siehe Antwort zu Kommentar Nr. 58 zu 
Ziffer 8 (7a).  

  

8 (7c) Probabilistische Analysen sind entspre-
chend den Anforderungen der diesbezüg-
lich gültigen behördlichen Vorgaben 
durchzuführen. 

11 MU HE Nr. 8(7c): Hierzu verweise ich auf Nr. 3 
meines Schreibens: 
Das neue kemtechnische Regelwerk soll 
den Stand von Wissenschaft und Technik 
repräsentieren. Da aufgrund der derzeiti-
gen Rechtslage keine Neugenehmigungen 
mehr möglich sind, ist das Regelwerk 
ausschließlich auf bestehende Anlagen im 
Rahmen von Genehmigungs- und Auf-
sichtsverfahren anzuwenden. Insbesonde-
re stellt sich hierbei die Frage, ob die 
Leitfäden für periodische Sicherheitsana-
lysen zukünftig inhaltlich von dem neuen 
Regelwerk abgelöst werden sollen, oder 
ob periodische Sicherheitsanalysen oder 
andere Anlagenbewertungen auch zukünf-
tig auf der Basis der Leitfäden und ent-
sprechend der heute in der Praxis etablier-
ten und vereinheitlichten Vorgehensweise 
erfolgen sollen. Soweit beabsichtigt ist, die 
bisherigen Regelungen und Vorgehens-
weisen bei periodischen Sicherheitsanaly-
sen für bestehende Anlagen ebenfalls 
durch das neue Regelwerk zu ersetzen, 
wäre dies im Hinblick auf Methodik, Nach-
weisführung und inhaltliche Darstellung zu 

8 (7c) Probabilistische Analysen sind entspre-
chend den Anforderungen der diesbezüg-
lich gültigen behördlichen Vorgaben 
durchzuführen. 
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berücksichtigen. Ein vollständiger Abgleich 
der Anforderungen auf allen Ebenen bei 
Sicherheitsüberprüfungen erscheint weder 
sinnvoll noch notwendig. 

   Team 1 Die Leitfäden für die Sicherheitsüberprü-
fungen sollen nicht abgelöst werden.  

  

  186 FANP In 8.7 werden die Anforderungen an die 
probabilistische Analyse jedoch nicht mehr 
vom Stand von W&T bestimmt, sondern 
von ,,behördlichen Vorgaben". Es ist un-
verständlich, wenn der international aner-
kannte Erkenntnisstand plötzlich allein von 
Behörden definiert werden soll. 

  

  263 FANP Sie sind entsprechend dem gültigen Re-
gelwerk und dem Stand von Wissenschaft 
und Technik durchzuführen!  

  

   Team 1 Durch (bundeseinheitliche) behördliche 
Vorgaben zur PSA soll erreicht werden, 
dass die für die deutschen Anlagen durch-
geführten PSA so weit wie möglich ver-
gleichbar sind.  
Selbstverständlich ist anzustreben, dass 
die behördlichen Vorgaben (zur PSA) dem 
aktuellen Stand von W&T entsprechen. 
Dies erfordert eine Fortschreibung der 
Vorgaben entsprechend der Weiterent-
wicklung der PSA-Methoden und die prak-
tische Erprobung neuer PSA-Methoden, 
z.B. in Referenz-PSAs außerhalb atom-
rechtlicher Verfahren.  

  

  325 VGB Eine PSA sollte nach dem Stand von 
Wissenschaft und Technik durchgeführt 
werden. Die gewählte Formulierung er-
laubt willkürliche Vorgaben von Behörden. 
In der Absolutheit der Formulierung ist 
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dies eine unbegründete Einschränkung 
der Nutzung von PSA in Eigenverantwor-
tung der Betreiber (z. B. zur Optimierung 
des Betriebs). 

   Team 1 Zum 1. Absatz: Siehe Antwort zu Kom-
mentar Nr. 263 zu Ziffer 8 (7c). 
Zum 2. Absatz: Die Nutzung der PSA in 
den Bereichen der Eigenverantwortung 
des Betreibers ist durch das Regelwerk 
nicht geregelt.  

  

8 (8) Eine Messung bzw. Experiment kann als 
Nachweis herangezogen werden, wenn  
a) die Übertragbarkeit der experimentellen 

Bedingungen auf die Anlagenzustände 
des jeweiligen Anwendungszusam-
menhangs qualifiziert ist, 

b) mit der Messung verbundene Unsicher-
heiten quantifiziert sind. 

3 Sailer 
RSK 

[Gewichtung „weniger wesentlich“] 
Für die Punkt 8 (8) und 8 (9) fehlt die 
Festlegung; ob „und“ oder „oder“-
Verknüpfung der einzelnen Unterpunkte. 

8 (8) Eine Messung bzw. Experiment kann als 
Nachweis herangezogen werden, wenn  
a) die Übertragbarkeit der experimentel-

len Bedingungen auf die Anlagenzu-
stände des jeweiligen Anwendungszu-
sammenhangs qualifiziert ist und, 

b) mit der Messung verbundene Unsi-
cherheiten quantifiziert sind. 

   Team 1 Präzisierung wird vorgenommen.   

  264 FANP Ein klar als konservativ geplantes und 
durchgeführtes Experiment kann auch 
ohne Unsicherheitsanalyse zur Bewertung 
herangezogen werden.  

  

   Team 1 Aussagen zu Unsicherheiten sind generell 
erforderlich, unabhängig ob als konserva-
tives geplantes Experiment oder nicht. Im 
Einzelfall kann die Quantifizierung der 
Unsicherheit durch entsprechende Anga-
ben zur Konservativität des Experiments 
erfolgen. Die Erfordernis für eine Ände-
rung am Text wird nicht gesehen. 

  

  306 RSK In den Auflistungen in 8(8) und 8(9) fehlt 
die Verknüpfung; klarstellen, ob mit „und“ 
oder „oder“ zu verknüpfen ist. (K2) 
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   Team 1 Kommentar berücksichtigt (sowohl in 8 (8) 
als auch in 8 (9)). 

  

  325 VGB Die Anforderung, dass ein Experiment als 
Nachweis herangezogen werden kann, 
wenn im Experiment die relevanten physi-
kalischen Phänomene auch qualifiziert 
behandelt worden sind, ist eine Selbstver-
ständlichkeit und braucht nicht im Regel-
werk festgeschrieben zu werden. Implizit 
werden hier Nachweise für unwichtige 
Sachverhalte verlangt.  
Formulierung ist unklar: Offen ist, ob eine 
„und“ oder eine „oder“ Verknüpfung ge-
meint ist. 

  

   Team 1 Zum 1. Absatz: Ziffer 8(8) regelt die Be-
dingungen, unter denen ein Experiment 
als Nachweis herangezogen werden kann. 
Die Einhaltung dieser Bedingungen sowie 
auch der Nachweis dessen ist nicht un-
wichtig. 
Zum 2. Absatz: Kommentar berücksichtigt. 

  

8 (9) Ingenieurmäßige Abschätzungen können 
bei Nachweisführungen herangezogen 
werden, wenn der zu bewertende Sach-
verhalt 
a) keine Zusammenhänge enthält, die 

einer komplexen rechnerischen Analy-
se bedürfen, 

b) bei einer fehlerhaften Abschätzung 
nicht zum Verlust der geforderten Wirk-
samkeit und Zuverlässigkeit erforderli-
cher Maßnahmen und Einrichtungen 
führt, 

c) sich auf konkrete Referenzen sowie 
eindeutige Kriterien abstützen kann, 

3 Sailer, 
RSK 

[Gewichtung „weniger wesentlich“] 
Für die Punkt 8 (8) und 8 (9) fehlt die 
Festlegung; ob „und“ oder „oder“-
Verknüpfung der einzelnen Unterpunkte. 
[S. Kommentar zu 8 (8)] 

8 (9) Ingenieurmäßige Abschätzungen können 
bei Nachweisführungen herangezogen 
werden, wenn hierzu ein Bewertungsmaß-
stab vorliegt, der auf technisch-
wissenschaftlich nachvollziehbaren Grund-
lagen beruht.  der zu bewertende Sach-
verhalt 
a) keine Zusammenhänge enthält, die 

einer komplexen rechnerischen 
Analyse bedürfen, 

b) bei einer fehlerhaften Abschätzung 
nicht zum Verlust der geforderten 
Wirksamkeit und Zuverlässigkeit erfor-
derlicher Maßnahmen und Einrichtun-
gen führt, 
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Ziffer in 
Modul 1 Textvorschlag Modul 1, Rev. 12a Kommen-

tar Nr. 
Kommenta-

tor Kommentartext bzw. Antwort Ziffer 
M1 neu Textvorschlag Modul 1, Rev. A 

d) analytisch nicht zu bewerten ist. c) sich auf konkrete Referenzen sowie 
eindeutige Kriterien abstützen kann, 

d) analytisch nicht zu bewerten ist. 

   Team 1 Ziffer 8 (9) wird in Anpassung an Modul 6 
grundlegend geändert. 

  

  57 Sailer, 
RSK 

In dem Teil müssen Sie ja sehr genau 
festlegen, was die Anforderungen sind. Es 
fehlt hier auf der Seite, wenn man es ein-
mal ganz simplifiziert darstellt, ein wesent-
liches Wort. Da gebe ich Ihnen zwei zur 
Auswahl: Das eine ist „UND" und das 
andere ist „ODER". Ich glaube, man muss 
beim weiteren Durcharbeiten der Sache – 
es ist im Text genauso, wie auf der Folie – 
man muss beim weiteren Durcharbeiten 
der Sache sich über diese Frage, in wel-
cher Logik die Einzelbedingungen ver-
knüpft werden noch einmal vertieft Ge-
danken machen, weil es würde zu sehr, 
sehr unterschiedlichen praktischen 
Schlussfolgerungen führen, wenn das 
nicht genau durchgehext ist. Das würde 
ich jetzt auch für die anderen Methoden 
für sinnvoll halten. Hier liegt es jetzt schön 
auf der Hand, weil sie es in der Folie ge-
habt haben. 

  

   Team 1 Ziffer 8 (9) wird in Anpassung an Modul 6 
grundlegend geändert. 

  

  169 FANP Die in 8 (9) versuchte Eingrenzung der 
Anwendung ingenieurmäßige Abschät-
zungen ist völlig weltfremd. Wenn eine 
ingenieurmäßige Abschätzung nur einge-
setzt werden dürfte, wenn die Kriterien A – 
D erfüllt sind, könnte sie praktisch nie 
eingesetzt werden. Tatsächlich beruhen 
jedoch die Nachweisführungen ganz ü-
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Ziffer in 
Modul 1 Textvorschlag Modul 1, Rev. 12a Kommen-

tar Nr. 
Kommenta-

tor Kommentartext bzw. Antwort Ziffer 
M1 neu Textvorschlag Modul 1, Rev. A 

berwiegend (auch) auf ingenieurmäßigen 
Abschätzungen. Genau dies ist ja auch 
der Grund dafür, dass die Begutachtung 
von entsprechend ausgewiesenen Sach-
verständigen durchzuführen ist. 

   Team 1 Ziffer 8 (9) wird in Anpassung an Modul 6 
grundlegend geändert. 

  

  265 FANP Die genannten Kriterien führen – zumin-
dest in Summe – zu dem Ergebnis, dass 
ingenieurmäßige Abschätzungen praktisch 
nie angewendet werden dürfen. Tatsäch-
lich sind jedoch derartige Abschätzungen 
im Zusammenhang mit jeder Nachweis-
führung in großem Umfang erforderlich. Ihr 
Ausschluss würde somit eine Begutach-
tung in der Regel unmöglich machen. Weil 
sie erforderlich sind, wird ja auch für die 
Begutachtung ein entsprechend qualifizier-
ter Sachverständiger vorausgesetzt. 
Nicht alles, was analytisch bewertbar 
wäre, muss zwangsläufig so behandelt 
werden. 

  

   Team 1 Ziffer 8 (9) wird in Anpassung an Modul 6 
grundlegend geändert. 

  

  325 VGB Dass eine Analyse nicht zwangsläufig die 
Verwendung von komplexen Programmen 
erfordert, ist eine Selbstverständlichkeit. 
Wenn durch einfache Überlegungen der 
entsprechende Sachverhalt zuverlässig 
bewertet werden kann, so muss dieses 
möglich sein. Eine Festschreibung im 
Regelwerk wird nicht benötigt. 

  

   Team 1 Ziffer 8 (9) wird in Anpassung an Modul 6 
grundlegend geändert. 
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Gliederung der synoptischen Darstellung der Kommentarbearbeitung des 
Moduls 1 
 

1. Organisatorische Anforderungen 

1.1 Sicherheitsmanagement 
1.2 Qualitätssicherung 
1.3 Auswertung von Betriebserfahrungen und anderen Erkenntnissen, 

Erfahrungsrückfluss und Informationsaustausch 

2. Technisches Sicherheitskonzept 

2.1 Konzept der gestaffelten Sicherheitsebenen 
2.2 Konzept des gestaffelten Einschlusses der radioaktiven Inventare 

(Barrierenkonzept) 
2.3 Konzept der Grundlegenden Sicherheitsfunktionen 
2.4 Radiologische Sicherheitsziele 

3. Übergreifende technische Anforderungen 

3.1 Generelle Anforderungen 
3.2 Leittechnik 
3.3 Warten 
3.4 Versorgungsfunktionen 
3.5 Stahlenschutz 

4. Anforderungen zur Kontrolle der Reaktivität 

5. Anforderungen zur Kühlung der Brennelemente 

6. Anforderungen zum Erhalt der Barrierenintegrität 

7. Zu berücksichtigende Ereignisse 

7.1 Störungen und Störfälle 
7.2 Übergreifende Einwirkungen von Innen (EVI) und Außen (EVA) 
7.3 Notstandsfälle 
7.4 Ereignisse mit Mehrfachversagen von Sicherheitseinrichtungen 
7.5 Unfälle mit schweren Kernschäden 

8. Anforderungen an Dokumentation und Nachweisführung 
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Grundlegende Sicherheitsanforderungen 

Grundsatz 

Die Verantwortung für die Gewährleistung der Sicherheit trägt der Betreiber. Die Sicherheit 

muss Vorrang vor allen anderen Unternehmenszielen haben. 

Sie wird durch die Bereiche Mensch, Technik und Organisation sowie dem Zusammenwirken 

dieser Bereiche bestimmt. 

1. Organisatorische Anforderungen  

1.1 Sicherheitsmanagement 

1.1 (1) Festlegung der Sicherheitspolitik 

Die Sicherheitspolitik wird als integraler Bestandteil der gesamten Unternehmenspo-

litik des Betreibers betrachtet und beinhaltet mindestens folgende Zielsetzungen:  

− Die Sicherheit hat Vorrang vor allen anderen Unternehmenszielen wie Unter-

nehmensgewinn, Produktivität und Termineinhaltung. 

− Die Sicherheit der Anlage ist zu jedem Zeitpunkt nachgewiesen. Bei unklarer 

Sachverhaltslage bzw. Sachverhaltsbewertung wird sicherheitsgerichtet ent-

schieden.  

− Die Anlage wird in Übereinstimmung mit den gesetzlich und behördlich vorge-

gebenen Anforderungen betrieben.  

− Der sichere Betrieb wird entsprechend dem Stand von Wissenschaft und Tech-

nik weiterentwickelt.  

− Ausreichende Ressourcen einschließlich einer angemessenen Anzahl und Qua-

lifikation aller internen und externen Mitarbeiter sind sichergestellt.  

− Eine hohe Sicherheitskultur wird gefördert, sie durchdringt das gesamte Unter-

nehmen und ihre ständige Verbesserung wird angestrebt. 
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− Das Sicherheitsbewusstsein, das selbstkritische Verhalten und die kritisch hin-

terfragende Grundhaltung aller Mitarbeiter auf allen Ebenen des Unternehmens 

wird gefordert und gefördert.  

− In allen Bereichen des Unternehmens werden ein vertrauensvoller Umgang und 

eine offene Kommunikation gepflegt und eine Kultur gefördert, die den Aus-

tausch sicherheitsrelevanter Informationen fordert und unterstützt. 

− Zur Förderung und Umsetzung eines sicherheitsgerichteten Betriebs der Anlage 

wird eine transparente, angemessene Organisation geschaffen, erhalten und 

ggf. weiterentwickelt.  

− Alle Prozesse des Sicherheitsmanagementsystems sind qualitätsgesichert. 

− Interne und externe Betriebserfahrungen, Änderungen des Standes von Wis-

senschaft und Technik, Entwicklungen der internationalen Sicherheitsstandards 

und sonstige neue Erkenntnisse werden ausgewertet, um zum Erhalt und zur 

kontinuierlichen Verbesserung der Sicherheit beizutragen. 

− Das Unternehmen pflegt ein konstruktives Verhältnis mit den zuständigen Be-

hörden und den von den Behörden ggf. hinzugezogenen Sachverständigen 

durch transparentes Handeln, intensiven Austausch und offene Kommunikation. 

− Die Öffentlichkeit wird angemessen informiert. 

1.1 (2a) Wesentliche Zielsetzung des Sicherheitsmanagements ist das sichere Organisieren 

aller Prozesse, die direkt oder mittelbar Einfluss auf die Sicherheit haben können 

(sicherheitsrelevanten Prozesse), sowie die stetige Verbesserung der Sicherheit. 

 Alle für das Sicherheitsmanagement erforderlichen organisatorischen Strukturen, 

Abläufe, Vorkehrungen und Maßnahmen fasst der Betreiber in einem Sicherheits-

managementsystem zusammen, das auf allen Ebenen des gestaffelten Sicherheits-

konzepts gemäß Ziffer 2.1 (1) wirkt.  

1.1 (2b) Die Abgrenzungen und die Schnittstellen sowie das Zusammenwirken und die 

Wechselwirkungen des Sicherheitsmanagementsystems mit anderen Management-

systemen des Unternehmens unter Berücksichtigung der Priorität der Sicherheit 

sind festgelegt und geregelt. In entsprechender Weise ist das Verhältnis zu externen 

Organisationen geregelt.   
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1.1 (3) a) Ziel des Sicherheitsmanagementsystems ist es, einen sicheren Betrieb zu ge-

währleisten und eine stetige Verbesserung der Sicherheit und des Sicherheits-

bewusstseins der Mitarbeiter herbeizuführen. Hierzu wird das Unternehmen als 

selbstlernendes System organisiert. 

 b) Das Sicherheitsmanagementsystem ist geeignet, frühzeitig Hinweise auf mögli-

che Beeinträchtigungen der Sicherheit zu geben. 

 c) Das Sicherheitsmanagementsystem deckt folgende Aspekte ab: 

− Definition der Sicherheitspolitik, 

− Identifikation der erforderlichen Ressourcen und Aktivitäten, 

− Festlegung der Organisationsstruktur, 

− Maßnahmen, die sicherstellen, dass die erforderlichen Aktivitäten sicher 

durchgeführt werden, 

− Überwachung von Sicherheitsmanagementprozessen,  

− Verbesserungen der Sicherheit auf der Basis interner und externer Erfah-

rungen.  

 d) Das Sicherheitsmanagementsystem ist als „geschlossener Managementzyklus“ 

gestaltet. Der geschlossene Managementzyklus wird auf alle Tätigkeiten, Pro-

zesse und Elemente des Sicherheitsmanagementsystems angewendet. Auch 

auf das Sicherheitsmanagementsystem als Ganzes wird der Managementzyklus 

angewendet.  

1.1 (4) Die Prinzipien des Sicherheitsmanagements werden umfassend auf allen Ebenen 

der Organisation und externer Organisationen, die Aufgaben im Auftrag des Betrei-

bers durchführen, angewendet. Das Sicherheitsmanagementsystem erfüllt hierzu 

folgende Anforderungen: 

a) Die Sicherheitspolitik demonstriert das Bekenntnis des Betreibers zu einer ho-

hen Sicherheitsleistung und wird durch definierte Sicherheitsstandards, die 

Entwicklung von Sicherheitszielen und die Bereitstellung der notwendigen Res-

sourcen unterstützt. Sie stellt den Vorrang der Sicherheit vor allen anderen Un-

ternehmenszielen heraus. 
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b) Es werden ausreichend materielle, personelle und finanzielle Ressourcen zum 

Erreichen der Sicherheitsziele bereitgestellt. Diese Ressourcen umfassen: 

− die Infrastruktur einschließlich der sicher zu betreibenden Anlage (gemäß 

den Anforderungen der nachfolgenden Abschnitte), 

− eine ausreichende Anzahl von geeignetem und qualifizierten Personal mit 

der erforderlichen Fachkunde und Zuverlässigkeit, wobei die Fachkunde 

durch Ausbildung, Schulung und Weiterbildung gewährleistet ist, 

− ausreichende Finanzmittel, um die Sicherheit des Kernkraftwerks über die 

gesamte Betriebsdauer zu gewährleisten, und 

− ergonomisch angemessene Arbeitumgebung und Arbeitsbedingungen, und 

− geregelte Zusammenarbeit mit externen Organisationen. 

c) Aufgaben, Verantwortung und Befugnisse (Entscheidungs- und Weisungsbe-

fugnisse) innerhalb des Unternehmens sind bis herunter auf die Ausführungs-

ebene eindeutig zugeordnet, mit den Betroffenen abgestimmt sowie bekannt 

gemacht und umgesetzt.  

d) Alle sicherheitsrelevanten Prozesse werden qualitätsgesichert geplant, durchge-

führt, überwacht und gegebenenfalls verbessert. Die Schnittstellen zwischen 

den Prozessen sind festgelegt.  

Hinweis: Die sicherheitsrelevanten Prozesse umfassen sowohl betriebliche Prozesse als 

auch Prozesse des Sicherheitsmanagementsystems selbst, zum Beispiel folgende 

wesentliche Tätigkeiten: Betreiben der Anlage, Betriebsbereithaltung der Anlage 

(einschließlich Instandhaltung und Änderungsmaßnahmen), Bereitstellen von 

Brennelementen, Behandlung radioaktiver Abfälle als Kernprozesse, Unterneh-

mensziele, Alterungsmanagement, Wissensmanagement, Unternehmenskommuni-

kation als Führungsprozesse sowie Anlagenüberwachung, Personalauswahl und  

-ausbildung, Ereignismeldung und -analyse, Dokumentenhandhabung, Beschaffung 

und Lagerung als Unterstützungsprozesse. 

e) Die Dokumentation stellt dar, wie die Forderungen an das Sicherheitsmanage-

mentsystem sowie der Managementzyklus erreicht und umgesetzt werden. 

1.1 (5) Das Sicherheitsmanagementsystem wird in geeigneten Abständen sowie bei si-

cherheitstechnisch relevanten Änderungen und bei Vorliegen wesentlicher neuer 

Erkenntnisse überprüft und gegebenenfalls fortgeschrieben. 
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1.1 (6) Die Planung, Durchführung, Überprüfung und Verbesserung des Sicherheitsmana-

gementsystems ist systematisch und nachvollziehbar dokumentiert. 

1.2 Qualitätssicherung 

1.2 (1) Die Qualitätssicherung ist wesentlicher Bestandteil des Sicherheitsmanagements. 

Sie wird bei allen Aktivitäten, die die Sicherheit der Anlage betreffen können, ange-

wendet. Um dies zu gewährleisten, entwickelt der Betreiber ein umfassendes, do-

kumentiertes Qualitätssicherungssystem, führt es ein und pflegt es.  

Es ist darauf ausgerichtet, entsprechend den Zielen des Sicherheitsmanagements 

die kerntechnische Sicherheit durch kontinuierliche Verbesserung der betrieblichen 

Aktivitäten und Methoden zu erhöhen. 

1.2 (2) Das Qualitätssicherungssystem umfasst alle sicherheitsrelevanten Aktivitäten, Maß-

nahmen und technischen Einrichtungen der Anlage und ist für alle internen Mitarbei-

ter, Lieferanten, Auftragnehmer und Servicefirmen, die sicherheitsrelevante Arbeiten 

ausführen, verpflichtend. Es stellt sicher, dass die Qualitätssicherung bei allen Ma-

nagementprozessen und betrieblichen Aktivitäten sowie bei der Überprüfung der 

Managementprozesse und der Angemessenheit der Betriebsführung zur Anwen-

dung kommt.  

Das Qualitätssicherungssystem berücksichtigt die Zustände auf allen Ebenen des 

gestaffelten Sicherheitskonzepts gemäß Ziffer 2.1 (1). Sämtliche Ziele, Grundsätze, 

Systeme und Methoden der Qualitätssicherung stehen im Einklang mit den Zielen, 

Grundsätzen, Systemen und Methoden des Sicherheitsmanagementsystems.  

1.2 (3) Die Anforderungen an die Qualitätssicherungsmaßnahmen sind so gestaffelt, dass 

sie die sicherheitstechnische Bedeutung aller Einrichtungen, Maßnahmen und Pro-

zesse widerspiegeln.  

1.2 (4) Die Prozesse zur Prüfung und Sicherung der Qualität im Qualitätssicherungssystem 

erfüllen folgende Anforderungen: 

− Systematische Ableitung der Qualitätssicherungsmaßnahmen aus den Quali-

tätszielen, 

− zuverlässige Überwachung der Betriebszustände,  
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− Qualitätsprüfung durch unabhängige Maßnahmen und während der Durchfüh-

rung der Aufgabe sowie  

− Festlegung der Vorgehensweise bei erkannten Abweichungen von den Quali-

tätsanforderungen einschließlich der Sicherung der Qualität sicherheitsrelevan-

ter Arbeiten externer Auftragnehmer und Lieferanten. 

1.3 Auswertung von Betriebserfahrungen und anderen Erkenntnissen, Erfah-

rungsrückfluss und Informationsaustausch 

1.3 (1) Zum Erhalt und zur Verbesserung der Sicherheit der Anlage stellt der Betreiber si-

cher, dass Ereignisse und sonstige Betriebserfahrungen, Änderungen des Standes 

von Wissenschaft und Technik sowie der internationalen Sicherheitsstandards auf 

systematische Weise nach den Vorgaben seines Sicherheitsmanagementsystems 

gesammelt, gesichtet, ausgewertet, dokumentiert und gegebenenfalls umgesetzt 

werden. 

1.3 (2) Der Betreiber überprüft Betrieb und Zustand seiner Anlage aufgrund der Auswer-

tung eigener und externer Betriebserfahrungen sowie wesentlicher Erkenntnisse. 

Der Betreiber wertet meldepflichtige Ereignisse anderer Anlagen im Rahmen seines 

Programms zur Sammlung und Analyse von Betriebserfahrungen aus. Insbesonde-

re geht er entsprechenden behördlich veranlassten Informationen nach. Behördliche 

Empfehlungen für das weitere Vorgehen werden im Hinblick auf die Übertragbarkeit 

auf die jeweilige Anlage überprüft und ggf. entsprechend behördlicher Vorgaben in 

einer der sicherheitstechnischen Bedeutung angemessenen Zeit umgesetzt. Der 

Betreiber informiert die zuständigen Behörden umfassend über die abgeleiteten Er-

gebnisse und Maßnahmen.  

1.3 (3) Der Betreiber entwickelt Prozesse, um meldepflichtige Ereignisse und sonstige si-

cherheitstechnisch wichtige Betriebserfahrungen und Erkenntnisse den zuständigen 

staatlichen Stellen mitzuteilen sowie mit anderen Betreibern, Betreiberorganisatio-

nen, Sachverständigenorganisationen und internationalen Gremien auszutauschen. 
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2. Technisches Sicherheitskonzept 

2.1 Konzept der gestaffelten Sicherheitsebenen 

2.1 (1) Der Einschluss der im Kernkraftwerk befindlichen radioaktiven Stoffe ist sicherzu-

stellen.  

Zur Erreichung dieses Ziels ist ein Sicherheitskonzept umzusetzen, bei dem gestaf-

felte Maßnahmen und technische Einrichtungen Sicherheitsebenen bilden, welche 

durch die folgenden Anlagenzustände charakterisiert sind: 

− Sicherheitsebene 1: Normalbetrieb (Bestimmungsgemäßer Betrieb) 

− Sicherheitsebene 2: anomaler Betrieb (Bestimmungsgemäßer Betrieb) 

− Sicherheitsebene 3: Störfälle 

− Sicherheitsebene 4a: sehr seltene Ereignisse 

− Sicherheitsebene 4b: Ereignisse mit Mehrfachversagen von Sicherheitseinrich-

tungen 

− Sicherheitsebene 4c: Unfälle mit schweren Kernschäden, bei denen der Ein-

schluss der radioaktiven Stoffe soweit als möglich aufrecht erhalten bleibt. 

2.1 (2) Darüber hinausgehend sind für Unfälle mit erheblichen Freisetzungen radioaktiver 

Stoffe in die Umgebung Maßnahmen des Katastrophenschutzes vorzuplanen, Si-

cherheitsebene 5. 

2.1 (3) Das Sicherheitskonzept ist präventiv gestaltet. Es sind Maßnahmen und Einrichtun-

gen vorzusehen, die 

− auf der Sicherheitsebene 1 

• das Eintreten von Störungen vermeiden,  

− auf der Sicherheitsebene 2 

• eintretende Störungen beherrschen sowie 

• das Eintreten von Störfällen vermeiden,  

− auf der Sicherheitsebene 3 

• Störfälle beherrschen sowie 
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• das Eintreten von Anlagenzuständen mit Mehrfachversagen von Sicher-

heitseinrichtungen verhindern;  

− auf der Sicherheitsebene 4a 

• Auswirkungen von sehr seltenen Ereignissen beherrschen; 

− auf der Sicherheitsebene 4b 

• bei Ereignissen mit Mehrfachversagen von Sicherheitseinrichtungen schwe-

re Kernschäden vermeiden (präventive anlageninterne Notfallmaßnahmen); 

− auf der Sicherheitsebene 4c 

• bei Unfällen mit schweren Kernschäden zu einer Begrenzung der Auswir-

kungen führen (mitigative anlageninterne Notfallmaßnahmen). 

2.1 (4) Das gestaffelte Sicherheitskonzept ist für alle während der Betriebsdauer eines 

Kernkraftwerkes auftretenden Betriebsphasen unter Berücksichtigung der jeweiligen 

Besonderheiten der verschiedenen Betriebsphasen umzusetzen.  

2.1 (5) Auf den Sicherheitsebenen 1 bis 3 sind jeweils Maßnahmen und technische Einrich-

tungen derart vorzusehen, dass beim Versagen von Maßnahmen oder Einrichtun-

gen auf der Ebene 1 oder 2 die Maßnahmen und Einrichtungen auf der nachfolgen-

den Sicherheitsebene eigenständig den sicherheitstechnisch geforderten Zustand 

der Anlage herstellen.  

Maßnahmen und Einrichtungen, die übergreifend auf allen oder mehreren dieser Si-

cherheitsebenen wirksam sein müssen, wie z. B. das Brennstabhüllrohr oder die 

druckführende Umschließung, sind für die aus diesen Ebenen resultierenden Ein-

wirkungen sowie gemäß den für diese Ebenen geltenden Anforderungen auszule-

gen. 

2.1 (6) Es ist sicherzustellen, dass ein technisches Versagen oder menschliches Fehlver-

halten auf einer der Sicherheitsebenen 1 bis 3 oder eine zu unterstellende Kombina-

tion von Fehlern auf mehr als einer dieser Sicherheitsebenen die Wirksamkeit und 

Zuverlässigkeit der Maßnahmen und Einrichtungen der nächsten Ebenen nicht ge-

fährdet.  

2.1 (7) Eine Inanspruchnahme von Maßnahmen und Einrichtungen der Sicherheitsebene 3 

beim Nachweis der Erfüllung von Anforderungen vorgelagerter Sicherheitsebenen 

ist dann zulässig, wenn 
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− andere technische Lösungen nicht technisch sinnvoll sind,  

− nachteilige Auswirkungen auf die Zuverlässigkeit und Wirksamkeit der in An-

spruch genommenen Maßnahmen und Einrichtungen für die Störfallbeherr-

schung auszuschließen sind und  

− bei den zu unterstellenden Ausfällen hinsichtlich der in Anspruch genommenen 

Maßnahmen und Einrichtungen die Einhaltung der sicherheitstechnischen 

Nachweiskriterien der Sicherheitsebene 3 gewährleistet ist.  

2.1 (8) Auf der Sicherheitsebene 4 können neben den eigens auf dieser Ebene vorgesehe-

nen Maßnahmen und Einrichtungen auch Maßnahmen und Einrichtungen der vor-

gelagerten Sicherheitsebenen genutzt werden. 

2.1 (9) Die eigens für den anlageninternen Notfallschutz vorgesehenen Maßnahmen und 

Einrichtungen dürfen zur Einhaltung der jeweiligen Anforderungen auf den anderen 

Sicherheitsebenen nicht herangezogen werden. 

2.1 (10) Die von den Maßnahmen und Einrichtungen des Kernkraftwerkes zu erfüllenden 

Anforderungen hinsichtlich Qualität und Zuverlässigkeit müssen ihrer sicherheits-

technischen Bedeutung entsprechen.  

Alle sicherheitstechnisch relevanten Einrichtungen sind hinsichtlich ihrer sicherheits-

technischen Bedeutung für die Erfüllung der sicherheitstechnischen Zielsetzungen 

im gestaffelten Sicherheitskonzept zu klassifizieren. 

− In eine Klasse höchster Anforderungen sind einzuordnen: 

• Einrichtungen, deren Versagen zu einer nicht beherrschbaren Verletzung 

von Barrieren oder von Sicherheitsebenen führen und 

• Einrichtungen der Sicherheitsebene 3, die zur wirksamen und zuverlässigen 

Störfallbeherrschung, einschließlich der notwendigen Hilfs- und Versor-

gungseinrichtungen, erforderlich sind. 

− In weitere Klassen abgestufter Anforderungen sind einzuordnen: 

• Einrichtungen der Sicherheitsebene 2, die zur wirksamen und zuverlässigen 

Störfallvermeidung, einschließlich der notwendigen Hilfs- und Versorgungs-

einrichtungen, erforderlich sind. 

• Einrichtungen zur  
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♦ Einhaltung festgelegter radiologischer Werte, insbesondere durch Auf-

rechterhaltung der erforderlichen Wirksamkeit von Barrieren sowie 

Rückhaltefunktionen, 

♦ Sicherstellung der für den Betrieb der Anlage erforderlichen Aufgaben 

mit sicherheitstechnischer Bedeutung, die nicht den vorgenannten 

Klassen zugeordnet sind, einschließlich Überwachungsaufgaben. 

2.1 (11) Die Maßnahmen und Einrichtungen aller vier Sicherheitsebenen müssen entspre-

chend den spezifizierten Anforderungen für die unterschiedlichen Betriebsphasen 

grundsätzlich jederzeit verfügbar sein. Unverfügbarkeiten sind in Abhängigkeit ihrer 

sicherheitstechnischen Auswirkungen zu befristen, die dabei einzuhaltenden Bedin-

gungen sind spezifiziert.  

2.1 (12) Die Maßnahmen und Einrichtungen der Sicherheitsebenen 1 bis 2 müssen hohe 

Anforderungen an  

a) die Auslegung, 

b) die Qualität und Zuverlässigkeit sowie 

c) die Qualifikation (Fachkunde und Zuverlässigkeit) des Personals 

unter Beachtung der Anforderungen gemäß Ziffer 3.1 (1) erfüllen.  

2.1 (13) Die Maßnahmen und Einrichtungen der Sicherheitsebene 3 müssen gemäß den 

Anforderungen der Ziffer 3.1 (2) ausreichend zuverlässig ausgelegt sein.  

2.1 (14) Zur Unterstützung des Katastrophenschutzes sind organisatorische und technische 

Maßnahmen innerhalb und außerhalb der Anlage vorzusehen, um die Folgen von 

Unfällen mit zu besorgenden oder eingetretenen Freisetzungen festzustellen und ih-

re Auswirkungen auf Mensch und Umwelt zu verhindern oder zu beschränken.  

Die im Notfall zu ergreifenden Maßnahmen sind regelmäßig zu erproben.  

Neben der behördlichen Katastrophenschutzplanung hat der Betreiber eigene Vor-

sorge- und Schutzmaßnahmen aufzustellen, die in den Betriebsvorschriften der An-

lage zu erfassen sind. 
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2.2 Konzept des gestaffelten Einschlusses der radioaktiven Inventare (Barrieren-

konzept) 

2.2 (1) Der Einschluss der im Kernkraftwerk befindlichen radioaktiven Stoffe ist durch ge-

staffelte Barrieren sowie durch Rückhaltefunktionen sicherzustellen. Dabei sind die 

Barrieren in ihrer Gesamtheit so auszulegen und während der gesamten Betriebs-

dauer in einem solchen Zustand zu halten, dass bei den gemäß Ziffer 2.1 (3) auf 

den verschiedenen Sicherheitsebenen zu unterstellenden Ereignissen und den sich 

daraus ergebenden mechanischen, thermischen, chemischen und durch Strahlung 

hervorgerufenen Belastungen die unter Ziffer 2.4 angegebenen radiologischen Si-

cherheitsziele eingehalten werden. 

2.2 (2) Wenn aufgrund vorgesehener betrieblicher Vorgänge Barrieren nicht wirksam sind, 

müssen zur Einhaltung der radiologischen Sicherheitsziele (siehe Ziffer 2.4 (1)) an-

dere Maßnahmen und technische Einrichtungen verfügbar sein, die eine den jewei-

ligen Bedingungen entsprechende wirksame und zuverlässige Rückhaltefunktion si-

cherstellen. Dies gilt hinsichtlich des Brennelement-Wechsels oder des Maschinen-

hauses von SWR-Anlagen und umfasst insbesondere Maßnahmen und Einrichtun-

gen wie: Wasservorlagen, Druckstaffelungen, Filterungen, Gebäudestrukturen. 

2.2 (3) Auf den Sicherheitsebenen 1 und 2 sind neben den erforderlichen Rückhaltefunktio-

nen zur Erfüllung der radiologischen Sicherheitsziele zu gewährleisten: 

a) für den Einschluss des Aktivitätsinventars des Reaktorkerns während der Be-

triebsphasen A bis C, in der Phase C bis zum Zeitpunkt des Öffnens des Sicher-

heitsbehälters) mindestens folgende Barrieren:  

1. die Brennstabhüllrohre, abgesehen vom zulässigen Umfang betrieblich be-

dingter Hüllrohrschäden, 

2. die druckführende Umschließung des Reaktorkühlmittels und 

3. der Sicherheitsbehälter 

b) für den Einschluss des Aktivitätsinventars des Reaktorkerns während der Be-

triebsphasen B und E als Barriere mindestens das Brennstabhüllrohr, abgese-

hen vom zulässigen Umfang betrieblich bedingter Hüllrohrschäden. 

c) für den Einschluss des Aktivitätsinventars der bestrahlten Brennelemente, die in 

der Anlage gehandhabt bzw. gelagert werden, während der Betriebsphasen A 

bis F als Barrieren das Brennstabhüllrohr, abgesehen vom zulässigen Umfang 
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betrieblich bedingter Hüllrohrschäden, sowie der Sicherheitsbehälter. Ein nicht 

vorhandener Sicherheitsbehälter ist durch Rückhaltefunktionen zu kompensie-

ren. Dies gilt unbeschadet der Barriere „verschlossener Transport- und Lager-

behälter“  

d) der sichere kontrollierte Einschluss des sonstigen Aktivitätsinventars in der An-

lage in allen Betriebsphasen. 

2.2 (4) Auf der Sicherheitsebene 3 sind neben den Rückhaltefunktionen zur Erfüllung der 

radiologischen Sicherheitsziele zu gewährleisten: 

a) für den Einschluss des Aktivitätsinventars des Reaktorkerns während der Be-

triebsphasen A bis C  (in der Phase C bis zum Zeitpunkt des Öffnens des Si-

cherheitsbehälters) 

− bei den Ereignissen, bei denen als einleitendes Ereignis kein Versagen ei-

ner Barriere postuliert wird, alle drei Barrieren gemäß Ziffer 2.2 (3a), 

− bei den Störfällen mit Kühlmittelverlust der Sicherheitsbehälter und  

− bei Störfällen mit ereignisbedingtem Bypass des Sicherheitsbehälters die 

Brennstabhüllrohre.  

b) für den Einschluss des Aktivitätsinventars des Reaktorkerns während der Be-

triebsphasen C (nach dem Öffnen des Sicherheitsbehälters) bis E als Barrieren 

mindestens das Brennstabhüllrohr, abgesehen von ggf. ereignisspezifisch pos-

tulierten Hüllrohrschäden. 

c) bei der Handhabung und Lagerung von Brennelementen das Brennstabhüllrohr, 

abgesehen von ggf. ereignisspezifisch postulierten Hüllrohrschäden. .  

2.2 (5) Auf der Sicherheitsebene 4a ist für den Einschluss des Aktivitätsinventars im Reak-

torkern 

− während der Betriebsphasen A bis C die Integrität der druckführenden Um-

schließung sowie ereignisabhängig entweder der Brennstabhüllrohre oder des 

Sicherheitsbehälters  

− während der Betriebsphasen D bis E die Integrität der Brennstabhüllrohre 

zu gewährleisten. 
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Für den Einschluss des Aktivitätsinventars in den bestrahlten, gelagerten Brennele-

menten ist die Integrität der Brennstabhüllrohre zu gewährleisten.  

2.2 (6) Auf den Sicherheitsebenen 4b und 4c ist neben der Aufrechterhaltung von Rückhal-

tefunktionen hinsichtlich des Aktivitätsinventars des Reaktorkerns  

− bei Ereignisabläufen mit Umgehung des Sicherheitsbehälters die Integrität der 

Brennstabhüllrohre, 

− ansonsten die Funktion des Sicherheitsbehälters 

und hinsichtlich des Aktivitätsinventars der bestrahlten gelagerten Brennelemente 

die Integrität der Brennstabhüllrohre anzustreben.  

2.3 Konzept der Grundlegenden Sicherheitsfunktionen 

2.3 (1) Zuverlässigkeit und Wirksamkeit des Einschlusses der in den Brennelementen be-

findlichen radioaktiven Stoffe ist durch die grundlegenden Sicherheitsfunktionen  

a) Kontrolle der Reaktivität, 

b) Kühlung der Brennelemente und 

c) Erhalt der Barrierenintegrität 

entsprechend den jeweiligen Anforderungen auf den Sicherheitsebenen sicherzu-

stellen. 

2.3 (2) Auf den Sicherheitsebenen 1 bis 4a sind folgende Anforderungen einzuhalten:  

− Zur Sicherstellung der Kontrolle der Reaktivität: 

• Reaktivitätsänderungen sind auf als zulässig nachgewiesene Werte zu be-

schränken, 

• der Reaktorkern muss sicher abzuschalten sein und langfristig unterkritisch 

gehalten werden können, 

• die Brennelemente bei der Handhabung sowie im Lager für unbestrahlte 

Brennelemente und im Brennelementlagerbecken müssen stets unterkri-

tisch sein. 

− Zur Sicherstellung der Kühlung der Brennelemente: 

• Kühlmittel und Wärmesenken sind stets ausreichend bereitzustellen, 
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• der Wärmetransport vom Brennstoff bis zur Wärmesenke sowie  

• die Wärmeabfuhr aus dem Brennelementlagerbecken ist sicherzustellen. 

− Zur Sicherstellung der Barrierenintegrität: 

• Die sich auf den verschiedenen Sicherheitsebenen ergebenden mechani-

schen, thermischen, chemischen und durch Strahlung hervorgerufenen Be-

lastungen sind derart zu limitieren, dass die unter Ziffer 2.4 angegebenen 

radiologischen Sicherheitsziele eingehalten werden und die Kontrolle der 

Reaktivität sowie die Kühlung der Brennelemente sichergestellt sind.  

2.3 (3) Auf der Sicherheitsebene 4b soll die Kontrolle der Reaktivität sowie die Kühlung der 

Brennelemente erhalten oder wieder hergestellt werden und die Anlage in einen 

langfristig sicheren Zustand überführt werden. Die Integrität des Sicherheitsein-

schlusses oder mindestens einer Barriere soll erhalten bleiben.  

2.3 (4) Auf der Sicherheitsebene 4c soll vorrangig eine Begrenzung der Aktivitätsfreiset-

zung erzielt werden, indem der Sicherheitseinschluss erhalten und ein langfristig 

kontrollierter Zustand abgesichert werden. 

Hinweis Die auf den einzelnen Sicherheitsebenen im Hinblick auf die grundlegenden Sicherheitsfunktionen 

jeweilig einzuhaltenden sicherheitstechnischen Nachweisziele und Nachweiskriterien sind für die Si-

cherheitsebenen 2 bis 4a in „Sicherheitsanforderungen für Kernkraftwerke: Bei Druck- und Siedewas-

serreaktoren zu berücksichtigende Ereignisse", für die Notfallmaßnahmen der Sicherheitsebenen 4b 

und 4c in „Sicherheitsanforderungen für Kernkraftwerke: Anforderungen an den anlageninternen Not-

fallschutz“ aufgeführt.  

2.4 Radiologische Sicherheitsziele 

2.4 (1) Auf den Sicherheitsebenen 1 und 2 

− ist die Strahlenexposition des Personals bei allen Tätigkeiten unter Berücksich-

tigung aller Umstände des Einzelfalls auch unterhalb der Grenzwerte der Strah-

lenschutzverordnung so gering wie möglich zu halten, 

− muss jede Ableitung radioaktiver Stoffe mit Luft oder Wasser kontrolliert auf den 

dafür vorgesehenen Ableitungspfaden erfolgen; die Ableitungen sind zu über-

wachen und nach Art und Aktivität zu dokumentieren und zu spezifizieren; und 

− ist jede Strahlenexposition oder Kontamination von Mensch und Umwelt durch 

Direktstrahlung aus der Anlage sowie durch die Ableitung radioaktiver Stoffe un-
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ter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls auch unterhalb der Grenz-

werte der Strahlenschutzverordnung so gering wie möglich zu halten. 

Auf der Sicherheitsebene 3 

− sind bei der Planung von Tätigkeiten zur Beherrschung von Ereignissen, zur 

Minderung ihrer Auswirkungen oder zur Beseitigung ihrer Folgen für die Strah-

lenexposition des Personals höchstens die einschlägigen Grenzwerte der Strah-

lenschutzverordnung zu Grunde zu legen, 

− sind für die Auslegung der Anlage zum Schutz der Bevölkerung vor freiset-

zungsbedingten Strahlenexpositionen höchstens die einschlägigen Störfallpla-

nungswerte der Strahlenschutzverordnung zu Grunde zu legen, 

− muss eine etwaige Freisetzung auf dafür vorgesehenen Freisetzungspfaden er-

folgen; die Freisetzung ist zu überwachen und nach Art und Aktivität zu doku-

mentieren und zu spezifizieren; und 

− sind die radiologischen Auswirkungen innerhalb und außerhalb der Anlage unter 

Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls so gering wie möglich zu hal-

ten. 

Auf der Sicherheitsebene 4 

− sind bei der Planung von Tätigkeiten zur Beherrschung von Ereignissen und Er-

eignisabläufen, zur Minderung ihrer Auswirkungen oder zur Beseitigung ihrer 

Folgen für die voraussichtliche Strahlenexposition des Personals die einschlägi-

gen Vorgaben der Strahlenschutzverordnung zu Grunde zu legen, 

− ist die Überwachung von Freisetzungen radioaktiver Stoffe nach Art und Aktivi-

tät sicherzustellen und 

− sind radiologische Auswirkungen innerhalb und außerhalb der Anlage unter Be-

rücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls so gering wie möglich zu halten. 

2.4 (2) Alle sicherheitstechnisch wichtigen Einrichtungen eines Kernkraftwerkes sind so 

auszulegen, in einem solchen Zustand zu halten und so gegen Einwirkungen zu 

schützen, dass sie ihre zur Einhaltung der Anforderungen gemäß Ziffer 2.4 (1) be-

nötigten sicherheitstechnischen Aufgaben erfüllen. 
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Alle Einrichtungen eines Kernkraftwerkes, die radioaktive Stoffe enthalten oder ent-

halten können, müssen so beschaffen, angeordnet und abgeschirmt sein, dass be-

züglich der Strahlenexposition von Personen bei allen auf den Sicherheitsebenen 1 

und 2 erforderlichen Tätigkeiten sowie bei der Planung von Tätigkeiten zur Beherr-

schung von Ereignissen und Ereignisabläufen der Sicherheitsebenen 3 und 4 zur 

Minderung ihrer Auswirkungen oder zur Beseitigung ihrer Folgen die einschlägigen 

Anforderungen gemäß Ziffer 2.4 (1) erfüllt werden.  

Die Einrichtungen müssen instandhaltungsfreundlich beschaffen und angeordnet 

sein. 

3. Übergreifende technische Anforderungen 

3.1 Generelle Anforderungen 

3.1 (1) Auf Maßnahmen und Einrichtungen der Sicherheitsebenen 1 bis 3 sind bezüglich 

aller Betriebsphasen sicherheitsfördernde Auslegungs-, Fertigungs- und Betriebs-

grundsätze anzuwenden. Insbesondere sind zu verwirklichen: 

a) sicherheitstechnisch begründete Sicherheitszuschläge bei der Auslegung der-

Komponenten; geringe Abweichungen von den Auslegungswerten dürfen zu 

keiner sicherheitstechnisch bedeutenden Änderung des Anlagenzustands füh-

ren; hierbei können anerkannte Regeln und Standards Anwendung finden; 

b) Verwendung geeigneter Werkstoffe, 

c) Instandhaltungsfreundlichkeit von Einrichtungen unter besonderer Berücksichti-

gung der Strahlenexposition des Personals, 

d) ergonomische Maßnahmen an den Arbeitsplätzen, 

e) Sicherstellung und Erhalt der Qualitätsmerkmale bei Fertigung, Errichtung und 

Betrieb, 

f) Durchführung von wiederkehrenden Prüfungen in dem sicherheitstechnisch 

notwendigen Umfang 

g) zuverlässige Überwachung der in den jeweiligen Betriebsphasen relevanten Be-

triebszustände, einschließlich der Alterung); 
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h) Aufstellung eines Überwachungskonzepts mit Überwachungseinrichtungen zur 

Erkennung betriebsbedingter Schäden. 

3.1 (2) Auf Maßnahmen und Einrichtungen der Sicherheitsebene 3 (Sicherheitseinrichtun-

gen) sind folgende Grundsätze anzuwenden: 

a) Redundanz,  

b) Diversität,  

c) Entmaschung von redundanten Teilsystemen, soweit dieser sicherheitstechni-

sche Vorteile nicht entgegenstehen, 

d) räumliche Trennung redundanter Teilsysteme; 

e) sicherheitsgerichtetes Systemverhalten bei Fehlfunktion von Teilsystemen oder 

Anlagenteilen;  

f) Bevorzugung passiver gegenüber aktiver Sicherheitseinrichtungen;  

g) Bevorzugung von Prinzipien der inhärent sicheren Auslegung; 

h) Automatisierung (von Hand auszulösende Maßnahmen finden in der Störfall-

analyse grundsätzlich nicht vor Ablauf von 30 Minuten Berücksichtigung). 

3.1 (3) Sicherheitseinrichtungen müssen so redundant und entmascht sein, dass im Anfor-

derungsfall ein unterstellter Einzelfehler in der Sicherheitseinrichtung beherrscht 

wird. 

Sofern gemäß den genehmigten Betriebsvorschriften betriebsbegleitende Instand-

haltungsarbeiten an einer Redundanz mit damit einhergehender Unverfügbarkeit 

von Sicherheitseinrichtungen zulässig sind, ist zusätzlich zum Einzelfehler grund-

sätzlich zu unterstellen, dass eine Redundanz der von solchen Arbeiten betroffenen 

Sicherheitseinrichtung zum Zeitpunkt des Anforderungsfalles nicht verfügbar ist. 

3.1 (4a) Die Qualität aller Einrichtungen eines Kernkraftwerkes, einschließlich der Bauwerke, 

muss ihrer sicherheitstechnischen Bedeutung entsprechen. Bei Auslegung, Ferti-

gung, Errichtung und Prüfung sowie Betrieb und Instandhaltung der sicherheitstech-

nisch wichtigen Anlageteile sind Grundsätze und Verfahren anzuwenden, die ent-

sprechend den besonderen sicherheitstechnischen Erfordernissen der Kerntechnik 

nach dem Stand von Wissenschaft und Technik entsprechen. Bei anerkannten Re-
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geln der Technik sind diese im Einzelfall darauf zu überprüfen, ob sie dem Stand 

von Wissenschaft und Technik entsprechen. 

3.1 (4b) Die sicherheitstechnischen Aufgaben aller Einrichtungen müssen klar definiert und 

dokumentiert sein. Entsprechend ihrer sicherheitstechnischen Bedeutung sind für al-

le Einrichtungen mit sicherheitstechnischer Bedeutung Auslegungsvorschriften, 

Werkstoffvorschriften, Bauvorschriften und Prüfvorschriften sowie Betriebsvorschrif-

ten und Instandhaltungsvorschriften vorzuhalten bzw. aufzustellen und anzuwen-

den.  

In den Prüfvorschriften sind Vorprüfung, Werkstoffprüfungen, Bauprüfungen, Druck-

prüfungen, Abnahmeprüfungen und Funktionsprüfungen sowie regelmäßig wieder-

kehrende Prüfungen im Einzelnen festzulegen.  

Die Einhaltung dieser Vorschriften ist im Rahmen eines Qualitätsgewährleistungs-

programms zu überwachen. Das Ergebnis der Qualitätsüberwachung mit den Er-

gebnissen der Prüfungen ist zu dokumentieren. Die zur Beurteilung der Qualität not-

wendigen Unterlagen über Auslegung, Fertigung, Errichtung und Prüfungen sowie 

Betrieb und Instandhaltung der sicherheitstechnisch wichtigen Einrichtungen müs-

sen während der gesamten Betriebsdauer der Anlage verfügbar sein. 

3.1 (5) Alle Einrichtungen müssen so beschaffen und angeordnet sein, dass sie entspre-

chend ihrer sicherheitstechnischen Bedeutung und Aufgabe vor ihrer Inbetriebnah-

me und danach in regelmäßigen Zeitabständen in hinreichendem Umfang im Hin-

blick auf die Feststellung des spezifikationsgerechten Zustands und die Erkennung 

sich anbahnender Abweichungen von prüfbaren Qualitätsmerkmalen geprüft und 

gewartet werden können.  

3.1 (6a) Nicht in dem für die Erkennung etwaiger Mängel an Einrichtungen nach dem Stand 

der Technik erforderlichen Umfang durchführbare regelmäßig wiederkehrende Prü-

fungen sind nur in Ausnahmefällen zulässig, wie z.B. 

− wenn eine Prüfaussage von vergleichbaren Stellen herangezogen werden kann 

und die Prüfung bei der Herstellung keine Befunde ergeben hat oder 

− bei vorwiegend ruhender Beanspruchung und wirksamen Schutzmaßnahmen 

gegen Einflüsse von Korrosion und Alterung. 
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3.1 (6b) Im Falle einer solchen eingeschränkten Prüfbarkeit sind für die Beherrschung mögli-

cher Folgen aus diesen Mängeln solche Maßnahmen und Einrichtungen zu treffen, 

dass auch bei den unter diesen Umständen in Betracht zu ziehenden Ereignissen 

die Einhaltung der jeweiligen sicherheitstechnischen Nachweisziele und Nachweis-

kriterien gewährleistet ist. 

3.1 (6c) Kombinationen von störfallauslösenden Ereignissen auf Grund eingeschränkter 

Prüfbarkeit mit sonstigen störfallauslösenden Ereignissen oder gemeinsame Ausfäl-

le von gleichartigen und gleichartig belasteten Einrichtungen mit eingeschränkter 

Prüfbarkeit sind zu unterstellen, sofern nicht nachgewiesen wird, dass durch in Ziffer 

3.1 (6b) genannte Maßnahmen sicherheitstechnisch bedeutsame Zustands- und 

Funktionsbeeinträchtigungen auszuschließen sind. 

3.1 (7) Die Zuverlässigkeit und Wirksamkeit der Maßnahmen und Einrichtungen der Si-

cherheitsebene 3, einschließlich der Hilfs- und Versorgungssysteme, ist bei Anfor-

derung auch bei ggf. zusätzlichen störfallbedingten Folgeausfällen, bei gleichzeiti-

gem bzw. zeitlich versetztem Ausfall der Eigenbedarfsversorgung sowie bei den 

Ausfallannahmen gemäß dem Einzelfehlerkonzept nach Ziffer 3.1 (3) sicherzustel-

len. 

3.1 (8) Die Maßnahmen und Einrichtungen der Sicherheitsebene 4a haben folgende Anfor-

derungen zu erfüllen: 

a) sicherheitstechnisch nachteilige Auswirkungen auf Maßnahmen und Einrichtun-

gen vorgelagerter Sicherheitsebenen sind auszuschließen; 

b) bei Notstandsfällen: Gewährleistung einer verfahrenstechnischen Autarkie des 

Notstandssystems im Hinblick auf alle Kühl- und Betriebsmittel, die notwendig 

sind, um die Anlage in einen sicheren Zustand zu bringen und darin zu halten, 

mindestens für 10 Stunden; 

c) bei Notstandsfällen: Automatisierung (von Hand auszulösende Notstandsmaß-

nahmen finden in der Ereignisanalyse nicht vor Ablauf von 30 Minuten Berück-

sichtigung). 

3.1 (9) Die Maßnahmen und Einrichtungen des anlageninternen Notfallschutzes müssen 

wirksam und mit dem vorhandenen Sicherheitskonzept verträglich sein.  
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Sie haben sich an dem Potential der von der Anlagentechnik gegebenen Möglich-

keiten auszurichten. 

3.1 (10) Das Kernkraftwerk muss einfache, deutlich und dauerhaft gekennzeichnete und 

ausfallsicher beleuchtete Flucht- und Rettungswege besitzen. Es müssen geeignete 

Alarmeinrichtungen und Kommunikationsmittel vorhanden sein, durch die allen in 

der Anlage anwesenden Personen von mindestens einer zentralen Stelle aus An-

weisungen für das Verhalten bei Störfällen gegeben werden können. Die für die Si-

cherheit auf den Sicherheitsebenen 1 bis 4 erforderliche Kommunikation innerhalb 

des Kernkraftwerkes und nach außerhalb muss jederzeit gewährleistet sein.  

3.1.(11) Für den sicheren Betrieb einer Anlage sind schriftliche Anweisungen zu erstellen, 

a) in denen die für die Sicherheitsebenen 1 bis 4 erforderlichen Grenzwerte und 

Bedingungen, technischen Handlungen und Anweisungen sowie organisatori-

schen Abläufe vorgeschrieben werden, 

b) in denen die erforderlichen wiederkehrenden Prüfungen an sicherheitstechnisch 

wichtigen Maßnahmen und Einrichtungen festgelegt sind. 

3.1 (12) Auf der Sicherheitsebene 4c sind zusätzlich Notfallstrategien zur Unterstützung des 

anlageninternen Krisenstabs zur Verfügung zu stellen, in denen die Einsatzmöglich-

keiten von verfügbaren Maßnahmen und Einrichtungen zur Schadensbegrenzung 

bei Unfällen mit schweren Kernschäden und zur Überführung der Anlage in einen 

langfristig kontrollierbaren Zustand dargestellt sind. 

3.2 Leittechnik 

3.2 (1) Das Kernkraftwerk muss betriebliche Steuer- und Regeleinrichtungen der Sicher-

heitsebene 1 vorsehen, die so ausgelegt und betrieben werden müssen, dass auch 

ohne Inanspruchnahme der Einrichtungen der Sicherheitsebene 2 ein möglichst stö-

rungsfreier Betrieb der Anlage gewährleistet ist. 

3.2 (2) Das Kernkraftwerk muss in der Sicherheitsebene 2 leittechnische Einrichtungen 

vorsehen, die geeignet sind, eine Anforderung an die Schutzaktionen der Sicher-

heitsebene 3 zu vermeiden.  

3.2 (3) Das Kernkraftwerk muss Überwachungs- und Meldeeinrichtungen haben, die auf 

den Sicherheitsebenen 1 bis 4a jederzeit einen ausreichenden Überblick über den 
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sicherheitsrelevanten Zustand der Anlage und die ablaufenden relevanten Prozesse 

ermöglichen und alle sicherheitstechnisch wichtigen Betriebsparameter registrieren 

können. 

Es müssen Gefahrenmeldeeinrichtungen vorhanden sein, die Veränderungen des 

Betriebszustandes, aus denen sich eine Verminderung der Sicherheit ergeben 

könnte, so frühzeitig anzeigen, dass die Einhaltung der jeweiligen sicherheitstechni-

schen Nachweisziele gewährleistet werden kann. 

3.2 (4) Das Kernkraftwerk muss eine Störfallinstrumentierung haben, die bei Ereignisabläu-

fen und Anlagenzuständen der Sicherheitsebenen 3 und 4 

1. ausreichende Informationen über den Zustand der Anlage liefert, um die erfor-

derlichen Schutzmaßnahmen für Personal und Anlage bzw. Maßnahmen des 

anlageninternen Notfallschutzes ergreifen und ihre Wirksamkeit feststellen zu 

können, 

2. Hinweise auf den Verlauf des Ereignisses gibt und seine Dokumentation ermög-

licht, 

3. eine Abschätzung der Auswirkungen auf die Umgebung gestatten. 

3.2 (5) Auf den Sicherheitsebenen 4b und 4c dürfen Maßnahmen des anlageninternen Not-

fallschutzes Vorrang vor konkurrierenden Aktionen des Reaktorschutzes und vor 

Verriegelungen haben. Eingriffe in den Reaktorschutz sind daher erlaubt, wenn 

Maßnahmen des anlageninternen Notfallschutzes dies erfordern. 

3.2 (6) Die leittechnischen Einrichtungen, die im Rahmen von Maßnahmen des anlagenin-

ternen Notfallschutzes verwendet werden sollen, sind so auszulegen, dass sie ihre 

geplanten Leittechnikfunktionen unter den sich für die jeweilige Leittechnikfunktion 

aus der Ereignisablaufanalyse ergebenden Umgebungsbedingungen mit ausrei-

chender Zuverlässigkeit erfüllen können. 

3.2 (7) Das Kernkraftwerk muss mit einem zuverlässigen Reaktorschutzsystem (Leittech-

nikfunktion der Sicherheitsebene 3) ausgerüstet sein, das bei Erreichen festgelegter 

Ansprechwerte Schutzaktionen auslöst.  

3.2 (7a) Das Reaktorschutzsystem ist zuverlässig nach folgenden Grundsätzen anzuwen-

den: 
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− redundante Auslegung von Komponenten, Baugruppen und Untersystemen,  

− räumlich getrennte Installation entsprechend dem Wirkungsbereich möglicher 

versagensauslösender Ereignisse, 

− Diversität, 

− selbsttätige Überwachung auf einen Ausfall hin, 

− Anpassung der Komponenten an die möglichen Umgebungsbedingungen, 

− einfache Struktur der Software, 

− Begrenzung des Funktionsumfangs auf das sicherheitstechnisch notwendige 

Maß. 

3.2 (7b) Das Reaktorschutzsystem muss so ausgelegt sein, dass Schutzaktionen grundsätz-

lich automatisch ausgeführt werden. Nur wenn gewährleistet ist, dass vom Zeitpunkt 

des Erkennens eines zu einem Störfall führenden Ereignisablaufes bis Auslösung 

der zur Beherrschung notwendigen Schutzaktion eine ausreichend große Zeitspan-

ne (Richtzeit 30 Minuten) für die Entscheidungsfindung und für die Durchführung der 

Schutzaktion durch das Personal zur Verfügung steht, dürfen notwendige Schutzak-

tionen auch von Hand ausgelöst werden. 

3.2 (7c) Die Reaktorschnellabschaltung muss jederzeit von Hand ausgelöst werden können.  

3.2 (7d) In Betriebsphasen außerhalb der Betriebsphasen A und B, in denen Teile der Si-

cherheitsleittechnik planungsgemäß nicht verfügbar sind, ist die zuverlässige und 

wirksame Störfallbeherrschung für die in diesen Phasen zu unterstellenden Ereig-

nisse unter diesen Bedingungen zu gewährleisten. 

3.2 (8) Für jedes vom Reaktorschutzsystem zu beherrschende Ereignis sollen grundsätz-

lich mindestens zwei Anregungskriterien zur Verfügung stehen. Als Anregungskrite-

rien sind soweit wie möglich verschiedene physikalische Größen heran zu ziehen. 

Prozessvariable, die aus anderen Größen abgeleitet sind oder erst im Zusammen-

wirken mit weiteren Prozessvariablen (z.B. UND- Verknüpfungen) die Anregungskri-

terien für Schutzaktionen ergeben, sind als eine Größe zu werten. Ist die Forderung 

nach grundsätzlich zwei Anregungskriterien nicht zu erfüllen, weil z.B. nur eine phy-

sikalische Größe zur Verfügung steht, so muss die Messwerterfassung der allein he-

rangezogenen Größe im Verhältnis zur Messwerterfassung der übrigen Größen ent-

sprechend sicherheitstechnisch höherwertig aufgebaut sein. 
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3.2 (9) Das Reaktorschutzsystem ist von den leittechnischen Einrichtungen der Sicher-

heitsebenen 1 und 2 so weit unabhängig auszuführen, dass bei auftretenden Stö-

rungen (bspw. Softwareversagen oder Ausfälle von Einrichtungen der Sicherheits-

ebenen 1 und 2) die Wirksamkeit und Zuverlässigkeit des Reaktorschutzsystems 

erhalten bleibt. 

3.2 (10) Die mechanischen und elektrischen Geräte der Messkanäle des Reaktorschutzsys-

tems dürfen grundsätzlich nicht für Funktionen im Rahmen der Reaktorregelung 

verwendet werden. Ausnahmen sind nur zulässig, wenn sie auf Grund der techni-

schen Eigenart des Reaktorschutzsystems oder der Mess-, Steuer- und Regelsys-

teme erforderlich sind, und wenn gewährleistet ist, dass das Reaktorschutzsystem 

in seinen sicherheitstechnischen Funktionen dadurch nicht beeinträchtigt wird. 

3.2 (11) Redundante Teile des Reaktorschutzsystems sollen grundsätzlich voneinander un-

abhängige Einrichtungen zur Messwerterfassung und Signalverarbeitung besitzen. 

Verknüpfungsstellen dürfen die Redundanz und Auslösesicherheit des Systems 

nicht verschlechtern. 

3.2 (12) Das Reaktorschutzsystem muss so ausgelegt sein, dass es auch bei Störungen im 

Reaktorschutzsystem keine Aktionen auslöst, die die Reaktoranlage in einen Störfall 

überführen können. Redundante Teile des Reaktorschutzsystems sollen räumlich so 

voneinander getrennt werden, dass Störungen innerhalb eines Teilsystems nicht 

gleichzeitig die Funktion der übrigen Systeme beeinträchtigen. 

3.2 (13a) Softwarebasierte Leittechnik 

Die von leittechnischen Einrichtungen auszuführenden Funktionen sind entspre-

chend ihrer sicherheitstechnischen Bedeutung in Orientierung an den Sicherheits-

ebenen zu klassifizieren (siehe auch Ziffer 2.1 (10)). Die Anforderungen an Entwurf, 

Implementierung, Qualifizierung, Inbetriebsetzung, Betrieb und Modifizierung der 

Software für leittechnische Einrichtungen sind entsprechend der sicherheitstechni-

schen Klassifizierung festzulegen. 

3.2 (13b) Die Software mit sicherheitstechnischer Bedeutung für leittechnische Einrichtungen 

muss anhand eines definierten, in Phasen gegliederten Vorgehens entwickelt, ge-

testet, eingesetzt und dokumentiert werden. 
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3.2 (13c) Leittechnik mit höherer sicherheitstechnischer Bedeutung muss von der Leittechnik 

mit geringerer sicherheitstechnischer Bedeutung so unabhängig sein, dass bei be-

stimmungsgemäßem Betrieb und bei versagensauslösenden Ereignissen, Ausfällen 

oder Softwareversagen der leittechnischen Einrichtungen mit geringerer sicherheits-

technischen Bedeutung die Funktion der Leittechnik mit höherer sicherheitstechni-

scher Bedeutung erhalten bleibt. 

3.2 (13d) Softwarebasierte Einrichtungen müssen entsprechend ihrer sicherheitstechnischen 

Bedeutung für die Hard- und Software dokumentiert und nachweisbar zuverlässig 

sein. Hierbei ist die mit dem Einsatz der Software verbundene Komplexität konser-

vativ zu berücksichtigen. 

3.2 (13e) Beim Nachweis der Zuverlässigkeit ist die verfügbare Betriebserfahrung mit soft-

warebasierter Leittechnik heranzuziehen. 

3.2 (13f) Um eine der sicherheitstechnischen Bedeutung der leittechnischen Funktionen an-

gemessene Zuverlässigkeit der softwarebasierten Leittechnik zu erreichen, sind  

− fehlervermeidende (z. B. ein qualitätsgesicherter Entwicklungsprozess und eine 

entsprechende Qualifizierung der Software),  

− fehlerentdeckende (z. B. Hardware- und softwaremäßig realisierte Selbstüber-

wachungsmaßnahmen) und  

− fehlerbeherrschende (z. B. fehlertolerante Auslegung, funktionale Diversität)  

 Maßnahmen anzuwenden.  

3.2 (13g) Der unberechtigte Zugriff auf Informations- und Leittechniksysteme der Anlage ist zu 

verhindern. Die Wirksamkeit und Zuverlässigkeit der hierfür vorzusehenden Maß-

nahmen müssen der sicherheitstechnischen Bedeutung der Informations- und Leit-

techniksysteme entsprechen. 

3.3 Warten 

3.3 (1) Es muss eine Warte vorhanden sein, von der aus das Kernkraftwerk sicher betrie-

ben werden kann und von der aus bei Störfällen Maßnahmen ergriffen werden kön-

nen, um das Kernkraftwerk in einem sicheren Zustand zu halten oder es in einen 

solchen zu überführen. 
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3.3 (2) Außerhalb der Warte ist eine Notsteuerstelle vorzusehen, mit deren Hilfe der Kern-

reaktor bei Funktionsausfall der Warte einschließlich der in Betracht zu ziehenden 

Wartennebenräume, wie z.B. Rangierverteiler und Elektronikraum, abgeschaltet und 

unterkritisch gehalten, die Nachwärme abgeführt und die hierfür wesentlichen Be-

triebsparameter überwacht werden können. 

3.3 (3) Die Warte und die Notsteuerstelle müssen so voneinander räumlich getrennt sein, 

voneinander unabhängig mit Energie versorgt werden und derart gegen Einwirkun-

gen von Außen geschützt sein, dass Warte und Notsteuerstelle nicht gleichzeitig 

außer Funktion gesetzt werden können. 

3.3 (4) Die Auslegung der Warte und der Notsteuerstelle soll ergonomisch sicherheitsge-

richtetes Verhalten des Personals unterstützen. 

3.3 (5) Maßnahmen des anlageninternen Notfallschutzes sind soweit wie möglich an einer 

zentralen Stelle der Anlage einzuleiten und durchzuführen.  

Die erforderlichen Informationen über den Anlagenzustand und die radiologische Si-

tuation in der Anlage und in der Umgebung müssen vorliegen.  

3.3 (6) Es sind die notwendigen Vorkehrungen zu treffen, um einen längeren Aufenthalt des 

Einsatzpersonals im Notfall an der für die Vorbereitung, Durchführung und Überwa-

chung der Maßnahmen des anlageninternen Notfallschutzes vorgesehenen Stellen 

zu gewährleisten. 

3.4 Versorgungsfunktionen 

3.4 (1) Die elektrische Energieversorgung eines Kernkraftwerkes ist so auszulegen, dass 

auf den Sicherheitsebenen 1 bis 4a die elektrische Versorgung der Verbraucher un-

ter Einhaltung ihrer elektrischen Versorgungsbedingungen sichergestellt ist. Sie ist 

dabei so zuverlässig auszulegen, dass sie die Nichtverfügbarkeit der zu versorgen-

den Systeme nicht bestimmt. 

Für die Notfallmaßnahmen der Sicherheitsebenen 4b und 4c dürfen elektrische Ein-

richtungen aller Sicherheitsebenen verwendet werden, wenn sie geeignet sind, un-

ter den jeweils zu unterstellenden Umgebungs- und Betriebsbedingungen ihre Auf-

gabe zu erfüllen. 
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3.4 (2) Es müssen mindestens zwei weitgehend unabhängige Netzanschlüsse für die E-

nergieversorgung des Kernkraftwerkes (Sicherheitsebene 1 und 2) vorhanden sein. 

Zusätzlich zur elektrischen Energieversorgung aus den Netzanschlüssen und dem 

Hauptgenerator sind für die sicherheitstechnisch wichtigen Einrichtungen zuverläs-

sige Notstromversorgungsanlagen vorzusehen, die die elektrische Energieversor-

gung dieser Einrichtungen bei Ausfall der Netzeinspeisung und des Hauptgenera-

tors gewährleisten. 

3.4 (3) Für die Notstromversorgung sind voneinander unabhängige, redundante Notstrom-

anlagen vorzusehen, so dass die Notstromversorgung auch unter Beachtung der 

Vorgaben des Einzelfehlerkonzepts nach Ziffer 3.1 (3) gewährleistet ist. Die Redun-

danz der Notstromanlagen muss mindestens der Redundanz der zu versorgenden 

verfahrenstechnischen Einrichtungen entsprechen.  

3.4 (4) Bei Einwirkungen von Außen dürfen nicht alle Notstromversorgungsanlagen gleich-

zeitig außer Funktion gesetzt werden können. 

3.4 (5) Es ist zu gewährleisten, dass vor Ablauf der für den unterbrechungslosen Dauerbe-

trieb der Notstromerzeuger zulässigen Zeit der Notstrombedarf anderweitig gedeckt 

werden kann. Dazu ist mit mindestens einer Verbindung zu einem Netz oder exter-

nen Kraftwerk eine frühzeitige Netzrückschaltung gesichert zu ermöglichen. 

3.4 (6) Die notwendige Energieversorgung für die Durchführung der Notfallmaßnahmen auf 

den Sicherheitsebenen 4b und 4c ist sicherzustellen.  

3.4 (7) Zur Beherrschung eines Ausfalls der elektrischen Energieversorgung des Kern-

kraftwerkes einschließlich der Notstromerzeugungsanlagen sind folgende Maßnah-

men vorzusehen:  

− mindestens eine zusätzliche Einspeisemöglichkeit über ein im Nahbereich des 

Kernkraftwerkes erdverlegtes Kabel, 

− Vorhaltung elektrischer Energiespeicher mit ausreichender Kapazität, so dass 

die notwendigen Funktionen auf den Sicherheitsebenen 3 bis 4b bis zur Wie-

derherstellung der elektrischen Energieversorgung durchgeführt werden kön-

nen. 

3.4 (8) Das Kernkraftwerk muss über zuverlässige lüftungstechnische Einrichtungen für 

folgende Räume verfügen: 
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a) Räume, in denen anders nicht sichergestellt werden kann, dass die mit der Fort-

luft abzuleitende Menge der radioaktiven Stoffe in die Umgebung zur Einhaltung 

der einschlägigen Anforderungen gemäß Ziffer 2.4 (1) gering gehalten wird;  

b) Räume, in denen die für die Sicherheitsebenen 1 und 2 als zulässig spezifizier-

ten Werte für die Raumluftzustände anders nicht eingehalten werden können; 

c) Räume, in denen die Luft durch ein Inertgas ersetzt ist, oder in denen aus Grün-

den des Arbeitsschutzes bestimmte Raumluftzustände eingehalten werden 

müssen. 

3.4 (9) Die lüftungstechnischen Anlagen müssen so ausgelegt und beschaffen und mit den 

Eigenschaften der übrigen Einrichtungen so abgestimmt sein, dass auf den Sicher-

heitsebenen 1 bis 3 die hierfür jeweils als zulässig spezifizierten Werte für die 

Raumluftzustände und für die Ableitung oder etwaige Freisetzung radioaktiver Stoffe 

nicht überschritten werden können. Umluftanlagen sind in geeigneter Weise mit 

Fortluftanlagen zu kombinieren, so dass die einschlägigen Anforderungen gemäß 

Ziffer 2.4 (1) eingehalten werden. 

Auf der Sicherheitsebene 4 müssen die lüftungstechnischen Anlagen so beschaffen 

sein, dass sie ihre für die Maßnahmen des anlageninternen Notfallschutzes benötig-

ten sicherheitstechnischen Funktionen erfüllen. 

3.4 (10) Soweit die Konzentration radioaktiver Stoffe in der Luft bestimmter Räume so groß 

werden kann, dass jeweils als zulässig spezifizierte Werte überschritten werden, 

müssen die zugehörigen lüftungstechnischen Einrichtungen über Luftfilteranlagen 

verfügen. Eine Schaltung der lüftungstechnischen Einrichtungen so, dass die Abluft 

nur im Bedarfsfall über Filteranlagen geführt wird, ist zulässig. Die Luftfiltereinrich-

tungen müssen hinreichend zuverlässig und so beschaffen sein, dass sie unter den 

jeweiligen Einsatzbedingungen den erforderlichen Abscheidegrad haben. Zur Über-

prüfung ihres Zustandes sind die erforderlichen Einrichtungen vorzusehen. 

3.4 (11) Zur Vermeidung einer Verschleppung radioaktiver Stoffe durch die Raumluft ist auf 

den Sicherheitsebenen 1 und 2 die Luft im Kontrollbereich grundsätzlich so zu füh-

ren und die Raumgruppen sind so gegeneinander und gegenüber der Atmosphäre 

abzudichten, dass die Luft von Räumen oder Raumgruppen geringerer Kontamina-

tionsgefährdung zu solchen höherer geführt wird. 
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3.5 Stahlenschutz 

3.5 (1) Im Kernkraftwerk müssen die personellen, organisatorischen, räumlichen und appa-

rativen Voraussetzungen gegeben sein, um eine Strahlenschutzüberwachung in der 

Anlage auf allen Sicherheitsebenen im erforderlichen Umfang hinreichend genau 

und zuverlässig gewährleisten zu können. Insbesondere sind vorzusehen: 

1. ortsfeste Einrichtungen zur Messung von Ortsdosisleistungen; 

2. ortsfeste Einrichtungen zur Messung der Konzentration radioaktiver Stoffe in der 

Raumluft von Raumgruppen oder Räumen, in denen eine entsprechende Über-

wachung zum Schutze von Personen oder zur frühzeitigen Entdeckung etwaiger 

freigesetzter radioaktiver Stoffe notwendig ist; 

3. ortsfeste Einrichtungen zur Messung der Konzentration radioaktiver Stoffe in 

Kreisläufen, in denen eine entsprechende Überwachung zur frühzeitigen Entde-

ckung etwaiger freigesetzter radioaktiver Stoffe notwendig ist; 

4. Messgeräte zur Ermittlung von Ortsdosisleistungen sowie Konzentration und Art 

radioaktiver Stoffe in Luft und Wasser;  

5. Einrichtungen zur Messung von Personendosen sowie der Kontamination von 

Personen und Gegenständen; 

6. geeignete Laboreinrichtungen zur Auswertung und Analyse radioaktiver Proben. 

3.5 (2) Im Kernkraftwerk müssen die personellen, organisatorischen und apparativen Vor-

aussetzungen gegeben sein, um auf allen Sicherheitsebenen im jeweils erforderli-

chen Umfang Art, Menge und Konzentration der mit der Fortluft und dem Abwasser 

abzuleitenden radioaktiven Stoffe hinreichend genau und zuverlässig zu überwa-

chen, zu registrieren sowie die Ableitung erforderlichenfalls zu begrenzen. 

3.5 (3) Es müssen die personellen, organisatorischen und apparativen Voraussetzungen 

gegeben sein, um eine Strahlenschutzüberwachung der Umgebung auf den Sicher-

heitsebenen 1 bis 4 im erforderlichen Umfang hinreichend schnell, genau und zuver-

lässig durchführen zu können.   

Zur Immissionsüberwachung auf den Sicherheitsebenen 1 und 2 müssen Einrich-

tungen zur Bestimmung von  

a) Ortsdosis, Ortsdosisleitung, 
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b) Aktivitätskonzentration in Umgebungsluft, Boden, Bewuchs, Nahrungsmitteln, 

Gewässern und Niederschlag, 

c) für die Ausbreitung und Ablagerung radioaktiver Stoffe relevanten meteorologi-

schen und hydrologischen Parameter 

vorhanden sein. 

Zur Immissionsüberwachung auf den Sicherheitsebenen 3 und 4 müssen Einrich-

tungen zur Bestimmung von  

a) Ortsdosis, Ortsdosisleistung,  

b) Bodenkontamination, 

c) Aktivitätskonzentration in Umgebungsluft, Boden, Bewuchs, Nahrungsmitteln, 

Gewässern und Niederschlag, 

d) für die Ausbreitung und Ablagerung radioaktiver Stoffe relevanten meteorologi-

schen und hydrologischen Parameter 

vorhanden sein. 

3.5 (4) Im Kernkraftwerk sind Maßnahmen und Einrichtungen vorzusehen, die eine sichere 

Handhabung, Einschließung und Lagerung der unbestrahlten und bestrahlten Kern-

brennstoffe und sonstiger radioaktiver Stoffe ermöglichen. Diese Maßnahmen müs-

sen so konzipiert und diese Einrichtungen so beschaffen, angeordnet und abge-

schirmt sein, dass eine unzulässige Strahlenexposition des Personals und in der 

Umgebung sowie die Freisetzung radioaktiver Stoffe in die Umgebung nicht zu un-

terstellen sind.  

3.5 (5) Kernkraftwerke müssen so beschaffen sein, dass sie unter Einhaltung der Strahlen-

schutzbestimmungen stillgelegt werden können. Ein Konzept für eine Beseitigung 

nach der endgültigen Stilllegung unter Einhaltung der Strahlenschutzbestimmungen 

muss vorhanden sein. 

4. Anforderungen zur Kontrolle der Reaktivität 

4 (1) Die Kontrolle der Reaktivität im Reaktorkern sowie bei der Brennelementlagerung ist 

auf den Sicherheitsebenen 1 bis 4a in allen Betriebsphasen sicherzustellen.  
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4 (2) Der Reaktorkern, die zugehörigen Kühlsysteme und die hierfür relevanten Teile der 

Überwachungs-, Regel- und Begrenzungseinrichtungen sowie das Reaktorschutz-

system und die Sicherheitseinrichtungen zur Abschaltung des Reaktors müssen so 

ausgelegt und hergestellt sein sowie in einem entsprechenden Zustand gehalten 

werden, dass  

− auf der Sicherheitsebene 1 die Auslegungsgrenzen sowie 

− auf den Sicherheitsebenen 2 bis 4a die jeweils geltenden sicherheitstechni-

schen Nachweisziele und Nachweiskriterien  

eingehalten werden. 

4 (3) Der Reaktorkern ist so auszulegen, dass auf Grund inhärenter reaktorphysikalischer 

Rückkopplungseigenschaften die in Betracht zu ziehenden schnellen Reaktivitäts-

anstiege so weit abgefangen werden, dass im Zusammenwirken mit den übrigen in-

härenten Eigenschaften der Anlage und den Abschalteinrichtungen die jeweils auf 

den Sicherheitsebenen geltenden sicherheitstechnischen Nachweisziele und Nach-

weiskriterien eingehalten werden. 

4 (4) Der Reaktorkern ist so auszulegen, dass auf Grund inhärenter reaktorphysikalischer 

Rückkopplungseigenschaften die zu berücksichtigenden Transienten der Sicher-

heitsebene 4a mit unterstelltem Ausfall der schnell wirkenden Abschalteinrichtung 

(Schnellabschaltsystem) so weit abgefangen werden, dass im Zusammenwirken mit 

ansonsten bestimmungsgemäß wirksamen Maßnahmen und Einrichtungen der An-

lage die für diese Ereignisse geltenden sicherheitstechnischen Nachweisziele und 

Nachweiskriterien eingehalten werden. Im Rahmen der Analyse von solchen Ereig-

nissen können im Kurzzeitbereich nur Funktionen mit höherwertiger Ansteuerung 

berücksichtigt werden. 

4 (5) Der Reaktor muss mindestens zwei voneinander unabhängige und diversitäre Ab-

schalteinrichtungen besitzen, von denen eine ganz oder teilweise mit den Steuerein-

richtungen identisch sein kann. 

4 (6) Mindestens eine der beiden Abschalteinrichtungen muss allein in der Lage sein, den 

Kernreaktor  

− aus jedem Zustand der Sicherheitsebenen 1 bis 3 heraus, auch bei unterstell-

tem Nichteinfall des reaktivitätswirksamsten Steuerelements (DWR) bzw. Nicht-

einschießen des reaktivitätswirksamsten Steuerstabs (SWR), sowie  
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− bei den Notstandsfällen der Sicherheitsebene 4a  

so schnell unterkritisch zu machen (Schnellabschaltsystem) und hinreichend lange 

zu halten, dass die auf den Sicherheitsebenen jeweils geltenden sicherheitstechni-

schen Nachweisziele und Nachweiskriterien nicht überschritten werden.  

4 (7) Mindestens eine Abschalteinrichtung muss allein in der Lage sein, den Reaktor 

nach erfolgter Abschaltung auf den Sicherheitsebenen 1 bis 4a, auch bei der für die 

Reaktivitätsbilanz ungünstigsten Temperatur, die unter den in Betracht zu ziehen-

den Ereignissen möglich ist, dauerhaft unterkritisch zu halten. 

Bei Kühlmittelverlustereignissen können zur Sicherstellung der dauerhaften Un-

terkritikalität die Einrichtungen zur Notkühlung herangezogen werden. 

Sofern die dauerhafte Abschaltung mittels Steuerstäben sichergestellt wird, ist auf 

den Sicherheitsebenen 1 bis 3 das Nichteinfahren des wirksamsten Steuerstabs zu 

unterstellen.  

4 (8) Die Einbauten des Reaktordruckbehälters müssen so beschaffen und angeordnet 

sein, dass bei den auf den Sicherheitsebenen 1 und 2 auftretenden Einwirkungen 

die anforderungsgerechte Funktionsfähigkeit der Einbauten erhalten bleibt.  

Die Einbauten müssen so beschaffen sein, dass bei störfallbedingten Einwirkungen 

sowie bei Einwirkungen aus den Ereignissen der Sicherheitsebene 4a die sicher-

heitstechnischen Nachweisziele eingehalten werden und damit die sichere Abschal-

tung des Reaktors und die ausreichende Abfuhr der Nachwärme gewährleistet sind 

und unzulässige Folgen, wie z.B. unzulässige Reaktivitätserhöhungen, ausge-

schlossen werden können. 

4 (9) Maßnahmen und Einrichtungen zur Handhabung und Lagerung der unbestrahlten 

und bestrahlten Kernbrennstoffe sind derart vorzusehen, dass ein Kritikalitätse-

reignis in den Lagereinrichtungen auch unter Störfallbedingungen bzw. bei den Er-

eignissen der Sicherheitsebene 4a nicht zu unterstellen ist.  

4 (10) Bei Ereignissen und Zuständen der Sicherheitsebene 4b soll durch die Maßnahmen 

des anlageninternen Notfallschutzes die Kontrolle der Reaktivität im Reaktorkern 

sowie bei der Brennelementlagerung soweit erhalten oder wieder hergestellt wer-
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den, dass Zustände, die zum Verlust der Kern- bzw. Brennelementkühlung führen 

würden, vermieden werden können. 

5. Anforderungen zur Kühlung der Brennelemente 

5 (1) Die Kühlung der Brennelemente (Wärmeabfuhr aus dem Reaktorkern und den 

Brennelementlagereinrichtungen) ist auf den Sicherheitsebenen 1 bis 4a in allen Be-

triebsphasen sicherzustellen.  

5 (2) Dazu muss die im Brennelement erzeugte Wärme derart abgeführt werden können, 

dass die auf den Sicherheitsebenen geltenden sicherheitstechnischen Nachweiszie-

le und Nachweiskriterien im Hinblick auf die Einwirkungen der Brennelemente und 

der übrigen sicherheitstechnisch wichtigen Einrichtungen während ihrer gesamten 

Einsatzzeit in allen Betriebsphasen eingehalten werden. 

Dies ist dadurch sicherzustellen, dass  

a) in ausreichendem Umfang Kühlmittel und Wärmesenken zur Verfügung stehen 

sowie 

b) der Wärmetransport vom Brennstoff bis zur Wärmesenke und 

c) die Wärmeabfuhr bei Handhabung und Lagerung der Brennelemente gewährleis-

tet ist. 

5 (3) Es ist ein zuverlässiges und redundant aufgebautes System zum Abfahren des Re-

aktors und zur Nachwärmeabfuhr im bestimmungsgemäßen Betrieb vorzusehen, 

welches so beschaffen sein muss, dass auch nach Unterbrechung der Wärmeab-

fuhr vom Reaktor zur Hauptwärmesenke auch bei Auftreten eines Einzelfehlers 

während eines Instandhaltungsfalles im Nachwärmeabfuhrsystem die sicherheits-

technischen Nachweisziele und Nachweiskriterien für die Brennelemente, für die 

Kerneinbauten, für die druckführende Umschließung des Reaktorkühlmittels sowie 

für den Sicherheitseinschluss erfüllt werden. 

5 (4) Es ist ein zuverlässiges und redundant aufgebautes System für die Notkühlung 

(Notkühlsystem) des Reaktorkerns bei Kühlmittelverluststörfällen vorzusehen, wel-

ches gewährleistet, dass für die in Betracht kommenden Bruchgrößen, Bruchlagen, 

Betriebszustände und Transienten im Reaktorkühlsystem 
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a) die sicherheitstechnischen Aufgaben auch unter Beachtung der Vorgaben des 

Einzelfehlerkonzepts erfüllt werden, 

b) die jeweils geltenden sicherheitstechnischen Nachweisziele und Nachweiskrite-

rien für die Brennelemente, die Kerneinbauten und für den Sicherheitsein-

schluss nicht überschritten werden, 

c) chemische Reaktionen auf ein sicherheitstechnisch unbedenkliches Maß be-

schränkt werden. 

5 (5) Es ist ein zuverlässiges, redundant aufgebautes System zum Abfahren des Reak-

tors und zur Nachwärmeabfuhr bei Störfällen ohne Kühlmittelverlust vorzusehen, 

welches gewährleistet, dass auch nach Unterbrechung oder Störung der Wärmeab-

fuhr vom Reaktor zur Hauptwärmesenke die sicherheitstechnischen Nachweisziele 

und Nachweiskriterien auch unter Beachtung der Vorgaben des Einzelfehlerkon-

zepts erfüllt werden. 

5 (6) Die Einrichtungen zur Lagerung bestrahlter Kernbrennstoffe müssen über ausrei-

chende Lagerkapazitäten sowie eine ausreichend wirksame und hinreichend zuver-

lässige Nachwärmeabfuhr auf den Sicherheitsebenen 1 bis 4a verfügen. Eine voll-

ständige Auslagerung des Reaktorkerns in die vorhandenen Lagereinrichtungen 

muss jederzeit möglich sein. 

5 (7) Bei Ereignissen und Zuständen der Sicherheitsebene 4b ist das vorrangige Ziel die 

Vermeidung schwerer Kernschäden. Hierzu ist die Erhaltung oder Wiederherstel-

lung der Kühlung der Brennelemente durch Maßnahmen des anlageninternen Not-

fallschutzes anzustreben.  

6. Anforderungen zum Erhalt der Barrierenintegrität 

6 (1) Die Brennstabhüllrohre (1. Barriere gemäß Ziffer 2.2 (3a)) müssen so beschaffen 

und angeordnet sein, dass auf den Sicherheitsebenen 1 bis 3 deren Integrität wäh-

rend ihrer gesamten Einsatz- und Lagerzeit sichergestellt ist, abgesehen vom zuläs-

sigen Umfang betrieblich bedingter Hüllrohrschäden.  

Unter den Bedingungen von Kühlmittelverluststörfällen darf der zulässige Brenn-

stabschadensumfang nicht überschritten werden.  
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Bei den Ereignissen der Sicherheitsebene 4a ist der Erhalt einer kühl- und abschalt-

baren Geometrie des Reaktorkerns zu gewährleisten, bei Betriebszuständen mit 

geöffnetem Reaktordruckbehälter und Sicherheitsbehälter die Integrität der Brenn-

stabhüllrohre. 

6 (2a) Die Komponenten, die Reaktorkühlmittel führen und unter höherem als atmosphäri-

schem Druck stehen (Druckführende Umschließung, 2. Barriere gemäß Ziffer 2.2 

(3a)), müssen so beschaffen und angeordnet sein sowie betrieben werden, dass 

das Auftreten von Lecks, die auslegungsgemäß nicht beherrscht werden, rasch fort-

schreitenden Rissen und spröden Brüchen nicht unterstellt werden muss.   

6 (2b) Zu diesem Zweck muss bei der Auslegung ein sicherheitstechnisch ausreichender 

Zuschlag (gemäß Ziffer 3.1 (1)) zu den Werten der Einwirkungen vorgesehen wer-

den, um zu gewährleisten, dass die Auslegungsbedingungen der Druckführenden 

Umschließung im Bestimmungsgemäßen Betrieb nicht überschritten werden. Ein-

richtungen für eine Überwachung auf etwaige Leckagen während des Betriebes sind 

vorzusehen. 

6 (2c) Zur Vermeidung der Überschreitung des zulässigen Druckes in der druckführenden 

Umschließung (bei DWR Anlagen einschließlich der Sekundärseite des Dampfer-

zeugers) sind wirksame und zuverlässige Einrichtungen zur Druckbegrenzung und 

zur Überdruckabsicherung vorzusehen. Die Einrichtungen müssen so beschaffen 

sein, dass die bei der sekundärseitigen und primärseitigen Druckentlastung auf den 

Sicherheitsebenen 4b und 4c zu betrachtenden Medien sicher abgeführt werden 

können. 

6 (2d) Die Komponenten der druckführenden Umschließung sind so anzuordnen und zu 

verankern, dass bei an ihnen auftretenden Störfällen keine sicherheitstechnisch un-

zulässigen Folgeschäden an anderen sicherheitstechnisch wichtigen Einrichtungen 

verursacht werden können. 

6 (2e) Das Kernkraftwerk muss so betrieben werden können, dass die jeweils geltenden 

sicherheitstechnischen Nachweisziele und Nachweiskriterien für die Belastung der 

druckführenden Umschließung des Reaktorkühlmittels auf den Sicherheitsebenen 1 

bis 4a erfüllt werden. 

6 (3a) Das Kernkraftwerk muss einen Sicherheitseinschluss (3. Barriere gemäß Ziffer 2.2 

(3a)) besitzen, der seine sicherheitstechnische Aufgabe unter allen Bedingungen 
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der Sicherheitsebenen 1 bis 3 sowie der Transienten mit Ausfall der Reaktor-

schnellabschaltung in der Sicherheitsebene 4a erfüllen kann. Dies gilt in den Be-

triebsphasen A und B sowie in der Betriebsphase C bis zum Zeitpunkt des Öffnens 

des Sicherheitsbehälters.  

In den Betriebsphasen C bis E, bei denen der Sicherheitsbehälter geöffnet sein 

kann, ist sicherzustellen, dass unter den Bedingungen der Sicherheitsebene 1 sowie 

bei den zu unterstellenden Ereignissen der Sicherheitsebenen 2 und 3 wirksame 

und zuverlässige Rückhalteeinrichtungen vorhanden sind und ein unzulässiger Ver-

lust von Kühlmittel aus dem Sicherheitsbehälter durch kurzfristig mögliche Maß-

nahmen unterbunden wird.  

Einrichtungen, die radioaktive Stoffe enthalten, müssen innerhalb des Sicherheits-

einschlusses untergebracht werden, soweit eine unzulässige Freisetzung radioakti-

ver Stoffe in die Umgebung nicht auf andere Weise ausreichend zuverlässig verhin-

dert werden kann. In dem Sicherheitsbehälter sind grundsätzlich die unter hohem 

Druck stehenden, Primärkühlmittel führenden Komponenten der Reaktoranlage un-

terzubringen. Hiervon ausgenommen werden können Abschnitte der Frischdampflei-

tungen und Speisewasserleitungen sowie sonstiger Leitungen, soweit dies tech-

nisch notwendig ist und sofern gewährleistet ist, dass deren Bruch nicht zu unzuläs-

siger Strahlenexposition in der Umgebung führt. Es ist ein zuverlässiger, ausrei-

chend schneller und hinreichend langzeitiger Abschluss der Durchdringungen durch 

den Sicherheitsbehälter zu gewährleisten. 

6 (3b) Bei Kühlmittelverluststörfällen ist im Sumpfbetrieb ein langfristiger Temperatur- oder 

Druckanstieg im Sicherheitsbehälter zu verhindern.  

7. Zu berücksichtigende Ereignisse 

7.1 Störungen und Störfälle 

7.1 (1) Der Auslegung der gemäß Ziffer 2.1 (3) auf den Sicherheitsebenen zu verwirkli-

chenden Maßnahmen und Einrichtungen sind jeweils zugrunde zu legen: 

− die in der Sicherheitsebene 1 zu erwartenden Betriebszustände einschließlich 

von Prüfzuständen,  
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− die Ereignisse, deren Eintreten während der Betriebsdauer der Anlage zu er-

warten ist (Sicherheitsebene 2), sowie 

− ein abdeckendes Spektrum an Ereignissen, deren Eintreten während der Be-

triebsdauer der Anlage nicht zu erwarten, jedoch dennoch zu unterstellen ist 

(Sicherheitsebene 3). 

7.1 (2) Die Auslegung der jeweiligen Maßnahmen und Einrichtungen hat derart zu erfolgen, 

dass für die zu berücksichtigenden Betriebszustände und Ereignisse unter Berück-

sichtigung festgelegter Randbedingungen nachgewiesen wird, dass die jeweilig gel-

tenden sicherheitstechnischen Nachweisziele und Nachweiskriterien erfüllt werden. 

7.1 (3) Die Vollständigkeit und der abdeckende Charakter der zu betrachtenden Ereignisse 

sind anlagenspezifisch zu gewährleisten. 

Hinweis Die auf den einzelnen Sicherheitsebenen mindestens heranzuziehenden Ereignisse sowie die jeweilig 

einzuhaltenden sicherheitstechnischen Nachweisziele und Nachweiskriterien sind in „Sicherheitsanfor-

derungen für Kernkraftwerke: Bei Druck- und Siedewasserreaktoren zu berücksichtigende Ereignisse" 

dargestellt. 

7.2 Übergreifende Einwirkungen von Innen (EVI) und Außen (EVA)  

7.2 (1) Alle Einrichtungen, die erforderlich sind, den Kernreaktor sicher abzuschalten, ihn in 

abgeschaltetem Zustand zu halten, die Nachwärme abzuführen oder eine etwaige 

Freisetzung radioaktiver Stoffe zu verhindern, müssen so ausgelegt sein und sich in 

einem solchen Zustand befinden und gehalten werden, dass sie ihre sicherheits-

technischen Aufgaben auch bei naturbedingten Einwirkungen, soweit sie in Betracht 

zu ziehen sind, oder sonstigen Einwirkungen von Außen, wie Störmaßnahmen Drit-

ter, erfüllen können.  

7.2 (2) Der Auslegung dieser Einrichtungen sind zugrunde zu legen: 

1.  die jeweils folgenschwersten naturbedingten Einwirkungen oder sonstigen Ein-

wirkungen von Außen, die an dem betreffenden Standort berücksichtigt werden 

müssen; 

2.  den Besonderheiten lange andauernder äußerer Einwirkungen ist Rechnung zu 

tragen; 

3.  Kombinationen mehrerer naturbedingter oder sonstiger Einwirkungen von Au-

ßen (z.B. Erdbeben, Hochwasser, Sturm, Blitz, Brände) oder Kombinationen 



E N T W U R F  Modul 1: Fließtext (Rev. A) 

37 

dieser Einwirkungen mit internen Ereignissen (z.B. Rohrleitungsbruch, Brände 

in der Anlage, Rauchentwicklung, Notstromfall) sind dann zu unterstellen, wenn 

die zu kombinierenden Ereignisse in einem kausalen Zusammenhang stehen 

können oder wenn ihr gleichzeitiges Eintreten auf Grund von Wahrscheinlich-

keitsbetrachtungen oder nach dem Stand von Wissenschaft und Technik unter-

stellt werden muss. 

7.2 (3) Die erkennbare zukünftige Entwicklung der Eigenschaften des Standortes im Hin-

blick auf die zu betrachtenden Einwirkungen von Außen ist zu berücksichtigen. 

7.2 (4) Brände und Explosionen in der Anlage sind zu verhüten. Die sicherheitstechnisch 

wichtigen Maßnahmen und Einrichtungen müssen so beschaffen und angeordnet 

sein, dass die Erfüllung ihrer Aufgaben durch Brände und Explosionen nicht unzu-

lässig beeinträchtigt wird. 

7.2 (5) Es sind die Maßnahmen zu treffen, die zur Verhinderung unzulässiger Folgen einer 

anlageninternen Überflutung von sicherheitstechnisch wichtigen Einrichtungen er-

forderlich sind. 

7.2 (6) Die zueinander redundanten Teilsysteme von Sicherheitseinrichtungen sind räum-

lich getrennt aufzustellen oder aber sie sind geeignet zu schützen, um bei Einwir-

kungen von Außen bzw. von Innen (wie Brand oder Überflutung) einen redundanz-

übergreifenden Funktionsausfall zu verhindern. 

7.3 Notstandsfälle 

7.3 (1) Bei der Auslegung der Anlage gegen Einwirkungen von Außen sind auch zivilisato-

risch bedingte Einwirkungen der Sicherheitsebene 4a (Notstandsfälle) zu berück-

sichtigen.  

7.3 (2) Die erkennbare zukünftige Entwicklung der Eigenschaften des Standortes im Hin-

blick auf zu betrachtende Notstandsfälle ist zu berücksichtigen. 

7.4 Ereignisse mit Mehrfachversagen von Sicherheitseinrichtungen 
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7.4 (1) Für die Auslegung von Notfallmaßnahmen der Sicherheitsebene 4b zur Wiederher-

stellung und zum Erhalt der Kühlung der Brennelemente im Reaktorkern sind Ereig-

nisse in den Ereignisgruppen  

− Transienten, 

− kleine und mittlere (bis 0,1 F) Lecks am Reaktorkühlsystem innerhalb des Si-

cherheitsbehälters, 

− Lecks mit Umgehung des Sicherheitsbehälters 

zugrunde zu legen. 

Für die Auswahl repräsentativer Ereignisse ist in den Ereignisgruppen zusätzlich der 

Ausfall von Systemfunktionen zu unterstellen, die zu Beherrschung der Ereignisse 

erforderlich sind. 

7.5 Unfälle mit schweren Kernschäden 

7.5 (1) Für die Auslegung von Notfallmaßnahmen und -strategien auf der Sicherheitsebene 

4c ist das für die betreffende Anlage ermittelte anlagenspezifisch repräsentative 

Spektrum von Ereignissen und Ereignisabläufen und die damit im Zusammenhang 

stehenden Phänomene und Vorgänge bei Unfällen mit schweren Kernschäden zu 

betrachten. Insbesondere sind die Schwachstellen der Anlage in Bezug auf Aktivi-

tätsaustrag (Freisetzungspfade in die Umgebung) zu berücksichtigen.  

Für diese Phänomene und Vorgänge sind Maßnahmen des anlageninternen Notfall-

schutzes und Notfallstrategien zur Unterstützung des anlageninternen Krisenstabs 

zur Vermeidung oder Beherrschung oder Begrenzung ihrer radiologischen Folgen 

vorzusehen. 

8. Anforderungen an Dokumentation und Nachweisführung 

8 (1) Der Betreiber muss jederzeit in der Lage sein nachzuweisen, dass er die Anforde-

rungen der Genehmigung und Anordnungen der zuständigen Behörden einhält. 

8 (2) Der Betreiber hat jederzeit eine vollständige, qualifizierte und aktuelle Dokumentati-

on des Zustandes des Kernkraftwerkes verfügbar zu halten. 
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8 (3) Der Betreiber muss jederzeit in der Lage sein, anhand dieser Dokumentation oder 

anhand kurzfristig durchführbarer Untersuchungen die Sicherheit der Anlage nach-

vollziehbar nachzuweisen. 

8 (4) An Untersuchungsmethoden im Hinblick auf die Nachweisführung der Erfüllung der 

technischen Sicherheitsanforderungen können grundsätzlich herangezogen werden: 

a) Systemanalysen, 

b) Rechnerische Analysen von Ereignissen und Zuständen, 

c) probabilistische Analysen, 

d) Messungen bzw. Experimente, 

e) ingenieurmäßige Bewertungen. 

8 (5) Als Grundlage für Nachweisführungen müssen vorliegen:  

a) eine aktuelle Zusammenstellung der sicherheitstechnisch wichtigen Informatio-

nen über die Kraftwerksanlage bzw. die jeweilig betroffenen sicherheitstech-

nisch relevanten Maßnahmen und Einrichtungen, mit Angabe der auf den jewei-

ligen Sicherheitsebenen durchzuführenden Aufgaben bzw. zu erfüllenden si-

cherheitstechnischen Funktionen sowie zu Aufbau, Anordnung und Auslegung, 

b) ein dokumentierter Vergleich des realen Zustands der Kraftwerksanlage bzw. 

der jeweilig betroffenen sicherheitstechnisch relevanten Maßnahmen und Ein-

richtungen mit dem genehmigten bzw. in den Genehmigungsunterlagen be-

schriebenen Zustand. 

8 (6) Bei der rechnerischen Analyse von Ereignissen und Zuständen sind  

a) für den jeweiligen Anwendungsbereich validierte Berechnungsverfahren zu ver-

wenden, 

b) mit der Berechnung verbundene Unsicherheiten zu quantifizieren bzw. durch 

geeignete Verfahren abzudecken. 

8 (7a) Ergänzend zu deterministischen Sicherheitsanalysen ist durch probabilistische Si-

cherheitsanalysen (PSA) die Ausgewogenheit der sicherheitstechnischen Ausle-

gung zu überprüfen, um eventuell vorhandene Schwachstellen zu identifizieren.  
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8 (7b) In Ergänzung der (deterministischen) Nachweisführungen sind probabilistische Ana-

lysen (PSA) anzuwenden, um die sicherheitsrelevanten Auswirkungen von Ände-

rungen in der Anlage zu beurteilen, bei denen ein nennenswerter Einfluss auf die 

Ergebnisse der PSA nicht offensichtlich auszuschließen ist.  

8 (7c) Probabilistische Analysen sind entsprechend den Anforderungen der diesbezüglich 

gültigen behördlichen Vorgaben durchzuführen. 

8 (8) Eine Messung bzw. Experiment kann als Nachweis herangezogen werden, wenn  

a) die Übertragbarkeit der experimentellen Bedingungen auf die Anlagenzustände 

des jeweiligen Anwendungszusammenhangs qualifiziert ist und 

b) mit der Messung verbundene Unsicherheiten quantifiziert sind. 

8 (9) Ingenieurmäßige Abschätzungen können bei Nachweisführungen herangezogen 

werden, wenn hierzu ein Bewertungsmaßstab vorliegt, der auf technisch-

wissenschaftlich nachvollziehbaren Grundlagen beruht.  
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Grundlegende Sicherheitsanforderungen 

Grundsatz 

Die Verantwortung für die Gewährleistung der Sicherheit trägt der beim Betreiber. Die Sicher-

heit hat Vorrang vor allen anderen Unternehmenszielen. 

Sie wird durch die Bereiche Mensch, Technik und Organisation sowie dem Zusammenwirken 

dieser Bereiche bestimmt. 

1. Organisatorische Anforderungen  

1.1 Sicherheitsmanagement 

1.1 (1) Festlegung der Sicherheitspolitik 

Die Sicherheitspolitik wird als integraler Bestandteil der gesamten Unternehmenspo-

litik des Betreibers betrachtet und beinhaltet mindestens folgende Zielsetzungen:  

− Die Sicherheit hat Vorrang vor allen anderen Unternehmenszielen wie Unter-

nehmensgewinn, Produktivität und Termineinhaltung. 

− Die Sicherheit der Anlage ist zu jedem Zeitpunkt nachgewiesen. Bei unklarer 

Sachverhaltslage bzw. Sachverhaltsbewertung wird sicherheitsgerichtet ent-

schieden.  

− Die Anlage wird in Übereinstimmung mit den gesetzlich und behördlich vorge-

gebenen Anforderungen betrieben.  

− Der sichere Betrieb wird entsprechend dem Stand von Wissenschaft und Tech-

nik weiterentwickelt.  

− Ausreichende Ressourcen einschließlich einer angemessenen Anzahl und Qua-

lifikation aller internen und externen Mitarbeiter sind sichergestellt.  

− Eine hohe Sicherheitskultur wird gefördert, sie durchdringt das gesamte Unter-

nehmen und ihre ständige Verbesserung wird angestrebt. 
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− Das Sicherheitsbewusstsein, das selbstkritische Verhalten und die kritisch hin-

terfragende Grundhaltung aller Mitarbeiter auf allen Ebenen des Unternehmens 

wird gefordert und gefördert.  

− In allen Bereichen des Unternehmens werden ein vertrauensvoller Umgang und 

eine offene Kommunikation gepflegt und eine Kultur gefördert, die den Aus-

tausch sicherheitsrelevanter Informationen fordert und unterstützt. 

− Zur Förderung und Umsetzung eines sicherheitsgerichteten Betriebs der Anlage 

wird eine transparente, angemessene Organisation geschaffen, erhalten und 

ggf. weiterentwickelt.  

− Alle Prozesse des Sicherheitsmanagementsystems sind qualitätsgesichert. 

− Interne und externe Betriebserfahrungen, Änderungen des Standes von Wis-

senschaft und Technik, Entwicklungen der internationalen Sicherheitsstandards 

und sonstige neue Erkenntnisse werden ausgewertet, um zum Erhalt und zur 

kontinuierlichen Verbesserung der Sicherheit beizutragen. 

− Das Unternehmen pflegt ein konstruktives Verhältnis mit den zuständigen Be-

hörden und den von den Behörden ggf. hinzugezogenen Sachverständigen 

durch transparentes Handeln, intensiven Austausch und offene Kommunikation. 

− Die Öffentlichkeit wird angemessen informiert. 

1.1 (2a) Wesentliche Zielsetzung des Sicherheitsmanagements ist das sichere Organisieren 

aller Prozesse, die direkt oder mittelbar Einfluss auf die Sicherheit haben können 

(sicherheitsrelevanten Prozesse), sowie die stetige Verbesserung der Sicherheit. 

 Alle für das Sicherheitsmanagement erforderlichen organisatorischen Strukturen, 

Abläufe, Vorkehrungen und Maßnahmen fasst der Betreiber in einem Sicherheits-

managementsystem zusammen, das auf allen Ebenen des gestaffelten Sicherheits-

konzepts gemäß Ziffer 2.1 (1) wirkt.  

1.1 (2b) Die Abgrenzungen und die Schnittstellen sowie das Zusammenwirken und die 

Wechselwirkungen des Sicherheitsmanagementsystems mit anderen Management-

systemen des Unternehmens unter Berücksichtigung der Priorität der Sicherheit 

sind festgelegt und geregelt. In entsprechender Weise ist das Verhältnis zu externen 

Organisationen geregelt. 
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1.1 (3) a) Ziel des Sicherheitsmanagementsystems ist es, einen sicheren Betrieb zu ge-

währleisten und eine stetige Verbesserung der Sicherheit und des Sicherheits-

bewusstseins der Mitarbeiter herbeizuführen. Hierzu wird das Unternehmen als 

selbstlernendes System organisiert. 

 b) Das Sicherheitsmanagementsystem ist geeignet, frühzeitig Hinweise auf mögli-

che Beeinträchtigungen der Sicherheit zu geben. 

 c) Das Sicherheitsmanagementsystem deckt folgende Aspekte ab: 

− Definition der Sicherheitspolitik, 

− Identifikation der erforderlichen Ressourcen und Aktivitäten, 

− Festlegung der Organisationsstruktur, 

− Maßnahmen, die sicherstellen, dass die erforderlichen Aktivitäten sicher 

durchgeführt werden, 

− Überwachung von Sicherheitsmanagementprozessen,  

− Verbesserungen der Sicherheit auf der Basis interner und externer Erfah-

rungen.  

 d) Das Sicherheitsmanagementsystem ist als „geschlossener Managementzyklus“ 

gestaltet. Der geschlossene Managementzyklus wird auf alle Tätigkeiten, Pro-

zesse und Elemente des Sicherheitsmanagementsystems angewendet. Auch 

auf das Sicherheitsmanagementsystem als Ganzes wird der Managementzyklus 

angewendet.  

1.1 (4) Die Prinzipien des Sicherheitsmanagements werden umfassend auf allen Ebenen 

der Organisation und externer Organisationen, die Aufgaben im Auftrag des Betrei-

bers durchführen, angewendet. Das Sicherheitsmanagementsystem erfüllt hierzu 

folgende Anforderungen: 

a) Die Sicherheitspolitik demonstriert das Bekenntnis des Betreibers zu einer ho-

hen Sicherheitsleistung und wird durch definierte Sicherheitsstandards, die 

Entwicklung von Sicherheitszielen und die Bereitstellung der notwendigen Res-

sourcen unterstützt. Sie stellt den Vorrang der Sicherheit vor allen anderen Un-

ternehmenszielen heraus. 
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b) Es werden ausreichend materielle, personelle und finanzielle Ressourcen zum 

Erreichen der Sicherheitsziele bereitgestellt. Diese Ressourcen umfassen: 

− die Infrastruktur einschließlich der sicher zu betreibenden Anlage (gemäß 

den Anforderungen der nachfolgenden Abschnitte), 

− eine ausreichende Anzahl von geeignetem und qualifizierten Personal mit 

der erforderlichen Fachkunde und Zuverlässigkeit, wobei die Fachkunde 

durch Ausbildung, Schulung und Weiterbildung gewährleistet ist, 

− ausreichende Finanzmittel, um die Sicherheit des Kernkraftwerks über die 

gesamte Betriebsdauer zu gewährleisten, und 

− ergonomisch angemessene Arbeitumgebung und Arbeitsbedingungen, und 

− geregelte Zusammenarbeit mit externen Organisationen. 

c) Aufgaben, Verantwortung und Befugnisse (Entscheidungs- und Weisungsbe-

fugnisse) innerhalb des Unternehmens sind bis herunter auf die Ausführungs-

ebene eindeutig zugeordnet, mit den Betroffenen abgestimmt sowie bekannt 

gemacht und umgesetzt.  

d) Alle sicherheitsrelevanten Prozesse werden qualitätsgesichert geplant, durchge-

führt, überwacht und gegebenenfalls verbessert. Die Schnittstellen zwischen 

den Prozessen sind festgelegt.  

Hinweis: Die sicherheitsrelevanten Prozesse umfassen sowohl betriebliche Prozesse als 

auch Prozesse des Sicherheitsmanagementsystems selbst, zum Beispiel folgende 

wesentliche Tätigkeiten: Betreiben der Anlage, Betriebsbereithaltung der Anlage 

(einschließlich Instandhaltung und Änderungsmaßnahmen), Bereitstellen von 

Brennelementen, Behandlung radioaktiver Abfälle als Kernprozesse, Unterneh-

mensziele, Alterungsmanagement, Wissensmanagement, Unternehmenskommuni-

kation als Führungsprozesse sowie Anlagenüberwachung, Personalauswahl und  

-ausbildung, Ereignismeldung und -analyse, Dokumentenhandhabung, Beschaffung 

und Lagerung als Unterstützungsprozesse. 

e) Die Dokumentation stellt dar, wie die Forderungen an das Sicherheitsmanage-

mentsystem sowie der Managementzyklus erreicht und umgesetzt werden. 

1.1 (5) Das Sicherheitsmanagementsystem wird in geeigneten Abständen sowie bei si-

cherheitstechnisch relevanten Änderungen und bei Vorliegen wesentlicher neuer 

Erkenntnisse überprüft und gegebenenfalls fortgeschrieben. 
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1.1 (6) Die Planung, Durchführung, Überprüfung und Verbesserung des Sicherheitsmana-

gementsystems ist systematisch und nachvollziehbar dokumentiert. 

1.2 Qualitätssicherung 

1.2 (1) Die Qualitätssicherung ist wesentlicher Bestandteil des Sicherheitsmanagements. 

Sie wird bei allen Aktivitäten, die die Sicherheit der Anlage betreffen können, ange-

wendet. Um dies zu gewährleisten, entwickelt der Betreiber ein umfassendes, do-

kumentiertes Qualitätssicherungssystem, führt es ein und pflegt es.  

Es ist darauf ausgerichtet, entsprechend den Zielen des Sicherheitsmanagements 

die kerntechnische Sicherheit durch kontinuierliche Verbesserung der betrieblichen 

Aktivitäten und Methoden zu erhöhen. 

1.2 (2) Das Qualitätssicherungssystem umfasst alle sicherheitsrelevanten Aktivitäten, Maß-

nahmen und technischen Einrichtungen der Anlage und ist für alle internen Mitarbei-

ter, Lieferanten, Auftragnehmer und Servicefirmen, die sicherheitsrelevante Arbeiten 

ausführen, verpflichtend. Es stellt sicher, dass die Qualitätssicherung bei allen Ma-

nagementprozessen und betrieblichen Aktivitäten sowie bei der Überprüfung der 

Managementprozesse und der Angemessenheit der Betriebsführung zur Anwen-

dung kommt.  

Das Qualitätssicherungssystem berücksichtigt die Zustände auf allen Ebenen des 

gestaffelten Sicherheitskonzepts gemäß Ziffer 2.1 (1). Sämtliche Ziele, Grundsätze, 

Systeme und Methoden der Qualitätssicherung stehen im Einklang mit den Zielen, 

Grundsätzen, Systemen und Methoden des Sicherheitsmanagementsystems.  

1.2 (3) Die Anforderungen an die Qualitätssicherungsmaßnahmen sind so gestaffelt, dass 

sie die sicherheitstechnische Bedeutung aller Einrichtungen, Maßnahmen und Pro-

zesse widerspiegeln.  

1.2 (4) Die Prozesse zur Prüfung und Sicherung der Qualität im Qualitätssicherungssystem 

erfüllen folgende Anforderungen: 

− Systematische Ableitung der Qualitätssicherungsmaßnahmen aus den Quali-

tätszielen, 

− zuverlässige Überwachung der Betriebszustände,  
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− Qualitätsprüfung durch unabhängige Maßnahmen und während der Durchfüh-

rung der Aufgabe sowie  

− Festlegung der Vorgehensweise bei erkannten Abweichungen von den Quali-

tätsanforderungen einschließlich der Sicherung der Qualität sicherheitsrelevan-

ter Arbeiten externer Auftragnehmer und Lieferanten. 

1.3 Auswertung von Betriebserfahrungen und anderen Erkenntnissen, Erfah-

rungsrückfluss und Informationsaustausch 

1.3 (1) Zum Erhalt und zur Verbesserung der Sicherheit der Anlage stellt der Betreiber si-

cher, dass Ereignisse und sonstige Betriebserfahrungen, Änderungen des Standes 

von Wissenschaft und Technik sowie der internationalen Sicherheitsstandards auf 

systematische Weise nach den Vorgaben seines Sicherheitsmanagementsystems 

gesammelt, gesichtet, ausgewertet, dokumentiert und gegebenenfalls umgesetzt 

werden. 

1.3 (2) Der Betreiber überprüft Betrieb und Zustand seiner Anlage aufgrund der Auswer-

tung eigener und externer Betriebserfahrungen sowie wesentlicher Erkenntnisse. 

Der Betreiber wertet meldepflichtige Ereignisse anderer Anlagen im Rahmen seines 

Programms zur Sammlung und Analyse von Betriebserfahrungen aus. Insbesonde-

re geht er entsprechenden behördlich veranlassten Informationen nach. Behördliche 

Empfehlungen für das weitere Vorgehen werden im Hinblick auf die Übertragbarkeit 

auf die jeweilige Anlage überprüft und ggf. entsprechend behördlicher Vorgaben in 

einer der sicherheitstechnischen Bedeutung angemessenen Zeit umgesetzt. Der 

Betreiber informiert die zuständigen Behörden umfassend über die abgeleiteten Er-

gebnisse und Maßnahmen. 

1.3 (3) Der Betreiber entwickelt Prozesse, um meldepflichtige Ereignisse und sonstige si-

cherheitstechnisch wichtige Betriebserfahrungen und Erkenntnisse den zuständigen 

staatlichen Stellen mitzuteilen sowie mit anderen Betreibern, Betreiberorganisatio-

nen, Sachverständigenorganisationen und internationalen Gremien auszutauschen. 
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2. Technisches Sicherheitskonzept 

2.1 Konzept der gestaffelten Sicherheitsebenen 

2.1 (1) Der Einschluss der im Kernkraftwerk befindlichen radioaktiven Stoffe ist sicherge-

stellt.  

Zur Erreichung dieses Ziels ist ein Sicherheitskonzept umgesetzt, bei dem gestaffel-

te Maßnahmen und technische Einrichtungen Sicherheitsebenen bilden, welche 

durch die folgenden Anlagenzustände charakterisiert sind: 

− Sicherheitsebene 1: Normalbetrieb (Bestimmungsgemäßer Betrieb) 

− Sicherheitsebene 2: anomaler Betrieb (Bestimmungsgemäßer Betrieb) 

− Sicherheitsebene 3: Störfälle 

− Sicherheitsebene 4a: sehr seltene Ereignisse 

− Sicherheitsebene 4b: Ereignisse mit Mehrfachversagen von Sicherheitseinrich-

tungen 

− Sicherheitsebene 4c: Unfälle mit schweren Kernschäden, bei denen der Ein-

schluss der radioaktiven Stoffe soweit als möglich aufrecht erhalten bleibt. 

2.1 (2) Darüber hinausgehend sind für Unfälle mit erheblichen Freisetzungen radioaktiver 

Stoffe in die Umgebung Maßnahmen des Katastrophenschutzes geplant, Sicher-

heitsebene 5. 

2.1 (3) Das Sicherheitskonzept ist präventiv gestaltet. Es sind Maßnahmen und Einrichtun-

gen vorgesehen, die 

− auf der Sicherheitsebene 1 

• das Eintreten von Störungen vermeiden,  

− auf der Sicherheitsebene 2 

• eintretende Störungen beherrschen sowie 

• das Eintreten von Störfällen vermeiden,  

− auf der Sicherheitsebene 3 

• Störfälle beherrschen sowie 
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• das Eintreten von Anlagenzuständen mit Mehrfachversagen von Sicher-

heitseinrichtungen verhindern;  

− auf der Sicherheitsebene 4a 

• Auswirkungen von sehr seltenen Ereignissen beherrschen; 

− auf der Sicherheitsebene 4b 

• bei Ereignissen mit Mehrfachversagen von Sicherheitseinrichtungen schwe-

re Kernschäden vermeiden (präventive anlageninterne Notfallmaßnahmen); 

− auf der Sicherheitsebene 4c 

• bei Unfällen mit schweren Kernschäden zu einer Begrenzung der Auswir-

kungen führen (mitigative anlageninterne Notfallmaßnahmen). 

2.1 (4) Das gestaffelte Sicherheitskonzept ist für alle während der Betriebsdauer eines 

Kernkraftwerkes auftretenden Betriebsphasen unter Berücksichtigung der jeweiligen 

Besonderheiten der verschiedenen Betriebsphasen umgesetzt.  

2.1 (5) Auf den Sicherheitsebenen 1 bis 3 sind jeweils Maßnahmen und technische Einrich-

tungen derart vorgesehen, dass beim Versagen von Maßnahmen oder Einrichtun-

gen auf der Ebene 1 oder 2 die Maßnahmen und Einrichtungen auf der nachfolgen-

den Sicherheitsebene eigenständig den sicherheitstechnisch geforderten Zustand 

der Anlage herstellen.  

Maßnahmen und Einrichtungen, die übergreifend auf allen oder mehreren dieser Si-

cherheitsebenen wirksam sein müssen, wie z. B. das Brennstabhüllrohr oder die 

druckführende Umschließung, sind für die aus diesen Ebenen resultierenden Ein-

wirkungen sowie gemäß den für diese Ebenen geltenden Anforderungen ausgelegt. 

2.1 (6) Es ist sichergestellt, dass ein technisches Versagen oder menschliches Fehlverhal-

ten auf einer der Sicherheitsebenen 1 bis 3 oder eine zu unterstellende Kombination 

von Fehlern auf mehr als einer dieser Sicherheitsebenen die Wirksamkeit und Zu-

verlässigkeit der Maßnahmen und Einrichtungen der nächsten Ebenen nicht gefähr-

det.  

2.1 (7) Eine Inanspruchnahme von Maßnahmen und Einrichtungen der Sicherheitsebene 3 

beim Nachweis der Erfüllung von Anforderungen vorgelagerter Sicherheitsebenen 

ist dann zulässig, wenn 
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− andere technische Lösungen nicht technisch sinnvoll sind,  

− nachteilige Auswirkungen auf die Zuverlässigkeit und Wirksamkeit der in An-

spruch genommenen Maßnahmen und Einrichtungen für die Störfallbeherr-

schung ausgeschlossen sind und  

− bei den zu unterstellenden Ausfällen hinsichtlich der in Anspruch genommenen 

Maßnahmen und Einrichtungen die Einhaltung der sicherheitstechnischen 

Nachweiskriterien der Sicherheitsebene 3 gewährleistet ist.  

2.1 (8) Auf der Sicherheitsebene 4 können neben den eigens auf dieser Ebene vorgesehe-

nen Maßnahmen und Einrichtungen auch Maßnahmen und Einrichtungen der vor-

gelagerten Sicherheitsebenen genutzt werden. 

2.1 (9) Die eigens für den anlageninternen Notfallschutz vorgesehenen Maßnahmen und 

Einrichtungen werden zur Einhaltung der jeweiligen Anforderungen auf den anderen 

Sicherheitsebenen nicht herangezogen. 

2.1 (10) Die von den Maßnahmen und Einrichtungen des Kernkraftwerkes zu erfüllenden 

Anforderungen hinsichtlich Qualität und Zuverlässigkeit entsprechen ihrer sicher-

heitstechnischen Bedeutung.  

Alle sicherheitstechnisch relevanten Einrichtungen sind hinsichtlich ihrer sicherheits-

technischen Bedeutung für die Erfüllung der sicherheitstechnischen Zielsetzungen 

im gestaffelten Sicherheitskonzept klassifiziert. 

− In eine Klasse höchster Anforderungen sind eingeordnet: 

• Einrichtungen, deren Versagen zu einer nicht beherrschbaren Verletzung 

von Barrieren oder von Sicherheitsebenen führen und 

• Einrichtungen der Sicherheitsebene 3, die zur wirksamen und zuverlässigen 

Störfallbeherrschung, einschließlich der notwendigen Hilfs- und Versor-

gungseinrichtungen, erforderlich sind. 

− In weitere Klassen abgestufter Anforderungen sind eingeordnet: 

• Einrichtungen der Sicherheitsebene 2, die zur wirksamen und zuverlässigen 

Störfallvermeidung, einschließlich der notwendigen Hilfs- und Versorgungs-

einrichtungen, erforderlich sind. 

• Einrichtungen zur  
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♦ Einhaltung festgelegter radiologischer Werte, insbesondere durch Auf-

rechterhaltung der erforderlichen Wirksamkeit von Barrieren sowie 

Rückhaltefunktionen, 

♦ Sicherstellung der für den Betrieb der Anlage erforderlichen Aufgaben 

mit sicherheitstechnischer Bedeutung, die nicht den vorgenannten 

Klassen zugeordnet sind, einschließlich Überwachungsaufgaben. 

2.1 (11) Die Maßnahmen und Einrichtungen aller vier Sicherheitsebenen sind entsprechend 

den spezifizierten Anforderungen für die unterschiedlichen Betriebsphasen grund-

sätzlich jederzeit verfügbar. Unverfügbarkeiten sind in Abhängigkeit ihrer sicher-

heitstechnischen Auswirkungen befristet, die dabei einzuhaltenden Bedingungen 

sind spezifiziert.  

2.1 (12) Die Maßnahmen und Einrichtungen der Sicherheitsebenen 1 bis 2 erfüllen die ho-

hen Anforderungen an  

a) die Auslegung, 

b) die Qualität und Zuverlässigkeit sowie 

c) die Qualifikation (Fachkunde und Zuverlässigkeit) des Personals 

unter Beachtung der Anforderungen gemäß Ziffer 3.1 (1).  

2.1 (13) Die Maßnahmen und Einrichtungen der Sicherheitsebene 3 sind gemäß den Anfor-

derungen der Ziffer 3.1 (2) ausreichend zuverlässig ausgelegt.  

2.1 (14) Zur Unterstützung des Katastrophenschutzes sind organisatorische und technische 

Maßnahmen innerhalb und außerhalb der Anlage vorgesehen, um die Folgen von 

Unfällen mit zu besorgenden oder eingetretenen Freisetzungen festzustellen und ih-

re Auswirkungen auf Mensch und Umwelt zu verhindern oder zu beschränken.  

Die im Notfall zu ergreifenden Maßnahmen werden regelmäßig erprobt.  

Neben der behördlichen Katastrophenschutzplanung stellt der Betreiber eigene Vor-

sorge- und Schutzmaßnahmen auf, die in den Betriebsvorschriften der Anlage er-

fasst sind. 
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2.2 Konzept des gestaffelten Einschlusses der radioaktiven Inventare (Barrieren-

konzept) 

2.2 (1) Der Einschluss der im Kernkraftwerk befindlichen radioaktiven Stoffe wird durch 

gestaffelte Barrieren sowie durch Rückhaltefunktionen sichergestellt. Dabei sind die 

Barrieren in ihrer Gesamtheit so ausgelegt und werden während der gesamten Be-

triebsdauer in einem solchen Zustand  gehalten, dass bei den gemäß Ziffer 2.1 (3) 

auf den verschiedenen Sicherheitsebenen zu unterstellenden Ereignissen und den 

sich daraus ergebenden mechanischen, thermischen, chemischen und durch Strah-

lung hervorgerufenen Belastungen die unter Ziffer 2.4 angegebenen radiologischen 

Sicherheitsziele eingehalten werden. 

2.2 (2) Wenn aufgrund vorgesehener betrieblicher Vorgänge Barrieren nicht wirksam sind, 

sind zur Einhaltung der radiologischen Sicherheitsziele (siehe Ziffer 2.4 (1)) andere 

Maßnahmen und technische Einrichtungen verfügbar, die eine den jeweiligen Be-

dingungen entsprechende wirksame und zuverlässige Rückhaltefunktion sicherstel-

len. Dies gilt insbesondere hinsichtlich des Brennelement-Wechsels oder des Ma-

schinenhauses von SWR-Anlagen und umfasst insbesondere Maßnahmen und Ein-

richtungen wie: Wasservorlagen, Druckstaffelungen, Filterungen, Gebäudestruktu-

ren. 

2.2 (3) Auf den Sicherheitsebenen 1 und 2 sind neben den erforderlichen Rückhaltefunktio-

nen zur Erfüllung der radiologischen Sicherheitsziele gewährleistet: 

a) für den Einschluss des Aktivitätsinventars des Reaktorkerns während der Be-

triebsphasen A bis C, in der Phase C bis zum Zeitpunkt des Öffnens des Sicher-

heitsbehälters) mindestens folgende Barrieren:  

1. die Brennstabhüllrohre, abgesehen vom zulässigen Umfang betrieblich be-

dingter Hüllrohrschäden, 

2. die druckführende Umschließung des Reaktorkühlmittels und 

3. der Sicherheitsbehälter 

b) für den Einschluss des Aktivitätsinventars des Reaktorkerns während der Be-

triebsphasen B und E als Barriere mindestens das Brennstabhüllrohr, abgese-

hen vom zulässigen Umfang betrieblich bedingter Hüllrohrschäden. 

c) für den Einschluss des Aktivitätsinventars der bestrahlten Brennelemente, die in 

der Anlage gehandhabt bzw. gelagert werden, während der Betriebsphasen A 
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bis F als Barrieren das Brennstabhüllrohr, abgesehen vom zulässigen Umfang 

betrieblich bedingter Hüllrohrschäden, sowie der Sicherheitsbehälter. Ein nicht 

vorhandener Sicherheitsbehälter ist durch Rückhaltefunktionen kompensiert. 

Dies gilt unbeschadet der Barriere „verschlossener Transport- und Lagerbehäl-

ter“  

d) der sichere kontrollierte Einschluss des sonstigen Aktivitätsinventars in der An-

lage in allen Betriebsphasen. 

2.2 (4) Auf der Sicherheitsebene 3 sind neben den Rückhaltefunktionen zur Erfüllung der 

radiologischen Sicherheitsziele gewährleistet: 

a) für den Einschluss des Aktivitätsinventars des Reaktorkerns während der Be-

triebsphasen A bis C  (in der Phase C bis zum Zeitpunkt des Öffnens des Si-

cherheitsbehälters) 

− bei den Ereignissen, bei denen als einleitendes Ereignis kein Versagen ei-

ner Barriere postuliert wird, alle drei Barrieren gemäß Ziffer 2.2 (3a), 

− bei den Störfällen mit Kühlmittelverlust der Sicherheitsbehälter und  

− bei Störfällen mit ereignisbedingtem Bypass des Sicherheitsbehälters die 

Brennstabhüllrohre.  

b) für den Einschluss des Aktivitätsinventars des Reaktorkerns während der Be-

triebsphasen C (nach dem Öffnen des Sicherheitsbehälters) bis E als Barrieren 

mindestens das Brennstabhüllrohr, abgesehen von ggf. ereignisspezifisch pos-

tulierten Hüllrohrschäden. 

c) bei der Handhabung und Lagerung von Brennelementen das Brennstabhüllrohr, 

abgesehen von ggf. ereignisspezifisch postulierten Hüllrohrschäden. 

2.2 (5) Auf der Sicherheitsebene 4a ist für den Einschluss des Aktivitätsinventars im Reak-

torkern 

− während der Betriebsphasen A bis C die Integrität der druckführenden Um-

schließung sowie ereignisabhängig entweder der Brennstabhüllrohre oder des 

Sicherheitsbehälters  

− während der Betriebsphasen D bis E die Integrität der Brennstabhüllrohre 

gewährleistet. 
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Für den Einschluss des Aktivitätsinventars in den bestrahlten, gelagerten Brennele-

menten ist die Integrität der Brennstabhüllrohre gewährleistet.  

2.2 (6) Auf den Sicherheitsebenen 4b und 4c wird neben der Aufrechterhaltung von Rück-

haltefunktionen hinsichtlich des Aktivitätsinventars des Reaktorkerns  

− bei Ereignisabläufen mit Umgehung des Sicherheitsbehälters die Integrität der 

Brennstabhüllrohre, 

− ansonsten die Funktion des Sicherheitsbehälters 

und hinsichtlich des Aktivitätsinventars der bestrahlten gelagerten Brennelemente 

die Integrität der Brennstabhüllrohre angestrebt.  

2.3 Konzept der Grundlegenden Sicherheitsfunktionen 

2.3 (1) Zuverlässigkeit und Wirksamkeit des Einschlusses der in den Brennelementen be-

findlichen radioaktiven Stoffe ist durch die grundlegenden Sicherheitsfunktionen  

a) Kontrolle der Reaktivität, 

b) Kühlung der Brennelemente und 

c) Erhalt der Barrierenintegrität 

entsprechend den jeweiligen Anforderungen auf den Sicherheitsebenen sicherge-

stellt. 

2.3 (2) Auf den Sicherheitsebenen 1 bis 4a werden folgende Anforderungen eingehalten:  

− Zur Sicherstellung der Kontrolle der Reaktivität: 

• Reaktivitätsänderungen sind auf als zulässig nachgewiesene Werte zu be-

schränken, 

• der Reaktorkern muss sicher abzuschalten sein und langfristig unterkritisch 

gehalten werden können, 

• die Brennelemente bei der Handhabung sowie im Lager für unbestrahlte 

Brennelemente und im Brennelementlagerbecken müssen stets unterkri-

tisch sein. 

− Zur Sicherstellung der Kühlung der Brennelemente: 

• Kühlmittel und Wärmesenken sind stets ausreichend bereitzustellen, 
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• der Wärmetransport vom Brennstoff bis zur Wärmesenke sowie  

• die Wärmeabfuhr aus dem Brennelementlagerbecken ist sicherzustellen. 

− Zur Sicherstellung der Barrierenintegrität: 

• Die sich auf den verschiedenen Sicherheitsebenen ergebenden mechani-

schen, thermischen, chemischen und durch Strahlung hervorgerufenen Be-

lastungen sind derart zu limitieren, dass die unter Ziffer 2.4 angegebenen 

radiologischen Sicherheitsziele eingehalten werden und die Kontrolle der 

Reaktivität sowie die Kühlung der Brennelemente sichergestellt sind.  

2.3 (3) Auf der Sicherheitsebene 4b soll die Kontrolle der Reaktivität sowie die Kühlung der 

Brennelemente erhalten oder wieder hergestellt werden und die Anlage in einen 

langfristig sicheren Zustand überführt werden. Die Integrität des Sicherheitsein-

schlusses oder mindestens einer Barriere soll erhalten bleiben.  

2.3 (4) Auf der Sicherheitsebene 4c soll vorrangig eine Begrenzung der Aktivitätsfreiset-

zung erzielt werden, indem der Sicherheitseinschluss erhalten und ein langfristig 

kontrollierter Zustand abgesichert werden. 

Hinweis Die auf den einzelnen Sicherheitsebenen im Hinblick auf die grundlegenden Sicherheitsfunktionen 

jeweilig einzuhaltenden sicherheitstechnischen Nachweisziele und Nachweiskriterien sind für die Si-

cherheitsebenen 2 bis 4a in „Sicherheitsanforderungen für Kernkraftwerke: Bei Druck- und Siedewas-

serreaktoren zu berücksichtigende Ereignisse", für die Notfallmaßnahmen der Sicherheitsebenen 4b 

und 4c in „Sicherheitsanforderungen für Kernkraftwerke: Anforderungen an den anlageninternen Not-

fallschutz“ aufgeführt.  

2.4 Radiologische Sicherheitsziele 

2.4 (1) Auf den Sicherheitsebenen 1 und 2 

− wird die Strahlenexposition des Personals bei allen Tätigkeiten unter Berück-

sichtigung aller Umstände des Einzelfalls auch unterhalb der Grenzwerte der 

Strahlenschutzverordnung so gering wie möglich gehalten, 

− wird jede Ableitung radioaktiver Stoffe mit Luft oder Wasser kontrolliert auf den 

dafür vorgesehenen Ableitungspfaden erfolgen; die Ableitungen werden über-

wacht und nach Art und Aktivität dokumentiert und spezifiziert; und 

− wird jede Strahlenexposition oder Kontamination von Mensch und Umwelt durch 

Direktstrahlung aus der Anlage sowie durch die Ableitung radioaktiver Stoffe un-
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ter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls auch unterhalb der Grenz-

werte der Strahlenschutzverordnung so gering wie möglich gehalten. 

Auf der Sicherheitsebene 3 

− werden bei der Planung von Tätigkeiten zur Beherrschung von Ereignissen, zur 

Minderung ihrer Auswirkungen oder zur Beseitigung ihrer Folgen für die Strah-

lenexposition des Personals höchstens die einschlägigen Grenzwerte der Strah-

lenschutzverordnung zu Grunde gelegt, 

− werden für die Auslegung der Anlage zum Schutz der Bevölkerung vor freiset-

zungsbedingten Strahlenexpositionen höchstens die einschlägigen Störfallpla-

nungswerte der Strahlenschutzverordnung zu Grunde gelegt, 

− erfolgt eine etwaige Freisetzung nur auf dafür vorgesehenen Freisetzungspfa-

den; die Freisetzung wird überwacht und nach Art und Aktivität dokumentiert 

und spezifiziert; und 

− werden die radiologischen Auswirkungen innerhalb und außerhalb der Anlage 

unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls so gering wie möglich 

gehalten. 

Auf der Sicherheitsebene 4 

− werden bei der Planung von Tätigkeiten zur Beherrschung von Ereignissen und 

Ereignisabläufen, zur Minderung ihrer Auswirkungen oder zur Beseitigung ihrer 

Folgen für die voraussichtliche Strahlenexposition des Personals die einschlägi-

gen Vorgaben der Strahlenschutzverordnung zu Grunde gelegt, 

− wird die Überwachung von Freisetzungen radioaktiver Stoffe nach Art und Akti-

vität sichergestellt und 

− werden radiologische Auswirkungen innerhalb und außerhalb der Anlage unter 

Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls so gering wie möglich gehal-

ten. 

2.4 (2) Alle sicherheitstechnisch wichtigen Einrichtungen eines Kernkraftwerkes werden so 

ausgelegt, in einem solchen Zustand gehalten und so gegen Einwirkungen ge-

schützt, dass sie ihre zur Einhaltung der Anforderungen gemäß Ziffer 2.4 (1) benö-

tigten sicherheitstechnischen Aufgaben erfüllen. 
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Alle Einrichtungen eines Kernkraftwerkes, die radioaktive Stoffe enthalten oder ent-

halten können, sind so beschaffen, angeordnet und abgeschirmt, dass bezüglich der 

Strahlenexposition von Personen bei allen auf den Sicherheitsebenen 1 und 2 erfor-

derlichen Tätigkeiten sowie bei der Planung von Tätigkeiten zur Beherrschung von 

Ereignissen und Ereignisabläufen der Sicherheitsebenen 3 und 4 zur Minderung ih-

rer Auswirkungen oder zur Beseitigung ihrer Folgen die einschlägigen Anforderun-

gen gemäß Ziffer 2.4 (1) erfüllt werden.  

Die Einrichtungen sind instandhaltungsfreundlich beschaffen und angeordnet. 

3. Übergreifende technische Anforderungen 

3.1 Generelle Anforderungen 

3.1 (1) Auf Maßnahmen und Einrichtungen der Sicherheitsebenen 1 bis 3 werden bezüglich 

aller Betriebsphasen sicherheitsfördernde Auslegungs-, Fertigungs- und Betriebs-

grundsätze angewendet. Insbesondere sind verwirklicht: 

a) sicherheitstechnisch begründete Sicherheitszuschläge bei der Auslegung der 

Komponenten; geringe Abweichungen von den Auslegungswerten führen zu 

keiner sicherheitstechnisch bedeutenden Änderung des Anlagenzustands; hier-

bei können anerkannte Regeln und Standards Anwendung finden; 

b) Verwendung geeigneter Werkstoffe, 

c) Instandhaltungsfreundlichkeit von Einrichtungen unter besonderer Berücksichti-

gung der Strahlenexposition des Personals, 

d) ergonomische Maßnahmen an den Arbeitsplätzen, 

e) Sicherstellung und Erhalt der Qualitätsmerkmale bei Fertigung, Errichtung und 

Betrieb, 

f) Durchführung von wiederkehrenden Prüfungen in dem sicherheitstechnisch 

notwendigen Umfang 

g) zuverlässige Überwachung der in den jeweiligen Betriebsphasen relevanten Be-

triebszustände, einschließlich der Alterung); 
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h) Aufstellung eines Überwachungskonzepts mit Überwachungseinrichtungen zur 

Erkennung betriebsbedingter Schäden. 

3.1 (2) Auf Maßnahmen und Einrichtungen der Sicherheitsebene 3 (Sicherheitseinrichtun-

gen) werden folgende Grundsätze angewendet: 

a) Redundanz,  

b) Diversität,  

c) Entmaschung von redundanten Teilsystemen, soweit dieser sicherheitstechni-

sche Vorteile nicht entgegenstehen, 

d) räumliche Trennung redundanter Teilsysteme; 

e) sicherheitsgerichtetes Systemverhalten bei Fehlfunktion von Teilsystemen oder 

Anlagenteilen;  

f) Bevorzugung passiver gegenüber aktiver Sicherheitseinrichtungen;  

g) Bevorzugung von Prinzipien der inhärent sicheren Auslegung; 

h) Automatisierung (von Hand auszulösende Maßnahmen finden in der Störfall-

analyse grundsätzlich nicht vor Ablauf von 30 Minuten Berücksichtigung). 

3.1 (3) Sicherheitseinrichtungen sind so redundant und entmascht, dass im Anforderungs-

fall ein unterstellter Einzelfehler in der Sicherheitseinrichtung beherrscht wird. 

Sofern gemäß den genehmigten Betriebsvorschriften betriebsbegleitende Instand-

haltungsarbeiten an einer Redundanz mit damit einhergehender Unverfügbarkeit 

von Sicherheitseinrichtungen zulässig sind, wird zusätzlich zum Einzelfehler grund-

sätzlich unterstellt, dass eine Redundanz der von solchen Arbeiten betroffenen Si-

cherheitseinrichtung zum Zeitpunkt des Anforderungsfalles nicht verfügbar ist. 

3.1 (4a) Die Qualität aller Einrichtungen eines Kernkraftwerkes, einschließlich der Bauwerke, 

entspricht ihrer sicherheitstechnischen Bedeutung. Bei Auslegung, Fertigung, Er-

richtung und Prüfung sowie Betrieb und Instandhaltung der sicherheitstechnisch 

wichtigen Anlageteile werden Grundsätze und Verfahren angewendet, die entspre-

chend den besonderen sicherheitstechnischen Erfordernissen der Kerntechnik dem 

Stand von Wissenschaft und Technik entsprechen. Bei Anwendung von anerkann-

ten Regeln der Technik sind diese im Einzelfall darauf überprüft, ob sie dem Stand 

von Wissenschaft und Technik entsprechen. 
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3.1 (4b) Die sicherheitstechnischen Aufgaben aller Einrichtungen sind klar definiert und do-

kumentiert. Entsprechend ihrer sicherheitstechnischen Bedeutung sind für alle Ein-

richtungen mit sicherheitstechnischer Bedeutung Auslegungsvorschriften, Werk-

stoffvorschriften, Bauvorschriften und Prüfvorschriften sowie Betriebsvorschriften 

und Instandhaltungsvorschriften vorgehalten bzw. aufgestellt und angewendet.  

In den Prüfvorschriften sind Vorprüfung, Werkstoffprüfungen, Bauprüfungen, Druck-

prüfungen, Abnahmeprüfungen und Funktionsprüfungen sowie regelmäßig wieder-

kehrende Prüfungen im Einzelnen festgelegt.  

Die Einhaltung dieser Vorschriften wird im Rahmen eines Qualitätsgewährleistungs-

programms überwacht. Das Ergebnis der Qualitätsüberwachung mit den Ergebnis-

sen der Prüfungen wird dokumentiert. Die zur Beurteilung der Qualität notwendigen 

Unterlagen über Auslegung, Fertigung, Errichtung und Prüfungen sowie Betrieb und 

Instandhaltung der sicherheitstechnisch wichtigen Einrichtungen sind während der 

gesamten Betriebsdauer der Anlage verfügbar. 

3.1 (5) Alle Einrichtungen sind so beschaffen und angeordnet, dass sie entsprechend ihrer 

sicherheitstechnischen Bedeutung und Aufgabe vor ihrer Inbetriebnahme und da-

nach in regelmäßigen Zeitabständen in hinreichendem Umfang im Hinblick auf die 

Feststellung des spezifikationsgerechten Zustands und die Erkennung sich anbah-

nender Abweichungen von prüfbaren Qualitätsmerkmalen geprüft und gewartet 

werden können.  

3.1 (6a) Nicht in dem für die Erkennung etwaiger Mängel an Einrichtungen nach dem Stand 

der Technik erforderlichen Umfang durchführbare regelmäßig wiederkehrende Prü-

fungen sind nur in Ausnahmefällen zulässig, wie z.B. 

− wenn eine Prüfaussage von vergleichbaren Stellen herangezogen werden kann 

und die Prüfung bei der Herstellung keine Befunde ergeben hat oder 

− bei vorwiegend ruhender Beanspruchung und wirksamen Schutzmaßnahmen 

gegen Einflüsse von Korrosion und Alterung. 

3.1 (6b) Im Falle einer solchen eingeschränkten Prüfbarkeit werden für die Beherrschung 

möglicher Folgen aus diesen Mängeln solche Maßnahmen und Einrichtungen ge-

troffen, dass auch bei den unter diesen Umständen in Betracht zu ziehenden Ereig-

nissen die Einhaltung der jeweiligen sicherheitstechnischen Nachweisziele und 

Nachweiskriterien gewährleistet ist. 
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3.1 (6c) Kombinationen von störfallauslösenden Ereignissen auf Grund eingeschränkter 

Prüfbarkeit mit sonstigen störfallauslösenden Ereignissen oder gemeinsame Ausfäl-

le von gleichartigen und gleichartig belasteten Einrichtungen mit eingeschränkter 

Prüfbarkeit werden unterstellt, sofern nicht nachgewiesen ist, dass durch in Ziffer 

3.1 (6b) genannte Maßnahmen sicherheitstechnisch bedeutsame Zustands- und 

Funktionsbeeinträchtigungen ausgeschlossen sind. 

3.1 (7) Die Zuverlässigkeit und Wirksamkeit der Maßnahmen und Einrichtungen der Si-

cherheitsebene 3, einschließlich der Hilfs- und Versorgungssysteme, ist bei Anfor-

derung auch bei ggf. zusätzlichen störfallbedingten Folgeausfällen, bei gleichzeiti-

gem bzw. zeitlich versetztem Ausfall der Eigenbedarfsversorgung sowie bei den 

Ausfallannahmen gemäß dem Einzelfehlerkonzept nach Ziffer 3.1 (3) sichergestellt. 

3.1 (8) Die Maßnahmen und Einrichtungen der Sicherheitsebene 4a erfüllen folgende An-

forderungen: 

a) sicherheitstechnisch nachteilige Auswirkungen auf Maßnahmen und Einrichtun-

gen vorgelagerter Sicherheitsebenen sind ausgeschlossen; 

b) bei Notstandsfällen: Gewährleistung einer verfahrenstechnischen Autarkie des 

Notstandssystems im Hinblick auf alle Kühl- und Betriebsmittel, die notwendig 

sind, um die Anlage in einen sicheren Zustand zu bringen und darin zu halten, 

mindestens für 10 Stunden; 

c) bei Notstandsfällen: Automatisierung (von Hand auszulösende Notstandsmaß-

nahmen finden in der Ereignisanalyse nicht vor Ablauf von 30 Minuten Berück-

sichtigung). 

3.1 (9) Die Maßnahmen und Einrichtungen des anlageninternen Notfallschutzes sind wirk-

sam und mit dem vorhandenen Sicherheitskonzept verträglich.  

Sie richten sich an dem Potential der von der Anlagentechnik gegebenen Möglich-

keiten aus. 

3.1 (10) Das Kernkraftwerk besitzt einfache, deutlich und dauerhaft gekennzeichnete und 

ausfallsicher beleuchtete Flucht- und Rettungswege. Es sind geeignete Alarmein-

richtungen und Kommunikationsmittel vorhanden, durch die allen in der Anlage an-

wesenden Personen von mindestens einer zentralen Stelle aus Anweisungen für 

das Verhalten bei Störfällen gegeben werden können. Die für die Sicherheit auf den 
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Sicherheitsebenen 1 bis 4 erforderliche Kommunikation innerhalb des Kernkraftwer-

kes und nach außerhalb ist jederzeit gewährleistet. 

3.1.(11) Für den sicheren Betrieb einer Anlage sind schriftliche Anweisungen erstellt, 

a) in denen die für die Sicherheitsebenen 1 bis 4 erforderlichen Grenzwerte und 

Bedingungen, technischen Handlungen und Anweisungen sowie organisatori-

schen Abläufe vorgeschrieben werden, 

b) in denen die erforderlichen wiederkehrenden Prüfungen an sicherheitstechnisch 

wichtigen Maßnahmen und Einrichtungen festgelegt sind. 

3.1 (12) Auf der Sicherheitsebene 4c sind zusätzlich Notfallstrategien zur Unterstützung des 

anlageninternen Krisenstabs zur Verfügung gestellt, in denen die Einsatzmöglichkei-

ten von verfügbaren Maßnahmen und Einrichtungen zur Schadensbegrenzung bei 

Unfällen mit schweren Kernschäden und zur Überführung der Anlage in einen lang-

fristig kontrollierbaren Zustand dargestellt sind. 

3.2 Leittechnik 

3.2 (1) Im Kernkraftwerk sind betriebliche Steuer- und Regeleinrichtungen der Sicherheits-

ebene 1 vorgesehen, die so ausgelegt und betrieben werden, dass auch ohne Inan-

spruchnahme der Einrichtungen der Sicherheitsebene 2 ein möglichst störungsfreier 

Betrieb der Anlage gewährleistet ist. 

3.2 (2) Im Kernkraftwerk sind in der Sicherheitsebene 2 leittechnische Einrichtungen vorge-

sehen, die geeignet sind, eine Anforderung an die Schutzaktionen der Sicherheits-

ebene 3 zu vermeiden.  

3.2 (3) Das Kernkraftwerk hat Überwachungs- und Meldeeinrichtungen, die auf den Sicher-

heitsebenen 1 bis 4a jederzeit einen ausreichenden Überblick über den sicherheits-

relevanten Zustand der Anlage und die ablaufenden relevanten Prozesse ermögli-

chen und alle sicherheitstechnisch wichtigen Betriebsparameter registrieren können. 

Es sind Gefahrenmeldeeinrichtungen vorhanden, die Veränderungen des Betriebs-

zustandes, aus denen sich eine Verminderung der Sicherheit ergeben könnte, so 

frühzeitig anzeigen, dass die Einhaltung der jeweiligen sicherheitstechnischen 

Nachweisziele gewährleistet werden kann. 
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3.2 (4) Das Kernkraftwerk hat eine Störfallinstrumentierung, die bei Ereignisabläufen und 

Anlagenzuständen der Sicherheitsebenen 3 und 4 

1. ausreichende Informationen über den Zustand der Anlage liefert, um die erfor-

derlichen Schutzmaßnahmen für Personal und Anlage bzw. Maßnahmen des 

anlageninternen Notfallschutzes ergreifen und ihre Wirksamkeit feststellen zu 

können, 

2. Hinweise auf den Verlauf des Ereignisses gibt und seine Dokumentation ermög-

licht, 

3. eine Abschätzung der Auswirkungen auf die Umgebung gestattet. 

3.2 (5) Auf den Sicherheitsebenen 4b und 4c dürfen Maßnahmen des anlageninternen Not-

fallschutzes Vorrang vor konkurrierenden Aktionen des Reaktorschutzes und vor 

Verriegelungen haben. Eingriffe in den Reaktorschutz sind daher erlaubt, wenn 

Maßnahmen des anlageninternen Notfallschutzes dies erfordern. 

3.2 (6) Die leittechnischen Einrichtungen, die im Rahmen von Maßnahmen des anlagenin-

ternen Notfallschutzes verwendet werden sollen, sind so ausgelegt, dass sie ihre 

geplanten Leittechnikfunktionen unter den sich für die jeweilige Leittechnikfunktion 

aus der Ereignisablaufanalyse ergebenden Umgebungsbedingungen mit ausrei-

chender Zuverlässigkeit erfüllen können. 

3.2 (7) Das Kernkraftwerk ist mit einem zuverlässigen Reaktorschutzsystem (Leittechnik-

funktion der Sicherheitsebene 3) ausgerüstet, das bei Erreichen festgelegter An-

sprechwerte Schutzaktionen auslöst.  

3.2 (7a) Das Reaktorschutzsystem ist zuverlässig nach folgenden Grundsätzen ausgelegt: 

− redundante Auslegung von Komponenten, Baugruppen und Untersystemen,  

− räumlich getrennte Installation entsprechend dem Wirkungsbereich möglicher 

versagensauslösender Ereignisse, 

− Diversität, 

− selbsttätige Überwachung auf einen Ausfall hin, 

− Anpassung der Komponenten an die möglichen Umgebungsbedingungen, 

− einfache Struktur der Software, 
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− Begrenzung des Funktionsumfangs auf das sicherheitstechnisch notwendige 

Maß. 

3.2 (7b) Das Reaktorschutzsystem ist so ausgelegt, dass Schutzaktionen grundsätzlich au-

tomatisch ausgeführt werden. Nur wenn gewährleistet ist, dass vom Zeitpunkt des 

Erkennens eines zu einem Störfall führenden Ereignisablaufes bis Auslösung der 

zur Beherrschung notwendigen Schutzaktion eine ausreichend große Zeitspanne 

(Richtzeit 30 Minuten) für die Entscheidungsfindung und für die Durchführung der 

Schutzaktion durch das Personal zur Verfügung steht, dürfen notwendige Schutzak-

tionen auch von Hand ausgelöst werden. 

3.2 (7c) Die Reaktorschnellabschaltung kann jederzeit von Hand ausgelöst werden.  

3.2 (7d) In Betriebsphasen außerhalb der Betriebsphasen A und B, in denen Teile der Si-

cherheitsleittechnik planungsgemäß nicht verfügbar sind, ist die zuverlässige und 

wirksame Störfallbeherrschung für die in diesen Phasen zu unterstellenden Ereig-

nisse unter diesen Bedingungen gewährleistet. 

3.2 (8) Für jedes vom Reaktorschutzsystem zu beherrschende Ereignis stehen grundsätz-

lich mindestens zwei Anregungskriterien zur Verfügung. Als Anregungskriterien sind 

soweit wie möglich verschiedene physikalische Größen herangezogen. Prozessva-

riable, die aus anderen Größen abgeleitet sind oder erst im Zusammenwirken mit 

weiteren Prozessvariablen (z.B. UND- Verknüpfungen) die Anregungskriterien für 

Schutzaktionen ergeben, werden als eine Größe gewertet. Ist die Forderung nach 

grundsätzlich zwei Anregungskriterien nicht zu erfüllen, weil z.B. nur eine physikali-

sche Größe zur Verfügung steht, so ist die Messwerterfassung der allein herange-

zogenen Größe im Verhältnis zur Messwerterfassung der übrigen Größen entspre-

chend sicherheitstechnisch höherwertig aufgebaut. 

3.2 (9) Das Reaktorschutzsystem wird von den leittechnischen Einrichtungen der Sicher-

heitsebenen 1 und 2 so weit unabhängig ausgeführt, dass bei auftretenden Störun-

gen (bspw. Softwareversagen oder Ausfälle von Einrichtungen der Sicherheitsebe-

nen 1 und 2) die Wirksamkeit und Zuverlässigkeit des Reaktorschutzsystems erhal-

ten bleibt. 

3.2 (10) Die mechanischen und elektrischen Geräte der Messkanäle des Reaktorschutzsys-

tems werden grundsätzlich nicht für Funktionen im Rahmen der Reaktorregelung 

verwendet. Ausnahmen sind nur zulässig, wenn sie auf Grund der technischen Ei-
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genart des Reaktorschutzsystems oder der Mess-, Steuer- und Regelsysteme erfor-

derlich sind, und wenn gewährleistet ist, dass das Reaktorschutzsystem in seinen 

sicherheitstechnischen Funktionen dadurch nicht beeinträchtigt wird. 

3.2 (11) Redundante Teile des Reaktorschutzsystems besitzen grundsätzlich voneinander 

unabhängige Einrichtungen zur Messwerterfassung und Signalverarbeitung. Ver-

knüpfungsstellen verschlechtern die Redundanz und Auslösesicherheit des Systems 

nicht. 

3.2 (12) Das Reaktorschutzsystem ist so ausgelegt, dass es auch bei Störungen im Reak-

torschutzsystem keine Aktionen auslöst, die die Reaktoranlage in einen Störfall ü-

berführen können. Redundante Teile des Reaktorschutzsystems sind räumlich so 

voneinander getrennt, dass Störungen innerhalb eines Teilsystems nicht gleichzeitig 

die Funktion der übrigen Systeme beeinträchtigen. 

3.2 (13a) Softwarebasierte Leittechnik 

Die von leittechnischen Einrichtungen auszuführenden Funktionen sind entspre-

chend ihrer sicherheitstechnischen Bedeutung in Orientierung an den Sicherheits-

ebenen klassifiziert (siehe auch Ziffer 2.1 (10)). Die Anforderungen an Entwurf, Imp-

lementierung, Qualifizierung, Inbetriebsetzung, Betrieb und Modifizierung der Soft-

ware für leittechnische Einrichtungen sind entsprechend der sicherheitstechnischen 

Klassifizierung festgelegt. 

3.2 (13b) Die Software mit sicherheitstechnischer Bedeutung für leittechnische Einrichtungen 

wird anhand eines definierten, in Phasen gegliederten Vorgehens entwickelt, getes-

tet, eingesetzt und dokumentiert. 

3.2 (13c) Leittechnik mit höherer sicherheitstechnischer Bedeutung ist von der Leittechnik mit 

geringerer sicherheitstechnischer Bedeutung so unabhängig, dass bei bestim-

mungsgemäßem Betrieb und bei versagensauslösenden Ereignissen, Ausfällen o-

der Softwareversagen der leittechnischen Einrichtungen mit geringerer sicherheits-

technischen Bedeutung die Funktion der Leittechnik mit höherer sicherheitstechni-

scher Bedeutung erhalten bleibt. 

3.2 (13d) Softwarebasierte Einrichtungen sind entsprechend ihrer sicherheitstechnischen Be-

deutung für die Hard- und Software dokumentiert und nachweisbar zuverlässig. 
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Hierbei ist die mit dem Einsatz der Software verbundene Komplexität konservativ 

berücksichtigt. 

3.2 (13e) Beim Nachweis der Zuverlässigkeit wird die verfügbare Betriebserfahrung mit soft-

warebasierter Leittechnik herangezogen. 

3.2 (13f) Um eine der sicherheitstechnischen Bedeutung der leittechnischen Funktionen an-

gemessene Zuverlässigkeit der softwarebasierten Leittechnik zu erreichen, werden  

− fehlervermeidende (z. B. ein qualitätsgesicherter Entwicklungsprozess und eine 

entsprechende Qualifizierung der Software),  

− fehlerentdeckende (z. B. Hardware- und softwaremäßig realisierte Selbstüber-

wachungsmaßnahmen) und  

− fehlerbeherrschende (z. B. fehlertolerante Auslegung, funktionale Diversität)  

 Maßnahmen angewendet.  

3.2 (13g) Der unberechtigte Zugriff auf Informations- und Leittechniksysteme der Anlage wird 

verhindert. Die Wirksamkeit und Zuverlässigkeit der hierfür vorzusehenden Maß-

nahmen entsprechen der sicherheitstechnischen Bedeutung der Informations- und 

Leittechniksysteme. 

3.3 Warten 

3.3 (1) Es ist eine Warte vorhanden, von der aus das Kernkraftwerk sicher betrieben wer-

den kann und von der aus bei Störfällen Maßnahmen ergriffen werden können, um 

das Kernkraftwerk in einem sicheren Zustand zu halten oder es in einen solchen zu 

überführen. 

3.3 (2) Außerhalb der Warte ist eine Notsteuerstelle vorgesehen, mit deren Hilfe der Kern-

reaktor bei Funktionsausfall der Warte einschließlich der in Betracht zu ziehenden 

Wartennebenräume, wie z.B. Rangierverteiler und Elektronikraum, abgeschaltet und 

unterkritisch gehalten, die Nachwärme abgeführt und die hierfür wesentlichen Be-

triebsparameter überwacht werden können. 

3.3 (3) Die Warte und die Notsteuerstelle sind so voneinander räumlich getrennt, voneinan-

der unabhängig mit Energie versorgt und derart gegen Einwirkungen von Außen ge-
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schützt, dass Warte und Notsteuerstelle nicht gleichzeitig außer Funktion gesetzt 

werden können. 

3.3 (4) Die Auslegung der Warte und der Notsteuerstelle unterstützt ergonomisch sicher-

heitsgerichtetes Verhalten des Personals. 

3.3 (5) Maßnahmen des anlageninternen Notfallschutzes werden soweit wie möglich an 

einer zentralen Stelle der Anlage eingeleitet und durchgeführt.  

Die erforderlichen Informationen über den Anlagenzustand und die radiologische Si-

tuation in der Anlage und in der Umgebung liegen vor.  

3.3 (6) Es sind die notwendigen Vorkehrungen getroffen, um einen längeren Aufenthalt des 

Einsatzpersonals im Notfall an der für die Vorbereitung, Durchführung und Überwa-

chung der Maßnahmen des anlageninternen Notfallschutzes vorgesehenen Stellen 

zu gewährleisten. 

3.4 Versorgungsfunktionen 

3.4 (1) Die elektrische Energieversorgung eines Kernkraftwerkes ist so ausgelegt, dass auf 

den Sicherheitsebenen 1 bis 4a die elektrische Versorgung der Verbraucher unter 

Einhaltung ihrer elektrischen Versorgungsbedingungen sichergestellt ist. Sie ist da-

bei so zuverlässig ausgelegt, dass sie die Nichtverfügbarkeit der zu versorgenden 

Systeme nicht bestimmt. 

Für die Notfallmaßnahmen der Sicherheitsebenen 4b und 4c dürfen elektrische Ein-

richtungen aller Sicherheitsebenen verwendet werden, wenn sie geeignet sind, un-

ter den jeweils zu unterstellenden Umgebungs- und Betriebsbedingungen ihre Auf-

gabe zu erfüllen. 

3.4 (2) Es sind mindestens zwei weitgehend unabhängige Netzanschlüsse für die Energie-

versorgung des Kernkraftwerkes (Sicherheitsebene 1 und 2) vorhanden. Zusätzlich 

zur elektrischen Energieversorgung aus den Netzanschlüssen und dem Hauptgene-

rator sind für die sicherheitstechnisch wichtigen Einrichtungen zuverlässige Not-

stromversorgungsanlagen vorgesehen, die die elektrische Energieversorgung dieser 

Einrichtungen bei Ausfall der Netzeinspeisung und des Hauptgenerators gewährleis-

ten. 
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3.4 (3) Für die Notstromversorgung sind voneinander unabhängige, redundante Notstrom-

anlagen vorgesehen, so dass die Notstromversorgung auch unter Beachtung der 

Vorgaben des Einzelfehlerkonzepts nach Ziffer 3.1 (3) gewährleistet ist. Die Redun-

danz der Notstromanlagen entspricht mindestens der Redundanz der zu versorgen-

den verfahrenstechnischen Einrichtungen.  

3.4 (4) Bei Einwirkungen von Außen dürfen nicht alle Notstromversorgungsanlagen gleich-

zeitig außer Funktion gesetzt werden. 

3.4 (5) Es ist gewährleistet, dass vor Ablauf der für den unterbrechungslosen Dauerbetrieb 

der Notstromerzeuger zulässigen Zeit der Notstrombedarf anderweitig gedeckt wer-

den kann. Dazu wird mit mindestens einer Verbindung zu einem Netz oder externen 

Kraftwerk eine frühzeitige Netzrückschaltung gesichert ermöglicht. 

3.4 (6) Die notwendige Energieversorgung für die Durchführung der Notfallmaßnahmen auf 

den Sicherheitsebenen 4b und 4c ist sichergestellt.  

3.4 (7) Zur Beherrschung eines Ausfalls der elektrischen Energieversorgung des Kern-

kraftwerkes einschließlich der Notstromerzeugungsanlagen sind folgende Maßnah-

men vorgesehen:  

− mindestens eine zusätzliche Einspeisemöglichkeit über ein im Nahbereich des 

Kernkraftwerkes erdverlegtes Kabel, 

− Vorhaltung elektrischer Energiespeicher mit ausreichender Kapazität, so dass 

die notwendigen Funktionen auf den Sicherheitsebenen 3 bis 4b bis zur Wie-

derherstellung der elektrischen Energieversorgung durchgeführt werden kön-

nen. 

3.4 (8) Das Kernkraftwerk verfügt über zuverlässige lüftungstechnische Einrichtungen für 

folgende Räume: 

a) Räume, in denen anders nicht sichergestellt werden kann, dass die mit der Fort-

luft abzuleitende Menge der radioaktiven Stoffe in die Umgebung zur Einhaltung 

der einschlägigen Anforderungen gemäß Ziffer 2.4 (1) gering gehalten wird;  

b) Räume, in denen die für die Sicherheitsebenen 1 und 2 als zulässig spezifizier-

ten Werte für die Raumluftzustände anders nicht eingehalten werden können; 
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c) Räume, in denen die Luft durch ein Inertgas ersetzt ist, oder in denen aus Grün-

den des Arbeitsschutzes bestimmte Raumluftzustände eingehalten werden 

müssen. 

3.4 (9) Die lüftungstechnischen Anlagen sind so ausgelegt und beschaffen und mit den 

Eigenschaften der übrigen Einrichtungen so abgestimmt, dass auf den Sicherheits-

ebenen 1 bis 3 die hierfür jeweils als zulässig spezifizierten Werte für die Raumluft-

zustände und für die Ableitung oder etwaige Freisetzung radioaktiver Stoffe nicht 

überschritten werden können. Umluftanlagen sind in geeigneter Weise mit Fortluft-

anlagen kombiniert, so dass die einschlägigen Anforderungen gemäß Ziffer 2.4 (1) 

eingehalten werden. 

Auf der Sicherheitsebene 4 sind die lüftungstechnischen Anlagen so beschaffen 

sein, dass sie ihre für die Maßnahmen des anlageninternen Notfallschutzes benötig-

ten sicherheitstechnischen Funktionen erfüllen. 

3.4 (10) Soweit die Konzentration radioaktiver Stoffe in der Luft bestimmter Räume so groß 

werden kann, dass jeweils als zulässig spezifizierte Werte überschritten werden, 

verfügen die zugehörigen lüftungstechnischen Einrichtungen über Luftfilteranlagen. 

Eine Schaltung der lüftungstechnischen Einrichtungen so, dass die Abluft nur im 

Bedarfsfall über Filteranlagen geführt wird, ist zulässig. Die Luftfiltereinrichtungen 

sind hinreichend zuverlässig und so beschaffen, dass sie unter den jeweiligen 

Einsatzbedingungen den erforderlichen Abscheidegrad haben. Zur Überprüfung ih-

res Zustandes sind die erforderlichen Einrichtungen vorgesehen. 

3.4 (11) Zur Vermeidung einer Verschleppung radioaktiver Stoffe durch die Raumluft ist auf 

den Sicherheitsebenen 1 und 2 die Luft im Kontrollbereich grundsätzlich so geführt 

und die Raumgruppen sind so gegeneinander und gegenüber der Atmosphäre ab-

gedichtet, dass die Luft von Räumen oder Raumgruppen geringerer Kontaminati-

onsgefährdung zu solchen höherer geführt wird. 

3.5 Stahlenschutz 

3.5 (1) Im Kernkraftwerk sind die personellen, organisatorischen, räumlichen und apparati-

ven Voraussetzungen gegeben, um eine Strahlenschutzüberwachung in der Anlage 

auf allen Sicherheitsebenen im erforderlichen Umfang hinreichend genau und zuver-

lässig gewährleisten zu können. Insbesondere sind vorgesehen: 
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1. ortsfeste Einrichtungen zur Messung von Ortsdosisleistungen; 

2. ortsfeste Einrichtungen zur Messung der Konzentration radioaktiver Stoffe in der 

Raumluft von Raumgruppen oder Räumen, in denen eine entsprechende Über-

wachung zum Schutze von Personen oder zur frühzeitigen Entdeckung etwaiger 

freigesetzter radioaktiver Stoffe notwendig ist; 

3. ortsfeste Einrichtungen zur Messung der Konzentration radioaktiver Stoffe in 

Kreisläufen, in denen eine entsprechende Überwachung zur frühzeitigen Entde-

ckung etwaiger freigesetzter radioaktiver Stoffe notwendig ist; 

4. Messgeräte zur Ermittlung von Ortsdosisleistungen sowie Konzentration und Art 

radioaktiver Stoffe in Luft und Wasser;  

5. Einrichtungen zur Messung von Personendosen sowie der Kontamination von 

Personen und Gegenständen; 

6. geeignete Laboreinrichtungen zur Auswertung und Analyse radioaktiver Proben. 

3.5 (2) Im Kernkraftwerk sind die personellen, organisatorischen und apparativen Voraus-

setzungen gegeben, um auf allen Sicherheitsebenen im jeweils erforderlichen Um-

fang Art, Menge und Konzentration der mit der Fortluft und dem Abwasser abzulei-

tenden radioaktiven Stoffe hinreichend genau und zuverlässig zu überwachen, zu 

registrieren sowie die Ableitung erforderlichenfalls zu begrenzen. 

3.5 (3) Es sind die personellen, organisatorischen und apparativen Voraussetzungen gege-

ben, um eine Strahlenschutzüberwachung der Umgebung auf den Sicherheitsebe-

nen 1 bis 4 im erforderlichen Umfang hinreichend schnell, genau und zuverlässig 

durchführen zu können. 

Zur Immissionsüberwachung auf den Sicherheitsebenen 1 und 2 sind Einrichtungen 

zur Bestimmung von  

a) Ortsdosis, Ortsdosisleitung, 

b) Aktivitätskonzentration in Umgebungsluft, Boden, Bewuchs, Nahrungsmitteln, 

Gewässern und Niederschlag, 

c) für die Ausbreitung und Ablagerung radioaktiver Stoffe relevanten meteorologi-

schen und hydrologischen Parameter 

vorhanden. 
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Zur Immissionsüberwachung auf den Sicherheitsebenen 3 und 4 sind Einrichtungen 

zur Bestimmung von  

a) Ortsdosis, Ortsdosisleistung,  

b) Bodenkontamination, 

c) Aktivitätskonzentration in Umgebungsluft, Boden, Bewuchs, Nahrungsmitteln, 

Gewässern und Niederschlag, 

d) für die Ausbreitung und Ablagerung radioaktiver Stoffe relevanten meteorologi-

schen und hydrologischen Parameter 

vorhanden. 

3.5 (4) Im Kernkraftwerk sind Maßnahmen und Einrichtungen vorgesehen, die eine sichere 

Handhabung, Einschließung und Lagerung der unbestrahlten und bestrahlten Kern-

brennstoffe und sonstiger radioaktiver Stoffe ermöglichen. Diese Maßnahmen sind  

so konzipiert und diese Einrichtungen so beschaffen, angeordnet und abgeschirmt, 

dass eine unzulässige Strahlenexposition des Personals und in der Umgebung so-

wie die Freisetzung radioaktiver Stoffe in die Umgebung nicht zu unterstellen sind.  

3.5 (5) Kernkraftwerke sind so beschaffen, dass sie unter Einhaltung der Strahlenschutzbe-

stimmungen stillgelegt werden können. Ein Konzept für eine Beseitigung nach der 

endgültigen Stilllegung unter Einhaltung der Strahlenschutzbestimmungen ist vor-

handen. 

4. Anforderungen zur Kontrolle der Reaktivität 

4 (1) Die Kontrolle der Reaktivität im Reaktorkern sowie bei der Brennelementlagerung ist 

auf den Sicherheitsebenen 1 bis 4a in allen Betriebsphasen sichergestellt.  

4 (2) Der Reaktorkern, die zugehörigen Kühlsysteme und die hierfür relevanten Teile der 

Überwachungs-, Regel- und Begrenzungseinrichtungen sowie das Reaktorschutz-

system und die Sicherheitseinrichtungen zur Abschaltung des Reaktors sind so 

ausgelegt und hergestellt sowie werden in einem entsprechenden Zustand gehalten, 

dass  

− auf der Sicherheitsebene 1 die Auslegungsgrenzen sowie 
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− auf den Sicherheitsebenen 2 bis 4a die jeweils geltenden sicherheitstechni-

schen Nachweisziele und Nachweiskriterien  

eingehalten werden. 

4 (3) Der Reaktorkern ist so ausgelegt, dass auf Grund inhärenter reaktorphysikalischer 

Rückkopplungseigenschaften die in Betracht zu ziehenden schnellen Reaktivitäts-

anstiege so weit abgefangen werden, dass im Zusammenwirken mit den übrigen in-

härenten Eigenschaften der Anlage und den Abschalteinrichtungen die jeweils auf 

den Sicherheitsebenen geltenden sicherheitstechnischen Nachweisziele und Nach-

weiskriterien eingehalten werden. 

4 (4) Der Reaktorkern ist so ausgelegt, dass auf Grund inhärenter reaktorphysikalischer 

Rückkopplungseigenschaften die zu berücksichtigenden Transienten der Sicher-

heitsebene 4a mit unterstelltem Ausfall der schnell wirkenden Abschalteinrichtung 

(Schnellabschaltsystem) so weit abgefangen werden, dass im Zusammenwirken mit 

ansonsten bestimmungsgemäß wirksamen Maßnahmen und Einrichtungen der An-

lage die für diese Ereignisse geltenden sicherheitstechnischen Nachweisziele und 

Nachweiskriterien eingehalten werden. Im Rahmen der Analyse von solchen Ereig-

nissen werden im Kurzzeitbereich nur Funktionen mit höherwertiger Ansteuerung 

berücksichtigt. 

4 (5) Der Reaktor besitzt mindestens zwei voneinander unabhängige und diversitäre Ab-

schalteinrichtungen, von denen eine ganz oder teilweise mit den Steuereinrichtun-

gen identisch sein kann. 

4 (6) Mindestens eine der beiden Abschalteinrichtungen ist allein in der Lage, den Kern-

reaktor  

− aus jedem Zustand der Sicherheitsebenen 1 bis 3 heraus, auch bei unterstell-

tem Nichteinfall des reaktivitätswirksamsten Steuerelements (DWR) bzw. Nicht-

einschießen des reaktivitätswirksamsten Steuerstabs (SWR), sowie  

− bei den Notstandsfällen der Sicherheitsebene 4a  

so schnell unterkritisch zu machen (Schnellabschaltsystem) und hinreichend lange 

zu halten, dass die auf den Sicherheitsebenen jeweils geltenden sicherheitstechni-

schen Nachweisziele und Nachweiskriterien nicht überschritten werden.  



E N T W U R F  Modul 1: Fließtext INDIKATIV (Rev. A) 

31 

4 (7) Mindestens eine Abschalteinrichtung ist allein in der Lage, den Reaktor nach erfolg-

ter Abschaltung auf den Sicherheitsebenen 1 bis 4a, auch bei der für die Reaktivi-

tätsbilanz ungünstigsten Temperatur, die unter den in Betracht zu ziehenden Ereig-

nissen möglich ist, dauerhaft unterkritisch zu halten. 

Bei Kühlmittelverlustereignissen können zur Sicherstellung der dauerhaften Un-

terkritikalität die Einrichtungen zur Notkühlung herangezogen werden. 

Sofern die dauerhafte Abschaltung mittels Steuerstäben sichergestellt wird, wird auf 

den Sicherheitsebenen 1 bis 3 das Nichteinfahren des wirksamsten Steuerstabs un-

terstellt.  

4 (8) Die Einbauten des Reaktordruckbehälters sind so beschaffen und angeordnet, dass 

bei den auf den Sicherheitsebenen 1 und 2 auftretenden Einwirkungen die anforde-

rungsgerechte Funktionsfähigkeit der Einbauten erhalten bleibt.  

Die Einbauten sind so beschaffen, dass bei störfallbedingten Einwirkungen sowie 

bei Einwirkungen aus den Ereignissen der Sicherheitsebene 4a die sicherheitstech-

nischen Nachweisziele eingehalten werden und damit die sichere Abschaltung des 

Reaktors und die ausreichende Abfuhr der Nachwärme gewährleistet sind und un-

zulässige Folgen, wie z.B. unzulässige Reaktivitätserhöhungen, ausgeschlossen 

werden können. 

4 (9) Maßnahmen und Einrichtungen zur Handhabung und Lagerung der unbestrahlten 

und bestrahlten Kernbrennstoffe sind derart vorgesehen, dass ein Kritikalitäts-

ereignis in den Lagereinrichtungen auch unter Störfallbedingungen bzw. bei den Er-

eignissen der Sicherheitsebene 4a nicht zu unterstellen ist.  

4 (10) Bei Ereignissen und Zuständen der Sicherheitsebene 4b soll durch die Maßnahmen 

des anlageninternen Notfallschutzes die Kontrolle der Reaktivität im Reaktorkern 

sowie bei der Brennelementlagerung soweit erhalten oder wieder hergestellt wer-

den, dass Zustände, die zum Verlust der Kern- bzw. Brennelementkühlung führen 

würden, vermieden werden können. 
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5. Anforderungen zur Kühlung der Brennelemente 

5 (1) Die Kühlung der Brennelemente (Wärmeabfuhr aus dem Reaktorkern und den 

Brennelementlagereinrichtungen) ist auf den Sicherheitsebenen 1 bis 4a in allen Be-

triebsphasen sichergestellt.  

5 (2) Dazu wird die im Brennelement erzeugte Wärme derart abgeführt, dass die auf den 

Sicherheitsebenen geltenden sicherheitstechnischen Nachweisziele und Nachweis-

kriterien im Hinblick auf die Einwirkungen der Brennelemente und der übrigen si-

cherheitstechnisch wichtigen Einrichtungen während ihrer gesamten Einsatzzeit in 

allen Betriebsphasen eingehalten werden. 

Dies ist dadurch sichergestellt, dass  

a) in ausreichendem Umfang Kühlmittel und Wärmesenken zur Verfügung stehen 

sowie 

b) der Wärmetransport vom Brennstoff bis zur Wärmesenke und 

c) die Wärmeabfuhr bei Handhabung und Lagerung der Brennelemente gewährleis-

tet ist. 

5 (3) Es ist ein zuverlässiges und redundant aufgebautes System zum Abfahren des Re-

aktors und zur Nachwärmeabfuhr im bestimmungsgemäßen Betrieb vorgesehen, 

welches so beschaffen ist, dass auch nach Unterbrechung der Wärmeabfuhr vom 

Reaktor zur Hauptwärmesenke auch bei Auftreten eines Einzelfehlers während ei-

nes Instandhaltungsfalles im Nachwärmeabfuhrsystem die sicherheitstechnischen 

Nachweisziele und Nachweiskriterien für die Brennelemente, für die Kerneinbauten, 

für die druckführende Umschließung des Reaktorkühlmittels sowie für den Sicher-

heitseinschluss erfüllt werden. 

5 (4) Es ist ein zuverlässiges und redundant aufgebautes System für die Notkühlung 

(Notkühlsystem) des Reaktorkerns bei Kühlmittelverluststörfällen vorgesehen, wel-

ches gewährleistet, dass für die in Betracht kommenden Bruchgrößen, Bruchlagen, 

Betriebszustände und Transienten im Reaktorkühlsystem 

a) die sicherheitstechnischen Aufgaben auch unter Beachtung der Vorgaben des 

Einzelfehlerkonzepts erfüllt werden, 
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b) die jeweils geltenden sicherheitstechnischen Nachweisziele und Nachweiskrite-

rien für die Brennelemente, die Kerneinbauten und für den Sicherheitsein-

schluss nicht überschritten werden, 

c) chemische Reaktionen auf ein sicherheitstechnisch unbedenkliches Maß be-

schränkt werden. 

5 (5) Es ist ein zuverlässiges, redundant aufgebautes System zum Abfahren des Reak-

tors und zur Nachwärmeabfuhr bei Störfällen ohne Kühlmittelverlust vorgesehen, 

welches gewährleistet, dass auch nach Unterbrechung oder Störung der Wärmeab-

fuhr vom Reaktor zur Hauptwärmesenke die sicherheitstechnischen Nachweisziele 

und Nachweiskriterien auch unter Beachtung der Vorgaben des Einzelfehlerkon-

zepts erfüllt werden. 

5 (6) Die Einrichtungen zur Lagerung bestrahlter Kernbrennstoffe verfügen über ausrei-

chende Lagerkapazitäten sowie eine ausreichend wirksame und hinreichend zuver-

lässige Nachwärmeabfuhr auf den Sicherheitsebenen 1 bis 4a. Eine vollständige 

Auslagerung des Reaktorkerns in die vorhandenen Lagereinrichtungen ist jederzeit 

möglich. 

5 (7) Bei Ereignissen und Zuständen der Sicherheitsebene 4b ist das vorrangige Ziel die 

Vermeidung schwerer Kernschäden. Hierzu wird die Erhaltung oder Wiederherstel-

lung der Kühlung der Brennelemente durch Maßnahmen des anlageninternen Not-

fallschutzes angestrebt.  

6. Anforderungen zum Erhalt der Barrierenintegrität 

6 (1) Die Brennstabhüllrohre (1. Barriere gemäß Ziffer 2.2 (3a)) sind so beschaffen und 

angeordnet, dass auf den Sicherheitsebenen 1 bis 3 deren Integrität während ihrer 

gesamten Einsatz- und Lagerzeit sichergestellt ist, abgesehen vom zulässigen Um-

fang betrieblich bedingter Hüllrohrschäden.  

Unter den Bedingungen von Kühlmittelverluststörfällen wird der zulässige Brenn-

stabschadensumfang nicht überschritten.  

Bei den Ereignissen der Sicherheitsebene 4a ist der Erhalt einer kühl- und abschalt-

baren Geometrie des Reaktorkerns gewährleistet, bei Betriebszuständen mit geöff-
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netem Reaktordruckbehälter und Sicherheitsbehälter die Integrität der Brennstab-

hüllrohre. 

6 (2a) Die Komponenten, die Reaktorkühlmittel führen und unter höherem als atmosphäri-

schem Druck stehen (Druckführende Umschließung, 2. Barriere gemäß Ziffer 2.2 

(3a)), sind so beschaffen und angeordnet sowie werden so betrieben, dass das Auf-

treten von Lecks, die auslegungsgemäß nicht beherrscht werden, rasch fortschrei-

tenden Rissen und spröden Brüchen nicht unterstellt werden muss. 

6 (2b) Zu diesem Zweck wird bei der Auslegung ein sicherheitstechnisch ausreichender 

Zuschlag (gemäß Ziffer 3.1 (1)) zu den Werten der Einwirkungen vorgesehen, um 

zu gewährleisten, dass die Auslegungsbedingungen der Druckführenden Umschlie-

ßung im Bestimmungsgemäßen Betrieb nicht überschritten werden. Einrichtungen 

für eine Überwachung auf etwaige Leckagen während des Betriebes sind vorgese-

hen. 

6 (2c) Zur Vermeidung der Überschreitung des zulässigen Druckes in der druckführenden 

Umschließung (bei DWR Anlagen einschließlich der Sekundärseite des Dampfer-

zeugers) sind wirksame und zuverlässige Einrichtungen zur Druckbegrenzung und 

zur Überdruckabsicherung vorgesehen. Die Einrichtungen sind so beschaffen, dass 

die bei der sekundärseitigen und primärseitigen Druckentlastung auf den Sicher-

heitsebenen 4b und 4c zu betrachtenden Medien sicher abgeführt werden können. 

6 (2d) Die Komponenten der druckführenden Umschließung sind so angeordnet und ver-

ankert, dass bei an ihnen auftretenden Störfällen keine sicherheitstechnisch unzu-

lässigen Folgeschäden an anderen sicherheitstechnisch wichtigen Einrichtungen 

verursacht werden können. 

6 (2e) Das Kernkraftwerk wird so betrieben, dass die jeweils geltenden sicherheitstechni-

schen Nachweisziele und Nachweiskriterien für die Belastung der druckführenden 

Umschließung des Reaktorkühlmittels auf den Sicherheitsebenen 1 bis 4a nicht er-

füllt. 

6 (3a) Das Kernkraftwerk besitzt einen Sicherheitseinschluss (3. Barriere gemäß Ziffer 2.2 

(3a)), der seine sicherheitstechnische Aufgabe unter allen Bedingungen der Sicher-

heitsebenen 1 bis 3 sowie der Transienten mit Ausfall der Reaktorschnellabschal-

tung in der Sicherheitsebene 4a erfüllen kann. Dies gilt in den Betriebsphasen A und 
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B sowie in der Betriebsphase C bis zum Zeitpunkt des Öffnens des Sicherheitsbe-

hälters.  

In den Betriebsphasen C bis E, bei denen der Sicherheitsbehälter geöffnet sein 

kann, ist sichergestellt, dass unter den Bedingungen der Sicherheitsebene 1 sowie 

bei den zu unterstellenden Ereignissen der Sicherheitsebenen 2 und 3 wirksame 

und zuverlässige Rückhalteeinrichtungen vorhanden sind und ein unzulässiger Ver-

lust von Kühlmittel aus dem Sicherheitsbehälter durch kurzfristig mögliche Maß-

nahmen unterbunden wird.  

Einrichtungen, die radioaktive Stoffe enthalten, werden innerhalb des Sicherheits-

einschlusses untergebracht, soweit eine unzulässige Freisetzung radioaktiver Stoffe 

in die Umgebung nicht auf andere Weise ausreichend zuverlässig verhindert werden 

kann. In dem Sicherheitsbehälter sind grundsätzlich die unter hohem Druck stehen-

den, Primärkühlmittel führenden Komponenten der Reaktoranlage untergebracht. 

Hiervon ausgenommen werden können Abschnitte der Frischdampfleitungen und 

Speisewasserleitungen sowie sonstiger Leitungen, soweit dies technisch notwendig 

ist und sofern gewährleistet ist, dass deren Bruch nicht zu unzulässiger Strahlenex-

position in der Umgebung führt. Es ist ein zuverlässiger, ausreichend schneller und 

hinreichend langzeitiger Abschluss der Durchdringungen durch den Sicherheitsbe-

hälter gewährleistet. 

6 (3b) Bei Kühlmittelverluststörfällen wird im Sumpfbetrieb ein langfristiger Temperatur- 

oder Druckanstieg im Sicherheitsbehälter verhindert.  

7. Zu berücksichtigende Ereignisse 

7.1 Störungen und Störfälle 

7.1 (1) Der Auslegung der gemäß Ziffer 2.1 (3) auf den Sicherheitsebenen zu verwirkli-

chenden Maßnahmen und Einrichtungen sind jeweils zugrunde gelegt: 

− die in der Sicherheitsebene 1 zu erwartenden Betriebszustände einschließlich 

von Prüfzuständen,  

− die Ereignisse, deren Eintreten während der Betriebsdauer der Anlage zu er-

warten ist (Sicherheitsebene 2), sowie 
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− ein abdeckendes Spektrum an Ereignissen, deren Eintreten während der Be-

triebsdauer der Anlage nicht zu erwarten, jedoch dennoch zu unterstellen ist 

(Sicherheitsebene 3). 

7.1 (2) Die Auslegung der jeweiligen Maßnahmen und Einrichtungen erfolgt  derart , dass 

für die zu berücksichtigenden Betriebszustände und Ereignisse unter Berücksichti-

gung festgelegter Randbedingungen nachgewiesen wird, dass die jeweilig gelten-

den sicherheitstechnischen Nachweisziele und Nachweiskriterien erfüllt werden. 

7.1 (3) Die Vollständigkeit und der abdeckende Charakter der zu betrachtenden Ereignisse 

sind anlagenspezifisch gewährleistet. 

Hinweis Die auf den einzelnen Sicherheitsebenen mindestens herangezogenen Ereignisse sowie die jeweilig 

einzuhaltenden sicherheitstechnischen Nachweisziele und Nachweiskriterien sind in „Sicherheitsanfor-

derungen für Kernkraftwerke: Bei Druck- und Siedewasserreaktoren zu berücksichtigende Ereignisse" 

dargestellt. 

7.2 Übergreifende Einwirkungen von Innen (EVI) und Außen (EVA)  

7.2 (1) Alle Einrichtungen, die erforderlich sind, den Kernreaktor sicher abzuschalten, ihn in 

abgeschaltetem Zustand zu halten, die Nachwärme abzuführen oder eine etwaige 

Freisetzung radioaktiver Stoffe zu verhindern, sind so ausgelegt und befinden sich 

in einem solchen Zustand und werden dort gehalten, dass sie ihre sicherheitstech-

nischen Aufgaben auch bei naturbedingten Einwirkungen, soweit sie in Betracht zu 

ziehen sind, oder sonstigen Einwirkungen von Außen, wie Störmaßnahmen Dritter, 

erfüllen können.  

7.2 (2) Der Auslegung dieser Einrichtungen sind zugrunde gelegt: 

1.  die jeweils folgenschwersten naturbedingten Einwirkungen oder sonstigen Ein-

wirkungen von Außen, die an dem betreffenden Standort berücksichtigt werden 

müssen; 

2.  den Besonderheiten lange andauernder äußerer Einwirkungen ist Rechnung zu 

tragen; 

3.  Kombinationen mehrerer naturbedingter oder sonstiger Einwirkungen von Au-

ßen (z.B. Erdbeben, Hochwasser, Sturm, Blitz, Brände) oder Kombinationen 

dieser Einwirkungen mit internen Ereignissen (z.B. Rohrleitungsbruch, Brände 

in der Anlage, Rauchentwicklung, Notstromfall) sind dann zu unterstellen, wenn 
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die zu kombinierenden Ereignisse in einem kausalen Zusammenhang stehen 

können oder wenn ihr gleichzeitiges Eintreten auf Grund von Wahrscheinlich-

keitsbetrachtungen oder nach dem Stand von Wissenschaft und Technik unter-

stellt werden muss. 

7.2 (3) Die erkennbare zukünftige Entwicklung der Eigenschaften des Standortes im Hin-

blick auf die zu betrachtenden Einwirkungen von Außen ist berücksichtigt. 

7.2 (4) Brände und Explosionen in der Anlage werden verhütet. Die sicherheitstechnisch 

wichtigen Maßnahmen und Einrichtungen sind so beschaffen und angeordnet, dass 

die Erfüllung ihrer Aufgaben durch Brände und Explosionen nicht unzulässig beein-

trächtigt wird. 

7.2 (5) Es sind die Maßnahmen getroffen, die zur Verhinderung unzulässiger Folgen einer 

anlageninternen Überflutung von sicherheitstechnisch wichtigen Einrichtungen er-

forderlich sind. 

7.2 (6) Die zueinander redundanten Teilsysteme von Sicherheitseinrichtungen sind räum-

lich getrennt aufgestellt oder aber sie sind geeignet geschützt, um bei Einwirkungen 

von Außen bzw. von Innen (wie Brand oder Überflutung) einen redundanzübergrei-

fenden Funktionsausfall zu verhindern. 

7.3 Notstandsfälle 

7.3 (1) Bei der Auslegung der Anlage gegen Einwirkungen von Außen sind auch zivilisato-

risch bedingte Einwirkungen der Sicherheitsebene 4a (Notstandsfälle) berücksich-

tigt.  

7.3 (2) Die erkennbare zukünftige Entwicklung der Eigenschaften des Standortes im Hin-

blick auf zu betrachtende Notstandsfälle ist berücksichtigt. 

7.4 Ereignisse mit Mehrfachversagen von Sicherheitseinrichtungen 

7.4 (1) Für die Auslegung von Notfallmaßnahmen der Sicherheitsebene 4b zur Wiederher-

stellung und zum Erhalt der Kühlung der Brennelemente im Reaktorkern sind Ereig-

nisse in den Ereignisgruppen  

− Transienten, 
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− kleine und mittlere (bis 0,1 F) Lecks am Reaktorkühlsystem innerhalb des Si-

cherheitsbehälters, 

− Lecks mit Umgehung des Sicherheitsbehälters 

zugrunde gelegt. 

Für die Auswahl repräsentativer Ereignisse ist in den Ereignisgruppen zusätzlich der 

Ausfall von Systemfunktionen unterstellt, die zu Beherrschung der Ereignisse erfor-

derlich sind. 

7.5 Unfälle mit schweren Kernschäden 

7.5 (1) Für die Auslegung von Notfallmaßnahmen und -strategien auf der Sicherheitsebene 

4c wird das für die betreffende Anlage ermittelte anlagenspezifisch repräsentative 

Spektrum von Ereignissen und Ereignisabläufen und die damit im Zusammenhang 

stehenden Phänomene und Vorgänge bei Unfällen mit schweren Kernschäden be-

trachtet. Insbesondere werden die Schwachstellen der Anlage in Bezug auf Aktivi-

tätsaustrag (Freisetzungspfade in die Umgebung) berücksichtigt.  

Für diese Phänomene und Vorgänge sind Maßnahmen des anlageninternen Notfall-

schutzes und Notfallstrategien zur Unterstützung des anlageninternen Krisenstabs 

zur Vermeidung oder Beherrschung oder Begrenzung ihrer radiologischen Folgen 

vorgesehen. 

8. Anforderungen an Dokumentation und Nachweisführung 

8 (1) Der Betreiber ist jederzeit in der Lage nachzuweisen, dass er die Anforderungen der 

Genehmigung und Anordnungen der zuständigen Behörden einhält. 

8 (2) Der Betreiber hält jederzeit eine vollständige, qualifizierte und aktuelle Dokumentati-

on des Zustandes des Kernkraftwerkes verfügbar. 

8 (3) Der Betreiber ist jederzeit in der Lage, anhand dieser Dokumentation oder anhand 

kurzfristig durchführbarer Untersuchungen die Sicherheit der Anlage nachvollzieh-

bar nachzuweisen. 
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8 (4) An Untersuchungsmethoden im Hinblick auf die Nachweisführung der Erfüllung der 

technischen Sicherheitsanforderungen können grundsätzlich herangezogen werden: 

a) Systemanalysen, 

b) Rechnerische Analysen von Ereignissen und Zuständen, 

c) probabilistische Analysen, 

d) Messungen bzw. Experimente, 

e) ingenieurmäßige Bewertungen. 

8 (5) Als Grundlage für Nachweisführungen liegen vor:  

a) eine aktuelle Zusammenstellung der sicherheitstechnisch wichtigen Informatio-

nen über die Kraftwerksanlage bzw. die jeweilig betroffenen sicherheitstech-

nisch relevanten Maßnahmen und Einrichtungen, mit Angabe der auf den jewei-

ligen Sicherheitsebenen durchzuführenden Aufgaben bzw. zu erfüllenden si-

cherheitstechnischen Funktionen sowie zu Aufbau, Anordnung und Auslegung, 

b) ein dokumentierter Vergleich des realen Zustands der Kraftwerksanlage bzw. 

der jeweilig betroffenen sicherheitstechnisch relevanten Maßnahmen und Ein-

richtungen mit dem genehmigten bzw. in den Genehmigungsunterlagen be-

schriebenen Zustand. 

8 (6) Bei der rechnerischen Analyse von Ereignissen und Zuständen werden  

a) für den jeweiligen Anwendungsbereich validierte Berechnungsverfahren ver-

wendet, 

b) mit der Berechnung verbundene Unsicherheiten quantifiziert bzw. durch geeig-

nete Verfahren abgedeckt. 

8 (7a) Ergänzend zu deterministischen Sicherheitsanalysen wird durch probabilistische 

Sicherheitsanalysen (PSA) die Ausgewogenheit der sicherheitstechnischen Ausle-

gung überprüft, um eventuell vorhandene Schwachstellen zu identifizieren.  

8 (7b) In Ergänzung der (deterministischen) Nachweisführungen werden probabilistische 

Analysen (PSA) angewendet, um die sicherheitsrelevanten Auswirkungen von Än-

derungen in der Anlage zu beurteilen, bei denen ein nennenswerter Einfluss auf die 

Ergebnisse der PSA nicht offensichtlich auszuschließen ist.  



E N T W U R F  Modul 1: Fließtext INDIKATIV (Rev. A) 

40 

8 (7c) Probabilistische Analysen werden entsprechend den Anforderungen der diesbezüg-

lich gültigen behördlichen Vorgaben durchgeführt. 

8 (8) Eine Messung bzw. Experiment kann als Nachweis herangezogen werden, wenn  

a) die Übertragbarkeit der experimentellen Bedingungen auf die Anlagenzustände 

des jeweiligen Anwendungszusammenhangs qualifiziert ist und 

b) mit der Messung verbundene Unsicherheiten quantifiziert sind. 

8 (9) Ingenieurmäßige Abschätzungen können bei Nachweisführungen herangezogen 

werden, wenn hierzu ein Bewertungsmaßstab vorliegt, der auf technisch-

wissenschaftlich nachvollziehbaren Grundlagen beruht.  




